
1400 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes 

Verwaltungsjahr 1968 

I, l. Der Rechnungshof hat gemäß Art. 126d 

des Bundes-Verfassungsgesetzes in der gegen

wärtigen Fassung dem Nationalrat über seine 

Tätigkeit jährlich spätestens bis zur ersten 

11. Inhaltsübersicht 
1. Abschnitt 

Hoheitsverwaltung 

Gruppe 1 - InnenverwaltuIig 

Sitzung der Herbsttagung Bericht zu erstatten. 11, 1. Verwaltungsbereich des Bundes-
Der hiemit vorgelegte Bericht schließt un- kanzleram tes: 

mittelbar an den Tätigkeitsbericht des Rech-

nungshofes über das Verwaltungsjahr 1967 

Absatz 

Elektronische Datenverarbeitung .. 1 

an, der am 21. Oktober 1968 unter Zl. 950 H, 2. Verwaltungsbereich des Bundes-
Prf68 (994 der Beilagen) erstattet wurde. ministeriums für Inneres: 

Der Nationalrat hat den Tätigkeitsbericht über 

das Verwaltungsjahr 1967 in den Sitzungen 

vom 15: Jänner 1969 und 20. Juni 1969 in 

Verhandlung genommen und auf Antrag des 

Rechnungshofausschusses 30m 26. Juni 1969 

(1357 der Beilagen) den Beschluß gefaßt, den 

Tätigkeitsbericht des Rechnungshof!'ls über das 

Verwaltungsjahr 1967 zur Kenntnis zu nehmen. 

a) Nacht;äge zu Berichten aus den Vorjahren: 
Unterstützungsinstitut der Bundes-

sicherheitswache Wien... . . . . . . • 2 
Polizei- und Gendarmerie-Massa-

fonds ....................... . 
Gendarmerie- und Polizeibeschaf-

fungsamt .................... . 
Stiftungen und Fonds; gesetzliche 

Regelung .................... . 
Dienstküchen .................. . 
Offene Stellungnahmen .......... . 

3 

4 

5 
6 
7 

I, 2. In den folgenden Bericht sind die bis 1967'. b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 
1. Oktober 1969 berichtsreif vorgelegenen Bundespolizeidirektion Eisenstadt . 8 
Ergebnisse der im Jahre 1968 durchgeführten 

Prüfungen aufgenommen. Den nach Verwal

tungsbereichen geordneten Prüfungsergeb

nissen des Jahres 1968 sind allfällige Nachträge 

zu früheren BerIchten SOWIe die restlichen 

c) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 
Österreichisches Polizeikontingent 

auf Cypern ................... . 
Bundespolizeidirektion Wien ..... . 

1968: 

9 
10 

11, 3. Verwaltungsbereich des Bundes-
Prüfungsergebnisse des Jahres 1967 voran- ministeriums für Unterricht: 
gestellt. Der Bericht über jene Prüfungen aus 

dem Jahre 1968, deren Ergebnisse zur Zeit des 

Redaktionsschlusses dieses Tätigkeitsberichtes 

noch nicht berichtsreif vorlagen, wird im 

nächsten Tätigkeitsbericht erstattet werden. 

1 

30) Nachträge zu Berichten aus den Vorjahren: 
Auflösung der Bundesheim- und 

Sportverwaltuug . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Bundesanstalten für Leibeserziehung 

in Wien, Graz und Inllsbruck. . .. 12 
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Österreichische Hochschülerschaft ; 
Prüfung der widmungsgemäßen 
Verwendung der Subventionen des 
Bundesministeriums für Unter-
richt ........................ . 

Bundesstaatliehe HauptsteIle für 
Lichtbild und Bildungsfilm ..... 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 
Landesschulrat für Oberösterreich . 
Technische Hochschule Wien ..... 
Kärntnertortheater ; Pachtung 

durch die BThV ............ .. 

Absatz 

13 

14 

1968: 

Gruppe 2 - Auswärtige Angelegenheiten 

11, 6. Verwaltungsbereich des Bundes
ministeriums für Auswärtige Ange
legenheiten: 

Absatz 
Diplomatische Akademie ......... 31 

Gruppe 3 - Justizwesen 
15 
16 11, 7. Verwaltungsbereich des Bundes-

ministeriums für Justiz: 

17 a) Nachtrag zum Vorjahresbericht: 

c) Sonstige Wahrnehmungen: Bundesanstalt für Erziehungsbe-
Österreichisches Filmarchiv _ Film- dürftige Kaiser-Ebersdorf....... 32 

bunkerbau in Laxep.burg ....... 18 b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1968: 

Bezirksgericht Ebreichsdorf . . . . . . . 33 
11, 4. Verwaltungsbereich des Bundes· Arbeitshaus Lankowitz........... 34 

ministeriums für soziale Verwaltung: 

a) Nachträge zu Berichten aus den Vorjahren: Gruppe 4 - Landesverteidigung 
Leibrentnerfonds ................ 19 
L d b · t W· 90 11, 8. Verwaltungsbereich des Bundes· an esar mtsam len. . . . . . . . . . _ 
Gebarung mit den Mitteln für den ministeriumsfürLandesverteidigung: 

Zivilschutz ................... . 
Zentral.Arbeitsinspektorat und 

Arbeitsinspektorate in Wien .... 

21 a) Nachträge zu Berichten aus den Vorjahren: 

22 35 
36 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1967: 

Fehllieferung von Rüstungsgütern . 
Abwicklung eines Liefervertrages . 
Präsenz diener (Familienunterhalt, 

Einkleidung, Tauglichkeit) ..... . 37 
38 

Landesarbeitsamt Vorarlberg und 
Arbeitsämter Bregenz, Bludenz 
und Dornbirn ............... .. 

Pionierbataillon 3 " .............. . 

23 

c) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1968: 

Heeresbekleidungsanstalt in Brunn 
am Gebirge, Heereswirtschafts
stelle in St. J ohann in Tirol, Grup. 

Gebarungsprüfung beim Landes. 
hauptmann von Osterösterreich 
und von Steiermark; Aufwand 
nach der Tuberkulosehilfeverord· 
nung .............. , ......... . 

Österreichisches Institut für Arbeits-
marktpolitik .................. . 

Reservefonds nach dem Arbeits
losenversicherungsgesetz (Finan-
zielles Ergebnis) .............. . 

Schlechtwetterentschädigung im 
Baugewerbe .................. . 

penverpfiegsanstalt II in Graz ... . 
Militärkommando Tirol ......... . 
Hochschulstudium von Angehörigen 

des Bundesheeres ............. . 

24; b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 

25 Bundesministerium für Landesver-
teidigung .................... . 

Panzerbataillon 7 .............. . 
26 Österreichisches Feldlazarett in 

Oypern ...................... . 
27 

39 
40 

41 

1968: 

42 
43 

44 

Gruppe 5 
11, 5. Träger der Sozialversicherung: 

Finanzen (mit Gruppe 9 -
Finanzschuld) 

a) überblick über die allgemeine Ent· 
wicklung der österreichischen Sozial-
versicherung .................... . 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 
Versicherungsanstalt des österreichi· 

sehen Bergbaues, Graz ........ . 
Betriebskrankenkasse der Hütte 

Kindberg der Österreichisch-AI
pine Montangesellschaft, Kindberg 

28 

11, 9. Verwaltungsbereich des Bundes· 
ministeriums für Finanzen: 

a) Nachträge zu Berichten aus den Vorjahren: 
1968 : NS. Vermögen ................... 45 

Automation bei den Finanzämtern. 46 
29 Gebarungs-, Kassen· und Verrech-

nungsvorschriften für die Zoll· 
ämter........................ 47 

30 Stempel. und Rechtsgebühren. . . . . 48 
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Finanzlandesdirektion für Tirol: 
a) Rundsiegel (TB 67; 53, 2) 
b) Pauschale Abgeltung der 

Mehrleistungen der vertrag
lich bediensteten Kraftwagen
lenker (TB 67; 53, 3) 

c) Novellierung des Finanzstraf
gesetzes (TB 67; 53, 5) 

d) Gebührenbefreiung der politi
schen Parteien (TB 67; 53, 

Absatz 

3 

Gruppe 6 - Wirtschaft 

11,10. Verwaltungsbereich des Bundes
ministeriums für Land- und Forst
wirtschaft: 

a) Prüfungsergebnisse aus Jahre 1967: 
Forsttechnische Abteilung für Wild

bach- und Lawinenverbauung, 

Absatz 

Sektion Linz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Österreichische Bundesforste ; Forst-

verwaltung Strohl . . . . . . . . . . . . . 67 
6-7) ............ : ........ . 49 b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1968: 

Bundesministerium für Finanzen: 
a) Personallage der Bundesab

gabenverwaltung (TB 67; 54,1) 
b) Stempelverschleiß (TB 67; 54, 

Viehverkehrsfonds, Geschäftsjahre 
1965 und 1966 .... ....... ..... 68 

Österreichische Bundesforste ; 
Forstverwaltung Steinberg ..... 69 

3) ........ : ............... . 
c) Sonstiges; Zuckerfrachtenaus-

50 gleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Finanzamt Gmünd: 
Abschlagsberechnung bei der Ein

heitsbewertung (TB 67; 58, 15) 

Finanzamt Kufstein: 
Zustellungen im Abgabenverfah

ren (TB 67; 56, 20-23) 

Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland ; 
Dienststelle für Vermögenssiche
rung und Rückstellungsangelegen- , 
heiten; 
a) Ehemalige deutsche Liegen

schaften (TB 67; 60, 28-30) 
b) Rentenbankforderungen (TB 

67; 60, 32) ............... . 
Finanzausgleich - Polizeikostenbei-

51 

52 

53 

11, 11. Verwaltungsber1lich des Bundes
ministeriums für Verkehr und ver
staatlichte Unternehmungen: 
Post- und Telegraphenanstalt : 

Postamt 1150 Wien-Westbahnhof. 
Telegraphenzeugverwaltung Wien 

Österreichische Bundesbahnen : 
Bundesbahndirektion Wien; 

Betriebsabteilung , ...•.....•. 
Baudirektion und Zentralstelle 

für Großbauvorhaben der ÖBB 

11. Abschnitt 

Kapitalbeteiligungen des Bundes 

71 
72 

73 

74 

träge ........................ . 
Familienlastenausgleich (Anstalten-

begriff) ....................... . 

54 11,12. Verw,altungsbereich des Bundes
ministeriums für Verkehr und ver
staatlichte Unternehmungen: 55 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 
Finanzlandesdirektion für Kärnten 

in Klagenfurt ................ . 
Finanzlandesdirektion für Wien, 

Niederösterreich und Burgenland, 
(11. Teil) ..................... . 

1967: 

56 

57 

c) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1968: 
Finanzamt Graz-Stadt ........... 58 

d) Sonstige Wahrnehmungen auf dem Gebiete 
der Finanzverwaltung: 
Abgabenrückstände .............. 59 
Abgabenabschreibungen (Löschung 

und Nachsicht) ............... 60 
Neuordnung der Verrechnung des 

Bundeshaushaltes ......... '. . . . . 61 
Reform des Bundeshaushaltsrechtes . 62 

e) Finanzschuld 1967 .............. 63 
f) Treffer- und Tilgungsziehungen . . . 64 
g) Bundeshaftungen ............... 65 

'überblick über die allgemeine Ent
wicklung der verstaatlichten In, 
dustrie ......... , ............. . 

a) PfÜfungsergebnisse aus dem Jahre 
Vereinigte Eisen- und Stahlwerke 

(VOEST) .................... . 
Radio-Austria AG. . ............• 
Flughafen Linz Betriebsges. m. b. H .. 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 
Trauzl-Werke Aktiengesellschaft ... 
Hofherr-Schranz, Landwirtschaft

liche Maschinen-Fabrik Aktien-
gesellschaft .................. . 

Flughafenbetriebsges. m. b. H., 
Salzburg ..................... . 

Lavanthaler Kohlenbergbau Ges. 
m. b. H ...................... . 

Österreichisch-Bayerische Kraft-
werke AG (ÖBK), Simbach 30m 
Inn ......................... . 

75 

1967: 

76 
77 
78 

1968: 
79 

80 

81 

82 

83 
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Österreichische Mineralölverwaltung 
Aktiengesellschaft, Wien ...... . 

Österreichische Mineralöl-Vertriebs-
gesellschaft m. b. H ............ . 

Österreichisch'e Rohöl-Verwertungs-
Gesellschaft m. b. H. . ........ . 

Jahresabschluß 1967 der Öster
reichischen Industrieverwaltung 
Ges. m. b. H. (ÖIG), Wien ..... . 

VOEST, Ersuchensprüfung ...... . 

Absatz 

84 

85 

86 

e) des Allgemeinen öffentlichen ,Kranken
hauses der Stadt Linz, des Städtischen 
Krankenhauses Bregenz, der Landes
Lungenheilstätte Gaisbühel, des Landes
krankenhauses Wolfsberg und des Lan
des-Sonderkrankenhauses für Psychiatrie 
und Neurologie, Graz-Feldhof. 

Ferner wurde an Ort und Stelle die Gebarung 
87 der Kärntner Landes~Brandschaden-Ver-
88 sicherungsanstalt Klagenfurt und der Vorarl

berger Kraftwerke AG. überprüft. 

11, 13. Verwaltungsbereich des Bundes
ministeriums für Finanzen: 

2. Die Ergebnisse der angeführten Prüfungen 
finden im folgenden Bericht keinen Nieder
schlag, da der RH hierüber den Landtagen 
zu berichten hat. 

a) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 
Creditanstalt-Bankverein, Wien ... 

1967: 
89 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 
Alpenländische Heimstätte, gemein

nützige W ohnungsbau- und Sied
lungsgesellschaft mbH. Innsbruck . 

"Österreichischer Exportfonds" , Ge-

1968: 
IV. Neben der Einschautätigkeit hatte der 

RH an seinem Sitz in Wien eine Reihe von 
90 Aufgaben zu erfüllen. So wurde der Bundes· 

rechnungsabschluß für das Jahr 1967 nach 

sellschaft m. b. H., Wien ...... . 91 Prüfung der von den anweisenden Stellen 
vorgelegten Teilrechnungsabschlüsse verfaßt 
und dem Nationalrat am 21. Oktober 1968 
vorgelegt. IH, 1. Durch Einschau an Ort und Stelle 

wurde im Berichtsjahr die Gebarung nach~ 
stehender Gebietskörperschaften geprüft: 

a) der Bundesländer Kärnten, Steiermark 
und Vorarlberg, 

b) der Städte Baden, Innsbruck, Kloster
neuburg und Steyr, 

c) der Bezirksfürsorgeverbände Bruck/Mur 
und Klagenfurt/Land, 

d) der Bezirkshauptmannschaften Bruck/ 
Mur, Feldkirch und Klagenfurt/Land, 

Die sonstige Tätigkeit des RH an seinem Sitz 
betraf vor allem die im § 1 des RRG angeord
nete überwachung der Abweichungen der 
Gebarung vom Bundesvoranschlag und die 
gemäß § 6 des RHG vorgesehene Zuständigkeit 
zur Mitwirkung bei der Ordnung des Rech
nungswesens, derzufolge der RH des öfteren 
bei organisatorischen Maßnahmen und bei 
der Erstellung von Dienstvorschriften be
ratend mitwirkte. 

Für die ständig wiederkehrenden Worte "Tätigkeitsbericht", "Rechnungshof" und "Bun
desministerium" werden die Kurzbezeichnungen "TB", "RH". und "BM" verwendet, soweit 
nicht der Zusammenhang die offene Schreibweise verlangt. 
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Tätigkeitsbericht 1968 

I. Abschnitt 

Hoheitsverwaltung 

Verwaltungsbereich des Bundeskanzleramtes 
Elektronische Datenverarbeitung 

5 

hingewiesen, daß eine gesetzliche Grundlage 
für die Besorgung der in den Statuten des UI 
umgrenzten Aufgaben durch, die Bundes
polizeidirektion fehle. Im Hinblick darauf, 
daß die gegenseitige Unterstützung der In
stitutsmitglieder pri.vaten Charakter trägt und 
es daher nicht Sache des Bundes ist, für die 

1. Im Berichtsjahr stellte der RH eine Besorgung dieser Aufgabe Beamte zur Ver
Vermehrung der von ihm zu prüfenden elektro- fügung. zu stellen und für deren Bezüge aufzu
nischen Datenverarbeitungsanlagen von 112 kommen, bezeichnete es der RH als eine der 
zum Jahresende 1967 (siehe TB 1967 Abs. 4) wesentlichsten KOI\sequenzen, die aus diesem 
auf insgesamt 145 Anlagen zum Ende des Sachverhalt zu ziehen seien, den Statuten des 
Berichtsjahres fest. Von den zuletzt genannten UI entsprechend seiner Eigenschaft als Verein 
Anlagen entfielen 87 auf den Prüfungsbereich eine klare rechtliche Fassung zugeben und 
hinsichtlich der Gebarung des Bundes. Diese dem Bund die Bezüge der beim Institut tätigen 
verteilten sich wie folgt: Sicherheitswachebeamten zu refundieren. 

Verwaltung 28 Anlagen, Das BM f. Finanzen hat sich über Antrag 
Betriebe 8 Anlagen, des BM f. Inneres bereit erklärt, dem UI nach 
Wirtschaftliche seiner Umwandlung in einen Verein oder Fonds 

Unternehmungen 50 Anlagen, eine Subvention zu gewähren. Es hat zu diesem 
Sonstige Rechtsträger 1 Anlage. Zweck das BM f. Inneres um Übermittlung der 
Auf den übrigen vom RH zu prüfenden Unterlagen über das Vermögen und die Tätig

Bereiöh hinsichtlich der Gebarung der Länder, keit des UI ersucht (TB 1966 Abs. 2). 
Gemeindeverbände, Gemeinden und anderer Diese Erklärung hat das BM f. Finanzen 
durch Gesetz bestimmter Rechtsträger ent- gegenüber dem BM f. Inneres im Jänner 1969 
fielen 58 Anlagen. . neuerlich abgegeben. 

Im "Berichtsjahr nahmen Vertreter des Das BM f. Inneres hat dem RH jedoch 
RH auch an den Beratungen des auf Grund noch immer nicht weitere Maßnahmen zur 
des Ministerratsbeschlusses vom 22. Februar Bereinigung dieser Angelegenheit bekannt-
1968 beim Bundeskanzleramt ins Leben ge- gegeben, obwohl allein die dem Bund seitens 
rufenen Koordinationskomitees für den Ein- des UI zu refundierenden Personalkosten 
satz elektronischer Datenverarbeitungsanlagen seit der Einschau des RH (1963 bis einschließ
in der Bundesverwaltung teil. Sie wiesen hiebei lich 1968) bereits eine Höhe von rund 8·86 l\fil
insbesondere auf die Notwendigkeit einer Koor- lionen S erreicht haben. 
dination der Bestrebungen des Bundes mit 
jenen der anderen Gebietskörperschaften in 
der mittelbaren Bundesverwaltung und in der 
Auftragsverwaltung hin. Weiters unterbrei
teten sie Vorschläge für die Aufstellung von 
Grundsätzen, die bei der Planung, Vorberei
tung und Einrichtung der elektronischen 
Datenverarbeitung von den Dienststellen be
achtet werden sollten. Die Anregungen und 
Vorschläge sind im Bericht des Koordinations
komitees für den Einsatz elektronischer Daten
verarbeitungsanlagen an die Bundesregierung 
verwertet. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
für Inneres 

a) Nachträge zu Berichten aus den 
Vorjahren 

Unterstützungsinstitut der 
Bundessicherheitswache Wien 

2. Zu TB 1963 Abs. 26, TB 1964 Abs. 24 
und TB 1967 Abs. 5 ist nachzutragen: 

Anläßlich seiner im Jahre 1963 durchge
führten Einschau beim Unterstützungsinstitut 
der Bundessicherheitswache Wien (kurz UI) 
hat der RH das BM f. Inneres u. a. darauf 

Pollzei- und 
Gendarmeriemassafonds 

3, 1. Das im TB 1967 Abs. 7 aufgezeigte 
Problem des Mangels einer gesetzlichen Grund
lage für die Gebarung der Massafonds sowie die 
Tatsache der Zersplitterung der Dienstkleider
bewirtschaftung der Exekutive in 4 Massa
fonds wurden von der im BKA arbeitenden 
Kommission für Verwaltungsreform in Unter
suchung gezogen. 

Der RH hat bei den einschlägigen Bespre
chungen im BKA erneut darauf hingewiesen, 
daß es zunächst gelte festzustellen, welche Art 
der Dienstkleiderbeschaffung die wirtschaft
lichste ist. Erst nach Beantwortung dieser 
Frage, die rein kalkulatorisch zu lösen wäre, 
sei zu klären, welche rechtliche Form für 
diesen Sektor der Gebarung die zweckmäßigste 
ist. Maßgebend bei sämtlichen Erwägungen 
könne nur der Grundsatz sein, daß ein be
stimmter Zweck - nämlich die Versorgung 
aller Exekutivkörper mit Dienstbekleidung -
mit dem geringsten Aufwand erreicht witd. 

3, 2. In diesem Zusammenhang wurde vom 
RH auch auf in Bayern gesammelte Infor
mationenhingewiesen; während in Österreich 
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für die Beschaffung der Dienstbekleidung und 
der Sonderbekleidung der Bundespolizei und 
Bundesgendarmerie 4 Dienststellen (2 Massa· 
fonds und 2 Beschaff~ngsämter) mit rund 
230 Bediensteten tätig bind, wird diese Auf· 
gabe vom Bayerischen Poli'leiverwaltungsamt 
von nur 26 Bediensteten bewältigt. 

Gendarmerie· und 
Polizeibeschaffungsamt 

4, 1. Anläßlich der Gebarungsprüfungen 
beim Gendarmeriebeschaffungsamt (GBA) und 
beim Polizeibeschaffungsamt (PBA) hat der RH 
die weitgehende Dezentralisierung und Uno 
einheitlichkeit des Beschaffungswesens als uno 
zweckmäßig und un wirtschaftlich kritisiert und 
empfohlen, eine Konzentration auf diesem 
Gebiet durch die Errichtung einer gemeinsamen 
zentralen Beschaffungsstelle für den Bereich 
des BM f. Inneres ins Auge zu fassen (TB 1967 
Abs. 13). Auch für dieses Problem hat das 
BM f. Inneres bisher noch keine Lösung ge· 
funden. 

4, 2. Auch in diesem Zusammenhang hat der 
RH bei den einschlägigen Besprechungen im 
BKA (siehe Abs. 3) auf seine inzwischen in 
Bayern gesammelten Informationen hinge. 
wiesen und ausgeführt, daß vom Bayerischen 
Polizeiverwaltungsamt die Beschaffung von 
Dienstbekleidungund Sonderausrüstung sowie 
von Fernmeldegerät, Waffen, Munition und 
Kraftfahrzeugen für rund 24.000 Beamte mit 
insgesamt. nur 65 Bediensteten durchgeführt 
wird, während in Österreich allein mit der Be. 
schaffung der Massasorten und Sonderbe· 
kleidung für Polizei und Gendarmerie rund 
230 Bedienstete befaßt sind. 

Stiftungen und Fonds; 
gesetzliche Regelung 

Lage, die Bezüge der Küchenhilfskräfte dem 
Bund zur Gänze zu refundieren. Der - trotz 
seinerzeitigen Ersatzverzichtes von 740.000S
mit 31. Dezember 1968 aufgelaufene Refun· 
dierungsrückstand beträgt bereits 4·296 Mill. S. 

Das BM f. Inneres wurde ersucht, den vom 
RH empfohlenen Weg zur Bereinigung dieses 
Problems - nämlich Heranführung der Essens· 
preise an die Gestehungskosten sowie wirt· 
schaftliche Vereinigung der Polizeiküchen mit 
den Polizeikantinen - weiterzuverfolgen. 

Offene Stellungnahmen 

7. Zu TB 1967 Abs. 8, 6 (Festsetzung von 
Überwachungsrayonen für den Gendarmerie· 
und Funkpatrouillendienst), 11, 16-18 (Pau· 
schalgebühren., Bereitschaftsgebühren), 11, 
26-28 (Polizeimusik) und 11, 40 (Land
gangsscheine) sind dem RH trotz Betreibung 
die offenen Stellungnahmen noch nicht zu· 
gekommen. 

Zum TB 1967 Abs. 11, 25 wird bemerkt, 
daß das seinerzeit noch in Ausarbeitung be· 
findliche "Polizeibefugnisgesetz" nunmehr als 
Regierungsvorlage im Parlament eingebracht 
worden ist. 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1967 

Bundespolizeidirektion 
Eisenstadt 

8, 1. Der RH wies darauf hin, daß die 
Bundespolizeidirektion Eisenstadt (kurz BPD) 
in zweierlei Hinsicht eine Sonderstellung unter 
den Bundespolizeibehörden Österreichs ein. 
nimmt. Einerseits erstreckt sich ihr Wirkungs. 
bereich auf das Gebiet zweier Städte (Eisenstadt 
und Rust); andererseits ist trotz dieser Beson· 
derheit die BPD Eisenstadt die weitaus kleinste 
Polizeibehörde Österreichs. 

5. Der RH hat bereits seit mehreren Jahren, 
letztmalig im TB 1967 Abs. 9, auf die Not· 
wendigkeit einer gesetzlichen Regelung des 
Fonds. und Stiftungswesens hingewiesen und 8, 2. Bezüglich der Einrichtung einer Bun
um Mitteilung ersucht, wann mit der legi. despolizeibehörde für die 1690 Einwohner 
stischen Behandlung des seit dem Jahre 1963 umfassende, mitten im Zuständigkeitsbereich 
in Bearbeitung befindlichen Entwurfes eines der Bundesgendarmerie liegende Freistadt 
Bundesgesetzes über das Fondswesen zu rech. Rust vertrat der RH die Auffassung, daß dem 
nen ist. Bund dadurch nicht unerhebliche Kosten er· 

Anl""ßI' h d . J h 1968 b' BM f I wachsen, die vermeidbar wären, wenn in der 
a 10 er 1m a re elm . n·' S dt d' B d d . d 
d h f "h t E' h (d B' I genannten ta 10 un esgen armene en neres urc ge uren msc au er enc lt D" t h " d 

h· "b b find t . h h' B b' Iens verse en wur e. Ieru er e e S10 noc m e~~r eltung) 
wurde festgestellt, daß die Genehmigung des Zur Zeit der Einschau waren in der Freistadt 
zweiten Entwurfes eines diesbezüglichen Ge. Rust 15 Sicherheitswachebeamte stationiert, 
setzes durch den Bundesminister für Inneres für deren Besoldung beispielsweise im Jahre 
unmittelbar bevorstünde. 1967 ein Betrag von über 700.000 S erforderlich 

Dienstküchen 

6. Der RH hat sich in den TB 1965 Abs.6, 
1966 Abs. 4 und 1967 Abs. 10 mit dem Problem 
der Polizeidienstküchen beschäftigt. Auch im 
Jahre 1968 waren diese Küchen nicht in der 

war. 
Der RH kam zur Überzeugung, daß die 

Übernahme des Exekutivdienstes in der Frei. 
stadt Rust durch die Bundesgendarmerie es 
ermöglichen würde, den ungünstig gelegenen 
Gendarmerieposten Mörbisch aufzulassen und 
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nach Rust zu verlegen. Um den Sicherheits- finanziellen Belastung des Bundes für das 
dienst für beide Orte durchführen zu können, Bestehen einer Bundespolizeibehörde in Eisen
müßte jedoch der Personalstand dieses Postens stadt eine zwingende Notwendigkeit gegeben 
von derzeit vier auf neun Gendarmeriebeamte ist. 
erhöht werden. Ohne die 15 Sicherheitswachebeamten von 

Daß dieser Personalstand auch tatsächlich Rust wies die BPD Eisenstadt im November 
stimmen würde, ist am Beispiel des Gendar- 1967 einen Ist-Personalstand von 155 Be
meriepostens Nickelsdorf zu ersehen. Nickels~ diensteten auf; der diesbezügliche Personal
dorf hat 2008 Einwohner, also rund 15% aufwand betrug im Jahre 1966 über 8 Mill. S. 
mehr als Rust, und ist die am weitaus stärksten Eisenstadt hat laut Volkszählung 1961 7167 
frequentierte Grenzstelle nach Ungarn (1966 : Einwohner. Eine Untersuchung, wieviele Gen-
731.000 Reisende). Für den normalen Exe- darmeriebeamte in ungefähr gleichgroßen Ge
kutivdienst, den Grenzüberwachungs- (17 km meinden Österreichs jeweils tätig sind, zeigt 
Staatsgrenze ) und den Grenzabfertigungsdienst folgendes Bild: 
sind insgesamt zehn Gendarmeriebeamte ein- In SpittaljDrau mit knapp über 10.000 Ein-
geteilt. wohnern und starkem Fremden- und Durch-

Da somit die Bundesgendarmerie für die zugsverkehr sind 30 Gendarmeriebeamte sta
Wahrnehmung des Sicherheitsdienstes in Rust tioniert. St. VeitjGlan mit fast 11.000 Ein
nur fünf Beamte benötigen würde, könnten zehn wohnern verfügt über 25 Gendarmeriebeamte. 
Exekutivbeamte und damit zwei Drittel des Der Gendarmerieposten Neusiedl/See, der auch 
vorerwähnten Personalaufwandes, d. s. be- für die Gemeinden Jois, Winden und Weiden 
zogen auf das Jahr 1967 rund 465.000 S, der- und damit für über 8000 Einwohner zuständig 
zeit infolge Bezugserhöhungen aber schon über ist, verfügt über 23 Gendarmeriebeamte. 
500.000 S eingespart werden. Weitere beträcht- Der RH schloß aus diesen Vergleichsziffern, 
liehe Einsparungen ergäben sich schließlich daß bei Wahrnehmung des Sicherheitsdienstes 
durch den Wegfall des Sachaufwandes. in Eisenstadt durch die Bundesgendarmerie nur 

Da die Freistadt Rust die seinerzeitige Über- 30 Beamte erforderlich wären. 
tragung der ortspolizeilichen Angelegenheiten Für 30 Gendarmeriebeamte würde auf der 
an die Bundespolizei inzwischen widerrufen Basis von 1966 ein Personalaufwand von rund 
hat und somit keinen Polizeikostenbeitrag 1·5 Mill. S erforderlich sein. Die Gegenüber
mehr entrichtet (früher 135.000 S pro Jahr), stellung zu den Kosten für die Polizeibeamten 
bedeutet der Betrag von zirka einer halben in Eisenstadt im selben Jahr ergibt für den 
Million Schilling eine echte Einsparung. Bund Mehraufwendungen in der Höhe von 

Die. Wahrnehmung des Exekutivdienstes rund 6·6 Mill. S, welcher Betrag sich infolge 
in Rust durch Sicherheitswache- und nicht der Bezugserhöhungen inzwischen schon be
durch Gendarmeriebeamte verursacht aber trächtlich erhöht hat. Da auch Eisenstadt 
noch eine Reihe weiterer unnötiger Auf- keinen Polizeikostenbeitrag - mehr bezahlt, 
wendungen. würde es sich auch hier um echte Einsparungen 

handeln. Desgleichen ergäben sich auch hier 
8, 3. Die Sicherheitswache Rust führt - weitere beträchtliche Einsparungen durch den 

neben dem Meldeamt in Eisenstadt - für die Wegfall des Sachaufwandes. 
Einwohner von Rust noch eine eigene Melde-
kartei. Einmal wöchentlich kommt ein Ver- 8, 5., Abschließend wies der RH darauf hin, 
waltungsbeamter der BPD Eisenstadt nach daß die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Rust, um den sogenannten "Amtstag" abzu- Ruhe und Ordnung in Eisenstadt durch Bundes
halten. Die Fremdenkontrolle in den Beher-' gendarmerie an Stelle der Bundespolizei inso
bergungsbetrieben von Rust erfolgt durch fern nichts Außergewöhnliches darstellen 
Kriminalbeamte aus Eisenstadt. Bei größeren würde, da nicht nur in größeren Städten als 
Amtshandlungen und Verkehrsunfällen in Rust Eisenstadt Gendarmerie tätig ist, sondern diese 
muß die Funkstreife bzw. das Verkehrsunfall- sogar in der einwohnerzahlmäßig dreimal so 
kommando aus Eisenstadt ausrücken. großen Landeshauptstadt Bregenz eingesetzt 

C d d A ist. 
Zusammen~assend vertrat er RH ie n- In seiner Stellungnahme bemerkt das BM 

sicht, daß die Bestimmungen der Errichtungs- f. Inneres bezüglich der Zuständigkeit der 
verordnung der BPD Eisenstadt, wonach sich der BPD Eisenstadt auch für das Gebiet der Frei
Wirkungsbereich dieser Behörde auch auf das stadt Rust, daß sich dies historisch ergeben 
Gebiet der Freistadt Rust erstreckt, den Grund- habe. Eine Änderung des bestehenden Zu
sätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen standes wäre wohl durch Verordnung der Bun
Verwaltung nicht Rechnung tragen. desregierung gemäß Art. 102 Abs. 6 B.-VG. 

8, 4. Darüber hinaus schnitt jedoch der RH möglich, doch handle es sich dabei letzten 
auch die Frage an, ob angesicht.s der erheblichen Endes um eine politische Frage. Eine dies-
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bezügliche Änderung hätte nämlich, da die 
Bundespolizei im Gegensatz zur Bundesgen
darmerie nicht nur exekutivdienstliche, sondern 
auch zahlreiche behördliche Aufgaben erfüllt, 
organisatorische, personelle und wirtschaft
liche Belastung des Bundeslandes Burgenland 
bzw. der Freistadt Rust z~r Folge. 

Die Übernahme von behördlichen Agenden 
und der damit verbundenen Lasten durch das 
Land Burgenland bzw. die Stadtgemeinde 
Rust könnte daher nach Ansicht des BM f. 
Inneres nur im Einvernehmen der beteiligten 
Gebietskörperschaften und auf politischem 
Wege erfolgen. 

Diese bezüglich der Freistadt Rust ange
führten Gründe werden vom BM f. Inneres 
auch für den Bereich der Landeshauptstadt 
Eisenstadt ins Treffen geführt. Auch hier 
gehe es bei einer eventuellen Auflösung der 
Bundespolizeibehörde darum, daß dann der 
Magistrat Eisenstadt die .polizeibehördlichen 
Aufgaben übernehmen und die dadurch ent
stehenden Kosten tragen müßte. Für die 
Beibehaltung des derzeitigen Zustandes in 
Eisenstadt führt das BM f. Inneres noch 
neben dem Umstand, daß Eisenstadt Landes
hauptstadt ist, auch staatspolizeiliche Be
lange an. 

Schließlich weist das BM f. Inneres in seiner 
Stellungnahme noch auf die derzeit unklaren 
Rechtsverhätnisse hin, die dann gegeben sind, 
wenn die Bundesgendarmerie in Städten mit 
eigenem Statut eingesetzt wird. 

8, 6. Das Bundesgesetz vom 21. Juli 1967, 
BGRl. Xr. 220, schuf die Möglichkeit, mittels 
Verordnung die Übertragung der durch Sicher
heitsorgane zu versehende Grenzüberwachung 
und Grenzkontrolle an Bedienstete der Zoll
ämter und der Zollwache vorzunehmen. 

Diese am 2. August 1968, BGBL Nr. 323, 
erlassene Verordnung, mit der die generelle 
Übertragung der Grenzkontrolle vorgenommen 
wurde, sieht aber vor, daß die Grenzübergänge 
an den Bahnhofsterritorien Bruckneudorf, 
Wulkaprodersdorf und Jennersdorf hievon 
ausgenommen werden. . 

Auf Grund der geringen Reisefrequenz in 
Wulkaprodersdorf (1967: 41 Personen pro Tag) 
und Jennersdorf (1967: 9 Personen pro Tag) 
stellte der RH fest" daß die bei den genannten 
Grenzpolizei'ltellen Dienst versehenden acht 
bzw. drei Kriminalbeamten, deren Wirkungs
bereich auf Grund der Errichtungsverordnung 
der BPD Eisenstadt auf den reinen Grenz
abfertigungsdienst beschränkt ist, auf keinen 
Fan ausgelastet sein können. Aber auch die 
15 Kriminalbeamten von Bruckneudorf haben 
gegenüber den zehn Gendarmeriebeamten in 
Nickelsdorf eine geringere arbeitsmäßige Be
lastung aufzuweisen. Die bloß den Grenz
abfertigungsdienst versehenden 15 Kriminal
beamten von Bruckneudorf hatten 1967 pro 
Tag 950 Reisende abzufertigen. Die daneben 
auch den normalen Exekutivdienst ver
sehenden zehn Gendarmeriebeamten von 
Nickelsdorf hatten im Jahresdurchschnitt von 
1967 pro Tag 2000 Reisende abzufertigen. 

Seitens des RH wurde zu dieser Stellung-
nahme des BM f. Inneres zunächst auf das Der RH ersuchte daher das BM f. Inneres 
Problem des Polizeikostenbeitrages hingewie- um Mitteilung, warum das genannte Ressort 
sen. Daraus gehe hervor, daß· die Länder in seiner Verordnung vom 2. August 1968, 
und Gemeinden bestrebt sind, ihre Leistungen BGBL Nr. 323, die drei in Rede stehenden 

Grenzstellen von einer Übertrag· ung des Grenzan den Bund möglichst einzuschränken. Es 
sei daher erklärlich, wenn auch der Bund kontrolldienstes an die Zollwache . ausgenom-
bestrebt ist, eine möglichst kostensparende men hatte. 
Verwaltung einzurichten. Sollten die Gründe hiefür beim BM f. 

Finanzen (Zollwache) liegen, so wurdeempfoh-
Zum Hinweis auf die Stellung Eisenstadts len, zumindest bei den Grenzstellen Wulka-

als Landeshauptstadt wies der RH auf das prodersdorf und Jcnnersdorf den Grenz
dreimal so große Bregenz hin. Falls aber recht-kontrolldienst an die örtlich zuständigen Gen
liehe Schwierigkeiten bestehen, müßte eben, darmerieposten zU: übertragen. 
auch im Hinblick darauf, daß auch jetzt schon 
die Gendarmerie in einer Reihe von Städten Das BM f. Inneres teilte hiezu mit, daß die 
mit eigenem Statut Dienst versieht, die Grenzkontrolle bei den drei genannten Dienst
Schaffung der entsprechenden gesetzlichen stellen deshalb nicht zweckmäßiger gestaltet 
Grundlagen eingeleitet werden. werden konnte, weil die dort Dienst versehen-

den Kriminalbeamten keiner anderen Polizei-
Abschließend wiederholte daher der RH dienststelle zur nutzbringenden Verwendung 

seine seinerzeitigen Empfehlungen insbesondere zugeführt werden können .. Einerseits würde 
bezüglich der Freistadt Rust, aber auch eine Verwendung dieser Beamten in Eisen
bezüglich der Landeshauptstadt Eisenstadt stadt, Schwechat oder Graz infolge der langen 
und· ersuchte, die diesbezüglich notwendigen Anfahrtswege eine unzumutbare soziale Härte 
Schritte einzuleiten. I bedeuten. Andererseits ist auf Grund der 

In der Angelegenheit ist derzeit noch ein ~erzeitigen gesetzlichen Besti~~ungen eine 
Schriftwechsel im Gange. überstellung von Beamten (KrImmalbeamten) 
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in einen anderen Dienstzweig (Gendarmerie) 
gegen den Willen' der Betroffenen nicht mög
lich; eine derartige Bereitschaft lag nicht vor. 

Bezüglich der Personalauslastung wies das 
BM f. Inneres noch darauf hin, es liege in der 
Natur der Sache, daß bei einer ambulanten 
Zugskontrolle der Personaleinsatz unverhält
nismäßig hoch sei. Die Rentabilität liege in 
diesen Fällen nicht auf seiten der Organisation 
des Grenzkontrolldienstes, sondern der Bahn
verwaltungen im Interesse der Flüssigkeit und 
Schnelligkeit des Verkehrs. 

Abschließend weist das BM f. Inneres aber 
darauf hin, daß auf längere Sicht auch bei den 
drei genannten GrenzkontrollsteIlen eine Über
tragung ins Auge gefaßt ist und die Zustim
mung des BM f. Finanzen hiezu bereits vor
liege. Dies werde jedoch erst dann durch
geführt werden, wenn bei den persönlichen 
Verhältnissen der betroffenen Kriminalbeamten 
eine Änderung eingetreten ist. Bei einem 
notwendig werdenden Personalersatz wird auf 
diese Belange aber bereits Bedacht genommen. 

8, 7. Der RH beschäftigt sich erneut mit 
dem Problem der Erlassung von Verordnungen, 
wodurch die Besorgung einzelner Angelegen
heiten des eigenen Wirkungsboreiches in Ge
meinden auf deren Antrag durch Verordnung 
der Landesregierung und mit Zustimmung der 
Bundesregierung (Art. 118 Abs. 7 B.-VG) auf 
Bundespolizeibehörden übertragen wird. 

Auf Grund einer Weisung des BM f. Inneres 
hat die BPD Eisenstadt den aus der Besorgung 
dieser übertragenen Angelegenheiten entstan
denen Personal- und Sachaufwand für das 
]. Halbjahr 1966 berechnet. Unter der An
nahme, daß im 2. Halbjahr 1966 derselbe 
diesbezügliche Arbeitsanfall gegeben war, er
geben sich für 1966 rund 80.000 S, d. s. 11 % 
des damals von Eisenstadt und Rust bezahlten 
Polizeikostenbeitrages. 

Wenn nun bei den anderen Städten prozent
mäßig dieselben zusätzlichen Kosten wie bei 
der BPD Eisenstadt anfallen, kann, falls bei 
allen diesen Städten die rechtliche Durcl).
führung der Agendenübertragung erfolgte, 
der Einnahmen-Ausfall des Bundes sogar 
über 20 Mill. S betragen. 

'Der RH empfahl daher, die Auflage der 
Bundesregierung (Ministerratsbeschluß) zu be
achten, daß dem Bund für diese zusätzlich 
übernommene Tätigkeit ein entsprechender 
Kostenersatz zu leisten ist. 

Das BM f. Inneres vertrat hiezu die Auf
fassung, daß sich der von der BPD Eisenstadt 
festgestellte Personal- und Sachaufwand nicht 
stichhältig nachweisen lasse und hinsichtlich 
der Höhe anzuzweifeln sei. Weiters wird 
neuerlich darauf hingewiesen, daß diese 

Kosten, gemessen an der Gesamttätigkeit und 
dem Gesamtaufwand der Bundespolizeibehör
den, verschwindend gering seien. 

In der Angelegenheit ist noch ein Schrift
wechsel im Gange. 

8, 8. Da die Gendarmerie ohne weiteres in 
der Lage wäre, mit den vorhandenen vier Gen
darmerie-Motorbooten das relativ kleine See
gebiet von Rust mitzubetreuen, stellte der RH 
zur Erwägung, die Polizei-Motorbootstation 
aufzulassen. 

Das BM f. Inneres führte dagegen ein 
jüngstes Erkenntnis des Verfassungsgerichts
hofes ins Treffen, wonach Sicherheitsbehörden 
und deren Organe nur im örtlichen Wirkungs
bereich der betreffenden Behörde tätig werden 
dürfen. Solange also die BPD Eisenstadt für 
das Seengebiet der Freistadt Rust örtlich 
zuständig ist, können nur Organe dieser 
Bundespolizeibehörde den exekutiven Sicher
heitsdienst in diesem Seegebiet rechtmäßig 
versehen. 

Nach Ansicht, des RH ist auch dieser unwirt
schaftliche Seeüberwachungsdienst ein Grund 
mehr, die derzeitigen Zuständigkeitsbestim
mungen bezüglich Rust abzuändern. 

8, 9. Im Interesse der Verwaltungsvereill
fachung ersuchte der RH zu prüfen, ob nicht 
das neben dem Kraftfahrzeug-Fahrtenbuch 
geführte Fahrten-Anforderungsbuch überhaupt 
aufgelassen bzw. ob es nicht in einer weitaus 
einfacheren Form geführt werden könnte. Das 
BM f. Inneres sagte zu, diese Frage zu prüfen. 
Ein Ergebnis hierüber liegt jedoch noch nicht 
vor. 

8, 10. Auf Grund einer diesbezüglichen 
Beanstandung sagte das BM f. Inneres zu, 
in Hinkunft die Anzahl der den einzelnen 
Behörden zu übersendenden Dienstbehelfe im 
Sinne einer Reduktion sorgfältig zu über
prüfen, um zu vermeiden, daß diese unbenützt 
in den Amtsbibliotheken lagern. . 

c) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1968 

österreichisches 
Polizeikontingent auf Cypcrn 

9. Dem Wunsche des Rates der Rechnungs
prüfer der Vereinten Nationen entsprechend 
überprüfte der RH im Februar 1968 die Kosten 
des Einsatzes des 12., 13., 14. und 15. Polizei
kontingents auf Cypern. Als Prüfungsgrund
lage für die in der Zeit vom I. Jänner bis 
31. Dezember 1967 aufgelaufenen Kosten 
dienten die vom BM f. Inneres verfaßten 
Kostenaufstellungen, die dem BM f. Aus
wärtige Angelegenheiten zur Weiterleitung an 
die Vereinten Nationen zwecks Refundierung 
der Kosten übermittelt worden sind. 
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Zur Refundierung wurden 4,988.630'88 S 
angesprochen, wovon 4,459.176'34 S auf den 
Personalaufwand und 529.454,54 S auf den 
Sachaufwand entfallen. 

Die überprüfung hat ergeben, daß die vom 
BM f. Inneres angesprochenen Kosten den 
tatsächlichen Kosten entsprechen. Vom Er
gebnis der überprüfung wurde das BM f. 
Inneres verständigt und dem BM f. Auswärtige 
Angelegenheiten mitgeteilt, daß die Richtigkeit 
der Abrechnungen im Sinne des Verlangens 
der Rechnungsprüfer der Vereinten Nationen 
vom RH beglaubigt wurde. Der Personalstand 
des Österreichischen Polizeikontingents auf 
Cypern wurde über Ersuchen des General
sekretärs der Vereinten Nationen ab dem 
23. Juni 1967 von durchschnittlich 35 Beamten 
auf 45 Beamte erhöht. 

Die Inlandsbezüge des Polizeikontingents, 
die von Österreich getragen werden müssen, 
betrugen während des Zeitraumes vom 
13. April 1964 bis 31. Dezember 1968 
9,936.696'20 S. 

Bundespolizeidirektion Wien 

10, 1. Die in der Verfassung als Rechts
grundlage für die Errichtung von Bundes
polizeibehörden vorgesehene Verordnung der 
Bundesregierung ist lediglich für die Bundes
polizeidirektion Wien bisher nicht erlassen 
worden. Der RH ersuchte um Mitteilung, 
welche Gründe hiefür maßgebend sind, und 
empfahl, ehestmöglich für eine Bereinigung 
dieses rechtlich nicht einwandfreien Zustandes 
Sorge zu tragen. 

In seiner Stellungnahme vertritt das BM 
f. Inneres zwar einleitend die Ansicht, daß 
die erwähnte Verfassungsbestimmung für die 
Bundespolizeidirektion Wien nicht zutrifft, 
da zur Zeit der Erlassung der in Rede stehenden 
Bestimmung, das ist das Jahr 1929, die 
Bundespolizeidirektion Wien schon seit Jahr
zehnten bestanden habe.' Trotzdem sei das 
BM f. Inneres "der Ordnung halber" bemüht 
gewesen, auch für Wien eine solche Errich
tungsverordnung zu erlassen. Dabei sei es 
jedoch auf massive Einwendungen des Ma
gistrates der Stadt Wien gestoßen und konnte 
diese erst vor ungefähr drei Jahren entkräften. 
Da sich mittlerweile jedoch bei einzelnen 
anderen Bundespolizeibehörden die Notwen· 
digkeit zu einer Novellierung der Errichtungs. 
verordnung ergab, beabsichtige das BM f. 
Inneres, nunmehr eine Neufassung sämtlicher 
Errichtungsverordnungen durchzuführen. 

10, 2. Der RH ersuchte das BM f. Inneres 
um Mitteilung, warum für die de-facto· 
Wahrnehmung der Angelegenheiten der ört· 
lichen Sicherheitspolizei und der Sittlichkeits· 
polizei die hiefür erforderlichen Rechtsgrund. 

lagen erst im Jahre 1968. geschaffen worden 
sind. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, 
daß dadurch bis zu diesem Zeitpunkt die Ein
hebung des Polizeikostenbeitrages - für die 
Wahrnehmung der örtlichen Sicherheits
polizei ohne gesetzliche Grundlage er
folgte. 

Das BM f. Inneres stellte hiezu fest, daß 
die Wiener Landesregierung trotz Drängen 
des BM f. Inneres und des BM f. Finanzen 
zu einer formellen Übertragung dieser Kom
petenzen nicht früher bereit war. 

10, 3. Während also die Gemeinde Wien 
für die an die Bundespolizei übertragenen 
Agenden der örtlichen Sicherheitspolizei den 
Polizeikostenbeitrag leistet, erfolgt die Voll· 
ziehung der sittlichkeitspolizeilichen Aufgaben, 
trotz einer entsprechenden Auflage der Bundes· 
regierung, ohne Vergütung. 

Wie der RH nun festgestellt hat, konnte 
zwischen dem BM f. Inneres, der Bundes
polizeidirektion Wien und dem Magistrat 
der Stadt Wien keine einheitliche Auffassung 
darüber erzielt werden, inwieweit es sich 
bei den sittlichkeitspolizeilichen Aufgaben um 
solche der Bundesvollziehung bzw. um über· 
tragene Agenden aus dem eigenen Wirkungs
bereich der Gemeinde handelt. 

Da die Kompetenzabgrenzung sowie die 
Klärung des Begriffes Sittlichkeitspolizei eng 
mit der Frage der Kostentragung für die 
Wahrnehmung dieser Agenden verbunden 
sind, hat der RH diesen Fragenkomplex 
an das hiefür zuständige BM f. Finanzen 
herangetragen, dessen Stellungnahme noch 
abgewartet wird. 

Auch bezüglich der Auffassung des BM 
f. Inneres über den Inhalt der Begriffe "ört
liche Sicherheitspolizei" und "Sittlichkeits
polizei" ist noch ein Schriftwechsel im Gange. 

10, 4. Schon anläßlich' der Gebarungs
prüfungen bei der Bundespolizeidirektion 
Innsbruck in' den Jahren 1963 (TB 1963 
Abs. 27, 21-22) sowie bei der im Jahre 
1965 durchgeführten Prüfung der Gebarung 
des BM f. Inneres (TB 1965 Abs. 8, 57-61) 
hat der RH auf die Nachteile des dreiteiligen 
24-Stunden-Dienstes der Sicherheitswache hin
gewiesen und die Einführung eines rationelle
ren Dienstbetriebes empfohlen. 

In seiner Stellungnahme hat das BM f. In
neres seinerzeit erklärt, es bestehe bei allen 
mit dieser Frage befaßten Dienststellen Klar
heit darüber, daß es eine rationellere Möglich
keit des Einsatzes der Sicherheitswache als 
den dreiteiligen Dienst gäbe, das BM f. Inneres 
befürchte aber, daß durch einen Wegfall des 
dreiteiligen Dienstes ein wesentlicher Anreiz 
für den Eintritt bzw. Weiterverbleib in diesem 
Exekutivkörper genommen werde. 
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Anläßlich der gegenständlichen Prüfung der 
Bundespolizeidirektion Wien stellte nun der 
RH fest, daß der Gesamt-Personalstand der 
Bundespolizeidirektion Wien von 1964 bis 1968 
um 4'5% zurückgegangen ist. In dem Ver
wendungszweig Sicherheitswache ist in diesem 
Zeitraum der Personalstand sogar um 8 % 
zurückgegangen. Bei Betrachtung der einzel
nen Verwendungsgruppen ist der stärkste 
Rückgang, nämlich 1l'8%, bei den W 3-
Beamten, also jenen Bediensteten festzustellen, 
die den eigentlichen Sicherheitswachdienst 
verrichten. 

Es brachte demnach auch das Weiter
bestehen des dreiteiligen Dienstes nicht den 
vom BM f. Inneres erwarteten Anreiz für 
den Eintritt bzw. Weiterverbleib im Sicher
heitswachekorps. 

Da nach wie vor der weitaus überwiegende 
Teil der Sicherheitswache - 1968 waren es 
beispielsweise bei der Bundespolizeidirektion 
Wien rund 75% - im dreiteiligen Dienst 
stehen, kommt nach Ansicht des RH dem 
Problem einer rationellen Dienstzeitgestaltung 
bei der Sicherheitswache nach wie vor großes 
Gewicht zu. 

10, 5. Abgesehen von der finanziellen Be
deutung dieser Frage ergibt sich aber auch ein 
sicherheitsdienstliches Problem. Das ständige 
Absinken des Personalstandesan SW-Beamten 
wird es nämlich in absehbarer Zeit erfordetlich 
machen, daß zur Aufrechterhaltung der öffent
lichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit die noch 
vorhandenen SW-Beamten möglichst zweck
mäßig eingesetzt werden. Dies würde bedeu
ten, daß der SW -Beamte nicht wie jetzt volle 
24 Stunden, sondern weitaus kürzer Dienst 
versieht, dann aber. keine Ruhezeiten hat, 
sondern effektiv Dienst leistet. Dadurch 
könnten auch nicht unbeträchtliche Mittel, 
die derzeit für Betten und Bettwäsche sowie 
für die Bereitstellung von Räumen für diese 
Betten erforderlich sind, eingespart werden. 

Der RH wies in diesem Zusammenhang 
darauf hin, daß nach 1945, als der dreiteilige 
Dienst wieder eingeführt wurde, der Umstand 
eine große Rolle spielte, daß die städtischen 
Massenbeförderungsmittel teils gar nicht bzw. 
nur sporadisch verkehrten, weshalb ein häufiges 
"in - bzw. vom Dienst gehen" vermieden 
werden sollte. Diese Verhältnisse sind jedoch 
längst nicht mehr gegeben. 

10, 6. Der RH stellte dann noch entspre
chende Vergleiche mit der Stadt München an 
und stellte fest, daß mit Stichtag vom 1. Jänner 
1968 in Wien auf 1 SW-Beamten 269 Ein
wohner und in München auf 1 Schutzpoli
zisten 435 Einwohner entfielen. 

Der RH wies in diesem Zusammenhang 
auch darauf hin, daß ihm bewußt sei, daß eine 
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Änderung des dreiteiligen Dienstes zunächst 
auf Widerstand stoßen und eine Regelung 
wahrscheinlich nur mit einer gleichzeitigen 
Neuordnung der Nebengebühren möglich sein 
werde. Er vertrat aber die Ansicht, daß es 
für den Bund trotz dieser wahrscheinlich 
nicht zu vermeidenden Mehrausgaben letzt
lich noch immer rationeller sei, wenn der 
Polizeibeamte analog der Bundesgendarmerie 
und den übrigen Beamtenkategorien nur für 
die effektive Dienstleistung und nicht wie 
derzeit auch für die Ruhezeit besoldet wird. 

Abschließend wurde das BM f. Inneres 
ersucht, das Problem der Dienstzeitregelung 
der Sicherheitswache ehestmöglich aufzu
greifen und einer befriedigenden Lösung zu
zuführen. 

Zu dem vom RH angestellten Vergleich 
Wien-München behauptet das BM f. Inneres, 
daß Wien hinsichtlich der Sicherheit relativ 
günstig abschneide. 

Trotz dieser Behauptung räumte das BM 
f. Inneres jedoch ein, daß es sich mit der 
Problematik der Dienstzeitregelung schon be-' 
faßt und auch bereits einige Rohentwürfe 
für eine Neuorientierung des Dienstes bei der 
Sicherheitswache erstellt habe, über die vor
aussichtlich im Herbst 1969 mit den Personal
vertretern verhandelt wird. Darüber hinaus 
werden vom BM f. Inneres diesbezüglich auch 
informative Gespräche mit dem Bundes
kanzleramt geführt. 

10, 7. Da die Wiener Gemeindebezirke 
eine sehr unterschiedliche Ausdehnung - von 
109 ha bis 10.266 ha - bzw. einen stark dif
ferenzierten Bevölkerungsstand von 
32.243 Einwohner bis 134.761 Einwohner -
aufweisen, ist auch der Arbeitsanfall auf den 
einzelnen Bezirks-Polizeikommissariaten sehr 
verschieden. 

So wie jede Dienststelle braucht auch das 
kleinste Bezirks-Polizeikommissariat ein ge
wisses Grundpersonal, das ohne Rücksicht 
auf den Arbeitsumfang auf jeden Fall vor
handen sein müsse. Daraus ergibt sich aber, 
daß ein größeres Bezirks-Polizeikommissariat 
nicht im seI ben Ausmaß mehr Personal 
benötigt, als es einen größeren Arbeits
anfall hat. 

Die Schaffung größerer und somit rationeller 
arbeit.enden Dienststellen, was am Beispiel 
der Polizeidirektion Wien die Zusammen
legung von Bezirks-Polizeikommissariaten be
deuten würde, brächte aber nicht nur auf 
dem Personalsektor, sondern darüber hinaus 
auch beim Sachaufwand Einsparungen. 

Der RH wies darauf hin, daß sich auch die 
Gemeinde Wien von diesen Rationalisierungs
gedanken habe leiten lassen, indem sie keines-
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wegs für jeden Bezirk ein eigenes magistrati
sches Bezirksamt eingerichtet, sondern klei
nere Bezirke verwaltungsmäßig zusammen-

, gelegt hat. Der RH empfahl ,daher im Interesse 
einer sparsamen Verwaltung, die Möglichkeit 
einer ,Zusammenlegung von Bezirks-Polizei
kommissariaten in Wien zu prüfen. 

Das BM f. Inneres teilte hiezu mit, daß 
Zusammenlegungen bei Altbauten räumlich 
stets auf größte Schwierigkeiten stoßen, wes· 
halb diese im allgemeinen nur bei künftigen 
Neubauten realisiert werden könnten. Trotz
dem, sei aber auch bereits bei zwei schon 
bestehenden Bezirks-Polizeikommissariaten 
eine Zusammenlegung geplant, doch müßten 
vorerst noch einige Räume, die derzeit noch 
Wohnzwecken dienen, freigemacht werden. 
Ferner sei im zweiten Bauabschnitt des neuen 
Direktionsgebäudes auf dem Schottenring ein 
Großkommissariat für die Bezirke I und IX 
sowie eventuell auch für den VIII. Wiener 
Gemeindebezirk geplant. Weitere Planungen 
dieser Art stehen bei Errichtung neuer Bezirks
zentren in Ottakring bzw. Hernals in Dis
kussion. 

Schließlich weist das BM f. Inneres noch 
darauf hin, daß bei allen derartigen Zu

, sammenlegungsversuchen infolge des Verlustes 
von Leitungsfunktionen auch große personal
politische Schwierigkeiten entstehen. 

10, 8. Der eigentliche Sicherheitswachdienst 
wird in Wicn aufbauend auf den Verhältnissen 
der Zeit vor 1938 von nicht weniger als 
144 Wachzimmern (Stichtag 15. März 1968) 
besorgt. Wenn man von diesen die 22 Sonder
wachzimmer in Abfall bringt, so bleiben 
noch immer 122 Tag und Nacht offene Wach
zimmer übrig. 

Der RH hat in diesem Zusammenhang die 
gleichen Argumente, die für eine Konzen
tration der Bezirks-Polizeikommissariate spre
chen, auch für die Zusammenlegung von 
Wachzimmern ins Treffen geführt und hiezu 
insbesondere ausgeführt, daß der Bund in den 
letzten Jahren für die Funk-, und Kraftfahr· 
ausstattung der Polizei erhebliche Mittel auf· 
gewendet hat. Da nach Ansicht des RH 
nunmehr, um unnötige Mehrausgaben zu 
vermeiden, auch eine Modernisierung der 
Organisation erfolgen müßte, empfahl er, 
gleichzeitig mit dem Problem der Zusammen
legung der Bezirks-Polizeikommissariate auch 
eine Überprüfung der Wachzimmer-Rayons
einteilung vornehmen zu wollen. 

Das BM f. Inneres weist in seiner Stellung
nahme darauf hin, daß es schon seit Jahren 
um die Auflassung bzw. Zusammenlegung 
von Wachzimrilern bemüht sei. Es komme 
dabei aber dem jeweiligen Behördenleiter 
ein sehr wesentliches Mitspracherecht zu, da 

dieser verantwortlich festzustellen hat, wie
weit eine Auflösung bzw. eine Zusammen
legung ohne Gefährdung eines geordneten 
Dienstbetriebes möglich ist. Darüber hinaus 
sei aber die Zusammenlegung nicht zuletzt 
auch eine Raumfrage, deren Lösung meist 
beachtliche Zeit in Anspruch nimmt. Das 
BM f. Inneres weist dabei darauf hin, daß die 
Erfüllung des für die Bundespolizeibehörden 
erstellten Bauprogramms, das vor allem der 
Reorganisation und Rationalisierung dient, 
bei Zuteilung von Baumitteln wenigstens im 
gleichen Ausmaß wie bisher weit uber 20 Jahre 
dauern wird. 

10, 9. Im Frühjahr 1968 standen bei der 
Bundespolizeidirektion Wien von den im 
Herbst 1965 einberufenen 60 weiblichen SW
Beamten nur mehr 20 im Einsatz. 

Der vom Bundesministerium erwartete Er
folg, nämlich eine Entlastung auf dem Per
sonalsektor der Sicherheitswache, stellte sich 
nicht ein, vielmehr ergab sich ein verlorener 
Aufwand für die Uniformen und sonstigen 
Kleidungsstücke, da diese einer anderen 
Verwertung nicht zuführbar waren. 

Der RH ersuchte das BM f. Inneres um 
Mitteilung, welche Konsequenzen daraus ge
zogen werden, ob noch weitere Aufnahmen 
von weiblichen SW-Beamten erfolgen sollen 
und schließlich ob vor Durchführung der in 
Rede stehenden Aktion Erfahrungen, die im 
Ausland auf diesem Gebict gemacht wurden, 
eingeholt worden sind. 

Das BM f. Inneres stellt hiezu fest, daß vor 
der ersten Aufnahme von weiblichen SW
Beamten eine Studienkommission Stockholm, 
Am~terdam und London besuchte und darüber 
hinaus die diesbezüglichen Erfahrungen der 
Züricher Stadtpolizei eingeholt worden sind. 
Die Studienkommission brachte in ihrem 
Bericht - wie es in diesem wörtlich heißt -
ungeschminkt und unvoreingenommen zum 
Ausdruck, daß in Stockholm das Experiment 
mit weiblichen uniformierten Polizisten von 
1957 bis 1964 ähnlich wie nun in Österreich 
nicht~' das beabsichtigte Ziel erreichte. Die 
Erfahrungen der holländischen Behörden lie
fen darauf hinaus, daß Frauen im Polizei
dienst nur beschränkt einsetzbar sind und 
relativ rasch diesen Dienst wieder verlassen. 
Sie könnten ihre männlichen Kollegen nicht 
voll ersetzen, sondern nur zur Verkehrs
überwachung herangezogen werden. Über die 
Erfahrungen in London wird im Bericht des 
BM f. Inneres nichts bemerkt. 

Ungeachtet dieses Berichtes verfügte der 
damalige Bundesminister für Inneres die Ein
stellung weiblicher SW·Beamter. Wie das 
BM f. Inneres weiter bekanntgab, habe für 
die Aufwendigkeit dieser Neueinführung dabei 
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die Forderung der Personal vertretung . eine 
wesentliche Rolle gespielt, wonach die Ein
stellung dieser Polizistinnen unter den gleichen 
Voraussetzungen wie bei den männlichen 
Kollegen - gleiche Ausbildung, gleicher 
Dienst, gleiche Bezahlung - erfolgen sollte. 

Abschließend erklärt das BM f. Inneres, 
daß es auf Grund der bisherigen Erfahrungen 
nicht die Absicht habe, weitere weibliche 
Sicherheitswachebeamte in Dienst zu stellen. 

10, 10. Nach langwierigen Verhandlungen 
wurde zwischen dem BM f. Inneres und dem 
ehemaligen BM f. Handel und Wiederaufbau 
vereinbart, die durch Kriegseinwirkungen zer
störte Bundespolizeidirektion Wien an der
selben Stelle, wo sie vor 1938 stand (Schotten
ring 11), wiederzuerrichten und dabei die 
ebenfalls durch Kriegseinwirkungen zerstörten 
Gebäude Schottenring 7 und 9 in den Neubau 
miteinzubeziehen. Nachdem die Planungs
arbeiten bereits Kosten von über 4 Mill. S 
verursacht hatten, wurden im Oktober 1963 
auf Grund einer Weisung des BM f. Inneres 
alle Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem 
Neubau der Bundespolizeidirektion Wien stan
den, eingestellt. Der Baubeginn zum ersten 
Bauabschnitt (Schottenring 7-9) erfolgte erst 
im Oktober 1967. 

Der RH ersuchte das BM f. Inneres um 
Mitteilung, warum die Planungsarbeiten am 
Neubauprojekt zwischenweilig eingestellt wur
den und ob aus diesem Anlaß Mehrausgaben 
entstanden sind. 

Das BM f. Inneres teilte hiezu mit, im 
Oktober 1963 sei vom ehemaligen BM f. Han
del und Wiederaufbau eröffnet worden, daß 
infolge Kreditmangels mit einem Baubeginn 
in absehbarer Zeit nicht zu rechnen sei. 
Die Planung könne nur unter der Voraus
setzung festgelegt werden, daß das BM f. 
Inneres schriftlich verbindlich erkläre, daß 
an der vorYegenden Planung keine grund
sätzlichen Anderungen mehr vorgenommen 
werden. Dem BM f. Inneres sei es nun un
möglich gewesen, bei der Schnelligkeit tech
nischer Fortschritte, im Zeitalter der Auto
mation u. dgl. eine verbindliche endgültige 
Zustimmung zu einer Planung zu geben, 
deren Realisierung nicht einmal abgesehen 
und daher eventuell auch zehn Jahre später 
hätte erfolgen können. Tatsächlich sei mit 
dem Neubau der Bundespolizeidirektion Wien 
1967, also zehn Jahre nach Beginn der Planung, 
begonnen worden. 

Die für den RH ausschlaggebende Frage 
nach den durch die Unterbrechung der Planung 
entstandenen Mehrausgaben blieb unbeant
wortet. 

10, 11. Das BM f. Inneres hat im Jahre 
1964 mit einer Firma einen Vertrag über die 
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Miete einer elektronischen Datenverarbeitungs
anlage (kurz EDVA) für Zwecke der Bundes
polizeidirektion Wien abgeschlossen. Das an
gemietete EDV A-Modell wird von der Er
zeugerfirma je nach Wunsch des Interessenten 
nicht nur vermietet, sondern auch verkauft, 
wqbei der Kaufpreis ungefähr die Mietkosten 
von vier Jahren umfaßt. 

Der RH vertrat die Auffassung, daß ein 
Ankauf dem Käufer bei längerer Verwendung 
der Anlage finanzielle Vorteile bringe. Er 
ersuchte daher das BM f. Inneres um Mit
teilung, ob seinerzeit ein Ankauf überhaupt 
erwogen wurde bzw. aus welchen Gründen 
schließlich ein Mietvertrag abgeschlossen wor
den ist. 

Das BM f. Inneres vertritt in seiner Stellung
nahme die Ansicht, es sei richtig gewesen, 
die Anlage zu mieten und nicht zu kaufen. 
Dies insbesondere deshalb, weil bei einem 
Mietvertrag die Möglichkeit des jederzeitigen 
Austausches der rasch alternden Systeme 
gegen neuere Entwicklungen bestehe. Der 
Ankauf einer EDVA sei nach Ansicht des 
BM f. Inneres nur dann vorteilhaft, wenn nur 
wenige, eng begrenzte, von der Maschine mit 
genügender Schnelligkeit vorgenommene Ar
beiten zu verrichten sind, die im Laufe der 
Zeit keine grundlegenden Veränderungen er
fahren. Dies treffe beispielsweise für gewisse 
Lohn- und Kostenverrechnungen, Lagerhaltun7 
gen und Materialverwaltungen zu. 

10, 12. Nach Ansicht des RH stellt die 
Übernahme der Daten des Zentralmeldeamtes, 
des Strafregisteramtes, des Verkehrsamtes, 
des Paß amtes und des Fahndungsamtes durch 
die EDVA eine ziemlich eng begrenzte Tätig
keit dar, die strukturell auch im Laufe der 
Zeit keinen grundlegenden VeränderU:ngen 
unterworfen ist, wobei der wesentliche Vorteil 
in der Schnelligkeit der Auskunfterteilung 
liegt. Gerade diese Gründe, die auch das 
BM f. Inneres anführt, hätten es veranlassen 
müssen, einen Kauf und nicht eine Miete vor
zunehmen. Darüber hinaus werden nach 
Expertenmeinung gerade gleichbleibende Auf
gaben des Buchungs- und Rechnungswesens 
weitaus billiger von konventionellen Maschi
nen durchgeführt und sollen EDV A-Aufgaben 
hauptsächlich für Führungs-, Planungs- und 
Steuerungsaufgaben verwendet werden. 

In der Angelegenheit ist noch ein Schrift
wechsel im Gange. 

10, 13. Analog wie bei allen übrigen Bun
despolizeibehörden Österreichs besteht auch 
bei der Bundespolizeidirektion Wien ein Fund
amt, das mit 29 Bediensteten besetzt ist, 
wozu noch die Fundreferenten der 23 Wiener 
Bezirkspolizeikommissariate hinzukommen. 
Allein schon aus diesem großen Personal-
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einsatz ist der beträchtliche finanzielle Aufwand nach sich,· weil neben diesem Beamten der 
des Bundes, der im Zusammenhang mit dem Zentralstelle noch ein Polizeigeneral sich hiefür 
Fundwesen erwächst, zu ersehen. im Dienststand befindet. 

Der RH vertrat die Rechtsansicht, daß die Der RH ersuchte das BM f. Inneres um 
Bundespolizeibehörden zur Wahrnehmung der Mitteilung, welche Erwägungen zur Besetzung 
Fundagenden weder berechtigt noch ver- des Postens des Generalinspektors der Sicher
pflichtet sind. Diese Agenden sind vielmehr heitswache in Wien mit einem Beamten des 
von den Gemeinden wahrzunehmen. Diese Auf- höheren Ministerialdienstes an Stelle des ent
fassung wurde auch vom Verfassungsdienst sprechend ausgebildeten Polizeioffiziers geführt 
des BKA geteilt. Im Hinblick auf die in haben. 
der Bundesverwaltung notwendigen Rationali- Das BM f. Inneres teilt hiezu mit,die Be
sierungsbestrebungen wurde daher dem BM trauung eines Beamten des höheren Ministerial
f. Inneres. empfohlen, die sich daraus ergeben- dienstes mit der Funktion des Generalinspek
den Konsequenzen ziehen zu wollen. tors der Wiener Sicherheitswache sei seinerzeit 

Das BM f. Inneres teilt in seiner Stellung- über schriftlichen Antrag des Polizeipräsi
nahme zwar die Auffassung des RH bezüg- denten von Wien erfolgt. Der Beamte des 
lich des Fundwesens und erklärt auch, daß es höheren Ministerialdienstes sei dann vom 
vom organisatorischen und personellen Stand- BM f. Inneres zur Bundespolizeidirektion Wien 
punkt aus eine Erleichterung wäre, wenn die dienstzugeteilt und vom Polizeipräsidenten 
Fundämter von den Gemeinden geführt wür- zum Generalinspektor bestellt worden. Eine 
den. Trotzdem will es von der rechtstheore- formelle Nachsicht von Voraussetzungen für 
tisch zulässigen Überwälzung der Fundgeba- den SW-Dienst sei nicht erforderlich gewesen, 
rung von der Bundespolizei auf den Magistrat weil keine Überstellung in diesem Dienstzweig 
nicht Gebrauch machen. Nach Ansicht des vorgenommen wurde. Auch vor 1938 sei es 
BM f. Inneres stehen beispielsweise dem von üblich gewesen, Beamte des rechtskundigen 
der Gemeinde Wien bezahlten Polizeikosten- Dienstes mit der Leitung des Generalinspek
beitrag nicht adäquate Gegenleistungen der torates zu betrauen. 
Bundespolizei aus dem Titel der örtlichen Das BM f. Inneres werde aber die in Rede 
Sicherheitspolizei gegen,über. Eine Über- stehende Angelegenheit insoferne überprüfen, 
wälzung der Fundgebarung an den Wiener als ihm eine derart lange Zuteilung auf die 
Magistrat könnte daher nach Ansicht des Dauer nicht vertretbar erscheint. 
BM f. Inneres übel aufgenommen und sogar Der RH vertritt hiezu die Ansicht, daß auch 
zur Kündigung des Polizeikostenbeitrages für den Fall der Umwandlung der Dienst-
führen. zuteilung in eine Versetzung seinen Bedenken 

Der RH konnte sich dieser Auffassung hinsichtlich des Mangels der Voraussetzungen 
vorwiegend aus rechtlichen Beweggründen und seiner Kritik bezüglich des finanziellen 
nicht anschließen, weshalb diesbezüglich noch Mehraufwandes nicht Rechnung getragen sein 
ein Schriftwechsel im Gange ist. würde. 

10, 14. Für den Dienst der Wachebeamten 
wurde mit Verordnung der Bundesregierung 
eine eigene Dienstzweigeverordnung erlassen. 
Diese Dienstzweigeverordnung verlangt als 
Anstellungserfordernis für einen Beamten der 
Verwendungsgruppe W 1 (leitende Beamte), 
abgesehen von den allgemeinen Voraus
setzungen, eine mindestens vierjährige Dienst
zeit im Sicherheitswach- oder Gendarmerie
dienst und die erfolgreiche Absolvierung einer 
zweijährigen gehobenen Fachausbildung. 

Der Posten des Generalinspektors der Sicher
heitswache in Wien, der gemäß § 5 Abs. 1 
der "Dienstordnung der Bundespolizeidirektion 
Wien" das Kommando über den gesamten 
Sicherheitswachkörper der Bundespolizei
direktion Wien führt, ist nun nicht mit einem 
derart vorgebildeten, sondern mit einem 
Beamten des höheren Ministerialdienstes des 
BM f. Inneres besetzt. 

Diese Verwendung zieht aber auch einen 
nicht unbedeutenden finanziellen Aufwand 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
für .unterricht 

a) Nachträge zu Berichten aus den 
Vorj ahren 

Bundes-Heim- und 
Sportverwaltung 

11. Wie der RH im TB 1964 Abs. 36, 4 
ausführte, hat er auf Grund der Überprüfung 
der dem BM f. Unterricht nachgeordneten 
Bundes-Heim- und Sportverwaltung die Not
wendigkeit der Existenz einer eigenen Dienst
stelle für die Verwaltung der Bundessport
heime und -schulen verneint, umsomehr als 
dIe Bundes-Heim- und Sportverwaltung viel
fach als bloße Durchgangsstelle fungierte und 
sich das BM f. Unterricht eine Reihe von 
Agenden selbst vorbehalten hatte. Der RH 
hat daher auch unter Hinweis auf den Appell 
der Bundesregierung zur Vereinfachung der 
Verwaltung dem BM f. Unterricht nahegelegt, 

/' 
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die Bundes-Heim- und Sportverwaltung aufzu
lassen und ihre Aufgaben den zuständigen 
Abteilungen des BM f. Unterricht zu über
tragen. 

Das BM f. Unterricht konnte sich der 
Ansicht des RH zunächst nicht anschließen, 
weil dies die Auflassung einer alle zusammen
gehörenden Verwaltungsaufgaben einheitlich 
behandelnden Stelle bedeuten würde. 

Nunmehr ist das BM f. l]nterricht 
der Ansicht des RH beigetreten und hat ver
fügt, daß der Empfehlung des RH folgend 
aus Gründen. weiterer Verwaltungsverein
fachung die am 1. Jänner 1959 errichtete nach
geordnete Dienststelle "Bundes-Heim- und 
Sportverwaltung" mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1969 aufgelöst werde. Ihre Auf
gaben werden an das BM f. Unterricht selbst 
übergehen. 

Bundesanstalten für 

15 

worben werden, österreichische Trainer, Sport
und Skilehrer trotz ihrer "staatlichenZeug~ 
nisse" keinen Berufsschutz genießen. Eine 
Folge davon ist, daß sich jedermann Sport
lehrer nennen und Sportlehrer sein kann. 

Eine abschließende befriedigende Stellung
nahme des BM f. Unterricht steht noch aus. 

12, 3. Was die Lehrverpflichtung der an 
den Bundesanstalten für Leibeserziehung täti
gen Lehrer betrifft - siehe TB 1967 Abs. 21, 
27 und 28 -, teile das BM f. Unterricht 
mit, daß diese zukünft.ig mit Dienstanweisung 
einwandfrei geregelt werden wird. Hinsicht
lich der Zuerkennung der Bildungszulagen 
an die oben angeführten Lehrer sind Ver
handlungen mit dem Bundeskanzleramt im 
Gange. Die vom RH empfohlenen sonstigen 
dienstrechtlichen Maßnahmen - siehe TB 
1967 Abs. 21, 29 und 30 - wurden vom BM 
f. Unterricht zwischenzeitig durchgeführt. 

Leibeserziehung 12, 4. Zu TB 1967 Abs. 21, 50 und 51 
12, 1. Im Nachhange zu den Feststellungen betreffend die Auflassung der sportärztlichen 

des RH im TB 1967 Abs. 21, 10 und 21, 11 Untersuchungsstelle, erinnerte der RH das 
verwies der RH das BM f. Unterricht neuer- BM f. Unterricht daran, daß die wissen
lieh auf die gesetzlichen Vorschriften, wo- schafWche Forschung gemäß dem Hochschul
nach die österreichischen Sportverbände und organisationsgesetz den wissenschaftlichen 
Sportorganisationen die ihnen aus dem Sport- Hochschulen obliegt, an denen zu diesem Be
toto zukommenden Mittel u. a. auch zur Ver- hufe Institute und Kliniken eingerichtet wur
anstaltung von Kursen und Lehrgängen sport- den. Infolge der Knappheit der Budget
licher und einschlägiger Fachgebiete der Leibes- mittel, die für die wissenschaftliche For
übungen und zur Entsendung von Sportlern schung zur Verfügung stehen, empfahl der 
zu diesen Lehrgängen zu verwenden haben. RH dem BM f. Unterricht aus Zweckmäßig
Deshalb hätte die Verwendung von Bundes- keits-, Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeits
mitteln unterbleiben sollen. Dem Einwand gründen die Auflassung der sportärztlichen 
des BM f. Unterricht, daß die Verteilung Untersuchungsstelle in Wien. Die vorhan
der Sporttotomittel gesetzlich geregelt und denen Einrichtungsgegenstände - schlug, der 
daher die Heranziehung dieser Mittel nicht RH vor - sollen einer einschlägigen Uni
möglich ist, hielt der RH entgegen, daß ihm versitätsklinik übergeben werden. Die, sport
wohlbekannt ist, daß das BM f. Unterricht ärztlichen Untersuchungen für Forschungs
nicht zu den Stellen gehört, die mit Sport- zwecke hätte sodann die hiezu berufene 
totomitteln beteilt werden, jedoch habe es Universitätsklinik durchzuführen; die sonsti
das angeführte Ministerium verabsäumt, sij,mt- gen - sportärztlichen Untersuchungen wären 
liche für einschlägige Kurse und Lehrgänge von öffentlichen Krankenanstalten - wie 
aufgelaufenen Kosten von den Vereinen, die dies auch bei den Bundesanstalten in Graz 
hiefür Totomittel erhalten, zur Refundierung und Innsbruck geschieht - durchzuführen. 
anzusprechen. 

. In Beantwortung der Empfehlungen des 
12, 2. Was dIe Ausstellung von Zeug- RH f"h t d BM f Unterricht aus es be-. D' 1 d K b t··t· ure as. , 

mssen, Il? omen un urs es a Igungen an- stünden Bestrebungen, ein "Institut für Sport-
langt - SIehe TB 1967 Abs. 21, 12-14 -, d"" f d Basis einer Stiftung zu 
gab sich der RH mit der Antwort des BM f. m~ Idzm, adu sodaernn dI'e sportärztliche Unter-

. h . h f' d d' A t 11 grun en un UnterrlC t mc t zu rIe en, le uss e ung, h t 11 f lassen Da zur Durch-. .. hl" h N t d' suc ungss e e au zu . 
von ZeufgndI~sen .sehl eme ~ahct ItC e dO wekn Ig- führung der Forschungs- und Lehraufgaben 
keit, au . Ie mc ~ verzlC ewer en anno an den Hochschulen Institute eingerichtet 
Der RH ermnerte vIeh~ehr daran, daß mange~s sind, besteht nach Ansicht des RH aber 
der fehlenden gesetzhchen Grundlagen, dIe k' 'N t endigkeit ein Institut für Sport-
d · B d t lt .. ht' t teIne 0 w , 
.Iese .~n esans a . en ermac Igen, "s aa - medizin auf der Basis einer Stiftung zu 

hche Prufungszeugmsse" auszustellen und aus- h fl' 
schließliche Berechtigungen zu verleihen, die sc a en. . . 
durch Ablegung einer Prüfung vor einer recht- Die Austragung der AngelegenheIt Ist noch 
und gesetzmäßigen Prüfungskommission er- im Gange. 
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12, 5. Zu den in Abs. 21, 74-80 des TB 
1967 dargestellten Prüfungsmitteilungen des 
RH führte das BM f. Unterricht unter an
derem ergänzend aus, daß der Verfassungs
gerichtshof mit Erkenntnis vom 13. De
zember 1968, G 19/68-12, V 72/68-12, fest
stellte, daß Bestimmungen des "Steiermärki
sehen Skischulgesetzes", LGBl. NI'. 24/1938, 
verfassungswidrig sind und der Erlaß des BJ'I:1 f. 
Unterricht vom 24. April 1963, Zl. 57.800-15/63 
(Prüfungsordnung für die österreichische Ski
lehrerprüfung, Verordnungsblatt für den 
Dienstbereich des BM f. Unterricht NI'. 37/ 
1963), gesetzwidrig sei, und hob diese auf. 
Die Aufhebung wurde im Bundesgesetzblatt 
unter der NI'. 70/1969 kundgemacht.. Im 
übrigen, führte das BM f. Unterricht aUEl, 
werden die Lehrgänge zur Ausbildung von 
Skilehrern und Hilfsskilehrern an der Bundes
anstalt für Leibeserziehung deshalb geführt, 
um eine einheitliche Ausbildung für ganz 
Österreich zu erreichen. Sobald nämlich jedes 
einzelne Bundesland seine eigene Ausbildung 
durchführen würde, würden auch Unterschiede 
auftreten, die sich in der Lehrweise kata
strophal auswirkten. Österreich würde da
durch auch den Ruf als führende Nation im 
Skilehrwesen einbüßen. 

Der RH entgegnete, daß die Regelung der 
Materie, die die Ausbildung von Trainern, 
Sport- und Skilehrern betrifft, gemäß Artikel 15 
B.-VG. derzeit den Bundesländern zusteht. 
Hinsichtlich dieser Angelegenheiten des außer·· 
schulischen Sportes haben verschiedene Bun· 
desländer landesgesetzliche Regelungen ge
troffen. Gleich dem BM f. Unterricht vertritt 
der RH die Ansicht, daß die Ausbildung der 
Trainer, Sport- und Skilehrer in Österreich 
einheitlich erfolgen soll. Dies kann jedoch 
nicht nur dadurch erreicht werden, daß der 
Bund (die Bundesanstalten). die Ausbildung 
faktisch durchführt, sondern auch insofern, 
als verbindliche Ausbildungsvorschl'iften vom 
BM f. Unterricht erlaf;lsen werden. Welche 
Vorgangsweise letztlich einzuschlagen ist, muß 
nach Ansicht des RH dem Verfassungs
gesetzgeber vorbehalten bleiben. 

12, 6. Der RH verkennt nicht die Not,
wendigkeit, Angelegenheiten des außerschuli
schen Sportes, soweit sie von internationaler 
oder gesamtösterreichischer Bedeutung sind, 
einheitlich für ganz Österreich, somit auf 
Bundesebene zu regeln. Deshalb regte er 
an, das BM f. Unterricht möge bemüht sein, 
daß durch entsprechende gesetzgeberische 
Schritte sowohl verfassungsgesetzlich als auch 
einfachgesetzlich die notwendigen Grundlagen 
für die Tätigkeit von Bundesdienststellen auf 
dem Gebiet des außerschulischen Sportes ge
schaffen werden. Soweit gesamtösterreichi-

--~--- - - ------- ---- ---- -- ------------,--

sehe Interessen vorliegen, wäre eine Regelung 
analog Art., 14 Abs. 1 B-VG. - Bundessache 
ist die Gesetzgebung und Vollziehung - zu 
treffen. Hinsichtlich aller anderen Angelegen
heiten wäre eine dem. Bund als auch den 
Länderinteressen Rechnung tragende Regelung 
analog den Bestimmungen des Art. 14 Abs. 2 
B.-VG. --.:.... Bundessache ist die Gesetzgebung, 
Landessache ist die Vollziehung - bzw. des 
Art. 14 Abs. 3 B.-VG. - Bundessache ist die 
Gesetzgebung über die Grundsätze, Landes
sache die Erlassung von Ausführungsgesetzen 
und die Vollziehung - anzustreben (siehe 
TB 1967 Abs. 21,1 bis 26, insbesondere Abs. 21, 
21 bis 26). 

12, 7. Auf Grund der obigen Ausführungen 
des RH im TB 1967 haben Abgeordnete der 
drei im Nationalrat vertretenen politischen 
Parteien einen Entschließungsantrag einge
bracht, der im Plenum des Nationalrates 
einhellige Annahme fand. Durch die Ent
schließung des Nationalrates wurde die Bundes
regierung aufgefordert, einvernehmlich mit 
den Bundesländern die Frage der Sport
förderung zu klären und dem Nationalrat 
Vorlagen zuzuleiten, die die Sanierung der 
rechtlichen Grundlagen für die Förderung 
überregionaler Aufgaben des österreichischen 
Sports durch den Bund gewährleisten. 

Sowohl aus der Entschließung als auch 
aus den Ausführungen der Wortführer der 
drei im Nationalrat vertretenen politischen 
Parteien und des damaligen Bundesministers 
für Unterricht geht hervor, daß die vom RH 
in Abs. 21, 1 bis 25 enthaltenen Ausführungen 
betreffend das Fehlen einer verfassungs- und 
einfachgesetzlichen Grundlage für das Tätig
werden des Bundes im Bereich des außer
schulischen Sportes geteilt werden. Der da
malige Bundesminister für Unterricht führte 
insbesondere aus, daß ein bloßes Förderungs
gesetz nicht genügen werde. Es bedürfe viel
mehr einer verfassungsrechtlichen Erklärung 
und, darauf aufbauend, einer rechtsstaatlieh 
vollentsprechenden gesetzlichen Anweisung an 
die Vollziehung, wie und auf welchen Ge
bieten der Sport gefördert werden solle. 

Das BM f. Unterricht teilte dem RH bis
her nicht mit, welche Schritte es zufolge der 
Entschließung des Nationalrates eingeleitet 
hat. Lediglich aus Pressemeldungen ist dem 
RH bekannt, daß das BM f. Unterricht ver
meint, die Belange des außerschulischen Spor
tes können durch ein einfaches Bundes
gesetz - ein "Bundessportförderungsgesetz" -
geregelt werden. Ein diesbezüglicher Entwurf 
soll vom BM f. Unterricht fertiggestellt 
worden sein. 

Der RH .ersuchte das BM f. Unterricht 
nunmehr um Mitteilung, welche Initiativen 

1* 
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es hinsichtlich der Schaffung einer einwand-' Gebarungsstellen, u. ZW. nicht nurrlie des 
frei eh gesetzlichen Grundlage ergriffen hat. Zentralausschusses, sondern auch die nahezu 
Insbesondere ersuchte der RH um Bekannt- aller anderen Hauptausschüsse der Öster
gabe, ob mit Vertretern der Bundesländer reichischen Hochschülerschaft, die ihnen über
Fühlung genommen wurde und gegebenen- tragenen Aufgaben nicht oder nur teilweise 
falls welches Ergebnis die Fühlungnahme erfüllen, obwohl sie seitens des BM f. Unter
zeitigte. Ferner wurde noch um Mitteilung richt bereits mehrmals dazu aufgefordert 
ersucht, welche Vorarbeiten einfachgesetz- worden sind. Dies sei zum Teil darauf zurück
licher Art geleistet wurden und welche Maß- zuführen, daß die einzelnen Mitglieder dieser 
nahmen das BM f. Unterricht getroffen hat, Gebarungsstelle aus verschi.edenen Gründen 
um die Tätigkeit der bisher mit außerschuli- das Interesse an der Mitarbf'it verloren haben, 
sehen Sportbelangen verfassungs-· und gesetz- ohne dies jedoch offiziell bekanntzugeben. 
widrig befaßten Bundesdienststellen mit der 
d .. G t I . Üb .. 13, 3. Zu Abs. 22, 31 und 22, 32: Im erzeltlgen ese zes age m eremstImmung Gegensatz zur Ansicht des RH, daß dem zu bringen. 

zentralen Hochschulsportausschuß die gesetz-
Die Angelegenheit ist noch in Austragung. liehe Grundlage feltle, vertritt das BM f. 

Österreichische Hochschüler· 
schaft; Prüfung der widmungs. 
gemäßen Verwendung der 
Subventionen des 1111 f. 
Unterricht 

13, 1. Zum Einschauergebnis des RH übel' 
die Prüfung der widmungsgemäßen Verwen· 
dung der vom BM f. Unterricht der Österrei.chi
sehen Hochschülerschaft in den Studienjahren 
1963/64 bis 1966/67 gewährten Subventionen 
(TB 1967 Abs. 22) hat das Ministerium nach er
folgter Bearbeitung der Prüfungsmaterie mit 
der Österreichischen Hochschülerschaft Ende 
Juni 1969 Stellung bezogen. Darin wird ein
leitend auf die Schwierigkeiten hingewiesen, 
zu den einzelnen konkreten Anregungen und 
Empfehlungen des RH StE'llung zu nehmen, 
da während des in Frage stehenden Prüfungs
zeitraumes sowohl im BM f. Unterricht mehrere 
Referentenwechsel als· auch bei der Hoch· 
schülerschaft auf Grund dE'r in den Jahren 1965, 
1967 und 1969 stattgefundenen Hochschüler· 
schaftswahlen mehrere Funktionärswechsel 
stattgefunden haben. Die derzeitigen Sach
bearbeiter und Funktionäre sahen sich daher 
außerstande, zu allen Fragen konkret Stellung 
zu nehmen. Dennoch läßt die dem RH vor
liegende Stellungnahme zu seinem Einschau-. 
bericht erkennen, daß den festgestellten Män
geln und den gegebenen Anregungen und 
Empfehlungen bereits weitgehend entsprochen 
wurde bzw. noch entsprochen werden wird. 

Die in der Folge zitierten Absätze beziehen 
sich auf den Vorjahrsbericht. 

Zentralausschuß 

13, 2. In ALs. 22, 30 hat der RH fegt
gestellt, daß die für den Zentralausschuß ein
gerichtete Gebarungsstelle die ihr übertragenen 
Aufgaben nicht erfüllt; er hat daher das 
BM f. Unterricht ersucht, in Ausübung seines 
Aufsichtsrechtes dafür Sorge zu tragen, daß 
diese Stelle ihren Funktionen gerecht wird. 

In der Stellungnahme des BM f. Unterricht 
wird ausgeführt, daß es richtig sei, daß die 

2 

Unterricht die Meinung, daß die Tätigkf'it 
dieses Ausschusses mit den bestehenden ge
setzlichen Vorschriften im Einklang steht. 
Eine Austragung dieser Angelegenheit ist 
noch im Gange. 

13, 4. In Abs. 22, 33 hat der RH in einem 
Falle die Zwischenschaltung von Bundes
dienststeIlen (Quästur und Universitätsturn
anstalt Wien) bei Anweisung einer Subvention 
für Meisterschaften an die Österreichische 
Hochschülerschaft beanstandet. 

Hiezu hat das BM f. Unterricht mit.geteilt, 
daß es die Beanstandung des RH zur Kenntnis 
genommen hat. 

13, 5. In Abs. 22, 34 hat der RH bemängelt, 
daß in einer Reihe von Fällen den Subven· 
tionsabrechnungen nur ungenügende Belege 
beigegeben worden waren. 

Das BM f. Unterricht versicherte, darauf 
zu achten, daß die Verwendung der Mittel in 
Hinkunft einwandfrei nachgewiesen und somit 
überprüfbar wird. So soll auch der Subven
tionswerber jeweils zu einer sinnvollen Detail· 
lierung der Abrechnungen vom Ministerium 
angehalten werden. 

Hauptausschuß an der 
Universität Wien 

13, 6. Im Zusammenhang mit einer Sub
vention für den Ausbau der Mensa im neuen 
Institutsgebäude der Universität Wien hat 
der RH beanstandet (Abs. 22, 35), daß ein 
Betrag in der Höhe von rund 58.000 S für die 
Einrichtung und Ausstattung der Kanzlei
räume des Hauptausschusses verwendet wurde, 
wiewohl gemäß § 12 des Hochschülerschafts
gesetzes die notwendigen Räume und Ein
richtungsgegenstände von den Hochschulen 
zur Verfügung zu stellen sind und im übrigen 
die hiefür getätigte Ausgabe mit dem eigent
lichen Subventionszweck nicht im Zusammen
hang stehe. 

Hiezu hat das BM f. Unterricht dem RH 
mitgeteilt, daß nunmehr die Funktionäre der 

~-------- - ~- ~---
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Österreichischen Hochschülerschaft aufgefor
dert wurden, Anträge an das Rektorat um 
Zuteilung von Dotationen an Stelle der Ge
währung von Subventionen unmittelbar an 
die Österreichische Hochschülerschaft zu 
stellen. 

Zu den aufgetretenen Unzukömmlichkeiten 
in der Wirtschaftsführung der Mensa an der 
Universität Wien stellt der RH fest, daß er 
anläßlich seiner Einschau nur die widmungs
gemäße Verwendung der Subventionen des 
BM f. Unterricht, nicht aber die Gesamt
gebarung der Mensa überprüfen konnte. Er 
möchte daher unter Hinweis auf seine im 
TB 1967 Abs. 22, 5 bis 22, 15 gemachten Aus
führungen hinsichtlich der Problematik des 
§ 13 des Rechnungshofgesetzes an dieser Stelle 
wiederholen, daß er nur dann einen um
fassenden Bericht über die Gebarung einer 
geprüften Stelle erstatten kann, wenn die 
gesetzliche Möglichkeit geschaffen wird, auch 
die Gesamtgebarung zu überprüfen. 

13, 7. Für die Mitarbeit in der Quästur 
der Universität Wien erhielten Studenten Ver
gütungen, die vom BM f. Unterricht in Form 
von Subventionen aus Förderungsmitteln zur 
Verfügung gestellt wurden. Der RH hat im 
Abs. 22, 36 bemängelt, daß dies eine Eigen
subvention bewirkt, und hat das BM f. Unter
richt ersucht, dafür zu sorgen, daß in Hinkunft 
für derartige Arbeitsleistungen in Quästuren 
keine Förderungsmittel herangezogen werden, 
sondern diese aus Mitteln des Verwaltungsauf
wandes bezahlt werden. 

Das BM f.. Unterricht hat sich der Meinung 
des RH vollinhaltlich angeschlossen und gleich
zeitig mitgeteilt, daß infolge der Umstellung 
auf die neue Inskriptionsart eine Erleichterung 
auf dem Personalsektor eingetreten ist und die 
Mithilfe von Studenten daher kaum mehr 
benötigt wird. 

13, 8. Im Abs. 22, 37 hat der RH empfohlen, 
die Begleichung der Rechnungen für Lieferun
gen oder Leistungen aus Subventionen in 
Hinkunft an Stelle der bisherigen häufigen 
Barzahlungen im Wege der Schecküberwei-. 
sung vorzunehmen. 

Hiezu teilte das BM f. Unterricht mit, daß 
es die Wirtschaftsreferenten der Österreichi
schen Hochschülerschaft bereits mehrmals an
gewiesen habe, nach Möglichkeit den ein
facheren und sichereren Weg der Schecküber
weisung zu beschreiten. 

13, 9. Im Abs. 22, 38 hat der RH bemängelt, 
daß wiederholt Zahlungsanweisungen an die 
Kasse dieses Hauptausschusses von den 
zeichnungsberechtigten Funktionären nicht 
unterfertigt waren. 

Der Antwortnote des BM f. Unterricht war 
zu entnehmen, daß der Mißstand der mangel-

haften Unterfertigung von Zahlungsanweisun
gen durch zeichnungsberechtigte Funktionäre 
der Österreichischen Hochschülerschaft abge
stellt wird. 

Hauptausschuß an der 
Universität Graz 

13, 10. Zur Feststellung des RH (Abs. 22, 39), 
daß die Gründe für die Schuldenlast dieses 
Hauptausschusses im Studienjahr 1966/67 in 
Höhe von rund 250.000 S in der aufwendigen 
Wirtschaftsführung, in der Schaffung von Ein
richtungen und Durchführung von Veranstal
tungen und Aktionen, die zu Verlusten führten, 
zu suchen seien, erklärte im Gegensatz hiezu 
das BM f. Unterricht, daß die Gründe für diese 
Schulden in der Tatsache gelegen sind, daß an 
der Universität in Graz durch lange Zeit keine 
funktionierende Gebarungsstelle bestand, eine 
Ansicht, die die Feststellung des RH nicht 
widerlegen konnte. 

13, 11. Da das BM f. Unterricht in seiner 
Stellungnahme, auf die in Abs. 22, 46 und 
22, 47 dargelegten Subventionsfälle (Subven
tionierung der Druckerei dieses Hauptaus
schusses und des "Studienführers") nicht zur 
Gänze einging, ist eine Weiterverfolgung der 
Angelegenheiten erforderlich. 

13, 12. Unter Abs. 22, 48 hat der RH 
darauf hingewiesen, daß für die Bezahlung 
von Aufwendungen bei gesellschaftlichen Ver
anstaltungen in Hinkunft nicht Förderungs
mittel des Bundes heranzuziehen seien, sondern 
diese Aufwendungen aus Eigenmitteln der 
Österreichischen Hochschülerschaft zu bestrei
ten sind. 

Hiezu hat das BM f. Unterricht mitgeteilt, 
daß es in Hinkunft darauf achten wird, daß 
nach Möglichkeit keine Subvcntionsmittel für 
gesellschaftliche Veranstaltungen herangezogen 
werden. 

Hauptausschuß an der 
Universität Salzburg 

13, 13. Zu Abs. 22, 49: Das BM f. Unter
richt hat die vom RH aufgezeigten Mängel 
bei der Inventarisierung zum Anlaß genom
men, die Funktionäre der Österreich ischen 
Hochschülerschaft der Universität in Salzburg 
neuerlich auf die Notwendigkeit einer ordnungs
gemäßen Inventarisierung hinzuweisen. 

13, 14. Zu den Feststellungen des RH in 
Abs. 22, 50 und 22, 51 (großzügige Ausstattung 
der Büroräume und Einrichtung eines Büro
apparates dieses Hauptsauschusses mit Hilfe 
von Subventionen) hat das BM f. Unterricht 
mitgeteilt, daß es bei dieser Subventions
gewährung von der Überlegung ausgegangen 
sei, daß den Organen der Österreichischen 
Hochschülerschaft anläßlich der ersten Neu-

1400 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)18 von 238

www.parlament.gv.at



einrichtung ihrer Räumlichkeiten zweckmäßige 
und moderne Möbel zur Verfügung gestellt 
werden sollten. Als luxuriös könne diese 
Büroeinrichtung nicht bezeichnet werden. Im 
übrigen würden derzeit keine Subventionen 
aus Förderungsmitteln für Einrichtungsgegen
stände zur Verfügung gestellt. 

13, 15. Im Abs. 22, 52 hat der RH dem 
Ministerium empfohlen, sich bei Subventionen 
für Reisen außer saldiertenOriginalbelegen 
jeweils auch von der Österreichischen Hoch
schülerschaft einen kurzen Bericht über die 
Durchführung und den Erfolg der subven
tionierten Veranstaltungen vorlegen zu lassen. 

Das BM f. Unterricht hat sich die Auf
fassung des RH zu eigen gemacht und in 
ähnlichen Fällen bereits Reiseberichte ange
fordert. 

13, 16. In Abs. 22, 53 hat der RH bean
standet, daß ein Subventionsbetrag für gesell
schaftliche Veranstaltungen herangezogen 
wurde. Hiezu führte das BM f. Unterricht aus, 
daß es in Hinkunft Belege für Subventionen 
für gesellschaftliche Zwecke nicht mehr aner
kennen werde. 

Hauptausschuß an der 
Universität Innsbruck 

13, 17. Im Abs. 22, 54 hat der RH im 
Zusammenhang mit einer Subvention des 
BM f. Unterricht an den Hauptausschuß der 
Universität Innsbruck für Zwecke der Studenti
schen Krankenhilfe darauf hingewiesen, daß 
eine Subventionierullg nur dann gerechtfertigt 
ist, wenn die Eigenmittel für diesen Zweck 
nicht ausreichen. Bei diesem Hauptausschuß 
waren jedoch Überschüsse in beträchtlicher 
Höhe vorhanden. 

Das BM f. Unterricht anerkannte, daß die 
im Bericht des RH aufgezeigte Rücklage 
tatsächlich vorgenommen wurde; sie sei jedoch 
deshalb gebildet worden, um für eventuelle 
Notfälle gewappnet zu sein. 

13, 18. In Abs. 22, 55 hat der RH darauf 
hingewiesen, daß es unrichtig war, für die 
Winteruniversiade 1968, deren Veranstalter die 
Österreichische Hochschülerschaft war, Mittel 
in Höhe von 1·6 Mill. S, die der Bund für diese 
Universiade vorgesehen hatte, bei den Auf
wandskrediten zu veranschlagen. 

Das BM f. Unterricht hat dem RH mitge
teilt, daß es in diesem Fall vor die Wahl 
gestellt war, entweder aus Förderungsmitteln 
der Österreichischen Hochschülerschaft einen 
Betrag zur Durchführung der Universiade 1968 
zur Verfügung zu stellen, den die Österreichi
sche Hochschülerschaft jedoch nicht selbst 
hätte verwenden können, da die Durch
führung dieser Veranstaltung einem Organi-
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sationskomitee übertragen war, oder Auf
wandskredite direkt dem unter Vorsitz des 
BM f. Unterricht konstituierten Organisations
komitee zur Verfügung zu stellen. 

Diese Stellungnahme. rechtfertigt allerdings 
nicht die Heranziehung von Aufwandskrediten 
für den Gegenstandsfall. 

Hauptausschuß an der 
Montanistischen Hochschule 

13, 19. Im Abs. 22, 56 hat der RH festge
stellt, daß die Überprüfung dieses Hauptaus
schusses hinsichtlich der Verwendung der vom 
Bund zur Verfügung gestellten Förderungs
mittel im allgemeinen ein günstiges Bild ergab. 
Lediglich in einem Fall war darauf hinzuweisen, 
daß für den Ersatz rein persönlicher Aufwen
dungen keine Förderungsmittel, sondern nur 
Eigenmittel der Österreichischen Hochschüler
schaft herangezogen werden dürfen. 

Das BM f. Unterricht hat diese Anregung 
des RH aufgegriffen und sagte zu, in Hinkunft 
darauf zu achten, daß für derartige Aufwen
dungen keine Förderungsmittel herangezogen 
werden. . 

Hauptausschuß an der 
Hochschule für Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaften 

13, 20. Da die Gebarungsstelle bei der 
neuerrichteten Hochschule ihre Kontrollfunk
tionen noch nicht befriedigend ausgeübt hat, 
empfahl der RH dem BM f. Unterricht (Abs. 22, 
57), der Tätigkeit dieser Gebarungsstelle gerade 
am Anfang ein besonderes Augenmerk zu
zuwenden. 

Auch diese Anregung des RH wird vom 
BM f. Unterricht weiter verfolgt werden. 

13, 21. Im Abs. 22, 58 hat der RH auf 
die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen 
Inventarisierungs- und Eigentumskennzeich-
nung hingewiesen. . 

Auch in diesem Punkt hat sich das BM f. 
Unterricht der Ansicht des RH angeschlossen 
und die Österreichische Hochschülerschaft an 
der Hochschule für Sozial- und Wirtschafts
wissenschaften in Linz bereits zur ordnungs
gemäßen Inventarisierungs- und Eigentums
kennzeichnung . der mit Subventionen des 
BM f. Unterricht angeschafften Inventar
gegenstände angehalten. 

Hauptausschuß an der 
Technischen Hochschule 

in Wien 

13, 22. Im Zusammenhang mit der Über
prüfung dieses Hauptausschusses hat der RH 
in Abs. 22, 62 - 22, 64 festgestellt, daß die 
von Organen des RH bei der Überprüfung an 
Ort und Stelle vorgefundenen und übersandten 
Unterlagen (Belege und Schriftstücke) kein 
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brauchbares Bild der Subvention3gebarung I reihen usw. (siehe TB 1966 Abs. 13, 16) 
dieses Hauptausschusses vermittelten, weil sie I wurde vom BM f. Unterricht noch immer nicht 
teils unzureichend waren, vor allem aber weil, geklärt. Desgleichen wurde noch keine Rege
der Großteil der Belege nicht vorgelegt werden Ilung über die Tragung der Personalkosten 
konnte. Außerdem fehlte beim oben angeführ- der Bezirks- und Landesbildstellenleiter ge
ten Hauptausschuß ein Inventar. Darüber I troffen (TB 1966 Abs. 13, 21). Auch führten 
hinaus war die Buchhaltung in der Zeit vom I die Bemühungen des BM f. Unterricht, die ver
Oktober 1967 bis März 1968 nicht geführt schiedenen vielfältigen Zeitschriften auf dem 
worden. Zum Zeitpunkt der Überprüfung im Gebiet der audiovisuellen Publikationen zu
Juni 1968 waren die vorzunehmenden Buchun- sammenzulegen, bisher zu keinem Ergebnis 
gen erst bis Jänner 1968 aufgearbeitet. Ebenso (TB 1966 Abs. 13, 19). Schließlich wurde 
war zu beanstanden, daß die Gebarungsstelle der vom Bundesland Salz burg geschuldete 
für den Hauptausschuß der Österreichischen Betrag in Höhe von S 85.587·51 noch immer 
Hochschülerschaft an der Technischen Hoch- nicht bezahlt (TB 1966 Abs. 13, 14). 
schule in Wien ihre Tätigkeit seit Jahren nicht 
ausübte. 

Hiezu hat das BM f. Unterricht mitgeteilt, 
daß die Kritik des RH an den Unzulänglich
keiten anläßlich der Überprüfung der Ge
barung der Österreichischen Hochschülerschaft 
völlig zu Recht bestehe. Es vertrat die An
sicht, daß die Vernachlässigung der Gebarung 
zum Teil in der tatsächlich an kaum einer 
Hochschule funktionierenden Gebarungsstelle, 
sicher jedoch darin begründet sein mag, daß 
der in Frage stehende Zeitraum an der Tech
nischen Hochschule in Wien eine Zeit politi
scher Unruhe mit häufig wechselnden Vor
sitzenden des Hauptausschusses war, was 
jedoch keineswegs als Entschuldigung hinge
stellt werden solle. Im übrigen seien die 
Organe der Österreichischen Hochschülerschaft 
bei Besprechungen im BM f. Unterricht in 
diesem Zusammenhang des öfteren auf die 
Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Ge
barung aufmerksam gemacht worden. 

Buudesstaatliche Ilauptstelle für 

14, 3. Auch bezüglich der vom RH gegebe
nen Anregung, die Abteilungen und nachge
ordneten Dienststellen des BM f. Unterricht 
mögen mehr als bisher zu einer wirksamen 
Zusammenarbeit finden (TB 1966 Abs. 13, 30) 
und insbesondere die Tätigkeit der Phonothek, 
der Zentraldiskothek (TB 1967 Abs. 18, 8) und 
der Bundesstaatlichen Hauptstelle für Licht
bild und Bildungsfilm koordiniert werden, 
wurde vom obgenannten Ministerium dem RH 
noch keine konkret getroffene Maßnahme 
bekanntgegeben. 

14, 4. Der RH wird die dargestellten offenen 
Angelegenheiten weiterverfolgen, weil seiner 
Ansicht nach nur nach Klärung der noch 
offenen Fragen eine rechtliche und wirtschaft
liche sowie sparsame Verwaltung im Gegen
stande gewährleistet ist. 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1968 

J,andesschulrat für Oberösterreich 

Lichtbild uud BiIllungsfilm 15, 1. Die Überprüfung der Gebarung des 
14, 1. Im Anschluß an Abs. 13 des TB 1966 Landesschulrates für Oberösterreich im Zu

und ~n Abs. 18 des TB .1967 wird berichtet, I sammenhang mit der Abhaltung von Wander
~aß SICh der RH der AnsI~ht des BM f. l!~ter- tagen ergab, daß diese nicht immer den ein
rIcht ans~hloß, daß InstItute und. KI.Imken schlägigen Bestimmungen zufolge durchge
unter bestImmten Voraussetzungen mIt eIgenen führt· werden. So wurden angesetzte "Wander
Film- und Fotoapparaturen ausgestattet wer- tage" von Schulen dazu benützt, ausgedehnte 
den müssen. Unter diesen Voraussetzungen er- Autobusfahrten und Stadtbesichtigungen 
scheint aber die Abteilung "Wissenschaftlicher durchzuführen sowie Ausstellungen und Fest
F~lm" .der Bun~esstaatlichen Haupts.tell~ für spiele zu besuchen u. dgL m. Der RH hat 
LIChtbIld und BIldungsfilm nunmehr m emem daher den Landesschulrat ersucht, allen ihm 
anderen Licht. Ihr werden somit in Hinkunft unterstehenden Schulen nachweislich jene Er
im allgemeinen Beratungs- und Koordinie- lässe des BM f. Unterricht, die die Abhaltung 
r~ngsfunktion~n zukom:nen. Das B~ f. Unter- von Wandertagen betreffen, in Erinnerung zu 
rIcht hat es Jedoch bIsher verabsaumt, ent- rufen und die Schulen anzuweisen, künftig die 
scheidende. Maßnahmen zu treffen, di~ den Planung, Durchführung und Auswertung der 
GegebenheIten Rechnung tragen und dIe Ab- Wandertage entsprechend den Weisungen des 
teilung "Wissenschaftlicher Film" wirksam in BM f. Unterricht so vorzunehmen, daß die 
den Forschungsbetrieb der Hochschulen ein- Bezeichnung "Wandertage" wörtlich genom
schalten, zu welchem Zwecke die angeführte men wird. Dadurch soll auch gewährleistet 
Abteilung schließlich g~schaffen wurde. werden, daß die für Wandertage zur Ver-

14, 2. Die Eigentumsfrage pber die seiner- fügung gestellten Mittel zweckentsprechend 
zeit angeschafften Apparatur~n, Filme, Dia- verwendet werden. 
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Der Landesschulrat hat dem RH mit- von der Abteilung "Bund" der Buchhaltung 
geteilt, daß er diese Beanstandung den des Amtes der Landesregierung besorgt werden, 
Landesschulinspektoren mIt dem Ersuchen daß aber darüber hinaus das Amt des Landes
zur Kenntnis gebracht habe, in Hinkunft der schulrates alle Agenden gemäß § 11 des 
genauen Beachtung der Erlässe betreffend die Bundesschulaufsichtsgesetzes selbst zu be
Abhaltung von Wandertagen besonderes sorgen hat. Das erforderliche Personal wird, 
Augenmerk zu widmen. Ferner sei beabsich- soweit es sich nicht um Beamte des Schul
tigt, im nächsten Verordnungsblatt des Landes- aufsichtsdienstes handelt, dem Landesschulrat 
schulrates einen ähnlichen Hinweis für die auf Antrag seines Präsidenten vom BM f. 
Schuldirektionen zu veröffentlichen. Unterricht zugewiesen. Die Übertragung des 

15; 2. Die Reiserechnungen, die vom Lehr- Anweisungsrechtes an Landesbedienstete, so
personal dem Landesschulrat vorgelegt werden, ! mit an eine andere Dienststelle, ist jedoch 
sind vielfach dermaßen fehlerhaft, daß die gemäß § 18 Bundeshaushaltsverordnung nur 
mit der Überprüfung dieser Rechnungen be- mit Zustimmung des BM f. Finanzen zulässig, 
faßte Stelle unverhältnismäßig viel Verwal- die jedoch nicht eingeholt ,!urde. Nach An
tungsarbeit aufwenden muß, um sie richtigzu- sicht des RH ist diese Ubertragung Und 
stellen. So fanden sich in einer Abrechnung somit die Schaffung eines eigenen "Anweisungs
von 46 vorgelegten Reiserechnungen nur 2 ohne dienstes" für den gesamten Sachaufwand 
Korrekturen. Der RH hat den Landesschulrat aber auch nicht notwendig, da das Amt des 
ersucht, alle ihm unterstehenden Schulen und Landesschulrates über genügend qualifizierte 
deren Lehrer auf die Bestimmungen der Reise- Bedienstete verfügt, die diese Agenden durch
gebührenvorschrift 1955 in der derzeit gelten- führen können. Der RH hat daher angeregt, 
den Fassung aufmerksam zu machen und dem den für den Sachaufwand bei der Abteilung 
Lehrkörper insbesondere die derzeit in Geltung Finanzen des Amtes der Oberösterreichischen 
stehenden Tages- und Nächtigungsgebühren Landesregierung geschaffenen "Anweisungs
sowie Bauschgebührensätze in geeigneter Weise dienst." aufzulassen und die Agenden vom 
zur Kenntnis zu bringen. Amt des Landesschulrates selbst durchzu-

Der Landesschulrat hat in seiner Stel- führen. 
lungnahme in Aussicht gestellt, vor Be- Die Ansicht des RH, daß diese Be
ginn des Schuljahres 1969/70 einen einschlägi- schäftigung von Landesbediensteten nicht 
gen Erlaß, der im Verordnungsblatt kundge- notwendig sei, weil das Amt des Landes
macht wird, an die Schulen hinauszugeben. schulrates über genügend qualifizierte Kräfte 

15, 3. Bei Durchsicht der Personalakten verfüge, teilte der Landesschulrat in seiner 
war einerseits zu bemängeln, daß bei einer Stellungnahme nicht. Hingegen hat er dem 
Anzahl derselben keine Standesausweise ange- RH u. a. mitgeteilt, daß, falls im Jahre 1970 
legt waren, andererseits bei Personalneuauf- hiefür die geplanten räumlichen Voraussetzun
nahmen in letzter Zeit die Standesausweise gengeschaffen sind, die bei der Finanzabteilung 
zwar ordnungsgemäß angelegt, dann aber des Amtes der Oberösterreichischen Landes
nicht laufend weitergeführt werden. Unter regierung in Verwendung stehenden Landes
Hinweis auf § 13 der Dienstpragmatik hat der bediensteten, die mit Aufgaben des Landes
RH den Landesschulrat ersucht, dafür Sorge schulrates befaßt sind, zum Amt des Landes
zu tragen, daß in Hinkunft sowohl die An- schulrates überstellt werden könnten. Diese 
legung als auch die laufende Führung der Bediensteten würden dann nicht nur fachlich, 
Standesausweise lückenlos erfolgt. sondern auch innerdienstlich dem Landes-

schulrat unterstehen. 
Wie der Stellungnahme zu entnehmen 

ist, hat der Landesschulrat zwischenweilig 
entsprechende personelle Verfügungen ge
troffen, die geeignet sind, die Anlage sowie 
die laufende Führung der Standes ausweise in 
Hinkunft sicherzustellen. 

15, 4. Den Anweisungsdienst für den Sach
aufwand des Landesschulrates für Oberöster
reich besorgen vier Bedienstete der Finanz
abteilung des Amtes der Oberösterreichischen 
Landesregierung, deren Bezüge unbeschadet 
ihrer innerdienstlichen Stellung vom Bund 
getragen (refundiert) werden. Hiezu hat der 
RH ausgeführt, daß zwar so wie in den anderen 
Bundesländern auch in Oberösterreich die 
Buchhaltungsgeschäfte des Landesschulrates 

Diese Stellungnahme des Landesschul
rates macht eine. Weiterverfolgung dieser 
Angelegenheit erforderlich. 

15, 5. Auf Antrag des Landesschulrates 
werden von der Oberösterreichischen Landes
regierung Schulaufsichtsbeamten, die Bundes
bedienstete sind,. monatlich sogenannte "Auf
wandsentschädigungen" und den Bundes
bediensteten des Landesschulrates monatlich 
sogenannte "Verwendungsgruppenzulagen" aus 
Landetlmitteln gewährt. Der RH hat darauf 
hingewiesen, daß diese Zulagen aus Landes
mitteln zusätzliche Aufwendungen aus öffent
lichen Mitteln darstellen, da die Schulaufsichts
beamten bereits aus Bundesmitteln monatlich 

- - ----~~-~--------
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Aufwandsentschädigungen, Personalzulagen 
und auch die Bundesbediensteten des Landes
schulrates Zulagen erhalten; im übrigen ent
behren die von der Oberösterreichischen Lan
desregierung auf Antrag des Landesschulrates 
gewährten Zulagen zum Unterschied von den 
vom Bund gewährten Zulagen einer gesetz
lichen Grundlage. 

Der Landesschulrat hat dem RH mit
geteilt, daß er die Oberösterreichische Lan
desregierung von der Beanstandung dieser 
Zulagen, die die Bundesbediensteten des Lan. 

. desschulrates für Oberösterreich aus Landes
mitteln erhalten, in Kenntnis gesetzt habe. 

15, 6. Vom Land Oberösterreich wurden 
für die oberösterreichischen Bezirkslehrer
büchereien in den Jahren 1965-1968 je rund 
70.000 S verausgabt. Der RH hat darauf 
hingewiesen, daß diese Büchereien, ins besondere 
jene von Linz-Stadt, Linz·Land sowie Urfahr
Umgebung, nur schwach frequentiert w~rden. 
Als Ursache wird u. a. angegeben, daß· einer
seits die Landeslehrerbücherei infolge ihrer 
zentraleren Lage und der größeren Auswahl 
von der Linzer Lehrerschaft bevorzugt wird, 
anderseits benötigte Bücher aus der Bildungs
zulage angeschafft werden. Der RH hat 
daher den Landesschulrat ersucht, entspre
chende Maßnahmen zu treffen, die eine Aus
nützung der angeschafften Werke sicherstellen. 

Aus der Stellungnahme geht hervor, 
daß sich der Landesschulrat die Frage der 
geringen Benützungsfrequenz der Bezirks
lehrerbibliotheken angelegen sein läßt. So hat 
er u. a. anläßlich einer Arbeitstagung der 
Lehrerschaft vor Augen geführt, daß bei 
einer andauernden Unterfrequentierung dieser 
Bibliotheken Gefahr für deren Weiterbestand 
bestehe. . 

15, 7. Weitere Empfehlungen des RH 
betrafen mögliche Verwaltungsvereinfachun
gen. So ergab die Einschau, daß der Landes
schulrat den allgemeinbildenden höheren 
Schulen Anweisung erteilte, den Erhalt der 
ihnen laufend zugesandten Exemplare einer 
Reihe von Zeitschriften zu bestätigen und 
ihm gleichzeitig deren durchgeführte lnven. 
tarisierung bekanntzugeben. Dies hat dazu 
geführt, daß nunmehr die Direktionen dieser 
Schulen den Empfang und die lnventarisierung 
eines Heftes jedes Mal mit einem gesonderten 
Schreiben dem Landesschulrat bestätigen. Da. 
durch ergibt sich sowohl bei den Schuldirek
tionen als auch beim Landesschulrat selbst 
durch die aktenmäßige Behandlung dieser 
Schriftstücke eine unvertretbare Verwaltungs
mehrarbeit. Der RH hat empfohlen, die in 
Betracht kommenden Schulen anzuweisen, 
den Empfang sowie die durchgeführte lnven-

tarisierung der einzelnen Zeitschriftenhefte 
nur einmal jährlich, etwa zum Jahresende, 
dem Landesschulrat bekanntzugeben. 

Zu beanstanden war weiters, daß 
einzelne Schulen wiederholt mehrmals täglich 
Schreiben an den Landesschulrat richteten. 
Der RH hat seiner Erwartung Ausdruck ver
liehen, daß auch auf diesem Gebiete eine 
Verwaltungsvereinfachung durchgeführt wird, 
u. zw. in dem Sinne, daß die einzelnen Schulen 
Angelegenheiten, die an den Landesschulrat 
zu richten sind, wie etwa übermittlung von 
Kostenvoranschlägen, Übersendung von Reche 
nungen zwecks Bezahlung u. dgl. zunächst 
sammeln und in einer einzigen ~rledigung, 
etwa wöchentlich, an den Landesschulrat 
mittels eines Schreibens herantragen. 

15, 8. Als eine unvertretbare Verwaltungs. 
mehrarbeit hat der RH ferner die Adjustierung 
von Duplikatrechnungen bezeichnet. So 
wurden bisher die für die Begleichung von 
Rechnungen erforderlichen Merkmale und Be
stätigungen, seien es jene für die Anweisung 
oder die übernahme einer Lieferung, Be
stätigung einer Leistung oder die lnventari
sierung betreffend, auch auf den Duplikat~ 
rechnungen vermerkt. Der RH hat darauf 
aufmerksam gemacht, daß für die Begleichung 
von Lieferungen und Leistungen nur die 
Originalrechnungen die Grundlage für den 
Zahlungsauftrag zu bilden haben und daher 
nur auf den Originalrechnungen die erwähnten 
Bestätigungen anzubringen sind. 

Alle diese Anregungen des RH wurden 
vom Landesschulrat aufgegriffen und das 
Erforderliche bereits veranlaßt. 

15, 9. Von allen Zahlungsaufträgen des 
Landesschulrates, die an das Zentralbesol
dungsamt ergehen, wurden bisher Gleich
schriften - als "Konzepte" bezeichnet ..,
ausgefertigt und in den Personalakten ab
gelegt. Der RH hat darauf hingewiesen, daß 
von einem Zahlungsauftrag grundsätzlich keine 
Gleichschrift bzw. kein "Konzept" angefertigt 
werden darf. Um einem möglichen Mißbrauch 
vorzubeugen, wurde der Landesschulrat er· 
sucht, zu veranlassen, daß diese Übung uno 
verzüglich abgestellt wird. 

Der Stellungnahme zufolge ist dieser 
Anregung des RH bereits entsprochen worden. 

15, 10. Eine weitere Empfehlung des RH 
betraf den Abschluß schriftlicher Mietverträge 
hinsichtlich der Unterbringung der Bezirks
schulräte für Linz und Wels. 

Der Landesschulrat hat diese Anregung 
aufgegriffen und mitgeteilt, daß er 
mit den Magistraten Linz und Wels dies
bezüglich bereits verhandelt. 
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15, 11. Das Verordnungsblatt des Landes
schulrates für Oberösterreich wird in der 
Amtsdruckerei des Landes mit der "Amtlichen 
Linzer-Zeitung" gedruckt und jeweils mit 
dieser Zeitung auch an die Schulen Ober
österreichs versandt. Die Ausgaben für das 
Verordnungs blatt fielen demnach bisher bei 
der Amtsdruckerei des Landes an. Da im 
Bundesvoranschlag für die Herausgabe des 
Verordnungsblattes jedoch Kredite vorgesehen 
sind, hat der RH ersucht, in Hinkunft die 
Gebarung dieses Verordnungsblattes bei 
diesem Kreditansatz (derzeit Ansatz 1/12608 
- Post Nr. 6601-001) zu verrechnen. 

Der Stellungnahme 
rates zufolge wurde 
sprechende veranlaßt. 

des Landesschul
bereits das Ent-

15, 12. Dem BM f. Unterricht gegenüber 
hat der RH darauf hingewiesen, daß für den 
"Schulärztlichen Dienst" und den "Pädago
gisch-Psychologischen Dienst" bei den Landes
schulräten noch immer nicht die erforderliche 
gesetzliche Grundlage geschaffen wurde, ob
wohl das BM f. Unterricht diese Regelung 
auf Grund der Anregung des RH anläßlich 
der Einschau beim Landesschulrat für Tirol 
im Jahre 1966 als dringlich in Aussicht gestellt 
hatte. 

Die Stellungnahme des BM f. Unter
richt hiezu wal' unzureichend, da das BM f. 
Unterricht auf die nochmalige Anregung des 
RH hinsichtlich der Schaffung einer .gesetz
lichen Grundlage nicht eingegangen ist. 

Eine Weiterverfolgung dieser Angelegenheit 
ist daher erforderlich. 

15, 13. Das Personal des "Pädagogisch
Psychologischen Dienstes" scheint nicht im 
Dienstpostenplan der Landesschulräte auf. So 
werden auch die Personal- wie auch die Ver
waltungsaufwandskredite im Bundesvoran
schlag nicht beim finanzgesetzlichen Ansatz 
"Schulaufsichtsbehörden", sondern unter dem 
eigenen finanzgesetzlichen Ansatz "Pädago
gisch-Psychologischer Dienst" präliminiert, ob
wohl dieser Dienst de facto als Institution 
bei den Landesschulräten geführt wird. Der 
RH hat das BM f. Unterricht ersucht, in 
Hinkunft für den "Pädagogisch-Psycholo
gischen Dienst" bei den "Schulaufsichtsbe
behörden" budgetär vorzusorgen und diesem 
Erfordernis bei der Veranschlagung Rechnung 
zu tragen. 

Hiezu wurde dem RH vom BM f. 
Unterricht mitgeteilt, daß die Frage der Ein
ordnung dieses Personals und die Frage der 
Einordnung der Verwaltungsaufwandskredite 
noch einer gesonderten Behandlung im Ein
vernehmen mit dem BM f. Finanzen bedürfe. 
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15, 14. Im Gegensatz etwa zum Landes
schulrat für Tirol, wo die Fachinspektoren, 
wenn auch mit wenigen Wochenstunden, ihrer 
Lehrverpilichtung als Lehrer nachgehen und, 
obwohl sie ebenfalls einige Bereiche zu inspi
zieren haben, im Unterricht tätig sind, wird 
von den Fachinspektoren des Landesschulrates 
für Oberösterreich - ausgenommen die Fach
inspektoren der Religionsbekenntnisse - über
haupt kein Unterricht geleistet. Sie wurden 
vom BM f. Unterricht von der Unterrichts
erteilung zur Gänze befreit, wiewohl sie, einer 
Mitteilung des Landesschulrates für Ober
österreich zufolge, keine gänzliche Befreiung 
vom Unterricht angestrebt haben. Wie der 
RH feststellte, war für die Freistellung der 
Fachinspektoren vom Unterricht ihre Heran
ziehung für mehrere Landesschulrat-Terri
torien mitentscheidend. Im Hinblick auf 
den bei den allgemeinbildenden Pilichtschulen 
und bei den allgemein bildenden Höheren 
Schulen in Oberösterreich bestehenden Lehrer
mangel hielt der RH eine gänzliche Be
freiung der Fachinspektoren vom Unterricht, 
bei denen es sich um wertvolle Lehrkräfte 
handelt, nicht für zweckmäßig. Dazu kommt 
noch, daß dadurch Mehrdienstleistungen . er
bracht werden müssen, deren Entschädi. 
gungen die Bundesfinanzen nicht unwesentlich 
belasten. Im übrigen hielt der RH eine 
Fachinspektion, die sich auf mehrere Territo
rien(Landesschulrat-Bereiche) erstreckt, für un
zweckmäßig und unwirtschaftlich. 

In seiner Stellungnahme hat sich das 
BM f. Unterricht im wesentlichen der 
Ansicht des RH angeschlossen und hat ausge
führt, daß der Ausbau der Schulaufsicht auf 
der Ebene ~er Landesschulinspektoren im 
berufsbildenden Schulwesen eine neue Situa
tion geschaffen habe, die an sich eine Rück
führung auf die ursprüngliche Funktion der 
Fachinspektoren zur Folge haben könnte. So 
wurden auch bereits Beratungen über die 
zukünftige Stellung der Fachinspektoren durch
geführt. 

Der RH beabsichtigt, diese Angelegenheit 
weiter zu verfolgen. 

15, 15. Die Überprüfung des Landesschul
rates für Oberös1l$rreich nahm der RH zum 
Anlaß, das BM f. Unterricht darauf aufmerk
sam zu machen, daß die Festsetzung der 
Prüfungstaxen für die im Bereich der Landes
schulräte tätigen verschiedenen Gruppen von 
Prüfungskommissionen bisher nur im Erlaß
wege erfolgte. Unter Berufung auf Art. 18 
Abs. 1 B.-VG., wonach die gesamte- staatliche 
Verwaltung nur auf Grund der Gesetze aus
geübt werden darf, hat der RH darauf hinge
wiesen, daß die Festsetzung, Einhebung und 
Auf teilung der Prüfungsgebühren einer gesetz-
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lichen Regelung bedarf, so wie sie für den 
Bereich der Hochschulen im Hochschultaxen
gesetz und auf Grund der Bestimmungen 
dieses Gesetzes in der Prüfungstaxenverord
nung getroffen wurde. Der RH hat angeregt, 
die notwendige gesetzliche Regelung zu ver
anlassen. 

Das BM f. Unterricht hat eine 
Stellungnahme zu dieser Anregung mit einer 
gesonderten Note in Aussicht gestellt. 

15, 16. Gemäß § 20 Abs. 1 des Bundes
Schulaufsichtsgesetzes, BGBL Nr. 240/1962, 
hat der Bund den Personal- und Sachauf
wand der. Landes- und Bezirksschulräte zu 
tragen. Sofern dem Landesschulrat oder den 
Bezirksschulräten die Besorgung von Ange
legenheiten der Landesvollziehung übertragen 
wird, hat das Land dem Bund jenen Teil des 
Personal- und Sachaufwandes zu ersetzen, 
der ihm hiedureh entsteht. Dieser Mehrauf
wand kann auf Grund einer Vereinbarung 
zwischen dem Bund und dem betreffenden 
Bundesland auch in jährlichen Pauschal
beträgen ersetzt werden. Gemäß dem ober
österreichischen Landeslehrer-Diensthoheits
gesetz, LGBL Nr. 50/1964, sind in Ober_ 
österreich dem Landesschulrat und den Be
zlrksschulräten eine Reihe von Angelegen
heiten der Landesvollziehung übertragen wor
den. So insbesondere die Durchführung von 
24 wesentlichen Maßnahmen, wie etwa die 
Ausschreibung von schulfesten Stellen, Ver
setzung von Inhabern schulfester Stellen, 
Festsetzung der Bezüge und Beihilfen usw. 
Der RH hat darauf hingewiesen, daß beim 
Landesschulrat für Oberösterreich und den 
Bezirksschulräten einschließlich der Städte 
Linz, Wels und Steyr derzeit 63 Landes-, 
II Gemeinde- und 68 Bundes-Bedienstete in 
der Verwaltung tätig sind. Im Zusammen
hang mit der Verwendung von Landes- und 
Gemeindebediensteten beim Landesschulrat, 
und bei den Bezirksschulräten hat der Landes
schulrat im Juli 1966 dem BM f. Unterricht 
die für den Zeitraum vom Inkrafttreten des 
Schulaufsichtsgesetzes bis 30. Juni 1966 be
stehenden noch offenen Forderungen des Lan
des Oberösterreich und der Städte Linz, "VeIs 
und Steyr für die Leistun~n (Personal- und 
Sachaufwand) zugunsten des Landesschulrates 
und der Bezirksschulräte in Höhe von rund 
9·6 Mill. S bekanntgegeben. Auf Grund dieser 
Forderungen hat das BM f. Unterricht im Juli 
und Dezember 1967 Akontozahlungen in Höhe 
von 8 Mill. S an das Land Oberösterreich 
geleistet. Seither laufen wegen einer Klärung 
bzw. Regelung der Kostentragung gemäß 
§ 20 Abs. 1 einerseits und § 20 Abs. 3 des 
Bundes-Schulaufsichtsgesetzes anderseits Ver
handlungen zwischen dem Land Ober-

österreich und dem BM f. Unterricht. Aus 
diesem Grunde sind seit den erwähnten 
Akontozahlungen vom BM f. Unterricht keine 
Überweisungen mehr erfolgt. Nach Ansicht 
des RH wäre es zweckmäßig gewesen, wenn 
sich die Bundesregierung anläßlich der Zu
stimmung zur Mitwirkung von Bundesorganen 
bei der Vollziehung von Landesangelegenheiten 
(§ 20 Abs. 3 Bundes-Schulaufsichtsgesetz) 
von den Ländern, im gegenständlichen Fall 
vom Land Oberösterreich, eine Kostenzusage 
hätte geben lassen. Da vom Land Ober
österreich der Mehraufwand nach § 20 Abs. 3 
des zitierten Gesetzes bisher dem Bund nicht 
ersetzt und auch keine diesbezügliche Ver
einbarung getroffen wurde, empfahl der RH, 
ehestens eine solche Vereinbarung abzu
schließen. Da der' Landesschulrat und der 
Bezirksschulrat eigene Bundesbehörden in den 
Ländern sind und nicht dem Bereich der 
mittelbaren Bundesverwaltung angehören, ver
trat der RH die Meinung, daß bei den Ämtern 
der Landesschulräte und Bezirksschulräte nur 
Bundesbedienstete, nicht aber Landesbe
dienstete zu verwenden sind. 

Was die Durchführung der Behörden
kostenteilung anlangt, teilte das BM 
f. Unterricht dem RH mit, daß es deswegen 
bereits im Jahre 1964 mit dem Amt der Ober
österreichischen Landesregierung verhandelte, 
das Land Oberösterreich habe jedoch erst 
anläßlich der Rechnungshofeinschau ein Ein
gehen auf die Forderung einer Pauschalierung 
der Kostenteilung ab Inkrafttreten des Bun
des-Schulaufsichtsgesetzes erkennen lassen. 
Daraufhin habe das BM f. Unterricht im 
Einvernehmen mit dem BM f. Finanzen im 
Juni 1969 dem Lande Oberösterreich einen 
Entwurf nach dem Muster des mit dem Land 
Niederösterreich vor dem Abschluß stehenden 
Übereinkommens übermittelt (Kostentragung 
zu 40% durch das Land und 60% durch den 
Bund). Eine Stellungnahme des Landes hiezu 
stehe jedoch noch aus. Was die Ansicht des 
RH anlange, wonach bei den Landesschulräten 
und Bezirksschulräten nur Bundesbedienstete, 
nicht aber Landesbedienstete zu verwenden 
seien, so teile das BM f. Unterricht prinzipiell 
diese Ansicht. Dieser Idealzustand werde 
in der Praxis jedoch nur allenfalls bei den 
Landesschultäten in einem langjährigen Prozeß 
erreicht werden können. 

15, 17. Das Gesundheitsamt des Magistrates 
der Landeshauptstadt Linz hat die vom Lan
desschulrat bei NeueinsteIlungen in den Bun
desdienst, ob nun beim Landesschulrat selbst 
oder bei den Schulen, verlangte amtsärztliche 
Untersuchung abgelehnt. Dies mit der Be
gründung, daß die geforderte Untersuchung 
nach den Richtlinien des BM f. soziale Ver-
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waltung nicht in den Aufgabenbereich der 
Sanitätsbehörde 1. Instanz falle, da sie nicht 
durch materiell rechtliche Vorschriften aus
drücklich als solche bezeichnet und vorge
schrieben wurde. Als Folge stehen daher 
derzeit Bedienstete beim Landesschulrat und 
bei Bundesschulen ohne amtsärztliche Unter
suchung in dienstlicher Verwendung. Der RH 
hat das BM f. Unterricht auf diesen Mangel 
hingewiesen und um Mitteilung ersucht, welche 
Maßnahmen das BM zu unternehmen gedenkt, 
um diese amtsärztliche Untersuchung in Hin
kunft sicherzustellen. 

Das BM f. Unterricht hat diese An
gelegenheit aufgegriffen und mitgeteilt, es 
werde die-se Frage in Zusammenarbeit mit dem 
Bundeskanzleramt behandeln, wobei eine ge
nerelle Regelung für Österreich angestrebt 
wird. 

15, 18. Gegenstand einer Bemerkung war 
die Tatsache, daß das BM f. Unterricht in den 
Jahren 1963 und 1964 ohne Anforderung der 
Schulen - sohin ohne dringende Notwendig
keit - einer Reihe von Bundesrealschulen 
Rechenmaschinen für den Unterricht zur 
Verfügung stelltp-, wodurch für den Ankauf 
dieser Maschinen allein in den heiden Jahren 
ein Aufwand von mehr als 546.000 Sanfiel. 
Es war zu beanstanden, daß 210 Rechen
maschinen einer bestimmten Type ohne Er
probung auf ihre Eignung für den Unter
richtsgebrauch angekauft worden waren, daß 
diese Maschinen im Unterricht nicht oder 
kaum verwendet wurden, ja daß selbst nach 
5 Jahren anläßlich der Einschau ein Teil 
dieser Rechenmaschinen noch in der Ver
packung, in der sie geliefert worden waren, 
vorgefunden wurden. Der RH hat die weitere 
nutzlose Lagerung bei den Schulen als unyer
tretbar bezeichnet und das BM f. Unterricht 
ersucht, die derzeit noch lagernden Maschinen 
einer nutzbringenden Verwendung zuzuführen. 

Das BM f. Unterricht führte in seiner 
Stellungnahme hiezu aus, daß im Ver
lauf der Vorbereitungen zu den neuen Lehr
plänen seitens der Wirtschaft immer wieder 
die Forderung erhoben wurde,' auch Maturan
ten der allgemeinbildenden höheren Schulen 
mit dem Gebrauch von Rechenmaschinen 
vertraut zu machen. Da Schulversuche nur 
dann zu einem sinnvollen Ergebnis führen, 
wenn sie auf breiterer Basis erfolgen, wurden 
diese Rechenmaschinen angeschafft. Als eine 
bedauerliche Tatsache ergab sich jedoch, daß 
an den Anstalten nur wenig Verständnis für 
eine Modernisierung der Ausbildung der Schüler 
bestand; Dies führte zum Teil, wie sich nun
mehr ergibt, zur Nichtdurchführung der Ver
suche, zum Teil zu deren Ablehnung, wobei 
als Begründung vorwiegend die Lautst,ärke 
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des Gerätes ins Treffen geführt wurde. Es 
werde daher in Erwägung gezogen, die Geräte 
von jenen Schulen, die zweckentsprechenden 
Schulversuchen gegenüber nicht aufgeschlossen 
sind, abzuziehen und einen neuerlichen Schul
versuch mit aus der nunmehrigen Erfahrung 
gewonnenen exakteren Anweisungen an Schu
len durchzuführen, die an solchen Versuchen 
interessiert sind. 

15, 19. Im Jahre 1967 wurden für das 
Gebäude des Bundesgymnasiums und Bundes
realgymnasiums Wels Sonnenschutzgitter im 
Betrag von rund 467.000 S angeschafft. Da 
diese jedoch den störenden Sonnenlichteinfall 
nicht verhinderten, mußten bis Oktober 1968 
zusätzlich Vorhänge um den Betrag von rund 
53.000 S angekauft werden. Nach Angabe 
des Direktors dieser Schule werden für diesen 
Zweck noch weitere 100.000 S erforderlich 
sein. Auch das Bundesgymnasium Freistadt 
wurde mit diesem Sonnenschutzgitter ausge
stattet. Hiefür wurde ein Betrag von 115.000 S 
aufgewendet. Auch diese erwiesen sich als 
ungeeignet; zur Zeit der Einschau lag ein 
Ansuchen dieser Direktion um Zuweisung 
eines Betrages in Höhe von 90.000 S zur 
Anschaffung zusätzlicher Vorhänge beim Lan
desschulrat vor. Der RH hat das BM f. 
Unterricht ersucht, die Frage der Zweck
mäßigkeit der Anbringung von Sonnenschutz-
vorrichtungen an Schulneubauten grundsätz
lich mit dem BM f. Bauten und Technik zu 
klären, um in Hinkunft derartig unwirt
schaftliche und unzweckmäßige Anschaffungen 
zu vermeiden. 

Das BM f. Unterricht teilte mit, es 
habe diese Angelegenheit an das BM f. Bauten 
und Technik mit dem Ersuchen weitergeleitet, 
der Sache nachzugehen und die entsprechen
den Veranlassungen zu einem wirksamen 
Sonnenschutz zu treffen. 

15, 20. Auch war zu beanstanden, daß 
vom BM f. Unterricht im Jahre 1968 aus 
den Mitteln des Ansatzes 1/12826 "Handels
akademien und Handelsschulen-Förderungs
ausgaben" 2 Mill. Seinem Absolventenverein 
für den Neubau einer Städtif:when Handels
akademie und Handelsschule Überwiesen wur
den. Dies stellte die erste Rate eines nicht 
rückzahlbaren Baukostenzuschusses des Bun
des in der Höhe von 8 Mill. S, zahlbar in 
vier <Tahresraten bis 1971, dar. Hiezu hat 
der RH festgestellt: Gemäß § 12 des Finanz
verfassungsgesetzes 1948 über die Regelung 
der finanziellen Beziehungen zwischen dem 
Bund und d~n übrigen Gebietskörperschaften 
werden ?weckgebundene Zuschüsse des Bun
des durch das Finanzausgleichsgesetz oder 
Bundesgesetz festgeset:r.t. Im § 18 Finanz
ausgleichsgesetz 1967, mit dem der Finallz-
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ausgleich für die Jahre 1967-1972 geregelt 
und f'\onstige finam:ausgleichsrechtliche Be
stimmungen getroffen wurden, sind die Zu
schüsAe, die der Bund an Länder und Ge
meinden gewährt, festgelegt. Zuschüsse der 
obgeschilderten Art scheinen darin aller
dings nicht auf. Die Zwischenschaltung eines 
Vereines als Empfänger dieser Subvention 
hat der RH als Umgehung der obzitierten 
Bestimmungen bezeichnet. 

Wie der Stellungnahme zu entnehmen 
ist, seien die Baukostenzuschüsse des 
Bundes für diesen Schulneubau wohl an den 
Schulförderungsverein geleistet worden, der 
Zuschuß jedoch letztlich für die Schule, deren 
Verbundlichung beabsichtigt ist, bestimmt. 

15, 21. Zur Einrichtung eines Lehrbüros 
an der Städtischen Handelsakademie und 
Handelsschule Vöcklabruck erhielt diese 
Schule u. a. vom BM f. Unterricht im Jahre 
1967 einen Blattfernschreiber mit Zusatz
geräten und 17 Rechenmaschinen zur Ver
fügung gestellt. . Entsprechend den Anord
nungen des Ministeriums wurden diese Ma
schinen als Leihgabe des Bundes bei der 
Abteilung für Bürotechnik an der Höheren 
Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt für Textil
industrie, Wien V., in das Inventar aufge
nommen. Der RH hat darauf verwiesen, daß 
es sich hiebei um eine Subvention des Bundes 
an eine von einer Gebietskörperschaft be
triebene Schule handle. Eine Subventionie
rung des Sachaufwandes - und einer solchen 
kommen die zur Verfügung gestellten Leih
gaben gleich - ist jedoch im Privatschul
gesetz, BGBL Nr. 244/1962, nicht vorge-
sehen. . 

Das BM f. Unterricht hat dem RH 
mitgeteilt, daß diese Anstalt, sobald es die 
finanziellen Mittel des Bundes zulassen, ver
bundlicht werde. 

15, 22. Bei der Aktendurchsicht fiel in 
der Ablage in zahlreichen Fällen die große 
Anzahl entbehrlicher Ausfertigungen von Er
lässen, die vom BM f.Unterricht an die Lan
desschulräte versandt werden, auf. Der RH 
hat das BM f. Unterricht ersucht, auf Grund 
der vom RH getroffenen Fetstellungen die 
Verteilungspläne einer Revision zu unter
ziehen. 

Das BM f. Unterricht hat mitgeteilt, daß 
es im Jahre 1969 in einem Erlaß entsprechende 
Anordnungen getroffen habe. Mit dem In
krafttreten dieses Erlasses wurde die Auf
lagezahl für Rundschreiben des BM f. Unter
richt im allgemeinen stark herabgesetzt, was 
zu einer immerhin ins Gewicht fallenden 
Materialeinsparung geführt habe. 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1968 

Technische Hochschule 
Wien 

16, I. Bei der Einschau in die Gebarung 
der Technischen Hochschule in Wien war U. a. 
festzustellen, daß für die geprüften Institute 
keine Institutsordnungen bestehen. Unter 
Hinweis auf das Hochschulorganisationsgesetz 
1955, wonach das Professorenkollegium auf 
Antrag des jeweiligen Institutsvorstandes eine 
Institutsordnung zu beschließen hat, die der 
Genehmigung des BM f. Unterricht bedarf, 
empfahl der RH der Hochschule, da die 
Institutsordnungen wesentliche Voraussetzun
gen für die Gestion der Institute darstellen, 
mit der Ausarbeitung der Entwürfe und der 
endgültigen Inkraftsetzung dieser Instituts
ordnungen nicht länger zuzuwarten und dabei 
gemäß den Bestimmungen des Hochschul
organisationsgesetzes vorzugehen. 

Hiezu hat die Hochschule dem RH in ihrer 
Stellungnahme mitgeteilt, daß sie es bedauere, 
daß die Institutsordnungen bisher nicht in 
Kraft getreten sind, vermeine jedoch, daß 
es in der gegenwärtigen Situation zweck
mäßiger wäre, vorher das Ergebnis der 'Bera
tungen der parlamentarischen Hochschul
kommission abzuwarten, welches zweifellos 
Auswirkungen auf die künftige Struktur der 
Institute haben dürfte. 

16, 2. Die im Hochschulorganisationsgesetz 
vorgesehene Zusammenarbeit der einzelnen 
Institute mit der Hochschulbibliothek war 
verschiedentlich unzureichend. Der RH hat 
daher der Hochschule empfohlen, entsprechen
de Veranlassung für eine wirksamere Koordi
nierung zwischen der Hochschulbibliothek und 
den Instituten zutreffen, was auch notwendig 
erscheint, um zu verhindern, daß sich nicht 
benötigte Werke bzw. Dubletten in den 
einzelnen Instituten ansammeln. 

Die Hochschule hat die Anregung des RH 
aufgegriffen und mitgeteilt, daß künftig eine 
bessere Zusammenarbeit der Bibliothek mit 
den Institutsvorständen möglich sein wird. 

16, 3. Die stichprobenwe;se Überprüfung 
der im Wintersemester 1967/68 eingehobenen 
Inskriptionsgebühren ergab mehrfach Berech
nungsfehler. Im Hinblick darauf, daß die Er
rechnung und Vorschreibung der Inskriptions
gebühren ab dem Sommersemester 1968 ma
schinell erfolgt, gab der RH seiner Erwartung 
Ausdruck; daß Fehlerquellen hiedurch mög
lichst ausgeschaltet werden; dessenungeachtet 
empfahl er, für eine wirksame Kontrollevorzu
sorgen. Im übrigen konnte der RH den Ein
druck gewinnen, daß mit dem Einsatz der 
neuen technischen Einrichtung für die Inskrip
tion ab Sommersemester 1968 dieser Vorgang 
auf rationelle Weise erfolgt. 
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Wie die Hochschule mitteilte, könne mit 
Bestimmtheit gesagt werden, daß durch die 
Verrechnung der Studiengebühren über eine 
Datenverarbeitungsanlage Fehler, wie sie im 
Rechnungshof-Bericht zu Recht aufgezeigt 
wurden, vermieden werden können. Im übrigen 
sei das Rektorat derzeit bestrebt, eine ähnliche 
Regelung für die Einhebung der Prüfungs
gebühren bei den Studenten sowie die Aus
zahlung derselben an die Prüfer einzuführen. 

16, 4. Gegenstand einer Bemängelung war 
auch die Tatsache, daß für die Gebarung mit 
den Mitteln, die für Zwecke der akademischen 
Repräsentation vorgesehen sind, bisher Sta
tuten oder besondere Richtlinien fehlen. 

Auf Grund der Anregung des RH hat - wie 
der Stellungnahme der Hochschule zu ent
nehmen ist - zwischenweilig der Akademische 
Sena~ bereits ein Statut für den Repräsen
tationsfonds des Rektors beschlossen. 

16, 5. Da ferner festzustellen war, daß bei 
einzelnen Institutsvorständen und -angehörigen 
Unklarheit hinsichtlich der Verrechnung der 
Einnahmen aus Gutachten, Untersuchungen 
und Spenden im Bereich der Hochschule be
steht, hat der RH der Hochschule empfohlen, 
allen Institutsvorständen den entsprechenden 
Erlaß des BM f. Unterricht hinsichtlich der 
Ver.rechnung derartiger Einnahmen nachweis
lich zur Kenntnis zu bringen. Der RH hat 
darauf hingewiesen, daß bei der Abgabe von 
Gutachten grundsätzlich zwischen amtlichen 
und privaten zu unterscheiden sei, wobei der 
amtliche oder private Charakter des Gut
achtens bereits aus dem Text und der äußeren 
Form des Gutachtens hervorzugehen habe. 
Werden bei der Abgabe von privaten Gut
achten Institutseinrichtungen in Anspruch 
genommen (z. B. Maschinen, Geräte, Material, 
Licht, Beheizung, Personal), so habe der Gut
achter einen angemessenen Teil seiner Ein
nahmen an die Quästur abzuführen. Dieser 
Anteil habe der Inanspruchnahme staatlicher 
Einrichtungen zu entsprechen. Eine Ver
gütung könne dann entfallen, wenn für die 
Ausarbeitung des Gutachtens kein Material 
verbraucht werde und nur die Amtsräume 
und die Amtsbibliothek benützt werden. Eben
so war darauf hinzuweisen, daß die abgeführten 
Anteile aus der privaten Gutachtertätigkeit 
beim entsprechenden finanzgesetzlichen Ansatz 
zu verrechnen sind. Die vereinnahmten Be
träge können nach Maßgabe des Bedarfes zu 
Lasten der Verrechnungsposition "Unter
richtserfordernisse" verausgabt werden. Wäh
rend die Entgelte für private Gutachten nicht 
in die staa tliche Verrechnung einzubeziehen 
sind, sind die Gebühren für amtliche Gut
achten in voller Höhe zugunsten der Verrech
nungsposition "Gutachten staatlicher Stellen" 
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zu verrechnen. Die vereinnahmten Bi3träge 
dürfen wie die abgeführten Anteile aus der 
privaten Gutachtertätigkeit für Unterrichts
erfordernisse zu Lasten der Verrechnungs
position "Unterrichtserfordernisse" veraus
gabt werden. Außerdem war darauf hinzu
weisen, daß sämtliche Geldspenden an ein 
Institut der Technischen Hochschule, die nicht 
ausdrücklich einer bestimmten Person ge
widmet werden, ausschließlich als zweck
gebundene Bundeseinnahmen in die betreffende 
Institutsverrechnung einzubeziehen, wid
mungsgemäß zu verwenden und zu verrechnen 
sind. . 

In ihrer Stellungnahme hiezu hat die Hoch
schule ausgeführt, daß ihrer Meinnng nach die 
derzeit geltende gesetzliche Regelung über die 
Nebentätigkeit der Hochschullehrer nicht be
friedigend sei. Sie hemme die Initiativen der 
Institutsvorstände sowie des zugeteilten Per
sonals, welche für oft monatelange oder jahre
lange Arbeiten kaum ein angemessenes Entgelt 
erwarten können. Es sollte die grundsätzliche 
Unterscheidung zwischen amtlichen und pri
vaten Gutachten beibehalten werden, wobei 
diese Entscheidung vom Auftraggeber zu 
treffen wäre. Bei privaten Gutachten sollte im 
wesentlichen die derzeit bestehende Regelung 
weiter gelten, d. h. die eingehenden Mittel 
wären nicht in die staatliche Verrechnung auf
zunehmen. Allerdings wären dem Bund jene 
Auslagen zu ersetzen, die. im Zusammenhang 
mit der Erstellung eines privaten Gutachtens 
auflaufen. Für amtliche Gutachten hielt die 
Hochschule eine Neuregelung für unbedingt 
erforderlich, da derzeit im Zusammenhang mit 
der Gewährung von Mehrleistungsvergütungen 
ein überaus langwieriger Aktenlauf feststellbar 
sei. Es wäre anzustreben, daß je nach Ausmaß 
der für die Erstellung amtlicher Gutachten auf
gewendeten persönlichen Mühen der Instituts
vorstand sowie das mitarbeitende Hochschul
personal perzentuell aus den Nettoeingängen 
zu entlohnen seien. 

Dazu hat der RH abschließend mitgeteilt, 
daß auch seiner Ansicht nach eine Neu
regelung dieser Materie dringend geboten er
scheine. Er habe sich in dieser Angelegenheit 
bereits im Jahre 1966 an das BM f. Unterricht 
gewandt, das ihm hiezu mitteilte, daß im 
Zuge der sogenannten, ,Hochschulgesetzgebung" 
auch die Materie der "Nebentätigkeit der 
Hochschullehrer" einer Neuregelung zugeführt 
werden solle. 

16, 6. Die Abteilung für Textiltechnik des 
"Institutes für Mechanische Technologie II 
und Betriebstechnik" verfügt über keine 
anderen Geldmittel als jene der eigenen Ein
nahmen aus dem Verkauf von Stoffen, die zu 
Übungszwecken gewebt werden. Die not
wendigen Rohstoffe werden, um während der 
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Übungen Stoffe herstellen zu können, viel
fach durch Spenden beschafft. Der RH regte 
daher an, diesem unbefriedigenden Zustand 
durch Vorsorge und Zuteilung entsprechender 
finanzieller Mittel abzuhelfen. 

Aus der Stellungnahme hiezu geht hervor, 
daß dieses Institut im eigenen Bereich ein 
Schwerpunktprogramm entwickelte. Darin ist 
vorgesehen, die Abteilung für Textiltechnik 
vorläufig in der Dotierung zurückzustellen, um 
nach Lösung der räumlicllen und personellen 
Probleme für den Aufbau dieser Abteilung 
größere Geldbeträge zur Verfügung stellen zu 
können. 

16, 7. Der Abteilung für Textiltechnik 
obliegt vor allem die praktische textiltech
nisehe Ausbildung des studentischen Nach
wuchses. Der RH gab zu bedenken, ob nicht 
durch Arbeit der Studenten an modernen 
Webstühlen im Wege des Volontierens in den 
Semesterferien in der Textilindustrie eine prak
tisch mehr Erfolg versprechend.e Ausbildung 
möglich wäre, als dies bisher auf den ver
alteten Webstühlen dieser Abteilung (der 
älteste stammt aus dem Jahre 1900 und der 
jüngste aus dem .Jahre 1953) der Fall war. 
Den geplanten Ankauf einer vollautomatischen 
Webmaschine um den Richtpreis von rund 
300.000 S, auf der je nach Stoffart 30-80 m 
Stoff bei achtstündiger Laufzeit der Maschine 
erzeugt werden können, hat der RH als nicht 
zielführend bezeichnet. Dies auch im Hinblick 
darauf, weil der einzelne Student nicht ent
sprechend lange Zeit an dieser Maschine ar
beiten kann, andererseits in der Industrie 
vielfach auch noch technisch andere 'Veb
automaten verwendet werden und letztlich das 
Problem des Absatzes der oft fehlerhaften Stoffe 
besteht. 

Hiezu hat die Hochschule mitgeteilt, daß 
nach Ansicht des Institutsvorstandes die Hoch
schule für Lehrzwecke wenigstens eine moderne 
Webmaschine besitzen müsse und im übrigen 
der geplante Ankauf der in Frage stehenden 
Webmaschine der Weiterentwicklung von Lehre 
und Forschung dienen würde. Was die Ferial
praxis auf modernen Textilmaschinen anlange, 
so sei diese unmöglich, da diese Maschinen 
aus wirtschaftlichen Gründen voll ausgelastet 
sein müssen und daher für Lehrzwecke nicht 
verwendet werden können. 

Eine Austragung dieser Angelegenheit ist 
noch im Gange. 

16, 8. Im Zusammenhang mit der Über
prüfung der Kassengebarung wurde der Bar
geldbestand einzelner Institutskassen zu hoch 
befunden. Der RH hat die Hochschule ersucht, 
Veranlassung zu treffen, um den Barzahlungs
verkehr weitgehend einzuschränken und bei 

Bezahlung von Rechnungen von der Möglichkeit 
der Scheckzahlung mehr als bisher Gebrauch 
zu machen. Da verschiedentlich festgestellt 
wurde, daß die Scheckzeichnung bloß durch 
eine Person erfolgt, hat der RH darauf hin
gewiesen, daß die Unterfertigung der Schecks 
grundsätzlich 2 Personen, in der Regel dem 
Institutsvorstand gemeinsam mit dem Rech
nungsführer obliegen soll. Bei drei Instituten 
wurden Einnahmen und Ausgaben festgestellt, 
die nicht in die Bundesverrechnung aufge
nommen worden waren. Der RH hat verlangt, 
daß diese Kassen unvprzüglich in die jeweilige 
Institutsverrechnung aufgenommen werden. 
Bei einem Institut wurden zwei, bei einem an
deren sogar drei Kassen vorgefunden, wobei 
jede von je einem Bediensteten (Assistenten) 
geführt wurde. Der RH hat empfohlen, diese 
Kassen aufzulösen und je Institut nur eine 
Kasse von dem betreffenden Kassenführer zu 
führen. Wiederholt wurden bei einzelnen 
Instituten die einlangenden Rechnungen - oft 
auch solche, die auf kleine Beträge lauten -
erst nach Mahnung bezahlt. Der RH hat 
daraufhingewiesen, daß durch diese schleppende 
Rechnungsbegleichung nicht nur die Institute 
der ihnen von den Firmen zugestandenen 
Kassenskonti verlustig gehen, sondern auch 
die Gefahr der Anrechnung von Verzugs
zinsen und Mahnspesen besteht. Bei zwei 
Instituten war festzustellen, daß zwar die 
Überweisungen und Zahlungen für Lieferungen 
und Leistungen auf Grund der einzelnen Rech
nungen laufend durchgeführt, der Zahlungs
auftrag mit Unterschrift des Anweisungs
berechtigten auf allen Zahlungsunterlagen aber 
erst am Quartalsende, demnach oft Wochen 
und Monate nach der Überweisung beigesetzt 
wird. Der RH sah sich daher veranlaßt, die 
einschlägigen Bestimmungen in Erinnerung 
zu rufen. \Veiters war zu bemängeln, daß von 
den Institutsverständen nicht immer die not
wendigen Kassenstandsprüfungen durchgeführt 
werden. Der RH mußte daher auf die Not
wendigkeit von fallweise unvermutet durch
zuführenden Kassenprüfungen durch die In
stitutsvorstände hinweisen. Ferner war fest
zustellen, daß einzelnen Instituten von den 
Lieferfirmen Fakturenzweitschriften vorgelegt 
werden. Den RH hat die Hochschule in diesem 
Zusammenhang auf die Gefahr von Doppel
anweisungen aufmerksam gemacht. Er hat 
ersucht, die Institutsvorstände a,nzuweisen, 
Vorsorge zu treffen, daß im Interesse der Ge
barungssicherI1eit die· Duplikate bei Ein
langen unverzüglich als für die Zahlung nicht 
geeignet oder als Duplikatsfakturen entspre
chend gekennzeichnet werden. 

Alle diese Anregungen des RH hat die 
Hochschule aufgegriffen und das Entsprechende 
bereits veranlaßt. 
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16, 9. Ein Institut führte bisher parallel!' schädigungen aus den Institutseinnahmen zur 
zwei Rechnungsaufschreibungen über seine. Auszahlung gelangten. Der RH hat darauf 
Einnahmen und Ausgaben. Die erste Auf- hingewiesen, daß - sollte sich in Hinkunft 
schreibung in Form eines amerikanischen die Notwendigkeit der Honorierung ähnlicher 
Journals, die zweite in Form von losen Konto- Leistungen ergeben - diese Honorierungen 
blättern. Im Interesse der Verwaltungs verein- nach den Bestimmungen des Gehalts- bzw. 
fachung hat der RH die Auflassung einer Vertragsbedienstetengesetzes gewährt oder aber 
kompletten Rechnungsaufschreibung, nämlich als einmalige Belohnung auszuzahlen wären, 
des amerikanischen Journals, angeregt. wozu es aber in bei den Fällen eines entsprechen-

Die Hochschule hat dem RH mitgeteilt, den Antrages an das Bundesministerium für 
daß sie die angeregte Verwaltungsverein- Unterricht im Wege des Rektorates bedürfe. 
fachung durchführen werde. Der Stellungnahme zufolge, soll gemäß den 

16, 10. Ferner war zu bemängeln, daß zum Empfehlungen des RH in Hinkunft die Hono
Jahresende Zahlungen auf Grund von "Pro- rierung der Mehrdienstleistungen beim BM 
fOfmareehnungen" durch die Institutsvor- f. Unterricht entsprechend beantragt werden. 
stände vorgenommen werden, obgleich die 16, 13. Bei der Hochschule besteht kein 
bezahlten Geräte, Einrichtungsgegenstände u. zentraler Einkauf für Büro- und Reinigungs
dgl. erst im nächsten Rechnungsjahr geliefert material. Desgleichen werden die Berufs
wurden. Der RH hat das Rektorat ersucht, wäsche bzv,·. die Büromaschinen nicht von 
die Institutsvorstände anzuweisen, in Hin- einem Unternehmen gereinigt bzw. gewartet. 
kunft die Bestimmungen der Bundeshaushalts- Vielmehr kauft jedes Institut im kleinen Büro
verordnung, wonach die vorzeitige Anweisung und Reinigungsmaterial ein, gibt die Berufs
von erst im Nachjahr fälligen Ausgaben unter- wäsche zum Reinigen und schließt Verträge 
sagt ist, zu beachten. zur Wartung der Büromaschinen ab. Der RH 

In seiner Stellungnahme stellte sich das hat diese Vorgangsweise als unwirtschaftlich 
Rektorat grundsätzlich ebenfalls auf den Stand- bezeichnet, zumal einerseits durch die geringe 
punkt, daß die Bezahlungen auf Grund von Einkaufs- und Auftragssumme keine günstigen 
"Proformarechnungen" zu unterlassen seien. Preiskonditionen erzielt 'werden können, und 
Allerdings könne es die Einwände der Instituts- andererseits durch den Handeinkauf viel 
vorstände nicht ganz übersehen, die dahin Arbeitszeit - oft auch von hochqualifizierten 
gehen, daß es unmöglich ist, zu Jahresende Assistenten - anfällt. Der RH hat daher 
für kurzfristig gewährte außerordentliche Do- angeregt, das Büro- und Reinigungsmaterial 
tationen bis zum 31. Dezember des jeweiligen für die Hochschule zentral auf Grund von Aus
Jahres echte Rechnungen beizubringen, zum al schreibungen anzukaufen und in natura auf die 
die Bestellung und Lieferung gerade des kost- einzelnen Lehrkanzeln zu verteilen. Im Wege 
spieligen technischen Inventars nicht so kurz- der Ausschreibung wäre mit leistungsfähigen 
fristig erfolgen könne. , einschlägigen Firmen überdies ein Vertrag über 

16, 11. Die Belegprüfung bot Anlaß darauf die Reinigung der Berufswäsche bzw. über die 
hinzuweisen, daß sich, Personen der Beleg- Wartung der Büromaschinen abzuschließen. 
prüfung zu enthalten und ihre Vertretung zu Die Hochschule beabsichtigt, gründlich die 
beantragen haben, wenn die zu prüfenden Möglichkeit zu prüfen, Büro- und Reinigungs
Belege sie selbst betreffen. Desgleichen, wenn material zentral einzukaufen und verschiedene 
an der Ausstellung der zu prüfenden Belege sie Wartungsdienste von einer Firma durchführen 
selbst in verantwortlicher Weise mitgewirkt zu lassen. 
haben. Dies erschiene deshalb notwendig, um 16, 14. Bei der Inventarüberprüfung war 
bei den Belegprüfungen die volle Unbefangen- festzustellen, daß eine Reihe von Instituten 
heit außer Zweifel zu stellen. nur über umr.ulängliche und veraltete Inventar-

Der Stellungnahme der Hochschule zufolge aufschreibungen verfi.i.gt und daß die ein
wurden bereits die Institute auf die Unzulässig- schlägigen Bestimmungen hinsichtlich der In
keit dieser Vorgangsweise hingewiesen und die ventarführung nicht immer beachtet werden. 

,Quästur angewiesen, diesem Umstand sowie Der RH hat ersucht, Veranlassung zu treffen, 
überhaupt der Prüfung der Belege auf ihre daß die bei den Instituten der Technischen 
richtige Adjustierung mehr Augenmerk zuzu- Hochschule geführten Inventaraufschreibungen 
wenden. in Hinkunft einheitlich und nach den Bestim-

16, 12. Bei Durchsicht der Rechnungsbelege mungen der "Richtlinien für die Verwaltung 
des Jahres 1967 wurde u. a. bei einem Institut der beweglichen Sachen bei Bundesdienst
festgestellt, daß an 11 Vertragsbedienstete stellen" (RIM) geführt werden. 
verschiedener Entlohnungsgruppen unter dem Die Hochschule hat hiezu mitgeteilt, daß 
.Titel "Für besondere Leistungen außerhalb der sie die Beanstandungen des RH bezüglich der 
Dienstzeit" teils laufend, teils vereinzelt Ent- Inventarisierung allen Institutsvorständen mit 
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dem Ersuchen um genaue Beachtung zur Kassenwesen der Technischen Hochschule 
Kenntnis gebracht habe. I sicherzustellen, hielt es der RH für geboten, 

16 15 B' d T h . h H h h I verrechnungstechnisch die Zentralisierung aller 
, .' eI e: ec n~sc en. oe sc u eInstitute, Lehrkanzeln, Laboratorien und Ver. 

steht III den InstItuten ellle ReIhe von aus suchsanstalten der Technischen Hochschule 
Bundes~ittel~ angeschaffte~ Li~htpausgeräten, durchzuführen. Er wies darauf hin, daß die 
Naßkoplergeraten und. Elllr~chtungen von zentrale Verrechnung durch die Quästur neben 
D~nkelkamme~n zum Tm~ wemg, zum andere~/ einer damit verbundenen Verwaltungsverein. 
T.ml des~alb ~ICht ~ehr III Verwen~ung, wed/ fachung auch Personaleinsparungen bringen 
dIe Ins~Itute 1m s~m~enden Maße dIe Xerox· würde. Im Zuge dieser Einsparungen könnten 
u~d. LIChtpau~enelllnchtung der Hochschul./ vor allem einzelne Dienstposten der bei den 
?IbllOthe~ benutzen: 1?er RH emp~ahl . dahe.r,/ Instituten halbtags beschäftigten Bediensteten 
Jene Gerate und Elllr~chtungen, .. dIe mcht In eingezogen werden. Der RH hat daher an. 
Verwe:ndung st~hen, 1m Sachgut~raustausc~ geregt, umgehend entsprechende Maßnahmen 
anzubIeten, damIt andere Bundesdlenststellenj zu tr ffen damit die Zahlungsgeschäfte aller 
die solche. Geräte b~nötigen und. anschafferl Instit:te 'zentral von der Quästur besorgt 
müßten, dIese zugeWIesen erhalten. / werden. Hiedurch würde auch die dringend 

Das Rektorat hat diese Anregung des RIt: notwendige Enthebung der derzeit mit der 
aufgegriffen und sämtliche Institute mit Rund!- Verrechnung und Verbuc~ung der Einna~men 
schreiben aufgefordert, ihm nicht in Ve~. und Ausgaben zum Tml betrauten WIssen· 
wendung stehende Lichtpausgeräte u. dgl. fü~ schaftlichen Bediensteten (Hochschulassisten. 
den Sachgüteraustausch bekanntzugeben. It ten) von dieser Tätigkeit eintreten. !n dies~m 
übrigen würden neue Ansuchen um Gewährung Zusammenhang hat der RH auf dIe bereIts 
von Dotationen für die Anschaffung solchElr zentralisierten Institute der Technischen Hoch. 
Geräte grundsätzlich dem BM f. Unterric* schule .. Wien hin,gewiesen, deren .. Verrechnung 
nicht mehr vorgelegt werden. / z~r Ganze bereIts von der Quastur besorgt 

. WIrd., 
16, 16. Schließlich empfahl der RH, fijtr 

Institute mit umfangreichem Postverkehr ent. Hiezu teilte das BM f. Unterricht mit, 
weder die im § 253 der Postordnung vo~. daß es seit der teilweisen Zentralisierung der 
gesehene Stundung der Postgebühren für a~. Verrechnung an der Quästur im Jahre 1957 
liehe Briefsendungen bei der Postverwaltu g immer wieder bemüht ist, die noch nicht 
zu beantragen oder die Institute zu vera . erfaßten Institute zur Teilnahme am zentralen 
lassen, ihre Postsendungen übel' das Rektor~t Rechnungsverkehr zu bewegen. 
zu leiten (Frankiermaschine), um die mit <J;er Zur Zentralisierung der Verrechnung hat die 
Beschaffung und Vorratshaltung der BriM· Hochschule dem RH mitgeteilt, daß an der 
marken verbundene Arbeit zu sparen. / Technischen Hochschule in Wien derzeit 62 In. 

Auch dieser Empfehlung des RH soll 4er sbitute und 5 sonstige Dienststellen im Sinne 
Stellungnahme zufolge entsprochen werden. / des § 57 des Hochschulorganisationsgesetzes 

die Zahlungsgeschäfte über die Quästur be· 
16, 17. Dem BM f. Unterricht gegenu~er sorgen. Die restlichen 22 Institute verrechnen 

stellte der RH fest, daß die Verrechnung ü er nicht zentralisiert, d. h. direkt von den In· 
eigene Postscheckkonten der Institute nd stituten aus. Auch die Hochschule schloß 
die zwischen der Quästur und den Instituren sich der Meinung des RH an und wird bestrebt 
durchgeführten überweisungen von P<pst. sein, eine lückenlose ZEmtralisierung der Ge· 
scheckkonto zu Postscheckkonto sowie Idie barung zu erreichen, wies jedoch in diesem 
von den Instituten vorgenommenen Er~ag. Zusammenhang auf den derzeit unzureichenden 
scheineinzahlungen und Barzahlungen Epnt· Personalstand in der Quästur sowie auf die 
gegen den Bestimmungen des Hochselfmi· räumlichen Gegebenheiten an der Hochschule 
organisationsgesetzes erfolgen. Er hat da~uf hin. Diese reichten nicht im entferntesten aus, 
hingewiesen, daß gemäß § 57 Hochsc ul· um eine lückenlose zentralisierte Verrechnung 
organisationsgesetz die Zahlungsgeschäfte an durchzuführen. Nach Meinung der Hoch· 
jeder Hochschule durch die Quästur zu / be· schule könnten die räumlichen Voraussetzun. 
sorgen sind. Da die gesamte staatliche Ver· gen hiefür in einigen Jahren, nämlich nach 
waltung zufolge Art .. 18 Abs. 1 B..VG.l nur Übersiedlung der mathematischen Institute 
auf Grund der Gesetze ausgeübt werden ~arf, in das neue Gebäude in Wien, Gußhausstraße, 
ist es unzulässig, daß dienichtzentralis~' ten gegeben sein. Vorbehaltlich der Zustimmung 
Institute ihre Zahlungsgeschäfte selbstä dig der akademischen Behörden wird es dann 
besorgen. Um den Bestimmungen des och· möglich sein, weitere Räume für die Verwal. 
schulorganisationsgesetzes Rechnung zu tr1gen, tung zur Verfügung zu stellen. Hinsichtlich 
ferner um die Ordnung im Verrechnungs./ und des Personals sei die Hochschule aber an die 

/ 

/ 

I 
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Zuteilung durch das BM f. Unterricht ange
wiesen. An einigen konkreten Beispielen hat die 
Hochschule die Personalknappheit in der 
Quästur deutlich gemacht: So gab es im 
Jahre 1959 43 zentralisierte und 21 nicht 
zentralisierte Institute. In diesem Rechnungs
jahr wurden insgesamt 7542 Buchungen vor
genommen. Der Personalstand der Quästur 
betrug in diesem Jahre 6 Bedienstete. Im 
Jahre 1964 gab es 47 zentralisierte und 24 nicht 
zentralisierte Institute. In diesem Rechnungs
jahr wurden insgesamt 10.750 :ßuchungen vor
genommen bei einem Personalstand von 7 Be
diensteten. Im Jahre 1969 sind bereits - wie 
schon oben ausgeführt - 62 Institute zen
tralisiert und 22 nicht zentralisiert. Buchun
gen wurden im Jahre 1968 14.138 vorge
nommen bei einem Personalstand, der derzeit 
wiederum 6 Bedienstete in der Quästur um
faßt. 

Der RH wird die Angelegenheit der Zentra
lisierung der Verrechnung nach Maßgabe des 
Vorhandenseins der Voraussetzungen weiter 
betreiben. 

16, 18. Weiters empfahl der RH, alle gleich
artigen und ihrem Wesen nach ähnlichen oder 
zusammengehörigen Institute zu Großinsti
tuten zusammenzuschließeno und diese mit 
dem notwendigen geschulten Verwaltungs
personal auszustatten. Durch die so vorge
nommene Zentralisierung könnte nicht nur 
der Einsatz des bisherigen Verwaltungsperso
nals (Schreib- und sonstige Hilfskräfte) ökono
mischer gestaltet werden, sond~rn es würde vor 
allem das hochqualifizierte wissenschaftliche 
Personal von Verwaltungsarbeiten befreit 
werden. 

Das BM f. Unterricht teilte vollinhaltlich 
die Ansicht des RH hinsichtlich der Zu
sammenlegung von Instituten zu größeren 
Einheiten, will jedoch erst das Ergebnis der 
Beratungen der beim BM f. Unterricht einge
richteten "Hochschulkommission" abwarten 

16, 19. Eine weitere Anregung des RH 
betraf die bestehende Verwaltungsregelung 
für das Mathematische Labor. Er regte an, 
diese zu überprüfen und mit den bestehenden 
gesetzlichen Vorschriften in übereinstimmung 
zu bringen. Um eine klare Abgrenzung der 
einzelnen Hochschuleinrichtungen zufolge ihrer 
rechtlichen Stellung zu gewährleisten und in 
der Folge die Einhebung der Hochschultaxen 
gemäß dieser rechtlichen Stellung eindeutig 
zu regeln, hat der RH dem BM f. Unterricht 
ferner empfohlen, bei einer künftigen Novel
lierung auch eine Abänderung der einschlägi
gen Bestimmungen des Hochschultaxenge
setzes und der übungs- und Institutstaxen
verordnung in die Wege zu leiten. 

31 

In seiner Stellungnahme führte <las BM f. 
Unterricht hiezu aus, daß es der Neuregelung 
der Organisation der Hochschulen, der Neben
tätigkeit der Hochschullehrer, des Hochschul
taxengesetzes und der Übungs- und Instituts
taxenverordnung größte Aufmerksamkeit 
widmen werde. Eine Neuregelung der Ver
walt,ung des Mathematischen Labors sollte 
jedoch nach Ansicht des Ministeriums nicht 
vor einer Novellierung des Hochschulorgani
sationsgesetzes ins Auge gefaßt werden. 

16, 20. Gegenstand einer Bemerkung des 
RH war auch die Tatsache, daß an der Tech
nichen Hochschule in Wien Lehrveranstal
tungen abgehalten werden, die nach Ansicht 
des RH nur am Rande mit dem technischen 
Studium zusammenhängen. In diesem Zu
sammenhang hat er auf das Vorlesungsver
zeichnis 1967/68 hingewiesen, in dem u. a. 
Lehrveranstaltungen für die französische, für 
die italienische und russische Sprache für 
Anfänger, für Portugiesisch, Kurzschrift, Buch
haltung im Versicherungswesen, Allgemeine 
Biologie, Allgemeine Botanik u. dgl. auf
scheinen. Aus Gründen der Sparsamkeit und 
Konzentration der Mittel vertrat der RH die 
Ansicht, daß in Hochschulstädten von den 
Möglichkeiten des Allgemeinen Hochschul
Studiengesetzes in größtmöglichem Ausmaß 
Gebrauch gemacht werden sollte. Das bedeutet, 
daß Lehrveranstaltungen, die von einer Hoch
schule abgehalten werden, zu deren Haupt
gebiet sie gehören, von anderen Hochschulen 
nicht auch abgehalten werden sollten. Lehr
veranstaltungen, wie etwa Kurzschrift, die in 
den Lehrplänen der Pflicht- und Mittelschulen 
vorgesehen sind, sollten an der Hochschule an 
und für sich nicht abgehalten werden. 

Zur Sistierung von Lehrveranstaltungen un
zuständiger Hochschulen hat das BM f. 
Unterricht dem RH noch eine abschließende 
Stellungnahme in Aussicht gestellt. 

16, 21. Das BM f. Unterricht gewährt dem 
wissenschaftlichen Personal dieser Hochschule 
verschiedentlich sogenannte "Reisekostenzu
schüsse". Zu diesem Zweck war schon vor 
Jahren im Bundesvoranschlag beim Titel 
"Hochschulen" unter den Aufwandskrediten 
eine eigene Post "Reisekostenzuschüsse" ge
schaffen worden. Der RH hat darauf hinge
wiesen, daß die Gewährung von Reisekosten
zuschüssen in der Reisegebührenvorschrift 
1955 in der derzeit geltenden Fassung nicht 
vorgesehen ist. Die zitierte Vorschrift be
gründe jedoch einen Anspruch der Bedien
steten auf Ersatz des Mehraufwandes, der 
ihnen durch eine Dienstreise erwächst. Es ist 
daher im Einzelfall erforderlich festzustellen, 
ob die Teilnahme an internationalen Kon
gressen, Symposien usw. als Dienstreise anzu-
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sehen ist. Liegt sie vor, so sind die Bcstim.! mäßige Feststellung der Höhe des Gebühren· 
mungen der Reisegebührenvorschrift 1955 an· 1 anspruches der Buchhaltung des Bl\-~ f. Unter. 
zuwenden. Der RH hat das BM f. Unterricht· richt überlassen werden sollte. Eme solche 
ersucht, "Reisekostenzuschüsse" mangels ge· 'I Regelung wäre auch im Interesse einer ord· 
setzlieher Grundlage in Hinkunft nicht mehr nungsgemäßen Durchführung von Forschungs. 
zu gewähren und die Post "Reisekosten. aufträgen sowie Erledigung der Gutachter
zuschüsse" im Teilheft zum jeweiligen Bundes- tätigkeit unerläßlich, wobei darauf hinge
voranschlag aufzulassen. wiesen wurde, daß dem Bund hieraus keine 

In seiner Stellungnahme hat das BlVI f. unmittelbaren Ausgaben erwachsen, sondern 
Unterricht u. a. ausgeführt, daß die Gewäh· diese praktisch vom Auftraggeber getragen 
rung von Reisekostenzuschüssen an Hoch- werden. 
schullehrer, wissenschaftliche Beamte und VB Der RH beabsichtigt, diese Angelegenheit 
an Hochschulen, an Bibliothekare, wissen- weiter zu verfolgen. 
schaftliehe Beamte und VB an .wissensehaft,· 
lichen Anstalten bereits auf das Jahr 1949 
zurückgehe. Die Förderung der Reisen des 
genannten Personenkreises in das Ausland sei 
vom wissenschaftlichen Standpunkt aus unbe· 
dingt erforderlich. Im Falle der Streichung 
der Kreditposten für Reisekostenzuschüsse 
müßten die finanzIellen Ansätze für Auslands
reisen derart erhöht werden, daß hiefür kaum 
die Zustimmung des BM f. Finanzen gefunden 
werden könnte. Das UnterrichtsminisLeriurn 
vertrat daher die Meinung, daß für die Ge
währung von Reisekostenzuschüssen eine ge
setzliche Grundlage durch Novellierung der 
. Reisegebührenvorschrift oder in besonderen 
dienst rechtlichen Vorschriften für Hochschul
lehrer geschaffen werden müßte. 

16, 22. Die Zuweisungen von a. o. Dota
tionen durch das BM f. Unterricht auf das 
Postscheckkonto der Technischen Hochschule 
Wien bzw. auf Postscheckkonten von Insti
tuten und ihre Verwendung liegen zeitlich 
oft weit auseinander. Ferner verursachen 
Kreditmittelzuweisungen wiederholt vorüber· 
gehend einen hohen Kontostand auf den ein- ' 
zeInen Postscheckkonten. Auf diese Weise 
werden bedeutende Mittel dem Subkonto des 
BlVi f. Unterricht entweder während eines 
Jahres oder darüber hinaus ent.zogen, was in 
Widerspruch zu einem wirtschaftlichen Ge· 
baren mit Bundesgelderll, insbesondere auch 
im Hinblick auf die gebotene Konzentration 
der Kassemnitt&l des Bundes steht. Dies 
nahm der RH zum Anlaß, das BM f. Unterricht 
zu ersuohen" entsprechende Veranlassungen zu 
treffen, um für den Bereich der Hochschulen 
eine Umwandlung der Postscheckkonten der 
Quästuren in Nebenkonten durchzuführen und 
gleichzeitig eine Auflassung aller Postscheck· 
konten der Institute in die Wege zu leiten. 
Der RH hat darauf hingewiesen, daß eine 
Reihe von Ressorts schon seit geraumer Zeit 
auf die generelle Einführung der Nebenkonten 
übergegangen ist, was sich, wie dem RH be
kannt ist, bestens bewährt hat.. 

Wie der Stellungnahme des BM f. Unterricht 
zu entnehmen isb, besteht seitens des Mini
steriums die feste Absicht, zu dem Zeitpunkt, 
in dem die Buchhaltung an die elektronische 
Datenverarbeitungsanlage angeschlossen ist, 
die Postscheckkonten der Quästuren in Neben
konten umzuwandeln. 

16, 23. Zur Zahlung der bei der Hochschule 

Zur Angelegenheit der Reisekostenzuschüsse 
hat die Hochschule dem RH mitgeteilt, daß 
sie sich mit Unterstützung der Rektoren· 
konferenz wiederholt bemüht habe, eine trag
bare Regelung für die Vergütung von Dienst
reisen zu erlangen. Bisher konnte lediglich 
erreicht werden, daß für Inlandsdienstreisen 
des Rektors oder seines Vertreters ein Pau
schalbetrag zur Verfügung gestellt und für 
andere im Interesse der Hochschule gelegene 
Reisen lediglich Reisekostenzuschüsse gewährt 
wurden. Die Hochschule schloß sich der 
Ansicht des RH an, daß in allen Fällen, in 
denen Dienstreisen unternommen werden, 
künftighin Vergütungen nach der Reisege· 
bührenvorschrift 1955 zu gewähren wären. 
Der dem Rektor zur Verfügung stehende 
Pauschalbetrag sollte dabei auch auf Aus· 
landsdienstreisen der akademischen . Funk· 
tionäre oder deren Vertreter ausgedehnt wer· 
den. Den Teilnehmern an Kongressen und für den Strom-, Gas- un~ W~sserverbr.~uch 
wissenschaftlichen Tagungen wären aber jeden- anfallenden Koste!1 w?rden Jewe~ls ~er Qu~stur 
falls die Auslagen nach der Reisegebühren. vom B)\,I[ f. UnoerrICht KredItmIttel uber
vorschrift 1955 zu ersetzen. Wenn es sich um wiesen. Der RH hat. angeregt, an Stelle der 
die Finanzierung von Reisen aus Forschungs-[ bisherigen Kreditmittelanweisunge~ an die 
mitteln handelt, sollte es nach Ansicht der Quästur eine zent~ale Be~leichung dIeser Rech· 
Hochschule dem Ermessen des Institutsvor'l nungen durch dIe Buchhaltung des BlVi f. 
standes überlassen bleiben, die Notwendigkeit Unterricht treten zu lassen. 
einer Dienstreise festzustellen und ihre Finan- Die Stellungnahme des BM f. Unterricht 
zierung nach den Richtlinien der Reisegebüh-j hiezu macht eine Weiterverfolgung dieser 
renvorschrift zu veranlassen, wobei die ziffern· Angelegenheit erforderlich. 

2* 
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16, 24. Das Schuigebäude des Bundes
gymnasiums und Realgymnasiums für Mäd
chen in Wien VI., Rahlgasse, ist der Zentral
heizanlage der Technischen Hochschule Wien 
im Objekt Getreidemarkt angeschlossen. Im 
Zusammenhang mit überweisungen des Stadt
schulrates für Wien auf das Postscheckkonto 
der Technischen Hochschule betreffend Heiz
kostenanteile der obgenannten Schule hat der 
RH darauf hingewiesen, daß unter der Vor
aussetzung, daß die Heizanlage der Hoch
schule der ständigen Kontrolle auf ihre Wirt
schaftlichkeit unterzogen wird und im Hin
blick darauf, daß es sich bei den zwei Institu
tionen (Technische Hochschule Wien und 
Allgemeinbildende Höhere Schule des Bundes) 
um eine reine Aufwandswirtschaft des Bundes 
handelt, es nach Ansicht des RH entbehrlich 
sei, in diesem Fall eine Vergütung, auch im 
Hinblick auf eine unnötige Verwaltungsmehr
arbeit, zu leisten. 

Der Stellungnahme des BM f. Unterricht 
zufolge ist die Einstellung der Refundierungen 
bereits im Gange. Im übrigen ist geplant, in 
Hinkunft die Heizkosten für diese Mittelschule 
beim Hochschulansatz mitzuveranschlagen. 

16, 25. Dem Institut für Grundbau und 
Bodenmechanik ist das sogenannte "Erdbau
laboratorium" angeschlossen. Der RH hat 
bemängelt, daß dessen Gestion, obwohl es 
eine weit größere Gebarung als das Institut 
selbst aufweist, bisher keinen Niederschlag 
in der Bundesverrechnung fand. Die Erfassung 
aller Einnahmen und die Leistung aller Aus
gaben dieser umfangreichen Gebarung erfolgte 
ohne Befassung des Rektorates, der Quästur 
und des BM f. Unterricht. Diesen Stellen 
wurde überdies keine Gebarungsübersicht über
mittelt. Dadurch bedingt wurde von diesen 
die Gebarung des Erdbaulaboratoriums auch 
nie einer Kontrolle unterzogen. Eine Reihe 
von Anregungen des RH betrafen den Ab
schluß v'on Dienstverträgen, die Durchführung 
von Reisen im Rahmen des Erdbaulaborato
dums und die Verrechnung von Mehrleistungs
vergütungen. Zusammenfassend hat der RH 
das BM f. Unterricht ersucht, für das Erd
baulaboratorium, ' das als Bestandteil des In
stitutes für Grundbau und Bodenmechanik 
anzusehen ist, eine einwandfreie rechtliche 
Grundlage zn schaffen, die gesamte Gebarung 
(Veranschlagung und Verrechnung) des Erd
baulaboratoriums in die Bundesverrechnung 
einzubeziehen, die Dienstverträge in Hinkunft 
vom BM f. Unterricht abschließen zu lassen, 
Mehrleistungsvergütungen entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen anzuweisen und 
bei Dienstreisen in Hinkunft nach der Reise
gebührenvorschrift 1955 vorzugehen. 

3 
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Die Stellungnahme des B:M f. Unterricht 
befriedigte nicht, weil der zuständige Instituts
vorstand mit Billigung des BM. f. Unterricht 
das Erdbaulabor auflassen will, anstatt den 
Empfehlungen des RH zu entsprechen. Die 
Angelegenheit wird weiter verfolgt. 

16, 26. Im Zusammenhang mit der über
prüfung der den Hochschulassistenten und 
Lektoren zur Anschaffung einschlägiger wissen
schaftlicher Literatur zur Verfügung stehenden 
Beträge von je 3000 S bzw. 2000 S jährlich 
hat der RH hinsichtlich der Nachweispflicht 
für diese Beträge ohne Rücksicht auf deren 
Höhe und des kleineren Kreises der Betreffen
den aus Gründen einer möglichen Verwaltungs
vereinfachung angeregt, eine analoge Regelung 
wie bezüglich dcr den Schulaufsichtsbeamten 
und Lehrern gewährten Bildungszulagen zu 
treffen, d. h. auf die strenge Nachweispflicht 
für diese Beträge zu verzichten (siehe TB 1966 
Abs. 11, 23 und TB 1967 Abs. 17). 

Wie der Stellungnahme zu entnehmen ist, 
hat das Ministerium bereits Versuche unter
nommen, auf die strenge Nachweispflicht der 
für Anschaffung wissenschaftlicher Literatur 
den Hochschulassistenten und Lektoren ge
währten Beträge zu verzichten, doch konnte 
bisher das Einvernehmen mit dem BM f. 
Finanzen noch nicht gefunden. werden. 

Der RH beabsichtigt, die von ihm vorge
schlagene Verwaltungsvereinfachung weiter zu 
verfolgen. 

16, 27. Das BM f. Finanzen ersuchte der 
RH im Zusammenhang mit der Einschau bei ,_. 
der Technischen Hochschule in Wien um 
Unt~rstützung bei seinen Bestrebungen, die 
Verrechnung der Zahlungsgeschäfte ausschließ
lich über die Quästuren abzuwickeln und alle 
Postscheckkonten der Hochschulinstitute auf· 
zulösen. 

Diesbezüglich hat sich das BM f. Finanzen 
im Juni 1969 an das BM f. Unterricht mit 
dem Ersuchen gewandt, das Problem der 
Konzentration des Zahlungs- und Rechnungs. 
dienstes im Bereich der Hochschulen auch mit 
Rücksicht auf die andauernd beengte Kassen. 
lage enestbaldig zu bereinigen. Dabei vertrat 
das BM f. Finanzen die Auffassung, daß das 
BM f. Unterricht dieses jahrzehntelang offene, 
auf Grund der Bestimmung des § 57 Hochschul· 
organisationsgesetz unbedingt zu lösende 
Problem einer raschen Regelung zuführen 
sollte. 

Kärntnertortheater ; 
Pachtung durch die BThV 

17, 1. Im Berichtsjahr hat der RH die 
Pachtung des Kärntnertortheaters durch die 
Bundestheaterverwaltung (kurz BTh V) über· 
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prüft. Um die überprüfung dieser Materie 
hat übrigens auch der Buudesminister für 
Unterricht mit seinem Schreiben vom 6. August 
1969 gemäß Art. 126 b Abs.4 B.-VG. im Zu
sammenhang mit § 1 Abs. 4 des Rechnungs
hofgesetzes ersucht. 

17, 2. Mit Schreiben vom 29. März' 1966 
stellte die Direktion des Burgtheaters den 
Antrag an die BThV, das Kärntnertortheater 
zu pachten und dem Burgtheater als Studio
bühne zur Verfügung zu stellen, damit dort 
moderne, avantgardistische Stücke gespielt 
werden könnten. Sie gab u. a. an, daß durch 
die Pachtung des Kärntnertortheaters bei 
einer späteren Intensivierung des Betriebes 
mit einer Vermehrung auf etwa zehn Stellen
planposten insgesamt gerechnet werden müsse. 
Ferner wurde angegeben, daß weder auf dem 
Schauspielsektor noch auf dem Sektor für 
Neuausstattungen finanzielle Belastungen ent
stehen würden, die aus dem dem Burgtheater 
zugewiesenen "autonomen Budget" nicht ge
tragen werden könnten. Das Burgtheater 
werde sogar darüber hinaus aus den ihm zur 
Verfügung gestellten Budgetmitteln im Jahre 
1966 im Gegenstande rund 200.000-250.000 S 
einsparen und für zusätzliche Kosten qes 
Kärntnertortheaters zur Verfügung stellen 
können. Auch wurde vom Burgtheater an
genommen, daß für die erforderlichen Adap
tierungsarbeiten nur relativ geringfügige Be-

. träge aufgewendet werden müßten. 
Die BThV war geneigt, dem Antrag des 

Burgtheaters stattzugeben, obwohl ihr schon 
<-' damals bekannt war, daß die Bühne selbst 

für die Aufstellung größerer Dekorationen 
aus Platzgründen und auch auf Grund der 
bestehenden strengen theaterpolizeilichen 
Sicherheits bestimmungen für Inszenierungen 
mit großer Ausstattung nicht geeignet ist. 
Von der BTh V wurde geschätzt, daß die 
jährlichen Gesamtbespielungskosten damals bei 
rund 1 14 Mill. S liegen würden. Die Deckung 
dieser Kosten sollte im laufenden Budget jahr 
in den vorhandenen Krediten gefunden wer
den, für die kommenden Budget jahre müßte 
allerdings die Finanzierung der Bespielung 
des Kärntnertortheaters durch. Zuweisung 
"speziellerfinanzieller Mittel. im Wege der 
ordentlichen Budgetge barung erfolgen". 

Die von der BTh V im aktenmäßigen Ein
sichtswege an das BM f. Finanzen gerichtete 
Bitte, der Pachtung des Kärntnertortheaters 
grundsätzlich die Zustimmung zu erteilen, 
wurde vom BM f. Finanzen aus budgetären 
Gründen abgelehnt. 

17, 3. In der Zwischenzeit wurde von 
der BTh V auch die Bundesgebäudeverwal~ 
tung I Wien mit der Frage befaßt, welche 
Kosten für die Adaptierung des Kärntnertor-

theaters notwendig sein werden, um es be
spielen zu können. Diese stellte fest, daß 
schon damals mit rund 1·5 Mill. S gerechnet 
werden müsse. 

17, 4 .. Aus dem theaterbehördliehen Be
scheid des Magistrates der Stadt Wien vom 
28. ,August 1959, Mag.-Abt. 35/1., Walfisch
gasse 4 ~ 3/59, betreffend Betriebsvor
schriften für das Kärntnertortheater geht 
hervor, daß auf dem Podium außer dem 
Hauptvorhang, einem Zwischenvorhang, den 
Seitenabdeckungen und einem Rückwand
prospekt (-vorhang) keine Dekorationen ver
wendet werden dürfen. Versatzstücke aus 
schwer brennbarem Material dürfen nur bis 
zu einem Gesamtausmaß von 20 m2 ebenso 
wie Requisiten verwendet werden. 

Aus einem anderen Passus des oben an
geführten Bescheides geht jedoch hervor, 
daß das "Kärntnertortheater" als Theater 
überhaupt nicht Verwendung finden darf, 
weil für einen Theaterbetrieb die notwendigen 
baulichen Voraussetzungen fehlen. Es heißt 
wörtlich: 

"Der Saal soll abwechselnd für Klub
veranstaltungen, Feste, Tanzunterhaltungen, 
Gastspiele und ähnliches verwendet werden. 
Die Verwendung theatermäßiger Dekorationen 
(Kulissen) kann im Hinblick auf die Tiefen
lage des Saales jedoch nicht zugelassen wer
den." 

Trotz . all der oben dargelegten Umstände 
und obwohl weder die erforderlichen Zu
stimmungen des BM f. Unterricht (des Unter
richtsministers) noch jene des BM f. Finanzen 
(des Finanzministers) vorlagen, wurde von 
der BThV am 13. September 1966 mit dem 
Verein ;,Collegia", Wien I, Mahlerstraße 1, 
als Vertreter der Hausinhabung, über die 
Pachtung des Kärntnertortheaters ein Pacht
vertrag ab 1. September 1966 nachstehenden 
wesentlichen Vertragsinhaltes auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossen: 

Der Pachtvertrag wird auf die Dauer von 
zehn Jahren, d. i. bis zum 31. August 1976, 
unkündbar abgeschlossen. 

Der Pachtschilling beträgt monatlich 
27.000 S; für die Beistellung der Klimati
sierung und Beleuchtung - ausgenommen 
die Bühneribeleuchtung -. wird ein monat
liches Betriebskostenpauschale von 10.000 S 
vereinbart. 

Der Pauschalbetrag ist unabhängig davon, 
ob und in welcher Intensität der Pacht
gegenstand genützt wird, zu bezahlen. Die 
Stromkosten der Bühnenbeleuchtung sind im 
Pauschalbetrag jedoch nicht inbegriffen und 
sind auf Kosten eines von der Verpächterin 
zu installierenden Subzählers zu bezahlen. 
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Zu oben angeführtem Pachtvertrag wurde 
am 20. September 1966 ein Nachtrag abge
schlossen, der nur der BTh V zusätzliche Be
lastungen brachte._.· Es wurde vereinbart, 
daß die BThV alle ab 1. September 1966 an
gefallenen Prämien für die Feuer- und Haft
pflichtversicherung bezahlen werde und daß 
beide Vertragsteile auf die Einrede der 
"laesio enormis" (§ 934 ABGB) verzichten. 

Aus der Aktenlage ist zu entnehmen, daß 
von der BThV, ohne vorher die Zustimmung 
des damaligen Unterrichtsministers einzu
holen, der Pachtvertrag in großer Eile abge
schlossen wurde, weil, wie die BThV be
hauptete, ansonsten das Kärntnertortheater 
an eine ausländische Interessentengruppe ver
pachtet worden wäre und ein "annähernd 
gleichwertiges Objekt mit derselben Eignung 
für die gedachten Zwecke in Wien vorerst 
nicht II).ehr gefunden" hätte werden können. 

17, 5. Hierauf trat der seinerzeitige Bundes
minister für Unterricht noch einmal an den 
Finanzminister mit dem Ersuchen heran, 
womöglich doch die nachträgliche Zustim
mung zur Pachtung zu geben. Hiebei' wurde 
festgehalten, daß der Leiter der BTh V nicht 
nur ohne sein Wissen die verbindliche Er
klärung abgab, sondern auch ohne sein Wissen 
den Pachtvertrag unterschrieben hat. Der 
Finanzminister erklärte sich hierauf bereit, 
der Pachtung dann zuzustimmen, wenn ihm 
nachgewiesen wird, daß durch die Bespielung 
des Kärntnertortheaters keine Mehrausgaben 

. entstehen und die Pacht durch die Einnahmen 
gedeckt ist. Einschlägige Unterlagen wurden 
dem BM f. Finanzen jedoch nicht vorgelegt. 
Der Finanzminister lehnte daher ab, weil 
er annahm, daß durch die Bespielung des 
Kärntnertortheaters zweifellos Mehrausgaben 
verbunden sein würden (Sachaufwand, Per
sonalaufwand, Baukosten). Da er nicht zu
stimmen könne, daß diese Angelegenheit durch 
Zeitablauf eine Lösung finde, bat der Finanz
minister den damaligen Unterrichtsminister, 
dafür Sorge zu tragen, daß der Pachtvertrag 
aufgelöst wird. 

17, 6. Am 2. Juli 1967 urgierte der Finanz
minister beim Unterrichtsminister neuerlich 
die Vertragsauflösung. 

Der Unterrichtsminister ordnete hierauf 
eigenhändig (handschriftlich) an, die Auf
stellung, wonach das Kärntnertortheater 
kostendeckend bespielt werden kann, bis 
spätestens 18. Juli 1967 dem Finanzminister 
vorzulegen. Ansonsten solle sofort die Auf
lösung des Pachtvertrages in die Wege ge
leitet werden. 

In der hierauf von der BTh V dem BM f. 
Finanzen vorgelegten Aufstellung wird der 
Versuch unternommen, nachzuweisen, daß das 
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Kärntnertortheater jährlich einen Überschuß 
von 43.000 S haben werde. Diese Kosten
schätzung wurde vom BM f. Finanzen mit 
der Begründung abgelehnt, der von der BThV 
angenommene Kartenverkauf sei verhältnis
mäßig hoch angesetzt worden. Auch scheine 
der Personalaufwand viel zu niedrig veran
schlagt worden zu sein. Überdies dürfe nicht 
vergessen werden, daß vor Bespielung des 
Kärntnertortheaters bauliche Investitionen in 
der Höhe von rund 1·5 Mill. S unbedingt 
notwendig seien, die beim damaligen Budget
engpaß auf dem Baukreditsektor nicht auf
gebracht werden könnten. 

Das BM f. Finanzen forderte daher neuer
lich die Auflösung des Pachtvertrages. 

Zu einer Auflösung kam es allerdings bisher 
nicht. 

17, 7. Der RH schloß sich der Ansicht 
des BM f. Finanzen an,daß die Kosten
schätzung der BThV keine exakten Werte 
enthält. Zu dieser Ansicht gelangt er auf 
Grund der von ihm überprüften Unterlagen 
der BTh V . Von der BTh V angestellte Ver
gleiche mit. dem Akademietheater und dem 
Kleinen Theater in der Josefstadt bestärkten 
ihn hierin. Schließlich erinnerte der RH in 
diesem Zusammenhange, daß auch das Kleine 
Theater der J osefstadt von der öffentlichen 
Hand subventioniert wird. 

Die endgültige Ablehnung des BM f. Fi
nanzen, dem Projekt Kärntnertortheater nach
träglich die Zustimmung zu erteilen, veran
laßte den damaligen Unterrichtsminister zu 
folgendem eigenhändigen (handschriftlichen) 
Vermerk: 

"Als Herr Direktor Haeusserman und 
Prof. Heer das erste Mal die Frage einer An
mietung des Kärntnertortheaters vortrugen, 
versicherten sie mir, daß keine zusätzlichen 
Kosten erwachsen würden. Unter dieser aus~ 
drücklich festgehaltenen Voraussetzung gab 
ich meine Zustimmung zur Aufnahme kon
kreter weiterer Gespräche. Auch der Leiter 
der Bundestheaterverwaltung ging mir gegen
über stets von der Aussage aus, daß die neue 
Bühne keine zusätzlichen Mittel erfordere. 
Nur unter dieser Annahme deckte ich seinen 
ohne meine Benachrichtigung und ohne meine 
Zustimmung erfolgten Vertragsabschluß und 
vertrat ihn vor dem Finanzminister. Eine 
bezügliche Aussprache bei ihm (in welcher 
er die Vertragsauflösung begehrte), endete 
mit unserer Zusage, ihm nachzuweisen, daß 
die Bühne im Bundestheaterbudget Platz 
habe. Es erregte den Unmut des Finanz
ministers, daß dieser Nachweis nicht erfolgte. 
Bei den Budgetverhandlungen 1968 verlangte 
er daher die Vertragsauflösung, wobei deut
lich zu erkennen war, daß seine Konzessions-
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bereitschaft in· verschiedenen Ressortaniiegen 
verschüttet war. Außerdem kommen die ob
jektiven Budgetperspektiven für die nächsten 
Jahre hinzu. Der Gedanke einer 5. Bundes
bühne erweist sich daher als vollkommen 
irreal. Er muß daher fallengelassen werden. 
Jedes Liebäugeln mit ihm ist Selbsttäuschung 
und Gefahr. Die Miete ist so rasch als möglich 
zu liquidieren. Psychologische Erwägungen 
der Burgtheaterdirektion gegenüber sind dem 
BM f. Finanzen gegenüber nicht mehr am 
Platze. Finanzministerium und Finanzpro
kuratur sind bei der Auflösung einzuschalten, 
um die berechtigte Kritik des RH auf das 
noch erzielbare Minimum zu beschränken." 

17,8. Die mit der Verpächterin aufgenomme
nen Verhandlungen wegen vorzeitiger Lösung 
des Pachtvertrages scheiterten laut Auskunft 
der BTh V. Schriftliche Unterlagen hierüber 
liegen nicht vor. 

Um nun ein weiteres Auflaufen von Kosten 
für den Bund zu vermeiden, plante man, mit 
Interessenten Unterpachtverträge abzuschlie
ßen. Die Subpächter sollten alle Kosten tragen. 

Als erstes wurde ein Subpachtvertrag für die 
Zeit vom 1. Mai bis 31. Dezember 1968 abge
schlossen. Zur schriftlichen Abfassung des 
Subpachtvertrages kam es nicht mehr, weil 
der Subpächter infolge schlechten Geschäfts
ganges schließen mußte. Der Subpächter 
blieb den vom RH errechneten Gesamtbetrag 
von S 186.921'10 schuldig. Die Eintreibung der 
Schuld wurde bisher nicht in die Wege ge
leitet. 

In den Monaten Oktober bis Dezember 1968 
wurde das Kärntnertortheater an ein Kabarett
unternehmen subverpachtet. Dieser Sub
pächter zahLte nur für zwei Monate. Eine 
Monatssubpacht von 37.000 S ist noch immer 
ausständig und wurde· bisher nicht einge
trieben. 

17, 9. Gemäß § 1 der Dienstinstruktion für 
die Bundestheaterverwaltung ist der Leiter der 
BTh V weisungsgebunden (Art. 20 Abs. 1 
B.-VG.). Es obliegt ihm die Koordinierung der 
Wirtschaftsführung der Bundestheater unter 
besonderer Beachtung des jeweiligen Bundes
finanzgesetzes. Insbesondere hat der Leiter 
Vorsorge zu treffen, daß Ausgaben vermindert 
und Einnahmen erhöht werden (§ 2 der Dienst
instruktion). Der ausschließlichen Genehmi
gung durch den Bundesminister für Unter
richt bleiben jedenfalls - laut § 5 Abs. 2 
lit. d der oben angeführten Dienstinstruktion 
- alle Maßnahmen mit einer finanziellen Aus
wirkung über 100.000 S vorbehalten. § 7 
der Dienstinstruktion bestimmt ferner, daß die 
BTh V mit dem für sie jeweils zuständigen 
Referenten des BM für Finanzen bei allen 
Maßnahmen, die unmittelbar oder mittelbar 

eIne größere finanzielle Auswirkung nach sich 
ziehen, das vorherige Einvernehmen herzu
stellen hat. Wird in einem konkreten Geschäfts
fall zwischen der BTh V und dem BM für 
Finanzen kein Einvernehmen erzielt, so hat der 
Leiter der BTh V hierüber dem Bundesminister 
für Unterricht unverzüglich Vortrag zu halten. 

Die dem Leiter der BTh V durch die Dienst
instruktion vom 20. Oktober 1953, Zl. 1842-
Präs.j53, in der Fassung des Additionale vom 
10. Juli 1962, Zl. 1430-Präs. Aj1962, aufer
legten Verpflichtungen wurden von ihm im 
Gegenstande nicht eingehalten. Der Leiter der 
BTh V hat vielmehr, ohne daß er hiezu er
mächtigt war, durch die privatwirtschaftliche 
Form eines Pachtvertrages ein "zusätzliches 
Bundestheater" geschaffen. 

17, 10. Der abgeschlossene Pachtvertrag 
ist für die Verpächterin äußerst günstig, für 
die Pächterin jedoch ungünstig. Sichert er 
doch der Verpächterin neben dem monatlichen 
Pachtzins ein Betriebskostenpauschale in der 
Höhe von 10.000 S, ohne daß das Kärntner
tortheater durch das Burgtheater bisher auch 
nur einen einzigen Tag benützt worden wäre. 
Aber nicht genug damit, wurde zum Pacht
vertrag vom 13. September 1966 der Nachtrag 
vom 20. September 1966 eigenmächtig abge
schlossen, der dem Bund weitere Belastungen 
auferlegte. 

Auch bei der Subverpachtung des Kärntner
tortheaters wendete die BTh V nicht jene 
Sorgfalt an, wie es bei Bundesdienststellen 
erforderlich ist. Dies zeigt sich insbesondere 
dadurch, daß weder schriftliche Subpachtver
träge abgeschlossen noch entsprechende Er
hebungen über die wirtschaftliche und finan
zielle Lage der Subpächter gepflogen wurden. 
Der Erlag von Kautionen: wurde nicht ver
langt. Auch die Eintreibung der noch unbe. 
zahlten Subpachtzinse unterblieb bisher. 

Der Leiter der BTh V hat ohne Zustimmung 
des Unterrichts- und Finanzministers eigen
mächtig einen Pachtvertrag abgeschlossen, 
wodurch dem Bund eine finanzielle Verpflich
tung auferlegt wurde. 

In diesem Zusammenhang darf auf die 
Dringlichkeit, ein Bundestheatergesetz zu 
schaffen, verwiesen werden. Hiedurch wäre 
die Schaffung oder Auflassung von Bundes
theatern dem Gesetzgeber eindeutig vor· 
behalten. 

17, 11. Auf die unkündbare Dauer des Pacht. 
vertrages gesehen, erwächst dem Bund ein 
Schaden von rund 4'5 Mill. S. In der Zeit vom 
September 1966 bis Dezember 1968 wurden 
für das Kärntnertortheater insgesamt 
S 1,078.040'20 bezahlt. 

17, 12. Die Vorgangsweise des Leiters der 
BTh V entspricht auch nicht den in den jewei-
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ligen Bundesfinanzgesetzen normierten Be
stimmungen, denen gemäß Ausgaben, auch 
wenn sie im Bundesvoranschlag und in den 
Geldvoranschlägen vorgesehen sind, nur dann 
geleistet werden dürfen, wenn sie zur Er
füllung gesetzlicher und anderer rechtlicher 
Pflichten oder zu produktiven Zwecken sowie 
zum Wiederaufbau zwingend notwendig oder 
zur Fortführung der Verwaltung nach den 
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlich
keit und. Zweckmäßigkeit erforderlich sind. 

Das BM f. Unterricht wurde ersucht, nach
stehende Maßnahmen zu treffen und dem RH 
vom VeranIaßten Mitteilung zu machen: 

a) unverzüglich Verhandlungen aufzuneh
men und in geeigneter Weise zu führen, damit 
der Pachtvertrag vom 13. September 1966 
ehestens einvernehmlich aufgelöst wird; 

b) die noch ausständigen Subpachtzinse 
umgehend einzutreiben; 

cl zu prüfen, ob der Leiter der BThV auf 
Grund des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes 
zum Schadenersatz heranzuziehen ist; 

d) in Hinkunft bei Abschluß von Rechtsge
schäften die Finanzprokuratur. in größerem 
Maße einzuschalten. Insbesondere sollte dies 
bei den oben unter a) bis c) angeregten Maß
nahmen erfolgen. 

Hiezu nahm das BM f. Unterricht wie folgt 
Stellung: 

Der Kostenschätzung betreffend die Renta
bilität des Kärntnertortheaters durch den RH 
und durch das BM f. Finanzen komme der 
gleiche hypothetische Charakter zu wie den 
seinerzeitigen Schätzungen durch die BTh V. 
Ferner wurde ausgeführt, der RH sei bei seinen 
Erhebungen ausschließlich von Rentabilitäts
gründen ausgegangen und habe künstlerisch
fachliche Gesichtspunkte kaum berücksich
tigt. überdies hätte der Leiter der BTh V 
unter einem großen Zeitdruck gehandelt, weil 
eine ausländische Interessentengruppe das 
Kärntnertortheater zu einem weitaus höheren 
Pachtzins pachten wollte. Sein Versuch, die 
vorherige Zustimmung des Bundesministers für 
Unterricht einzuholen, schlug fehl. . 

Eine vorzeitige Auflösung des Pachtver
trages sei entsprechend der österreichischen 
Rechtslage nur im Einvernehmen mit der Ver
pächterin möglich. Diese habe ihre Zustimmung 
hiezu bisher jedoch verweigert. Der Abschluß 
des Nachtrages. zum Pachtvertrag sei deshalb 
erfolgt, weil es nach Ansicht des BM f. Unter
richt usancenmäßig ist, Vertragspunkte wie 
etwa den Verzicht auf die laesio enormis in 
den schriftlichen Vertrag aufzunehmen. über
dies sei es auch branchenüblich, daß die 
Pächterin die Bezahlung der Versicherungs
prämien übernimmt. Dem Leiter einer öster-
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reichischen Dienststelle stehe es nämlich weder 
ruf- noch charaktermäßig an, aus einem klar 
ersichtlichen Irrtum des Vertragspartners Vor
teile zu ziehen. 

Das BM f. Unterricht versuchte in seiner 
Stellungnahme den Leiter der BTh V auch mit 
dem Hinweis zu entlasten, daß das BM f. 
Finanzen seine schriftliche Ablehnung erst 
nach fünf Monaten abgab. Solange nämlich 
das BM f. Finanzen keine schriftliche Ableh
nung erteilte, durfte der Leiter der BTh V 
annehmen,daß das BM f.. Finanzen seine 
Ansicht noch wandeln oder umstoßen werde. 
überdies schreibe das Allgemeine Verwaltungs
verfahrensgesetz (AVG) vor, daß über Anträge 
ohne unnötigen Aufschub zu entscheiden sei. 

Was die Eintreibung der Schulden vom 
ersten Subpächter betrifft, so sei diesbezüglich 
die Finanzprokuratur durch das BM f. Unter
richt bereits eingeschaltet worden. Nach 
Ansicht des BM f. Unterricht schulde er aber 
nur 74'000 S für zwei Monate. Dem zweiten 
Subpächter sei für die Bezahlung seiner Schuld 
von 37.000 S eine Zahlungsfrist bis zum 
15. September 1969 gestellt worden. 

17, 13. Hinsichtlich des notwendigen Bun
destheatergesetzes zur Schaffung eines neuen 
Theaters wandte das BM f. Unterricht ein, 
daß weder bei der seinerzeitigen Pachtung des 
Theaters an der Wien noch der Pachtung der 
Volksoper der Gesetzgeber mitgewirkt habe. 
Was die Frage der Haftbarmachung des 
Leiters der BTh V betrifft, bemerkte das BM f. 
Unterricht, daß dieses schwerwiegende Problem 
infolge der rechtlich komplexen Materie ein
gehend überprüft werden wird. Unvorgreiflich 
des Ergebnisses der überprüfung wurde vom 
BM f. Unterricht darauf verwiesen, daß § 2 
Abs. 1 des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes den 
Begriff Wagnis als ausdrücklich berücksichti
gungswürdigen Umstand kenne. Zusammen
fassend und abschließend teilte das BM f. 
Unterricht mit, daß die besondere Sanierungs
bedürftigkeit des Falles anerkannt und daher 
alles unternommen werde, um diesen Fall zur 
Gänze zu bereinigen. 

17, 14. Da das BM f. Unterricht dem BM f. 
Finanzen eine Mitschuld am Abschluß des 
Pachtvertrages gab, hat der RH das BMf, 
Finanzen um Stellungnahme hiezu ersucht. 
Das BM f. Finanzen führte hiezu aus, es habe in 
der Angelegenheit der Pachtung des Kärntner
tortheaters laufend mündlichen Kontakt mit 
der BTh V gehalten, es seien viele Dienstbe
sprechungen abgehalten worden und das 
BM f. Finanzen habe die BThV nie im Zweif~l 
über seine ablehnende Haltung gelassen, umso
mehr, als der Nachweis, daß das Vorhaben 
nicht defizitär sein werde, nicht erbracht 
werden konnte. 
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Der vom BM f. Finanzen dargelegte Sach- 27 und 28 - stellte der RH fest, daß die Lage
verhalt ist aktenkundig. Ein Mitverschulden rung de~ Filme und Dia-Serien sowie des bevor
des BM f. Finanzen liegt nach Ansicht des RH rateten Filmmaterials örtlich sehr verstreut 
nicht vor. In der österreichischen Rechts- ist und außerdem vielfach nicht den Sicher
ordnung gilt nämlich der Grundsatz, daß dem heitsvorschriften für die Filmlagerung ent
Schweigen nicht die Bedeutung einer Zustim- spricht. Der RH regte an, ein zentrales 
mung beizulegen' ist. Im Verkehr zwischen Filmarchiv durch die HauptsteIle, das den 
zwei Ministerien gelten aber auch nicht - nicht für di.e Filmlagerung bestehenden Sicherheits
einmal sinngemäß - die Bestimmungen des vorschriften entspricht, anzulegen. In diesem 
A VG. Zusammenhange brachte der RH auch den 

17, 15. Hinsichtlich der optimistischen Brand, am 25. Juni 1965 im Filmlager der 
Kostenschätzung durch die BTh V erinnerte der HauptsteIle in Erinnerung. 

RH das BM f. Unterricht, daß sich seine Aus- Das BM f. Unterricht teilte mit, daß es 
führungen ausschließlich auf die Unterlagen die Empfehlungen des RH zufolge der vor
der BTh V stützen. Zum künstlerisch- fach- handenen Kreditmittel nur etappenweise ver
liehen Einwand des BM f. Unterricht stellt der wirklichen könne. Jedenfalls werde aber ein 
RH fest, daß rein künstlerische Belange seiner zentrales Filmarchiv nach räumlicher Zusam
überprüfung entzogen sind. Er muß aber menlegung der HauptsteIle angelegt werden. 
hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen auf 
den Umstand verweisen, daß es eine Reihe 18, 2. Unter Hinweis auf das Bundesgesetz 
Wiener Theater, vor allem Kellertheater, gibt, vom 6. März 1968 über die erste Freigabe 
die sehr wohl modernes, avantgardistisches der Ausgabenbeträge im Eventualvoranschlag 
Theater spielen. Würde nun durch die Er- des Bundesfinanzgesetzes 1968, BGBL Nr. 9l, 
öffnung eines weiteren Theaters dieses Genres beantragte das BM f. Unterricht, das BM f. 
den bestehenden und ebenfalls subventionier- Finanzen solle einer Überschreitung des J ahres
ten Theatern hiedurch eine zusätzliche Kon- kredites 1968 bei Ansatz 1/13506 "Bundes
kurrenz erwachsen, so ist die Gefahr eines staatliche HauptsteIle für Lichtbild und 
weiteren Zuschußbedarfes aus öffentlichen Bildungsfilm, Förderungsausgaben" in der 
Mitteln nicht von der Hand zu weisen. Höhe von 2 Mil!. S zustimmen. Der Betrag 

17, 16. Bezüglich des abgeschlossenen Nach- sollte zur Subventionierung eines Konzert
trages zum Pachtvertrag machte der RH das filmes über eine Symphonie eines modernen 
BM f. Unterricht aufmerksam, daß die laesio zeitgenössischen österreichischen Komponisten 
enormis nach herrschender Lehre und Recht- verwendet werden. 
sprechung kein usancenmäßiger Vertragspunkt Dieser Antrag wurde über Weisung des 
sei. Der nachträgliche Verzicht auf die laesio Bundesministers für Finanzen abgelehnt, weil 
enormis falle vielmehr dem Leiter der BTh V das Vorhaben nicht den im Bundesgesetz 
zur Last. Wäre nämlich nicht verzichtet BGBL Nr. 91/1968 aufgestellten Richtlinien 
worden, hätte nach Ansicht des RH das monat- entsprach. Das BM f. Unterricht beabsichtigte 
liehe Betriebskostenpauschale von 10.000 S hierauf, den Betrag von 2 Mill. S dem Verein 
angefochten werden können, weil die Pächte- "Österreichisches Filmarchiv" als Subvention 
rin weder die Beleuchtung noch die Klimati- zur Errichtung einer Filmbunkeranlage im 
sierung je in Anspruch nahm. Der Ruf eines Freigelände des alten Forsthauses in Laxen
Beamten, wie dies vom· BM f. Unterricht ein- burg sowie zur Einrichtimg von Lagerraumen, 
gewandt wird, kann nach Ansicht des RH eines Arbeitsraumes und einer Dienstwohnung 
nicht dadurch leiden, wenn er sich bei einem für den Lagerverwalter im Forsthaus zu ge
jährlichen Pachtzins von 324.000 S und einem währen. Weiters sollten im alten Schloß in 
jährlichen Betriebskostenpauschale von 'Laxenburg zwei Räume im ersten Stock samt 
120.000 S weigert, zusätzlich auch noch Ver- Zugang und Nebenräumen zu einem Vorführ
sicherungsprämien von jährlich rund 4600 S saal und zu einem Büro- und Ausstellungs
zu übernehmen. raum ausgebaut werden. Es war geplant, dort 

17, 17. Der RH wird über die vom BM für Ausstellungen zu Themen des österreichischen 
Unterricht in Aussicht gestellten Sanierungs- und ausländischen Films zu veranstalten. 
maßnahmen dem Nationalrat im nächsten TB 
berichten. Auch dieser Antrag wurde vom BM f. 

c) Sonstige Wahrnehmungen 
ÖsterreichIsches FilmarchIv -
Filmbunkerbau in Laxenburg 

18, 1. Anläßlich der Gebarungsprüfung bei 
der Bundesstaatlichen Hauptstelle für Licht
bild und Bildungsfilm - siehe TB 1966 Abs. 13/ 

Finanzen abgelehnt. Als Begründung wurde 
angegeben, daß die relativ große Entfernung 
des Bauplatzes vom Stadtzentrum in der 
Folge weitere erhöhte Ausgaben für den 
Bund befürchten ließen. Insbesondere würde 
eine weitere Zersplitterung des Verwaltungs
apparates erhöhte Kosten mit sich bringen. 
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18, 3. Mit Schreiben vom 20. September 
1968 stellte das BM f. Unterricht neuerlich 
einen Antrag auf Freigabe der 2 Mill. Sund 
teilte nunmehr mit, daß der angeführte Betrag 
für den Bau einer Filmbunkeranlage auf dem 
Gelände der Wien-Film G. m. b. H. auf dem 
Rosenhügel (Wien XIII.) verwendet werden 
solle. Das BM f. Finanzen war gewillt, diesem 
Antrag auf Grund der Ermächtigung durch das 
Bundesgesetz vom 6. März 1968 über die 
erste Freigabe der Ausgabenbeträge im Even
tualvoranschlag des Bundesfinanzgesetzes 1968, 
BGBL Nr. 91, im Einvernehmen mit dem RH 
zuzustimmen. 

Der RH erhob jedoch dagegen Bedellken, 
weil seiner Ansicht nach die Bundesmittel in 
der Höhe von 2 Mill. S eher für den Bau einer 
notwendigen Filmbunkeranlage für die Haupt
steIle verwendet werden sollten als sie einem 
privaten Verein zuzuwenden und im übrigen 
aus dem Antrag des BM f. Unterricht auch 
nicht hervorging, ob die Subvention der 
Wien-Film G. m. b. H. oder dem Österreichi
schen Filmarchiv zugewendet werden soll. 

Mit Schreiben vom 28. Oktober 1968 teilte 
das BM f. Unterricht dem BM f. Finanzen 
mit, es beabsichtige, die Subvention in Höhe 
von 2 Mill. S endgültig dem Verein "Öster
reichisches Filmarchiv" zuzuwenden, der den 
Filmbunkerbau auf den Gründen der Wien
Film G. m. b. H. durchführen soll. 

18, 4. Über Ersuchen hielten Vertreter des 
RH mit leitenden Beamten des Unterrichts
und des Finan2:ministeriums am 31. Oktober 
und am 25. November 1968 Besprechungen 
wegen der Gewährung der Subvention von 
2 Mill. S ab. Dabei kam zutage, daß die Film
bunkeranlage nun endgültig nicht auf dem 
Areal der Wien-Film G. m. b. H.,sondern im 
Schloßgelände von Laxenburg durch den 
Verein "Österreichisches Filmarchiv" im Wege 
der Subventionierung. von 2 Mill. S errichtet 
werde. Nach Fertigstellung soll der Verein 
die Baulichkeiten in Bundeseigentum über
tragen. Das Areal, das von einer Betrie bs
gesellschaft verwaltet wird, steht jedoch weder 
im Eigentum des Bundes noch des Vereines 
"Österreichisches Filmarchiv' , . 

Der RH war aus nachstehenden Gründen 
der Ansicht, daß die Subvention von 2 Mill. S 
nicht gewährt werden sollte: 

Durch die Übertragung der Lagerung, 
Archivierung und Wartung der in der Film
bunkeranlage zu lagernden, im Bundeseigentum 
stehenden Filme werden dem Bund zusätzliche 
Miet- und Betreuungskosten erwachsen. Die 
vom BM f. Unterricht undBM f. Finanzen 
beabsichtigten Auflagen der Errichtung in 
Form eines Superädifikats bzw. die Eigentums-
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übertragung an den Bund nach Fertigstellung 
der Filmbunkeranlage setzen voraus, daß der 
Verein "Österreichisches Filmarchiv" selbst 
Grundeigentümer ist. Im übrigen vertrat der 
RH die Meinung, daß eine derartige Konstru.k
tion in ihrer Wirkung einer unzulässigen Eigen:-' 
subvention gleichkommt. 

Gemäß § 1 Z. 2 des Bundesgesetzes vom 
6. März 1968 über die erste Freigabe der Aus
gabenbeträge im Eventualvoranschlag des 
Bundesfinanzgesetzes 1968, BGBL Nr. 91, ist 
Überschreitungen nur dann zuzustimmen, wenn 
von den Vorhaben erwartet werden kann, daß 
sie das Wirtschaftswachstum unmittelbar an
regen werden. § 1 des zitierten Gesetzes 
enthält ferner die Bestimmung, daß allen 
solchen Überschreitungen nur dann zuzu
stimmen ist, wenn die AlJsgaben der Verwirk
lichung von Vorhaben dienen, die nach ihrer 
Eigenart bis zum Ende des Jahres 1968 zur 
Gänze ausgeführt sein können. 

Da der Verein im November 1968 noch 
nicht einmal die notwendigen rechtlichen 
Schritte eingeleitet hatte, um unter Wahrung 
aller Rechte auf fremdem Grund bauen zu 
dürfen, konnte die Bedingung des Eventual
voranschlages nicht erfüllt werden, daß die 
Vorhaben bis Ende 1968 zur Gänze erfüllt 
sein . müssen. Die bloße Überweisung der 
2 Mill. S an den Verein genügt nach Ansicht 
des RH nämlich nicht, um den im zitierten 
Gesetz eindeutig normierten Bedingungen ge
recht zu werden. Der Großteil der zugewen
deten Förderungsmittel kann erst in den 
Nachjahren - und somit unzulässig - ver
braucht werden. 

18, 5. Das BM f. Unterricht hat trotz der 
vom RH geltend gemachten Bedenken 2 Mill. S 
anstatt für Bundeszwecke ZR verwenden, 
einem privaten Verein gewährt, der auf 
bundesfremdem Grund eine Filmbunkeranlage 
baut, in der überwiegend bundeseigenes Film
material gelagert und gewartet werden soll, 
wodurch dem Bund zusätzliche Ausgaben für 
Miete, und Wartung erwachsen. Überdies 
widersprach die Verwendung der 2 Mill. S 
den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 
6. März 1968 über die erste Freigabe der Aus
gabenbeträge im Eventualvoranschlag des Bun
desfinanzgesetzes 1968, BGBL Nr. 91, und 
diente die vom BM f. Unterricht eingeschlagene 
Vorgangsweise dem Zweck der unzulässigen 
Kreditausschöpfung. Überdies eröffnete das 
BM f. Unterricht zum Zwecke der Verrech
nung der 2 Mill. S trotz Ablehnung durch 
den RH eine neue Ausgabenpost, zu deren 
Eröffnung auf Grund der bestehenden Vor
schriften die Zustimmung des RH notwendig 
gewesen wäre. 
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Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung 

a) Nachträge zu Berichten aus den 
Vorj ahren 

I.eibrentnerfonds 

Nach Auffassung des RH unterstreicht die 
Tatsache, daß der Ankauf des genannten 
Detektors als Zusatzgerät nicht mehr möglich 
ist, die Notwendigkeit, für die Anschaffung 
erforderlic~er Zusatzgeräte rechtzeitig vorzu
sorgen. 

21, 2. Auf die Anfrage des RH, ob das 
19. Die bisher vom Leibrentnerfonds (siehe Notstromaggregat der Bakteriologisch-serolo

TB 1964 Abs. 46) an die Rentenempfänger gisehen Untersuchungsanstalt Wien nunmehr 
geleisteten Zahlungen werden ab 1. Jänner einsatz fähig ist (TB 1967 Abs. 23, 14), gab 
1969 durch die Wiener Städtische Wechsel- das BM bekannt, daß das Gerät jetzt ein
seitige Versicherungsanstalt angewiesen. Da- wandfrei funktioniert und mit der Lieferfirma 
mit entfällt im Sinne der Empfehlungen des auch ein Servicevertrag abgeschlossen wurde. 
RH der nach dem früheren Abrechnungs-. 
system in zunehmendem Maße unwirtschaft- 21, 3. Zu der vom RH aufgeworfenen Frage, 
lich gewordene Arbeitsaufwand sowohl für ob es nicht aus wirtschaftlichen Gründen 
den Bund als auch für die beteiligten Ver- zweckmäßig wäre, für den ambulanten Einsatz 
sicherungsanstalten. von Meß- und Untersuchungsgeräten geeig-

nete Fahrzeuge des Bundesheeres heranzu

Landesarbeitsamt Wien 

20. Zum TB 1966 Abs. 16, 1 wird nachge
tragen, daß nach einer Mitteilung des BM 
f. soziale Verwaltung vom 4. Oktober 1968 
eine Zusammenlegung von Facharbeitsämtern 
derzeit nicht beabsichtigt ist. Das Ressort 
sei bestrebt, nach der Fixierung und Neuorien· 
tierung der Aufgaben der Arbeitsmarktver
waltung durch das Arbeitsmarktförderungs
gesetz für die Organisation der Behörden der 
Arbeitsmarktverwaltung eine Grundlage in 
einem gesonderten Organisationsgesetz zu 
schaffen. 

Der RH empfahl hierauf, im Zuge der 
Ausarbeitung der beabsichtigten Gesetzesvor
lage der von ihm angeregten Zusammenlegung 
von Facharbeitsämtern ein besonderes Augen
merk zuzuwenden. 

Gebarung mit den· 1>Iitteln 
für den Zivilschutz 

21, 1. Das BM f. soziale Verwaltung hat 
zu seinen im TB 1967 Abs. 23, 11 dargelegten 
Ausführungen, daß die erforderlichen Zusatz-

. geräte im Jahre 1968 aus Mitteln des Sach. 
aufwandes der in Betracht kommenden Unter· 
suchungsanstalten angeschafft werden, er
gänzend mitgeteilt, daß wohl die Kalium· 
Bromid-Presse zum Beckmann-Infrarot-Spek
tralphotometer angekauft wurde, jedoch der 
Ankauf des Flammenionisations-Detektors zum 
Gaschromatographen nicht mehr möglich sei, 
weil· die Erzeugung des Detektors als anbau
fähiges Zusatzgerät zu einem Gaschromato
graphen seit Jahren eingestellt ist. Es hat 
hiezu noch erwähnt, daß jedoch der Gas· 
chromatograph für verschiedene Untersuchun
gen auch ohne Zusatzgerät einsatzfähig ist 

. und von der Bundesanstalt für Lebensmittel. 
untersuchung in Innsbruck laufend verwendet 
wird .. 

ziehen (TB 1967 Abs. 23, 18), gab das BM f. 
Landesver:teidigung bekannt, daß es über 
keine geeigneten Fahrzeuge verfüge, die den 
stoßgesicherten Transport von Geräten zu 
Radioaktivitätsmessungen gewährleisten wür
den. Es sehe sich auch außerstande, Kraftfahr
zeuge an andere Bedarfsträger abzugeben und 
werde im Mob-Falle selbst seinen Kfz-Bedarf 
aus dem zivilen Bereich ergänzen müssen. 
Unter Bez1,lgnahme auf die vom RH anläßlich 
der Gebarungsprüfung beim Militärkommando 
Tirol (TB 1967 Abs. 45, 3) vertretene Auf
fassung, daß die freiwillige Hilfeleistung unzu
lässig sei, wenn mit dem Einsatz keine mili
tärische Ausbildung verbunden ist, wies das 
BM f. Landesverteidigung weiters darauf hin, 
daß eine Abstellung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrern für derartige Zwecke nur als 
HiIfsleistung im Rahmen der Ausbildung 
möglich wäre. 

Der RH hat dem BM f. Landesverteidigung 
entgegengehalten, daß es in normalen Zeiten 
auf keine Schwierigkeiten stoßen könne, wenn 
ab und zu in jedem Bundesland 1 oder 2 Kraft
fahrzeuge kurzfristig für den Transport der 
Strahlenmeßgeräte abgestellt würden. Im 
Falle der Notwendigkeit der Verteidigung der 
österreichischen Neutralität aber könne das 
BM so viele Lastkraftwagen einziehen, als es 
für notwendig erachte. Ferner wies der RH 
darauf hin, daß der bisher verwendete Strah
lenmeßwagen ein normales Fahrzeug sei und 
dem BM f. Landesverteidigung die fallweise 
Beistellung geeigneter Fahrzeuge unter der 
Voraussetzung möglich sein sollte, daß die 
Sanitätsverwaltung stoßdämpfende Gestelle 
für die Aufnahme der Geräte bereitstelle. 
Weiters vertrat der RH die Ansicht, daß das 
BM f. Landesverteidigung an der Einsatz. 
bereitschaft, der Funktionstüc4tigkeit und den 
Ergebnissen der Strahlenmeßgeräte des BM 
f. soziale Verwaltung größtes Interesse haben 
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müßte, da es sowohl für den gesundheitlichen 
Schutz der Soldaten des aktiven Heeres, wie 
auch für den gesundheitlichen Schutz der im 
Ernstfalle zur Ableistung des außerordent
lichen Militärdienstes eingezogenen Reservisten 
zu sorgen hat. Er wies schließlich darauf hin, 
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nahme des BM f. Inneres für die Beibehaltung 
der bisherigen Vorgangsweise nochmals vor
gebrachten Argumente vorbehaltlich einer ge
setzlichen Zuständigkeitsregelung zur Kennt
nis genommen. 

daß den vom BM f. Landesverteidigung ins Zentral-Arbeitsinspektorat und 
Treffen geführten Darlegungen des RH hin- Arbeitsiuspektorate in Wien 

sichtlich des MiIitärkommandos Tirol eine 22, 1. Wie im TB 1967 Abs. 24, 3 bis 9 
Hilfeleistung für bundesfremde Tätigkeiten, ausgeführt wurde, hielt das BM f. soziale 
wie Waldarbeiten, Pistenpräparierungen usw. Verwaltung gegenüber der vom RH empfoh
zugrunde lag, ·daß hingegen der gegenständ- lenen Verringerung des Personalstandes auf 
liehe Fall eine Aufgabe des Bundes im Rah- 18 Dienstposten (7 A, 5 B, 1 C und 5 D) 
men der umfassenden Landesverteidigung be- 22 Dienstposten (10 A, 4 B, 1 C, 6 D und 
trifft. 1 D) für erforderlich. 

21, 4. Das BM f. soziale Verwaltung hat Das BM gab hiezu bloß seine Absicht be-
hinsichtlich der Rückgabe der Strahlenmeß- kannt, ein Referat (Abteilung 47} mit Über
wagen an das BM f. Inneres (TB 1967 tritt seines Leiters in den dauernden Ruhe
Abi!. 23, 19) ergänzend bekanntgegeben, daß stand (Ende 1970) ·aufzulassen und diesen 
der in Innsbruck stationierte Strahlenmeß- Dienstposten nicht mehr zu besetzen. 
wagen an das BM f. Inneres noch nicht zurück- Der RH vertrat jedoch weiterhin die Auf
gestellt wurde, weil das BM f. soziale Verwal- fassung, daß den Belangen des Dienstnehmer
tung im Hinblick auf die ablehnende Haltung schutzes mit dem von ihm empfohlenen 
des BM f. Landesverteidigung hinsichtlich Personalstand von 18 Dienstposten entspro
einer Beistellung von Transportfahrzeugen für ehen werden kann. Er verblieb auch hinsicht
Radioaktivitätsmessungen nunmehr an einer lieh der Wertigkeit der Dienstposten bei 
Stationierung des Strahlenmeßwagens beim seinem Standpunkt, daß nach dem vorge
Landesgendarmedekommando für Tirol interes- fundenen Arbeitsanfall ein zweiter Jurist in 
siert ist und die diesbezüglichen Verhandlun- der Sektion VI (Zentral-Arbeitsinspektorat) 
gen noch nicht abgeschlossen sind. nicht erforderlich ist, der derzeit unbesetzte 

21, 5. Zur Frage der zentralen Veran- Dienstposten im höheren technischen Dienst 
schlagung der Mittel für den Zivilschutz durch die Zusammenlegung von Abteilungen 
(TB 1967 Abs. 23, 31) vertraten das BM f. eingespart werden kann, und die Agenden des 
Inneres und auch das BM f. Finanzen geteilten ärztlichen Dienstes von nur einem Arzt, unter 
Standpunkt, daß diese Regelung wohl um- Heranziehung eines B-Bediensteten, bewältigt 

werden könnten. ständlich ist, daß aber nur dieser Weg den 
bestmöglichen Erfolg gewährleisten kann. Als 22, 2. Was den Personalstand der Wiener 
Begründung führte es aus, daß vom Bund Arbeitsinspektorate anlangt (siehe TB 1967 
immer wieder die Ausrichtung des österreichi- Abs.24, 11 und Abs. 24, 14), führte der Schrift
sehen Zivilschutzes nach einheitlichen Grund- wechsel zu dem Ergebnis, daß im Inspektions
sätzen im ganzen Bundesgebiet gefordert wird dienst das BM f. soziale Verwaltung einen 
und daß es im Falle der Veranschlagung des Sollstand von 91, der RH hingegen einen Soll
Zivilschutz kredites bei den einzelnen Ressorts stand von 89Dienstpostenfür ausreichend halten. 
seine federführende Funktion für die "Zivile Die Differenz könnte nach Auffassung des 
Landesverteidigung" kaum wahrnehmen RH nach wie vor durch eine Intensivierung 
könne. der Außendiensttätigkeit der Arbeitsinspek-

Diese Stellungnahme vermochte den RH toren eingespart werden. Hinsichtlich des 
insofern nicht ganz zu befriedigen, als das vom BM für notwendig erachteten PersonaI
BM f. Inneres bei der Zuteilung von Krediten standes von insgesamt 25 Kanzleikräften ver
von den Wünschen und Anregungen des blieb der RH bei seiner Auffassung, daß 
jeweiligen Ressorts abhängig ist und sich -ohne Berücksichtigung einer Zusammenlegung 
lediglich auf die Prüfung beschränken muß, von Wiener Arbeitsinspektoraten - ein solcher 

von 22 ausreiche. inwieweit die beabsichtigten- Anschaffungen 
mit der AufgabensteIlung der Bundesmini- 22, 3. Zu der Anregung des RH, kleine 
sterien in Einklang stehen. Daraus ergibt Betriebe bestimmter Betriebsklassen, bei wel
sich, daß eine Prüfung der sachlichen Not- ehen sich seit Jahren keine Beanstandungen 
wendigkeit einer Anschaffung und damit eine ergeben haben, nicht jährlich, sondern in 
diesbezügliche federführende Funktion des Intervallen von 2 bis 3 Jahren zu überprüfen 
BM f. Inneres kaum mögliCh ist. Der RH hat (siehe TB 1967 Abs. 24, 15), gab das BM 
aber schließlich die in einer weiteren Stellung- bekannt, daß bei Behandlung des Be-
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richtes über die Amtstätigkeit der Arbeits
inspektorate im Nationalrat immer wieder 
die Notwendigkeit unterstrichen wird, daß 
die Arbeitsinspektoren alljährlich eine mög
lichst große Zahl von Betrieben auf die Ein
haltung der zum Schutze· erlassenen Vor
schriften und behördlichen Verfügungen über
prüfen sollen. Es könne daher der Anregung 
des RH nicht entsprochen werden. 

Der RH erwiderte, daß seines Erachtens 
nach die Vorschläge durchaus den Intentionen 
des Nationalrates entsprechen. Im Einklang 
damit steht auch die Anregung des RH, 
bestimmte Betriebe etwa nur in Intervallen 
von 2 bis 3 Jahren zu überprüfen, wodurch 
vor allem jene Betriebe, die erfahrungsgemäß 
eine größere Unfallshäufigkeit aufweisen, ein
gehender inspiziert werden könnten. In diesem 
Zusammenhang wies der RH nochmals auf 
die im TB 1967 Abs.24, 15 aufgezeigten Mög
lichkeiten bezüglich der Intensivierung und 
Wirksamkeit der Inspektionstätigkeit hin. 

22, 4. Hinsichtlich der empfohlenen Zu
sammenlegung der Arbeitsinspektorate für 
den 1. bis 4. Aufsichtsbereich vertrat der RH 
im Gegensatz zum BM f. soziale Verwaltung 
weiterhin seine Auffassung (siehe TB 1967 
Abs. 24,19), daß eine derartige Maßnahme die 
Einsparung von Dienstposten ermöglicht. Da 
das BM außerdem anstrebt, daß für die Leiter 
der Arbeitsinspektorate Dienstposten der 
Dienstklasse VIII systemisiert werden sollen, 
würde eine Zusammenlegung von Arbeits
inspektoraten auch in dieser Hinsicht zu einer 
Einsparung im Personalaufwand führen. Der 
RH ist nach wie vor der Ansicht, daß 
durch die Zusammenlegung von Arbeitsin
spektoraten Kanzleikräfte eingespart werden 
könnten. 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1967 

Landesarbeitsamt Vorarlberg und 
Arbeitsämter Bregenz, Bludenz 
und Dornbirn 

23, 1. In V orarlberg bestehen als Behörden 
der Arbeitsverwaltung derzeit das Landes
arbeitsamt in Bregenz und die Arbeitsämter 
in Bregenz, Bludenz, Dornbirn und Feldkireh. 
Da vor dem Wirksamwerden des Behörden
Überleitungsgesetzes im Bereiche des Bundes
landes Vorarlberg lediglich das Arbeitsamt in 
Bregenz mit den Nebenstellen in Bludenz, 
Dornbirn und Feldkirch eingerichtet war und 
gemäß § 55 dieses Gesetzes nur die Gauarbeits
ämter als Landesarbeitsämter und die Arbeits
ämter als solche bestehen bleiben durften, 
entbehrt die Umwandlung der erwähnten 
Nebenstellen in selbständige Behörden der 
gemäß Art. 18 B.-VG. erforderlichen gesetz
lichen Grundlage. 

Das Landesarbeitsamt Vorarlberg wurde mit 
Verordnung des Staatsamtes für soziale Ver
waltung, BGBL Nr. 29/1946, unter Berufung 
auf § 80 Abs. 1 des Behörden-Überleitungs
gesetzes errichtet. Der RH wies darauf hin, 
daß die zitierte Verordnungsermächtigung die 
Einrichtung dieser Behörde nicht zu recht
fertigen vermag, da sie sich lediglich auf die 
Festsetzung des Sitzes und Sprengels jener 
Ämter bezog, die gemäß § 55 leg. cit. vom 
Deutschen Reich übernommen wurden. Da 
vor Inkrafttreten des Behörden-Überleitungs
gesetzes kein Gauarbeitsamt für Vorarlberg 
bestand, ist auch die Einrichtung des Landes
arbeitsamtes gesetzlich nicht untermauert. 

In diesem Zusammenhang erwähnte der RH, 
daß eine gesetzliche Fundierung der der
zeitigen Ämterorganisation nicht ohne vorher
gehende sorgfältige Prüfung der Frage erfolgen 
sollte, ob der Bestand jeder dieser Behörden 
tatsächlich erforderlich ist und auch den 
Geboten der Sparsamkeit und Wirtschaftlich
keit entspricht. 

Das BM f. soziale Verwaltung sagte die 
gesetzliche Neuregelung der Organisation der 
Arbeitsverwaltung zu. Dabei will es auch die 
Notwendigkeit des Bestandes der einzelnen 
Behörden der Arbeitsverwaltung nach dem 
Gebote der Sparsamkeit und Wirtschaftlich
keit sorgsam prüfen. 

Da der RH bereits anläßlich der Gebarungs
prüfungen bei den Landesarbeitsämtern Bur
genland und Wien in den Jahren 1962 und 1965 
auf die Notwendigkeit dieser gesetzlichen 
Regelung hingewiesen hat (siehe TB 1963 
Abs.42, 1 und 1965 1. Teil Abs. 27,2), legte 
er dem BM nahe, nunmehr mit Nach
druck auf eine gesetzliche Regelung hinzu
wirken. 

23, 2. Der Soll-Personalstand des Landes
arbeitsamtes Vorarlberg mit seinen 4 Arbeits
ämternumfaßte im Jahre 1961 76, im Jahre 
1962 73 und in den Jahren 1963 bis 1967 
je 70 Dienstposten (Beamte und Vertragsbe
dienstete des Entlohnungsschemas I). Der 
Ist-Stand (Jahresdurchschnitt) betrug in den 
Jahren 1961 71'8, 1962 66'7, 1963 66, 1964 
66'6, 1965 67'8 und 1966 67'2 Bedienstete. 

Der RH steIlte fest, daß 70 Dienstposten 
erforderlich wären. 

Das BM f. soziale Verwaltung hat diesen 
Standpunkt anerkannt und gleichzeitig be
kanntgegeben, daß es auf Grund der allge
meinen Personalreduzierung die Anzahl der 
Dienstposten auf 69 verringern mußte. 

23, 3. Das Personal der Arbeitsverwaltung 
wird durch die umfangreichen Verwaltungs
arbeiten im Genehmigungsverfahren der Be
schäftigung ausländischer Arbeitnehmer zeit-
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weise besonders stark belastet und speziell bei 
kleinen Arbeitsämtern der übrige Dienstbetrieb 
sehr beeinträchtigt. So sind z. B. beim Landes
arbeitsamt Vorarlberg in der Arbeitsvermitt
lung von sechs Bediensteten zwei ausschließlich 
mit dem Ausländerverfahren befaßt. Nach An
sicht des RH könnten Vereinfachungen des 
Verfahrens, wie z. B. die Zusammenfassung 
der Formulare für die Anträge auf Erteilung 
der Arbeitserlaubnis und der Beschäftigungs
genehmigung und für die Bewilligungsbescheide, 
den Arbeitsbehörden eine fühlbare Entlastung 
bringen. Weiters wurde eine Herabsetzung der 
Aufbewahrungsfrist für die einschlägigen Ge
schäftsstücke empfohlen. Schließlich hat der 
RH auch eine gesetzliche Neuregelung auf 
diesem Gebiete im Interesse einer einfachen 
und sparsamen Verwaltungsführung vorge
schlagen. 

Das BM f. soziale Verwaltung hat hiezu 
mitgeteilt, daß die empfohlene Vereinfachung 
dieser Drucksorten in die Wege geleitet wurde 

un d daß beabsichtigt sei, die neuen Druck
sorten den Behörden der Arbeitsverwaltung ab 
dem Jahre 1969 zur Verfügung zu stellen. Die 
Aufbewahrungsfrist für Geschäftsstücke im 
Ausländerverfahren wurde im Erlaß wege von 
5 Jahren auf 3 Jahre herabgesetzt. Das BM 
wird auch bemüht sein, eine gesetzliche Neu
regelung über die Beschäftigung ausländischer 
Arbeitnehmer herbeizuführen. 

23, 4. Der RH hielt auch die beim BM f. 
soziale Verwaltung eingerichtete und mit 
1 B-Kraft und 7 D-Kräften besetzte zentrale. 
Ausländer-Evidenzstelle nicht für erforderlich. 

Das BM gab hiezu bekannt, daß diese Stelle 
bereits mit 10. Mai 1968 aufgelöst wurde. 

23, 5. Im Bereiche des Landesarbeitsamtes 
Vorarlberg wurden im Jahre 1966 772 Betriebe 
im Sinne des Invalideneinstellungsgesetzes 1953 
(IEinstG.) erfaßt, die 1544 Personalstands
meldungen einreichten. Von 672 einstellungs
pßichtigen Betrieben ließen sich 460 Betriebe 
von der Einrichtung einer Ausgleichstaxe 
befreien, da die Arbeitsämter für die von den 
Betrieben offen gemeldeten 2391 Pßichtstellen 
in Ermangelung vorgemerkter begünstigter 
Personen keine anbieten konnten. Die letzten 
Jahre haben gezeigt, daß bei einem großen 
Stellenangebot so gut wie keine begünstigten 
Personen (Invalide) als Arbeitsuchende vorge
merkt sind und auch die Zahl der Vermittelten 
dieses Personenkreises sehr gering ist. So 
waren beispielsweise im Jahre 1966 im Bereich 
des Landesarbeitsamtes Vorarlberg nur insge
samt II begünstigte Personen als arbeit
suchend vorgemerkt und auch vermittelt 
worden. 

Nur zirka einem Drittel der 672 Betriebe 
wurden Ausgleichstaxen vorgeschrieben. Wie 
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die Erfahrung zeigt, machten insbesondere 
kleinere Firmen von der gesetzlichen Möglich
keit einer Befreiung von der Ausgleichstaxe 
keinen Gebrauch. Es könnte daher der Fall 
eintreten, daß im Bereich des Landesarbeits
amtes Vorarlberg Ausgleichstaxen kaum mehr 
eingehoben werden, da die Arbeitsämter keine 
arbeitsuchenden Invaliden zu vermitteln 
haben. 

23, 6. Das Landesarbeitsamt Vorarlberg 
hat im Laufe der Jahre dem BM auch eine 
Reihe von Vereinfachungsvorschlägen auf dem 
Gebiete der Invalideneinstellung vorgelegt. 
Unter anderem vertrat es die Auffassung, daß 
das IEinstG. in der derzeitigen Form 
arbeitsmarktpolitisch seine Funktion verloren 
hat, weil infolge der seit Jahren herrschenden 
V ollbeschäftig1,lng kaum mehr einzustellende 
Personen vorhanden sind und jeder beruflich 
gut rehabilitierte Versehrte auch ohne Zwang 
leicht vermittelt werden kann. Das Landes
arbeitsamt Vorarlberg ist ferner der Meinung, 
daß eventuell noch arbeitslose Invalide jeder
zeit durch die aktive Arbeitsmarktpolitik (wie 
Umschulung auf auch in Zukunft gefragte 
Berufe, Beseitigung regionaler Strukturmängel, 
Umsiedlungsbeihilfen u. dgl. m.) untergebracht 
werden könnten. 

Der RH, der diese Ansicht teilt, empfahl 
daher, eine Reform des IEinstG. in 
die Wege zu leiten. Damit könnte 
nicht nur eine fühlbare Entlastung der Landes
arbeitsämter und Arbeitsämter sowie zum Teil 
auch der Landesinvalidenämter von umfang
reichen und aufwendigen Tätigkeiten erreicht, 
sondern auch die Wirtschaft von einem Teil 
unproduktiver Arbeit befreit werden. 

Nach Ansicht des BM f. soziale Verwaltung 
kann die Situation bezüglich der Invalidenein
stellung beim kleinsten Landesarbeitsamt nicht 
zum Maßstab für die Wirksamkeit dieses 
Gesetzes genommen werden. Das BM wird 
diese Angelegenheit jedoch prüfen und gege
benenfalls entsprechende Veranlassungen 
treffen. 

Das BM wurde ersucht, das Ergebnis der 
Prüfung bezüglich der Situation der Invaliden
einstellung im Bereiche der übrigen Landes
arbeitsämter und die allenfalls getroffenen 
Maßnahmen bekanntzugeben. 

23, 7. Auf dem Gebiet des Bauarbeiter
Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957 hat 
das Landesarbeitsamt Vorarlberg den Arbeits
ämtern seines Bereiches im Jahre 1965 in 
Erinnerung gebracht, daß bei zweifelhafter 
oder schlechter Witterung morgens sofort 
nach Dienstbeginn Baustellenkontrollen durch
zuführen sind. Trotzdem unterblieben auc
seither solche Kontrollen bei den Arbeits 
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ämtern in Bregenz und Dornbirn; beim 
Arbeitsamt Bludenz wurden sie letztmalig in 
den ersten Monaten des Jahres ·1966 vorge
nommen. 

Für die Durchführung von Baustellenkon
trollen spricht unter anderem auch ein dem 
Landesarbeitsamt Vorarlberg zugegangener Be
richt des Arbeitsamtes Bregenz vom Februar 
1964. Demzufolge wurden häufig bei Schlecht
wetter Ausfallstunden verrechnet,· obwohl die 
Arbeiter nicht auf die Baustelle kamen; daher 
konnten auch Arbeiten, die trotz Schlecht
wetters hätten verrichtet werden können, nicht 
ausgeführt oder selbst dann nicht aufgenom
men werden, wenn sich das Wetter nach 
wenigen Stunden besserte. Ferner sei es auch 
vorgekommen, daß Schlechtwetterstunden ver
rechnet worden sind, obwohl an dem betreffen
den Tag gearbeitet worden ist. 

Diese Beispiele zeigen, daß Baustellen
kontrollen bereits bei Vorliegen der Anzeige der 
Dienstgeber über die beabsichtigte Bean
spruchung der Rückerstattung der ausbezahlten 
Schlechtwetterentschädigungen erforderlich 
wären. Der RH wies darauf hin, daß sich der 
Dienstgeber nach § 9 leg. cit. lediglich bereit zu 
erklären hat, im Betrieb Überprüfungen des Ar
beitsamtes hinsichtlich der gemäß § 8 Abs. 1 zur 
Rückerstattung beantragten Beträge vorneh
men zu lassen und die Arbeitsämter sohin nicht 
gesetzlich ermächtigt sind, Baustellenkontrollen 
vor Einlangen des Rückerstattungsantrages 
vorzunehmen. Dem BM wurde daher empfoh
len, um eine entsprechende Ergänzung des 
Gesetzes bemüht zu sein. 

Dem BM f. soziale Verwaltung scheint eine 
Baustellenkontrolle, soweit sie im Zusammen
hang mit der Überprüfung der Rückerstat
tungsanträge möglich ist, zweckmäßig, um 
die Notwendigkeit einer Arbeitseinteilung 
prüfen zu können. Eine solche Maßnahme 
hält das BM auch für erforderlich, wenn auf 
Grund bisheriger Vorfälle die Vermutung miß
bräuchlicher Inanspruchnahme gegeben ist. 
Schließlich will es aus Anlaß einer N ovellierung 
auch die Anregung des RH hinsichtlich der 
gesetzlichen Ermächtigung für Baustellen
kontrollen vor Einbringung eines Erstattungs
antrages in Betracht ziehen. 

Nach dem erwähnten Bericht des Arbeits
amtes Bregenz ergaben sich auch Ansprüche 
auf Rückerstattung von Schlechtwetterent
schädigungen, weil Firmen mangels einer vor
ausschauenden Arbeitseinteilung keine Vor
kehrungen trafen, die eine Fortführung der 
Arbeiten auch im Winter ermöglicht hätten. 
So mußte bei Bauten, die bereits im Herbst 
unter Dach waren, die Arbeit mitunter schon 
beim ersten Frosteinbruch eingestellt werden, 
da es verabsäumt worden war, in den Keller-

räumen den zur Fortführung der Arbeiten 
erforderlichen Sand einzulagern. Der RH 
stellte daraufhin dem BM f. soziale Verwaltung· 
zur Erwägung, den Anspruch auf Rücker
stattung ausbezahlter Schlechtwetterentschädi
gung dann auszus.chließen, wenn der Dienst
geber durch unzulängliche Planung der Arbei
ten nicht die für den Schlechtwetterfall er
forderlichen Vorkehrungen trifft. 

Nach Meinung des BM bestünde hiebei die 
Gefahr, daß jene Dienstgeber, die Vorkehrun
gen für eine Fortführung der Arbeiten. im 
Winter zu treffen unterlassen haben, bei Ein
tritt des Schlechtwetters die Arbeiter sofort 
kündigen, da sie diesen sonst Schlechtwetter
entschädigung ohne Rückerstattungsanspruch 
zahlen müßten. Auch bezweifelt das BM, ob 
die Arbeitsämter in der Lage wären, den 
Dienstgebern ein Verschulden an dem Unter
lassen der entsprechenden Vorkehrungen für 
den Winterbau nachzuweisen. Es müßten 
unter Umständen sehr schwierige, vielfa<;h im 
Wirtschaftsgeschehen begründete Kausalzu
sammenhänge untersucht werden, wodurch 
sich die Erledigung eines solchen Antrages zu 
einem· umfangreichen Verwaltungsverfahren 
gestalten würde. 

Der RH hat dieser Stellungnahme entgegen
gehalten, daß letztlich auch dem Dienstgeber 
die V erpflich tung auferlegt werden könnte, 
den Nachweis zu erbringen, weshalb die 
erforderlichen Vorkehrungen nicht getroffen 
werden konnten. 

23, 8. Nach § 8 Abs. 2 Bauarbeiter-Schlecht
wetterentschädigungsgesetz 1957 kann das BM f. 
soziale Verwaltung nach Anhören der gesetz
lichen Interessenvertretungen der Dienstnehmer 
und der Dienstgeber Pauschalsätze für die gemäß 
Abs. 1 rück:imerstattenden Beträge festsetzen, 
denen die Durchschnittslöhne der Bauarbeiter 
zugrunde zu legen sind. Der RH empfahl, von 
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, da 
gerade die Ermittlung der Berechnungsgrund
lage zuzüglich des allfälligen 30%igen Zu
schlages bei Akkordarbeit und die Ermittlung 
der Schlechtwetterentschädigung je Ausfall
stunde im Ausmaß von 60% der Berechnungs
grundlage einen wesentlichen Arbeitsaufwand 
im Zuge der Antragsprüfung verursacht und 
daher die Pauschalierung zu einer nicht uner
heblichen Verwaltungsvereinfachung beitragen 
könnte. 

Das. BM f. soziale Verwaltung entgegnete, 
daß die Schlechtwetterentschädigung nicht 
nach Beschäftigungskategorien und den für 
diese jeweils festgesetzten kollektivvertrag
lichen Mindestlöhnen, sondern nach dem effek
tiven Verdienst des betreffenden Arbeitere 
berechnet wird. Hiebei seien die Unterschiede 

1400 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)44 von 238

www.parlament.gv.at



in der Entlohnung sowohl nach Bettieb als 
auch nach örtlicher Gegebenheit derartig groß, 
daß ein Pauschalsatz für eine Beschäftigungs
kategorie auch nicht annähernd festgesetzt 
werden könnte. Wollte man aber sämtliche 
möglichen Variationen in der Höhe der Ent
lohnung berücksichtigen, würde dies nach 
Ansicht des BM keine Verwaltungsverein
fachung bedeuten. 

Der RH hat hiezu erwidert, daß es in erster 
Linie vom System abhängig sein -wird, ob eine 
Pauschalierung im Vergleich zur derzeitigen 
Praxis eine Verwaltungsmehrarbeit ergeben 
würde. Weiters wurde das BM um Mitteilung 
ersucht, ob und mit welchem Ergebnis in dieser 
Richtung mit den Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer und Dienstgeber bereits Fühlung 
genommen wurde. 

23, 9. Nach Punkt 19 des 2. Durchführungs
erlasses zum Arbeitslosenversicherungsgesetz 
können rückwirkende Anweisungen von Unter
stützungen, die Tage umfassen, die mehr als 
8 Wochen vor dem Auszahlungstag liegen, nur 
vom Landesarbeitsamt bewilligt werden. Das 
Landesarbeitsamt hat die Bewilligung ent
weder auf dem Original oder dem Durchschlag 
der Zahlungsanweisung zu vermerken oder, 
sofern die Nachzahlungsbewilligung mit geson
dertem Bescheid erteilt wird, durch das 
Arbeitsamt die Weiterleitung einer Abschrift 
dieses Bescheides an die Zahlstelle zu veran
lassen. Das Arbeitsamt hat dafür Sorge zu 
tragen, daß die Bescheidabschrift zugleich mit 
der bezüglichen Zahlungsanweisung der Zahl
stelle zugeht. Die Bewilligung einer Nach
zahlung ist davon abhängig, daß alle Voraus
setzungen für die Leistung während des Nach
zahlungszeitraumes vorgelegen sind und die 
vorgeschriebenen Kontrollmeldungen einge
halten wurden, sofern nicht ein triftiger Grund 
für die Entschuldigung der Nichteinhaltung 
von Kontrollmeldungen vorliegt. Eine sinn
gemäße Bestimmung enthält auch § 11 Abs. 3 
der vorläufigen Vorschrift für die Finanz
.ämter über die Auszahlung von Unterstützun
gen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz. 

Im Hinblick auf die Bestrebungen zur Verein
fachung von Verwaltungsvorgängen stellte der 
RH dem BM f. soziale Verwaltung zur Erwä
gung, die nach den zitierten Vorschriften dem 
Landesarbeitsamt zufallenden Agenden an die 
Leiter der Arbeitsämter (bzw. den von diesen 
Beauftragten) zu übertragen. 

Das BM f. soziale Verwaltung brachte in 
seiner Stellungnahme zum. Ausdruck, daß eine 
vorherige Prüfung von Nachzahlungen nur 
dann zielführend sei, wenn sie durch qualifizierte 
Fachkräfte des Landesarbeitsamtes erfolgt. Es 
führte weiters aus,. daß nach den Unterlagen 
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des Landesarbeitsamtes Wien bzw. des Landes
arbeitsamtes Salzburg - andere Landesar
beitsämter führen diesbezüglich keine Auf
zeichnungen - in 12·5% bzw. in 17% der vor
gelegten Nachzahlungsfälle der vom Arbeits~ 
amt angewiesene Nachzahlungsbetrag unrich
tig festgesetzt war, wobei beim Landesarbeits
amt Salzburg die Prozentsätze bei den einzel
nen Arbeitsämtern zwischen 9% und 27·4% 
liegen. Das BM wies auch darauf hin, daß es 
den Landesarbeitsämtern wegen der budgetä
ren Situation meist nur möglich sei, die Ar
beitsämter in relativ langen Intervallen zu 
überprüfen und die Vorlage der Nachzahlungs
bewilligungen an das Landesarbeitsamt sohin 
die einzige Möglichkeit darstelle, die Arbeits
ämter auf dem Gebiete der Arbeitslosenver
sicherung laufend zu kontrollieren. Schließlich 
erwähnte das BM, daß sich die Wirksamkeit 
dieser Kontrolle bei Häufung von Nach
zahlungsbewilligungen eines Arbeitsamtes auch 
darauf erstrecke, ob die Vorlage einer Nach
zahlungsbewilligung allenfalls auf eine säumige 
Bearbeitung der Leistungsakten, auf eine 
fehlerhafte Organisation oder auf andere 
Mängel zurückzuführen ist und ffiLs Landes
arbeitsamt in diesen Fällen entsprechende 
Veranlassungen zu treffen und erforderlichen
falls vorübergehend zusätzliches Personal zur 
Verfügung zu stellen habe. 

Der RH hielt dem BM entgegen, daß eine 
säumige Bearbeitung von Leistungsakten, eine 
fehlerhafte Organisation oder andere Mängel 
in den Verantwortungsbereich des Leiters des 
Arbeitsamtes fallen und dieser wohl selbst in 
der Lage sein müßte, in dieser Hinsicht das 
Erforderliche zu veranlassen. Der RH hält 
es auch nicht für zielführend, wenn das 
Landesarbeitsamt erst auf Grund der Wahr
nehmungen im Zuge der in Rede stehenden 
Prüfungstätigkeit Veranlassungen hinsichtlich 
eines vorübergehenden zusätzlichen Personal
bedarfes trifft. Er ist vielmehr der Meinung, 
daß auch in solchen Fällen die Initiative vom 
Leiter des Arbeitsamtes ausgehen sollte, um 
den Personalengpaß rechtzeitig zu überbrücken. 

Was die verhältnismäßig hohe Fehlerquote 
anlangt, wurde das BM um Mitteilung ersucht, 
ob es sich dabei um Durchschnittswerte mehre
rer Jahre handelt bzw. ob Erfahrungswerte 
vorliegen, die in Auswirkung dieser Prüfungs
tätigkeit eine sinkende Tendenz erkennen 
lassen; andernfalls hielte der RH geeignete 
Maßnahmen für erforderlich, um das Ausmaß 
der Fehlleistungen zu vermindern. Es ergab 
sich schließlich die Frage, ob auch jene Zah
lungsanweisungen der Arbeitsämter, die un
mittelbar dem Finanzamt zur Auszahlung 
übermittelt werden, von den Landesarbeits
ämtern stichprobenweise geprüft werden sollten. 
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23, 10. Das BM f. soziale Verwaltung hat 
schließlich auf Grund der Feststellungen des 
RH hinsichtlich der Verwahrung von Dienst
siegeln sowie der streng zu verrechnenden 
Drucksorten, der säumigen Erfassung des 
Bibliotheksbestandes, der vorschriftswidrigen 
Verrechnung von Schadenersätzen aus Kraft
fahrzeugunfällen, der formellen Mängel in der 
Führung der Fahrtenbücher für die Dienst
kraftwagen, der entsprechenden Kennzeichnung 
eines Kraftwagens als Dienstfahrzeug und der 
Mängel in der Gebarung mit den Stempel
marken im Beschäftigungsgenehmigungsver
fahren die entsprechenden Maßnahmen ge
troffen bzw. eingeleitet. 

c) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 
1968 

Aufwand nach der Tuberkulose
hIlfeverordnung ; Gebarungs
prüfung beim Landeshauptmann 
von Steiermark und von 
Oberösterreich 

24, 1. Die Fürsorge für Tuberkulosekranke 
wurde in der Zeit des zweiten Weltkrieges 
durch die lIferordnung über die Tuberkulose
hilfe vom 8. September 1942, DRGBL Nr. I 
S. 549 (Tuberkulosehilfeverordnung), und die 
hiezu ergangenen Durchführungserlässe des 

1945 waren demnach verfassungswidrig, ihrer 
Rechtskraft zufolge aber rechtsverbindlich. 

24, 2. Vom 1. Jänner 1965 bis zum 1. Juli 
1968 hat der Bund die Kosten der Tuberkulose
hilfe getragen. Das BM f. soziale Verwaltung 
hat mit Erlaß vom 5. Jänner 1965 allerdings 
den Landeshauptmännern eröffnet, daß. die 
Übernahme der Kosten der Tuberkulosehilfe 
durch den Bund bis zu einer endgültigen Klä
rung der Kostentragungspflicht nur als vor
läufige Regelung gelte. 

Die folgende Übersicht gibt Aufschluß über 
den vom Bund in den Jahren 1965 bis 1967 
veranschlagten Aufwand und den Gebarungs
erfolg sowie über die in den Gebarungserfolgen 
enthaltenen Zahlungen an die Bundesländer 
für die von ihnen vor dem Rechnungsjahr 1965 
erbrachten Leistungen: 

Rech
nungs-

jahr 

1965 
1966 
1967 

Voranschlag 
hlevon Zahlungen 

Gebarungserfolg an die Bundesländer 
Schilling 

60,000.000 41,054.033'08 18,749.172'92 
40,000.000 33,203.704'52 6,850.019'37 
40,000.000.31,478.619'35 8,149.980'00 

Summen . 
140,000.000105,736.356'95 33,749.172·29 

ehemaligen Reichsministers des Inneren einge- Der RH verwies auf den Runderlaß des 
führt. Durch diese Vorschriften wurden die Reichsministers des Inneren vom 9. September 
Landesfürsorgeverbände zur Gewährung und 1942, der ausdrücklich bestimmt, daß der 
Kostentragung der Tuberkulosehilfe berufen. Gaufürsorgeverband (Landesfürsorgeverband) 
Diese Vorschriften sind gemäß § 2 des Rechts- die Kosten der Tuberkulosehilfe zu tragen hat. 
Überleitungsgesetzes vom 1. Mai 1945, StGBI. Sowohl das Bundeskanzleramt-Verfassungs
Nr. 6, als österreichische Rechtsvorschriftin dienst als auch das BM f. Finanzen vertraten 
vorläufige Geltung gesetzt worden und behielten im Jahre 1964 die Ansicht, daß diese Vor
ihre Wirksamkeit bis zum Inkrafttreten des schrift im Hinblick auf die Judikatur des 
Tuberkulosegesetzes, BGBL Nr. 127/1968, am Verfassungsgerichtshofes in der österreichischen 
1. Juli 1968. Rechtsordnung als Gesetz anzusehen ist. Es 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichts- waren demnach die Landesfürsorgever bände 
hofes regelten diese Normen Angelegenheiten die Kostenträger der Tuberkulosehilfe. 
des Armenwesens im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Das BM f. soziale Verwaltung vertrat hin
Z. 2 B.-VG. Der Verfassungsgerichtshof hat gegen den nicht näher begründeten Stand
jedoch in seinem Erkenntnis vom ll. Dezem- punkt, daß die Rup.derlässe des Reichs
ber 1963, Zl. K II-l/63, gemäß Art. 138 ministers des Inneren bloße Verwaltungs
Abs. 2 B.-VG. festgestellt, daß eine Regelung, verordnungen seien. Es wies ferner darauf 
die zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten hin, daß die Frage der Kostentragungspflicht 
(Besserung oder Heilung der Erkrankten, auch vom BM f. Finanzen im Hinblick auf das 
Schutz anderer Personen) Beiträge an die Tuberkulosegesetz nicht mehr weiter verfolgt 
Erkrankten unter Bedachtnahme auf deren worden sei. 
Vermögens- und Einkommensverhältnisse vor- Der RH hat hiezu bemerkt, daß eine end-
sieht, Bundessache in Gesetzgebung und Voll-
ziehung nach Art. 10 Abs. 1 Z. 12 B.~VG. gültige Entscheidung in dieser Frage noch zu 

treffen wäre. (Gesundheitswesen) ist. Durch diesf)s Erkennt-
nis des Verfassungsgerichtshofes wurde klar- 24, 3. Die Überweisung an die Bundes
gestellt, daß die Tuberkulosehilfeverordnung länder im Jahre 1965 (18,749.172'92 S) erfolgte 
als eine Rechtsvorschrift des Bundes anzu- in Erfüllung einer Zusage des Bundesministers 
sehen war. für Finanzen vom 1. Oktober 1964. Die 

Die Vollzugs akte der einzelnen Landes- Zahlungen in den Jahren 1966 (6,850.019'37 S) 
regierungen· auf diesem Gebiet ab dem Jahre und 1967 (8,149.980 S) beruhen auf einer am 
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10. Mai 1966 getroffenen Vereinbarung des 
BM f. Finanzen mit Vertretern der Bundes
länder. 

Da die Tuberkulosehilfeverordnung keine 
Norm enthielt, daß vermögensrechtliche An
sprüche von Gebietskörperschaften nach die
seni. Gesetz abgegolten werden können, wurde 
vom RH die Frage nach der materiellrecht
lichen Grundlage für die an die Bundesländer 
erfolgten Überweisungen aufgeworfen. Ferner 
wies der RH auf den Widerspruch der Über
weisungen an die Bundesländer mit den Haus
haltsvorschriften hin, weil in den Bundes
finanzgesetzen für die Jahre 1965, 1966 und 
1967 hiefür nicht vorgesorgt war und diese 
Ausgaben erst nach verfassungsmäßiger Ge
nehmigung hätten vollzogen werden dürfen. 

Im übrigen hat das BM f. soziale Verwaltung 
selbst in einem Erlaß vom 30. März 1965 den 
Standpunkt vertreten, daß der Bund nicht die 
Kosten der Vollzugsakte der Länder über
nehmen könne und daß zu Lasten des Bundes 
nur solche Leistungen der Tuberkulosehilfe 
übernommen werden können, die sich auf Zeit
räume nach dem 31. Dezember 1964 beziehen. 
Auch das BM f. Finanzen vertrat in einem 
Verfahren vor dem Verfassungsgerichtsh6f, 
betreffend die Abgrenzung des Sachaufwandes, 
die Auffassung, daß der Bund nicht für 
den Aufwand nach der Tuberkulosehilfever
ordnung .aufzukommen habe; Schließlich wie
sen Vertreter des BM f. Finanzen anläßlich 
einer Besprechung am 29. Juni 1964 darauf 
hin, daß der bisherige Aufwand (vor dem 
1. Jänner 1965) bereits durch den Finanz
ausgleich abgegolten sei. 

In seiner Stellungnahme hat das BM f. 
soziale Verwaltung lediglich darauf verwiesen, 
daß es keinerlei Veranlassung hatte, die vom 
BM f. Finanzen veranlaßten Zahlungen nicht 
durchzuführen. 

Da diese Antwort im Hinblick auf die 
Bestimmungen des Art. 18 B.-VG. nicht zu 
befriedigen vermochte, hat der RH das BM 
um Mitteilung ersucht, auf Grund welcher 
gesetzlicher Bestimmungen diese Ausgaben 
schließlich vollzogen wurden. 

24, 4. Zu den Fragen der Kostentragung 
und der Zahlungen an die Bundesländer (vgl. 
Abs. 24, 2 u. 3) wurde auch das BM f. Finanzen 
um eine Stellungnahme ersucht. Dieses Bun
desministeriumhat sich aber lediglich hin
sichtlich der Zahlungen an die Bundesländer 
geäußert und hiezu den Standpunkt vertreten, 
daß mangels einer zeitlichen Zäsur für die 
Überleitung dieser Rechtsmaterie in das Bun
desrecht durch das Verfassungsgerichtshof
erkenntnis vom 11. Dezember 1963 am 1. Okto
ber 1964 zwischen dem Bund (dem Bundes
minister für Finanzen) und den Ländern 
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(den Landesfinanzreferenten) eine Vereinba
rung in finanzieller Hinsicht getroffen worden 
sei und die Zahlung des Abgeltungsbetrages 
von 33,749.172'29 S vereinbarungsgerecht er
folgte. Es wies weiters darauf hin, daß die 
budgetäre Vorsorge für die Zahlung dieses 
Betrages in Jahresraten bei den Ausgabe
ansätzen für den Aufwand nach der Tuber
kulosehilfeverordnung in den Bundesfinanz
gesetzen für die Jahre 1965, 1966 und 1967 
getroffen worden sei. Die durch das Ver
fassungsgericht'shoferkenntnis erforderlich ge
wordene und durch verwaltungsökonomische 
Belange technisch bestimmte Regelung sei 
somit auch in voller Beachtung der Haushalts
vorschriften des Bundes erfolgt. 

Der RH hielt dem BM f. Finanzen entgegen, 
daß das Verfassungsgerichtshoferkenntnis in 
keiner Weise die Kostentragung berührt habe 
und daher keine Veranlassung für eine Ver
einbarung zwischen dem Bund und den 
Bundesländern sein konnte. Das Bundes
ministerium wurde ferner darauf hingewiesen, 
daß es der in den Rechnungsjahren 1965, 1966 
und 1967 für den Aufwand nach der Tuber
kulosehilfeverordnung veranschlagte Betrag 
ermöglichte, ohne Überschreitung des Aus
gabeansatzes die Überweisungen an die Bundes
länder für den von ihnen vor dem 1. Jänner 
1965 getragenen Aufwand du~chzuführen, 
daraus aber keineswegs abgeleitet werden 
könne, daß in den betreffenden Bundesfinanz
gesetzen für diese Überweisungen vorgesorgt 
war. Dies ginge auch daraus hervor, daß der 
Bundesminister für Finanzen seine Zusage 
nur nach Maßgabe der Ersparungen von dem 
für die laufenden Zahlungen nach der Tuber
kulosehilfeverordnung für das Jahr 1965 ver
anschlagten Betrag gegeben hat. Diese Über
weisungen erfolgten somit ohne verfassungs
mäßige Genehmigung. 

24, 5. Die Zuerkennung von Leistungen 
nach der TuberkUlosehilfeverordnung erfolgte ab 
1. Jänner 1965 nicht mehr in Form von 
Bescheiden, sondern in Form von Verständi~ 
gungen. Dieser Mangel war auch ein Grund, 
daß die den Empfängern von Tuberkulose
hilfen auferlegten Verpflichtungen nicht durch
setzbar waren und der Zweck der Tuberkulose
hilfe dadurch besonders bei uneinsichtigen 
Kranken nicht erreicht werden konnte. Das 
BM hat auch nicht klargestellt, in welcher 
Form bei dieser Vorgangsweise eine Herein
bringung von Übergenüssen hätte veranlaßt 
werden sollen. So blieb es hauptsächlich bei 
Versuchen, die Überbezüge hereinzubringen, 
die im Falle der Weigerung nicht weiter 
verfolgt wurden. In diesem Zusammenhang 
stellte der RH auch fest, daß bei nachträg
lichem Hervorkommen von höheren Ein-
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künften keine rückwirkende leistungsberich.· Kranken von Amts wegen bewilligt. Diese 
tigung erfolgte. verschiedenartigen Durchführungen der Tuber· 

Der Auffassung des BM, daß durch bescheid. kulosehilfeverordnung wurden auch nach dem 
mäßige Zuerkennungen ein Rechtsanspruch 1. Jänner 1965 beibehalten. Es wurden auch 
entstanden wäre und nach der Tuberkulose. die Richtlinien ohne Zustimmung des BM 
hilfeverordnung dem Kranken kein Rechts. abgeändert und die Leistungen erhöht. 
anspruch entstehen durfte, hielt der RH Das BM f. soziale Verwaltung erklärte 
entgegen, daß die von ihm bemängelte - mit hiezu, daß die in den einzelnen Bundes. 
möglichen finanziellen Nachteilen für den ländern am 31. Dezember 1964 bestandenen 
Bund verbundene - Praxis die Begründung Richtlinien nach dem 1. Jänner 1965 weiterhin 
eines Rechtsanspruches nicht zu verhindern anzuwenden waren und uneinheitliche Vor
vermochte. gangsweisen nicht aufgegriffen wurden, da 

24, 6. Auch die an die Landeshauptmänner durch die gehandhabte Praxis in jedem Fall 
gerichtete Weisung des BM, in Vollziehung eine individuelle Behandlung ermöglicht war. 
der Tuberkulosehilfeverordnungerstinstanzlich Demgegenüber hat der RH' darauf ver
zu entscheiden, hielt der RH für gesetzlich wiesen, daß - ohne Beeinträchtigung einer 
nicht gedeckt. Dem Einwand des BM, daß individuellen Behandlung - das BM als 
in mittelbarer Bundesverwaltung ausschließ- Aufsichtsbehörde darauf Bedacht zu nehmen 
lich der Landeshauptmann Organ des Bundes gehabt hätte, daß Abweichungen von den 
ist, hat der RH entgegnet, daß es auch der Richtlinien entsprechend begründet werden 
mittelbaren Bundesverwaltung entspricht, und daß die Vollziehung der Tuberkulose. 
wenn der Landeshauptmann im Instanzenzug hilfeverordnung entsprechend dem Gleichheits. 
zuständig wird und daß· hiebei auch Selbst· grundsatz bundeseinheitlich erfolgt. 
verwaltungskörper In erster Instanz ent-
scheiden können. 24, 8. Das BM hat mit Erlaß vom 30. No-

vember 1965 die Gewährung von Tuberkulose. 
Das BM f. soziale Verwaltung hat jenes hilfen im Ausmaß der Fürsorgeleistungen in 

Amt der Landesregierung zur Entscheidung den Fällen zur Pflicht gemacht, in denen 
berufen, bei dem die erforderlichen Akten- Tuberkulosekranke sich weigerten, den Maß. 
unterlagen vorhanden waren. Die örtliche nahmen. Folge zu leisten und mangels eines 
Zuständigkeit war jedoch gemäß § 5 der Einkommens als hilfsbedürftig anzusehen 
Tuberkulosehilfeverordnung nach dem Wohn- waren. Das Ministerium erklärte hiezu, daß 
sitz oder dem vorübergehenden Aufenthalt die Sicherstellung des Lebensbedarfes nach 
des Empfängers der Tuberkulosehilfe gegeben. der Verordnung gewährleistet werden mußte. 
Eine Aufhebung oder Änderung dieser Be-
stimmung hätte daher nur durch das Gesetz Demgegenüber verwies der RH auf das 
erfolgen können. Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 

11. Dezember 1963, wonach eine Leistung, 
Nach Ansicht des BM regelte § 5 der für deren Gewährung die soziale Hilfsbedürftig. 

zitierten Verordnung bloß die örtliche Zu- keit das einzige' Motiv ist, sich als reine 
ständigkeit der Landesfürsorgeverbände hin- Fürsorgeleistung darstellt. Demnach ist es 
sichtlich der Kostentragung. Infolge der Aufgabe der Fürsorge, den Lebensbedarf 
übernahme der Leistungen durch den Bund Hilfsbedürftiger sicherzustellen. Aufgabe der 
sei diese Bestimmung jedoch gegenstandslos Tuberkulosehilfe ist es, für die Dauer der 
geworden. Bekämpfung der Krankheit Störungen, die 

Dieser Auffassung konnte sich der RH 
nicht anschließen, da die erwähnte Zuständig
keitsregelung in erster Linie für die Gewährung 
der Tuberkulosehilfe galt. 

'24, 7. Die Berechnung der Tuberkulose· 
hilfen erfolgte vor dem Jahre 1965 nach den 
in dem betreffenden Bundesland . geltenden 
Richtlinien für die öffentliche Fürsorge. Dar
über hinaus gab es in der Steier~ark zusätz. 
lich -Richtlinien für die Gewährung der Tuber
kulosehilfe, nach denen auf die :Schwere der 
Erkrankung Bedacht zu nehmen war. In 
Oberösterreich hingegen wurde i eine starre 
Lebensmittelzubuße gewährt. Wei,ters wurden 
in Steiermark Brennstoffbeihilfen nur auf 
Antrag, In Oberösterreich jeJoch jedem 

I 

sich aus wirtschaftlichen Sorgen des Kranken 
und seiner Familienangehörigen ergeben 
können, hintanzuhalten und eine körperliche 
Widerstandskraft zu entwickeln. Die Ge. 
währung einer bloßen Fürsorgeleistung zu 
Lasten der Tuberkulosehilfe fand sohinin der 
Tuberkulosehilfeverordnung keine Deckung. 

24, 9. Weiteren Feststellungen des RH; 
di~ sich auf unrichtige Berechnungen bei der 
Bemessung verschiedener Leistungsfälle be· 
zogen, hat das BM f. soziale Verwaltung 
beigepflichtet und hiezu bemerkt, daß in 
diesen Fällen offensichtlich die Aktenbearbei
tung mangelhaft war. 

Der RH hat dem BM empfohlen, ent
sprechend vorzusorgen, daß einerseits der 

3* 
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Kranke die ihm gebührende Leistung erhält I weil hinsichtlich der diesen Abrechnungen 
und anderseits nicht ungebührliche Leistungen I zugrunde liegenden Zahlungen keinerlei 
zu Lasten des Bundes erbracht werden. vorgängige Kontrolle seitens der Buchhaltung 

24 10 D L d h I S
· des Amtes der Landesregierung erfolgt. 

, . en an es aupt euten von te18r- , 
mark und Oberösterreich gegenüber wurde 
bemängelt, daß den Buchhaltungen keine 
Möglichkeiten eingeräumt sind, allen ihnen 
nach' § 4 Buchhaltungsdienstverordnung 
(BDV.), BGBL NI'. 413/1931, in der Fassung 
der Verordnung BGBL NI'. 25/1960, <;>bliegen
den Verpflichtungen hinsichtlich der An
weisungskontrolle nachzukommen. Weiters 
wurde dem Landeshauptmann von Ober
österreich empfohlen, die Auszahlung von 
wiederkehrenden Wirtschaftshilfen und ähn
licher Leistungen, die bisher im Wege der 
Kassen der Bezirksfürsorgeverbände erfolgte, 
künftig durch die Buchhaltung im Wege des 
Postsparkassenamtes unmittelbar an die 
Leistungsempfänger zu überweisen. 

Diese Wahrnehmungen wurden au,ch dem 
BM f. soziale Verwaltung mit dem Ersuchen 
mitgeteilt, um eine den Haushaltsvorschriften 
des Bundes entsprechende Vörgangsweise be
müht zu sein. 

Während der Landeshauptmann von Steier
mark die zur Einhaltung der Haushaltsvor
schriften des Bundes erforderlichen Maßnahmen 
zugesagt hat, vertrat der Landeshauptmann 
von Oberösterreich im wesentlichen die Auf
fassung, daß die Landesbuchhaltung rechtlich 
nicht befugt sei, zu überprüfen, ob die An
ordnungen mit den materiellrechtlichen Be
stimmungen im Einklang stehen und ihr 
daher die Geschäftsstücke über die Bewilligung 
dieser Leistungen auf keinen Fall im Sinne 
der einschlägigen Haushaltsvorschriften des 
Bundes zugeleitet werden können. 

Das BM f. soziale Verwaltung hat zugesagt, 
die Vorschriften über die Gebarung mit den 
Mitteln der Tuberkulosehilfe nach Einführung 
der elektronischen Datenverarbeitung neu zu 
fassen. Hiebei wird es auf die Einhaltung 
der Haushalts- und Buchhaltungsvorschriften 
des Bundes besonderen Wert legen. 

Dem Landeshauptmann von Oberösterreich 

Österreichiscbes JlIstitut fiir 
Arbeitsmarktpolitik 

25. Im Jahre 1968 wurde auf der Basis 
eines Vereines das "Österreichische Institut 
für Arbeitsmarktpolitik" an der Hochschule 
für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in 
Linz gegründet. Seine Aufgabe soll es sein, 
die Probleme des Arbeitsmarktes und der 
Arbeitsmarktpolitik vor allem auf dem Ge
biete der Soziologie, der V olkswirtschafts
politik, der Statistik, der Betriebswirtschaft 
und des Rechtes wi,ssenschaftlich zu be
arbeiten und darzustellen. Dem Verein gehört 
neben einigen Interessenvertretungen und dem 
Bundesland Oberösterreich der Bund als 
ordentliches Mitglied an. Er wird in der 
Vollversammlung von den Bundesministerien 
für soziale Verwaltung, für Handel, Gewerbe 
und Indust,rie, für Bauten und Technik, für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen, 
für Land- und Forstwirtschaft und für Unter
richt vertreten. Der Institutsaufwand wird 
aus den Zuwendungen der Vereinsmitglieder 
gedeckt. 

Der RH erhob insbesondere im Hinblick 
auf die Berufung der Hochschulen zur wissen
schaftlichen Forschung sowie auf die schon 
bisher vom BM f. soziale Verwaltung wahr-' 
zunehmenden Aufgaben der Arbeitsmarktver
waltung Bedenken, ob eine finanzielle Beteili
gung des Bundes überhaupt erforderlich ist. 
Es war ihm auch nicht verständlich,. warum 
der Bund rund 62 % (352.000 S) des gesamten 
Institutsaufwandes für 1968 (565.000 S) zu
züglich der vom BM f. Unterricht zu erbrin
genden Leistungen tragen soll, während die 
Interessenvertretungen verhäIt.nismäßig kleine 
Beitragsleistungen erbringen, und - obwohl 
sich die Institutstätigkeit auf das gesamte 
Bundesgebiet erstreckt - bloß ein Bundesland 
Vereinsmitglied ist. 

wurde zur Frage der Anweisungskontrolle der Das BM f. soziale Verwaltung erklärte die 
Buchhaltung entgegengehalten, daß nach § 4 Vereinsgründung insbesondere damit, daß sich 
des Bundesverfassungsgesetzes vom 30. Juli die Wissenschaft an den österreichischen Hoch-
1925, BGBI. NI'. 289, für den Buchhaltungs- schulen mit Arbeitsmarktforschung und Ar
dienst der Ämter der Landesregierungen in beitsmarktpolitik bisher kaum beschäftigt hat, 
Angelegenheiten der mittelbaren Bundesver- und daß die Praxis es schon lange als Mangel 
waltung sowohl die Bestimmungen der Buch- empfand, für ihre Arbeit keine wissenschaft
haltungsdienstverordnung als auch die Ge- liehe Unterstützung zu besitzen. Die Er
barungs- und Verrechnungsvorschriften für richtung eines Hochschulinstitutes sei ver
Behörden des Bundes gelten. Durch die bloße früht, da die Hochschule auf diesem Gebiet 
Überprüfung der Abrechnungen der Bezirks- noch nicht über einen ausreichend entwickelten 
fürsorgeverbände wurde den einschlägigen Be- i Lehrstoff verfüge. Auch sei die Arbeitsmarkt
stimmungen insofern nicht Rechnung getragen, I verwaltung auf Grund ihrer personellen wie 

4 
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auch budgetären Situation nicht annähernd 
in der Lage, neben ihrer Tagesarbeit eine den 
modernen Erfordernissen entsprechende und 
ausreichende Arbeitsmarkt- und Berufs
forschung zu betreiben. 

Das BM f. soziale Verwaltung hat somit 
den Standpunkt des RH anerkannt, daß die 
Arbeitsmarktforschung und Arbeitsmarkt
politik Angelegenheiten der wissenschaftlichen 
Hochschulen und der Arbeitsmarktverwaltung 
sind. 

Der RH empfahl hierauf den BM f. soziale 
Verwaltung und f. Finanzen, für die Er
richtung eines Hochschulinstitutes, das sich 
mit den Fragen der Arbeitsmarktforschung 
und Arbeitsmarktpolitik wissenschaftlich zu 
beschäftigen hätte, einzutreten. Er war auch 
der Auffassung, daß personelle Fragen der 
Ar beitsmar ktverwaltung durch organisatorische 
und personalausgleichende Maßnahmen ge
löst werdenkörinten. Schließlich verwies 
der RH noch auf. Art. 18 B.-VG., wonach 
die gesamte staatliche Verwaltung - somit 
auch die staatliche Förderung einer Instituts
tätigkeit - nur auf Grund der Gesetze aus
geübt werden darf. 

Reservefonds nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgeset.z 
(finanzielles Ergebnis) 

nach den Berechnungen des BM 1. l<~inanzerl 
der Vermögensstand des Reservefonds Ende 
1968 l.458,905.821·35 S. 

Da der Reservefonds damit die Höhe der 
durchschnittlichen jährlichen Einnahmen an 
Arbeitslosenversicherungsbeiträgen in den 
Jahren 1964-1968, d. s. 1.225,743.896'98 S, 
um 233'1 Mill. S überschreitet, hat der RH 
die BM f. soziale Verwaltung und f. Finanzen 
neuerlich darauf aufmerksam gemacht, daß 
unter diesen Voraussetzungen gemäß § 64 
Abs. 4 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1958 das Ausmaß des Arbeitslosen versicherungs
beitrages entsprechend zu senken ist (vgl. 
TB 1965 Abs. 26, TB 1966 Abs. 21 und TB 1967 
Abs.25). 

Das BM f. soziale Verwaltung hat in seiner 
Stellungnahme zum Gebarungsergebnis 1967 
darauf hingewiesen, daß schon bei einer 
geringfügigen Senkung des Ausmaßes des 
Arbeitslosenversicherungsbeitrages die Ge
barungder Arbeitslosenversicherung defizitär 
würde und daß auch im Hinblick auf die 
durch das Arbeitsmarktförderungsgesetz er
forderliche Heranziehung von Fondsmitteln 
eine Senkung des Arbeitslosenversicherungs
beitrages nicht in Betracht gezogen werden 
kann. 

Hiezu 'bemerkte der RH, daß nach dem 
im § 64 Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 
klar zum Ausdruck gebrachten Willen des 

26, 1. Der Reservefonds nach dem Arbeits- Gesetzgebers eine bestimmte Fondshöhe nicht 
losenversicherungsgesetz 1958, BGBL NI'. 199 überschritten werden soll, und daß allfällige 
(vgl. TB 1967 Abs. 25), wies mit Ende 1967 künftige Belastungen des Reservefonds für 
einen buchmäßigen Geldbestand von die Veranlassungen, die bereits auf Grund 
1.283,360.912'46 S auf. d~r Gebarungsergebnisse der Arbeitslosenver-

Der von den BM f. soziale Verwaltung sicherung in den Jahren 1965-1967 zu 
und f. Finanzen errechnete Gebarungsüber- treffen gewesen wären, keine Bedeutung haben. 
schuß (88,880.124 S), die Einnahmen aus 26, 3. Anläßlich der Mitteilung des Ge
Geldstrafen (10.757 S), die Rückzahlung und barungsergebnisses 1968 vertrat das BM f. 
Zinsen aus einem Darlehen (141.640 S), die Finanzen die Auffassung, daß durch § 51 
Darlehensrückzahlung des Bundes-W olm- und Abs. 5 des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, 
Siedlungsfonds (8,000.000 S) sowie die rest- BGBL Nr. 31(1969, Mittel des Reservefonds 
liehe Rückzahlung aus der Schlechtwetter- insoweit aufgesogen werden, als sie über dem 
entschädigung im Baugewerbe 1963 im § 64 Abs. 4 Arbeitslosenversicherungsgesetz 
(2,189.349'75 S) erhöhten den buchmäßigen 1958 festgelegten Limit liegen und daß damit 
Geldbestand des Fonds mit Ende 1968 auf eine Senkung des Beitragssatzes entfällt. 
1.382,582.783'21 S. Hievon befand sich am Dieser Auffassung hielt der RH entgegen, 
Postscheckkonto des Reservefonds am 31. De- daß § 51 Abs. 5 des Arbeitsmarktförderungs
zember 1968 ein Betrag von 573,684.072'69 S. gesetzes die Bestimmungen des § 64 Abs. 4 
Der Gebarungsüberschuß 1968 und die Rück- Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 nicht be
zahlung aus der Gebarung der Schlechtwetter- rührt,' sondern lediglich unter be
entschädigung im Baugewerbe (zusammen stimmten Voraussetzungen die Inanspruch-
91,069.473'75 S) werden im Laufe des Jahres nahme von Fondsmitteln ermöglicht. Solange 
1969 auf das Postscheckkonto überwiesen. aber eine Senkung des Vermögensstandes 

26, 2. Unter Einbeziehung der Darlehens- nicht eingetreten ist, wäre nach den Bestim
forderung gegen den Bundes-'Wohn- und mungen des § 64 Abs. 4 Arbeitslosenversiche
Siedlungsfonds (72 Mill. S) und zweier Dar- rungsgesetz 1958 vorzugehen. Der RH wies 
lehensforderungen aus Mitteln der Produktiven schließlich darauf hin, daß gemäß § 51 Abs. 5 
Arbeitslosenfürsorge (4,323.038'14 S) betrug des Arbeitsmarktförderungsgesetzes höchstens 
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111'5 Mill. S der Fondsmittel rriit dem Stand 
vom 31. Dezember 1968 in Anspruch ge
nommen werden könnten und daher auch in 
diesem Falle das Erfordernis einer Beitrags
senkung aufrecht bliebe. 

SChlechtwetterentschiidigllng 
im Baugewerbe 

27. Im Jahre 1968 ergab sich gegenüber 
dem vom Bund gemäß § 12 des Bauarbeiter
schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957 vor
schußweise bestrittenen Aufwand von ins
gesamt 75,364.955'20 Sein Beitragsaufkommen 
der Dienstgeber und Dienstnehmer im Ausmaß 
von 88,597.031'36 S. Vom Überschuß in 
der Höhe von 13,232.076'16 S wurde die 
mit Jahresende 1967 noch bestehende Rest
forderung des Reservefonds nach dem Arbeits
losenversicherungsgesetz in der Höhe von 
2,189.349'75 S erfüllt (vgl. TB 1967 Abs. 25, -3) 
und der noch unbeglichene Gebarungsabgang 
derSchlechtwetterentschädigung aus dem Jahre 
1962 von 14,226.959 S (vgl. TB 1967 Abs. 26, 2) 
mit einem Betrag von 1l,042.726·41 S ab
gedeckt. 

. Der RH hat dieses Ergebnis begrüßt und 
erwartet, daß auch der mit 3,184.233'42 S 
verbleibende Rest des Gebarungsabganges der 
Schlechtwetterentschädigung aus dem Jahre 
1962 dem Bund so bald als möglich wieder 
zugeführt wird. 

Träger der Sozialversicherung 

a) Überblick über die allgemeine Ent
wicklung der österreichischen Sozial

versicherung 

28, 1. Zur besseren Beurteilung der Ge
barungsergebnisse der Sozialversicherungs
träger werden ebenso wie in den früheren 
Tätigkeitsberichten im folgenden die Ge
barungsdaten des Berichtsjahres mit jenen 
der beiden Vorjahre verglichen. Daß hieb ei 
die vorlaufigen Gebarungsergebnisse 1968 mit 
den endgültigen Gebarungsergebnissen 1967 
und 1966 verglichen werden, ist praktisch 
ohne Belang. 

28, 2. Die Gesamteinnahinen der öster
reichischen Sozialversicherungsträger beliefen 
sich im Jahre 1968 auf 37'4 Milliarden S, 
d. s. rund 10% mehr als 1967 und rund 
22% mehr als 1966. Die Einnahmensumme 
ist etwas überhöht, weil in ihr die Überweisun
gen innerhalb des Bereiches der Sozialver
sicherung, wie z. B. die Beiträge der Pensions
und Unfallversicherungsträger zur Kranken
versicherung der Pensionisten, in Höhe von 
rund 1231 Mill. S enthalten sind. 

28, 3. Die vorläufigen Gesamtausgaben der 
Sozialversicherungsträger erreichten im Be
richtsjahre die Höhe von 36'5 Milliarden S, 
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um 12% mehr als im Vorjahre und um 24% 
mehr als 1966. Wegen der Überweisungen 
zwischen den Sozialversicherungsträgern ist 
die Ausgabensumme um den gleichen Betrag 
überhöht wie die Einnahmensumme. 

28, 4. Der Gebarungsüberschuß belief sich 
auf 858 Mill. S gegenüber 1153 Mill. S im 
Jahre 1967 und 1168 Mill. S im Jahre 1966. 
Ohne Bundesbeitrag, jedoch mit den vom 
Bund in der Pensionsversicherung zu leisten
den Ersätzen für Ausgleichszulagen hätten 
sich in allen drei Jahren beträchtliche Ge
barungsabgänge ergeben, nämlich 

6242 Mill. S im Jahre 1968, 
5083 Mill. S im Jahre 1967 und 
3993 Mill. S im Jahre 1966. 

28, 5. Die Beitragseinnahmen, die wichtigste' 
Einnahmenquelle der Sozialversicherungsträ
ger, erreichten 1968 die Höhe von 26.856 Mill. S, 
um 9% mehr als im Vorjahr und um 19% 
mehr als 1966. Von je 1000 S Ein
nahmen stammten 1968 719 S aus den Beitrags
leistungen für Versicherte, 1967 waren es 
729 S; 1966 739 S . 

28, 6. Die Beiträge des Bundes gemäß 
dem ASVG, dem GSPVG, dem LZVG und 
dem B-KVG beliefen sich im Jahre 

1968 auf 7.100 Mill. S, 
1967 auf 6.236 Mill. S, 
1966 auf 5.160 Mill. S. 

Einschließlich der Ersätze für Ausgleichs
zulagen in der Pensionsversicherung erhöhten 
sich die genannten Beträge auf 

1968 ........ 8.733 Mill. S, 
1967 ........ 7.807 Mill. S, 
1966 ........ 6.535 Mill. S. 

Von je 1000 .S stammten daher 
1968 ........ 234 S, 
1967 ........ 230 S, 
1966 ........ 214 S 

aus dem Bundesbeitrag und den Ausgleichs
zulagenersätzen des Bundes. 

28, 7. Die Leistungen der Sozialversiche-
rungsträger erforderten 

1968 ........ 34.291 Mill. S, 
1967 ........ 30.829 Mill. S, 
1966 ........ 27.404 Mill. S. 

Gegenüber 1967 erhöhte sich der Leistungs
aufwand um rund II %, gegenüber 1966 um 
rund 25%. Von je 1000 S Ausgaben entfielen 
im Jahre 1968 944 Sauf den Leistungs
aufwand. Im Jahre 1967 waren es 942 S, 
1966 938 S. 

28, 8. Der Verwaltungs aufwand erhöhte 
sich von 1010 Mill. S im Jahre 1966 auf 
1146 Mill. S im Jahre 1967 und auf 1233 Mill. S 
im Berichtsjahr 1968. Der Aufwand erhöhte 
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l<:rankenversieilerung sich gegeilüber 1967 um 8% und gegenüber 
1966 um 22%. Von je 1000 S der Gesamt
ausgaben entfielen auf die Verwaltungskosten 

1968 ........ 34 S, 
1967 ........ 35 S, 

'1966 ........ 34 S. 

28, 9. Die Gesamteinnahmen der Kranken
versicherungsträger im Berichtsjahr und die 
Einnahmenerhöhung gegenüber den beiden 
Vorjahren sind aus der nachfolgenden Tabelle 
zu ersehen. 

Gesamteinnahmen 

Alle Krankenversicherungsträger 

Gebietskrankenkassen ............................. . 
Betriebskrankeilkassen ............................ . 
Land wirtschaftskrankenkassen .................... . 
Versicherungsanstalten ........................... . 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ........... . 
Österreichische Bauernkrankenkasse ............... . 

1968 
:!IIill. S 

9.761 

6.843 
202 
383 

1.304 
459 
570 

Meßzahl 1968 
1967 ~ 100 1966 ~ 100 

113 

115 
115 
107 
109 
124 
103 

123 

121 
122 
109 
118 
149 
171 

Die größte Kasse, die Wiener Gebietskrankenkasse, hatte 1968 "Einnahmen von 
2298 Mill. S, d. s. um etwa 16% mehr als im vorangegangenen Jahre und um 19% mehr 
als 1966. Die Einnahmen der Landwirtschaftskrankenkassen sind wegen des Ausscheidens 
der selbständigen Landwirte immer noch niedriger als 1965. 

28, 10. Die Höhe und die Entwicklung der Ausgaben der Krankenversicherungsträger 
zeigt die nachfolgende Tabelle. 

Gesamtausgaben 

Alle Krankenversicherungsträger 

Ge bietskrankenkassen ............................. . 
Betriebskrankenkassen ... , ......................... . 
Landwirtschaftskrankenkassen .................... . 
Versicherungsanstalten ........................... . 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ........... . 
Österreichische Bauernkrankenkasse ............... . 

1968 
MllI. S 

9.653 

6.727 
196 
395 

1.375 
442 
518 

Meßzahl 1968 
I 967 ~ 100 1966 ~ 100 

111 

112 
111 
108 
109 
121 
107 

125 

122 
116 
110 
125 
143 
179 

Die Wiener Gebietskrankenkasse hatte im Berichtsjahr Ausgaben von 2262 Mill. S, 
d. s. um rund 11% bzw. 17% mehr als in den beiden Vorjahren. Die Ausgaben der 
Landwirtschaftskrankenkassen überstiegen im Jahre 1968 trotz dem 1966 erfolgten Aus
scheiden der selbständigen Landwirte die des Jahres 1965 um fast 71/ 2 Mill. S. 

28, 11. Vornehmlich wegen der Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 ASVG 
erreichten die Krankenversicherungsträger im Jahre 1968 einen Gebarungsüberschuß von 
108 Mill. S, während sich 1967 ein endgültiger Gebarungsabgang von 37 Mill. Sund 1966 
ein Gebarungsüberschuß von 180 Mill. S ergeben hatte. Das günstige Gebarungsergebnis 
der Österreichischen Bauernkrankenkasse ist nur auf den hohen Bundesbeitrag von 
256'3 Mill. S zurückzuführen. 

Gebarllngsii,berschuß (+) 
oder Abgang (-) 

Alle Krankenversicherungsträger .................. . 

Gebietskrankenkassen ............ , ................ . 
Betrie bskrankenkassen ............................ . 
Landwirtschaftskrankenkassen ................ , ... . 
Versicherungsanstalten ........................... . 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ........... . 
Österreichische Bauernkrankenkasse ............... . 

1968 

+108 

+116 
+ 6 

12 
71 

+ 17 
+ 52 

1967 1966 
Millionen Schilling 

- 37 +180 

- 47 +145 
1 4 
7 7 

59 + 3 
+ 7 2 
+ 70 + 45 
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18 der 40 Ktankenversicherungsträger (näm-I in Höhe von 23"3 Mill. S bzw. 32'8 Mill. S 
lieh 2 Gebietskrankenkassen, 2 Betriebskran- hätten im Berichtsjahr noch eine weitere 
kenkassen, 7 Landwirtsehaftskrankenkassen, Gebietskrankenkasse und eine weitere Land-
4 Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen, die wirtschaftskrankenkasse einen Gebarungsab
Versicherungsanstalt des österreichischen Berg- gang aufzuweisen gehabt. Schließlich hätte 
baues, die Versicherungsanstalt der österrei- die Österreichische Bauernkrankenkasse ohne 
chischen Eisenbahnen und die Versicherungs- den Bundesbeitrag von 256,300.000 S statt 
anstalt öffentlich Bediensteter) hatten im Jahre des Überschusses von 52 Mill. S einen Abgang 
1968 einen Gebarungsabgang, während es von 204 Mill. S ausweisen müssen. 
1967 sogar 22, 1966 aber nur 14 waren. Ohne 
die Zuschüsse und Zuwendungen aus dem 
Ausgleichsfonds der Krankenversicherungs
träger gemäß den §§ 447 bund 447 c ASVG 

28, 12. Die beiden nachstehenden Tabellen 
unterrichten über die Höhe der Beiträge für 
Versicherte_ 

Beiträge für Versicherte 

Alle Krankenversieherungsträger 

Gebietskrankenkassen ................... _ ......... . 
Betriebskrankenkassen ................ _ ............ . 
Land wirtschaftskrankenkassen .................... . 
Versicherungsanstalten " .............. : ........... . 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ........... . 
Österreichische Bauernkrankenkasse ............... . 

Antell der Versichertenbeiträge 
an den Gesamtelnnabmen 

Alle Krankenversicherungsträger .................. . 

Gebietskrankenkassen ............................. . 
Betriebskrankenkassen ............................ . 
Landwirtschaftskrankenkassen ...... ' .. ; ...... _ .... . 
Versicherungsanstalten ......... , ... , ............. . 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ........... . 
Österreichische Bauernkrankenkasse ............... . 

1968 
l\fill. S 

8.554 

6.184 
183 
340 

1.165 
428 
254 

1968 

876 

904 
905 
890 
893 
931 
445 

Meßzahl 1968 
1967 ~ 100 1966 ~ 100 

112 119 

113 119 
119 124 
106 107 
111 118 
124 149 
98 97 

1967 1966 
Promllle 

884 910 

920 920 
880 887 
892 900 
881 897 

'930 936 
468 786 

Die Bauernkrankenkasse konnte demnach mit den Versichertenbeiträgen nur weniger 
als die Hälfte ihres Aufwands im Berichtsjahr decken und war deshalb gemäß § 18 B-KVG 
auf einen namhaften Bundesbeitrag angewiesen. 

28, 13. Der Leistungsaufwand der Krankenversicherungsträger und seine Entwicklung 
seit 1966 ist aus den beiden folgenden Tabellen zu ersehen. 

Leistungsaufwand 

Alle Krankenversicherungsträger 

Gebietskrankenk:assen ............................. . 
Betriebskrankenkassen ............................ . 
Landwirtschaftskrankenkassen .................... . 
Versicherungs ans tal ten ........................... . 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ........... . 
Österreichische Bauernkrankenkasse ............... . 

1968 
Mlll. :,; 

8.969 

6.279 
195 
348 

1.284 
394 
469 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 ~ 100 

112 

112 
111 
109 
110 
123 
107 

125 

122 
116 
110 
126 
145 
186 
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'Anteil des Leistungsaufwandes 
an den Gesamtausgaben 

Alle Krankenversicherungsträger .................. . 

Gebietskrankenkassen ............................. . 
Betrie bskrankenkassen . . . . . ....................... . 
Landwirtschaftskrankenkassen .................... . 
Versicherungsanstalten ........................... . 
~ewerbliche Selbständigenkrankenkassen ........... . 
Osterreichische Bauernkrankenkasse ............... . 

1968 

929 

933 
991 
882 
934 
892 
906 

1967 
Promille 

926 

932 
994 
877 
928 
878 
906 

1966 

927 

934 
994 
877 
928 
878 
875 

Der Vergleich mit dem Jahre 1966 ist, bei der Österreichischen Bauernkrankenkasse 
irreführend, weil nicht zwei Gesamtjahresergebnisse miteinander verglichen ,,,erden, da 
die leistungsrechtlichen Bestimmungen erst am 1. April 1966 wirksam wurden. 

28, 14. Neben dem Leistungsaufwand ist vor allem der Verwaltungsaufwe,nd von all
gemeinem Interesse. 

Verwaltungsaufwand 

Alle Krankenversicherungsträgel' 

Gebietskrankenkassen ............................. . 
Land wirtschaftskrankenkassen .................... . 
Versicherungsanstalten ........................... . 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ........... . 
Österreichische Bauernkrankenkasse ............... . 

Anteil des Verwaltungsaufwandes 
an den Gesamtausgaben 

Alle Krankenversicherungsträger .................. . 

Ge bietskrankenkassen ............................. . 
Landwirtschaftskrankenkassen .................... . 
Versicherungsanstalten ............................ . 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ........... . 
Österreichische Bauernkrankenkasse ............... . 

1968 
Mill. S 

414 

244 
36 
64 
39 
31 

1968 

43 

36 
90 
46 
89 
60 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

106 123 

108 127 
103 106 
97 * 117 

111 129 
108 120 

1967 1966 
Promille 

45 43 

38 35 
94 93 
52 * 50 
97 98 
60 90 

Unfallversicherung I rund 9 Mill. S oder 3'4% geringer waren als 
28, 15. Die nachstehende Tabelle zeigt die' die (endgültigen) Einnahmen der Anstalt im 

Gesamteinnahmen der Unfallversicherungs-I Jahre 1966. Die Allgemeine Unfallversiche
träger und die Einnahmenentwicklung seit rungsanstalt und die Versicherungsanstalt der 
1966. Bemerkenswert ist, daß die (vorläufigen) I österreichischen Eisenbahnen erzielten höhere 
Gesamteinnahmen der Land- und Forstwirt- Einnahmen. Von der Versicherungsanstalt 
schaftlichen Sozialversicherungsanstalt im Be- öffentlich Bediensteter liegt erst ein Gesamt
richtsjahr 1968 gegenüber 1967 kaum ge- jahresergebnis vor. 
stiegen sind und somit wie im Vorjahr um 

GeSi11nteiIlllahrucn 

Alle Ullfallvel'sicherullgstl'äger .................... . 
Alle Ullfallvel'sicherungsträger ohne VA öffentlich 

Bediensteter ............ ' ...................... . 

Allgemeine Unfallversichel'ungsanstalt .............. . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 
VA der österreichischell Eisenbahnen ............... . 
VA öffentlich Bediensteter ........................ . 

1968 
Mill., S 

1.759 

1.728 

1.395 
250 

83 
31 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

106 

104 

104 
100 
111 

111 

109 

lU 
97 

116 

* Der Verwaltungsaufwand der VA der ö"terreichischen Eisenbahnen im Jahre 1967 ist wegen 
einer die Jahre 1948 bis 1967 betreffenden Nachzahlung an die ÖBB überhöht. 
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28, 16. Die Allgemeine Unfallv~rsicherungs- entwicklung der Unfallversicherungsträger 
anstalt mußte im Berichtsjahr wieder leistungsgetreu darstellim zu können, werden 
200 Mill. S als Beitrag zur Pensionsversicherung' in Klammern die Werte angeführt, die sich 
der Unselbständigen leisten. Um die Ausgaben- ohne diesen Beitrag ergeben hätten. 

Gesamtausgaben 

Alle Unfallversicherungsträger .......... . 
Alle Unfallversicherungsträger ohne VA 

öffentlich Bediensteter ................ . 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt .... . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ..... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen .... . 
VA öffentlich Bediensteter ............. . 

1968 
1I1ill. S 

1.763 (1.563) 

1.745 (1.545) 

1.400 (1.200) 
264 

81 
18 

lIIeßzahl 1968 , 
1967 ~ 100 1966 = 100 

126 (112) 

125 (111) 

130 (112) 
106 
110 

120 (123) 

118 (121) 

119 (123) 
115 
116 

28, 17. Während die Versicherungsanstalt sicherung mit einem Gebarungsabgang; die 
der österreichischen Eisenbahnen und die Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversiche
Versicherungsanstalt der öffentlich Bedienste- rungsanstalt gebarte passiv. In den beiden 
ten im Berichtsjahr einen Gebarungsüberschuß Vorjahren hatten alle Unfallversicherungs
zu verzeichnen hatten, schloß die Allgemeine träger, die Allgemeine Unfallversicherungs
Unfallversicherungsanstalt wegen ihres Bei- anstalt 1966 sogar trotz geleistetem Beitrag, 
trages von 200 Mill. S an die Pensionsver- aktiv abschließen können. 

GebarungsüberschllJl (+) 
oder Abgang (-) 

1068 1907 1906 
Millionen Schilling 

Alle Unfallversicherungsträger ............. : __ ..... . - 4 +268 +114 
Alle Unfallversicherungsträger ohne Beitragsleistung .. +196 +268 +314 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt _ ........... _ .. - 5 +266 + 85 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ohne Beitrags-

leistung ....................................... . +195 +266 +285 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 14 + 1 + 28 
VA der österreichischen Eisenbahnen .............. . + 2 + 1 + 1 
VA öffentlich Bediensteter ....................... . + 13 

28, 18. Die Eiimahmen der Unfallversiche- Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsan
rungsträger stammen nahezu ausschließlich stalt waren im Jahre 1968 um mehr als 
aus den Beiträgen für die, Versicherten. Die 9 Mill. S oder 4% niedriger als die endgültigen 
vorläufigen Beitragseinnahmen der Land- und Beitragseinnahmen 1966. 

Beiträge fiir Versicherte 

Alle Unfallversicherungsträger ........... _ ........ . 
Alle Unfallversicherungsträger ohne VA öffentlich 

Bediensteter ............................ ...... . 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt .............. . 
Land- und Foi'stwirtschaftliche SV A ............... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen ............... . 
V A öffentlich Bediensteter ........................ . 

Anteil der Versicherungsbeiträge 
an den Gesamteinnahmen 

Alle Unfallversicherungsträger .................... . 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt .............. . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen ............... . 
VA öffentlich Bediensteter ........................ . 

1968 
Mill. S 

1.603 

1.573 

1.251 
241 

81 
30 

911 

897 
963 
980 
971 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

105 

104 

104 
101 
111 

1967 
Promille 

912 

899 
959 
983 

110 

108 

110 
96 

117 

1\166 

917 

903 
965 
976 
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28, 19. Die beiden folgenden Tabellen geben Tabelle· in Klammern die Gebarungsanteile 
einen Überblick über die Entwicklung des ohne Berücksichtigung dieser Überweisung 
Leistungsaufwandes der Unfallversicherungs. angegeben. Die Anzahl der Unfallrenten im 
träger. Die Allgemeine Unfallversicherungs· Dezember 1968 und ihre Veränderung gegen· 
anstalt hatte, wie bereits erwähnt, in den über Dezember 1967 und 1966 ist aus der 
Jahren 1966 ~nd 1968 den Pensionsversiche· dritten Tabelle zu ersehen. Die Versicherungs· 
rungsträgern je 200 Mill. S zu überweisen. anstalt öffentlich Bediensteter wurde bei der 
Um einen sinnvollen Vergleich der Gebarungs. Berechnung der Meßzahlen nicht berück· 
ergebnisse zu ermöglichen, sind in der zweiten sichtigt. 

Leistungsaufwand 

Alle Unfallversicherungsträger .................... . 
Alle Unfallversicherungst/äger ohne VA öffentlich 

Bediensteter ............................ , ..... . 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt .............. . 
Land: und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 
VA der öl:lterreichischen Eisenbahnen .............. . 
V A öffentlich Bediensteter ........................ . 

Anteil des Leistungsaufwandes 
an den Gesamtausgaben 

Alle Unfallversicherungsträger .......... . 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt .... . 
Land. und Forstwirtschaftliche SV A ..... . 
V Ader österreichischen Eisenbahnen ..... . 
V A öffentlich Bediensteter .............. . 

Anzahl der Reut.en 
im Dezember 

Alle Unfallversicherungsträger .................... . 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt .............. . 
Land· und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 
V Ader österreichischen Eisenbahnen ............... . 
V A öffentlich Bediensteter ........................ . 

1968 
Mil!. S 

1.360 

1.345 

1.042 
231 

72 
15 

1968 

772 (870) 

744 (869) 
874 
886 
877 

1968 
Mill. S 

117.576 

66.302 
45.155 
5.670 

449 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

114 125 

112 124 

114 127 
106 114 
109 117 

1967 1966 
Promille 

856 738 (854) 

850 702 (846) 
877 881 
890 883 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

101 

101 
101 
100 

102 

103 
100 
100 

28, 20. Der Verwaltungsaufwand der un-I waltungsaufwand entfallen wären, wenn die 
fallversicherungsträger ist im Vergleich zu Allgemeine Unfallversicherungsanstalt nicht 
dem der anderen Versicherungsträger ver· verpflichtet gewesen wäre, den Pensionsver· 
hältnismäßig groß. Die Klammerwerte in der sicherungsträgern in den Jahren 1966 und 
zweitnächsten Tabelle geben an, wie viel Pro· 1968 je 200 Mill. S zur Verfügung zu stellen. 
mille des Gesamtaufwands auf den Ver-

\,-erwaltllngsaui\va,nd 

Alle Unfallversicherungsträger .................... . 
Alle Unfallversicherungsträger ohne VA öffentlich 

Bediensteter ......................... ......... . 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt .............. . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen .............. :. 
V A öffentlich Bediensteter ... ; .................... . 

1968 
!lIill. S 

126 

124 

94 
24 

6 
2 

Jließzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

113 

112 

112 
108 
13.2 

124 

122 

124 
116 
120 
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Anteil des Verwaltungsaufwandes 
an den Gesamtausgaben 

Alle Unfallversicherungsträger .......... . 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt .... . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ..... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen ..... . 
VA öffentlich Bediensteter .............. . 

Pensionsversicherung der 
Unselbständigen 

1968 

71 (80) 

67 (78) 
92 
74 

110 

57 

1967 1966 
Promille 

80 69 (80) . 

78 64 (78) 
90 91 
62 72 

28, 21. Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Gesamteinnahmen der· 
Träger der Pensionsversicherung der Unselbständigen und die Entwicklung der Einnahmen 
seit 1966. 

Gesamteitmahmen 

Alle Pensionsversicherungsträger .......... ~ ........ . 

PV A der Arbeiter ................................ . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen ............... . 
PV A der Angestellten ............................ . 
V Ades österreichischen Bergbaues ................ . 

196R 
Mil!. S 

23.345 

13.342 
1.695 

302 
7.139 

867 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

109 

108 
106 
106 

,111 
107 

122 

120 
113 
118 
127 
119 

28, 22. Die jährliche Erhöhung der Gesamtausgaben beträgt zur Zeit mehr als 2 Milliarden 
Schilling. 

Gcsaultausgabcll 

Alle Pensionsversicherungsträger ................... . 

PV A der Arbeiter ......................... ; ...... . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 
V Ader österreichischen Eisenbahnen ............... . 
PV A der Angestellten ............................. . 
VA des österreichischen Bergbaues ................ . 

1968 
lI!iU. 8 

22.634 

12.939 
1.651 

292 
6.912 

840 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = lUD 

110 

109 
107 
108 
113 
109 

124 

122 
119 
120 
128 
121 

28, 23. Der erzielte Gebarungsüberschuß von 711 Mill. S oder 3% der Einnahmen war 
geringer als im Jahre 1967. 

GebanlUgsübersclmß 
1!)6S 1967 1906 

Millionen Schilling 

Alle Pensions versicherungsträger ................... . 711 949 881 

PV A der Arbeiter ................................ . 403 543 496 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 44 61 108 
VA der österreichischen Eisenbahnen ............... . 10 13 13 
PV A der Angestellten ............................ . 227 295 229 
VA des österreichischen Bergbaues ................ . 27 37 35 

28, 24. Die beiden nachstehenden Tabellen unterrichten über die Höhe der Beiträge für 
Versicherte. 

Beitrüge für Versicherte 

Alle Pensionsversicherungsträger ................... . 

PVA der Arbeiter ................................ . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 
VA der österreich{schen Eisenbahnen ............... . 
PV A der Angestellten ............................ . 
V Ades österreichischen Bergbaues ................ . 

1968 
:/tlill. s 
15.843 

8.781 
382 
164 

6.213 
303 

:r.le8zahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

107 

106 
101 
104 
110 
98 

120 

115 
107 
120 
129 

97 
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Anteil der Versichertenbeit,räge 
an den Gesamteinnahmen 

Alle Pensionsversicherungsträger .......... , ........ . 

PV A der Arbeiter ................................ . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ... ; ........... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen .............. ; . 
PV A der Angestellten ............................ . 
VA des österreichischen Bergbaues ........ " ....... . 

1968 

679 

658 
226 
544 
870 
350 

1967 
Promille 

689 

670 
236 
556 
883 
384 

1966 

690 

686 
238 
533 
859 
428 

28, 25. Die erste der drei nachstehenden zulagenersätzen in absoluten Beträgen an. 
Tabellen zeigt die Höhe des Bundesbeitrages Die dritte Tabelle stellt den Anteil dieser 
gemäß § 80 ASVG, die zweite Tabelle die Einnahmen an den Gesamteinnahmen in seiner 
Summe aus Bundesbeitrag und Ausgleichs- Entwicklung seit 1966 dar. 

BlIndesbeitrag (§ 80 ASYG) 

Alle Pensionsversicherungsträger ................... . 

PV A der Arbeiter ................................ . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen .............. . 
PV A der Angestellten ............................ . 
VA des österreichischen Bergbaues ................ . 

BlIndesbeitrag und 
Ausglelchszulagenersiitze 

Alle Pensions versicherungsträger ................... . 

PV A der Arbeiter ................................ . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen ............... . 
PV A der Angestellten ............................ . 
VA des österreichischen Bergbaues ................ . 

Anteil des Bundesbeitrages samt Ausgleichszulagenersiit"en 
an den Gesamteinnahmen 

Alle Pensionsversicherungsträger ................... . 

PV A der Arbeiter ................................ . 
Land- und Forstwirtschaftliehe SV A ......... : ..... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen ............... . 
PV A der Angestellten ............................ . 
VA des österreichischen Bergbaues ................ . 

1968 

5.622 

3.295 
972 
121 
721 
513 

1%8 

6.841 

4.104 
1.280 

131 
784 
542 

1968 

293 

308 
755 
434 
llO 
625 

1967 1966 
Millionen Schilling 

5'065 4.333 

3.059 2.390 
899 859 
110 106 
543 604 
454 374 

1967 1906 
Millionen Schilling 

6.238 5.346 

3.833 3.055 
1.192 1.114 

120 114 
610 665 
483 398 

1907 1966 
Promille 

290 278 

310 275 
744 742 
424 446 

95 118 
596 545 

28, 26. Über die Entwicklung des Leistungs- der im Dezember 1968 gewährten Pensionen 
aufwandes unterrichten die beiden folgenden und die Veränderung gegenüber Dezember 1967 
Tabellen. Aus der dritten Tabelle ist die Anzahl und 1966 zu ersehen. 

Leistungsaufwaud 

Alle Pensions versicherungsträger .. " ............... . 

PV A der Arbeiter ... ; ............................ . 
Land- und Forstwirtschaftliehe SV A ............... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen ............... . 
PV A der Angestellten ............................ . 
VA des österreichischen Bergbaues ................ . 

1968 
l\IilI. S 

21.614 

12.320 
1.565 

275 
6.648 

806 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

110 

110 
107 
108 
ll3 
109 

124 

123 
119 
120 
130 
121 
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Anteil des I,eistungsaufwands 
an den Gesamtausgaben 

Alle Pensions versicherungsträger ................... . 

PV A der Arbeiter ... : ............................ . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen ............... . 
PV A der Angestellten ............................ . 
VA des österreichischen Bergbaues ................ . 

Anzahl der Pensionen 
im Dezember 

Alle Pensionsversicherungsträger ................... . 

PV A der Arbeiter ................................ . 
Land- und Forstwirtschaftliehe SV A ............... . 
V Ader österreichischen Eisenbahnen ............... . 
PV A der Angestellten ............................ . 
VA des österreichischen Bergbaues ................ . 

1968 

955 

952 
948 
940 
962 
959 

1968 

982.659 

623.307 
92.233 
15.427 

221.027 
30.665 

5n 

1967 196.6 
Promille 

953 948 

951 946 
947 946 
943 943 
960 951 
959 958 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

103 105 

103 105 
100 100 
105 106 
104 107 
100 100 

28, 27. Die Träger der Pensionsversicherung 
der Unselbständigen haben, bezogen auf ihre 
Bedienstetenzahl, den größten Leistungsauf
wand von allen Sozial versicherungsträgern. 

Dies hat zur Folge, daß ihr Verwaltungs
aufwand der geringste aller Zweige der Sozial· 
versicherung ist. 

Verwaltungsaufwand 

Alle Pensionsversicherungsträger ................... . 

PV A der Arbeiter ................................ . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ............... . 
V Ader österreichischen Eisenbahnen ............... . 
PV A der Angestellten ............................ . 
VA des österreichischen Bergbaues ................ . 

Anteil des Verwaltungsaufwandes 
an den Gesamtausgaben 

Alle PelLsionsversicherungsträger ................... . 

PV A der Arbeiter ................................ '. 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ................. . 
VA der österreichischen Eisenbahnen ............... . 
PV A der Angestellten ............................. ' 
VA des österreichischen Bergbaues ................ . 

PensioDsversichenmg d.er 
Selbständigen 

1968 
JHill. S' 

603 

341 
46 
12 

184 
20 

lil68 

27 

26 
28 
43 
27 
24 

i\1eß2ahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

108 122 

107 118 
108 117 
118 135 
III 132 
106 117 

1967 1966 
Promille 

27 27 

27 27 
28 28 
39 38 
27 26 
25 25 

28, 28. Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Gesamteinnahmen der 
Träger der Pensionsversicherung der Selbständigen und übel' die Einnahmenentwieklung 
seit 1966. 

Gesamteinnahmen 

Alle Pellsionsversicherullgsträger ................... . 

PV A der gewerblichen Wirtschaft .................. . 
Landwirtschaf~liche Zuschußrenten-VA ............. . 
VA des österreichischen Notariats ................. . 

1968 
Mill. S 

2.505 

1.834 
654 

17 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

118 

ll3 
138 
106 

134 

132 
144 
111 
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, 28, 29. Die Gesamtausgaben der Pensionsversicherungsträger der Selbständigen sind 
aus nachstehender Tabelle zu ersehen. 

Gesamtausgaben 

Alle Pensionsversicherungsträger ................... . 

PV A der gewerblichen Wirtschaft .................. . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA ............. . 
VA des österreichischen Notariats ................. . 

1968 
Mill. S 

2.464 

1.813 
635 

16 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1\l66 = 100 

115 

113 
121 
110 

132 

132 
132 
118 

28, 30. Im Gegensatz zu den drei voran- reichischen Notariats aktiv gebarten, konnten 
gegangenen Jahren, in denen nur die Pensions- im Berichtsjahr alle drei Pensionsversiche
versicherungsanstalt der gewerblichen 'Virt- rungsträger einen Gebarungserfolg verzeichnen. 
schaft und die Versicherungsanstalt des öster-

Gebarungsü berschuß (+), 1968 1967 19ß6 
oder Abgang (-) Millionen Schilling 

Alle Pensionsversicherungsträger .................... + 41 27 8 

PV A der gewerblichen Wirtschaft ................... + 21 + 18 + 15 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA .............. + 19 47 25 
VA des österreichischen Notariats .................. + I + 2 + 2 

28, 31. Die heiden nachstehenden Tabellen vermitteln einen Überblick über die Ent-_ 
wicklung der Beitragseinnahmen. 

Beiträge für Versicherte 

Alle Pensionsversicherungsträger ................... . 

PVA der gewerblichen Wirtschaft .................. . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA ............. . 
VA des österreichischen Notariats ................. . 

Anteil der Versichert<lubeiträge 
an den Gesamteinnahmen 

Alle Pensionsversicherungsträger ................... . 

PV A der gewerblichen Wirtschaft .................. . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA ..... ~ ....... . 
VA des österreichischen Notariats ................. . 

1968 
MU!. S 

855 

692 
147 

16 

1968 

341 

377 
224 
923 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

112 123 

107 119 
141 149 
107 llO 

1967 1966 
Promille 

362 373 

398 417 
219 216 
917 931 

28, 32. In der Pensionsversicherung der der (bei der Pensionsversicherungsanstalt der 
Selbständigen ist der Beitrag des Bundes gewerblichen 'Wirtschaft um die Ersätze für 
von noch größerer Bedeutung als in der geleistete Ausgleichszulagen vermehrte) Bei
Pensionsversicherung der Unselbständigen. In trag des Bundes gemäß § 27 GSPVG und 
den beiden nachstehenden Tabellen wird dar- § 25 LZVG betragen hat. 
gestellt, wieviel in den letzten drei J ahran 

Bundesbeitrag und 
Ausgleichszulagenersätze 

Alle Pensionsversicherungsträger ................... . 

PV A der gewerblichen Wirtschaft .................. . 
La;ndwirtschaftliche Zuschußrenten-VA ............. . 
VA des österreichischen Notariats ................. . 

1968 

1.636 

1.131 
505 

1967 1966 
Millionen Schilling 

1.328 1.151 

962 801· 
366 350 
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Auteil elcs Bundesbeitrages samt Ausglelchszulagenersti!,zen 
an den Gesamteinuahmeu 

Alle Pensionsversicherungsträger ....... ' ............ . 

PV A der gewerblichen Wirtschaft .................. . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA ............. . 
VA des österreichischen Notariats ................. . 

1üÜ8 

653 

617 
771 

1967 
Promille 

628 

593 
769 

]!)66 

618 

575 
771 

61 

28, 33. Die folgenden drei Tabellen zeigen, wie sich der Leistungsaufwand und die Anzahl 
der Renten in den letzten drei Jahren entwickelt haben. ' 

Leistungsaufwand 

Alle Pensions versicherungsträger ................... . 

PV A der gewerblichen Wirtschaft .................. . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA ............. . 
VA des österreichischen Notariats ................. . 

Anteil des Leistungsaufwauds 
an den Gesamtausgaben 

Alle Pcnsionsversicherungsträger ................... . 

PV A der gewerblichen Wirtschaft ......... ; ........ . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA ............. . 
VA des österreichischen Notariats ................. . 

Anzahl der Renten im Dezember 

Alle Pensionsversicherungsträger ................... . 

PV A der gewerblichen Wirtschaft .................. . 
Land",irtschaftliche Zuschußrenten-VA ............. . 
V Ades österreichischen Notariats ................. . 

1968 
Mil!. S 

2.348 

1.741 
592 

15 

1'168 

953 

960 
933 
933 

1968 

242.758 

99.732 
142.710 

316 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

116 

113 
123 
110 

1967 
Promille 

948 

957 
919 
930 

132 

'132 
133 
119 

1966 

948 

955 
926 
926 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

104 

105 
102 
98 

105 

109 
103 

95 

28, 34. Die beiden letzten Tabellen vermitteln einen Überblick über die Höhe und 
Entwichlung des Verwaltungsaufwands der Pensionsversicherung der Selbständigen. 

Verwaltungsaufwand 

Alle Pensionsversicherungsträger ................... . 

PV A der gewerblichen Wirtschaft .................. . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA ............. . 
VA des österreiehischen Notariats ................. . 

Anteil des Verwaltungsaufwands 
au deu Gesamtausgaben 

Alle Pensionsversicherungsträger ................... . 

PV A der gewerblichen Wirtschaft .................. . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA ............. . 
VA des österreichischen Notoriats ........... : ..... . 

1968 
Mi!!. S 

90 

56 
33 

1 

1968 

36 

31 
51 
45 

Meßzahl 1968 
1967 = 100 1966 = 100 

103 115 

105 117 
99 113 

107 114 

1967 1966 
Promille 

41 42 

33 35 
63 60 
47 47 
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b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1968 

Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues, 
Graz 

29, 1. Die Hohe Wand-Steinkohlenbergbau 
Ges. m. b. H. hatte am 1. September 1967 alle 
ihre Dienstnehmer (125 Arbeiter, 19 Ange
stellte) bei gleichzeitigem Verzicht auf Arbeits
leistung zum 30. Juni 1968 gekündigt. Die 
meisten Dienstnehmer (94 Arbeiter und 7 Ange
stellte) machten von der ihnen eingeräumten 
Möglichkeit Gebrauch, das Dienstverhältnis 
einvernehmlich vorzeitig aufzulösen. Sie er
hielten das Entgelt bis 30. Juni 1968 unter dem 
Titel Abgangsentschädigung bei Auflösung des 
Dienstverhältnisses in einer Summe. Entgegen 
§ 11 ASVG leistete jedoch die Gesellschaft für 
die ausgeschiedenen Dienstnehmer keine 
Sozialversicherungsbeiträge für den Zeitraum 
bis zum 30. Juni 1968. Die Anstalt verzichtete 
nach einem längeren Schriftwechsel mit der 
Gesellschaft auf die ihr zustehende Beitrags
summe, ohne die Versicherungspflicht bescheid
mäßig festzustellen. 

Die Anstalt ist jedoch der Ansicht, daß dem 
chefärztlichen Dienst bei der Durchführung der 
Gesundheitsfürsorge ebenso wie im Pensions
T<erfahren wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 
nur eine beratende Funktion zukommt, wäh
rend die endgültige Entscheidung dem zu
ständigen Verwaltungskörper (Leistungs- und 
Unterstützungsausschuß) obliegt. 

29, 3. Entzieht sich ein Versicherter oder 
Pensionist einem vom Versicherungsträger 
eingeleiteten . Heilverfahren ohne triftigen 
Grund oder gefährdet oder vereitelt er durch 
sein Verhalten den Zweck des Heilverfahrens, 
so kann ihm gemäß § 305 Abs. 1 ASVG die 
Pension auf Zeit ganz oder teilweise versagt 
werden, vorausgesetzt, daß er auf diese 
Folgen nachweislich hingewiesen wurde. Der 
RH stellte jedoch fest, daß die Antragsteller 
nicht immer auf diese Folgen hingewiesen 
werden. Die Anstalt teilte hiezu mit, daß in 
Hinkunft bereits in die Mitteilung· über die 
Gewährung eines Heilverfahrens ein entspre
chender Hinweis auf die Bestimmung des 
§ 305 Abs. 1 ASVG aufgenommen werden wird. 

29, 4. Bei der Überprüfung der Unterlagen 
Die Anstalt erwiderte, daß sie in diesel' von 723 Einweisungen aus 14 Turnussen des 

Angelegenheit umfangreiche Erhebungen Jahres 1967 in das anstaltseigene Erholungs
durchführte. Nach ihrer Rechtsauffassung heim Josefshof bei Graz, die gemäß § 306 
habe nach dem jeweiligen Zeitpunkt der ein- ASVG vorgenommen worden waren, stellte 
vernehmlichen Auflösung des Dienstverhält- der RH fest, daß im 6., 9., 13. und 14. Turnus 
niss es keine Versicherungspflicht mehr be- des Jahres 1967 die heimärztlichen Schlußunter
standen, da hiefür die gesetzlichen Voraus- suchungen zur Feststellung des Gesundheits
setzungen fehlteIl. zustandes und damit zur Feststellung des 

Der RH pflichtet der Rechtsansicht der Erholungserfolges unterblieben waren. 
Anstalt nicht bei. Gemäß § 11 ASVG erlischt Die Anstalt teilte mit, daß sie die Heim
die Pflichtversicherung mit dem Ende des leitung neuerdings angewiesen hat, beim Ab
Entgeltanspruches, wenn der Zeitpunkt, an gang der Erholungsbedürftigen die ärztlichen 
dem der Anspruch auf Entgelt endet, nicht Schlußuntersuchungen durchzuführen. Die 
mit dem Zeitpunkt des Endes des Beschäfti- vorgesehenen Schlußuntersuchungen waren im 
gungsverhältnisses zusammenfällt. Die Anstalt Jahre 1967 wegen der Arbeitsüberlastung des 
hätte daher im Hinblick auf diese eindeutige zuständigen Heimarztes nicht immer möglich 
gesetzliche Bestimmung die Beiträge bis zum gewesen. 
Ende des Entgeltanspruches einfordern müssen. 29, 5. In dem von der Anstalt im Jahre 1959 

29, 2. Bei der Überprüfung von 109 An- in Köflach errichteten dreigeschossigen Gebäu-
de wurde im Erdgeschoß die zweckmäßig einge

trägen auf Gewährung eines Heilverfahrens richtete Rheumastation untergebracht, wäh-
stellte der RH fest, daß in zwei Fällen ein re nd dieim Keller mit cinem Kostenaufwand von 
Kurzuschuß ohne chefärztliche Überprüfung 
und Befürwortung bewilligt wurde. In zwei 154.500 S eingerichtete Sauna an eine Private 
anderen Fällen lehnte hingegen der Leistungs- verpachtet und ein Teil des Obergeschosses 

h ß d' At" f K b '11' b an die Steiermärkische Gebietskrankenkasse 
aussc u . le n . rage au ur .ewl. Igung a , vermietet wurde. Der weitaus größte Raum 
obwohl dIe verslCherungsrechthchen Voraus- d Ob 1 't 2378 2 G dfl" h 

f "ll d d Ch f d·· es ergesc lOsses ml . m run ac e setzungen er u t waren un er e arzt le'. t . F t I 't B"h· d' G d 
K b f " h D IS eIn es saa ml U ne un eIgener ar e-

ur e urwortet atte. er RH regte an, b d f d V .. d B t . b 
.. F"ll . I h d . . 1'0. e, er rem en ereullgungen un e ne en m Jenen a en, m we c en er LeIstungsaus- . . f'" M' tb t f"'h 
schuß entgegen der Meinung des· Chefarztes an , um emon genng ugIgen ,,18 e rag ur 1 re 
d K b d " ft' k 't 'C It AbI h Veranstaltungen zur Verfugung steht. er ur e ur Ig el zwehe , vor e nung 
des Ansuchens den Patienten von einem 
anderen Facharzt noch einmal untersuchen 
zu lassen. 

Der RH wies darauf hin, daß die Errichtung 
der Sauna und des Festsaales im Widerspruch 
zu § 81 ASVG steht, wonach die Mittel der 
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Sozialversicherung nur für die gesetzlich vor- dann verzichtet, wenn es sich um größere 
geschriebenen oder zulässigen Zwecke ver- Beträge handelt und das Verschulden des 
wendet werden dürfen. Pensionisten einwandfrei feststeht. 

Die Anstalt führte in ihrer Stellungnahme 
hiezu aus, daß die Sauna in den bereits be
stehenden Kellerräumen der Rheumastation 
installiert wurde, weil Saunabäder bei Krank
heiten des rheumatischen Formenkreises die 
Therapie wirksam unterstützen .. Da jedoch 
Mittel der Sozialversicherung für eine Sauna
behandlung gesetzlich nicht vorgesehen sind, 
wurde die Sauna im Jahre 1960 an eine Private 
verpachtet. 

Der Festsaal war ursprünglich als ein über 
den unbedingt erforderlichen Bedarf hinaus
gehender Warteraum geplant, um eine Raum
reserve für den Fall einer notwendigen Er
weiterung des Behandlungstraktes zu schaffen. 
Seit 1. Juli 1968 ist der Saal zur vorüber
gehenden Unterbringung von Schulklassen 
an die Stadtgemeinde Köflach für einen 
monatlichen Mietzins von 850 S vermietet. 

Die Anstalt sagte zu, in Hinkunft über die 
Rückforderung erst dann zu entscheiden, wenn 
Erhebungen beim Wohnsitzgemeindeamt die 
wirtschaftliche Lage des Empfängers hin
reichend geklärt haben. 

29, 8. Der jährliche Aufwand für Medi
kamente der Hausapotheke und der Reviere 
der Bergbaubetriebe beläuft sich auf etwa 
80.000 bis 100.000 S,. Die Bezugsapotheke 
gewährte der Anstalt nur einen Rabatt von 
7% bei Spezialitäten und 10% bei magistralen 
Verschreibungen auf die Kleinhandelsverkaufs
preise. Diese Konditionen waren ungünstig. 

Der RH empfahl, die Heilmittel direkt 
beim Erzeuger, selbstverständlich unter 
Zwischenschaltung einer Apotheke, zu be
ziehen, weil sich die Apotheken in solchen 
Fällen, wie dem RH bekannt ist, mit einem 
5%igen Zuschlag zum Erzeugerpreis begnügen. 
Auf diese Weise könnte der Heilmittelaufwand 

29, 6. Die für die in der Rheumastation um rund 30.000 S verringert werden. 
Köflach behandelten Versicherten anderer In ihrer Stellungnahme hiezu erklärte die 
Versicherungsträger geleisteten Behandlungs- Anstalt, daß sie der Empfehlung des RH 
kostenersätze decken nur etwa die Hälfte der bereits entsprochen und eine diesbezügliche 
tatsächlichen Aufwendungen. Den Minder- Vereinbarung abgeschlossen hätte; sie konnte 
ertrag verrechnet die Anstalt gesetzwidrig die Konditionen sogar noch günstiger gestalten. 
zu Lasten der ausdrücklich auf die knapp- 29, 9. Die Höhe der aushaftenden Gehalts
schaftliehe Pensionsversicherung beschränkten darlehen ist bedeutend; sie erreichte im 
besonderen Gesundheitsfürsorge gemäß § 306 Jahre 1966 4% der Bezüge des Verwaltungs-, 
ASVG. Die Anstalt vertritt demgegenüber Haus- und sonstigen Personals. Gemäß § 25 
die Auffassung, daß wegen der hohen fixen DO-Ang darf der Vorstand Gehaltsvorschüsse, 
Kosten von 70% jeder Kostenersatz eine die höher sind als ein Monatsbezug, den darum 
Verbesserung des Betriebsergebnisses bewirkt. ansuchenden Angestellten nur im Falle unver
Weiters führt die Anstalt an, daß ihre Ver- schuldeter Notlage oder in sonstigen begrün
sicherten auch fremde Ambulatorien in An- deten Fällen bewilligen. Nach den Feststellun
spruch nehmen, und da sie hiefür ebenfalls gen des RH werden die Ansuchen um Gehalts
nicht kostendeckende Kostenersätze leistet, vorschüsse häufig mit der Möglichkeit des 
kann darin ein gewisser Ausgleich auf gegen- Erwerbs von Grundstücken oder dem Bau von 
seitiger Basis gesehen werden. Zu der Tat- Einfamilienhäusern begründet. Beispielsweise 
sache, daß auf diese Weise Versicherte anderer erhielt einer der beiden Direktor-Stellvertreter 
Versicherungsträger in den Genuß von in den Jahren 1960 bis 1962 zum Erwerb eines 
Leistungen gelangen, die für sie nach dem Grundstückes und zum Bau eines Einfamilien
Gesetz nicht vorgesehen sind, nahm die Anstalt wohnhauses Gehaltsvorschüsse in Höhe von 
nicht Stellung. insgesamt 90.000 S. Der Erwerb von Grund-

stücken und der Bau von Einfamilienwo41l-
29, 7. Gemäß § 107 Abs. 3 Z. 1 ASVG kann häusern kann jedoch nicht die Bewilligung 

die Anstalt bei Vorliegen berücksichtigungs- eines Bezugsvorschusses begründen; dies ergibt 
würdiger Umstände, insbesondere in Berück- sich schon aus der Gegenüberstellung von "un
sichtigung d~r Familien-, Einkommens- und verschuldeter Notlage" und "sonstigen be
Vermögensverhältnisse des Empfängers, auf gründeten Fällen" in § 25 DO-Ang. 
die Rückforderung zu Unrecht geleisteter Der RH empfahl, in Hinkunft bei der Ge
Geldzahlungen verzichten. Der RH stellte währung von Gehaltsvorschüssen an Bedienstete 
bei allen vorgenommenen Stichproben fest, der oberen Verwendungsgruppen mehr 
daß die Anstalt, ohne die Familien-, Ein- Zurückhaltung als bisher zu üben. 
kommens- und Vermögensverhältnisse des 
Empfängers zu prüfen, auf die Rückforderung In ihrer Erwiderung nahm die Anstalt 
solcher nicht gebührender Geldleistungen auch Bezug auf das Rundschreiben des Hauptver-
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bandes vom 29. Mai 1968, Zl. 1-23.1 :36/68 
Dr Bg/sb, in dem der Ausdruck "in sonstigen 
begründeten Fällen" ausführlich interpretiert 
wird, und betonte, daß die Gewährung der 
Gehaltsvorschüsse an den Direktor-Stellver
treter nur erfolgte, weil dessen Wohnver
hältnisse desolat waren; auf. die Höhe des 
insgesamt gewährten Vorschusses nahm die 
Anstalt in ihrer Antwort nicht Bezug. Sie 
stellte aber abschließend fest, daß der Vorstand 
die Gewährung neuer Darlehen ohnehin von 
der' SU:qlme der noch aushaftenden Rück
zahlungsbeträge abhängig mache. 

Hiezu bemerkt der RH, daß diese Anstalts
praxis auch dazu führen muß, daß den Anträgen 
berechtigter Vorschußwerber erst sehr ver
spätet entsprochen werden kann. 

29, 10. Obwohl sich der Versichertenstand 
der Anstalt einschließlich der gegen Krankheit 
versicherten Pensionisten in den acht Jahren 
von 1959 bis 1967 von 65.178 um nahezu 1/6 auf 
54.637 verringerte, blieb der Personalstand im 
wesentlichen unverändert, wobei jedoch die 
Beschäftigtenzahl der höheren Verwendungs
gruppen stark zunahm. Beispielsweise stieg 
die Zahl der Beschäftigten in der Verwendungs
gruppe II von 5 auf 10, in der Verwendungs
gruppe IV von 18 auf 29. Hiebei ist überdies 
zu berücksichtigen, daß die Anstalt in diesem 
Zeitraum eine Datenverarbeitungsanlage er
hielt, die zur Arbeitsentl~stung des Personals 
wesentlich beitrug. Der am 6. März 1968 
wirksam gewordene Dienstpostenplan sieht 
einen Personal-Sollstand von 204 Bediensteten 
vor und 'hat damit offensichtlich keine Rück
sicht auf die Verringerung des Versicherten
standes genommen. 

Die Anstalt antwortete, daß der Zunahme 
der Zahl der Bediensteten der Verwendungs
gruppe II und IV die Reduzierung des Soll- und 
Iststand~s der Verwendungsgruppe I von 5 
auf 3 und die Unterbesetzung der Posten der 
Verwendungsgruppe III im Ausmaß von 5 
statt 11 gegenüberstehe. Sie wies ferner darauf 
hin, daß die Verringerung des Versicherten
standes nicht unbedingt eine Verminderung 
der Zahl der Dienstposten nach sich ziehen 
müsse, weil die Fülle und die Vielseitigkeit der 
'AUfgaben, insbesondere der qualifizierten Auf
gaben in der Sozialversicherung, ständig zu
nimmt und weil der Arbeitsumfang beispiels
weise in der Pensionsabteilung, der größten 
Abteilung der Anstalt, von der Zahl der 
Leistungsanträge und der Größe des Pensioni
stenstockes, nicht aber von der Versicherten
zahl abhängt. 

Die Angleichung des Iststandes an den Soll
stand wird schon in allernächster Zeit infolge 
von organisatorischen Maßnahmen und Pen
sionierungen erreicht werden. 

29, 1l. Der RH empfahl, die seit 1966 
tätige Revisionsstelle so einzurichten, daß sie 
alle Arbeitsgebiete inteilsiv prüfen und sodann 
die erforderlichen Änderungen vorschlagen 
kann, die eine möglichst wirtschaftliche und 
zweckmäßige Geschäftsführung. erwarten las
sen. Er wii:ls darauf hin, daß der R,evisor nicht 
mit Verwaltungsaufgaben betraut werden 
sollte, damit er den ganzen Anstaltsbereich 
objektiv prüfen könne. 

Die Anstalt teilte mit, daß die Agenden des 
Innenrcvisors und des Organisationsreferenten 
personell getrennt wurden und der Innen
revisor von allen Verwaltungsaufgaben ent
bunden ist. 

29, 12. Im Juni 1966 unternahmen der Chef
arzt und der Retaxator der Anstalt im Privat
wagen des Chefarztes eine Dienstreise, bei der 
sie sich in der Lenkung des Wagens abwechsel
ten. Hiebei verursachte der Retaxator (laut 
Gerichtsprotokoll aus Unachtsamkeit) einen 
Unfall. Der Chefarzt forderte vom Schuld
tragenden 27.000 S als Schadenersatz und 
Schmerzensgeld. Die Anstalt. bewilligte dem 
Retaxator zunächst einen Gehaltsvorschuß 
in der geforderten Höhe und erließ ihm schließ
lich die gesamte Rückzahlung. mit der Be
gründung, daß es sich um eine angeordnete 
Dienstreise gehandelt habe. 

Der RH empfahl der Anstalt, in Hinkunft 
bei Verzicht auf Rückzahlung von Gehaltsvor
schüssen zurückhaltender zu sein. 

Das BM f. soziale Verwaltung machte die 
Anstalt darauf aufmerksam, daß der Beschluß, 
auf die Vorschußzahlung zu verzichten, gegen 
die Vorschrift des § 81 ASVG verstößt und 
forderte sie auf, in Hinkunft die angeführten 
Grundsätze zu beachten. 

29_ 13. Bei der Durchsicht von rund 
50 Reiserechnungen von Versicherungsver
tretern mußte der RH feststellen, daß mehr 
als die Hälfte entweder gar nicht oder nur 
mangelhaft ausgefüllt war, so daß die Reise
gebühren nur schwer ermittelt werden konnten. 
Verdienstentgänge dElr Versicherungsvertreter 
ersetzt die Anstalt in der Höhe, die in den 
Verdienstentgangsbestätigungen der Betriebe 
angeführt sind, gleichgültig ob diese brutto 
oder netto ausgewiesen werden. 

Der RH empfahl der Anstalt, den aus
stellenden Betrieben bekanntzugeben, daß als 
Verdienstentgang nur der Nettolohn zu gelten 
habe. 

Die Anstalt erwiderte, daß sie die Ver
sicherungsvertreter und die Betriebe genaue
stens informieren und überdies, um Irrtümer 
zu vermeiden, geeignete Formblätter zur Ver
fügung stellen werde. 

4* 
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29, 14. Bei der bautechnischen Überprüfung Gewicht auf die Überwachung der ökonomi
der Terrassenüberbauung und des Aufbaues schen Verschreibweise von Arzneimitteln zu 
eines 8aalgeschosses am Verwaltungsgebäude legen. 
der Anstalt stellte der RH fest, daß die vor- In ihrer Stellungnahme macht die Kasse 
läufigen Kosten der Errichtung des 8aal- neben der relativ großen Zahl von Pensionisten, 
geschosses einschließlich der Nebenkosten rund die krankheits anfälliger sind und daher mehr 
6300 81m

2
. betragen. Die Anstalt vertrat Heilmittel verbrauchen, vor allem die verhält

in ihrer Stellungnahme die Ansicht, daß der nismäßig dichte Ärztebesetzung jm engeren 
durchschnittliche Preis für 8aalbauten zwischen Kassenbereich für den Mehraufwand verant-
4500 81m

2 
und 5000 81m2 

liegt und daß die. wortlich. Die Kasse hat die Vertragsärzte 
Kosten der das ganze Gebäude überdeckenden unter Hinweis auf den Einschaubericht neuer
Dachkonstruktion im vollen Umfang die Bau- lich aufgefordert, bei der Rezeptur nach den 
kosten des einen Geschosses belasten, so daß Richtlinien über die ökonomische Verschreib
eine Erhöhung um etwa 35 bis 40% gegenüber weise vorzugehen. 
den Normalkosten gerechtfertigt ist. 

Demgegenüber weist der RH darauf hin, 30, 2. Bei der Überprüfung zweier Monats-
daß sich laut Mitteilung des BM f. Bauten' und abrechnungen einer öffentlichen Apotheke 
Technik zur Zeit der Bauführung die Normal- stellte der RH fest, daß die Kasse die Kosten 
kosten für Wohnhäuser auf nur 2700 81m2 von 60 der insgesamt 3285 Kassenrezepte 
beliefen, so daß sich selbst unter Berücksichti- gemäß den Richtlinien des Hauptverbandes 
gung eines 50 bis 60%igen Zuschlages für die der .österreichischen Sozialversicherungsträger 

über die ökonomische Verschreibweise von Aufstockung ein überhöhter m 2-Preis ergibt. 
Arznei- und Heilmitteln. und g.emäß der 

29, 15. Die mittlere Verweildauer der zwischen dem Hauptverband und der äster
Patienten der Internen Abteilung des Knapp- reichischen Apothekerkammer abgeschlossenen 
schaftskrankenhauses Bleiberg betrug iin Jahre Vereinbarung in der Fassung der Zusatzve.rein-
1967 36·6 Tage, im Bundesdurchschnitt da- barung vom 31. Oktober 1961 nicht hätte 
gegen nur 22·3 Tage. Der RH stellte fest, übernehmen dürfen. 
daß die hohe Verweildauer auf den hohen 
Anteil geriatrischer Fälle zurückzuführen ist. Die Kasse hat auf Grund des Einschau-

berichtes die betreffende Apotheke nachdrück-
Er schlug deshalb vor, das Krankenhaus lich ersucht, die geltenden Expeditions- und 

in ein Altersheim umzuwandeln, dessen Füh- Taxierungsvereinbarungen einzuhalten. 8ie 
rung allerdings nicht Aufgabe der Anstalt, sieht sich jedoch wegen Arbeitsüberlastung 
sondern der Gemeinde oder des Bezirksfürsorge- außerstande, alle Rezepte auf eventuelle 
verbandes wäre. Patienten, die einer stationä- Mängel zu überprüfen. 
ren Behandlung bedürfen, wären dann grund-
sätzlich in das 18 km von Bleiberg entfernte, Der RH empfahl der Kasse, die abge
allgemeine öffentliche Landes-Krankenhaus rechneten Rezepte zu entwerten, um jedem 
Vill~ch einzuweisen, wo ihnen weit bessere Mißbrauch vorzubeugen. Dieser Anregung 

kam die Kasse inzwischen nach. Behandlungsmöglichkeiten offenstehen würden 
als im Knappschaftskrankenhaus. Im Alters
heim könnte, räumlich abgesondert, eine Ambu
lanz eingerichtet werden, um auch weiterhin 
Erste Hilfe leisten und geringfügig Verletzte 
behandeln zu können. 

Die Anstalt teilte hiezu mit, daß sich der 
neu zu konstituierende Vorstand mit diesem 
Problem befassen wird. 

Betriel1skrankenkasse 
Kindberg 

30, 1. Der Aufwand für Heilmittel erhöhte 
sich im Jahre 1967 gegenüber dem Vorjahr 
trotz dem etwas geringeren Versichertenstand 
um 12,5%. Die auf den durchschnittlichen 
Versichertenstand bezogene Kopfquote von 
492·62 8 ist die höchste aller Betriebskranken
kassen; sie liegt um 16% über dem Durch
schnitt. Der RH legte der Kasse nahe,' mehr 

5 

30, 3: Die Kosten der AnstaltspHege erhöh
ten sich im Jahre 1967 um 24·1 %; die Zahl 
der Krankenhausfälle stieg um 10,5%, die der. 
Krankenhaustage um 6'8%. Der RH empfahl, 
so wie in früheren Jahren wieder Spitalsein
schauen gemäß § 148 Z. 4 A8VG vorzu
nehmen, um die Verweildauer der Patienten 
abkürzen zu können. 

Die Kasse erwiderte, daß sie ebenso wie die 
anderen steirischen Kassen im April 1968 für 
Einweisungen zur stationären AnstaltspHege 
die chefärztliche Vorgenehmigung eingeführt 
habe. Dank dieser Maßnahme konnte die 
Kasse im Jahre 1968 ihren Aufwand für die 
AnstaltspHege trotz einer PHegegebühren
erhöhung von 1l·2% um rund 14% gegenüber 
dem Vorjahr vermindern, während die in 
früheren Jahren durchgeführten 8pitalskon
trollen keinen nennenswerten Erfolg erkennen 
ließen. . 
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30, 4. Der RH stellte fest, daß die Kasse 
Anträge der Versicherten auf Bewilligung von 
Ku.r- und Erholungsaufenthalten ungleich
artIg behandelt, ohne die jeweilige Entschei
dung in den betreffenden Geschäftsstücken und 
Ausschußprotokollen zu begründen. 

Die Kasse führte in ihrer Stellungnahme 
aus, daß die Anträge vom Verwaltungsaus
schuß individuell gemäß dem chefärztlichen 
Gutachte.n und den persönlichen Verhältnissen 
des Versicherten behandelt wurden. Die 
Gründe für die jeweilige Entscheidung wird 
die Kasse in Hinkunft aktenkundig fest
halten. 

Weiters wird die Kasse, der Empfehlung 
des RH folgend, Richtlinien für die Gewährung 
von Leistungen aus der erweiterten Heil
fürsorge ausarbeiten und beschließen. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 
Auswärtige Angelegenheiten 

Diplomatische Akademie 

31, 1. Die Ausgaben der Diplomatischen 
Akademie (DA) betrugen in den Jahren 1965, 
1966 und 1967 2,362.000 S, 3,280.000 Sund 
3,142.000 S, die Einnahmen 852.000 S, 
1,025.000 Sund 677.000 S, die Gebarungs
abgänge in den betreffenden Jahren demnach 
1,510.000 S, 2,255.000 Sund 2,465.000 S. 
Hauptursachen für diese schlechte finanzielle 
La~e der.. DA waren die \ verhältnismäßig 
germge Horeranzahl (von 38 Internistenunter
künften waren im Sommersemester 1967 13 
im Wintersemester 1967 23 belegt), die Höh~ 
der Schulgelder (pro Semester 9000 S für 
Externisten, 13.000 S für Internisten), das 
ungünstige Verhältnis zwischen Hörerzahl und 
Bedienstetenstand (die DA beschäftigt 18 Be
dienstete) sowie die verhäl.tnismäßig große 
Anzahl von Werkverträgen mit Lehrbeauf
tragten (im Wintersemester 1967 einschließ
lich der Sprachkurse 51 Veranstaltungsreihen) 
über mitunter gleichartige Kurse. 

In seiner Stellungnahme wies das BM f. 
Auswärtige Angelegenheiten darauf hin, daß 
es trotz der sich aus der Lehrgangsdauer von 
drei Semestern ergebenden Schwierigkeiten -
da die Lehrgänge jeweils aus Zweckmäßigkeits
gründen im Oktober beginnen müssen, kann 
jeweils ein Sommersemester nur mit den 
Hörern eines Lehrganges geführt werden -
gelungen sei, geeignete Hörer aufzunehmen, 
so daß die DA derzeit voll belegt ist. überdies 
seien zur besseren Ausnutzung der Raum
und Küchenkapazität auswärtige Interessenten 
für Sonderkurse an der Akademie gefunden 
worden. Zur Frage der Erhöhung der Schul-

gelder vertrat das BM f. Auswärtige Angele
genheiten die Ansicht, daß infolge einer inter
nationalen Tendenz für post-graduate-Studien 
im allgemeinen die Gewährung von Voll
stipendien erwartet wird und . daher eine 
wesentliche Erhöhung der Schulgelder einer
seits die wenigen Vollzahler abschrecken, 
andererseits lediglich den im wesentlichen aus 
öffentlichen Mitteln gespeisten "Studienfonds 
der Diplomatischen Akademie" stärker be
lasten würde. In der Frage des Personalstandes 
glaubt das BM f. Auswärtige Angelegenheiten, 
daß das derzeit vorhandene bereits geschulte 
Pen:onal unter Berücksichtigung von Ab
senzen für Urlaub und Krankheit für den 
AbllLuf der Akademiearbeit unbedingt erforder
lich ist. Zur Frage der Honorare für Vor
tragende führte das BM f. Auswärtige Ange
legenheiten aus, daß der im Gesetz über die 
DA;, BGBI. Nr. 379/1967, vorgesehene wissen
schaftliche Beirat auf die Auswahl der Do
zenten maßgebenden Einfluß ausübt, daß es 
jedoch gelungen sei, von Mai 1967 bis Oktober 
1968 den absoluten Betrag an Honoraren für 
Vortragende von 100.000 Sauf 87.000 S, den 
pro Hörer aufgewendeten Betrag von rund 
5900 Sauf 2300 S zu senken. 

31, 2. Der RH regte ferner die ordnungs
gemäße überwachung der vom Kraftfahrer 
der Anstalt im Fahrtenbuch eingetragenen 
überstunden an; er empfahl, auf den Ab
schluß ausreichender Krankenversicherungen 
durch die Hörer hinzuwirken, verlangte die auf 
Grund der Kassenvorschriften vorgesehene 
durchlaufende Verrechnung fremder Gelder 
sowie die Inventarisierung bisher noch nicht 
erfa,ßter, aus Schenkungen stammender Bücher, 
regte eine andere Form des Zugangsverzeich
nisses von Druckwerken an und empfahl die 
Erlassung einer Bibliotheksordnung. Bei der 
überprüfung der Inventar- und Materialver
waltung stellte der RH bei einer Anzahl von 
Inventargegenständen das Fehlen von Inven
tarnummern und Eigentumsvermerken fest. 
Ferner sehien dem RH der Bestand an Küchen
geschirr und Gläsern sowie an Wäsche über
höht. 

Die Leitung der DA hat die Befolgung der 
Empfeh~ungen und Vorschläge des RH zuge
sagt. DIe hohen Bestände an verbrauchbaren 
Gegenständen motivierte sie mit der erhöhten 
Abnützung sowie mit der gelegentlichen Ver
anstaltung von Empfängen und R'epräsen
tationsessen durch das BM f. Auswärtige Ange
legenheiten in der DA. Sie sagte jedoch für 
die Nachschaffung dieser Inventargegenstände 
Zurückhaltung zu. . 

31, 3. Dem BM f. Auswärtige Angelegen
heiten gegenüber empfahl der RH die Anhe
bung der Vergütungssätze für übernachtungen 
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und Tagesverpflegung (übernachtung 20 S, 
Tagesverpflegung innerhalb der Gemeinschafts
verpflegung 28 S, Tagesverpflegung außerhalb 
der Gemeinschaftsverpflegung 40 S), da die 
Gestehungskosten für eine Nächtigung rund 
25 S, für eine Tagesverpflegung rund 75 S 
betragen. Das BM f. Auswärtige Angelegen
heiten hat die Anregung des RH teilweise 
befolgt und den Vergütungssatz für Tages
verpflegung innerhalb der Gemeinschaftsver
pflegung auf 45S, für Tagesverpflegung 
außerhalb der Gemeinschaftsverpflegung auf 
60 S erhöht. 

31, 4. Leerstehende HörerunterkUnfte wur
den gegen eine monatliche Benützungsvergü
tung von 500 Sohne . Einräumung eines 
Rechtsanspruches Angehörigen des BM f. 
Auswärtige Angelegenheiten überlassen. Auf 
Grund einer Anregung des RH, der die dem 
Bund erwachsenden Kosten mit rund 770 S 
pro Monat errechnete, hat die Leitung der 
DA im Einvernehmen mit dem BM f. Auswär
tige Angelegenheiten die monatliche Be
nützungsvergütung auf 750 S erhöht. 

31, 5. Auf Grund eines übereinkommens 
mit der Stiftung Theresianische Akademie hat 
die Republik Österreich dieser Stiftung für die 
Instandhaltung des Konsulartraktes in dem 
die DA untergebracht ist, jährlich ein~n Betrag 
von 100.000 S zur Verfügung zu stellen, über 
dessen Verwendung die Theresianische Akade
mie Rechnung zu legen hat. Der RH stellte 
fest, daß die Theresianische Akademie dieser 
Rechnungslegungspflicht bis jetzt noch nicht 
~achgekommen ist. Der RH empfahl ferner, 
mfolge der ungünstigen finanziellen Lage der 
DA auf die gegen ein jährliches Entgelt von 
10.000 S eingeräumte Möglichkeit der Be
nützung des Festsaaltraktes zu verzichten. 

Das BM f. Auswärtige Angelegenheiten 
teilte in seiner Stellungnahme hiezu mit, daß 
die Theresianische Akademie in der Zwischen
zeit ihrer Rechnungslegungspflicht nachge
kommen ist und daß mit ihr auch Verhand
lungen über die Aufhebung oder Senkung des 
Entgeltes für die Festsaaltraktbenützung ein
geleitet wurden. 

31,6. Der RH bemängelte ferner, daß der 
ehemalige Direktor sowie die Verwalterin der. 
DA Naturalwohnungen benützen, ohne für die 
Wohnungen ein Benützungsentgelt und den 
Ersatz der anteiligen Betriebskosten zu leisten. 
Der Direktor hat die Wohnung Ende 1967 
geräumt, die Verwalterin benützt die Wohnung 
noch immer. 

Das BM f. Auswärtige Angelegenheiten berief 
sich auf rechtliche Schwierigkeiten für die 
Einhebung einer Vergütung, sagte jedoch 
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dennoch zu, um eine Vertragsänderung, die 
die Einhebung einer Vergütung von der Ver
walterin gestattet, bemüht zu sein. 

31, 7. Einer entsprechenden Anregung des 
RH folgend, wird das BM f. Auswärtige Ange
legenheiten in Hinkunft die Kosten eines mehr
wöchigen Aufenthaltes ausländischer Diplo
maten nicht der DA anlasten, sondern bei 
Ansätzen des BM f. Auswärtige Angelegenhei
ten selbst verrechnen. 

31, 8. Der RH fand die kostenlose Abgabe' 
von Verpflegung an das Hauspersonal mit der 
finanziellen Situation der DA nicht vereinbar 
und empfahl auch eine Anhebung des Ver· 
gütungssatzes für die Abgabe eines Mittag. 
essens an das Verwaltungs personal. Der letzte
ren Anregung ist das BM f. Auswärtige Ange. 
legenheiten gefolgt, zur ersten erklärte es die 
Beibehaltung der einmal eingeräumten Ver
günstigung für notwendig, um Kündigungen zu 
vermeiden. Die Anzahl der kostenlos ver
abreichten Mahlzeiten ist jedoch eingeschränkt 
worden. . 

31, 9. Mit dem ehemaligen Direktor der DA 
wurden nach seinem Ausscheiden zwei Kon. 
sulentenverträge abgeschlossen, in denen er 
sich gegen ein Honorar von insgesamt 
30.000 S verpflichtete, gewisse Aufgaben auf 
dem Gebiete der Gestaltung und Durchführung 
des Lehrplanes in der Zeit vom Oktober 1967 
bis Juni 1968 zu übernehmen. Er ist jedoch 
dieser Verpflichtung seit Anfang 1968 nicht 
nachgekommen, Der RH bemängelte, daß die 
Verträge nicht rechtzeitig gekündigt worden 
waren und empfahl Schritte zur teil weisen 
Hereinbringung des Honorars. 

Das BM f. Auswärtige Angelegenheiten 
erklärte hiezu, daß der Konsulentenvertrag 
zur Unterstützung des neuen Direktors, der 
kaum über pädagogische und wissenschaft· 
liche Erfahrungen verfügte, abgeschlossen wor
den war, daß aber nach dem Tode dieses 
Direktors der sodann bestellte neue Direktor 
auf die Dienste des Konsulenten verzichtete 
obwohl dieser bereit war, seine Tätigkeit aus~ 
zuüben. Mangels einer VertragsverIetzung 
können jedoch keine Rückforderungsanspruche 
erhoben werden. 

Der RH mußte auf seiner Feststellung 
beharren, daß eine rechtzeitige Kündigung 
des Konsulentenvertrages dem Bund zumin· 
dest einen Teil der ausgezahlten Honorare 
erspart hätte. 

31, 10. Der im Gesetz über die DA, BGBI. 
Nr. 379, vorgesehene wissenschaftliche Beirat, 
der zur Zeit der Einschau des Reohnungshofes 
noch nioht errichtet war, wurde im Juni 1968 
konstituiert. 
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Verwaltungsbereich ..des Bundesministeriums 
für Justiz 

a) Nachtrag zum Vorjahresbericht 

Buudesanstalt filx Erzlehungs
bedilxftige in KaiBer-Ebersdorf 

32. Wie im TB· 1967 Abs. 34,6 und ~4,8 
ausgeführt wurde, hat der RH dem BM f. 
Justiz empfohlen, den Zweigstellenbetrieb in 
KirchbergjWagram aufzulassen und die dort 
beaufsichtigten Zöglinge in einigen ständig 
leerstehenden Gruppenunterkünften der 
Hauptanstalt unterzubringen. Die Zentral
stelletrug dieser Empfehlung zunächst inso
fern Rechnung, als sie sich bereit erklärte, 
die Nebenstelle vorläufig probeweise für 4 Mo
nate zu schließen und die in dieser Zeit ge
sammelten Erfahrungen ihrer endgültigen Ent
scheidung zugrunde zu legen. 

. Einige Zeit später teilte das BM f. Justiz 
allerdings mit, daß es sich auf Grund eines 
Fluchtfalles entschlossen habe, den Außen
stellenbetrieb wieder aufzunehmen. Wie die 
Erfahrung gezeigt habe, sei es nämlich uner
läßlich, schwersterziehbare Zöglinge einem 
strengeren Regiment außerhalb der Haupt
anstalt zu unterwerfen, damit deren Betrieb 
in Ruhe und Ordnung sowie ohne Gefährdung 
der Sicherheit ablaufen könne. Im übrigen sei 
daran gedacht, eine Sonderanstalt für schwerst
erziehbare Zöglinge zu schaffen, in der insbe
sondere durch psychotherapeutische Maßnah
men versucht werden soll, auch in ·besonders 
schwierigen Fällen eine Resozialisierung zu 
erreichen. 

In seiner Erwiderung warf der RH die 
Frage auf, ob schwersterziehbare Zöglinge 
nicht auch innerhalb der Hauptanstalt einem 
strengeren Regiment unterworfen werden 
kön:n,ten. Seiner Ansicht nach müßte es 
möglich sein, für die in Betracht kommende 
Höchstanzahl von 12 Zöglingen derartige 
Voraussetzungen auch in der Hauptanstalt 
zu schaffen und trotzdem sicherzustellen, daß 
der Kontakt dieser Gruppe mit anderen Zög
lingen unterbunden bleibt. Dabei wäre auch 
zu bedenken, daß es sicherlich keines überaus 
hohen Kostenaufwandes bedürfte, einen Teil 
des hiefür geeigneten "Urtraktes" zumindest 
ebenso ausbruchsicher zu gestalten wie ein 
veraltetes bezirksgerichtliches Gefangenhaus. 

Das BM f; Justiz beharrte jedoch auf seiner 
Entscheidung und entgegnete, daß die Auf
rechterhaltung der Außenstelle auch von 
Fachexperten (Pädagogen, Psychiater und 
Psychologen) gefordert werde. Im übrigen sei 
zu befürchten, daß eine Verlegung der Ab
sonderungen in die Hauptanstalt trotz Be
achtung aller Sicherheitsvorkehrungen die 
Gefahr einer schädlichen Einflußnahme auf die 

Mitzöglinge nut noch vergrößern würde. 
Abschließend kündigte das Ministerium noch 
an, daß es sich in nächster Zeit mit der Aus
arbeitung ergänzender gesetzlicher Bestim
mungen über den Erziehungsvollzug in den 
Bundesanstalten für Erziehungsbedürftige be
fassen werde. 

. b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1968 

Bezirksgericht Ebreichsdorf 

33, 1. Die dem Bezirksgericht Ebreichsdorf 
mitgeteilten Prüfungsfeststellungen bezogen 
sich überwiegend auf Mängel formaler Natur, 
deren zumeist geringfügige Bedeutung es 
gerechtfertigt erscheinen läßt, sie von der 
Berichterstattung auszunehmen. Hinsichtlich 
der die gerichtliche Geschäftsstelle betreffenden 
Beanstandungen sei daher bloß festgehalten, 
daß die geprüfte Dienststelle deren ungesäumte 
Bereinigung versprach. 

33, 2. Ferner war zu bemängeln, daß aus 
dem zur Kasse des Rechnungsführers geführten 
Schlüsselverzeichnis nicht hervorging, wer 
während dessen Abwesenheit die Kassen
geschäfte besorgte und somit den Kassen
schlüssei verwahrte. Der RH erinnerte deshalb 
an die einschlägigen Bestimmungen der Kassen
sicherungsvorschrift, derzufolge ein Schlüssel
protokoll so zu führen ist, daß daraus jeder, 
wenn auch nur kurzfristige Wechsel in der 
Pe~son des Schlüsselverwahrers ersehen werden 
kann . . I 

a3, 3. Wie sich bei Durchsicht des zur 
Evidenz gerichtlicher Erläge· geführten Geld
bu~hes zeigte, bleiben zuweilen auch Parteien
gelder im Betrag von über 4000 S längere 
Zeit hindurch auf dem Postscheckkonto des 
geprüften Gerichtes deponiert, ehe die zur 
Bereinigung dieser Geldbuchposten erforder
lichen Verfügungen getroffen werden. Der 
RH erinnerte deshalb an die Vorschriften 
über das. gerichtliche Erlagswesen, in denen 
bestimmt ist, daß alle die vorgenannte Betrags
grenze übersteigenden Erläge auf das Konto 
der zuständigen Verwahrungsabteilung zu 
übertragen sind, und ersuchte um deren 
künftige Beachtung. 

33, 4. Eine weitere Empfehlung bezog 
sich auf die in der Geschäftseinteilung ge
legene Möglichkeit eines Verstoßes gegen einen 
Unvereinbarkeitsgrundsatz : Da ein als Rechts
pfleger tätiger Beamter gleichzeitig als Stell
vertreter des Rechnungsführers fungiert, ist 
es durchaus möglich, daß dieser Beamte unter 
anderem auch jene Zahlungsanordnungen voll
zieht, die er selbst in seiner Eigenschaft als 
Rechtspfleger erlassen hat. Der RH legte 
der geprüften Stelle daher nahe, daß die 
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diesbezüglichen Gerichtsbeschlüsse in solchen 
Fällen ausschließlich vom Richter unterfertigt 
werden. 

Das Bezirksgericht Ebreichsdorf hat in 
seiner Stellungnahme zugesagt, den Bemänge
lungen und Anregungen des RH 'zu ent
sprechen. 

33, 5. Die Wasserversorgung des Bezirks
gerichtes Ebreichsdorf einschließlich der 
Dienstwohnung des Gerichtsvorstehers sowie 
der im selben Gebäude untergebrachten justiz
fremden Dienststellen (Gendarmerieposten
kommando und Steueraufsichtsstelle des 
Finanzamtes Baden) erfolgt durch eine elek
trisch betriebene Pumpe, deren Stromver
brauch an Hand eines gesonderten Zählers 
ablesbar ist. Da diese Stromkosten (zirka 
25 v. H. der gesamten Stromkosten des Bezirks
gerichtes) bisher zur Gänze von der Justiz
verwaltung getragen wurden, ersuchte der 
RH das Oberlandesgericht Wien, allen an der 
Wasserversorgung beteiligten Mitbewohnern 
künftighin aliquote Ersatzanteile vorzuschrei
ben. 

33, 6. Da für den in der Dienstwohnung 
des Gerichtsvorstehers installierten Telephon
apparat bisher kein Kostenersatz für private 
Ferngespräche geleistet wurde, ersuchte der 
RH das Oberlandesgericht Wien, einen der
artigen Kostenersatz einzuheben. 

Das Oberlandesgericht Wien hat den An
regungen des RH entsprochen. 

Arbeitshaus Lankowitz 

34, 1. Die Wahrnehmung, daß manche mit 
privaten Unternehmern getroffene Arbeits
übereinkommen lückenhaft waren oder bloß 
auf mündlicher Vereinbarung beruhten, ver
anlaßte den RH zu der Empfehlung, die 
Konditionen auch kurzfristiger oder nur fall
weiser Arbeitsaufträge künftighin schriftlich 
zu vereinbaren und sich dabei stets eines 
vom BM f. Justiz für solche Zwecke aus
gearbeiteten Mustervertrages zu bedienen. 
Ebenso mußte beanstandet werden, daß das 
Einlangen oder Versenden von Schriftstücken 
vertraglichen Charakters - wie z. B. die 
Erteilung oder Entgegennahme von Aufträgen, 
die Vereinbarung von Stücklöhnen u. dgl. -
bisher niemals in Evidenz genommen wurde. 
Die Anstaltsleitung war daher zu verhalten, 
den die Unternehmerbetriebe betreffenden 
Ein- und Auslauf ordnungsgemäß protokollie
ren zu lassen. 

32, 2. Vereinfachungsmöglichkeiten ergeben 
sich insbesondere im Zusammenhang mit der 
Veräußerung von Anstaltsprodukten. So wur
den bei den jährlichen Kartoffelauslieferungen 
für jeden Bezieher ein Lieferschein, zwei 
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Gegenscheine, eine Rechnung und eine· Rech
nungsdurchschrift ausgefertigt und bei Ver
rechnung der aus der Veräußerung von Garten
produkten erzielten Einnahmen nur für 
Buchungszwecke eigene Abrechnungslisten an
gefertigt. Der RH empfahl für die Kartoffel
auslieferung die Herstellung eines einzigen 
Beleges in Form einer entsprechenden Liste 
und für die Verrechnung der Erlöse von 
Gartenprodukten die Zusammenfassung der 
Quittungsdurchschriften in einem Rechen
streifen. 

Anderseits war zu bemängeln, daß die 
von der Molkerei erstellten Monatsabrech
nungen über die täglichen Milchlieferungen 
des Arbeitshauses bisher nur selten einer 
Kontrolle unterzogen worden sind. 

32, 3. Bei der Überprüfung der Gefangenen
verwahrnisse fiel vor allem auf, daß die 
Wertgegenstände und Urkunden nicht gemein
sam, sondern von zwei verschiedenen Be
diensteten verwahrt werden, wodurch die geson
derte Führung der entsprechenden Evidenzen 
erforderlich war. Der RH trat dafür ein, 
die in Rede stehenden Verwahrungsgeschäfte 
von einem einzigen Beamten besorgen zu 
lassen. Außerdem zeigte sich, daß die über
nommenen Wertgegenstände und Urkunden 
nicht immer in einer allfällige Verwechslungen 
möglichst ausschließenden Weise verzeichnet 
worden sind. 

32, 4. Entgegen einer Weisung des BM 
f. Justiz wurden neben den Inventarkonto
blättern und dem Inventarverteiler auch noch 
Standort- und Gegeninventare geführt. Auch 
war zu bemängeln, daß nicht alle Inventar
gegenstände den vorgeschriebenen Eigentums
vermerk aufwiesen. Einige weitere Anregungen 
betrafen die Hausbücherei, deren Durchsicht 
unter anderem ergab, daß nur etwa ein Drittel 
des vorhandenen Buchbestandes das Interesse 
der Leserschaft findet und daß keine Ent
lehnkartei besteht. Der RH schlug vor, alle 
nicht in Verwendung gezogenen Bücher aus
zuscheiden 'und eine Entlehnkartei einzu
richten, die nicht nur die Namen der jeweiligen' 
Entlehner, sondern auch deren Empfangs
bestätigungen enthält. 

32, 5. Zur Vervollständigung der von der 
Anstalt bereits getroffenen Brandschutzmaß
nahmen wurde empfohlen, noch einige Hand
feuerlöschgeräte anzuschaffen, den Dachboden 
zu entrümpeln und für eine periodische Ver-
1autbarung der für den Anstaltsbereich aus
gearbeiteten Feuerlöschordnung zu sorgen. 

Die Anstaltsleitung nahm sämtliche Aus
führungen des RH zur Kenntnis und teilte 
in ihrer Stellungnahme mit, daß sie seinen 
Beanstandungen und Hinweisen künftighin 
Rechnung tragen werde. 
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34, 6. Angesichts der Tatsache, daß die 
Brennstoffbevorratung des Arbeitshauses bis
her immer monatlich erfolgte, empfahl der 
RH, den gesamten Jahresbedarf mit nur 
einer einzigen Belieferung zu decken. Die 
Anstalt sagte zu, dieser Empfehlung nach 
Schaffung der notwendigen Einlagerungsmög
lichkeiten in dem in Aussicht genommenen 
neuen Wirtschaftsgebäude nachzukommen. 

34, 7. Die im Jahre 1967 aufgelaufenen 
Fernsprechgebühren für Zeitgebühren betrugen 
mehr als das Doppelte der für das Jahr 1966 
erhobenen Gebührensumme. Der RH empfahl 
der geprüften Dienststelle die Einleitung ent
sprechender Gegenmaßnahmen. 

Die Anstaltsleitung begründete die sprung
hafte Zunahme des Gebührenaufwandes mit 
langwierigen Besprechungen mit Privatunter
nehmern, die insbesondere der Beschaffung 
neuer Gefangenenarbeit dienten, räumte aber 
ein, daß mitunter sicherlich auch eine schrift
liche Erledigung möglich gewesen wäre. Im 
übrigen werde der Senkung des Fernsprech
aufwandes nunmehr wieder ein besonderes 
Augenmerk zugewendet. 

34, 8. Schließlich empfand es der RH als 
Mangel, daß die vorhandene Alarmanlage 
nur von der Torinspektion aus bedienbar ist 
und keine weiteren Auslösevorrichtungen be
sitzt. Um die Alarmbereitschaft der Anstalt 
zu erhöhen, wäre es daher von Vorteil, die 
Betätigung der Anlage auch noch von anderen 
. Stellen aus zu ermöglichen. 

Die geprüfte Anstalt hat diesem Hinweis 
insofern Rechnung getragen, als nunmehr von 
zwei weiteren Stellen aus Alarmzeichen aus
gelöst werden können. 

VerwaItungsbereich des Bundesministeriwns 
für Landesverteidigung 

a) Prüfungsergebnisse aus den 
Vorjahren 

Fehllie(erung von . 
Rü&tungsgiltern 

35. Wie im TB 1966 Abs. 32, 110 und 
TB 1967 Abs. 35 ausgeführt ist, entstanden 
dem BM f. Landesverteidigung d«rch die 
Lieferung von amerikanischem Rjistungs
material, das nicht beBteIlt worden war, 
erhebliche Kosten. Soweit es sich tim Bar
auslagen handelte, wurden sie von den amerika
nischen Dienststellen anstandslos ersetit. Hin
gegen wurde die Bezahlung der V erw~ltungs
und Bearbeitungskosten, die dem I BM f. 
Landesverteidigung im Zusammenhapg mit 
der Rücksendung des fehlgeleiteten Materials 
erwachsen waren, anfangs des Jahr~s 1969 

I 

mit der Begründung abgelehnt, daß sich diese 
Forderung auf keine tatsächliche oder still. 
s'chweigende Vereinbarung stützen könne. 
Laut Auskunft des BM f. Landesverteidigung 
sind die Verhandlungen noch nicht abge
schlossen. 

Abwicklung eines 
Liefervertrages 

36. Zum TB 1965 Aha. 83, 16 und 30, 
TB 1966 Abs. 33, 1 sowie TB 1967 Abs. 36 
ist zu berichten, daß das BM f. Landesver. 
teidigung im Jahre 1968 mit der Firma, die 
im Rahmen eines im Jahre 1958 abgeschlosse. 
nen Kauf- und Liefervertrages Ersatzteile für 
die amerikanischen Fahrzeuge des Bundes· 
heeres lieferte, einen Vergleich abgeschlossen 
hat, demzufolge die Firma eine Forderung der 
Republik Österreich von rund 2,426.000 Saus 
dem Titel der Gewährleistung, der eine Forde
rung der Firma von rund 1,188.000 S für nicht
bezahlte Warenlieferungen gegenübersteht, an
erkennt. 

Gegen den Abschluß des Vergleiches, der 
unter Abstrich eines erheblichen Teiles der 
ursprünglichen Forderung des BM f. Landes
verteidigung erfolgte, hat der RH deswegen 
nichts eingewendet, weil sich das BM f. Landes
verteidigung auch nach Meinung der Finanz
prokuratur bei Austragung der Angelegenheit 
im Prozeßwege wegen Beweisnotstandes und 
sonstiger Umstände in einer derart ungünstigen 
Situation befunden hätte, daß ein besseres 
Ergebnis nicht zu erwarten gewesen wäre. 

PräsenzdIener ; 
Familienunterhalt, Einkleidung, 

Tauglichkeit 

37, 1. Im Interesse der Verwaltungs verein
fachung und zur Vermeidung von unnötigen 
Verzögerungen in der Flüssigmachung von 
Familienunterhalten, Mietzinsbeihilfen und 
Familienbeihilfen gemäß § 17 Abs. 3 des Fami
lienlastenausgleichsgesetzes 1967 hat der RH 
dem BM f. Landesverteidigung (vgl. TB 1966 
Aba. 36, 13-15) empfohl~n, diese Verwal
tungsagenden nicht mehr durch die rund 
30 Verwaltungsstellen des Bundesheeres be
sorgen zu lassen, sondern sie zu zentralisieren. 

Das BM f. Landesverteidigung hat aner
kannt, daß die Durchführung. des Vorschlages 
die Einsparung von 20 Dienstposten ermöglichen 
würde und die übertragung dieser Agenden an 
die Heeresbesoldungsstelle Graz in Aussicht ge
stellt (vgl. TB 1967 Ahs.39). Laut Mitteilung 
des BM f. Landesverteidigung wurde inzwischen 
eine entsprechende Regierungsvorlage ausge
arbeitet und dem Nationalrat zur Schaffung 
der für die Zentralisierung dieser Agenden 
erforderlichen gesetzlichen Basis zugeleitet. 
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37, 2. Um die rasche und vollständige 
Einkleidung der zur Ableistung des Präsenz
dien~tes eingerückten Wehrpflichtigen zu ge
währleisten, wurde vom BM f. Landesverteidi
gung verfügt, daß ab dem Jahre 1969 die 
Körpermaße der Stellungspflichtigen bei den 
Musterungsuntersuchungen festgestellt und 
anläßlich der Einberufung den Ausbildungs
einheiten zur Bereitstellung der passenden 
Bekleidungsgegenstände mitgeteilt werden. 
Damit wurde ein Vorschlag des RH aus dem 
Jahre 1959 (vgl. TB 1960 Abs. 778), der 
damals abgelehnt worden war, verwirklicht. 

37, 3. In diesem Zusammenhang sei er
wähnt, daß ein verhältnismäßig hoher Prozent
satz der stellungspflichtigen Wehrpflichtigen 
für den Dienst im Bundesheer geeignet ist. 
Im Jahre 1968 kamen rund 45.000 Wehrpflich
tige ihrer Stellungspflicht nach, von denen 
nach ärztlicher Untersuchung 82,94% für 
tauglich mit der Waffe und 8,76% für taugltch 
ohne Waffe erklärt wurden. Von den ver
bleibenden 8·30 % waren für den Militärdienst 
5,65% dauernd und 2,65% vorüber
gehend untauglich. Im Vergleich dazu waren 
z. B. in der Bundesrepublik Deutschland laut 
Bericht des Wehrbeauftragten des Deutschen 
Bundestages für das Jahr 1968 von je 100 Mann 
eines Musterungsj ahrganges nur 47 für den 
(18monatigen) Wehrdienst verfügbar, wovon 
38 eingezogen wurden. 30% der untersuchten 
SteUungspflichtigen waren untauglich oder 
bedingt tauglich, 20% unterlagen Ausnahme
bestimmungen und 3% wurden aus sonstigen 
Gründen nicht eingezogen. 

Pionierbataillon 3 

38, 1. Im Sinne der Anregung des RH 
(vgl. TB 1967 Abs. 42, 7 und 42, 17) hat das 
BM f. Landesverteidigung mit Erlaß vom 
15. Oktober 1968 eine umfassende Schlüsse:!
ordnung herausgegeben, die die Verwahrung 
und Hinterlegung der Schlüssel zu den Dienst
räumen, Magazinen, Lager- und Betriebs
stätten usw. einheitlich regelt und Maßnahmen 
anordnet, die ein~ ausreichende Sicherung der 
Schlüssel vor dem Zugriff Unbefugter und der 
Erreichbarkeit der Zweitschlüssel im Falle 

. eines Alarms oder Brandes gewährleisten. 

38, 2. Wie im TB 1967 Abs. 42, 21 darge
stellt, ist der Einkaufspreis der für die Mittags
portionen verwendeten Lebensmittel höher 
als der Betrag, den ein Vollzahler für die Teil
nahme an der Mittagskost zu entrichten hat. 
Der RH schlug deshalb vor, den Preis für ein 
Mittagessen generell um 50 Groschen hinaufzu
setzen. Dem Vorschlag des RH wurde mit 
Wirkung vom 1. Mai 1969 Rechnung getragen. 
Damit ethöhen sich die Einnahmen des Bundes 
um mehr als 1 Mill. S jährlich. Im Jahre l!W~ 

71 

wurden z. B. von den Truppenküchen rund 
11 Millionen Tageskostportionen (3 Mahl
zeiten) und zusätzlich rund 2·4 Millionen 
Mittagsportionen ausgegeben. 

Heeresbekleidungsanstalt in 
Brunn/Gebirge; Heereswirt

schaftsanstalt In 
St. Johann/Tirol; Gruppenver' 

pllegsanstalt II In Graz 

39, 1. In Ergänzung der Ausführungen im 
TB 1967 hat der RH zu berichten, daß das 
BM f. Landesverteidigung am 1. November 
1968 die vom RH monierten Organisations
pläne für sämtliche Wirtschaftsanstalten des 
Bundesheeres herausgegeben hat. Der Organi
sationsplan 1968 für die Heeresbekleidungs
anstalt enthält um 68 bzw. 20 Dienstposten 
weniger als im Entwurf des Organisations
planes aus dem Jahre 1965 als Maximal- bzw. 
Minimalstärke vorgesehen waren (vgI. 
TB 1967 Abs. 44, 2 und 3). 

39, 2. Die Zusage des BM f. Landesver
teidigung, die Zweigstelle Landeck der Heeres
wirtschaftsstelle St. JohannjTirol entsprechend 
dem Vorschlag d,es RH aufzulassen, wurde 
inzwischen verwirklicht (vgI. TB 1967 Abs. 44, 
14). 

39, 3. Ferner ist das BM f. Landesverteidi
gung mit Erlaß vom 11. November 1968 der 
Empfehlung des RH, für ein einheitliches Vor
gehen der Wirtschaftsanstalten bei der Durch
führung der Bestandsüberprüfungen in den 
Lagern sowie für eine zeitliche Abstufung der 
überprüfungen nach Art und Wert der Be
stände zu sorgen, nachgekommen (vgl. TB 1967 
Abs. 44, 25). Neu geregelt und wesentlich 
vereinfacht wurde auch das Verfahren bei 
der Bestellung von Uniformstoff samt Zubehör 
für die Maßanfertigung von Uniformstücken 
für Offiziere und Unteroffiziere. Solche Be
stellungen laufen nun nicht mehr über das 
Gruppenkommando (vgl. TB 1967 Abs. 44, 16). 

Militärkommando Tirol 

40, 1. Im Nachhang zu TB 1967 Abs. 45, 2 
und 4 ist zu berichten, daß das BM f. Landes
verteidigung mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
1969 eine Neuregelung der Kostentragung bei 
Hilfeleistungen im Rahmen der Ausbildung 
getroffen und entsprechend dem Verlangen 
des RH den außerhalb der Bundesverrechnung 
bei einer Mineralölfirma geführten Fonds auf-· 
gelöst hat. 

40, 2. Ferner hat das BM f. Landes
verteidigung mit Erlaß vom 18. März 1969 
die Führung von Waffengrundbuchblättern 
für sämtliche Handfeuerwaffen und Maschinen
gewehre generell angeordnet und einheitlich 
geregelt, wie dies vom RH empfohlen worden 
war (TB 1967 Abs. 45, 22). 
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40, 3. Hingegen hat das BM f. Landes
verteidigung noch immer nicht seine bereits 
vor Jahren (vgI. TB 1964 Abs. 122, 5) gegebene 
Zusage verwirklicht, einen zusammenfassenden 
Erlaß über alle Urlaubsbestimmungen heraus
zugeben, der den militärischen Dienststellen 
auch dazu dienen soll, unrichtige Berechnungen 
des Urlaubsausmaßes von Heeresangehörigen 
zu vermeiden, wie sie vom RH mehrmals 
festgestellt worden waren (vgI. TB 1967 
Abs. 45, 19). 

40, 4. Zu den möglichen Personaleinspa
rungen bei Militärkommanden (vgl. TB 1967 
Abs. 45, 32 ff.) teilte das BM f. Landesver
teidigung dem RH mit, die neuen Organisa
tionspläne für die territoriale Organisation 
s~ien bereits herausgegeben und darin die 
Anzahl der systemisierten Dienstposten um 
rund 200 verringert worden. Diese Einsparung 
sei möglich gewesen, weil ein Teil der Agenden 
der territorialen Organisation bei den Gruppen
kommanden zusammengezogen und die neuen 
Organisationspläne nicht auf Grund des vor
handenen Personalstandes, sondern nach dem 
neuen Aufgabenbereich erstellt worden seien. 

Reisegebührenvorschrift 1955, die auf Grund 
des § 92 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 
auf der Stufe eines Bundesgesetzes st'eht, 
wurde jedoch mit Bundesgesetz vom 21. April 
1967, BGBI. Nr. 158, in einigen Punkten 
ergänzt und abgeändert; auf die gegenstands
los gewordeneBestimmung der Verordnung 
BGBI. Nr. 203/1955 wurde nicht eingegangen. 

Anläßlich seiner Einschau beim Militär
kommando Tirol (TB 1967 Abs. 45) verwies 
der RH das BM f. Landesverteidigung noch
mals auf die Benachteiligung der ledigen zeit
verpflichteten Soldaten und erhielt nach zu
nächst neuerlicher Ablehnung vom Mini
steril}.m endlich die Ausfertigung eines Erlasses 
vom 24. März 1969 zugesandt, mit dem nach 
Herstellung des Einvernehmens mit dem 
Bundeskanzleramt und dem BM f. Finanzen 
angeordnet wurde, daß ab sofort die ein
schränkende Bestimmung des Art. II Abs. 2 
der Verordnung - der Bundesregierung vom 
27. September 1955, BGBI. Nr. 203, auf ledige 
zeitverpflichtete Soldaten nicht mehr anzu
wellden ist. 

Bei manchen Dienststellen sei deshalb noch Hochschulstudium von 
Personal vorhanden, das keine systemisierten Angehörigen des Bundesheeres 

Dienstposten bese~ze, aber noch so lange 41. Trotz der Zusage des BM f. Landesver-
über den Stand geführt werden müsse, bis teidigung, um die Schaffung einer gesetzlichen 
eine Versetzung möglich sei oder ein Dienst- Grundlage für das Hochschulstudium von 
posten frei werde. Heeresangehörigen in der Dienstzeit unter 

40, 5. Gemäß Art. Ir Abs. 2 der Verordnung Fortzahlung der Bezüge und gegen Ersatz 
der Bundesregierung vom 27. September 1955, der Studienkosten (vgI. TB 1966 Abs. 38 und 
BGBI. Nr. 203, waren ledige Vertragsbe- TB 1967 Abs. 46) bemüht zu sein, wurde bisher 
dienstete des Bundesheeres vom Bezug der keine entsprechende, dem Nationalrat zur 
Zuteilungsgebühr .nach §§ 22 f. der Reise- parlamentarischen Behandlung zuzuleitende 
gebührenvorschrift 1955 ausgeschlossen. Diese Regierungsvorlage ausgearbeitet. 
Ausnahmeregelung verlor im Jahre 1959 ihre In einer Aus·sendung, die auch dem RH 
Wirksamkeit, da durch § 50 Abs. 5 des Wehr- übermittelt wurde, hat das BM f. Landes
gesetzes das Dienstverhältnis der Angehörigen verteidigung darauf aufmerksam gemacht, daß 
der ehemaligen provisorischen Grenzschutz- z. B. in der Bundesrepublik Deutschland 
abteilungen als Vertragsbedienstete des Bundes- Wehrpflichtige, die nach Ableistung des Grund
heeres befristet wurde und ßpätestens mit wehrdienstes ein Hochschulstudium absolvie
September 1959 endete. ren und Offiziersanwärter sind, während ihrer 

Das BM f. Landesverteidigung wandte im Studien:;>;eit eine beträchtliche finanzielle Unter
Einvernehmen mit dem BKA und dem BM. f. stützung erhalten. Der RH betonte dem 
Finanzen die einschränkende Bestimmung aber BM f. Landesverteidigung gegenüber, daß er 
auch auf die aus den präsenzdienenden Soldaten die Förderung der Studierenden durchaus 
hervorgegangenen zeitverpflichteten Soldaten b~grüße und. die ?ewi~~ung akademisch ge
der Verwendungsgruppen H 3 und H 4 des bIldeter O~fizIere. fur wun~chenswert erachte, 
Gehaltsgesetzes 1956 an. Dies wurde vom RH d~ch be~.urfe dle HeranzIe~un~ von Ste~er
beanstandet, weil hiefür die rechtliche Grund- mItteln fur Zwecke der Stud18nforderung emer 
lage fehlte. Das BM f. Landesverteidigung ließ gesehlichen Regelung. 
sich jedoch zu keiner Änderung seiner V 01'

gangsweise bewegen und i'eilte dem RH 
sohließlich mit, in der für das Jahr 1966 zu 
erwartenden neuen Reisegebührenvorschrift 
werde die gegenständliche Ausnahmebestim
mung nicht mehr enthaltell sein. 

Bekanntlich ist die neue Reisegebührenvor
schrift bis heute noch nicht erschienen. Die 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1968 

Bundesministerlum für 
Landesverteidfgung 

42, 1. Nachdem die Bundesregierung die 
vom BM f. Landesverteidigung vorgeschlagene 
Umorganisation des Bundesheeres (Gliederung 
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nach Einsatztruppe und Territorialorganisa- nach seiner Umgliederung wieder zur Ruhe 
tion, Land- und Luftstreitkräften, Kommanden, gekommen war und die Vor- und Nachteile 
Truppenkörper und Versorgungseinrichtungen) der Umorganisation 1963 erkannt und beurteilt 
mit Beschluß vom 17. Juli 1962 gemäß § 13 werden konnten, das BM f. Landesverteidigung 
Wehrgesetz grundsätzlich genehmigt hatte, ersucht, die Organisationspläne zu überarbeiten 
arbeitete das Verteidigungsministerium die' und neue Friedensstärken festzusetzen. 
einzelnen Organisationspläne aus, die für jede 42, 4. Im Zuge der vom BM f. Landesver
militärische Einheit und Dienststelle die teidigung bereits als unumgänglich erkannten 
organisatorische Gliederung, die Anzahl des Rationalisierungs- und Straffungsmaßnahmen 
Kaderpersonals und der Präsenzdiener und wurde im Jahre 1968 der Organisations
deren Funktionen sowie die Ausrüstung mit rahmen des Bundesheeres verkleinert, insbe
Waffen und Fahrzeugen festlegen. Hiebei sondere wurden die Außenstellen der Ergän
wurde die Friedensstärke des Bundesheeres zungsabteilungen der Militärkommanden auf
auf eine Personalstärke von rund 25.000 Mann gelassen, Zeuganstalten und Lager der Heeres
Kaderpersonal (militärisches und . ziviles Perso- versorgung zusammengelegt, eine größere An
nal) abgestellt. Dieser Kaderstand . sollte im zahl von Kompanien der Einsatztruppe aufge
Zuge einer langfristigen, kontinuierlichen Per- löst bzw. stillgelegt oder umgewandelt und die 
sonalaufstockung erreicht werden. Personalstärke der einzelnen Truppenkörper 

Dem Verteidigungsressort (BM f. Landes- erheblich herabgesetzt. Im Rahmen dieser 
verteidigung, Heer und Heeresverwaltung, Maßnahmen wurde auch ein Teil der Aus
Heeresgeschichtliches Museum, Heeres-Land- bildung;skompanien aus den Ausbildungs
und Forstwirtschaftsbetrieb Allentsteig) wur- regimentern herausgelöst und den Einsatz
den durch den Dienstpostenplan, der einen bataillonen eingegliedert, sodaß viele Soldaten 
Bestandteil des Bundesfinanzgesetzes bildet, wieder so wie vor 1963 ihre gesamte Präsenz
in den Jahren 1963 bis 1967 jeweils 22.568, dienstzeit bei ein und demselben Truppen-
22.516, 23.016, 23.033 und 23.033 Dienst- körper verbringen können. Die Reduzierung 
posten zur Verfügung gestellt. Im Jahre 1963 der Dienstposten in den Organisationsplänen 
waren hievon rund 2200 Dienstposten frei, 1968 hatte aber auch zur Folge, daß nun 
von denen bis zum Jahre 1967 rund 2100 Posten manche militärischen Einheiten über mehr 
besetzt werden konnten. Im Jahre 1967 Kaderpersonal verfügen, als sie nach dem 
setzten aber die allgemeinen Sparmaßnahmen Organisationsplan 1968 haben sollen; die 
und verstärkten Bemühungen um die Redu- Versetzung dieses Personals zu jenen Ein
zierung der Personalstände des Bundes ein, heiten, denen Kaderpersonal fehlt, stößt vor 
die .dazu führten, daß dem Verteidigungs- allem aus sozialen und wirtschaftlichen 
ressort für das Jahr 1968 nur noch 22.883 Gründen auf große S?hwierigkeiten. 
Dienstposten zur Verfügung standen, die im 
Dienstpostenplan für das Jahr 1969 um weitere Der RH vertrat gegenüber dem BM f. 
500 auf 22.383 Dienstpostenherabgesetzt Landesverteidigung die Auffassung, daß die 
wurden. Damit war dem Grundgedanken, der für die militärische Landesverteidigung zur 
bei der Festlegung des Rahmens der Heeres- Verfügung gestellten Budgetmittel und Dienst
organisation 1963 mitbestimmend war, daß post'en die Grundlage und Voraussetzung der 
nämlich der Dienstpostenplan dem personellen Organisationspläne des Bundesheeres zu sein 
Heeresaufbau folgen würde, der Boden ent- haben und verlangte die Übereinstimmung 
zogen worden. der in den Organisationsplänen vorgesehenen 

42, 2. Als Tatsache blieb, daß die Organisa- Dienstposten für das Kaderpersonal mit den 
tionspläne 1963 weit mehr Dienstposten für laut Dienstpostenplan ZUr Verfügung stehenden 
ständige Heeresangehörige vorsahen, als Dienstposten, zumindest in der Form, daß die 
Kaderpersonal vorhanden war und aufge- überzähligen Dienstposten der Organisations
nommen werden durfte. Als Richtzahl kann pläne gesperrt werden, eine Maßnahme, die 
angegeben werden, daß zu Beginn der auch im Interesse einer gleichmäßigen Auf
Umgliederung etwa . ein Fünftel der stockung des Kaderpersonals der Truppen
in den Organisationsplänen 1963 vorgesehenen körper unerläßlich erscheint. Ein weiterer 
Dienstposten für Kaderpersonal unbesetzt war. Ausbau des Bundesheeres werde, wie der RH 
Entsprechend der örtlichen wirtschaftlichen weiter ausführte, nur insoweit inöglich sein, 
Situation und den persönlichen Verhältnissen als es die künftigen Bundesfinanzgesetze und 
differierte die Stärke des Kaderpersonals der Dienstpostenpläne gestatten. 
militärischen Einheiten und Dienststellen er- In seiner Stellungnahme hob das BM f. 
heblieh nach Garnisonen und Bundesländern. Landesverteidigung hervor, daß nach seiner 

42, 3. Wie im TB 1967 Abs. 42, 24 und 25 Ansicht von einer überdimensionalen Heeres
ausgeführt, hat der RH nach Ablauf einer organisation nicht gesprochen werden könne, 
angemessenen Frist, üi der das Bundesheer da die Anzahl der durch die Bundesregierung 
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bestimmten Verbände in der Friedensorganisa
tion im Hinblick auf die dem Bundesheer 
übertragenen Aufgaben und im Verhältnis zu 
den Armeen vergleichbarer Staaten sehr ge
ring sei. 

Das Ministerium wies darauf hin, daß die 
in den neuen Organisatiollsplänen vorgesehenen 
Dienstposten für Kaderpersonal die im Dienst
postenplan 1969 systemisierten Dienstposten 
nur noch um einige hundert Dienstposten über
steigen und betonte ·mit Nachdruck, daß der 
Heeresaufbau noch keineswegs abgeschlossen 
sei. Nach dem Willen der Bundesregierung 
seien die vorgesehenen Verbände des Bundes
heeres nach Maßgabe der personellen und 
materiellen Gegebenheiten aufzustellen und 
im Stande zu halten. Der weitere Heeresauf
bau setze jedoch voraus, daß die Dienstposten
pläne der Bundesfinanzgesetze ab dem Jahre 
1970 eine Aufstockung des Personalstandes 
ermöglichen. Eine weitere Reduzierung der 
Dienstposten würde sich auf die bestehende 
Organisation äußerst nachteilig auswirken, 
den dringend notwendigen weiteren Heeres
aufbau vollkommen in Frage stellen und einer 
Mobilmachung die Basis entziehen. Die vom 
RH empfohlene Sperre der Dienstposten in 
den Organisationsplänen 1968, die im Dienst
postenplan nicht verankert sind, es handle 
sich um etwa 3% des Sollstandes, könne erst 
dann erfolgen, wenn der auf Grund der neuen 
Organisationspläne notwendige Kaderaus
gleich zu einem Abschluß gekommen sei. 

42, 5. Die Maßnahmen des BM f. Landes
verteidigung zur Herabsetzung des Personal
standes erstreckten sich nur auf gewisse 
militärische Bereiche und Ebenen. Der RH 
brachte deshalb die Reduzierung der Gruppen
kommanden von drei auf zwei und der Brigade
kommanden von sieben auf sechs zur Sprache 
und verwies auf die günstigen Folgen, die 
eine Verringerung dieser Kommandostellen, 
insbesondere auf dem Personal- und Verwal
tungssektor, zur Folge hätten. 

In diesem Zusammenhang sei nicht außer 
acht gelassen, daß kein aktives Armeekomman
do besteht und durch die Schaffung von nur 
zwei Gruppenkommanden diesen eine erhöhte 
militärische Bedeutung zukäme. 

Weiters ersuchte der RH das BM f. Landes
verteidigung, die Frage zu prüfen, ob nach der 
Neuordnung der Luftstreitkräfte in zwei Briga
den die Auffächerung der Führungsspitze in 
ein Kommando der Luftstreitkräfte und zwei 
Brigadekommanden weiterhin notwendig ist, 
und bemerkte, daß als Folge der anzustreben
den engeren Zusammenarbeit mit der Zivil
luftfahrt auch der militärische Flugwetterdienst 
entbehrt werden könnte. 

Auf diese Anregungen ging das BM f. Landes
verteidigung nur bezüglich der Luftstreitkräfte 
ein. Es teilte mit, daß bei den Luftstreit
kräften eine ,personelle Umschichtung im 
Gange sei. Die Flieger- und die Luftabwehr
brigade seien nur mehr taktische Verbände, 
während das Kommando der Luftstreitkräfte 
verschiedene Aufgaben dieser beiden Brigaden, 
insbesondere auf dem Gebiete der Versorgungs
führung, übernommen habe. 

Zu den weiteren Anregungen verwies das 
BM f. Landesverteidigung darauf, daß durch 
dell Beschluß der Bundesregierung vom 
19. März 1968 die Organisation des Bundes
heeres, die die Gliederung des aktiven und des 
Reserveheeres, die Kommandostruktur, . die 
Anzahl und Art der Heeres- und Truppen
körper, die territoriale Organisation sowie die 
Akademien und Schulen umfasse, festgelegt 
worden ist. Das BM f. Landesverteidigung 
werde im Rahmen dieses Regierungsbeschlus
ses nach Maßgabe der personellen und materiel
len Gegebenheiten den weiteren Heeresaufbau 
konsequent weiter durchführen. 

Bezüglich der Verringerung der Dienstposten 
der zeitverpflichteten Soldaten in den Dienst
postenplänen 1968 und 1969 um 300 bzw. 
160 Dienstposten bemerkte das BM E Landes
verteidigung, daß dadurch die durchschnitt
liche jährliche Zuwachsrate von 350 zeitver
pfiichteten Soldaten im Zeitraum 1963 bis 
1967 nicht mehr erreicht werden konnte. Diese 
Entwicklung sei äußerst bedenklich, da ohne 
entsprechenden Nachwuchs zeitverpfiichteter 
Soldaten der weitere Heeresaufbau unmöglich 
und der Personalstand des Verteidigungs
ressorts einer rasch zunehmenden Veralterung 
ausgesetzt sei. 

42,.6. Für das BM f. Landesverteidigung 
selbst sieht der Dienstpostenplan 1968 
971 Dienstposten vor. Im Teilheft zum Bun
desvoranschlag 1968 waren 219 Dienstzuge
teilte veranschlagt, sodaß ein Personalstand 
von 1190 Bediensteten vorgesehen war; tat
sächlich beschäftigte das Ministerium rund 
1550 Bedienstete. 

Der RH gab der Erwartung Ausdruck, 
daß im Zuge der vom Ministerium mit Erlaß 
vom 16. Feber 1968 eingeleiteten Straffungs
und Rationalisierungsmaßnahmen auch im 
Ministerium selbst Personaleinsparungen und 
organisatorische Veränderungen vorgenommen 
werden und· verwies hiezu auf die starke 
Aufsplitterung des Ministeriums in Sektionen, 
Gruppen, Abteilungen, Hauptreferate und 
Referate. 

Das BM f. Lande.9verteidigung erwiderte, 
das Ansteigen des Personalstandes der Zentral
steIle sei darauf zurückzuführen, daß sich 
auf mehreren Gebieten der Arbeitsumfang 
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beträchtlich vergrößert habe, rz;. B.durch aber die Anzahl der in den Organisations
dieEinführung der Inspektionen/Inst.ruktionen, plänen 1963 vorgesehenen C-wertigen Funk
die schrittweise Aufstellung der territorialen tionsposten erheblich größer als die Anzahl 
Landesverteidigung, die Vollziehung des Mili- der dem Verteidigungsressort nach dem Dienst
tärleistungsgesetzes und vieles andere. In Er- postenplan zur Verfügung stehenden Dienst
mangelung echter Unterbehörden sei eine posten der Verwendungs(Entlohnungs}gruppe 
Dezentralisierung nur in sehr geringem Um- C (c). 
fange möglich, die Vermehrung des Personal- Der RH ersuchte das BM f. Landesverteidi-
standes der Zentralstelle stelle deshalb eine gung, in den Organisationsplänen 1968 bei 
notwendige Folge dar und erscheine nur jedem Funktionsposten anzugeben, welcher 
relativ hoch. Das BM f. Landesverteidigung Verwendungs{Entlohnungs)gruppe dieser 
werde sich jedoch darum bemühen, den Funktionspostenangehört, sodaß jeder Be
Personalstand der Zentralstelle zu verringern dienstete über die Wertigkeit seiner Dienst
und habe bereits eine Kommission gebildet, leistung in Kenntnis ist und die Gewißheit 
die derzeit prüfe, inwieweit durch Zusammen- hat, daß jeder Funktionsposten auch im 
legung von Agenden und Straffung des inneren Dienstpostenplan des Bundes verankert ist; 
Dienstbetriebes ein Teil der Dienstzuteilungen 
aufgehoben werden kann. Das BM f. Landesverteidigung entgegnete, 

es habe stets genügend freie Dienstposten 
42, 7. Rund 23% des Personals des BM der Verwendungsgruppe C zur Verfügung 

f. Landesverteidigung sind dienstzugeteilte gehabt, um darauf Bedienstete der Ver
Militärpersonen und Zivilbedienstete, deren wendungsgruppe D nach Erfüllung der An
Bezüge beim Titel 401 "Heer und Heeres- stellungserfordernisse für die Verwendungs
verwaltung" verrechnet wurden. gruppe C übernehmen zu können. Die Anzahl 

Der RH verlangt.e, daß die Bezüge dieser der im Dienstpostenplan veranschlagten 
Bedienst.et.engemäß § 46 der Bundeshaushalts- Dienst.posten der Verwendungsgruppe C habe 
verordnung beim Titel 400 "BM f. Landes- sich stets danach gericht.et, wieviele Be
verteidigung" verrechnet werden, sodaß der dienstete im jeweils zu planenden Budget jahr 
Personalaufwand der Zentralstelle im Bundes- diese besonderen Anst.ellungserfordernisse er
rechnungsabschluß in voller Höhe ausgewiesen bringen würden. Es sei weiterhin eine jährliche 
wird. Diesem Verlangen ist das BM f. Landes- Erhöhung der C-Dienst.posten vorgesehen, so
vert.eidigung, wie aus dem Bundesrechnungs- daß die vom RH geforderte übereinstimmung 
abschluß 1968 ersicht.lich ist., unverzüglich der im Dienstpostenplan systemisiert.en mit 
nachgekommen. Im Jahre 1970 werden laut den in den Dfenstpostenwertigkeitskatalogen 
Mitteilung des BM f. Landesverteidigung die festgelegten C-Posten voraussichtlich im Jahre 
Bezüge des der Zent.ralst.elle dienstzugeteilten 1972 erreicht sein werde. Die Empfehlung 
Personals zu Last.en des Titels 400 veranschlagt des· RH, die in den Organisationsplänen für 
sein. Militärpersonen und Zivil bedienstete ausge

42, 8. Durch den Dienstpostenplan wird 
jährlich die Anzahl der Dienstpost.en fest
gesetzt, über die ·ein Ressort in jeder Ver
wendungs(Entlohnungs )gruppe verfügen kann. 
In den militärischen Organisationsplänen ist 
zwar festgelegt., ob der vorgesehene Funktions
posten mit einem Offizier, einem Unteroffizier, 
~iner Charge~ einem Wehrmann oder einem 
Zivilbediensteten zu besetzen ist, sie sagen 
aber nichts darüber aus, welcher Verwendungs
gruppe der jeweilige Funktionsposten zuzu
rechnen ist. Dies ist besonders dann von 
Interesse, wenn diese Funktionsposten von 
Angehörigen der Verwendungs{Entlohnungs}
gruppe C (c) bzw. der Verwendungs(Ent
lohnungs)gruppe D (d) zu besetzen sind. Ob 
ein Funktionsposten C-wertig ist, kann nur 
dem sogenannten C-Katalog entnommen wer
den, der vom BM f. Landesverteidigung im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt 
erstellt wurde und aus dem den interessierten 
Bediensteten bei allen militärischen Dienst
stellen Auskunft gegeben wird. Nun war 

worfenen Funktionsposten nach Verwendungs
gruppen und Dienstzweigen zu kennzeichnen, 
decke sich voll mit den Intentionen des BM 
f. Landesverteidigung. Mit der Verwirklichung . 
dieses Vorschlages kann also gerechnet. werden. 

42, 9. Die Reduzierung der dem BM f. 
Landesverteidigung im Jahre 1967 zur Ver
fügung gestandenen 23.033 systemisiert.en 
Dienst.posten auf 22.383 Dienstpost.en im 
Jahre 1969 läßt dem BM f. Landesverteidigung 
wenig Möglichkeit, neues Personal aufzu
nehmen. Neuaufnahmen sind, von Ausnahmen 
abgesehen, nur soweit möglich, als Bedienstete 
infolge Pensionierung, Beendigung des Dienst
verhältnisses (zeitverpflichtete Soldaten) oder 
freiwilligen Austrit.ts aus dem aktiven Dienst
stand ausscheiden und die freigewordenen 
Dienstposten nicht eingezogen werden. Wegen 
Erreichung der Altersgrenze werden aus dem 
Stande der aktiven Bediensteten des Ver
teidigungsressorts in den nächsten Jahren 
verhältnismäßig wenig Bedienstete ausschei
den, denn den fünf Jahrgängen von 61 bis 

-------
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65 Jahren gehören (Stichtag 1. Jänner 1968) Hievon entfielen auf das Verteidigungf!-
insgesamt nur 586 Bedienstete bzw. 2,6% ressort: 
des Gesamtstandes an. . 

Die Untersuchung der Altersstruktur 
im Verteidigungsressort beschäftiO'ten 
diensteten brachte folgendes Ergebr~s: 

der 
Be-

Die rund 2200 aktiven Offiziere· verteilen 
sich auf die Altersgruppen bis 30 Jahre, 
31-40 Jahre, 41-50 Jahre und ab 51 Jahre 
im Ausmaß von rund 23, 24, 28 und 25%. 
Von den rund 4900 zeitverpflichteten Soldaten 
sind 98% bis höchstens 30 Jahre alt. Die 
rund 7600 Beamten und Vertragsbediensteten 
in Unteroffiziersfunktion sind an den genannten 
vier Altersgruppen mit rund 35, 46, 10 und 
9% beteiligt. Bei den übrigen Zivilbediensteten 
betragen die entsprechenden Anteile 16, 18, 
28 und 38%, doch ist hiebei zu bedenken, 
daß die meisten· jüngeren Zivilbediensteteil 
eine Unteroffiziersfunktion ausüben und diese 
bis zu ihrer Pensionierung beibehalten können, 
da es in Österreich ja bekanntlich die Institu
tion eines Berufsunteroffiziers nicht mehr gibt. 
Am Gesamtpersonalstand der im Verteidi
gungsressort beschäftigten rund· 22.400 stän
digen Bediensteten sind die genannten vier 
Alteragruppen (Stichtag 1. Jänner 1968) im 
Ausmaß von rund 41, 25, 16 und 18% be-
teiligt. . 

42, 10. Beim Kaderpersonal des Reserve
standes ist ein ständiges Ansteigen der Be
teiligung dieses Personenkreises an freiwilligen 
Waffenübungen festzustellen. Nahmen im Jahre· 
1961 nur 766 Offiziere, Offiziersanwärter 
Unteroffiziere und Ohargen der Reserve a~ 
freiwilligen Waffenübungen teil, .sowaren 
es im Jahre 1967 bereits 2092. Gegenüber 
dem Vorjahre\ erhöhte sich im Jahre 1967 
die Zahl der teilnehmenden Offiziere und 

. Unteroffiziere der Reserve fast auf das 
Doppelte. Die Zahl der Offiziere und Fähn
riche der Reserve übertrifft die Zahl der 
aktiven Offiziere derzeit um etwa 50%. 

42, ll. Das Verteidigungsressort ist ein 
Bestandteil der Hoheitsverwaltung des Bundes. 
Die Ausgaben der HoheitsveI'waltung (also 
ohne Monopole, Betriebe und Postsparkassen
amt) hatten laut Bundesrechnungsabschluß 
in den Jahren 1961-1967, auf 1000 S gerundet, 
folgende Höhe: 

1961. ...........•...... 35,828.972 
1962 ................... 38,629.878 
1963 ................... 42,820.063 
1964 ................... 45,079.077 
1965 ....• " ............ 48;656.042 
1966 ..... ! ••••••••••••• 52,925.058 
1967 ................... 57;884.502 

1961 ........... -....... . 
1962 ............... · ... . 
1963 .......... " ....... . 
1964 .................. . 
1965 .................. . 
1966 ............. ' .•. " 
1967 ...............•... 

1,710.411 
1,881.230 
2,412.987 
3,207.931 
2,754.199 
3,258.684 
3,567.441 

Bei Hinzurechnung der im Vergleichszeit
raum unter einem eigenen Kapitel veran
schlagten und verrechneten Ausgaben für 
Bauten der Landesverteidigung betrugen die 
Ausgaben für die Landesverteidigung : 

1961. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,862.146 
1962. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,060.426 
1963 .... _ . . . . . .. . . . . . . . .. 2,598.319 
1964. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,401.881 
1965. ...... . . . ...... ... 2,947.413 
1966.... .. ........ . .. .. 3,458.970 
1.967. . . . . . . . . .. . . .. . . .. 3,781.981 

Mit diesem Anteil an den Ausgaben der 
Hoheitsverwaltung nimmt das Verteidigungs
ressort, ungeachtet dessen, ob. dem Wehr
budget die Ausgaben für Bauten der Landes
verteidigunghinzugerechnet werden oder nicht, 
unter allen Ressorts die 5. (1967 infolge Teilung 
des BM f. Handel und Wiederaufbau in die 
BM für Handel, Gewerbe und Industrie und 
f. Bauten und Technik die 6.) Stelle ein. 

42, 12. Im Jahre 1967 beanspruchten die 
Personalkosten der ständigen Bediensteten 
35'35% des Wehrbudgets. Zusammen mit· 
den K-Dsten der Administration und den Auf
wendungen für den persönlichen Bedarf der 
einberufenen Wehrpflichtigen (Besoldung, Ver
pflegung, Bekleidung, Krankenfürsorge, Fa
milienunterhalt u. dgL) belaufen sich diese 
Ausgaben auf rund 60%. Die restlichen zwei 
Fünftel des Wehrbudgets standen für den 
militärischen Betrieb, für die Instandhaltung 
und Instandsetzung sowie für die qualitative 
und quantitative Verbesserung der Ausrüstung 
des Bundesheeres zur Verfügung. 

42, 13. Die im Rüstungsbereich erforder
lichen langfristigen Bestellungen bringen es 
mit sich, daß das Wehrbudget auf Jahre hinaus 
vorbelastet ist. So waren am Stichtag 30. Sep
tember 1968 die Verteidigungsbudgets der 
Jahre 1969, 1970 und 1971 zusammen mit 
mehr als. einer Milliarde Schilling belastet. 

42, 14. Die per Jahresende zur Bezahlung 
angewiesenen, aber noch nicht abgestatteten 
Rechn~gen und sonstigen Zahlungsverpflich~ 
tungen des BM f. Landesverteidigung hatten 
in den Jahren 1963~1967 eine Höhe von 
175,21, 10'99, 9'9fJ, 176·04 und 195·02 Mill. S. 
Laut :Mitteilung der Buchhaltung des Mini-
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steriums wurden die Zahlungsrückstände stets 
im Jänner des Folgejahres zur Gänze abge
stattet. 

42, 15. Die am Jahresende vorhandenen 
ZahlungsverpHichtungen, die nicht zu Lasten 
des laufenden Finanzjahres angewiesen worden 
waren, betrugen im Jahre 1963 noch 
269·55 Mill. S und fielen bis zum Jahre 1967 

, auf 53·41 Mill. S. Laut Mitteilung der Mini
sterialbuchhaltung wUl'den diese Anweisungs
rückstände zu Lasten des Nachjahres an
gewiesen und jeweils bis Ende Feber abge-
stattet. \ 

Der RH forderte das BM f. Landesver
teidigung auf, keine finanziellen Verpflich
tungen einzugehen, die den Jahreskredit des 
Jahres übersteigen, in dem sie fällig werden. 
Das BM f. Landesverteidigung hat sich um 
eine weitere Herabsetzung der Anweisungs
rückstände bemüht; zum Ende des Jahres 1968 
betrugen sie 13·3 Mill. S. 

42, 16. Ferner empfahl der RH, dem 
Investitionsplan für die jeweils nächsten fünf 
Jahre einen Finanzierungsplan an die Seite 
zu stellen, in dem nicht nur die unmittelbaren 
Aufwendungen für die geplanten Neuan
schaffungen, sondern auch die Nebenkosten 
und die Auswirkungen der Neuanschaffungen 
auf die Personal-, Betriebs-, Erhaltungs- und 
Erneuerungskosten erfaßt . werden. Der RH 
verwies hiezu auch auf seine bereits im 
Jahre 1956 (siehe TB 1957 Abs. 731) gegebene 
Empfehlung, für das Bundesheer einen mehr
jährigen Investitionsplan aufzustellen, und regte 
an, durch Verhandlungen mit den maßgeben
den Stellen sicherzustellen, daß neben den 
Mitteln für den laufenden militärischen Be
trieb auch jene Mittel zeitgerecht zur Ver
fügung stehen, die für die etappenweise 
Durchführung der im Rahmen eines geneh
migten Gesamtkonzepts als notwendig an
erkannten Vorhaben benötigt werden. 

Das BM f. Landesverteidigung bemerkte 
hiezu, die Enge des österreichischen Budget
rechts widerspräche den· Forderungen einer 
modernen Rüstungspolitik. Mit dem durch 
das Bundesfinanzgesetz zur Verfügung gestell
ten Jahresbudget könnten größtenteils nur 
jene Planungen erfüllt werden, die einschließ
lich aller Vorarbeiten und der Lieferung inner
halb eines Jahres bewältigt werden können. 
Die Masse der anzuschaffenden Rüstungsgüter 
falle aber .in eine Planungskategorie, die nicht 
in einem Jahr vollzogen werden könne, es 
bleibe daher nur die Möglichkeit der Vorbe
lastung künftiger Budget jahre. Um die 
Diskrepanz zwischen dem gesetzlich zustehen
den Jahresbudget und den Kosten, die aus 
der Erfüllung des verfassungsgesetzlichen und 
politischen Auftrages an das Bundesheer durch 
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Betrieb und Rüstung entstehen, teilweise aus
gleichen zu können, habe das BM f. Landes. 
verteidigung schon ab dem Jahre 1963 Planun
gen über die Heeresausrüstung für die nächsten 
10 bzw. 5 Jahre genau konkretisiert. Die 
Planungen seien auf die Grundsätze der Um
gliederung des Bundesheeres im Jahre 1963 
abgestimmt gewesen und würden nunmehr 
laufend an die ausgebaute Struktur und den 
wachsenden Personalumfang der Streitkräfte 
angepaßt. 

Trotz ungenügender Budg~tierung sei es 
dem BM f. Landesverteidigung bisher gelungen, 
den für die Ausbildung unbedingt erfordedichen 
Bet,rieb aufrechtzuerhalten und die wichtigsten 
Rüstungsgüter, wenngleich in einem nur be
scheidenen Umfang, anzuschaffen. Die dem 
BM f. Landesverteidigung seit seinem . Be
stehen zur Verfügung gestellten Mittel reichten 
jedoch nicht aus, die Kosten des Betriebes und 
der im Sinne des Auftrages erforderlichen 
Rüstung zu bedecken. Alle Großvorhaben, 
wie z. B. Erneuerungen und Ergänzungen im 
Zuge der Heeresmotorisierung und Heeres
mechanisierung, Aufbau eines wirkungsvollen 
Truppenluftschutzes und Aufbau einer glaub
würdigen Luftraumverteidigung müßten extra 
über mehrjährige Programme finanziert werden. 

Die Aufstellung eines mehrjährigen Finan
zierungsplanes analog der vom BM f. Landes
verteidigung ',erstellten Feinplanung für die 
nächsten fünf Jahre sei deswegen schwer 
durchführbar, weil gerade in den letzten Jahren 
der Budgetrahmen für Ermessenskredite aus 
allgemeinen Einsparungsgründen stark gekürzt 
worden sei. In den letzten Jahren seien nicht 
einmal die für die notwendige Erneuerung, 
Instandhaltung und Instandsetzung von Gerät 
erforderlichen Mittel·in genügendem Maße vor
handen gewesen. In den Jahren 1969 und 1970 
werde hingegen durch die Bewilligung eines Son
derkredits für ein Sonderprogramm, für das eine 
gesonderte Planung vorliege, eine starke Er
höhung der Anlagenkredite eintreten. Die Auf
stellung eines Finanzplanes für einen Zeitraum 
von mehr als zwei Jahren wäre daher un
realistisch. 

Der RH legte dem BM f. Landesverteidigung 
nochmals nahe, gerade wegen des langfristigen 
Aufbaues des Bundesheeres auf Grund der 
gewonnenen Erfahrungswerte die laufenden 
Kosten des Personals, des militärischen Aus
bildungsbetriebes, der Amortisation der 
Rüstungsgüter usw. zu erfassen und sie um 
die Kosten der Neuvorhaben, die sich zu
mindest annäherungsweise, häufig sogar sehr 
exakt errechnen lassen, weil es sich hiebei um 
die Erfüllung langfristiger Verträge handelt, 
samt ihren finanziellen Auswirkungen auf die 
laufenden Kosten zu ergänzen, sodaß sich 
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durchaus eine Vorschau auf den Finanzbedal'f radarstationen und Militärflugplätze, Anzahl 
der kommenden Jahre erreichen läßt und Vor- und Art der Hochleistungsflugzeuge, auszu
sorge getroffen werden kann, daß die einzelnen gehen hatte. Die beiden Vorstudien (Kosten 
Ausgabensparten in einem richtigen Verhältnis rund 2 Mill. S) wurden dem BM f. Landesver
zueinander stehen. teidigung in verhältnismäßig kurzer Zeit in 

42, 17. Ein Vorhaben, das nur auf Grund englischer Sprache vorgelegt. Die Auswertung 
und die übersetzung nahmen dagegen lange Zeit einer gesicherten finanziellen Basis durchge-

führt werden kann, soll es nicht zu erheblich in Anspruch, da dem BM f. Landesverteidigung 
verteuernden Teillösungen, Verzögerungen und nur wenige sprachlich und technisch zugleich 
Improvisationen kommen, ist zweifellos der versierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. 
Aufbau der Luftraumverteidigung. Nach An- Das BM f. Landesverteidigung nahm auch 
sicht des RH ist die Frage, welches Ausmaß zwei private Fachleute unter Vertrag, die nach 
die Luftraumverteidigung erreichen soll, nicht der ministeriellen Entscheidung über Art und 
nur im Hinblick auf die hohen Kosten eines Umfang des Projekts, mit dessen Durch
Luftraumverteidigungssystems, sondern auch führung die projektverfassende Firma betraut 
im Hinblick auf die Bestimmungen des Neutra- werden sollte, als Sachverständige des Mini
litätsgesetzes bezüglich der Verteidigung der steriums an' der Realisierung des Projekts, bei 
staatlichen Existenz und Unabhängigkeit mit der auch die Beteiligung der österreichischen 
allen zu Gebote stehenden Mitteln eine Ange- Industrie im größtmöglichen Umfang vorge-
legenheit essentieller Bedeutung. sehen war, mitwirken sollten. 

N ach diesen und anderen Vorarbeiten sah 
Mit dem Problem der Luftraumverteidigung sich jedoch das BM f. Landesverteidigung 

konnte sich das BM f, Landesverteidigung bewogen, von dem in Aussicht genommenen 
in den ersten Jahren des Aufbaues des Bundes- Projekt zurückzutreten. Die ausländische 
heeres nur verhältnismäßig wenig beschäftigen. Firma, die schon aus eigenem Entschluß 
Nach der Umorganisation des Bundesheeres konkrete Vorarbeiten begonnen hatte, erhielt 
im Jahre 1963 wurde eine Luftraumver- keinen Durchführungsauftrag, die Werkver
teidigungskommission gebildet, die die allge- träge mit den beiden Sachverständigen wurden 
meinen Grundzüge einer Luftraumverteidigung gelöst. 
in den verschiedenen Stadien der Gefährdung, 
Bedrohung und Verletzung der österreichi- Der RH hielt dem BM f. Landesverteidigung . 
schen Lufthoheit festlegte und Maßnahmen vor, daß es ein Großvorhaben in Angriff 
zur Schaffung eines geeigneten Instruments der genommen hatte, obwohl dessen Durchführung 
aktiven Luftraumverteidigung in die Wege finanziell nicht gesichert war. 
leitete. Das BM f. Landesverteidigung erwiderte, 

die beiden Vorstudien seien schon deshalb Eine wirksame Luftraumverteidigung er-
fordert ein komplexes Abwehrsystem, das notwendig gewesen, um die für verschiedene 
sich, gestützt auf eine ausreichende Versor- Varianten eines Luftraumüberwachungsnetzes 
gungsbasis, hauptsächlich aus einem Luft- erforderlichen Aufwendungen hinreichend ab-

schätzen zu können. Die sichere und fortlaufende raumüberwachungsnetz (Radarnetz), einer 
ausreichenden Anzahl von Hochleistungsfiug- Verwirklichung der vorhandenen Pläne sei 
zeugen, einem Fliegerleitsystem, bodengebun- bisher an der mangelhaften, zeitlich und 
denen Fliegerabwehreinheiten (Abwehrraketen mengenmäßig unsicheren Finanzierung ge
sind Österreich durch den Staatsvertrag ver- scheitert. 
boten) und einer Einsatzzentrale zusammen- 42, 18. Hauptziel der Luftraumverteidigung 
setzt. Die Errichtung eines solchen Abwehr- ist in Friedenszeiten, die Verletzung der 
systems setzt ein Gesamtkonzept voraus, das österreichischen Lufthoheit schon durch die 
sowohl die finanziellen als auch die personellen Präsenz der Luftstreitkräfte zu verhindern 
und technischen Möglichkeiten Österreichs bzw. unerlaubt eingeflogene Fremdflugzeuge 
berücksichtigt. zu identifizieren, um auf diplomatischem Wege 

Um eine Grundlage für die Entscheidung zu wegen der Verletzung der Lufthoheit Protest 
erhalten, welche Variante eines Luftraumver- erheben und die Zusage der Vorbeugung wei
teidigungssystems für Österreich tragbar ist, terer Luftraumverletzungen erwirken zu 
erteilte das BM f. Landesverteidigung im Jahre können. 
1966 einer ausländischen Firma mit internatio- Der Stand der österreichischen Luftraum
nalen Erfahrungen und großer Leistungskapazi- verteidigung entspricht nicht dem Durch
tät den Auftrag, zwei Vorstudien (Radarbe- schnitt vergleichbarer europäischer Staaten. 
deckungsdiagramm ; Modell eines Luftraum- Auf die Darstellung von Einzelheiten (Flieger
verteidigungssystems) auszuarbeiten, wobei sie leitsystem, Einsatzbereitschaft der Flugzeuge, 
von gewissen Gegebenheiten und Planungsab- Leistungsfähigkeit der Radarstationen, Perso
sichten, z. B. Anzahl und Lage der Großraum- nallage, Ersatzteilversorgung) darf aus ver-
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ständlichen Gründen verzichtet werden. Das' 42, 22. Im .Jahre 1964 erteilte das BM f. 
Bundesheer ist darum bemüht, mit den ver- Landesverteidigung einer Firma den Auftrag 
alteten technischen Einrichtungen und Flug- zur Lieferung von 21 Tankanlagen mit Kesseln 
zeugen und trotz fehlenden Fachpersonals zu 25.000 bzw. 50.000 Liter. Die Bestellung 
die ihm gestellten Aufgaben so gut wie möglich erfolgte wegen Dringlichkeit und Typenein
zu erfüllen. heitlichkeit freihändig und ohne Einholung 

42, 19. In letzter Zeit wurde auch die 
Zusammenarbeit mit dem BM f. Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen intensiviert, 
die sich nicht nur auf eine enge Zusammen
arbeit mit den zivilen Flugsicherungsstellen 
erstreckt, sondern auch den Bau einer gemein
sam zu benützenden Großraumradarstation 
zum Ziele hat. 

Wie das BM f. Landesverteidigung mit
teilte, wird der Bau dieser Radarstation aus 
budgetären Gründen in nächster Zeit nicht 
möglich sein. Im Rahmen des Sofortprogramms 
1969/70 (Wehr-Milliarde) sei jedoch in der 
Tranche 1970 ein Betrag von 60 Mill. S für die 
Luftraumüberwachung bzw. für das Flugfunk
system vorgesehen. Es· sei beabsichtigt, noch 
einige Funkstationen zu bauen, wodurch eine 
wesentliche Verbesserung der Fliegerführung 
erreicht werden könne. 

42, 20. Im Zuge der Befassung mit dieser 
Angelegenheit mußte der RH feststellen, daß 
im Ministerium nach der AntragsteIlung auf 
Beschaffung einer bestimmten Anzahl von 
UHF-Funkgerätesätzen für den stationären 
Einbau noch keine Gewißheit darüber bestand, 
wieviele Gerätesätze für diesen Zweck bereits 
vorhanden waren. Die Divergenzen in den 
einschlägigen Bestandsaufschreibungen veran
laßten den RH zu dem Verlangen, das BM f. 
Landesverteidigung möge die angekündigte 
Gesamtinventur der elektronischen Anlagen 
und Geräte so rasch wie möglich durchführen 
lassen, um die weiteren Beschaffungen und 
Planungen in Kenntnis der Bestandslage 
vornehmen zu können. 

Das Ministerium erwiderte, im Juni 1967 
sei die Vorbereitung der Inventur der Luft
zeuggeräte angeordnet worden, doch habe sich 
diese aus verschiedenen Gründen (Festlegung 
von Kennziffern, Umstellung. des EDV A
Systems) in die Länge gezogen. Die Inventur 
sei nun für Mai 1969 festgelegt worden und 
es könne erwartet werden, daß nach der 
Bestandsaufnahme alle Unstimmigkeiten auf
geklärt werden, zum al beabsichtigt sei ,die 
eingelangten Inventurberichte durch ein unab
hängiges Inventurteam überprüfen zu lassen. 

42, 21. Bei seiner Einschau stellte der RH 
fest, daß einzelne Vorhaben ohne genügende 
Planung und Zusammenarbeit der zuständigen 
Abteilungen des Ministeriums in Angriff ge
nommen worden waren: 

von Vergleichsanboten. 

Wie der RH erhob, war drei Jahre nach 
der letzten Teillieferung noch· kein einziger 
Tankkessel eingebaut. Die meisten Kessel 
lagerten im Freien; an einigen waren schon 
Isolierungsschäden aufgetreten, die gegen 
Ersatz der Kosten behoben wurden. 

Der RH beanstandete vor allem, daß unter 
dem Titel Dringlichkeit Anlagen beschafft 
werden, die dann jahrelang ungenützt bleiben 
und die Planung sich auch in den nächsten 
Jahren nicht darauf erstreckte, daß die für 
den Einbau der Kessel erforderlichen Mittel 
bereitgestellt wurden. 

Das BM f. Landesverteidigung erwiderte, 
die Tankanlagen seien auf Grund eines Ausbau
plans für Heerestankstellen beschafft worden. 
Während die Lagerbehälter planmäßig be
schafft werden konnten, hätten die baulichen 
Maßnahmen infolge Kürzung der jeweils präli
minierten Budgetbeträge, die durch Gesamt
kürzungen notwendig geworden seien, ge
stockt. In den Jahren 1968/69 seien nun 
15 Lagerbehälter eingebaut worden, mit dem 
Einbau weiterer fünf Kessel sei begonnen 
worden und auch der Einbau des letzten 
Kessels sei noch für das Jahr 1969 vorgesehen. 

42, 23. Das BM f. Landesverteidigung hat 
sich dafür entschieden, für den Einsatz auf 
der Donau Patrouillenboote entwerfen und 
bauen zu lassen. Im Jänner 1967 fanden Vor
besprechungen mit einer Schweizer Firma 
statt, die den Bau von drei :Sooten mit einer 
Geschwindigkeit von 18 km zum Gegenstand 
hatten. Im Juni 1967 wurde die Firma beauf
tragt, eine Vorstudie für ein Mehrzweckboot 
(Reise-, Katastrophen- und Einsatzboot) aus
zuarbeiten. Nach Beendigung dieser Vorarbei
ten erhielt sie zuerst mündlich und dann mit 
Schreiben vom 11. Oktober 1967 den schrift
lichen Auftrag, für ein Boot von 20 m Länge 
und einer Stundengeschwindigkeit von 24 km 
einen baureifen Entwurf auszuarbeiten. Wenig 
später verlangte das Ministerium von der Firma 
Entwurfs- und Konstruktionsarbeiten für ein 
Boot von 28 m Länge und einer Geschwindig
keit von mindestens 36 km/ho Die Änderung 
des Auftrages bedingte nicht nur die Verfassung 
einer neuen Vorstudie, sondern auch die Neu
erstellung der zum Großteil bereits fertigen 
Entwurfsarbeiten, wofür die Firma rund 75% 
der beiden bisher vereinbarten Honorare in 
Rechnung stellte. 
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Der RH machte dem BM f. Landesverteidi
gung den Vorwurf, daß es den Entwurfs- und 
Konstruktionsauftrag ohne genügende über
legung und Vorbereitung erteilt habe. 

Das BM f. Landesverteidigung entgegnete, 
es sei von dem Bootstyp mit der Geschwindig
keit von 24 kmjh deshalb abgegangen, weil die 
Schiffbautechnische Versuchsanstalt in Wien 
nach Durchführung von Schlepp- und Propul
sionsversuchen mitgeteilt habe, ein militäri
sches Wasserfahrzeug mit einer solchen geringen 
Geschwindigkeit stelle geradezu eine Zielscheibe 
dar, ferner würde bei· Hochwasser ein Ziehen 
und Schleppen gegen die Strömung fast mit 
der Geschwindigkeit Null vor sich gehen. 
Außerdem sollte das Boot auch zum Minen
räumen und Minenlegen geeignet sein. 

Die Änderung eines Gesamtkonzepts konuue 
im Schiffsbau öfter vor; aber auch sonst sei 
eine grundlegende Änderung erforderlich: wenn 
die Freizügigkeit für Entwicklung und Kon
struktion durch viele Forderungen eingeengt 
sei. Die Konzeptänderung habe natürlich 
erhöhte Entwurfs- und Entwicklungskosten 
mit sich gebracht, doch müsse bedacht werden, 
daß vorerst drei Boote in Aussicht genommen 
waren, dann aber nur ein Boot bestellt worden 
sei. 

42, 24. Zu Erprobungszwecken stellte das 
BM f. Landesverteidigung im Rahmen einer 
freiwilligen Waffenübung eine Reitergruppe 
in der Stärke von zehn Mann auf. Die Pferde 
wurden, zumeist von Reitvereinen, kostenlos 
zur Verfügung gestellt; das BM f. Landesver
teidigung kaufte die Reitausrüstung und schloß 
die notwendige Versicherung ab. Nach Beendi
gung der übung stellten die Fachabteilungen 
des Ministeriums fest, daß die Argumente, 
die gegen die Aufstellung von Reiterzügen im 
Rahmen der Grenzschutztruppen vorgebracht 
worden waren, unverändert weiter bestehen. 
Die Gründe, die gegen die Errichtung solcher 
Reiterzüge sprechen, sind vor allem, daß diese 
Waffengattung im aktiven Heer nicht vor
handen ist, es also an der ausbildungs- und 
versorgungsmäßigen Basis fehlt, und daß bei 
der großen Zahl und dem hohen technischen 
Stand der modernen Nachrichten- und Beob
achtungsmittel dem Melde- bzw. Patrouillen
reiter keine nennenswerte militärische Bedeu
tung zukommt. 

Der RH empfahl, den Plan der Aufstellung 
von Reiterzügen fallen zu lassen und verwies 
auf die großen personellen und finanziellen 
Probleme, die das BM f. Landesverteidigung 
ohnedies noch zu bewältigen hat. 

Das BM f. Landesverteidigung teilte mit, 
in den Organisationsplänen für die Stabs
kompanien innerhalb der Landwehrregimenter 
sei ein Zug für Sicherungs-, Aufklärungs~ und 

VerbindungsaufgabeJ?- vorgesehen, der im allge
meinen mit Fahrrädern, Mopeds oder Kraft
rädern beweglich gemacht werde. Ob es zweck
mäßig ist, einzelne Züge im Hinblick auf die 
Geländestruktur, Bodenbedeckung und Ver
fügbarkeit zivilen Pferdebestandes mit Pferden 
auszustatten, werde im Zuge der weiteren 
Aufstellung der Landwehr in jedem einzelnen 
Fall sehr sorgfältig geprüft ,verden. Keines
falls sei beabsichtigt, im aktiven Heer organi
satorische Einrichtungen zur mobmäßigen Auf
stellung einer Reitertruppe zu schaffen. 

42, 25. Die Personalagenden sind, mit 
Ausnahme weniger Angelegenheiten von ver
hältnismäßig geringer Bedeutung, die den 
nachgeordneten Kommanden und Standes
körpern zur selbständigen Erledigung über
tragen wurden, beim BM f. Landesverteidigung 
zentralisiert. Der RH befaßte sich mit der 
Zweckmäßigkeit der Aufgabenverteilung inner
halb des Ministeriums und der grundsätzlichen 
Vorgangsweise bei der Erledigung von Per
sonalangelegenheiten. 

Auf Grund des Ergebnisses seiner Erhebun
gen machte der RH dem BM f. Landes
verteidigung eine Reihe von Vorschlägen 
organisatorischer und verwaltungstechnischer 
Natur, die die Vereinfachung und Beschleuni
gung der Bearbeitung von Personalangelegen
heiten ~z;um Ziele haben. Die Vorschläge er
streckten sich insbesondere auf eine teilweise 
Änderung der bisherigen Aufgabenverteilung, 
die Auflassung und Zusammenlegung von Re
feraten, die Auflassung unnötiger Aufschrei
bungen und Meldungen, die Schaffung einer 
einheitlichen Evidenz der besetzten, gebun
denen und freien Dienstposten, die räumlich 
nahe Unterbringung der Personalakten zum 
Sachbearbeiter und die Verringerung der 
V e~waltungsar beit bei den nachgeordneten 
Dienststellen. 

Das BM f. Landesverteidigung hat sich 
mit den Vorschlägen des RH eingehend befaßt 
und einem Teil der Anregungen bereits Rech
nung getragen. Weitere Maßnahmen sollen 
folgen, sobald die Übersiedlung der Personal
abteilungen in die Albrechtskaserne beendet 
ist und die elektronische Datenverarbeitungs
anlage im verstärkten Maße in das Melde
wesen eingeschaltet wurde, wodurch verschie
dene periodische Meldungen der Truppe unter
bleiben können. 

42, 26. Die Zentralheizungs- und Warm
wasserbereitungsanlagen in den Kasernen 
und sonstigen Unterkünften des Bundes
heeres werden durch die Bundesgebäude
verwaltung II betreut. Am Stichtag 15. März 
1968 standen der Bundesgebäudeverwaltung II 
dafür 349 Heizer aus dem Personalstand des 
BM f. Bauten und Technik und 123 Heizer 
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aus dem Personalstand des BM f. Landes
verteidigung zur Verfügung. Die· Bezüge 
dieser 123 Heizer wurden vom BM f. Landes
verteidigung getragen und verrechnet. 

Der RH empfahl, Verhandlungen mit dem 
BM f. Bauten und Technik und dem betrof
fenen Personenkreis aufzunehmen, um zu 
bewirken, daß nicht für ein und denselben 
Aufgabenkreis Bedienstete zweier Ressorts 
eingesetzt werden. Ferner machte er darauf 
&ufmerksam, daß nach den Haushaltsvorschrif
ten des Bundes denPersonalaufwand der 
Bediensteten jenes Ressort zutragen hat, 
in dessen Zuständigkeit der Aufgabenvollzug 
fällt. 

Das BM f. Landesverteidigung erwiderte, 
es habe bereits entsprechende Verhandlungen 
aufgenommen und sei bereit, diesen Personen
kreis für die Übernahme in den Personalstand 
des BM f. Bauten und Technik freizugeben 
und einer Transferierung der erforderlichen 
Dienstposten schon für den Dienstposten
plan 1970 zuzustimmen. 

42, 27. Um den hohen Aufwand für die 
unentgeltliche Beförderung der Bediensteten 
zu und von der Arbeitsstätte zu verringern, 
sah sich das BM f. Landesverteidigung ver
anlaßt, mit Wirkung vom 2. Mai 1968 den 
Linienverkehr mit heereseigenen Kraftfahr
zeugen und gemieteten Omnibussen stark 
einzuschränken. Es wurden 40 Zubringer
linien aufgelassen und acht in ihrer Linien
führung verkürzt, sodaß 61 Heeresfahrzeuge 
und zwei private Autobusse weniger eingesetzt 
werden müssen; ferner wurden zum selben 
Stichtag die Fahrten mit Heereskraftfahrzeu
gen von der Wohnung zur Dienststelle und 
umgekehrt, mit wenigen Ausnahmen, unter
sagt. 

Da für die Angehörigen des Verteidigungs
minist~riums selbst keine analoge Regelung 

. getroffen worden war, urgierte der RH die 
Herausgabe einer sinngemäß gleichlautenden 
Verfügung und regte an, auch jene Fahrzeuge, 
die einem bestimmten Personenkreis zur vor
zugsweisen Benützung zugewiesen worden 
waren, was sich in einer fast ausschließlichen 
Benützung dieser Fahrzeuge durch die be
günstigten Personen auswirkt, im Rahmen 
der sogenannten Fahrbereitschaft einzusetzen, 
wodurch eine Reduzierung der Gesamtzahl 
der Fahrzeuge der Fahrbereitschaft erreicht 
werden könnte. 

Das BM f. Landesverteidigung entgegnete, 
die Frage der Zubringerdienste und Abhol
fahrten für den Bereich der Zentralstelle sei 
entsprechend dem einschlägigen Rundschrei
ben des BM f. Finanzen aus dem Jahre 1952 
mit Erlaß vom 13. Oktober 1965 geregelt 
worden. Auf Grund der Mitteilung des BM 

6 
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f. Finanzen, daß neue Richtlinien betreffend 
die Benützung von Personenkraftwagen für 
die Zentralstellen der Bundesministerien in 
Ausarbeitung seien, werde vorerst von einer 
Abänderung der derzeit geltenden Richtlinien 
im Bereich der Zentralstelle des BM f. Landes
verteidigung Abstand genommen. Dies gelte 
auch hinsichtlich der Zuweisung von Dienst
kraftwagen an bestimmte Bedienstete zur vor
zugsweisen Benützung. Anläßlich der Zu
weisung sei diesen Bediensteten ausdrücklich 
zur Kenntnis gebracht worden, daß diese 
Fahrzeuge im Bedarfsfalle für Dienstfahrten 
anderen Bediensteten zur Verfügung gestellt 
werden müssen. 

Diese Antwort' entspricht nicht voll den 
Erwartungen des RH. 

42, 28. Ferner verwies der RH darauf, 
daß dem Ministerium laut Systemisierungsplan 
des Bundes für das Jahr 1968 nur 30 Dienst
fahrzeuge der Kategorien· I-IH zustehen, 
während das Ministerium am Stichtag 1. April 
1968 über 32 Dienstfahrzeuge verfügte und 
überdies zwei der 30 systemisierten Fahrzeuge 
einer höheren als der im Systemisierungsplan 
vorgesehenen Kategorie angehörten. 

Dazu konnte das Ministerium darauf ver
weisen, daß die für die Zentralstelle systemi
sierten Fahrzeuge im Systemisierungsplan für 
das Jahr 1969 von 30 auf 24 herabgesetzt 
wurden. Wie das Ministerium mitteilte, ver
fügt es derzeit über 26 Fahrzeuge, von denen 
zwei Fahrzeuge Reservefahrzeuge für Reprä
sentationszwecke ·sind. 

42, 29. Die von den USA Österreich nach 
Abschluß des Staatsvertrages zur Verfügung 
gestellten Fahrzeuge dürfen in Österreich 
nur verwendet, aber nicht verkauft oder 
zur Gewinnung von Ersatzteilen verwertet 
werden, auch solche Fahrzeuge nicht, deren 
Reparatur unwirtschaftlich oder mangels Er
satzteilen unmöglich ist. Eine solche Vor
gangsweise bedarf einer Sondergenehmigung 
der US-Army, die voraussichtlich nur in 
einem langwierigen Verfahren erhältlich ist. 
Dem Bundesheer wurde jedoch die Möglich
keit eröffnet, die leihweise überlassenen ameri
kanischen Fahrzeuge zu einem kulanten Preis 
zu erwerben. 

Da, sich die Instandhaltung der US-Fahr
zeuge, die zum Teil schon älter als 25 Jahre 
sind, immer schwieriger gestaltet und die 
Fahrzeuge in zunehmendem Maße auszuschei
den sein werden, wäre es nach Ansicht des 
RH aus ökonomischen und administrativen 
Gründeri zweckmäßig, über diese Fahrzeuge 
das freie Verfügungsrecht zu erhalten. Der 
RH legte deshalb dem BM f. Landesverteidi
gung nahe, diese Fahrzeuge zu einem günstigen 
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Preis zu kaufen und sie dann entsprechend zu 
verwerten, statt sie zur Vei-fügung der amerika
nischen Dienststellen zu halten und mit 
ihnen Parkplätze zu blockieren. 

Das BM f. Landesverteidigung teilte mit, 
es sei derzeit damit befaßt, die in Frage 
kommenden US-Fahrzeuge listenmäßig zu 
erfassen, um dann im Sinne der Anregung des 
RH Verhandlungen mit den US-Dienststellen 
aufzunehmen. 

42, 30. Anläßlich seiner im Jahre 1964 auf 
dem Fliegerhorst Vogler in Hörsching vor
genommenen Einschau hatte der RH be
mängelt, daß das BM f. Landesverteidigung 
keine umfassende Vorschrift für die mili
tärische Flugleitung herausgegeben hatte (TB 
1965 Abs. 80, 3). Inzwischen wurde eine 
"Dienstanweisung für Militärflugleitungen" 
herausgebracht, die allerdings nach Ansicht 
des RH noch auszubauen wäre. Was der 
RH aber besonders vermißt, ist die gesetz
liche Normierung der Befugnisse und. Zu.
ständigkeiten einer militärischen Flugsiche
rungsstelle, denn das Luftfahrtgesetz 1957, 
BGBL Nr. 253, kennt den Begriff der 
militärischen Flugleitung nicht. Der RH 
ersuchte deshalb das BM f. Landesverteidigung, 
umgehend die legistischen Vorarbeiten für 
den Entwurf eines entsprechenden Bundes
gesetzes in Angriff zu nehmen. 

Das BM f. Landesverteidigung erwiderte, 
die Frage einer gesetzlichen Regelung des 
Zusammenwirkens ziviler und militärischer 
Flugsicherungsstellen im Falle der gemein
samen Nutzung eines Flugplatzes werde im 
Rahmen der Vorbereitung einer Novelle zum 
Luftfahrtgesetz eingehend geprüft werden. 

42, 31. Bei der Einschauauf dem Flieger
horst Vogler stellte der RH seinerzeit auch 
fest, daß der für die Überprüfung der Trieb
werke der Düsenflugzeuge der Type SAAB 
J 29 F gekaufte Prüfstand auf Lager gelegt 
worden war. Auf Vorhalt des RH, der 
Prüfstand sei gekauft worden, ohne vorzu
sorgen, daß er auch in Verwendung genommen 
werden könne, entgegnete das Ministerium·, 
der Kauf von Triebwerksprüfständen sei längst 
geplant gewesen, auch die bauliche Planung 
sei seit langem fertig, doch fehle es an den 
finanziellen Mitteln, um die für die Auf
stellung des Prüfstandes erforderlichen Bau
arbeiten durchführen zu können (TB 1965 
Abs. 80, 7). In Verfolg dieser Angelegenheit 
stellte der RH nunmehr fest, daß der gegen
ständliche Triebwerksprüfstand . noch drei 
Jahre auf Lager blieb und dann der neu er
richteten Bundesfachschule für Flugtechnik 
als Demonstrationsobjekt zugewiesen wurde. 

Wie das Ministerium dem RH mitteilte, 
wurde der Prüfstand im Juni 1968 dem 

Jagdbombergeschwader 1 zugewiesen und ein 
mobiler Prüfstand gebaut, der derzeit beim 
Jagdbombergeschwader 1 in Verwendung stehe. 

42, 32. Die Rettungskolonne auf dem Flie
gerhorst Vogler verfügt über sechs Fahrzeuge, 
die den Anforderungen hinsichtlich Schnellig
keit und Ausrüstung (Reichweite der Greif
arme, Schaumleistung, Lichtquellen bei Nacht
einsatz Usw.) nicht voll genügen. Der RH 
empfahl deshalb dem BM f. Landesverteidi
gung; die Ausrüstung der für die Bergung 
verunglückter Piloten und Flugzeuge be
stimmten Fahrzeuge auf den erforderlichen 
Stand zu bringen. Ferner machte er darauf 
aufmerksam, daß die Flugbetriebskompanie 
nur über ein einziges Preßluft-Atemschut.zgerät 
verfügt, obwohl nach der einschlägigen Vor
schrift für die österreichischen Berufsfeuer
wehren aus Sicherheitsgründen dieses Gerät 
paarweise zu verwenden ist. Schließlich setzt.e 
sich der RH dafür ein, daß die Angehörigen 
des Brandschut.zzuges der Flugbetriebskompa
nie die von ihnen verlangte Sonderbekleidung 
erhalten. 

Das BM f. Landesverteidigung gab dem 
RH bekannt, daß noch im Laufe des Jahres 
1969 sämtliche Fliegerhorst-Feuerwehren mit 
je einem modernen Tanklösch- und Trocken
löschfahrzeug ausgestattet werden und eine 
gleiche Anzahl von Reservefahrzeugen zur 
Verfügung stehen werde; die Ausrüstung der 
Fahrzeuge der Flugleiter mit Blaulicht und 
Folgetonhorn sei bereits angeordnet worden. 
Ferner sei die bessere Ausrüstung der Fahr
zeuge der Rettungskolonne in Angriff genom
men worden, auch werde die Erneuerung der 
meist veralteten Kranwagen im Rahmen des 
Heeresmot.orisierungsprogramms durchgeführt 
werden. Das Ministerium teilte ferner mit, 
es werde 12 Stück Preßluftatmer beschaffen, 
doch könne diese Beschaffung aus budgetären 
Gründen erst im Jahre 1970 erfolgen. Dem 
Personal der Fliegerhorstfeuerwehr seien in-· 
zwischen Drillichanzüge zugewiesen worden, 
die den Anzügen der Feuerwehr entsprechen. 

42, 33. Die Brandschutzvorkehrungen in 
der Schwarzenbergkaserne bei Salzburg, der 
größten Kaserne Österreichs, sind unzureichend. 
Diese Feststellung basiert sowohl auf den un
mittelbaren Erhebungen des RH als auch auf 
mehreren Berichten verantwortlicher Kom
mandanten, die ausdrücklich auf das fehlende 
oder mangelhafte Löschgerät und den Mangel 
an Brandschutzpersonal bzw. dessen unge
nügende Ausbildung hinwiesen. Zur Zeit 
der Einschau des RH war rund ein Drittel 
der vorhandenen Löschgeräte beschädigt oder 
wegen Unbrauchbarkeit im Magazin. 

Weiteren Grund zur Bemängelung gab der 
Umstand, daß eine große Sendung Kohlen-
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säureflaschen und Feuerlöscher, die zur Nach
füllung und Instandsetzung auf dein Dienst
wege nach Wien geliefert worden waren, 
von dort unverändert mit der Bemerkung 
zurückkamen, die Zuständigkeiten für die 
Instandsetzung von Feuerlöschgeräten würden 
neu geregelt werden. Der RH bemängelte, 

. daß derartige Lücken in der Heeresversorgung 
überhaupt auftreten können und eine Rege
lung nicht so lange in Kraft bleibt, bis sie 
durch eine neue Regelung, für deren Inkraft
treten ein entsprechender Stichtag festzulegen 
wäre, abgelöst wird. 

83 

Zu dem Problem, ob eine solche Ver
pflichtungserklärung rechtliche Wirkung hat, 
verwies der RH auf das Urteil des Obersten 
Gerichtshofes vom 28. Feber 1967, Zl. 4 Ob 7/67, 
in dem ausgeführt wird, daß eine Vereinbarung, 
die einen Bundesbediensteten zum Rückersatz 
von Kurs- und AufenthaIt.skosten verpflichtet, 
insoferne von den Bestimmungen des Vertrags
bediensteten-Gesetzes 1948 abweicht, "als sie 
den dem Bediensteten nach den §§ 22, 22 a 
Vertragsbediensteten-Gesetz 1948 und den 
§§ 15, 16 Gehaltsgesetz 1956 zustehenden An
spruch auf Auslagenersatz einschränkt". Im 
konkreten Fall (es handelte sich um einen 

Das BM f. Landesverteidigung teilte mit, ehemaligen Vertragsbediensteten, der sich vor 
durch personelle und finanzielle Maßnahmen Antritt eines mehrwöchigen Auslandskurses 
sei vorgesorgt worden, daß nunmehr die verpflichtete, die anfallenden Sonderkosten 
Brandschutzgeräte laufend überprüft und ein- bei vorzeitigem Austritt zurückzuzahlen, dies 
satzfähig gehalten werden. Die nicht mehr aber dann verweigerte) hätte die Verein
normgerechten Handfeuerlöscher würden gegen barung zu ihrer Rechtswirksamkeit der Ge
Bundsheer-Einheitslöscher ausgetauscht wer- nehmigung durch das Bundeskanzleramt be
den, die Beschaffung dieser .Geräte werde durft, da in der Vereinbarung ein Sonder. 
noch im Laufe des Jahres 1969 erfolgen. Die vertrag im Sinne des § 36 des Vertragsbedienste
Rücksendung der Feuerlöscher sei in Un- tengesetzes 1948 zu erblicken sei. Der RH 
kenntnis der Vorschriften erfolgt; zur Ver- empfahl dem BM f. Landesverteidigung, auf 
meidung solcher Vorkommnisse seien ent- eine Vereinbarung bedacht zu sein, die der 
sprechende Weisungen erteilt worden. Rechtsansicht des Obersten Gerichtshofes 

Rechnung trägt. 
42, 34. Vom BM f. Landesverteidigung 

werden derzeit die aus mehreren, in sich ge- Das BM f. Landesverteidigung entgegnete, 
schlossenen Teilen bestehenden "Ausbildungs- es werde den bisherigen Vorgang inder Weise 
vorschriften für Pioniere" ausgearbeitet, die ändern, daß bei Zulassung eines, Vertrags
eine empfindliche Vorschriftenlücke schließen bediensteten zur Ausbildung als MiIitärluft
und den Kommandanten der Pioniereinheiten fahrer bzw. bei Entsendung zu einem Aus
als moderne und einheitliche Grundlage für landskurs der Inhalt der bisherigen Ver
die Durchführung von Pionierarbeiten zur pflichtungserklärung als Vereinbarung in 
Verfügung steheil werden. Aus gegebenem einen Sondervertrag gemäß § 36 des Ver
Anlaß - Einsturz einer Brücke mit einer tragsbedienstetengesetzes 1948 aufgenommen 
Schadenssumme von mehr als 140.000 S _ wird. Für Bundesbedienstete, die den Be
ersuchte der RH, die notwendigen Sicherheits- stimmungen des Gehaltsgesetzes unterliegen, 
maßnahmen und Kontrollbestimmungen in sei, wie auch dem Erkenntnis des Obersten 
der Vorschrift eingehend zu behandeln. Gerichtshofes vom 29. September 1964, Zl. 8 

Ob 283/64, entnommen werden könne, die 
einfache schriftliche Verpflichtungserklärung 
rechtsverbindlich. ' 

Das Ministerium teilte hiezu mit, an der 
Fertigstellung des Teiles V "Schwerer Be
helfsbrückenbau" werde noch gearbeitet; den 
Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen werde 
im Rahmen dieser Vorschrift besonderes 
Augenmerk gewidmet werden. 

42, 35. Heeresangehörige, die zu Militär
luftfahrern ausgebildet werden, haben sich 
schriftlich zu verpflichten, daß sie im Falle 
ihres selbst veranlaßten oder verschuldeten 
vorzeitigen Ausscheidens aus dem Dienstver
hältnis die für sie aufgewendeten Kosten· der 
Ausbildung zum Militärluftfahrer, mit Aus
nahme der Bezüge und Zulagen, zurück
erstatten werden. Eine analoge Verpflich
tungserklärung geben Heeresangehörige ab, 
die zu einem "dienstlichen" Hochschulstudium 
zugelassen werden. 

Panzerbataillon 7 

43, 1. Die durch das Organhaftpflichtgesetz, 
BGBL Nr. 181/67, normierte Haftung für 
Schäden, die dem öffentlichen Rechtsträger 
unmittelbar zugefügt worden sind, hat sich 
im Bereiche des Bundesheeres überaus günstig 
ausgewirkt. Die Anzahl der als verloren be
zeichneten 'Gegenstände, deren Wert vor In
krafttreten des Organhaftpflichtgesetzes 
(1. Jänner 1968) jährlich viele hunderttausend 
Schilling ausmachte, ist seither beträchtlich 
gesunken. 

So waren beim Panzerbataillon 7 in der 
Zeit vom 16. Feber bis 15. August 1967 
523 Bekleidungs- und Ausrüstungsgegen-
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stände (Uniform- und Nachthemden, Sport
anzüge, Sportschuhe, Wollhandschuhe, Eß
bestecke u. dgl.) im Werte von rund 24.000 S 
abhanden gekommen, während es im Zeit
raum vom 16. Feber bis 15. August 1968 
nur noch 138 Gegenstände mit einem Wert von 
rund 4000 S waren. Ähnlich liegen die Ver
hältnisse auf dem Feldzeugsektor. Waren im 
Jahre 1967 noch Geräte und Werkzeuge im 
Werte von rund 3l.000 S ubha~den gekom
men, so gingen in der ersten Hälfte des Jahres 
1968 nur noch Gegenstände im Werte von 
rund 8000 S verloren. 

43, 2. Dem Panzerbataillon 7 stehen weiter
hin die Panzer der im Zuge der Heeres
reform 1968 stillgelegten 3. Kompanie zur 
Verfügung, sodaß es den aus technischen 
Gründen verursachten Ausfall von Panzern 
der übrigen Panzerkompanien ohneweiters 
wettmachen kann. 

Zu dem vom RH festgestellten Mangel an 
Fachpersonal führte das BM f. Landes
verteidigung aus, das notwendige Kader
personal könne gerade in Salzburg nur lang
sam gewonnen werden. Anderseits liege es 
aber auch beim Bataillon selbst, den Personal
einsatz so zu steuern, daß sich der Mangel 
an Kaderpersonal nicht, wie vom RH fest
gestellt, ausschließlich in den Panzerkompa
nien auswirke, während die Stabskompanie 
voll besetzt sei. 

Die Feststellung, daß ein als Panzerkom
mandant vorgesehener Unteroffizier nicht als 
solcher und nicht einmal im Rahmen des 
Panzerbataillons verwendet wurde, veranlaßte 
den RH zu dem Ersuchen, Soldaten der 
Einsatztruppe ausschließlich bei dieser und 

teilig auswirkt, empfahl der RH dem BM 
f. Landesverteidigung, die Frage der Aus
stattung der Panzerbataillone mit Funk
fahrzeugen nochmals zu prüfen. 

Das BM f. Landesverteidigung ist der 
Empfehlung des RH nachgekommen und hat 
sich entschlossen, die Panzerkompanien 
wiederum mit Räderfunkfahrzeugen auszu
statten. Die Berichtigung der Organisations
pläne 1968 wird nach Auswertung der son
stigen Erfahrungsberichte erfolgen. 

43, 5. So wie die übrigen Panzerbataillone 
wurde auch das Panzerbataillon 7 in den 
Jahren 1966 und 1967 mit einigen Schützen
panzern ausgestattet. Im Oktober 1968 
(EiIischau des RH) hatte die Werkstätte des 
Panzerbataillons 7 aber noch immer keine 
Spezialwerkzeuge, mit denen sie die in ihren 
Aufgabenbereich fallenden Reparaturen an 
diesen Kettenfahrzeugen österreichischer Her
kunft hätte durchführen können. 

Der RH machte das BM f. Landesver
teidigung auf diesen Umstand aufmerksam 
und sprach die Befürchtung aus, daß durch 
die Verwendung nicht voll geeigneter Werk
zeuge neue Schäden herbeigeführt werden und 
unnötige Arbeitszeitverlängerungen eintreten 
können. 

Das Ministerium erwiderte, die Spezial
werkzeuge für die Schützenpanzer würden 
unter Berücksichtigung der Ausrüstung mit 
Schützenpanzern . und nach Maßgabe der ver
fügbaren Budgetmittel laufend beschafft und 
den Werkstätten zugewiesen. 

entsprechend ihrer mit einem hohen Kosten- 43, 6. Die Werkstätte des Panzerbatail
aufwand verbundenen Spezialausbildung zu I Ions 7 verfügt auch über keine Ersatzteil
verwenden. Das BM f. Landesverteidigung I kataloge für bestimmte Fahrzeugtypen. Die 
teilte mit, der betreffende Unteroffizier werde Meinung des RH, daß das Fehlen von Nach
nun auch zum Panzerkommandanten weiter- schlagkatalogen die Anforderung der fehlen
geschult werden. den Ersatzteile und die rasche Wiederher

43, 3. Für vier Unteroffiziere des Panzer
bataillons 7 sind im neuen Organisationsplan 
keine Dienstposten mehr vorhanden, die sie 
entsprechend ihrer bisherigen Ausbildung 
bekleiden können. 

Wie das BM f. Landesverteidigung mit
teilte, konnten inzwischen zwei Unteroffiziere 
im Rahmen des auf Grund der Rationalisie
rungsmaßnahmen notwendigen Personal aus
gleichs zu anderen militärischen Dienst
stellen versetzt werden. 

43, 4. Der Organisationsplan 1968 sieht 
für Panzerkompanien statt der im Organi
sationsplan 1963 vorgesehenen Räderfunk
fahrzeuge nur geländegängige Räderfahrzeuge 
ohne Funkausrüstung vor. Da sich diese 
Änderung für die Kommandoführung nach-

stellung der Fahrbereitschaft der reparatur
bedürftigen Fahrzeuge stark beeinträchtige, 
wird vom BM f. Landesverteidigung an
scheinend nicht geteilt. Das Ministerium 
erwiderte, es sei ihm aus budgetären Gründen 
nicht möglich, jeden Truppenkörper mit den 
Firmenk~talogen zu versorgen. Die in einem 
Garnisonsort liegenden Truppenkörper könn
ten ohneweiters Einsicht in die Unterlagen 
nehmen, die bei anderen militärischen Dienst
ste'nen vorhanden sind,sodaß dadurch keine 
erhebliche Verzögerung in der Instandsetzung 
der Fahrzeuge eintrete. Nach Ansicht des 
RH werden sich die Schwierigkeiten dann im 
vollen Umfange zeigen, wenn das Panzer
bataillon 7, das der Einsatztruppe angehört, 
mitsamt seiner mobilen Werkstätte verlegt 
wird bzw. verlegt werden muß. 
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43, 7. Um einen Schützenpanzer bei ho her 
Geschwindigkeit sowie großen Geländeunter
schieden gut lenken zu können, bedarf es 
einer gründlichen Fahrausbildung und län
gerer Fahrpraxis. Dies zeigt sich besonders 
dann, wenn Lenkkorrekturen durch Gegen
lenken bewirkt werden müssen. Da das Fahr
gestell des Schützenpanzers auch für den 
Panzerjäger K verwendet wird, richtete der 
RH an . das BM f. Landesverteidigung die 
Anfrage, ob die Lenkungsschwierigkeiten bei 
dem in Erprobung stehenden Panzerjäger K 
beseitigt werden konnten. 

Das BM f. Landesverteidigung gab be
kannt, der Schützenpanzer sei mit einem 
Kupplungslenkgetriebe ausgestattet, das mit 
einem Minimum an konstruktivem Aufwand 
dem Panzer eine Wendigkeit gebe, die von 
keiner anderen Konstruktion übertroffen 
werde. Es habe lediglich den Nachteil, daß 
es bei Schub durch die Massenkräfte ent
gegengesetzte Lenkbewegungen gibt. Auf 
diese Fahreigenschaft werde bei der Panzer
fahrausbildung Bedacht genommen. Der 
Panzerjäger K sei ebenfalls mit einem Lenk
getriebe ausgestattet, das dem des Schützen
panzers ähnlich sei. Derzeit sei ein Vor
serienpanzer in Fertigung, in den ein hydrau
lisches überlagerungsgetriebe eingebaut wer
den wird. Sollte sich dieses Lenkgetriebe 
auch im Gelände bewähren, wären mit seiner 
Einführung auch die Schwierigkeiten der 
Gegenlenkung nicht mehr gegeben. Der 
hydraulische Antrieb müßte aus dem Ausland 
bezogen werden und sei eine Entwicklung 
jüngster Zeit, weshalb eine frühere Ver
wendung nicht möglich gewesen sei. 

43, 8. Lastkraftwagen, die Munition und 
leicht brennbare Ladungen befördern, müssen 
laut Erlaß des BM f. Landesverteidigung mit 
einem Feuerlöscher ausgestattet sein. Dem 
Panzerbataillon 7 stehen jedoch so wenige 
Feuerlöscher zur Verfügung, daß es im Falle 
eines Einsatzes oder auch nur einer größeren 
Übung damit bei weitem nicht das Auslangen 
finden kann. 

Das BM f. Landesverteidigung teilte dem 
RH dazu mit, es werde solche Transport
fahrzeuge mit einem eigenen Satz Feuer
löschgeräte ausstatten. Die Beschaffung 
dieser Sätze könne nur nach Maßgabe der 
budgetären Möglichkeiten erfolgen, doch 
werde damit noch im Jahre 1969 begonnen 
werden. Auch werde in Kürze ein neuer 
Erlaß über die Ausrüstung des Bundesheeres 
mit Feuerlöschern herausgegeben werden. 

43, 9. Wie der RH feststellte, bezieht das 
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verteidigung mit Normalbenzin zu fahren sind. 
Die Abstellung dieser vorschriftswidrigen 
Verwendung von Superbenzin scheiterte an
geblich an dem Umstand, daß die beiden 
Truppenkörper nicht demselben Befehlshaber 
unterstehen. 

Der RH ersuchte deshalb das BM f. Landes
verteidigung, seinem Erlaß zur Wirksamkeit 
zu verhelfen. Das BM f. Landesverteidigung 
wies daraufhin das Kommando der Luft
streitkräfte an, auf die Einhaltung ergangener 
Weisungen zu ,achten und gegebenenfalls das 
schuldtragende Personal zur Verimtwortung 
zu ziehen. 

43, 10. Gemäß einer Anordnung des BM 
f. Landesverteidigung hätte das Panzer
bataillon 7 im Herbst 1968 pJ.it je einer Hälfte 
des Bataillons und kurz darauf mit allen 
Kompanien eine übung auf dem Truppen
übungsplatz Allentsteig absolvieren sollen. 
Dies hätte zur Folge gehabt, daß das Bataillon 
mit seinen Panzern innerhalb von sechs 
Wochen zweimal von Salz burg nach Allent
steig und zurück hätte transportiert werden 
müssen, was mit einem erheblichen Kosten
aufwand verbunden gewesen wär'e. Durch 
die Initiative des Gruppenkommandos III 
konnte das BM f. Landesverteidigung gerade 
noch rechtzeitig zu einer Änderung seiner An
ordnung bewogen. werden. 

Der RH nahm diesen Fall zum Anlaß, das 
BM f. Landesverteidigung grundsätzlich dar
um zu ersuchen, bei der Festsetzung von 
Übungen auf Truppenübungsplätzen durch 
eine entsprechende zeitliche Abstimmung 
darauf bedacht zu sein, daß keine unnötigen 
Transportkosten anfallen. Dies wurde vom 
Ministerium zugesagt. 

43, ll.Laut einem Erlaß des BM f. Landes
verteidigung aus dem Jahre 1967 ist für 
jeden Präsenz diener ein Personalblatt in 
dreifacher Ausfertigung zu führen. Wie der 
RH beim Panzerbataillon 7 feststellte, führte 
eine Ausfertigung des Personalblattes die 
Standesführung des Bataillons, zwei Aus
fertigungen jene Kompanie, der der be
treffende Präsenzdiener angehörte. Die Kom
panie trug alle laufenden Veränderungen 
sowohl in das Grundbuch des Soldaten als 
auch in die in das Grundbuch, eingelegten 
beiden Ausfertigungen des Personalblattes 
ein. N ach dem Ausscheiden des Soldaten 
wurde das Grundbuch weisungsgemäß der 
Ergänzungsabteilung des zuständigen Militär
kommandos zugeschickt, die beiden Personal-
blättel' wurden vernichtet. . 

Flugmelderegiment von der Tankstelle des Der RH bezeichnete die Führung von zwei 
Panzerbataillons 7 Superbenzin für Fahr- Exemplaren des Personalblattes durch die 
zeuge, die laut Weisung des BM f. Landes-I Kompanie als zwecklos und empfahl,den 
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Erlaß in der Weise zu modifizieren, daß 
künftig nur noch die Standeskörper die Per· 
sonalblätter zu führen haben. Das BM f. 
Landesverteidigung hat der Empfehlung des 
RH entsprochen. 

43, 12. Auf Intervention des RH veran
laßte das BM f. Landesverteidigung, daß rund 
250 Posten alte Ersatzteile und Aggregate, 
darunter ein komplettes Panzergetriebe und 
ein Panzermotor, die in Blechbehältern im 
Freien abgestellt waren, vom Heeresfeldzeug
lager Salzburg übernommen wurden und das 
PanzerbataiIlon 7, das ohnedies unter akutem 
Platzmangel litt, entsprechend entlastet 
wurde. 

die Erkrankten nach Erlangung der Reise
fähigkeit beim Truppenarzt vorzustellen 
haben, der auf einem eigenen Formular nun 
ebenfalls Art und voraussichtliche Dauer der 
Krankheit zu bescheinigen hat. Diese An
ordnung wird jedoch kaum befolgt; die Vor
stellung beim Truppenarzt erfolgt in der 
Regel erst bei Dienstantritt. 

Der RH fand, daß die Angelegenheit in 
eine falsche Richtung gelenkt worden war und 
empfahl, das Schwergewicht darauf zu legen, 
daß die geforderten zivilärztlichen Bescheini
gungen tatsächlich beigebracht werden. 

Das BM f. Landesverteidigung pflichtete 
dem RH bei, daß die ärztliche Untersuchung 

43, 13. Das BM f. Landesverteidigung eines bereits dienstfähigen Soldaten zwecks 
wird ferner auf Empfehlung des RH die über- nachträglicher Feststellung seiner Dienst
zähligen Motorräder des Bataillons (in unfähigkeit unzweckmäßig ist und erließ ent
der neuen Friedensstärkenachweisung wurde sprechende Anweisungen an die Militärärzte. 
die Anzahl der systemisierten Motorräder 43, 16. Bei Überprüfung der Einsatz
auf ein Drittel reduziert), die zum größten reserve des Panzerbataillons 7 von rund 
Teil nicht mehr fahrbereit und auch nicht 25.000 I Superbenzin stellte das Gruppen
instandsetzungswert sind, einziehen. kommando In im Dezember 1965 fest, daß 

rund 700 I fehlten, die schließlich trotz er· 
43, 14. Bei Dienstreisen haben Zivil- heblicher Überschreitung der Toleranzgrenze 

bedienstete des Verteidigungsressorts für als Schwund abgeschrieben wurden. Bei der 
die Teilnahme an der Truppenverpflegung nächsten Überprüfung, die etwa ein Jahr 
das volle Kostgeld, Bedienstete in Uniform später stattfand, stellte sich heraus, daß der 
einen ermäßigten Betrag zu entrichten. Tankinhalt zur Gänze versickert war. Auf 

Da diese unterschiedliche Behandlung nicht Grund diese~ Vorfalles ordnete das Gruppen
begründet ist und durch die Tagesgebühr der kommando In für seinen Bereich eine 
infolge der Dienstreise entstandene Mehrauf- wöchentliche Kontrolle der als Reserve ge. 
wand in gleicher Höhe abgegolten wird, er- lagerten Treibstoffvorräte an. 
suchte der RH das BM f. Landesverteidigung, In seiner Stellungnahme gab das BM f. 
für eine einheitliche Regelung zu sorgen. Das Landesverteidigung dem RH bekannt, daß 
Ministerium hat daraufhin angeordnet, daß auf Grund der Meldung des Gruppen
sämtliche Bediensteten des Verteidigungs- kommandos In über den Abgang von 
ressorts bei Dienstreisen vollen Kostgeld- 25.250 I Superbenzin eine Überprüfung veran
ersatz zu leisten haben. laßt worden sei, die ergeben habe, daß die 

43, 15. Bundesbedienstete, die infolge von der seinerzeitigen Besatzungsmacht in 
Krankheit oder aus einem anderen wichtigen der Schwarzenbergkaserne verlegten Kessel 
Grund ihren Dienst nicht ausüben könneh, aus Aluminium gefertigt waren, die nach 
sind gesetzlich verpflichtet, ihre Dienststelle österreichischen Vorschriften nicht zum Ein. 
hievon zu verständigen und auf deren Ver- bau zugelassen sind. Inzwischen seien sämt. 
langen eine Bescheinigung über den Grund liehe Aluminiumkessel, die durch Angriffe der 
der' Verhinderung beizubringen. Eine solche Bodensäure der Zerstörung ausgesetzt seien, 
Bescheinigung (Zeugnis des behandelnden durch andere Kessel ersetzt worden. Auf 
Arztes) wird in der Regel nur bei einer Dienst- das Ersuchen des RH, ihm mitzuteilen, 
verhinderung von mehr als drei Tagen ver- welche Vorschriften ursprünglich bezüglich 
langt. der Überprüfung der Treibstoffvorräte be-

st.anden haben, ging das Ministerium nicht ein. 
Nachdem die Buchhaltung des BM f. Lan. 

desvert.eidigung beanstandet hatte, daß trotz 43, 17. Dem Panzerbataillon 7 gegenüber 
längerer Krankheit die geforderte ärztliche bemängelte der RH, daß es bei einer anderen, 
Bescheinigung des öfteren nicht beigebracht von ihm verwalteten Tankstelle die Bestands
worden war, ordnete das Gruppenkom- prüfungen nicht mit der erforderlichen Sorg. 
mando III an, daß die zivilärztlichen Be- falt durchgeführt hatte, und bei Verlusten, 
scheinigungen über Art und voraussichtliche die die Toleranzgrenze überschrit.ten, nicht 
Dauer der Krankheit dem Truppenarzt vor- den Ursachen nachgegangen war. Ein Fehl
zulegen sind, und verfügte überdies, daß sich bestand von rund 2300 I Superbenzin, der im 
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Dezember 1967 festgestellt und als Schwund 
abgeschrieben worden war, obwohl er an
nähernd das Dreifache der zugelassenen 
Toleranz betrug, wurde damit erklärt, daß 
bei der Befüllung der Tankanlage mit dem 
Inhalt einer anderen Tankstelle die Tankuhr 
um 1000 I zu viel angezeigt habe. Da diese 
Erklärung an Hand der Bestandsaufschrei
bungen nicht zu erhärten war, wandte sich 
der RH an das BM f. Landesverteidigung, das 
nun mitteilte, die überprüfung habe ergeben, 
daß der Flüssigkeitszähler der Tankstelle bei 
einer Abgabe von 20·51 nur 20 I anzeigte. 
Auch hier sei die alte Zapfsäule aus der Be
satzungszeit die eigentliche Ursache. In der 
Zwischenzeit sei mit dem alten Kessel auch 
die alte Zapfsäule entfernt und durch eine 
moderne Tankanlage ersetzt worden. 

43, 18. Die stichprobenweise überprüfung 
der Waffenbestände des Panzerbataillons 7 
und deren Sicherung ergab ein befriedigendes 
Resultat~ Die Waffengrundbuchblätter für 
Maschinengewehre und Maschinenpistolen, die 
noch fehlten, wurden vom Bataillon in
zwischen angelegt. 

43, 19. Bei Überprüfung der Wachmuni
tion stellte .der RH einen überbestand von 
mehreren Schuß Pistolenmunition fest, der 
darauf zurückzuführen war, daß auf Grund 
eines Beleges mehr Patronen abgebucht als 
tatsächlich verschossen worden waren. Der 
RH ersuchte da.s Batalnonskommando, alles 
daran zu setzen, daß die Bildung außerkartei
mäßiger Bestände verhindert wird. Der 
Munitionsüberbestand wurde wieder in Zu
gang gebracht. 

43, 20. Bei der stichprohenweisen über
prüfung der Vorräte im Ersatzteillager wurden 
bei einer größeren Anzahl . von Positionen 
stückzahlmäßig allerdings geringe· Mehr- oder 
Minderbestände gegenüber dem karteimäßigen 
Sollbestand festgestellt. 

Der RH empfahl, größere Sorgfalt bei der 
Führung der Bestandskartei walten zu lassen, 
zumal an deren Hand auch Auskunft darüber 
gegeben wird, ob die für eine bestimmte 
Reparatur benötigten Ersatzteile vorhanden 
sind oder nicht. Ferner legte er nahe, zur 
Beschleunigung der Lagerarbeiten auf den 
Lagerbestandskarten auch den Lagerort der 
Ersatzteile anzugeben, woran es manchmal 
gemangelt hat, und Ersatzteile mit mehr
fachem Verwendungszweck gemeinsam zu 
lagern. 

Schließlich sprach sich der RH dagegen aus, 
daß für die Karteiführung Präsenz diener 
herangezogen werden (seit Feber 1959 
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waren es nicht weniger als 32); nach Ansicht 
des RH wären dafür ständige, mit der Materie 
vertraute Bedienstete einzusetzen. 

Den Bemängelungen und Empfehlungen 
des RH wurde bereits Rechnung getragen. 

43, 21. Die stichprobenweise überprüfung 
der Lagervorräte im Lebensmittelmagazin 
an Hand des Warenbestandsbuches ergab nur 
geringfügige Abweichungen innerhalb des 
Toleranzbereiches. Der Vergleich der Aus
gabebuchungen im Warenbestandsbuch mit 
den Eintragungen im Küchentagebuch über 
die verQrauchten Lebensmittel ergab jedoch 
einige größere Differenzen; sie wurden vom 
Bataillon in der Folge bereinigt. 

43, 22. Auch zu den übrigen Empfehlungen 
und Bemängelungen des RH (z. B. betreffend 
die Durchführung von Bestandsaufnahmen, 
Kraftfahrzeuginspektionen, Nachweisung 
streng verrechenbarer Drucksorten, Aus
zahlung von Bezügen) hat. das Panzer
bataillon 7 in befriedigender Weise Stellung 
genommen. 

ÖBterrelchlscheB Feldlazarett 
In Cypern 

44, 1. Auf Ersuchen des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen dauert der Einsatz 
des österreichischen Feldlazaretts in Cypern 
weiter an. 

44, 2. Österreich trägt den Personalaufwand 
der Angehörigen des Feldlazaretts in Höhe 
der Inlandsbezüge der Bediensteten. Dieser 
Aufwand belief sich im Jahre 1968 auf 
2,626.000 S. Dazu kamen 445.000 S an 
Bezügen für Bedienstete des Verteidigungs
ressorts, die im Inland mit Angelegenheiten 
des Feldlazaretts befaßt sind. überdies leistete 
Österreich im Jahre 1968 einen weiteren frei
willigen Beitrag von 160.000 $ an die Vereinten 
Nationen zur teilweisenAbdeckung der Kosten 
der UN-Cypernaktion. Damit erhöhte sich 
die Summe der bisherigen freiwilligen Beiträge 
auf 680.000 $. . 

44, 3. Die Kosten, die durch den Auslands
einsatz des Feldlazaretts entstehen, werden 
Österreich von den Vereinten Nationen nach 
Vorlage der vom RH beglaubigten Kostenauf
stellung refundiert. Der RH hat die Kosten
aufstellung des BM f. Landesverteidigung 
für das Jahr 1968 überprüft und nach Durch
führung einiger geringfügiger Berichtigungen 
mit einer .Gesamtsumme von 6,503.387'46 S 
als richtig anerkannt. Von dieser Summe 
entfallen 5,767.998'05 S auf den Personal
aufwand, 160.681 S auf den. Verwaltungs.' 
aufwand und 574.708,41 S auf den Sachauf
wand. 
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wurden die Voraussetzungen für eine Beendi
gung der vom RH schön seit vielen Jahren 
wegen ihrer Gesetzwidrigkeit immer wieder 
bemängelten Sonderverwaltung dieses ehe
maligen NS-Vermögens geschaffen. 

Automatiou bei den 
Finanzämtern 

44, 4. Für den Einsatzzeitraum vom 
13. April 1964 bis 31. Dezember 1967 wurden 
den Vereinten Nationen 24,517.680'23 S in 
Rechnung gestellt, die bis auf einen Betrag 
von 97.991,03 S bereits refundiert worden 
sind. Die Nichtrefundierung dieses Betrages 
dürfte auf einem Mißverständnis beruhen. 
Der RH hat deshalb das BM f. Auswärtige 
Angelegenheiten ersucht, die Angelegenheit 46. Die Vorarbeiten für die Automatisierung 
bei den Vereinten Nationen klarzustellen und der Abgabenverrechnung, über die zuletzt im 
auf die Refundierung des noch offenen Be- TB 1967 Abs. 48, 1-3 berichtet worden ist, 
trages zu dringen. sind im vergangenen Jahr im BM f. Finanzen 

fortgesetzt worden. Um das im § 6 des 
44, 5. Wie im TB 1967· Abs. 41, 7-9 Rechnungshofgesetzes 1948 vorgeschriebene 

berichtet wurde, lehnen die Vereinten Natio- Einvernehmen zwischen dem BM f. Finanzen 
nen seit dem Inkrafttreten des Beamten- und dem RH bei der Abfassung der für die 
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes, Automatisierung der Abgabenverrechnung er
BGBL NI'. 200/1967, die Refundierung der forderlichen umfangreichen neuen Verrecli
Prämien für die kommerzielle Zusatzversiche- nungsvorschriften leichter und rascher zu 
rung der Kontingentsangehörigen für den ermöglichen, hat der RH im Hinblick auf die 
Todesfall wegen der mangelnden gesetzlichen Bedeutung und den Umfang dieses Projektes 
Grundlage ab, anerkennen jedoch die Be- mit 1. Oktober 1968 einen ständigen Mitarbeiter 
rechtigung einer solchen Zusatzversicherung. in das Automationsteam des BM f. Finanzen 

Der vom BM f. Inneres und BM f. Landes- entsendet.· ' 
verteidigung gefaßte Plan, einen diesbezüg
lichen Gesetzentwurf auszuarbeiten, wurde 
inzwischen fallengelassen. Statt dessen soll 
nun auf Vorschlag des BKA eine Regelung 
in der Weise erfolgen, daß die Angehörigen 
der UN -Kontingente die Prämien für die 
Zusatzversicherung selbst bezahlen und zum 
Ausgleich eine Gefahrenzulage gemäß § 19 
Abs. 1 Ziff. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 in 
Höhe der Versicherungsprämien erhalten. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
f. Finanzen 

a) Nachträge zu Berichten 
Vorjahren, 

NS-Vermögen 

aus den 

45. Zu den Ausführungen in TB 1967 
Abs. 47 ist nachzutragen, daß das vom BM f. 
Finanzen angekündigte Bundesgesetz· betref
fend die Liquidierung des Vermögens der ehe
maligen Deutschen Arbeitsfront, des ehe
maligen Reichsbundes der Deutschen Beamten 
und des ehemaligen NS-Lehrerbundes in Öster
reich vom Nationalrat am 11. Juni 1969 
beschlossen und unter BGBL NI'. 223/1969 
kundgemacht worden ist. Dieses Bundesgesetz 

Neben der Lösung der organisatorischen 
Probleme, der Erstellung und dem Testen der 
Programme wurden bereits bei 14 Finanzämtern 
die für den Anschluß an die elektronische 
Datenverarbeitungsanlage erforderlichen Fern
schreibleitungen installiert und bei drei Finanz
ämtern bereits die speziell für die Daten
eirigabe eingerichteten Fernschreibgeräte auf
gestellt. Mit diesen Geräten wurden die Lei
tungen ausgetestet und die bei der Datenfern
übertragung auftretenden technischen Probleme 
einer praktischen Lösung zugeführt. 

Größere Schwierigkeiten verursachte die 
Lösung einzelner Detailfragen, weil die Rechts
lage, an die die Verwaltung gebunden ist, 
wegen ihrer zahlreichen Sonderbestimmungen 
äußerst kompliziert ist. Die Yorarbeiten wur
den jedoch trotz dieser Schwierigkeiten bereits 
so weit vorangetrieben, daß mit dem Entwurf 
der erforderlichen neuen Verrechnungsvor
schriften begonnen werden konnte. 

Nach dem Austesten der Programme wird 
- voraussichtlich noch im Jahre 1969 -
mit dem Versuchsbetrieb begonnen werden, 
nach dessen erfolgreichem Abschluß die erste 
Automationsphase folgt, die insgesamt 
15 Fi~anzämter erfassen soll. 

Gebarungs., Kassen- und sieht eine Verteilung des Liquidationserlöses Verrechnungsvorschriften für 
nach Vorwegnahme eines festen Bundesan- die Zollämter 

teiles von 50 Mill. S an den Österreichischen 47. Zur Erlassung einer zusammenfassenden 
Gewerkschaftsbund (66%), die Bundeskammer Gebarungs-, Kassen- und Verrechnungsvor
der gewerblichen Wirtschaft (16%) und an schrift für die Zollämter, auf deren Notwendig
den Restitutionsfonds der Zentralkommission keit der RH in den TB seit 1959 alljährlich 
der christlichen Arbeiter- und Angestellten-I hinweist und die das BM f. Finanzen seit 
organisationen Österreichs (6%) vor. Damit Jahren in Aussicht stellt, ist es auch im Jahr 
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1968 nicht gekommen. Das BM"f. Finanzen 
hat jedoch nun insofern begonnen, sich mit 
der Erstellung der Zollverrechnungsvorschrift 
zu befassen, als es der Finanzlandesdirektion 
für Oberösterreich im November 1968 den 
Auftrag zur Ausarbeitung des Entwurfes einer 
derartigen Vorschrift erteilte, der im Herbst 
1969 vorliegen soll. 

Stempel- und RechtsgebühIen 

48. Für das unter Abs. 51 des Vorjahres
berichtes erwähnte neue Gebührengesetz hat 
das BM f. Finanzen einen Entwurf ausgear
beitet und auch das Begutachtungsverfahren 
hiezu ist bereits abgeschlossen. Derzeit ist 
das BM f. Finanzen damit befaßt, die im Begut
achtungsverfahren eingegangenen Stellung
nahmen zu überprüfen und entsprechend zu 
verwerten. 

Finanzlandesdirektion für Tirol 

a) Rundsiegel 

49, 1. Über Anregung des RH siehe 
TB 1967 Abs. 53, 2 - hat das BM f. Finanzen 
nunmehr die Finanzlandesdirektionen ange
wiesen, bei Anschaffung von Rundsiegeln den 
Bestimmungen de!! Wappengesetzes, StGBl. 
Nr. 7/1945, Rechnung zu tragen und dabei 
in die Umschriftung des Bundeswappens die 
Worte "Republik Österreich" aufzunehmen. 

b) Mehrleistungspauschale 

49, 2. An der vom RH als gesetzwidrig 
bemängelten pauschalen Abgeltung der Mehr
leistungen der vertraglich bediensteten Kraft
wagenlenker - siehe TB 1967 Abs. 53, 3 -
wird weiterhin festgehalten werden, weil das 
Bundeskanzleramt auch im Berichtsjahr man
gels Einigung mit der Gewerkschaft der öffent
lich Bediensteten die im § 20 Abs. 4 des Ver
tragsbedienstetengesetzes 1948 vorgesehene 
Verordnung über die Bewertung der Bereit
schafts- und Wartezeiten nicht erlassen konnte. 

c) Finanzstrafgesetz 

49, 3. Die Arbeiten für eine umfassende 
Novellierungdes Finanzstrafgesetzes, in der 
auch die vom RH im TB 1966 unter Abs. 48, 28 
verlangten Tilgungsbestimmungen enthalten 
sein sollen, konnten auch im Berichtsjahr nicht 
weiter vorangetrieben· werden. Wie bereits 
im Vorjahresbericht unter Abs. 53, 5 ausge
führt, hängt diese Novelle nämlich maßgeblich 
von dem in Vorbereitung befindlichen neuen 

- Strafgesetz ab, dessen Grundsätze ja auch im 
Finanzstrafgesetz zu berücksichtigen sein 
werden. 
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d) Gebührenbefreiung 

49, 4. Das BM f. Finanzen behandelt die 
politischen Parteien abgabenrechtlich mit 
Rücksicht auf die Aufgaben, die sie im öffent
lichen Interesse zu erfüllen haben, schon 
längst so, als ob sie Körperschaften desöffent
lichen Rechts wären, und billigt ihnen im 
Erlaß weg u. a. auch di~ persönliche Befreiung 
von den Stempel- und Rechtsgebühren zu, 
wie sie das Gebührengesetz für öffentlich
rechtliche Körperschaften vorsieht. Auf Grund 
der Beanstandung des RH - siehe TB 1966 
Abs. 48, 30 und 39 - hat das BM f. Finanzen 
auf ein demnächst zu erwartendes "Parteien
gesetz" hingewiesen, das den rechtlichen 
Charakter der Parteien klären und die Praxis 
der Abgabenverwaltung sanktionieren soll. 
Nun ist aber weder im.Jahre 1967:""siehe TB 
1967 Abs. 53, 6 - noch im Berichtsjahr ein 
solches Parteiengesetz beschlossen worden, 
so daß die Vorgangsweise des BM f. Finanzen 
noch immer einer geset?,lichen Deckung ent
behrt. 

Bundesministerlum flll 
Finanzen 

a) Personallage 

50, 1. Zu der im TB 1967 unter Abs. 54, 1 
dargestellten Personallage wäre zu berichten, 
daß sich der Ist-Stand der in der Bundes
abgabenverwaltung - ausgenommen die Zoll
verwaltung und die Bediensteten in handwerk
licher Verwendung - wenn auch nur gering
fügig, so doch noch weiter von 11.037 auf 
11.012, das ist um 0,25%, vermindert hat. 
Gemessen am Soll-Stand laut Dienstpostenplan 
von 11.318 betrug mit Ende 1968 die Unter
besetzung 306, das" ist 2'7%, doch liegt der 
tatsächliche Abgang höher, weil der Bedarf, 
der derzeit im BM f. Finanzen neu errechnet 
wird, diesen Soll-Stand um mindestens 10% 
übersteigt. Während des ersten Halbjahres 
1968 mußte die Nachbesetzung der freigewor
denen Dienstposten ·aus budgetären Gründen 
weitgehend gedrosselt werden und erst seit 
Mitte 1968 konnte von solchen Restriktionen 
abgesehen werden. Die Besetzung qer derzeit 
noch offenen Dienstposten bei den Finanz
ämtern stößt aber" immer noch auf anhaltende 
Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt. 

Der RH meint, daß diese angespannte 
Personallage nicht olme ungünstige Auswir~ 
kungen auf das Abgabenaufkommen sein 
kann, zumal der Abgabenverwaltung gerade 
im Berichtsjahr wieder neue Aufgaben wie 
z. B. die Sonderabgaben zugewachsen sind. 
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b) Stempelmarkengebarung 

50, 2. Die bereits im TB 1966 unter 
Abs. 54, 15 vom BM f. Finanzen in Aussicht 
gestellten neuen Vorschriften über die Stempel
markengebarung, die die veralteten und un
zweckmäßigen Vorschriften aus dem Jahre 1933 
ersetzen sollen, liegen schon im Rohentwurf 
vor. Die weiteren Arbeiten aber können - so 
wie im TB 1967 unter Abs. 54, 3 ausgeführt
erst dann wieder fortgesetzt werden, wenn bei 
den Automatisierungsarbeiten eine Erleichte
rung eintritt und damit geeignetes Fach
personal hiezu frei wird. 

Finanzamt Gmünd - Ein
heltsbewertung 

51. Die im TB 1967 unter Abs. 58, 14 auf
gezeigte uneinheitliche Berechnung des Ab
schlages für technische Abnützung eines Ge
bäudes gemäß § 53 Abs. 6 Bewertungsgesetz 
1955 bei der Ermittlung des Gebäudewertes 
hat das BM f. Finanzen zum Anlaß genommen, 
in dem Entwurf zu -einer Bewertungsgesetz
novelle die Bestimmungen über den Abschlag 
für technische Abnutzung neu zu fassen. Damit 
wäre das BM f. Finanzen den Anregungen des 
RH nachgekommen, da diese Neufassung eine 
einheitliche Vorgangsweise der Finanzämter 
bei der Ermittlung des Gebäudewertes gewähr
leisten würde. Zur Zeit läuft die Begut
achtungsfrist für diese Gesetzesvorlage. 

Finanzamt Kufsteln -
Zustellungen 

52. Wie unter Abs. 59, -20-23 des Vor
jahresberichtes ausgeführt wurde, hat der RH 
die Mängel bei der Zustellung von Rück
scheinsendungen der Abgabenbehörden durch 
die Post infolge der Abweichung der Zustell
vorschriften der Post von denen der Bundes
abgabenordnung zum Anlaß genommen, das 
Bundeskanzleramt zu ersuchen, um eine ein
heitliche Zustellungsvorschrift bemüht zu sein, 
die auf alle behördlichen und gerichtlichen 
Zustellungen anwendbar ist und auch für die 
Postverwaltung gilt. Der RH meint, daß 
durch eine solche allgemeingiltige Zustellungs
vorschrift nicht nur die immer wieder auf
tretenden Mängel auf dem Gebiet der Postzu
stellung vermieden, sondern damit auch ein 
wesentlicher Beitrag zur Verwaltungsverein
fachung geleistet werden könnte. 

Wie das Bundeskanzleramt dem RH mit
teilte, erachte es auch die Vereinheitlichung 
der verfahrensrechtlichenZustellvorschl'iften 
sowie die Anpassung dieser Vorschriften an 
die Zustell vorschriften der Postordnung für 
notwendig, woshalb es bereits die Arbeiten 
an einem entsprechenden Gesetzentwurf in 
Angriff genommen habe. 

FInanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und 

Burgenland, L Teil 

a) Ehemalige deutsche Liegenschaften 

53, 1. Im Abs. 60, 28-30 des Vorjahres
berichtes hat der RH aus Gründen der Ver
waltungsvereinfachuug beim BM f. Bauten 
und Technik angeregt, die Bundesgebäude
verwaltung möge die zur Zeit von der Finanz
Landesdirektion für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland verwalteten, nicht verwert
baren Liegenschaften aus dem Komplex des 
Deutschen Eigentums in ihre Betreuu~g über
nehmen; das Bundesministerium lehnte dies 
jedoch vorerst ab. 

Erst auf Grund der weiteren Bemühungen 
des RH und auf seinen Hinweis, daß eine Ver
waltung dieser Liegenschaften durch die Bun
desgebäudeverwaltung wesentlich rationeller 
wäre als durch die Finanzlandesdirektion, für 
die diese Materie doch artfremd ist, fand sich 
das BM f. Bauten und Technik bereit, diese 
Anregung eingehend an Hand der von der 
Finanzlandesdirektion für jedenEinzelfall über
mittelten Unterlagen zu prüfen. Wie das BM 
f. Bauten und Technik mitteilt, dauern die 
Einzelerhebungen über diese Liegenschaften 
noch an, so daß es noch nicht in der Lage ist, 
eine endgültige Entscheidung zu treffen. 

b)Ren ten bankforderungen 

53, 2. Wie das BM f. Finanzen mitteilte, 
sind die im TB 1967 unter Abs. 60, 32 erwähnten 
"Rentenbankforderungen" (das in Österreich 
gelegene ehemalige Vermögen der Deutschen 
Landesrentenbank Berlin) vom öffentlichen 
Verwalter bereits bis auf einen Rest von 
116.079·96 S einschließlich Zinsen eingezogen 
worden. Wegen dieser Restforderung laufen 
derzeit noch Verhandlungen mit dem Kurator 
für den ehemaligen Landkreis Hermagor in 
Kärnten. Nach Bereinigung dieser Rest· 
forderung steht einer Aufhebung der öffent
lichen Verwaltung nichts mehr im Wege. 

Pollzelkostenbeiträge gemäß 
§ 4 Finanzausgleichsgesetz 1967 

54. Im TB 1967 berichtete der RH unter 
Abs. 61 über die Erhebung des Polizeikosten
beitrages gemäß § 4 des Finanzausgleichs
gesetzes 1967, BGBL Nr. 2, von der Gemeinde 
Wien für die Besorgung der örtlichen Sicher
heitspolizei durch eine Bundespolizeibehörde, 
obwohl eine Übertragung dieser gemeinde
eigenen Aufgaben an die Bundespolizeibehörde 
im Sinne des Art. 118 Abs. 7 des Bundes
Verfassungsgesetzes bis dahin noch nicht vor
genommen worden war. Die Landesregierung 
Wien hat nunmehr mit Verordnung vom 
16. April 1968, LGBl. Nr. 27, welche am 
28. September 1968 in Kraft trat, die Be-
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sorgung der örtlichen Sicherheitspolizei in Wien 
der Bundespolizeibehörde übertragen. Somit 
wären die rech tHchen Voraussetzungen für 
die Erhebung des Polizeikostenbeitrages in 
Wien gegeben. 

Von den 15 Gemeinden aber, in denen die 
örtliche Sicherheitspolizei durch Verordnungen 
der zuständigen Landesregierungen an eine 
Bundespolizeibehörde seinerzeit übertragen 
worden war, wird der Beitrag zum Polizei
aufwand nur mehr von der Bundeshauptstadt 
Wien sowie von den Landeshauptstädten Inns
bruck und Salzburg entrichtet, da bei den übri
gen Gemeinden die rechtlichen Voraussetzungen 
für eine Erhebung dieses Beitrages infolge 
Widerrufes der Übertragung hinfällig geworden 
sind. Bereits bevor. die Stadtgemeinde 
Schwechat am 8. April 1968 in dieser Sache 
eine auf Art. 137 Bundes-Verfassungsgesetz 
gestützte Klage gegen den Bund beim Ver
~~ssungsgerichtshof erhoben hatte, wurde die 
Ubertragung der Besorgung der örtlichen 
Sicherheitspolizei auf eine Bundespolizeibehörde 
für diese Stadtgemeinde sowie für die Städte 
St. Pölten, Wiener Neustadt und Villach 
widerrufen. Für die Landeshauptstadt Graz 
erfolgte der Widerruf Mitte des Jahres 1968 
und für die Landeshauptstädte Eisenstadt, 
Klagenfurt und Linz sowie für die Städte Leo ben, 
Rust, Steyr und Wels wurde die Übertragung 
der in Rede stehenden Agenden von den zu
ständigen Landesregierungen im Jahre 1969, 
also nach dem Ergehen des für die Beurteilung 
dieser Frage maßgebenden Erkenntnisses des 
Verfassungsgerichtshofes vom 4. Oktober 1968, 
Zl. A 3/68, rückgängig gemacht. Der Wider
ruf der Übertragung der Besorgung der Auf
gaben der örtlichen Sicherheitspolizei bei den 
angeführten Städten und Gemeinden führte 
beim Bund - wie das BM f. Finanzen dem 
RH mitteilte -zu einem jährlichen Einnahmen
ausfall von rund 60 Mill. S, so daß von den 
jährlich veranschlagten Beiträgen der Ge
meinden zum Polizeikostenaufwand in der 
Höhe von rund 206 Mill. S (finanzgesetzlicher 
Ansatz 2/53034) dem Bund demnach voraus
sichtlich bloß rund 146 Mill. S verbleiben. 

In den Entscheidungsgründen des Erkennt
nisses des Verfassungsgerichtshofes vom 4. Ok
tober 1968 wurde im wesentlichen klargest·ellt, 
daß aus der Fassung des § 4 des Finanzaus
gleichsgesetzes 1967, wonach eine Beitrags
pflicht zum Polizeiaufwand für jene Gemeinden 
besteht, in denen die Besorgung der örtlichen 
Sicherheitspolizei an Bundespolizeibehörden 
"übertragen ist", nicht geschlossen werden 
kann, der Beitrag sei für die Dauer des 
Finanzausgleichsgesetzes 1967 zu leisten und 
eine spätere Besorgung dieser Agenden durch 
die Gemeinden selbst berühre die Beitrags-
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pflicht nicht. Wörtlich führte der Verfas
sungsgerichtshof hiczu aus: "Mit dem Charak
ter eines Aufwandersatzes ist die Auffassung 
nicht vereinbar, daß er auch dann zu leisten 
sei, wenn die Tätigkeit, deren Kosten abge
golten werden sollen, nicht mehr erbracht 
werden darf." Ferner wies der V erfassungs
gerichtshof in den Entscheidungsgründen 
darauf hin, dem Gesetz. könne nicht ent
nommen werden, daß bei einem Wegfall der 
Zuständigkeit einer Bundespolizeibehörde 
während eines Jahres die Beitragspflicht den
noch für das ganze Jahr bestehen bleibe. 

In der über Ersuchen des R·H (TB 1967 
Abs. 61,10) vom Bundeskanzleramt ergange
nen Stellungnahme zur Frage der örtlichen 
Sicherheitspolizei und deren Aufgabenstellung 
wird im wesentlichen darauf hingewiesen, 
daß als Rechtsvorschriften, die den abstrakten 
Inhalt des Verfassungsbegriffes "örtliche 
Sicherheitspolizei" ausfüllen, einerseits Landes
gesetze, andererseits selbständige Verordnun
gen der Gemeinden auf Grund des Art. 118 
Abs. 6 B.-VG. bzw. auf Grund der dieser 
Verfassungsbestimmung entsprechenden Er
mächtigungen der Gemeindeordnungen in 
Betracht kommen. Diese Rechtsvorschriften 
bestimmen den von den Vollzugsorganen zu 
beachtenden konkreten Inhalt des Begriffes 
"örtliche Sicherheitspoliz~i". Das Bundes
kanzleramt sah sich aber im Rahmen seiner 
Zuständigkeit nicht dazu berufen, eine Über
sicht über alle in dieser Richtung bestehenden 
Rechtsvorschriften zu geben, zumal ja die 
Angelegenheiten der örtlichen Sicherheits
polizei nach Gesetzgebung und Vollziehung in 
die Zuständigkeit der Länder fallen. Das 
Bundeskanzleramt meinte, gegebenenfalls 
könnte auf dem Wege der Verbindungsstelle 
der österreichischen Bundesländer ermittelt 
werden, welche Rechtsvorschriften auf diesem 
Gebiet in Geltung stehen, wies aber gleich
zeitig darauf hin, daß dies allerdings auch mit 
Schwierigkeiten verbunden sein dürfte, weil 
eben au'ch auf die in den einzelnen Gemeinden 
bestehenden selbständigen Verordnungtm Be
dacht genommen werden müßte und der maß
gebende Rechtsbestand daher sehr variabel sei. 

:E'amilienlastenausgleich 
(Anstaltenbegriff) 

55. Im TB 1967 berichtete der RH unter 
Abs. 62 darüber, daß das BM f. Finanzen 
entgegen den Bestimmungen des am 1. Jänner 
1968 in Kraft getretenen Familienlastenaus
gleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, wonach 
Gebietskörperschaften ihren Beihilfenaufwand 
aus eigenen Mitteln zu tragen haben, ihm 
nachgeordnete Bundesdienststellen, wie die 
Finanzprokuratur und das Zentralbesoldungs
amt, unter dem Begriff "Anstalt" subsumiert 
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und die Beihilfengebarung betreffend die 
Bundesbediensteten bei diesen Dienststellen 
mit dem Ausgleichsfonds für Familienbei
hilfen abrechnet. Zu Beginn des Jahres 1969 
teilte das BM f. Finanzen dem RH mit, 
daß es diese Dienststellen nicht mehr als An
stalten im Sinne des § 46 Familienlasten
ausgleichsgesetz 1967 ansehe. Daraus folgte, 
daß für die Bediensteten des Zentralbesol
dungsamtes und der Finanzprokuratur ab 
1. Feber 1969 keine Dienstgeberbeiträge zum 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu ent
richten sind und die an die Bediensteten des 
Zentralbesoldungsamtes und der Finanzproku
ratur ausgezahlten Familienbeihilfen aus 
eigenen Mitteln getragen werden. Das BM f. 
Finanzen sah jedoch - wie es dem RH 
mitteilte - bei Einrichtungen, die ihm nicht 
unterstellt sind, wie beim Österreichischen 
Statistischen Zentralamt und beim Österreichi
schen Staatsarchiv, keine "zwingende Not
wendigkeit für eine aufsichtsbehördliche Maß
nahme" und stellte es diesen Bundesdienst
stellen frei, den Rechtsweg zu beschreiten. 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1967 

FinanzlandesdirektIon 
für Kärnten 

somit der Abgang gegenüber dem ermittelten 
Bedarf von 79 Prüfern auf 13 verringerte. 

56, 2. Der Personalstand in der Buch
haltung der FLD ist in den Jahren 1953 
bis 1967 von 18 auf 23 angestiegen. Der RH 
vertrat die Auffassung, daß die Buchhaltung 
mit 20 Arbeitskräften das Auslangen hätte 
finden können und sprach sich auch gegen die 
Errichtung einer eigenen Abteilung in der 
Buchhaltung für die Ausfertigung der Zah
lungs- und Gutschriftsanweisungen aus. In 
ihrer Stellungnahme wies die FLD darauf 
hin, daß die betreffende Abteilung bereits 
aufgelöst wurde, und teilte mit, daß der 
Buchhaltung im Zeitpunkt der Abfassung der 
Stellungnahme effektiv nur 19 Bedienstete 
zur Verfügung standen. 

56, 3. Im Hinblick auf die derzeitigen 
Bestrebungen um eine Vereinfachung der 
Verwaltung und die in naher Zukunft bevor
stehende Abwicklung der Bundes- und Ab
gabenverrechnung mit Hilfe elektronischer 
Datenverarbeitungsanlagen regte der RH an, 
einen Beamten, der dem Präsidenten der FLD 
direkt zu unterstellen wäre, mit der Rationali
sierung der Verwaltung zu beauftragen. Die 
FLD nahm diese Anregung zur Kenntnis 
und teilte mit, daß sie versuchen werde, einen 
geeigneten Bediensteten, der die für eine 

56, 1. ,Die im' September 1967 bei der Rationalisierung der Verwaltung notwendigen 
Finanzlandesdirektion für Kärnten (kurz Voraussetzungen aufweist, ausfindig zu machen 
FLD) durchgeführte Einschau umfaßte mit und entsprechend einzusetzen. 
Ausnahme der mit der Erhebung' der Eingangs- 56, 4. Die bei der FLD vorgefundenen 
abgaben sowie der mit der Grenzüberwachung Berichte über die Geschäftsprüfungen der 
durch die Zollwache verbundenen Gebarung nachgeordneten Finanzämter zeigten, daß die 
alle Agenden dieser FLD. Die Erhebung der Prüfungstätigkeit des Steuerlandesinspekto
bundesrechtlich geregelten Abgaben und Bei- rates in bezug auf die Organisation der Prüfun
träge und die Handhabung der Monopol- gen, die Mitwirkung, der Fachabteilungen 
vorschriften sowie die Durchführung von Ver- und die Eindringlichkeit, nicht nur als zu
waltungsstrafverfahren erfolgt im Bereich der friedensteIlend, sondern vielfach sogar als 
FLD, soweit hiefür nicht die Zollämter zu- beispielgebend angesehen werden kann. Die 
ständig sind, durch das Finanzamt für Ge- zu einzelnen Feststellungen der Geschäfts
bühren und Verkehrsteuern in Klagenfurt sowie prüfungsberichte des Steuerlandesinspekto
durch die Finanzämter in Klagenfurt, St. Veit rates sowie zur Organisation, den Umfang 
a. d. Glan, Spittal a. d. Drau, Villach und und die Kontrolle des abgabenrechtlichen 
Wolfsberg. Das Aufkommen dieser Finanz- Erhebungsdienstes vom RH ergangenen An
ämter betrug im Jahre 1967 etwas über 2·5 Mil- regungen und Empfehlungen wurden von der 
liarden S. Bei 'der FLD waren am 1. Jänner FLD, so wie die gesamten Prüfungsmittei-
1967 140 und bei den angeführten Finanz- lungen über die Einschau, aufgeschlossen 
ämtern 715 Beamte und Vertragsbedienstete und positiv zur Kenntnis genommen. Die 
beschäftigt. Die Überprüfung des Personal- FLD schloß sich fast in allen diesen Fällen 
standes ergab, daß 26 Betriebsprüfer (das der Auffassung des RH an und zog daraus auch 
ist rund ein Drittel des Bedarfes), fehlen. die entsprechenden Folgerungen. So wurde 
Der RH wies in, diesem Zusammenhang von der FLD zugesagt, in Hinkunft die 
darauf hin, daß sich dieser Personal- Kontrolle der Finanzkassel). alljährlich vor
mangel auf das Abgabenaufkommen der FLD zunehmen; über Anregungdes RH er
nachteilig auswirkt. In seiner Stellungnahme ging an die Finanzämter die Weisung, 
teilte das BM f. Finanzen mit, daß der Stand die im Lohnsteuerverfahren gehandhabte Ver
an Betriebsprüfern der FLD bis Oktober waltungsübung abzustellen, von Lohnsteuer-
1968 auf 66 erhöht werden konnte und sich pflichtigen als Beweismittel dafür, daß sie 
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während eines bestimmten Zeitraumes in 
keinem Dienstverhältnis standen, eidesstatt
liche Erklärungen zu verlangen. 

56, 5. Die Durchführung einer Haus- und 
Personendurchsuchung bedarf gemäß § 93 
Abs. 1 Finanzstrafgesetz 1958 - ausgenommen 
bei Gefahr im Verzug - eines mit GründEln 
versehenen schriftlichen Befehls des Vorstandes 
der Finanzstrafbehörde 1. Instanz oder im 
Falle seiner Verhinderung eines ihr zugewiese
nen rechtskundigen Beamten. Bestimmte 
Finanzämter sind aber nur mit einem einzigen 
rechtskundigen Beamten besetzt. - Der RH 
warf daher die Frage auf, wie bei solchen 
Finanzämtern den Vorschriften des § 93 Abs. 1 
Finanzstrafgesetz 1958 entsprochen werden 
kann, wenn nun der Amtsvorstand, sei - es 
infolge Urlaubs, Krankheit oder aus einem 
anderen Anlaß abwesend ist, da wohl nicht in 
allen Fällen "Gefahr im Verzug" zu unter
stellen sein wird. Die Anregung des RH, in 
derartigen Fällen dafür zu sorgen, daß der 
betreffenden Finanzstrafbehörde I. Instanz 
für die Ausstellung des schriftlichen Durch
suchungsbefehls ein rechtskundiger Beamter 
zugeteilt wird, wurde von der FLD bereits 
verwirklicht. 

56, 6. Die stichprobenweise Überprüfung 
einiger Geschäftsstücke über die Gewährung 
von Zahlungserleichterungen, Abgabennach
sichten und sonstige Einbringungsmaßnahmen 
ergab keinen Anlaß zu einer Beanstandung. 

56, 7. Die Abteilung II der FLD war 
zum Jahresende 1965 mit 176 Rechtsmittel
fällen (davon waren 123 älter als sechs Monate), 
Ende 1966 mit 132 Rechtsmittelfällen (davon 
waren 88 älter als sechs Monate) und am 
31. August 1967 wieder mit 167 Rechtsmittel
fällen (davon waren allerdings nur mehr 71 
älter als sechs Monate) im Rückstand. Wie 
die Abteilung II lag auch die Abteilung III 
der FLD seit 1965 mit der für ein Vierteljahr 
zu bemessenden Arbeitsleistung zurück, so 
daß die vorgelegten Rechtsmittel im Durch
schnitt drei Monate nach ihrem Einlangen 
bei der FLD lagen, his der Bearbpiter Zeit 
fand, sich dem einzelnen Fall -zu widmen. 
Wenn der RH alioh mit Befriedigung zur 
Kenntnis nehmen konnte, daß bereits die 
notwendigpn VOlkehrungen getroffen wurden, 
um durch die Zuteilung von· zwei weiteren 
rechtskundigen Beamten den baldigen Abbau 
des Rückstandes herbeizuführen, bemängelte 
er, daß 10 Rechtsmittelfälle, die der FLD 
bereits am 6. Juli 1965 und noch früher vor~ 
gelegt worden sind, am 28. September 1967, 
also zur Zeit der Einschau des RH,noch 
nicht abgeschlossen waren. Ferner brachte 
der RH der FLD zur Kenntnis, daß er die 
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vordringliche Bearbeitung insbesondere jener 
Rechtsmittel für notwendig erachte, bei denen 
der im Rechtsmittelverfahren bekämpfte Ab
gahenbetrag gemäß § 212 Bundesabgaben
ordnung gestundet wurde oder infolge der 
Einbringung des Rechtsmittels die mündliche 
Verhandlung bzw. Hauptverhandlung gemäß 
§ 54 Finanzstrafgesetz 1958 aufgeschohen 
wurde. Die FLD hat, wie sie in ihrer Stellung
nahme ausführt, die Anregung des RH auf
gegriffen und die Finanzämter angewiesen, 
bei der Vorlage von Berufungen dieser Art 
um eine vordringliche. Erledigung zu er
suchen. Zu den vom RH bemängelten Rück
ständen teilte die FLD mit, daß es der zu
ständigen Abteilung infolge Personalmangels 
nicht möglich war, die schon seit jeher be
stehenden Arbeitsl'ückstände abzubauen. Die 
FLD teilte ferner mit, daß die zehn ange
führten Rechtsmittelfälle in der Zwischenzeit 
erledigt worden sind und darüber hinaus alle 
weiteren Rechtsmittel. aus dem Jahr 1965 
sowie bis auf drei Fälle, die vor dem Abschluß 
stehen, auch die Rechtsmittel aus dem Jahr 
1966. 

56, 8. Auch bei der mit der Einheits~ 
bewertung und Bodenschätzung sowie mit 
der Gewerbesteuer, Grundsteuer und Ver
mögensteuer befaßten Abteilung der FLD 
stellte der RH, ausgehend vom Durchschnitt 
der beiden letzten Jahre, Arbeitsrückstände 
im Ausmaß der Aktenerledigung eines Viertel
jahres fest. Die Gründe für diese ungünstige 
Entwicklung sah er darin, daß der weitüher
wiegende Teil der Agenden, die der Abteilung 
durch den Geschäftsverteilungsplan zugewiesen 
sind, vom Abteilungsvorstand allein bearbeitet 
werden muß, weil es an entsprechend qualifizier
ten zugeteilten Bediensteten fehlt. Außerdem 
bemängelte der RH, daß zur Zeit der Einschau 
für _ den Abteilungsleiter kein Vertreter be
stellt war, und hielt es schon aus Gründen 
der Gebarungssicherheit für nicht vertretbar, 
daß wichtige Erledigungen vom Abteilungs
vorstand als Referent und Approbant zugleich 
gezeichnet wurden und keiner weiteren Kon
trolle mehr, unterlagen. Die FLD wies in 
ihrer Stellungnahme darauf hin, daß die 
Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grund
besitzes zum 1. Jänner 1963 infolge ver
späteter legistischer Maßnahmen erst ver
hältnismäßig spät anlaufen konnte und daß 
rund lO % der auf den Hauptfeststellungs
zeitpunkt zum 1. Jänner 1963 erlassenen Ein
heitswertbescheide durch - Rechtsmittel be
kämpft wurden, während bei- - der letzten 
Hauptfeststellung nnr gegen rund 5% der 
Einheitswertbescheide Berufungen eingebracht 
wurden. Die laufenden Rückstände dieser 
Geschäftsabteilung seien bis Ende September 
1968 auf insgesamt 102 Fälle abgesunken, 
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davon sind nur mehr 50 älter als sechs Monate. 
Um die vom RH in Frage gestellte 
Gebarungssicherheit zu gewährleisten, beauf
tragte die FLD den Vorstand einer anderen 
Ckschäftsabteilung mit der Mitzeichnung der 
vom Abteilungsvorstand als Erst- und Letzt
bearbeiter verfaßten Erledigungen und sagte 
zu, dieser Geschäftsabteilung, sobald es die 
Personallage erlaubt, einen rechtskundigen 
Beamten als ständigen Vertreter zuzuteilen. 

56, 9. In Verbindung mit der Überprüfung 
der Erhebung der Stempel- und Rechts
gebühren bei der FLD nahm der RH wahr, 
daß der Vertreter des . Vorstandes des Finanz
amtes für Gebühren und Verkehrsteuern in 
KI~genfurt seit August 1966 ständig wegen 
Krankheit vom Dienst abwesend war und 
dieser Posten zur Zeit der Einschau auch nicht 
provisorisch besetzt war, so' daß sich in Ab
wesenheit des Finanzamtsvorstandes kein Beam
ter als dessen Vertreter verantwortlich fühlte. 
Die FLD kam dem Drängen des RH nach 
und bestellte mit 1. Jänner 1968 einen rechts
kundigen Beamten zum Stellvertreter des 
Amtsvorstandes. Der vom RH beim Finanz
amt für Gebühren und Verkehrsteuern fest
gestellte Rückstand in der Bearbeitung von 
Rechtsmittelfällen wurde, wie die FLD mit
teilte, bereits fast zur Gänze abgebaut. 

56, 10. Bezüglich der im wesentlichen mit 
der Verwaltung von Liegenschaften; der Unter
bringung der nachgeordneten Dienststellen, 
der Beschaffung und Verwaltung von Mohilien 
sowie mit Budgetangelegenheiten befaßten Ab
teilung V vertrat der RH die Auffassung, 
daß dort nur wenig ausgesprochene Rechts
angelegenheitenbetreffende Geschäftsstücke 
anfallen, die von einem rechtskundigen Be
amten erledigt werden müßten, denn die im 
Geschäftsverteilungsplan angeführte' Voll
ziehung der Entschädigungsgesetze erfolgt 
durch die FLD für Tirol in Innsbruck und 
die Verwaltung sowie Verwertung des seiner
zeit vom Deutschen Reich zugunsten der 
Reichsfinanzverwaltung eingezogenen Vermö
gens ist unbedeutend. Der RH stflllte daher 
zur Erwägung, dieser Abteilung zwecks Aus
lastung des rechtskundigenBeamten auch 
Rechtsmittel zur Erledigung zuzuteilen. Die 
FLD befaßte den rechtskundigen Beamten 
dieser Abteilung - wie bereits oben er
wähnt - mit der Mitzeichnung der von einem 
anderen Abteilungsvorstand . als Erst- und 
Letztbearbeiter befaßten Erledigungen und 
sagte zu, weitere geeignete organisatorische 
Maßnahmen zu treffen, um künftig eine noch 
bessere Auslastung dieser Abteilung auch auf 
rechtskundigem Gebiet zu gewährleisten. 

56, 11. Einem Schreiben des Finanzamtes 
Villach vom 8. August 1967 an die FLD 

war zu entnehmen, daß die Zimmer in dem 
Amtsgebäude am Hauptplatz seit zehn Jahren 
nicht mehr ausgemalt wurden und derart 
verschmutzt und geschwärzt sind, daß ein 
Arbeiten in diesen Räumen menschenunwürdig 
sei. Bei anderen im selben Gebäude unter
gebrachten Dienststellen, die von der Landes
regierung und nicht von der Bundesgebäude
verwaltung I betreut werden, seien die .Räume 
im gleichen Zeitraum bereits zweimal ausgemalt 
worden. In einem anderen Gebäude in der 
Peraustraße 25 fehle in einigen Räumen der 
Verputz, weil Waschbecken mit Verfliesungen 
angebracht werden sollten; die vor einem Jahr 
offen verlegten Zentralheizungsrohre seien 
schon verrostet und müßten dringendgestri
chen werden. Des weiteren schließen im 
Amtsgebäude am Hauptplatz die Türen und 
Fenster so schlecht, daß bei Regen Wasser 
eindringt und die Fensterstöcke beschädigt 
werden. An der Straßenseite dieses Gebäudes 
könnten einige Fenster überhaupt nicht mehr 
geöffnet werden,weil man befürchten müßte, 
daß sie beim Öffnen auf die Straße fallen und 
dadurch Personen zu Schaden kämen. In 
der Lohnsteuerstelle befindet sich ein Raum, 
der früher ein Badezimmer war; hier wurde 
es versäumt, die Abflußrohre luftdicht zu 
verschließen, so daß eine ständige Geruchs
belästigung bestehe. Die Einschaukommission 
des RH überzeugte sich an Ort und Stelle 
davon, daß die erwähnten Mängel, die nicht 
nur die Arbeit der Bediensteten beeinträchti
gen, sondern auch dem Ansehen der Finanz
verwaltung abträglich sind, tatsächlich vor
liegen.' Da die festgestellten baulichen Mängel 
die Folge einer zum Teil schon langjährigen 
Vernachlässigung des Gebäudes sind, konnte 
der RH daraus nur den Schluß ziehen, daß die' 
FLD gegenüber der für die Betreuung der 
Amtsgebäude zuständigen Buridesgebäude
verwaltung I die Intere,ssen der Finanzverwal
tung nicht mit dem nötigen Nachdruck V(lr
treten hat. Diesem Vorwurf entgegnete die 
FLD, daß sie in den letzten Jahren laufend 
bemüht war, Instandsetzungsarbeiten bei der 
Bundesgebäudeverwaltung I durchzusetzen und 
diesen Bemühungen bedauerlicherweise der 
Erfolg versagt blieb, weil stets auf das Fehlen 
von Kreditmitteln für Instandsetzungell hin
gewiesen wurde. Erst· im Jahre 1967 konnte 
endlich erreicht werden, daß trotz geringer 
Kreditmittel für das Amtsgebäude, Haupt
platz 7, ein Betrag von 115.000 S zur Dach
und Fassadenreparatur sowie für Innenarbeiten 
und für das Gebäude Peraustraße 25 rund 
600.000 S bereitgestellt wurden. Die FLD 
will auch im Jahre 1969 bemüht sein, die 
Bundesgebäudeverwaltung I zu weiteren In
standsetzungsarbeiten. zu verhalten, damit 
dann alle Baumängel behoben sind. 
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56, 12. Hinsichtlich der Versorgung der 
FLD und der ihr nachgeordneten Dienststellen 
mit den erforderlichen Büroeinrichtungsgegen
ständen empfahl der RH, die benötigten 
Gegenstände nach der Dringlichkeit des Be
darfes zu reihen und im Zuge eines von der 
FLD· auszuarbeitenden Versorgungsplanes 
innerhalb der nächsten Jahre schrittweise 
anzuschaffen; die FLD sagte dies zu. 

56, 13. Obwohl die vom BM f. Finanzen 
im Einvernehmen mit dem RH ergangenen 
RichtJi.nien für das Bestellverfahren vor
schreiben, daß Bestellungen grundsätzlich 
schriftlich zu erfolgen haben, fehlten, wie eine 
stichprobenweise Durchsicht der Rechnungen 
ergab, vielfach die Bestellscheine. Die FLD 
wies ·die Bediensteten der betreffenden Ab
teilungen der Buchhaltung an, in Zukunft die 
Richtlinien für das Bestellverfahren genaue
stens einzuhalten. 

56, 14. Da die Telephongebühren seit 
Jahren eine steigende Tendenz aufweisen, 
empfahl der RH der FLD, geeignete Maßnah
men zu treffen, um· eine mißbräuchliche 
Verwendung der Amtstelephone für unbezahlte 
interurbane Privatgespräche zu verhindern. 
Er regte auch an, dem Vergleich der Telephon
kosten zwischen den einzelnen Dienststellen 
ein erhöhtes Augenmerk zuzuwenden und auf
fallenden Abweichungen nachzugehen. Die 
FLD kam diesen Anregungen auch nach. 

56, 15. Die Entschädigungen an die beim 
Zollamt Loibl-Tunnel für die Durchführung 
von Leibesvisitationen eingesetzten Revisions
frauen erreichten im Jahre 1966 nicht die sozial
versicherungspflichtige Betragsgrenze für eine 
Vollversicherung. Da aber die Unfallversiche
rungspflicht von keinem Mindestbetrag ab
hängig ist, brachte der RH der FLD zur 
Kenntnis, daß auch von jenen Entschädigun
gen an Revisionsfrauen, die nicht der Voll
versicherung unterliegen, Unfallversicherungs
beiträge zu entrichten sind; dies wird ·von der 
FLD nunmehr auch durchgeführt. 

56, 16. Laut Auskunft der Buchhaltung 
waren in den letzten Jahren etwa vier Fünftel 
der von den Bediensteten gelegten Reise
rechnungen mangelhaft. Der RH wies darauf 
hin, daß es sich im allgemeinen um Reise
gebühren für gleichartige und ähnliche Außen
diensttätigkeit handelte, so daß den Bedienste
ten, zumindest nach einiger Zeit, 'zugemutet 
werden könnte, richtige Reiserechnungen zu 
legen; dies umsomehr, als die Korrektnren 
der unrichtigen Reiserechnungen für die Buch
haltung eine wesentliche Belastung darstellen. 
Der RH empfahl daher der FLD, die Prüfungs
organe des Steuerlandesinspektorates einzu· 
schalten und für eine entsprechende Belehrung 
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der Bediensteten zu sorgen, was von der FLD 
in der Stellungnahme auch zugesagt wurde. 

56, 17. Obwohl es zu den Aufgaben der 
Buchhaltungen zählt, Rechnungen, Kosten~ 
voranschläge usw. auf ihre rechnungsmäßige 
Richtigkeit und Angemessenheit zu prüfen, 
zeigte sich, daß in der Buchhaltung der FLD 
für Kärnten die für eine Überprüfung der Preis· 
angemessenheit der gelieferten Gegenstände 
erforderlichen Unterlagen fehlten. Die Über. 
prüfung der Lieferantenrechnungen erfolgte 
daher in der Regel nnr in rechnerischer Hinsicht. 
Um dieser Kontrollfunktion gerecht werden zu 
können, legte der RH der Buchhaltung nahe, 
für die Beschaffung der hiefür erforderlichen 
Unterlagen Sorge zu tragen. Außerdem er
blickte der RH in der Tatsache, daß in einer 
Brennstoffabrechnung des Bezirksgerichtes Vil
lach mit der Finanzverwaltung ein irrtümlich 
zweimal in Rechnung gestellter Betrag von 
rund 12.000 S von der Finanzverwaltung auch 
zweimal bezahlt wnrde und erst die Justiz
verwaltung selbst auf die zweimalige An
rechnung aufmerksam machen mußte, den 
Beweis dafür, daß die Überprüfung der Rech. 
nungen nicht immer mit der nötigen Sorgfalt 
erfolgte. Die FLD sagte die Beschaffung 
der für die Ausübung der Rechnungskontrolle 
erforderlichen Unterlagen zu und wird die 
Prüfung von Lieferantenrechnungen in Hin· 
kunft mit größerer Sorgfalt durchführen. 

56, 18. Entgegen der in einem Erlaß des 
BM f. Finanzen aus dem jahre 1965 vertre
tenen Rechtsauffassung ergab sich auf Grund 
des Erkenntnisses des Verwaltungsgerichts
hofes vom 7. März 1967, Zl. 1603/66, daß auch 
die von Zollwachbeamten im Streifendienst 
verbrachte Zeit neben der T~gesgebühr einen 
Anspruch auf Nächtigungsgebühr begründen 
kann. Das BM f. Finanzen hat daraufhin 
den Finanzlandesdirektionen in einem Erlaß 
eröffnet, daß ein Anspruch auf Nächtigungs
gebühr nur insoweit besteht, als er gemäß 
§ 36 der Reisegebührenvorschrift 1955 frist. 
gerecht geltend gemacht wird. Nach der 
vom BM f: Finanzen vertretenen Auffassung 
kann aber von der Geltendmachung eines 
solchen Anspruches auf Reisezulage "aus 
rechtslogischen Gründen" dann nicht die 
Rede sein, "wenn der Beamte seine Reise
rechnung gelegt und in ihr u. a. bloß die 
Inanspruchnahme der Nachtunterkunft an
geführt hat". Der RH hielt dem entgegen, 
daß der Anspruch wohl auch dann geltend 
gemacht ist, wel1l1 die Reiserechnung zwar 
nicht einen bestimmten Betrag, aber den den 
Anspruch begründenden Sachverhalt enthält. 
Das BM f. Finanzen erwiderte hierauf, daß 
"nur der geltend gemachte konkrete An· 
spruch" - gemeint ist eine ziffernmäßig 
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bestimmte Geldleistung - "erfüllt werden 
darf; andernfalls handle die Behörde gesetzlos 
und verletze hiedurch das rechtsstaatliehe 
Prinzip der Bundesverfassung". Dieser Rechts
ansicht vermochte der RH nicht beizupflichten. 

56, 19. Der Auffassung des RH, daß Leistun
gen nach den §§ 13 Abs. 7 (Zuschuß zur 
Nächtigungsgebühr) und 33 Abs. 2 (Ersatz 
der Einlagerungskosten von Übersiedlungsgut) 
der Reisegebührenvorschrift 1955 nicht ohne 
Vorliegen eines Bescheides ausbezahlt werden 
dürfen, stimmte das BM f. Finanzen zu und 
erwiderte, daß es an das Bundeskanzleramt 
mit der Anregung herantreten werde, im 
Gegenstand ein Rundschreiben zu erlassen, 
da es sich hiebei um keine auf den Bereich der 
FLD oder des FInanzressorts insgesamt be
schränkte Besonderheit handeln dürfte. 

56, 20. Anläßlich der Gebarungsprüfung 
bei der FLD fiel dem RH ferner auf, daß sich 1 

die Verwaltungspraxis dieser FLD auf dem 
Gebiete des Lohnsteuerrechtes in einigen! 

an das Veranlagungsreferat aus und diese 
Löhne werden dann gemäß § 162 Bundes
abgabenordnung dem Gewinn zugerechnet. 
Von anderen Finanzämtern wieder werden 
die Löhne gemäß § 78 Abs. 3 Einkommensteuer
gesetz mit einem Pauschbetrag nachversteuert 
und die darauf entfallenden Kinderbeihilfen
fondsbeiträge nachgefordert. Eine dritte Vari
ante besteht in diesem Falle darin, daß das 
Finanzamt neben der Nachversteuerung auch 
eine Gewinnzurechnung vornimmt. Das BM 
f. Finanzen sagte in seiner Stellungnahme zu, 
diese Fragen anläßlich einer Lohnsteuer
besprechung . mit den Vertretern der Finanz
landesdirektionen zu behandeln. 

56, 21. Ferner stellte der RH fest, daß 
sowohl die . FLD für Kärnten als auch die 
FLD für Tirol die nachgeordneten Finanz
ämter angewiesen haben, die Hauptfeststellung 
der Einheitswerte der Schutzhütten eines 
Alpenvereines auf den 1. Jänner 1963 bis zum 
Ergehen "besonderer Richtlinien" durch das 
BM f. Finanzen zurückzustellen. Diese Wei

gleichg~lage~ten !.ällen :wesentlich von d~~ derl sungen ergingen im Jahre 1964 bzw. 1965. 
FLD f~r Tirol (uber dIese Geb~rungsprufung Der RH bemängelte, daß im Zeitpunkt der 
wur~e Im TB 1~66 Ab~. 48 befl~.htet). unte:-I Einschau, also im September 1967, diese 
scheIdet. So bejaht dIe FLD fur Tirol dIe, Richtlinien des BM f. Finanzen noch immer 
Frage, ?b zwei)edigen Ab.gabepflichtigen, ~iel nicht vorlagen, so daß bereits der Eintritt der 
den Hochstbetrag von. Je 7000 S gemaß, Bemessungsverjährung drohte. Der RH er
§ 10 Abs. 2 Z. 4 Emkommensteuergesetz suchte das BM f. Finanzen ihn über die 
ber~its ausgeschöp~t hab~n, nach .. der Ehe-I Gründe der bisherigen VerzÖgerung zu in
schheßung noch em WeIterer Hochstbetrag: formieren. Der Erlaß über die Einheits
a~ So~derausgaben von 7000 S (Zusatzbetragl bewertung von Schutzhütten wurde sodann 
fur dIe Ehefrau) zuerkannt werden kann" vom BM f. Finanzen im Dezember 1967 hinaus
während die FLD für .~är~ten in diesem I gegeben .. Die Verzögerung begründete das 
Fall den Zusatzbetrag fur dIe Ehefrau ver< BM f Finanzen damit daß der betreffende 
weig.ert und sich auf e~ne Ausku~ft des BM' Alpen~erein die zu eine~ einheitlichen 'Bewer
f. Fmanzen beruft ... BeI der Gewahrung .vonl tung der Hütten erforderlichen Unterlagen 
Sonderausgaben gemaß § 10 Abs. 1 Z. 3ht. c erst mit Schreiben vom 16. November 1967 
Einkommensteuergesetz wieder verneint die übersandt hat. 
FLD für Tirol das Zutreffen der in dieser 
Bestimmung noqnierten Voraussetzungen 56,' 22. Auf Grund eines Erlasses des BM 
dann, wenn Beträge zur. Schaffung von W ohil- f.' Finanzen hat das Finanzamt St. Veit a. d. 
raum von einer Genossenschaft nur durch- Glan einer Kongregation, die ein öffentliches 
laufend verrechnet werden, d. h., an die Krankenhaus betreibt, alljährlich den Unter
einzelnen Professionisten· nur weitergeleitet schiedsbetrag zwischen ausgezahlter Kinder
werden. Die FLD für Kärnten jedoch sieht beihilfe und den geschuldeten. Kinderbei
solche Beträge als "gebunden" im Sinne der hilfenfondsbeiträgen nachgesehen. Die letzte 
zitierten Gesetzesstelle an, weil das BM Nachsicht wurde vom Finanzamt mit einem 
f. Finanzen diese Auffassung gebilligt habe. Bescheid aus dem Jahre 1966 für das Jahr 
Der RH brachte dem BM f. Finanzen diese sowie 1965 ausgesprochen und betraf Kinderbeihil
eine unterschiedliche Verwaltungsübung der fenfondsbeiträgein der Höhe von 100.781,20 S. 
Finanzämter in jenen Fällen zur Kenntnis, in Dabei blieb unberücksichtigt, daß der Erlaß 
denen bei Lohnsteueraußenprüfungen festge- des BM f. Finanzen aus dem Jahre 1954, der 
stellt wird, daß von den Arbeitgebern Arbeits- sich offenbar noch auf die (Reichs)abgaben
löhne - z. B. sogenannte "Aushilfslöhne" - als· ordnung stützte, vom BM f. Finanzen schon 
Betriebsausgaben abgesetzt werden, ohne daß im Jahre 1960 aufgehoben worden war. 
Name und Anschrift des Arbeitnehmers bekannt Diese Aufhebung wurde aber der FLD nicht 
sind. Bei einigen Finanzämtern, so z. B. auch zur Kenntnis gebracht, so daß die Finanzämter 
beim Finanzamt Graz-Stadt, fertigt· der Lohn- dieser FLD die in diesem Erlaß des BM f. 
steuerprüfer lediglich eine Kontrolimitteilung Finanzen enthaltene Weisung noch unbe-

6* 
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schränkt angewendet haben. Erst auf Grund 
eines abermaligen Nachsichtsansilehens dieser 
Kongregation vom 15. Dezember 1966 wurde 
der FLD bekannt, daß dieser Erlaß schon 
vor Jahren aufgehoben worden ist, weshalb 
sie zunächst eine ablehnende Haltung einnahm 
und dem BM f. Finanzen berichtete. Im Mai 
1967 wurde die FLD vom BM f. Finanzen 
eingeladen, das Finanzamt St. Veit a. d. Glan 
anzuweisen, das Ansuchen um Nachsicht von 
Fondsbeiträgen für das Jahr 1966 im Ausmaße 
von 149.696,40 S abzuweisen. Im Juli 1967 
hingegen erhielt die FLD vom BM f. Finanzen 
den Auftrag, dem Nachsichtsbegehren im 
Rechtsmittelweg doch zu entsprechen. Hiezu 
führte das BM f. Finanzen in seiner Stellung
nahme aus, daß nach dem Ergehen des ab
weislichen, erstinstanzlichen Bescheides der 
steuerliche Vertreter des Krankenhauses im 
BM f. Finanzen persönlich vorgesprochen 
und unter 'Hinweis auf die äußerst ungünstige 
finanzielle Lage der Anstalt dargetan habe, 
daß es dieser unmöglich sei, neben den im 
damaligen Zeitpunkt schon für fünf bis sechs 
Monate aufgelaufenen Fondsbeiträgen 
für 1967, auf deren Nachentrichtung und 
laufende Weiterzahlung unbedingt bestanden 
werden mußte, auch noch die gestundet 
gewesenen Fondsbeiträge für 1966 
nachzuzahlen. Dies schien glaubhaft, da mit 
deren Entrichtung nach der früheren Praxis 
des Finanzamtes nicht gerechnet und für deren 
Bedeckung weder vorgesorgt noch auch wohl 
nach der Lage der Anstalt (nach dem Bericht 
des Finanzamtes voraussichtlicher Verlust 
1966 in der Größenordnung von 500.000 
bis 700.000 S) hätte Vorsorge getroffen werden 
können. 

56, 23. Der RH wandte sich auch gegen die 
Nachsicht von Eingabengebühren in der Höhe 
von insgesamt 201.350 S gemäß § 236 Bundes
abgabenordnung, welche im Jahre 1967 drei 
Kärntner Transportfirmen gewährt wurde. 
Diese Eingabengebühren betrafen Ansuchen 
um Zollabfertigungen am Amtsplatz außerhalb 
der Amtsstunden, die, wie die Abgabepflichti
gen behaupteten, infolge unrichtiger Auskunft 
schriftlich an statt bloß mündlich gestellt 
worden sind. Die in diesem Zusammenhang 
von den Abgabepflichtigen eingebrachten 
Rechtsmittel wurden von der FLD im Jahre 
1965 abgewiesen. Das BM f. Finanzen wies 
die FLD und diese daraufhin das Finanzamt 
für Gebühren und Verkehrsteuern in Klagen
furt an, die nachgesehenen Beträge zu er
statten, "obwohl der Gebührenanspruch for
malrechtlich ohne Zweifel zu Recht besteht." 

56, 24. Nach Ansicht des RH war es nicht 
von der Hand zu weisen, daß das Billigkeits
verfahren dazu benützt wurde, um ein Ver-

7 
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fahren zur Durchsetzung eines Rechtsanspru
ches wieder aufzurollen. Das BM f. Finanzen 
entgegnete hiezu, daß es die Nachsicht zur 
raschen Bereinigung der Angelegenheit sowie 
zur Verhinderung einer Ansehensverminderung 
und Beeinträchtigung deR Vertrauens der 
Öffentlichkeit in die Objektivität der Abgaben
verwaltung für zweckmäßig halte. Die Beden
ken des RH konnten jedoch vom BM f. 
Finanzen schon deshalb nicht, zerstreut wer
den, weil die Gewähruhg der Nachsicht "zur 
Entlastung des Verwaltungsgerichtshofes" von 
der Zurückziehung zweier Verwaltungs
gerichtshofbeschwerden und einer Amtshaf
tungsklage abfrängig gemacht wurde. 

56, 25. Der RH gab auch zu bedenken, daß 
die Eingabengebühren zwar von den Abgabe
pflichtigen entrichtet wurden, doch diese die 
Gebühren ja nicht aus eigenem bezahlt, 
sondern ihren Kunden angerechnet hätten 
und somit die Erstattung nicht an die Abgaben
träger, sondern an die Abgabenzahler erfolgte, 
und es nicht ohneweiters nachweisbar sei, ob 
diese die Beträge ihren Auftraggebern weiter
geben werden und ob daraus ein echter 
Gewinn geschöpft werden könnte. Darauf 
erwiderte das BM f. Finanzen, daß die Er
stattung der Gebühren rechtlich nur an die 
antragstellenden Firmen erfolgen konnte, da 
dieSE die Gebühren entrichtet hatten. 'und 
nicht ausgeschlossen' werden kann, daß diese 
die entsprechep.den Guthaben an ihre Kunden 
weiterverrechneten. Es wurde aber der An
regung des RH insoweit Rechnung getragen, 
als die für die Veranlagung der genannten 
Firmen zus-tändigen Finanzämter angewiesen 
wurden, bei der Veranlagung 1967 zu prüfen, 
ob die Firmen die 'Erstattungsbeträge weiter
gegeben oder als außerordentlichen Ertrag 
ausgewiesen haben. 

56, 26. Nach § 46 Abs. 1 des Familienlasten
ausgleichsgesetzes, BGBL Nr. 290/1967, haben 
der Bund mit Ausnahme der von ihm ver
walteten Betriebe, Unternehmungen, Anstal
ten, Stiftungen und Fonds, ferner die Öster
reichischen Bundesbahnen' und die Post- und 
Telegraphenverwaltung den Aufwand an 
Familienbeihilfen und Geburtenbeihilfen für 
die Empfänger von Dienstbezügen sowie von 
Ruhe- und Versorgungsgenüssen aus eigenen 
Mitteln zu tragen. Eine ähnliche Regelung 
trifft Abs. 2 der angeführten Bestimmung 
für die Länder und Gemeinden. Weite'rs hat 
der Bund den Aufwand an Familienbeihilfen 
aus eigenen Mitteln zu tragen für die Empfän
ger von Bezügen aus der Kriegsopferversor
gung, aus der Heeresversorgung, aus der 
Opferfürsorge sowie für Personen, die Klein
renten beziehen. Die derart vom Bund und 
den anderen, Gebietskörperschaften zu Lasten 
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ihrer Haushalte ausgezahlten Familienbei-I insgesamt nahezu 34'9 Milliarden S 56,4% 
hilfen wurden bisher weder gesondert. ver- i des Gesamt-~r~ttoaufkommens an Abgaben, 
anschlagt noch verrechnet. Das, BM f. Fman- ' das fast 62 MIllIarden S betragen hatte. Zum 
zen kam nunmehr der Empfehlung des RH, 1. Jänner 1966 zählten zum Personalstand der 
die vom Bund aus eigenen Mitteln getragenen FLD und der ihr unterstellten Abgaben
Familien- und Geburtenbeihilfen unter eigenen behörden 5811 Beamte und 1630 Vertrags
Posten zu veranschlagen und zu verrechnen, bedienstete, also insgesamt 7441 Beschäftigte. 
nach. ' ' 

Von den im Gebäude der FLD unterge-
56, 27. Wenn der RH auch nicht bezwei- brachten 14 Geschäftsabteilungen verfügten 

feIte, daß die Stillegung des Zollamtes erster zur Zeit der Einschau alle über eigene Kanzlei
Klasse in Lavamünd und des Zollamtes zweiter stellen, wobei in der arbeitsmäßigen Auslastung 
Klasse am Loiblpaß von der FLD aus Gründen der mit Kanzleiagenden befaßten Beamten 
der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit starke Schwankungen festzustellen waren. 
verfügt wurde, wandte er sich doch dagegen, Unter Hinweis auf die angestrebte Verwal
daß diese Maßnahmen ohne jedwede gesetz- tungsvereinfachung hat der RH der FLD 
liche Grundlage erfolgten. Ferner empfahl nahegelegt, die Zahl der Kanzleistellen. durch 
der RH dem BM f. Finanzen dringend, dafür Zusammenlegungen weitestgehend zu verrin
zu sorgen, daß ehestens die gesetzlichen Grund- gern, die Protokollführung zu vereinheit
lagen geschaffen werden, um das neuerrichtete 'lichen, dafür zu sorgen, daß Aufschreibungen, 
Zollamt zweiter Klasse Loibltunnel rechtlich die neben den Protokollen geführt werden, 
existent werden zu lassen. Das BM f. Finanzen für die Abwicklung der Kanzleigeschäfte aber 
sagte eine "Bereinigung der formalrechtlichen nicht notwendig sind, aufgelassen werden 
Situation" durch eine Abänderung des Bundes- und durch Arbeitsplatzstudien Unterlagen für 
gesetzes über den Aufbau der Abgabenverwal- eine zweckmäßige Arbeitsverteilung in den 
tung des Bundes im Rfiohmen der Neufassung neu gebildeten Kanzleistellen zu schaffen. 
dieses Gesetzes zu; eine Änderung des Bundes- Die auf Grund dieser Maßnahmen frei werden
gesetzes über den Aufbau der Abgabenverwal- den Arbeitskräfte empfahl der RH, nach ent
tung erfolgte jedoch noch nicht. sprechender Umschulung einer anderen Ver

Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederiisterreicl, und 
Bnrgenland 

57, 1. Die Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland wurde im 
Dezember 1966 und im Jänner 1967 einer teil
weisen Überprüfung unterzogen. Über die 
Ergebnisse dieser Einschau, soweit sie die der 
FLD angeschlossene Dienststelle für Ver

wendung zuzuführen. 

Die FLD hat sich zu den betreffenden 
Anregungen des RH grundsätzlich zustim
mend geäußert und bereits mit der Zusammen
legung einzelner Kanzleien für mehrere Ge
schäftsabteilungen begonnen, wodurch bereits 
kleinere Erfolge in der Personaleinsparung 
erzielt werden konnten. 

mögenssicherungs- und Rückstellungsangele- 57, 3. Die Doppelführung der Personal
genheiten betrifft, wurde bereits im TB akten bemängelte der RH insoweit, als diese 
1967 unter Abs. 60 berichtet. Von den weiteren einerseits im Präsidium, andererseits bei den 
19 Abteilungen der FLD wurden bei dieser im selben Haus befindlichen einzelnen Ge
Einschau die Präsidialabteilung, die mit den schäftsabteilungen und Dienststellen in Form 
Personalangelegenheiten der Zollwache be- von Personalnebenakten aufliegen; ebenso 
traute Geschäftsabteilung, das Steuerlandes- gab die Führung der Krankenevidenz Anlaß, 
inspektorat, die Geschäftsabteilung für Ge- I Vereinfachungsmaßnahmen vorzuschlagen. 
bühren und Verkehrsteuern, die Geschäfts- Weiters wies er darauf hin, daß die monatlich 
abteilung für Verbrauchsteuern ,und Mono- erfolgende Meldung der Aktenrückstände im 
pole; die beiden mit der Erhebung des Zolles Hinblick auf die. daneben bestehende gleich
und den Zollstrafsachen befaßten Geschäfts- artige Vierteljahresmeldung überflüssig ist. 
abteilungen, die für die Unterbringung, Be- Schließlich empfahl der RH der FLD, der 
schaffung und Wohnungsfürsorge zuständige zur Zeit ,der Einschau nur ein Naßkopiergerät 
Geschäftsabteilung sowie die Buchhaltung und zur Verfügung stand, dessen Benützung um
die Kanzleidirektion geprüft. Mit dem Er- ständlich und zeitraubend ist, einen Kopier
gebnis dieses Teiles der Einschau befassen sich automaten, wie er bei anderen Finanzlandes-
die folgenden Ausführungen. direktionen bereits mit bestem Erfolg in Ver-

57 2 D ' FLD f'" W' N' d .. t wendung steht, anzumieten. ,. 10 ur len, le eros er-
reich und Burgenland ist die größte Abgaben- Die FLD hat den Anregungen des RH 
behörde zweiter Instanz des Bundes. Die der entsprochen. Lediglich hinsichtlich der Dop
FLD nachgeordneten 32 Finanzämter und pelführung der Personalakten ist derzeit noch 
24 Zollämter erreichten im Jahre 1967 mit ein Schriftwechsel im Gange. 
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57, 4. Das beträchtliche Ansteigen des 
Aufwandes an Telephongebühren - innerhalb 
von sechs Jahren um 44·5% -, der auch 

99 

gesonderte Aufschreibungen führen und auch 
die Vergabe von Leistungen unabhängig von
einander abwickeln. Aus Gründen der Ver-

absolut eine beachtliche Höhe erreicht hat, waltungsvereinfachung, insbesondere aber 
läßt es bei der FLD für Wien, Niederösterreich zwecks besserer Koordinierung und leichterer 
und Burgenland besonders dringlich erschei-· Kontrolle des gesamten Beschaffungswesens 
nen, Sperren für den Fernverkehr und den legte der RH der FLD nahe, alle einschlägigen 
Tonbandkundendienst einzubauen, umsomehr Agenden in einer Wirtschaftsstelle zusammen
als von den 600 Nebenstellen der Telephon- zufassen. Die FLD hat sich grundsätzlich 
zentrale nur 33 auf eine Hausverbindung ein- bereiterklärt, nach genauer Planung und 
geschränkt sind. Der RH konnte bei anderen Durchführung entsprechender organisatori
Finanzlandesdirektionen nach Einbau solcher scher Umstellungen diesem Vorschlag des 
Sperren eine erhebliche Senkung der Tele- RH nachzukommen. . 
phonkosten, teilweise in einem Ausmaß von 
50%, feststellen. Auch in anderen Ressorts 
wurden damit günstige Erfahrungen gemacht, 
wobei sich zum Teil schon innerhalb Jahres
frist die Ersparungen auf ein Vielf;;tches der 
Kosten des Sperreneinbaues beliefen. 

Auf eine entsprechende Empfehlung des 
RH teilte die FLD mit, sie beabsichtige, zu
nächst bei einem Wiener Finanzamt derartige 
Sperren einbauen zu lassen. Sollten dadurch 
wesentliche Einsparungen erzielt werden kön
nen, würden auch weitere Ämter mit solchen 
Sperren versehen werden. 

57, 5. Mit dem Erlaß vom 27. Juli 1953, 
Zl. 64.000-1/53, über die Verrechnung von 
Geld- und Sachschäden bei Bundesdienststellen 
hatte das BM f. Finanzen die Anordnung ge
troffen, Geld- und Sachschäden, bei denen der 
Schadensbetrag eine in den Durchführungs
bestimmungen zum jeweiligen Bundesfinanz
gesetz festgelegte Höhe übersteigt, dem RH 

Die Prüfung der Beschaffungstätigkeit der 
FLD zeigte, daß die für die Vergebung von 
Leistungen im Wirkungsbereich des BM f. 
Finanzen maßgeblichen Bestimmungen der 
Ö-Norm A 2050 samt den dazu erlassenen 
Richtlinien nicht mit der erforderlichen Sorg
falt eingehalten und häufig sogar in grund
legenden Punkten vernachlässigt werden. Ins
besondere im Bereich des Ökonomats war die 
Vergabe von Leistungen auf wenige Stamm
firmen beschränkt, die mit der FLD bereits 
seit längerer Zeit geschäftliche Verbin
dungen unterhalten. Die FLD erklärte hie
zu, daß "die Erfordernisse der Praxis und 
die wirtschaftlichen Gegebenheiten" es mit 
sich bringen, "daß die Richtlinien der Ö-N orm 
A 2050 nicht immer eingehalten werden kön
nen". Trotzdem sei jedoch den Wirtschafts
stellen "die möglichst genaue Anwendung" 
dieser Bestimmungen zur Pflicht gemacht 
worden. 

bekanntzugeben. Bereits in seinen Mitteilungen Der RH sah sich insbesondere veranlaßt, 
über die im Jahre 1958 erfolgte Einschau bei darauf hinzuweisen, daß der Bezug sämtlicher 
der FLD für Wien, Niederösterreich und Bodenpflegemittel bei einer einzigen Firma, 
Burgenland hatte der RH bemängelt, daß deren Inhaberin noch dazu die Gattin eines 
die FLD diese Weisung des BM f. Finanzen im Beschaffungswesen der FLD· an maßgeb
nicht befolgt. So konnte der RH seither licher Stelle tätigen Beamten ist, Anlaß zu 
wiederholt feststellen, daß im Bereich der ernsten Bedenken bietet. Die FLD hat zwar 
FLD für Wien, Niederösterreich und Burgen- unter Hinweis auf Angebote anderer Firmen, 

. land dem Bund Geld- und Sachschäden zu- die zum Teil allerdings schon vor Jahren ein
gefügt wurden, von denen ihn die FLD geholt wurden, darzulegen versucht, daß 
nicht unterrichtet hatte. Bei der nunmehri- Preisvergleiche zugunsten der derzeit beauf
gen Einschau wurde neuerlich eine Anzahl tragten Firma sprechen. Dem hielt der RH 
von Schadensfällen festgestellt, bei denen die centgegen, daß ohne verläßlichen Anhalts
Benachrichtigung des RH unterblieben war. punkt über die angebotene Qualität eine 
Der RH ersuchte daher die FLD nochmals, Gegenüberstellung von Preisofferten, die noch 
dafür zu sorgen, daß die vom BM f. Finanzen dazu zu verschiedenen Zeiten erstellt wurden, 
vorgeschriebenen Schadensmeldungen von wenig zielführend erscheint. 
nun an ungesäumt erstattet werden. Die Be· der Beschaffung von Beleuchtungs
FLD teilte h.iezu mit, sie ~ab~ die. entspre- körp~rn fiel auf, daß bedeutende Aufträge 
chenden Bestlmungen neuerlIch m Ermnerung an eine der Finanzverwaltung als ausge
gerufen. sprochen steuerunwillig bekannte Firma ver-

57, 6. Die Beschaffung und Verwaltung von geben wurden. Größtenteils wurde es sogar 
Inventar und Materialien - mit Ausnahme unterlassen, fällige Abgabenforderungen gegen 
des Kraftfahrzeugbereichs - ist insgesamt Lieferforderungen der Firma an die FLD 
drei Abteilungen übertragen, die jeweils über aufzurechnen. Obwohl die FLD zusicherte, 
ein selbständiges Anweisungsrecht verfügen, in Zukunft die bestehenden Kompensations-
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möglichkeiten auszunützen, steht die Antwort 
auf die vom RH gestellte Frage, welche 
besonderen GrLlnde für eme weitere Ge
schäftsverbindung mit dieser Firma sprechen, 
noch aus. 

57, 7. Schließlich wurde bei der Auftrags
vergabe für die Büroeinrichtung eines neu
erbauten Finanzamtes bemängelt; daß im 
Zuge einer beschrä~kten Ausschreibung Firmen 
zur Anbotstcllung aufgefordert wurden, bei 
denen, wie der RH nachträglich feststellte, 
von vornherein feststand, daß an sie der 
Zuschlag keinesfalls erfolgen werde. Die 
FLD rechtfertigte dieses Vorgehen damit, 
daß einzelne Firmen aus nicht näher bezeich
neten lokalen Gründen z~r Offertstellung 
einzuladen gewesen seicn. Der RH konnte 
sich jedoch dieser den einschlägigen Bestim
mungen der Ö-N orm und der dazu ergangenen 
Richtlinien widersprechenden Auffassung nicht 
anschließen und empfahl, in Zukunft bei 
beschränkten Ausschreibungen nur solche Fir
men heranzuziehen, bei denen sich nach voran
gegangener sachlicher Prüfung der Firmen
kapazität im Hinblick auf den Umfang des 
jeweiligen Projekts echte Chancengleichheit 
ergibt. 

. 57, 8. Im Zuge der Prüfung der bei der 
FLD . unterhaltenen Kraftfahrzeugstelle bzw. 
-werkstätte bemängelte der RH vor allem, 
daß die laufenden Wartungs- und Reparatur
dienste an allen Kraftfahrzeugen der FLD, 
also auch an jenen der auswärtigen Dienst
stellen, zentral in Wien erfolgen. Da somit 
sämtliche Fahrzeuge iin Gegensatz zu den 
Gepflogenheiten anderer Bundesdienstst.ellen 
zu jeder \Vartungs- und Reparaturdienstleistung 
in die zentrale Werkstätte in 'Vien abberufen 
werden, ergaben sich unverhältnismäßig hohe 
Aufwendungen für die Fahrparkpflege. Die 
Ursachen dieser Entwicklung sind zu einem 
erheblichen Teil in der 1961 erfolgten Trennung 
der technischen Wartung der Fahrzeuge der 
Zoll wache von denen der übrigen Dienststellen 
der FLD zu suchen, da die hiedurch erforder
lich gewordenen organisatorischen und per:,. 
sonellen Veränderungen in der Kraftfahrzeug
steIle unterblieben sind. 

Der RH empfahl der FLD daher dringend, 
geeignete Maßnahmen zur Senkung der Kosten 
der Fahrzeughaltung zu treffen und auch 
das übermäßig reichhaltige Bestandteillager 
auf das unumgänglich notwendige Maß ein
zuschränken. Obwohl die vom RH geäußerten 
Bedenken gegen die Wirtschaftlichkeit der 
Kraftfahrzeugbetreuung auf eine Vielzahl von 
Einwänden der FLD stießen, erklärte sich 
diese dennoch bcreit, den Anregungen grund
sätzlich zu entsprechen. Mit Wirkung vom 
14. Mai 1969 wurde auch bereits die zentrale 

Betreuung der den Ämtern zur Verfügung 
gestellten Fahrzeuge eingestellt und deren 
Wartung privaten ortsansässigen Vertrags
werkstätten übertragen. 

57, 9. Hinsichtlich der bei der FLD 
systemisierten Kraftfahrzeuge wurde fest
gestellt: 

Der Zoll wache standen im Zeitpunkt der 
Einschau für den Finanzlandesdirektions
bereich zwei. Lastkraftwagen sowie ein im 
September 1965 angeschaffter Autobus zur 
Verfügung. Besonders die Fahrleistung eines 
der bei den Lastkraftwagen wurde von Jahr 
zu Jahr merklich geringer, wodurch die durch
schnittlich auf den Kilometer entfallenden 
Kosten für Betrieb und Instandhaltung er
heblich stiegen. Der RH empfahl daher, den 
betreffenden Lastkraftwagen, für den offenbar 
kein echter Bedarf bestand, aus dem Fahr
zeugbestand ersatzlos auszuscheiden. Die 
FLD is'c dieser Anregung nachgekommen. 

Bezüglich des· Autobusses stellte der RH 
fest, daß die jeweils im Bedarfsfalle erfolgende 
Anmietung eines derartigen Fahrzeuges von 
der Postverwaltung wesentlich weniger kost
spielig wäre. Es wurde daher der FLD 
nahegelegt, auch den Autobus zu verkaufen. 

Zu diesem Vorschlag äußerte die FLD, 
daß der Autobus ebenso wie der verblei
bende Lastkraftwagen "in erster Linie als 
Einsatzfahrzeuge der Zoll wache in Betracht 
kommen. Die FLD muß in der Lage sein, 
in Krisenfällen rasehest in Wien stationierte 
bzw. in der Bundesfinanzschul-Zollwaclümter
richtsabteilung auf Kurs befindliche Beamte 
als Verstärkung an die Grenze zu bringen ... ". 
Rentabilitätsrechnungen seien bei diesen 
Fahrzeugen unangebracht, da sie "ein Mini
mum des Erforderlichen darstellen". Die Mög
lichkeit der Anmietung von Autobussen der 
Postverwaltung sei der FLD bekannt, doch 
könne von dieser Möglichkeit im Einsatzfall, 
wenn die Inmarschsetzung der Verstärkung 
innerhalb von ein bis zwei Stunden ange
ordnet wird, nicht Gebrauch gemacht werden. 
U:r;n die Wirtschaftlichkeit der Fahrzeuge, zu 
steigern, werde der verbleibende Lastkraft
wagen sowie der Autobus ohnedies nach 
Möglichkeit auch anderweitigen dienstlichen 
Verwendungen zugeführt. 

Der RH konnte jedoch der FLD an Ha~d 
der Fahrtenbücher nachweisen, daß seit In
betriebnahme des Autobusses nur rund 17 % 
der Gesamtkilometeranzahl auf im Dienstes
interesse unternommene Fahrten entfielen. 
Zu 83 % der Gesamtfahrleistung wurde hin
gegen das Fahrzeug für verschiedene andere 
Zwecke, wie z. B. Fahrten der Sport vereinigung 
Finanz, der Zollwachmusik Wien - teil
weise zu Auslandsreisen -, des Verbandes 
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der Zollwachbeamten u. dgl., in Anspruch Repräsentativfahrzeug beibehalte und dem
genommen. Dabei war zu bemerken, daß sich nach zur Erfüllung der ihm primär zugedachten 
die für Dienstfahrten erbrachte Kilometer- Aufgaben ungeeignet erscheine. Im übrigen 
leistung seit 1966 immer mehr verminderte konnten aus den Fahrtenbüchern bis nun 
und gerade im Jahre 1968, also im Jahr der keine Fahrten, auch nicht im August 1968, 
krisenhaften Ereignisse in der CSSR, den bis- festgestellt werden, für die ein "Kommando
herigen Tiefpunkt erreichte. Auch konnte wäh- fahrzeug" erforderlich gewesen wäre. 
rend dieser Ereignisse weder für den Autobus 57, 11. Die Ausbildung der Zollwachbeamten 
noch für den Lastkraftwagen der Zollwache eine erfolgt in einer eigenen Zollwachunterrichts
einzige Beanspruchung festgestellt werden, die abteilung, die der Geschäftsabteilung lIder 
den von der FLD behaupteten charakteristischen Finanzlandesdirektion unterstellt ist. Obwohl 
Einsatzzwecken dieser Fahrzeuge entsprochen der Lehrkörper für die theoretischen Fächer 
hätte. sich überwiegend aus denselben Personen 

Angesichts dieser Tatsachen konnte der zusammensetzt, die an der Bundesfinanzschule 
RH die Bedeutung des Autobusses als Mann- mit der Ausbildung der Zollbeamten befaßt 
schaftstransportmittel für etwaige Alarmfälle. sind und die Zollwachunterrichtsabteilung 
nicht anerkennen und hat der FLD neuer- räumlich unmittelbar neben dem Gebäude 
lieh den Abverkauf dieses :Fahrzeuges dringend der Bundesfinanzschule liegt, haben die bei den 
empfohlen. Unterrichtsanstalten lediglich die Kassenver-

57, 10. Auch die im Jahre 1965 erfolgte waltung sowie zum Teil die Hausverwaltung 
Anschaffung eines handelsüblichen Personen- gemeinsam. Der RH empfahl daher, die aus 
k ft d 1\/1' k M d B 190 c dem Jahre 1952 stammende organisatorische ra wagens er m.ar e ~ erce es enz . 
für Zwecke des Generalinspektorates der Zoll- Trennung wieder aufzuheben, die seinerzeit 
wache hielt der RH für nicht gerechtfertigt, sowohl durch andere Unterbringungsverhält-

nisse als auch mit Rücksicht auf etwaige weil dem Generalinspektorat neben den syste-
misierten Personenkraftwagen des BM f. Finan- Bedenken der Besatzungsmächte gegen die 
zen eine hinreichende Anzahl von Betriebs- militärische Ausbildung eines Wachkörpers 

veranlaßt wurde, und das gesamte Ausfahrzeugen der Zollwache für Dienstfahrten 
V f ·· t ht Z b .. 1 eh bildungswesen wieder der Bundesfinanzschule zur er ugung se. u emange n war au 

zu unterstellen. Die Finanzlandesdirektion die Zuordnung des Fahrzeuges zu den "Spezial-
fahrzeugen" des Systemisierungsplanes der entgegnete hiezu, sie könne dem Vorschlag 
Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge des Bundes des RH "derzeit nur theoretisch folgen, da 
(A 1 B d hl ) d S

· h eine Reihe von Koordinierungsbesprechungen 
nage zum un esvoransc ag, a es lC. • •• noch nicht beendet" sei. 

um ein konventionelles Pers()nenkraftfahrzeug 
57, 12. In der Verwendung eines großen 

der Kategorie II handelt, das im übrigen im Teiles der Zollwachbeamten bei Innerlands
Systemisierungsplan für die Zollwache nicht 

zollämtern, die der RH bereits aufzeigte vorgesehen ist. .. 
(TB 1958 Abs.563), ist noch keine Anderung 

Das BM f. Finanzen erwiderte, es treffe eingetreten. Auch im Zeitpunkt der vor
nicht zu, daß das Generalinspektorat über liegenden Einschau waren nur rund 53'4% 
eine ausreichende Anzahl von Betriebsfahr- der Zollwachbeamten im Grenzdienst, hin
zeugen verfüge, da es sich bei diesen um an gegen zirka 46'6% bei Innerlandsdienststellen 
der Grenze stationierte Kraftwagen handle, beschäftigt, wobei insbesondere der Anteil des 
die nicht abgezogen werden könnten. Auch Zollamtes Wien ins Gewicht fällt. Auch der 
die bei der Finanzlandesdirektion in Wien in den letzten Jahren erfolgte Ausbau des 
befindlichen drei Personenkraftwagen müßten Dienstzweiges "Zollhilfsdienst" konnte keine 
zur dauernden Disposition der Inspizierenden Abhilfe bringen, da die für die Ergänzung 
der Zollwache für 'Wien, Niederösterreich und des Personalstandes in erster Linie in Frage 
Burgenland gehalten werden. Ebenso sei die kommenden älteren oder grenzdienstuntaug
Zuordnung unter den Begriff der "Spezial- lichen Zollwachbeamten infolge des mit einer 
fahrzeuge" durch den Einbau einer für ein Überstellung verbundenen Verlustes der ver
"Kommando- und Einsatzfahrzeug für be- schiedenen, den Zollwachangehörigen zu
sondere Zwecke" erforderlichen Sonderaus- stehenden Zulagen begreiflicherweise für den 
stattung gerechtfertigt, über deren Art aller- Wechsel des Dienstzweiges kaum Interesse 
dings keine näheren Erläuterungen gegeben zeigten. Da sich auch andere Ergänzungs
wurden. . möglichkeiten nur in bescheidenem Rahmen 

Der RH hat dieser Stellungnahme ent- hielten, mußten die freien Posten des Zoll
gegengehalten, daß der in Rede stehende .hilfsdienstes mit Zollwachbeamten aufgefüllt 
Personenkraftwagen auch bei weitester Aus- werden, die somit ihrem eigentlichen Auf
legung des Begriffes "Kommando- und Ein- gabenkreis als Angehörige eines Wachkörpers 
satzzwecke" seinen typischen Charakter als entfremdet wurden. 
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57, 13. Das BM f. Finanzen hat ent-I zugewiesen worden. Der RH verblieb jedoch 
sprechend der Anregung des RH im Sommer weiterhin auf seinem Standpunkt, daß mit 
1968 eine Kommission mit der Aufgabe betraut, nur einem ausschließlich mit Inspektions
die Art der Verwendung der Zollwachbeamten aufgaben betrauten Zollwachoffizier das Aus
im Bereich des. Zollamtes Wien und dessen langen gefunden werden müsse. Die Aus
Zweigstellen zu überprüfen. Dabei wurde einandersetzung mit der Finanzlandesdirektion 
ermittelt, daß in diesem Bereich eine nicht in dieser Frage ist noch im Gange. 
unbeträchtliche Zahl von Zollwachbeamten 
zwar im Sinne des § 23 Abs. 2 Zollgesetz 1955 
organisationsgemäß verwendet wird, zur Be
sorgung der ihnen übertragenen Dienstge
schäfte jedoch nicht unbedingt Wachebeamte 
erforderlich wären. 

Das BM f. Finanzen hat in Aussicht gestellt, 
so wie beim Zollamt Wien auch in den übrigen 
Finanzlandesdirektionsbereichen das Ausmaß, 
in dem Zollwachbeamte für reine Büroarbeiten 
herangezogen werden, festzustellen. Darauf auf
bauend sollen dann Maßnahmen mit dem 
Ziel vorbereitet werden, die Angehörigen des 
Zollwachkorps in einer Weise zu beschäftigen, 
die den typischen Aufgaben dieses Wach
körpers besser entspricht. 

57, 14. Die Inspektion der Zollwache wird 
derzeit durch drei Zollwachoffiziere hohen 
Ranges ausgeübt, wobei für jedes der drei 
den Bereich der Finanzlandesdirektion bilden
den Bundesländer jeweils ein Offizier zuständig 
ist. Neben dieser Überwachung durch die 
vorgesetzte Dienstbehörde nimmt jedoch die 
laufende Kontrolle durch die örtlichen Zoll
wachinspektorate und die diesen nachge~ 
ordneten Zollwachabteilungsleiter im Dienst
betrieb der Zoll wache einen so breiten Raum 

57, 15. Das BM f. Finanzen hat mit Erlaß 
vom 2. Mai 1963, Zl. 29.885-22 a(62, die bis 
dahin innerhalb des Verbandes der Zollwach
beamten Österreichs auf Vereinsbasis geführte 
"Bundeszollwachmusik" in einen dienstlichen 
Klangkörper umgewandelt, da eine "große 
und repräsentative Zollwachmusik" in Wien 
von der Dienstbehörde als notwendig erachtet 
wurde. In diesem Zusammenhang wurden 
"Richtlinien für die Führung des Dienst
betriebes der Zollwachmusik der Finanzlandes
direktion für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland" erlassen, die den dem Orchester 
zufallenden Aufgabenkreis abgrenzen. 

Neben der eingehenden Regelung verschie
dener organisatorischer Fragen sehen diese 
Richtlinien vor, daß die Musiker für die 
Dauer des Musikdienstes, wozu auch die 
Mitwirkung an Privatveranstaltungen zählt, 
von ihren übrigen Dienstverrichturigen frei
gestellt und der Zollwachmusik zugeteilt wer
den. Für die Teilnahme an den Musikproben 
und dienstlichen Veranstaltungen der Zoll
wachmusik stehen ihnen Vergütungen nach 
der Reisegebührenvorschrift und, sofern der 
Musikdienst auf einen Samstag, Sonn- oder 
Feiertag fällt, Anspruch auf Freizeitvergütung ein, daß das Ausmaß der von der Finanzlandes

direktion ausgeübten Inspektionstätigkeit nicht zu. 
gerechtfertigt erscheint. 0 Bei Mitwirkung der Zollwachmusik an pri-

Der RH regte daher an, analog wie bei vaten Veranstaltungen wird von der Finanz
den anderen Finanzlandesdirektionen, nur ein landesdirektion im Einvernehmen mit dem 
einziges Inspizierungsorgan einzusetzen. Gleich- Musikkuratorium, das sich ausschließlich aus 
zeitig wurde empfohlen, die Frage zu prüfen, Angehörigen der Zollwachmusik zusammen
ob nicht künftig die Dienstposten der beiden setzt, ein Prozentsatz des erzielten Entgeltes 
frei werdenden Beamten überhaupt eingespart festgesetzt, der als Leih- und Abnützungs
werden könnten. gebühr für die bei diesen Aufführungen ver

Die Finanzlandesdirektion hielt diesen Argu
menten entgegen, daß in ihrem Bereich nahezu 
ein Drittel der österreichischen Staatsgrenze 
und außerdem die Donaustrecke Hainburg
Wien zu beobachten sei und am Sollstand 
gemessen mehr als ein Drittel aller Zollwach
beamten Österreichs eingeset,zt wären. Sie 
hat sich jedoch den Anregungen des RH 
gegenüber insofern aufgeschlossen gezeigt, als 
nach dem bevorstehenden Übertritt eines der 
Inspizierenden in den Ruhestand mit bloß 
zwei derartigen Beamten das Auslangen ge
funden werden soll. Außerdem sei inzwischen 
die Zahl der monatlichen Inspektionstage auf 
zehn beschränkt und den Inspizie
rungsorganen auch noch andere Ageriden 

wendeten Musikinstrumente und Noten gedacht 
ist. Der Rest (das waren im Zeitpunkt der 
Einschau 90% der Einspielergebnisse) wird 
unter oden mitwirkenden Musikern aufgeteilt. 

Der RH hat dem BM f. Finanzen vorge
halten, daß weder das Zollgesetz 1955 noch 
die Dienstvorschrift für die Zollwache die 
Abhaltung musikalischer Veranstaltungen dem 
dienstlichen Aufgabenbereich der Zollwache 
zuzählen. Dieser Wachkörper wird somit 
derzeit zu Tätigkeiten herangezogen, die der 
gesetzlichen Grundlage ebenso ermangeln wie 
die für den Bund finanziell belastenden An
ordnungen, daß die erforderlichen Musik
requisiten aus Bundesmitteln anzuschaffen 
und instandzuhalten sind und daß Beamten, 
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die Musikdienst leisten, Vergütungen nach der 
Reisegebührenvorschrift gewährt werden. 

Insbesondere mußte der RH auch darauf 
hinweisen, daß die der Zollwachmusik aus 
der Mitwirkung an Privatveranstaltungen zu
fließenden Entgelte nicht Einnahmen der 
Zollwachmusik Wien, sondern solche des Bun
des sind, da ja den erwähnten Richtlinien 
zufolge jede Tätigkeit im Rahmen der Zoll
wachmusik Dienst ist. Es erscheine .daher 
auch nicht angängig, daß über die Verwendung 
dieser Gelder das sich ausschließlich aus Mit
gliedern des Orchesters zusammensetzende 
Kuratorium ent,scheidet, nur ein Bruchteil 
dieser Einnahmen tatsächlich dem Bund zu
fließe und überdies die Gebarung nicht im 
Bundeshaushalt erfaßt werde. Im übrigen 
führe der Musikdienst dazu, daß bei jenen 
Dienststellen, von denen Beamte bei der 
Zollwachmusik mitwirken, die verbleibenden 
Beamten die Arbeit der Musikdienst leistenden 
Zollwachangehörigen zusätzlich bewältigen 
müssen. Mit Rücksicht auf die angespannte 
Lage auf dem Personalsektor könne diese 
Störung des regulären Dienstbetriebes nicht 
länger als vertretbar angesehen werden. 

FÜI; den Fall, daß jedoch das Bestehen 
eines Blasorchesters im Rahmen der Zollwache 
für erforderlich erachtet werden sollte, sei die 
Schaffung entsprechender gesetzlicher Grund
lagen unerläßlich. 

Das BM f. Finanzen vertrat demgegenüber 
den Standpunkt, daß "die Zollwache '" als 
ältester Wachkörper" Österreichs Verpflich
tungen zu erfüllen habe, die den sich aus dem 
Gesetz ergebenden Wirkungskreis überschrei
ten. Dieser Umstand sowie der repräsentative 
Charakter eines derartigen Musikkorps be
stimmten das BM f. Finanzen zur Auffassung, 
daß die "Haltung und auch Fortführung 
einer Zollwachmusik im Rahmen eines tradi
tionsreichen Wachekörpers nicht nur gerecht
fertigt werden" könne, "sondern im Interesse 
des öffentlichen· Ansehens auch wünschens
wert" sei. 

Zur Frage der dem Bund zuzurechnenden, 
haushaltsmäßig jedoch nicht erfaßten Ein
nahmen behauptete das BM f. Finanzen 
entgegen dem eindeutigen· Inhalt der von 
ihm selbst erlassenen vorerwähnten Richt
linien, daß das Auftreten der Zollwachmusik 
bei Privatveranstaltungen ni c h t als Dienst 
anzusehen sei. 

Im übrigen könne und müsse von den nicht 
der Zollwachmusik angehörenden Beamten, 
deren arbeitsmäßige Mehrbelastung nicht be
stritten werde, Verständnis für diese Mehr
belastung verlangt werden. Das BM f. Finanzen 
teilte zwar die Ansicht des RH, daß die 
Schaffung gesetzlicher Grundlagen für die 
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Zollwachmusik erforderlich wäre,erachtete 
"jedoch eine gründliche Prüfung und Bedacht
nahme auf die Verhältnisse bei den anderen 
Wachkörpern sowie beim Bundesheer als ein 
unerläßliches Erfordernis" künftiger diesbe
züglicher Maßnahmen. 

Der RH ist diesen Darlegungen entgegen
getreten. Insbesondere hat er mit Nach
druck darauf verwiesen, daß ~ie der
zeitige außerbudgetmäßige Gebarung mit den 
zu den Einnahmen des Bundes zählenden 
Einspielergebnissen aus Auftritten der Zoll
wachmusik bei Privatveranstaltungen die Auf
rechter haltung eines rechtswidrigen Fonds 
bewirkt. 

Ohne jene Verpflichtungen bestreiten zu 
wollen, die sich aus echter Traditionspflege 
ergeben, empfahl daher der R!l ~em. BM .f. 
Finanzen neuerlich mit aller EmdrmghchkeIt, 
die Zoll wache nur zu solchen Dienstverrich
tungen heranzuziehen, die sich auf Grund 
der Gesetze ergeben. 

57, 16. Bereits anläßlich der Einschau beim 
Zollamt Schärding (TB 1966 Abs. 52, 20 
bis 52, 26) stellte der RH fest, daß das BM 
f. Finanzen die Bestimmungen über den Zoll
erlaß aus Billigkeitsgründen in gesetzlich 
unzulässiger Weise als Grundlage für genere!le 
Maßnahmen handhabt, welche VorgangsweIse 
auch in eindeutigem Widerspruch zur ständigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtsl~ofes 
steht. Auch die vorliegende Einschau zeIgte, 
daß das BM f. Finanzen von den Möglichkeiten 
des § 183 Zollgesetz 1955 in einem Ausmaß 
Gebrauch machte, das mit der bestehenden 
Rechtslage nicht in Einklang zu bringen ist. 
Das BM f. Finanzen erklärte, daß es zwar 
um eine gesetzmäßige Vollziehung des § 183 
Zollgesetz 1955 sehr bemüht sei. Nichtdesto
weniger habe es "mitunter der Zwang be
sonderer Situationen dazu genötigt, den an 
die Verwaltung gestellten Anforderungen durch 
eine Handhabung des § 183, die aus rein 
rechtlichen, Gesichtspunkten Anlaß zu Be-

k h " denken geben ann, zu entsprec en . 

Dem war vo~ seiten des RH grundsätzlich 
entgegenzuhalten, daß es aussch~ießlich S~che 
des Gesetzgebers sei, eine EntscheIdung daruber 
zu treffen, ob und inwieweit die bestehende 
Rechtslage den fortschreitenden Anforderun
gen des Wirtschaftslebens angepaßt werden 
solle. 

Im einzelnen mußte der RH u. a. folgende 
Anwendungsfälle des § 183 Zollgesetz 1955 als 
gesetzwidrig bemängeln: 

57, 16 a. Zugunsten der bei einer aus
ländischen Vertretungsbehörde in Wien. 
errichteten Verkaufsstelle, bei der sowohl 
diplomatische als au~h nichtdiplomatische 
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Angehörige dieser Botschaft Waren beziehen 
können, kam es seit 1963 laufend zum billigkeits
weisen Erlaß der Eingangsabgaben für impor
tierte Tabakwaren, Wein, Schaumwein, ge
brannte geistige Getränke und kosmetische 
Artikel im Betrag von insgesamt 15,048.408 S, 
obwohl ~n § 40 Zollgesetz 1955 die Voraus
setzungen der Zollfreiheit für Diplomaten- und 
Konsulargut genau determini'ert sind. Das BM f. 
Finanzen hat zugesichert, derartige Abgaben
befreiungen in Zukunft nicht mehr gewähren 
zu wollen und auch das BM f. Auswärtige 

,Angelegenheiten darüber bereits zwecks 
Fühlungnahme mit den ausländischen Ver
tretungsbehörden informiert. 

57, 16 b. Nach den Bestimmungen des 
Zollgesetzes 1955 ist weiters die Eingangs
abgabenfreiheit für motorisierte Beförderungs
mittel als übersiedlungsgut unter anderem 
davon abhängig, ob das Kraftfahrzeug min
destens ein halbes Jahr vor der übersiedlung 
im Eigentum der übersiedelnden Person ge
standen ist, wobei diese gesetzliche Frist 
nicht verkürzt werden kann. Das BM f. 
Finanzen hat jedoch bereits 1955 über ent
sprechendes Ersuchen dem Bundeskanzleramt, 
Auswärtige Angelegenheiten, zugesagt, bei 
Beamten des Auswärtigen Dienstes, die an
läßlich ihrer Versetzung von einer öster
reichischen Vertretungsbehörde zu einer in
ländischen Dienststelle ein eigenes Kraftfahr
zeug einbringen, vom gesetzlichen Erfordernis 
der sechsmonatigen Benutzung aus Billig
keitsgründen abzusehen. Angehörigen des Aus
wärtigen Dienstes wurden in der Folge auch 
regelmäßig Zollerlässe bei der Einbringung 
von Kraftfahrzeugen anläßlich ihrer Rück
versetzung gewährt. 

Der RH verwies auf den ujstand, daß 
durch diese mit § 183 Zollgesetz 955 keines
wegs in Einklang zu bringende erwaltungs
praxis für einen bestimmten Berufsstand ein 
Ausnahmerecht geschaffen wurde, das auch 
in eindeutigem Widerspruch zu der Forderung 
des § 114 Bundesabgabenordnung nach gleich~ 
mäßiger Behandlung aller Abgabenpflichtigen 
steht. 

Das BM f. Finanzen hat dem RH mit
geteilt, es habe die Bemängelung zum Anlaß 
genommen, von der weiteren Gewährung der
artiger Abgabenbegünstigungen für Angehörige 
des diplomatischen Dienstes ab 31. März 1969 
abzusehen. 

57, 16 c. Seit dem Jahre 1960 wurden der 
Austrian AirIines Österr. Luftverkehrs AG 
(AUA) laufend beträchtliche Eingangsabgaben
beträge für den Import von Flugzeugen und 
Ersatzteilen gestundet. Im Juli '1962 kam es 
vorerst zu einer, Nachsicht aller bisher gestun-

deten Beträge in Höhe von-insgesamt 26 Mil!. S. 
Bereits 1964 wurden der AUA von dem 
zwi:schenweilig wieder angewachsenen Ein
gangsabgabenrückstand samt Nebengebühren 
von 37,370.592 S neuflrlich 25,370.592 S 
gemäß § 183 Zollgesetz 1955 erlassen. Darüber 
hinaus wurden die Zollämter angewiesen, von 
der Festsetzung von Stundungszinsen für 
den Rückstandsbetrag von 37,370.592 S 
bis 31. Dezember 1964 gemäß § 206 'lit. b 
BWldesabgabenordnung überhaupt Abstand 
zu nehmen und in der Folge für den 
aushaftenden Betrag von 12 Mill. S so 
lange keine Stundungszinsen zu berechnen, 
als die gewährten Monatsraten ordnungs
ge maß entrichtet werden, obwohl die 
in der zitierten Gesetzesstelle bestimmten 
Voraussetzungen für eine Abstandnahme von 
der Abgabenfestsetzung nicht erfüllt waren. 

Das BM f. Finanzen begründete diesen 
Erlaß von Eingangsabgaben aus Billigkeits
gründen mit der "finanziellen Lage der AUA 
sowie damit, daß die AUA die in den zoll
tarifarischen Bestimmungen vorgesehenen Zoll
begünstigungen für Waren, die im Inland 
nicht oder nicht bedarfsdeckend erzeugtwerden, 
nicht zeitgerecht in Anspruch genommen hat". 

Die finanzielle Situation der AUA zwang 
den für den Großteil ihrer Kreditverbindlich
keit,en haftenden Bund bereits 1962 zu um
fangreichen Sanierungsmaßnahmen, die-.im 
Rekonstruktionsgesetz vom 21: März 1962, 
BGBL Nr. 94, ihren Niederschlag fanden. 
Schon innerhalb der nächsten zwei Jahre 
kam es zu einem Erlaß von Eingangsabgaben 
in der Gesamthöhe von rund 51 Mill. S, 
der zu Unrecht auf § 183 Zollgesetz 1955 
gestützt wurde und in seinen Auswirkungen 
einer weiteren, allerdings gesetzlich nicht ge
deckten Sanierung gleichkam. 

Das BM f. Finanzen hat diese Feststellungen 
des RH zur Kenntnis genommen und erklärt, 
"daß schon im Juni 1967 einem neuerlichen 
Ansuchen der Austrian Airlines, Österrei
chische Luftverkehrs AG um den Erlaß von 
Eingangsabgaben nicht mehr entsprochen 
worden ist". 

57, 16 d. Auch die in der Dienstanweisung 
des BM f. Finanzen betreffend Zollbefreiungen 
und Zollbegünstigungen enthaltene Anordnung 
an die Zollämter, die in Schlaf- und Speise
wagen internationaler Schnell- und TEE-Züge 
als Vorräte mitgeführten Nahrungsmittel und 
Getränke, soweit sie zum ausschließlichen 
Verbrauch der in diesen Zügen reisenden 
Personen bestimmt sind, aus Billigkeits
erwägungen bis auf weiteres eingangsabgaben
frei zu belassen, kann als generelle Maßnahme 
nIcht auf § 183 Zollgesetz 1955 gestützt werden. 
Das BM f. Finanzen stellte dies auch gar 
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nicht in Abrede, erklärte jedoch, durch diese 
Vorgangsweise einer bereits 1960 ergangenen 
Empfehlung des Brüsseler Zollrates ent
sprochen zu haben. Die derzeit bestehende 
Praxis soll jedoch "im Zuge der nächsten 
Zollgesetznovelle saniert werden". 

Der RH ersuchte das BM f. Finanzen um 
Mitteilung, warum nicht bereits die vorjährige 
Zollgesetznovelle zum Anlaß genommen wurde, 
diese seit 1960 der Bereinigung bedürftige 
Frage einer gesetzlich einwandfreien Lösung 
zuzuführen. Die Antwort hiezu steht noch 
aus. 

57, 16 e. Bezüglich der, wie das BlVI f. 

105 

dem Zeitpunkt der Einschau eingebracht 
worden waren, noch nicht oder nicht bescheid
mäßig, d. h. in einer vor den Gerichtshöfen 
des öffentlichen Rechts bekämpfbaren Weise, 
abgesprochen hatte, wobei in einem Fall 
sogar das Unterbleiben einer Urgenz des 
Einschreiters als Verzicht auf· eine weitere 
Erledigung des Ansuchens gewertet wurde. 

57, 17. § 6 Zolltarifgesetz 1958, BGBL 
Nr. 74, ermächtigt das BM f. Finanzen, 
unbeschadet der im Zolltarif für bestimmte 
Waren vorgesehenen Anmerkungen, Zölle aus 
preis- oder versorgungspolitischen Gründen 
sowie zur Hintanhaltung zeitbedingter Not
stände allgemein . oder im Einzelfall zu er
mäßigen oder zu erlassen. Finanzen nicht in Abrede stellte, seit Jahren 

zu Unrecht gemäß § 183 Zollgesetz 1955 
gewährten Zollermäßigung für Sanitätskraft- Da die österreich ischen Gestüte nicht in 
fahrzeuge erklärte das BM f. Finanzen, daß der Lage waren, eine hinreichende Anzahl 
im Zuge der nächsten Zolltarifnovelle· die von Jungpferden der inländischen Aufzucht 
gesetzliche Grundlage für diese Begünstigung zur Verfügung zu stellen, sah sich das BM 
geschaffen werden solle. Für die Zwischenzeit f. Finanzen ab 1961 veranlaßt, vom BM. f. 
erscheine ein Abgehen von der bisherigen Land- und Forstwirtschaft befürworteten An
Praxis mit Rücksicht auf die öffentliche suchen um Zollbefreiung bei der Einfuhr 
Meinung kaum tunlieh. Auch hier mußte ·von Vollblutpferden zu entsprechen. Gestützt 
der RH auf den Grundsatz der Bindung der auf § 6 Zolltarifgesetz wurde der Zoll für 
Verwaltung an das Gesetz verweisen, mit Vollblutpferde der Tarifnummer 01,01 A in 
dem ein von derart,igen Motiven geleitetes Höhe von 25% vom Wert unter der Auflage 
Handeln nicht in übereinstimmung zu bringen erlassen, daß die eingeführten Pferde nach 
ist. vorläufiger Erprobung auf der Rennbahn 

spätestens nach Ablauf ihres fünften Lebens-
57, 16 f. Im Zusammenhang mit einer für jahres Zuchtzwecken zugeführt werden. 

ausländische Rückwaren trotz Mangels der 
gesetzlichen Voraussetzungen gewährten Ab- Zur Frage des RH, inwieweit das BM f. 
gabenbegünstigung von beträchtlicher Höhe, Finanzen die Voraussetzungen des § 6 Zoll
bei der sich das BM f. Finanzen gleichfalls tarifgesetz 1958 in diesen Fällen als gegeben 
der Bestimmungen über den Zollerlaß aus erachte, führte das BM f. Finanzen aus, 
BiIIigkeitsgründen ungerechtfertigterweise be- daß für die Gewährung der Zollbegünstigung 
dient hatte, mußte der RH der vom BM f.1 der Umstand maßgebend gewesen sei, daß 
Finanzen zur Begründung seiner Vorgangs- "auf dem wirtschaftlichen Detailgebiet" der 
weise geäußerten Rechtsansicht entschieden österreichischen Vollblutpferdezucht der 
entgegentreten, daß dann, wenn ein Abgabe- Wiederaufbau gefördert werden sollte, wo
pfiichtiger es unterlasse, einen Rechtsanspruch durch versorgungspolitische Gründe als ge
auf Durchführung eines bestimmten Zoll- geben anzusehen waren. In den Jahren 1961 
verfahrens geltend zu machen, dies Anlaß für bis 1967 seien für insgesamt 237 Stück Renn
die Gewährung einer abgabenrechtlichen Be- pferde, die später Zuchtzwecken zugeführt 
günstigung bilden könne. werden sollten, Zollbefreiungsbescheide erteilt, 

Auch der bei einem anderen zu Unrecht 
erfolgten Zollerlaß aus Billigkeitsgründen vom 
BM f. Finanzen in seiner Stellungnahme gegen
über dem RH vertretenen Auffassung, es 
halte sich für berechtigt, aus Billigkeitsgründen 
von der Beibringung des in einem zwischen
staatlichen übereinkommen als zwingende Vor
aussetzung für die Anwendung einer Zoll
begünstigung normierten Ursprungsnach
weises abzusehen, vermochte der RH keines
wegs beizupflichten. 

In verfahrensrechtlicher Hinsicht war 'zu 
bemängeln, daß das BM f. Finanzen über 
Billigkeitsansuchen, die mehrere Jahre vor 

diese BewiIIigungen jedoch nur für 165 Tiere 
in Anspruch genommen worden. Das BM f. 
Finanzen habe bereits aus eigenem die Ge
währung derartiger Zollbegünstigungen mit 
Ablauf des Jahres 1967 endgültig eingestellt. 
Was die mit der Begünstigung verbundene 
Auflage, die Pferde Zuchtzwecken zuzuführen, 
betrifft, so seien von den zollfrei belassenen 
Pferden bisher 25 Stück in Österreich und 
einige im Ausland dieser Bedingung gemäß 
verwendet worden. Der Rest sei entweder 
zur Verzollung gekommen oder stehe nach 
wie vor im Rennbetrieb in Erprobung. Zur 
Bekanntgabe des insgesamt erlassenen Ein
gangs abgaben betrages sah sich das BM f. 
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Finanzen außerstande, da hiezu von ver
schiedenen Zollämtern Abfertigungsbefunde 
angefordert werden müßten. ,Diese mit un
verhältnismäßig großem Verwaltungsaufwand 
verbundenen Erhebungen seien jedoch kurz
fristig nicht möglich und nach Ansicht des 
BM f. Finanzen darüber hinaus auch gar 
nicht gerechtfertigt. 

Der RH konnte der Ansicht des BM f. 

Dieselben Argumente, die gegen die Anwendbar
keit des § 6 Zolltarifgesetz 1958 auf die Einfuhr 
von Vollblutpferden sprechen, treffen sinn
gemäß auch auf den Segelrennsport zu. 

57, 19. Die gemäß § 6 Zolltarifgesetz 1958 
gewährten Zollbegünstigungen bei der Einfuhr 
von Vollblutpferden sowie Rennsegeln und 
Rennsegelbooten stellen Stichproben aus 
jenen Fällen dar, in denen das BM 
f. Finanzen unter Berufung auf die zitierte 
Gesetzesstelle, Zölle laufend entweder generell 
oder im Einzelfall ermäßigt oder erläßt. Der 
RH hielt es daher für erforderlich, das BM 
f. Finanzen um Bekanntgabe der Gesamthöhe 
der, unter diesem Begünstigungsregime in 
den Jahren 1962 bis 1967 erlassenen Abgaben 
zu ersuchen. 

Finanzen nicht beipflichten, daß in der Zoll
befreiung von zu Zuchtzwecken importierten 
Vollblutpferden ein versorgungspolitisch be
achtliches Moment gelegen sei. Der ver
schwindende Anteil der Vollblutpferdezucht 
innerhalb der österreichischen Gesamtwirt
schaft sowie der Umstand, daß die Unter
stützung dieses Zweiges der Pferdezucht der 
Befriedigung von Bedürfnissen dient, die 
wohl am äußersten Rande der vom, gesamt- Das BM f. Finanzen erwiderte, daß genaue 
volkswirtschaftlichen Standpullkt aus ins Unterlagen über die in den einzelnen Jahren 
Kalkül zu ziehenden Interessen liegen, gemäß § 6 Zolltarif gesetz 1958 erlassenen 
lassen den Schluß zu, daß es sich bei der Zollbeträge nicht vorhanden seien und die 
Förderung der Vollblutzucht nicht um preis- vom RH verlangte Auskunft daher nur unter 
oder versorgungs pol i t i s ehe Maßnahmen sehr großem, zusätzlichem Verwaltungsaufwand 
handelt. erteilt werden könnte. Im Jahre 1965 sei mit 

Was die Schwierigkeiten bei der Ermittlung erheblichem Arbeitsaufwand eine Auswertung 
der erlassenen Eingangsabgaben anlangt, ver- der statistischen und sonstigen verfügbaren 
zichtete der RH angesichts der offensichtlich Unterlagen für das Jahr 1964 erfolgt, um 
unzureichenden Unterlagen des BMf. Finanzen Arbeitsgrundlagen für die Verhandlungen mit 
auf eine Beantwortung der von ihm gewünsch- der EWG zu erstellen. Dabei seien auch die 
ten Auskünfte zu dringen. Er sah sich jedoch gemäß § 6 Zolltarifgesetz 1958 erlassenen 
durch die Bemerkung, daß sein Verlangen Zollbeträge möglichst gen au ermittelt worden, 
"nicht gerechtfertigt" sei, veranlaßt, auf die wobei sich für 1964 ein erlassener Zollbetrag 
Bestimmung des § 4 Abs. 1 Rechnungshof- von 999,015.000 S ergeben habe. Nach Ansicht 
gesetz 1948, BGBL Nr .. 144, hinzuweisen. des BM f. Finanzen erscheine eine derartige 

Erhebung mit Rücksicht auf den damit ver-
57, 18. Gleichfalls auf die im § 6 Zoll- bundenen außerordentlichen Arbeitsaufwand 

tarifgesetz 1958 enthaltene Ermächtigung ge- jedoch nur aus besonderem Anlaß und nur in 
stüt~t hat das BM f. Finanzen im Jahr 1963 größeren Zeit ab ständen gerechtfertigt. 
damIt begonnen, den Zoll für Rennsegelboote ' '" . 
der Tarifnummer 89,01 B 1 b, der 27% vom Der RH hat ~lCse Erklarung. zur Kenntms 
Wert betrug, jeweils über Einzelansuchen um genommen; er WIes dem BM f. Fmanzen gegen-
50% zu ermäßigen. Dieselbe Begünstigung über aber darauf hin, daß. das Ausmaß der im 
wurde dann auch für Segel der Tarifnummer Jahre 19~4 erla.ss~nen Emgan?sabgaben, ~as 
62,04, für die ein allgemeiner Zollsatz von nahezu eme MIllIarde S erreIQht hatte, 1m 
30% vom Wert festgesetzt war, gewährt. Hinblick auf ~ie angespannte bu~getäre L~ge 

Über Ersuchen des RH I, t d BM f des Bundes dIe Vornahme derartIger Ermltt-
eg e as . I h' k" 'tl' I Ab t.. d FI'nanzen dar daß es . h' E' h ungen auc In urzeren ZCl lC len s an en , SIC 1m Inverne men . " ß 

mit dem BM f. Unterricht zu dieser Maßnahme rechtfertIgen mu te. 
entschlossen habe, um die preis- und ver- 57, 20. Die Inspektionstätigkeit der Finanz
sorgungspolitischen Schwierigkeiten, welche landesdirektion auf dem Gebiet der Zollver
dureh die nicht bedarfsdeckende Inlands- waltung wurde in sehr unterschiedlicher Inten
erzeugung dieser Spezialsportgeräte hervor- sität ausgeübt. Während die in den Bundes
gerufen wurde, zu beheben. Die erwähnten ländern Niederösterreich und Burgenland ge
Begünstigungsverfahren für Segel seien jedoch legenen Zollämter in den Jahren 1962-1966 
nach Abschluß der Rennsaison 1966 und die fast jährlich eine Kontrolle durch die vorge
für Rennboote mit Ende 1967 zum Abschluß setzte Dienstbehörde erfuhren, erfolgte eine 
gebracht worden. Überprüfung des Zollamtes Wien, welches das 

Auch bezüglich der Zollbegünstigung für größte Aufkommen an Eingangsabgaben und 
Segelrennsportgerät konnte der RH der An- den bedeutendsten Geschäftsumfallg nicht 
sicht des BM f. Finanzen nicht beipflichten. nur im Finanzlandesdirektionsbereich, sondern 
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im ganzen Bundesgebiet aufweist, seit 1954 
nur ein einziges Mal, u. zw. im Jahre 1966. 
Die Finanzlandesdirektion versuchte, diese 
Feststellung des RH durch den Hinweis zu 
entkräften, daß einzelne Zweigstellen des 
Zollamtes Wien im Zeitraum von 1954 bis 
1966 wiederholt inspiziert worden seien. Abge
sehen davon, daß auch bei den Zweigstellen 
des Zollamtes Wien in den Jahren 1955 bis 
1957 und 1962-1965 keine einzige Inspizie
rung stattfand, ändert dies nichts an der 
Tatsache, daß der weitaus überwiegende Teil 
des Zollamtes Wien, nämlich die in der Vor
deren Zollamtsstraße untergebrachten Ab
fertigungsstellen und zahlreichen Fachabtei
lungen, die Abteilung für Strafsachen und die 
mit der Zollbehandlung der Paketpost befaßten 
Dienststellen über II Jahre hindurch nicht 
geprüft wurden, womit die der Oberbehörde 
aus der Dienstaufsicht erwachsenden Ver
pflichtungen nicht hinreichend erfüllt er
scheinen. 

107 

erhebliche, auf einem Versagen der Amts
leitung beruhende Mängel feststellte und aus 
diesen Feststellungen keine Folgerungen gezo
gen wurden, so daß sich das Ergebnis der 
Revisionstätigkeit nur in' einem wiederkehren
den bloßen Aufzählen der vorgefundenen 
Mängel erschöpfte. 

Außerdem vertrat der RH die Auffassung, 
daß sich Amtsinspektionen bei den Finanz
ämtern gleichzeitig auf alle Abteilungen des 
geprüften Amtes erstrecken sollten, denn 
nur dadurch wäre es dem Steuerlandesinspek
torat möglich, sich ein umfassendes Urteil 
über die Personal- und Arbeitsverteilung in 
den einzelnen Abteilungen des Amtes zu 
bilden. Die Finanzlandesdirektion begründete 
die Einwendungen gegen diese Empfehlung 
des RH vor allem mit dem großen Geschäfts
umfang und der großen Anzahl an Fach
abteilungen, dem Personalmangel sowie dem 
starken Personalwechsel. Der RH wies in 
seiner Entgegnung darauf hin, daß ihm diese 

57, 21. An der Inspektionstätigkeit des Schwierigkeiten hinlänglich bekannt seien, er 
Steuerlandesinspektorates bemängelte der RH aber trotzdem weiterhin der Meinung sei, daß 
vor allem, daß die Wiener Finanzämter in zu sich die insbesondere bei größeren Finanz
großen Zeitabständen geprüft wurden, und ämtern schon zwangsläufig ergebenden Mängel 
empfahl der Finanzlandesdirektion, das in der Koordination und in der Zusammen
Schwergewicht der Inspektionstätigkeit künf- arbeit der einzelnen Abteilungen überhaupt 
tig, schon wegen ihrer tragenden Bedeutung nur durch eine gleichzeitige Prüfung des 
für das gesamte Abgabenaufkommen des gesamten Amtes feststellen lassen werden. 
Bundes, auf die Wiener Finanzämter zu Der RH wies außerdem darauf hin, daß die 
legen, wobei dreijährige Prüfungszeiträume von der Finanzlandesdirektion gehandhabte 
die Regel bilden sollten. Wie der RH fest- Inspektionspraxis, Teilarbeitsgebiete eines 
stellte, wurde z. B. das Finanzamt für den Finanzamtes zu prüfen, die Gefahr mit sich 
IV., V. und X. Bezirk im Jahre 1959 und bringt, daß die bestehenden Mängel in der 
zuletzt im Jahre 1965, das Finanzamt für den Koordination und Zusammenarbeit noch ver
IX., XVIII. und XIX. Bezirk 1957 und dann stärkt und in die zweite Instanz verlagert 
erst wieder 1963, das Finanzamt für den XII., werden. 
XIII., XIV. und XXIII. Bezirk 1956 und 
zuletzt 1962 inspiziert. Bei den Spezialfinanz- 57, 22. Die vielen und zum Teil schwer
ämtern lagen die Verhältnisse noch mehr im wiegenden Mängel bei der Bearbeitung von 
argen: Das Finanzamt für Körperschaften Zahlungserleichterungen, die der RH bei seiner 
wurde 1952 und 1959 und seither nicht mehr, Einschau bei den Finanzämtern Baden 
das Finanzamt für Gebühren und Verkehr- (TB 1967 Abs. 56, 7) und Gmünd (TB 1967 
steuern 1952 und zuletzt 1962 geprüft. Außer- Abs. 58, 4) feststellte, veranlaßten ihn schon 
dem schien es dem RH durchaus vertretbar, damals, der Finanzlandesdirektion für Wien, 
von schematischen alljährlichen Prüfungen der Niederösterreich und Burgenland zu empfehlen, 
Finanzämter in Niederösterreich und im dieser Materie im Zuge von Amtsinspektionen 
Burgenland abzugehen und diese-Amter künftig ein größeres Augenmerk zu widmen. In ihrer 
nur in größeren, etwa zwei- bis dreijährigen damaligen Stellungnahme hat die Finanz
Zeitabständen zu inspizieren, es sei denn, landesdirektion jedoch entgegnet, daß die 
besondere Umstände ließen ausnahmsweise Behandlung der Ansuchen um Zahlungs
eine jährliche Inspektion geboten erscheinen. erleichterung anläßlich von Inspektionen und 
Die Finanzlandesdirektion sagte eine ver- Lustrierungen stets überprüft werde und wenn 
stärkte Prüfung der Wiener Finanzämter zu, in einzelnen Inspektionsberichten hierüber 
da die vom RH festgestellten Verhältnisse keine Bemerkung zu finden sei, dies nur 
von ihr selbst als unbefriedigend angesehen bedeute, daß eben keine Beanstandungen be
wurden. Bemerkenswert erschien dem RH treffend Zahlungserleichterungen angefallen 
auch, daß die Finanzlandesdirektion bei ihren I seien. Die anläßlich der Einschau bei der 
bisherigen Inspektionen des Finanzamtes für Finanzlandesdirektion vorgenommene Durch
Verbrauchsteuern und Monopole regelmäßig sicht von Prüfungsberichten des Steuerlande:'l-
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inspektorates und der Kassenlustratoren über Erwerbsvorgänge eine Steuerpflicht nach dem 
Inspektionen bei anderen Finanzämtern hat Grunderwerbsteuergesetz 1955 auslösen. Gegen 
ergeben, daß sich auch in diesen Berichten die Vorschreibung der Grunderwerbsteuer 
nur ganz vereinzelt Bemerkungen über haben alle Käufer ein Rechtsmittel eingelegt 
Zahlungserleichterungen finden, was auf ein und die Befreiung von der Grunderwerbsteuer 
durchaus mängelfreies Verfahren bei den gemäß § 4 Abs. 1 Grunderwerbsteuergesetz 1955 
Finanzämtern schließen ließe. Im Hinblick beantragt. Das BM f. Finanzen, das sich 
auf seine gegenteiligen Einschauergebnisse - durch eine Dienstaufsichtsbeschwerde ange
empfahl der RH der Finanzlapdesdirektion rufen - in das Berufungsverfahren eingeschal
neuerlich, auch diesen Bereich der Abgaben- tethatte, wies daraufhin im Erlaßweg das' 
erhebung entsprechend zu prüfen. Die Finanz- Finanzamt für Gebühren- und Verkehrsteuern 
landesdirektion erwiderte, daß die Erledigung an, die Käufer teilweise von der Grunderwerb
von Zahlungserleichterungsansuchen durch das steuer zu befreien. Vom Finanzamt für 
Steuerlandesinspektorat laufend überprüft Gebühren und Verkehrsteuern in Wien wurde 
werde, und wies in diesem Zusammenhang daraufhin ein Betrag von insgesamt 
auf die immer wieder vorgebrachten Ein- 10,971.417 S abgeschrieben. 
wendungen der Amtsvorstände hin, wonach Der RH beanstandete, daß das BM f. Finanzen 
eine "zu rigorose" Vorgangsweise bei der in dieser Angelegenheit eine offensichtlich dem 
Behandlung der Ansuchen im Hinblick auf Grunderwerbsteuergesetz widersprechende Wei
deren steigende Anzahl "eine Flut von Rechts- sung erteilt hat. 
mitteln und Dienstaufsichtsbeschwerden aus-
lösen und überdies den Steuerwiderstand der Das BM f. Finanzen rechtfertigte die "nach-
Abgabepflichtigen provozieren würde". trägliehe Zuerkennung einer Steuerbegünsti

gung für den Kauf von Anteilen an dem Hoch-
Dieser Erwiderung hielt der RH entgegen, haus" mit der in einem Erlaß im Jahre 1957 

daß er in keinem Fall eine "zu rigorose" geäußerten Rechtsmeinung, nach der die An
Vorgangsweise bei der Behandlung von wendung der Befreiungsbestimmung des § 4 
Zahlungserleichterungen anregte, sondern bloß Abs. 1 Z. 3 Grunderwerbsteuergesetz 1955 auch 
die mit den Bestimmungen des § 212 der dann zulässig war, "wenn im Wohnungseigen
Bundesabgabenordnung unvereinbare' Ver- tum Geschäftsräume errichtet werden". 
waltungsübung der Finanzämter bei der Ge-
währung von Zahlungserleichterungen bean- Ferner vermeinte das BM f. Finanzen, "es 
standete. hätte den Grundsatz von Treu und Glauben 

57, 23. Von Baugesellschaften, die sich 
zur Errichtung von Wohnungseigentum in 
einem Hochhaus zu einer Gesellschaft zu
sammengeschlossen haben, wurden Anteile 
an dieser Liegenschaft veräußert. Im Hinblick 
auf den hohen Kaufpreis für diese Liegen
schaftsanteile, der sich zwischen 1 und 49 Mill. S 
bewegte, hat das Finanzamt für Gebühren- und 
Verkehrsteuern in Wien im Wege der Finanz
landesdirektion für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland das BM f. Finanzen bereits 
im Jahre 1963 um Weisung gebeten, ob die 
anhängigen und in Zukunft anfallenden Kauf
verträge über Anteile an diesem Hochhaus 
grunderwerbsteuerpflichtig seien oder nicht. 
Dabei hat das FA auf die herrschende Rechts
ansicht verwiesen, wonach die Begünstigung 
des § 4 Abs. 1 Z. 2 lit. a und Z. 3 lit. a und b 
Grunderwerbsteuergesetz 195'5 nur zu gewähren 
ist, wenn es sich um ein Wohnhaus handelt, 
und in diesem Zusammenhang ausgeführt, daß 
das in Rede stehende Hochhaus ein ausge
sprochenes Bürohaus sei, das nur zu 2'102% 
vVohnzwecken diene. Das BM f. Finanzen, 
dem auf Grund des Berichtes der Finanz
landesdirektion der Sachverhalt in allen Einzel
heiten bekannt war, hat in seiner Antwort auf 
die vorgelegte Anfrage entschieden, daß die 

verletzt, wenn dieser Erlaß, der wohl durch 
spätere Erkenntnisse des Verwaltungsgerichts
hofes überholt wurde, nicht auf den Erwerb 
von Anteilen dieses Hochhauses angewendet 
worden wäre". 

Dem hielt der ~H entgegen, daß sich das 
BM f. Finanzen nicht an frühere Erlässe 
gebunden fühlen könne, die den Abgabe
pflichtigen gar nicht bekannt geworden sind 
und darüber hinaus das Gesetz verletzen. 
Der RH wies außerdem darauf hin, daß nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
in einem Abgehen von einer früheren, wenn 
auch ständigenVerwaltungsübung oder von 
einer vordem als maßgebend angesehenen 
Rechtsauffassung oder Tatsachenwürdigung 
kein Verstoß gegen den Grundsatz von Treu 
und Glauben erblickt werden kann. 

57, 24. Ein Text der Rechtsgrundlagen 
über das Branntweinmonopol ist derzeit nicht 
zu beschaffen, wodurch nicht nur die Aus
bildung der Beamten maßgeblich behindert, 
sondern auch eine Rechtsunsicherheit ge
schaffen wird. Für den Fall, daß nicht ohne
dies in absehbarer Zeit eine gesetzliche Neu
regelung des Branntweinwesens zu erwarten 
ist, regte daher der RH an, diese Vorschriften 
m einer der derzeitigen Rechtslage ent-
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sprechenden Fassung wenigstens für verwal
tungsinterne Zwecke nachdrucken zu lassen. 
In seiner Stellungnahme wies das BM f. Finan
zen darauf hin, daß es das in den vergangenen 
Jahren erwartete Arrangement mit der EWG 
nicht tunlich erscheinen ließ, eine Neukodifi
kation der Vorschriften auf dem Gebiet des 
Branntweinmonopols in Angriff zu nehmen, 
weil nicht abgesehen werden konnte, welche 
Rückwirkung ein Vertrag mit der Wirtschafts
gemeinschaft auf das Monopol haben werde. 
Es sei jedoch trotz der angeführten Bedenken 
in Erwägung gezogen, den Entwurf für ein 
neues BranntweinmOnopolgesetz vorzuberei
ten. Diese Vorbereitungen werden sich jedoch 
länger hinziehen. Zu der derzeit bestehenden 
Kompliziertheit und Unübersichtlichkeit der 
Vorschriften auf dem Gebiet des Branntwein
monopols meinte das BM f. Finanzen: "Man 
hätte erwarten können, daß die Unüber
sichtlichkeit der zahlreichen Vorschriften zu 
einer Rechtsunsicherheit geführt hat. Tat
sächlich ist dies aber nicht der Fall, weil die 
Verwaltungspraxis seit nahezu 30 Jahren un
verändert ist und seit 1945 keine gravierenden 
Änderungen der Rechtslage eingetreten sind." 
Der RH wird auch weiterhin den in Aussicht 
gestellten Vorbereitungsarbeiten für den Ent
wurf eines neuen Branntweinmonopolgesetzes 
besonderes Augenmerk zuwenden. 

57, 25. Dem BM f. Finanzen empfahl der 
RH auch, die aus dem-Jahre 1922 stammende 
Dienstvorschrift für die Steueraufsicht zur 
Gänze aufzuheben, da eine große Anzahl von 
Bestimmungen dieser Vorschrift infolge neuer 
gesetzlicher Regelungen unanwendbar gewor
den ist und eine weiter!:l Reihe von Bestimmun-

- gen durch die im Jahre 1947 geänderte Organi
sation des Steueraufsichtsdienstes längst über
holt ist. Das BM f. Finanzen vertrat in seiner 
Stellungnahme die Meinung, "daß es der im 

- Zuge befindlichen Rechtsbereinigung über
lassen bleiben sollte, die Dienstvorschrift für 
die Steueraufsicht aus dem geltenden Rechts
bestand formell auszuscheiden". 

57, 26. Aufklärungsbedürftig war, daß sich 
in der Entschädigungsabteilung der Finanz
landesdirektion seit 1962 das Verhältnis der 
Dienstposten der Verwendungsgruppen A 
und B bzw. der Entlohnungsgruppen a und b 
zum Gesamtpersonalstand kaum geändert hat, 
obwohl die Finanzlandesdirektion anläßlich 
einer von ihr durchgeführten Überprüfung 
des Personaleinsatzes damals feststellte, daß 
die Tätigkeit der Referenten in der Ent
schädigungsabteilung im allgemeinen keines
falls als B-wertig anzusehen sei. Nach dem 
Geschäftsverteilungsplan für das Jahr 1966 
entfallen von den 144 Dienstposten der Ent
schädigungsabteilung 11 auf die Verwendungs-
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gruppe Abzw. auf die Entlohnungsgruppe a und 
57 auf die Verwendungsgruppe B bzw. die 
Entlohnungsgruppe b, das sind 47% des Per
sonalstandes. Der RH ersuchte deshalb die 
Finanzlandesdirektion, den Personaleinsatz 
neuerlich zu überprüfen, um festzustellen, ob 
ein derart hoher Anteil an Bediensteten der 
erwähnten Verwendungs- und Entlohnungs
gruppen zur Bewältigung der anfallenden 
Arbeiten wirklich notwendig ist. Die Finanz
landesdirektion teilte hiezu mit, daß bei der 
Entschädig"\lngsabteilung zum 2. Jänner 1969 
tatsächlich nur mehr 64 Bedienstete beschäftigt 
waren. Die Senkung des Gesamtpersonalstan
des von 144 auf 64 brachte auch eine Redu
zierung der mit Akademikern und Maturanten 
besetzten Posten von 68 im Jahre 1966 auf 
36 zum 2. Jänner 1969 mit sieh. 

57, 27. Der Personalstand der Buchhaltung 
der Finanzlandesdirektion stieg vom 31. März 
1958 bis zum 1. Dezember 1966 von 85 auf 96. 
Zum 31. Dezember 1962 und 1963 standen 
der Buchhaltung sogar 101 bzw. 102 Bedien
stete zur Verfügung. Die Finanzlandesdirektion 
hat für die Buchhaltung 109 Dienstposten vor
gesehen, also um 7 Kräfte mehr -als der Buch
haltung zur Zeit des höchsten Personalstandes 
zum 31. Dezember 1963 zur Verfügung standen. 
Eine stichprobenweise Überprüfung der Ar
beitsbelastung zur Zeit der Einschau zeigte, 
daß die Bediensteten einzelner Buchhaltungs
abteilungen nicht ausgelastet sind. Außerdem 
stellte der RH fest, daß in beträchtlichem 
Umfang Beamte des Rechnungsdienstes (Ver
wendungsgruppe B) mit Arbeiten beschäftigt 
sind, der mi Wert eine Heranziehung derartig 
qualifizierter Kräfte nicht rechtfertigt, weil 
sie auch von Beamten des Rechnungshilfs
dienstes (Verwendungsgruppe C) und Kanzlei
dienstes (Verwendungsgruppe D) bzw. Ver
tragsbediensteten der Entlohnungsgruppen c 
und d ohne Schwierigkeiten versehen werden 
könnten. Er empfahl daher, in Hinkunft in 
der Buchhaltung die Bediensteten entsprechend 
ihrer dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung 
einzusetzen. In ihrer Stellungnahme zu den 
Feststellungen des RH erwiderte die Finanz
landesdirektion, daß die durch die Automati
sierung der Bundesverrechnung bedingte "Um
stellung des Rechnungssystems zweifelsohne 
auch eine Umschichtung in der Wertigkeit der 
Tätigkeit der Bediensteten des Rechnungs
dienstes nach sich ziehen wird". Ferner 
führte die Finanzlandesdirektion aus, sie sei 
stets bemüht gewesen, den Personalstand der 
Buchhaltung dem jeweiligen Arbeits- und Auf
gabenumfang anzupassen. Diesen Bemühun
gen sei es auch zuzuschreiben, daß der Personal
stand der Buchhaltung mit 1. Jänner 1969 
einschließlich zweier Halbtagskräfte nur mehr 
88 Bedienstete umfaßt. 
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57, 28. Eine Reihe meist kleinerer Mängel, landwirtsch{tftlichen Betrieben sowie bei den 
die der RH bei der Buchhaltung weiters Beitrags.Hebesätzen eingetretenen Ve:tände· 
beanstandet hatte, wie etwa die Führung rungen eine neue Einhebungsvergütung 
überflüssiger Protokolle und Aufzeichnungen, - allenfalls in Höhe eines Hundertsatzes von 
ein der Allgemeinen Buchhaltungsvorschrift den eingehobenen Beträgen - zu vereinbaren 
widersprechendes Verfahren bei der Über. wäre. Das BM f. Finanz.en teilte mit, es sei 
prüfung der Stempelmaterialgebarung, die beabsichtigt, die Anregung des RH dein BM f. 
mangelnde äußere Kassensicherheit bei der soziale Verwaltung zur Kenntnis zubringen 
Verlagskasse und die Begleichung von Rech· und eine entsprechende Neufestsetzung -der 
nungen aus Verlagsgeldern statt im Wege Einhebungsvergütung vorzuschlagen. 
bargeldloser Überweisung, wurde nach Mit· 
teilung der Finanzlandesdirektion bereits ab. 57, 31. In seinen Einschaumitteilungen an 
gestellt. das BM f. Finanzen über die Einschau bei 

der Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder· 
57, 29. Wie vom RH auch schon bei anderen österreich und Burgenland hat der RH seine 

Finanzlandesdirektionen festgestellt werden Forderungen nach Einhaltung der gesetzlichen 
konnte, verursacht die Behandlung der Rück- Vorschriften bei der Zuweisung von BUWOG· 
zahlungsausweise über zu erstattende Abgaben. Naturalwohnungen in Erinnerung gerufen und 
guthaben durch die Abgabenbehörde II. In .. ersucht, die Finanzlandesdirektion auf die 
stanz - vor allem deshalb, weil sie sich meist Beachtung der Dienstrechtsverfahrensvor· 
auf eine bloß ziffernmäßige Kontrolle be·- schriften hinzuweisen. In seiner Stellung. 
schränkt, da für materielle Prüfungsmaß. nahme gab das BM f. Finanzen dazu bekannt, 
nahmen das vorhandene Personal nicht aus· die aufgeworfenen Rechtsfragen seien bereits 
reicht - eine nicht vertretbare überflüssige durch das an alle Finanzlandesdirektionen 
Verwaltungsarbeit. Der RH empfahl daher, gerichtete Rundschreiben vom 5. April 1968, 
das diesbezügliche Verfahren grundlegend zu Zl. 406.657.22/68, in einer den Intentionen des 
vereinfachen und unter der Voraussetzung, RH Rechnung tragenden Weise einer Regelung 
daß durch eine entsprechende Inspektions. zugeführt worden. Wie imn dem RH anläßlich 
tätigkeit die stichprobenweise Überprufung einer im Mai 1969 vorgenommenen Zuweisung 
der Erstattungsfälle bei den Finanz· und einer BUWOG·Naturalwohnung bekannt 
Zollämtern gewährleistet ist,. von einer weiteren wurde, ist aber bisher noch keine Regelung 
Befassung der Finanzlandesdirektion mit diesen der Materie im Sinne des Gesetzes erfolgt; 
Agenden überhaupt abzusehen. Das BM f. es wurde lediglich veranlaßt, daß das schon 
Finanzen hat diesen Anregungen des RH bisher verwendete "Zuweisungsdekret" nun· 
bereits entsproehen. mehr mit "Bescheid" überschrieben, die zu· 

standige Dienstbehörde genannt sowie das 
57, 30. Nach den Bestimmungen des § 72 Schriftstück von dieser Dienstbehörde datiert 

Abs. 4 des Allgemeinen Sozial versicherungs. und gefertigt wird. Der Forderung des RH, 
gesetzes hat der Bund zur Abgeltung der eineWohnungszuweisung mittels eines Be. 
Kosten, die ihm durch die Einziehung und scheides im Sinne des Dienstrechtsverfahrens. 
Abfuhr der Beiträge zur land~irtschaftlichen gesetzes auf Grund der Bestimmungen des 
Unfallversicherung entstehen, aus diesen Bei· Gehaltsüberleitungsgesetzes und des Gehalts. 
trägen eine Vergütung zu erhalten. Das gesetzes: 1956 durchzuführen, ist damit aber' 
Nähere hierüber hat das BM f. Finanzen im noch immer nicht in ausreichendem Maße 
Einvernehmen mit dem BM f. soziale Ver· entsprochen, obwohl das BM f. Finanzen in 
waltung zu bestimmen. Diese Einhebungs. seinem erwähnten Rundschreiben vom 5. April 
vergütung war für die Jahre 1952 bis einschließ· 1968 eine Überprüfung und Neufassung des 
lieh 1962 mit einem Pauschbetrag von 1·5 Mill. S Bescheidmusters angekündigt hat. Der RH 
festgesetzt. Mit Wirkung vom 1. Jänner 1963 wies das BM f. Finanzen auf die bestehenden 
wurde die Einhebungsvergütung auf 2·5 Mill. S Mängel hin und gab seiner Erwartung Aus. 
erhöht. Im Vergleich zur Vergütung für die druck, daß in Hinkunft die maßgeblichen 
Einhebung der Landwirtschaftskammerumla· gesetzlichen Bestimmungen und nicht zuletzt 
gen erschien dem RH die Vergütung für die die Spruchpraxis des Verwaltungsgerichtshofes 
Einhebung des Beitrages zur landwirtschaft· berücksichtigt wird. 
lichen Unfallversicherung zu niedrig. Der RH 
empfahl daher dem BM f. Finanzen, die Ver· '57, 32. Zu den bis zum Jahre 1962 in den 
gütung für die Einhebung dieser Beiträge im jeweiligen Bundesfinanzgesetzen enthaltenen 
Einvernehmen mit dem BM f. soziale Ver· Bestimmungen über die Bestellung von Er· 
waltung dahin zu prüfen, ob das im Jahre 1962 sparungsfunktionärenergingim Jahre 1950 ein 
festgesetzte Jahrespauschale tatsächlich noch Durchführungserlaß des BM f. Finanzen, dem 
dem heutigen Verwaltungsaufwand entspricht "Richtlinien für den Wirkungsbereich der 
oder ob nicht in Anbetracht der bei den Ersparungsfunktionäre" beigefügt Warell. Die 
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Bundesfinanzgesetze seit dem Jahre 1963 sehen 
die Einrichtung der .Ersparungskommissäre 
nicht mehr vor, so daß dieser Durchführungs
erlaß gegenstandslos ist. Der RH ist jedoch 
der Auffassung, daß die vorerwähnten, diesem 
Erlaß beigegebenen Richtlinien, die sich mit 
der Überprüfung der Zweckmäßigkeit der 
Dienstorganisation, der Arbeitsmethoden, der 
Geschäftsordnung und dergleichen befassen, 
auch heute noch von Bedeutung sind. 
Im Hinblick auf die derzeitigen Bemü
hungen um die immer dringlicher werdende 
Vereinfachung der Venvaltung dürften sie 
sogar von besonderer Aktualität sein. 

Der RH vertrat daher, insbesondere auch 
in Anbetracht der Größe des Direktions
bereiches, die Ansicht, die Finanzlandesdirek
tion solle einen dem Präsidenten unmittelbar 
zu unterstellenden Beamten mit der Rationali
sierung der Verwaltung beauftragen, um so 
alle Möglichkeiten eines vereinfachten Arbeits
ablaufes zu erschließen. 

Die Finanzlandesdirektion antwortete hier
auf, sie sei nicht in der Lage, ohne Einver
nehmen mit dem BM f. Finanzen einen eigenen 
Beamten mit diesen Aufgaben zu betrauen, 
habe jedoch mit dem BM f. Finanzen wegen 
einer bundeseinheitlichim Regelung in dieser 
Frage Fühlung aufgenommen. 

c) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1968 

Finanzamt Graz-Stadt 

58, 1. Das Finanzamt Graz-Stadt zählt 
mit über 21.000 Veranlagungsfällen, einem 
Abgabenaufkommen von über 2·5 Milliarden S 
und 378 Bediensteten zu den größten Finanz
ämtern im Bundesgebiet. Die im Juni 1968 
vorgenommene Gebarungsprüfung erstreckte 
sich auf alle Abteilungen des Finanzamtes 
einschließlich der Stammbetriebsprüfungsstelle, 
die die Prüfungen von Großbetrieben für den 
.gesamten Bereich der Finanzlandesdirektion 
für Steiermark und damit für 14 :Finanzämter 
vornimmt. Die Dienststellen des Finanzamtes 
Graz-Stadt sind an zwei getrennten Orten 
- einem bundeseigenen Gebäude, In dem sich 
unter anderem auch die Finanzlandesdirektion 
und das Finanzamt für Gebühren und Verkehr
steuern in Graz befinden, und mehreren ange
mieteten Räumen - untergebracht. Der 
Personalstand kann im allgemeinen als aus
reichend angesehen werden, da der Iststand 
dem Sollstellenplan nahezu gleichkommt; der 
ziffernmäßige Überbestand von 13 Bedienste
ten wird durch ständige Abwesenheit von 
14 Personen infolge Präsenz dienst , Karenz
urlaub u. dgl. ausgeglichen. Weiters befinden 

III 

sich bei diesem Finanzamt 42 provisorische· 
Beamte, da dieses Finanzamt mit der Aus
bildung der Bediensteten der Finanzverwaltung 
in der Steiermark betraut ist. Die Akten
belastung in den einzelnen Abteilungen ent
spricht daher im wesentlichen den für die 
Ermittlung des Personalbedarfes bestehenden 
Richtlinien des BM f. Finanzen. Rund zwei 
Drittel der Bediensteten stehen im Genuß von 
Personalzulagen. Mehr als ein Viertel des 
Personalstandes sind Frauen. 

58, 2. Zur Zeit der Einschau hat der RH 
beim Personal der Finanzkasse erhebliche 
Differenzen zwischen dem Soll- und Iststand 
bemerkt. Zum ausgewiesenen Personalfehl
bestand von sechs Arbeitskräften fehlten 
effektiv noch weitere vier Bedienstete. Um 
auch in der Finanzkasse einen ordnungsge
mäßen und zeitgerechten Arbeitsablauf zu 
gewährleisten, legte der RH dem Finanzamt 
nahe, den Personalstand der Finanzkasse im 
Hinblick auf den beim Finanzamt sonst zu 
verzeichnenden geringfügigen Personalüber
hang entsprechend zu heben, welchem Ver
langen das Finanzamt auch nachkam. 

58, 3. Im Gegensatz zur Finanzkasse er
schien dem RH der Personaleinsatz in der 
Vollstreckungsstelle, gemessen am Arbeits
anfall, u. zw. besonders an den den Voll
streckern erteilten V ollstreckungsaufträgell, 
stark überhöht. Dies traf für den Vollstrek
kungsinnendienst nicht bloß quantitativ, son
dern auch qu.alitativ zu. Als hauptsächliche 
Ursache für den erhöhten Personalstand sind 
zweifellos die a~fgeblähte Geschäftsverteilung 
(vier Referate, wovon eines sich ausschließlich 
mit der Erledigung von Zahlungserleichte
rungsansuchen befaßt) und die aufgesplitterte 
Aktenführung (ein Gesamtvollstreckungsakt 
wird in 5 Teilakte zerlegt) anzusehen. Auch 
ein Vergleich mit Finanzämtern ähnlicher 
Größe im Bundesgebiet zeigt, daß diese Finanz
ämter mit erheblich weniger Personal auskom
men. Folglich vertrat der RH die Ansicht, 
daß im Hinblick auf die Zahl der erteilten 
Vollstreckungsaufträge mit drei Referaten das 
Auslangen gefunden werden könnte; des 
weiteren; daß die Anlage von Vollstreckungs
akten durch chronologische Anordnung aller 
Schriftstücke ökonomischer zu gestalten sei, 
da eine derartige Zersplitterung eines Ge
schäftsstückes zu umständlich und zeitraubend 
sei und auch nicht der allgemeinen Gepflogen
heit entspreche. Obwohl das Finanzamt die 
Notwendigkeit des gegebenen Personalstandes 
auch weiterhin vertrat, wurde der Referent 
für Zahlungserleichterungsansuchen bereits ab
gezogen und auch ein Erlaß zur Bereinigung 
der beanstandeten Aktenführung ist bei der 
Finanzlandesdirektion in Ausarbeitung. 
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58, 4. Die mit 31 Referaten ausgestattete 1966 allein bei 109 natürlichen Personen über 
Veranlagungsabteilung wurde im Herbst 1962 19 Mill. S und bei 10 Körperschaften mehr als 
vom BM f. Finanzen inspiziert. Dabei stellte 27 Mill. ~, also insgesamt über 46 JVfill. S 
es fest, daß die erklärten und veranlagten erreichtfn. Es liegt nahe, daß ein solches 
Gewinne vielfach im Widerspruch mit den Vorgehen ein Ansteigen der Zahlungserleich. 
Lebenshaltungskosten und dem aktenkundigen terungsansuchen zur. Folge hat. So wurden 
Aufwand der Abgabepflichtigen stünden, sowie z. B. im Jahre 1967 über 8300 Ansuchen um 
daß die allgemeine Neigung vorherrsche, An· Zahlungs erleichterung eingebracht. Da diesen 
gaben der Abgabepflichtigen ohne Nachprüfung Ansuchen im allgemeinen entsprochen wurde, 
der Veranlagung zugrunde zu legen und in schloß der RH die weitere Empfehlung an, bei 
~weifelsfällen eher zugunsten der Abgabe· Gewährung von Zahlungserleichterungen, ins· 
pflichtigen zu entscheiden. Eine wesentliche besondere soweit sie sich auf Abgabenrück. 
Änderung dieser Verwaltungspraxis konnte stände beziehen, die auf Abschlußzahlungen 
auch der RH nach Überprüfung einer Reihe und damit auf zu niedrig geleistete Voraus· 
von Veranlagungseinzelfällen nicht bemerken, zahlungen zurückzuführen sind, einen stren· 
weshalb er im Interesse des Abgabenauf. geren Maßstab als bisher anzulegen. Das 
kommens und der Gleichmäßigkeit der Be· Finanzamt nahm die Ausführungen des RH 
steuerung dem. Finanzamt empfahl, jährlich mit der Versicherung zur Kenntnis, sich um 
wenigstens einen Teil der Abgabenerklärungen eine Verringerung der Zahlungserleichterungen 
jener Betriebe, die üblicherweise keiner finanz· zu bemühen. 
behördlichen Prüfung unterworfen werden, 58, 7. Zur Entrichtung der Umsatzsteuer. 
besonders kritisch zu prüfen und bei neu vorauszahlungen wurde einer Anzahl von 
gegründeten oder übernommenen Betrieben Abgabepflichtigen eine Sondergenehmigung in 
sowie erstmaliger Beanspruchung von Steuer· der Form erteilt, daß sie bis zum Fälligkeitstag 
begünstigungen ein zweckentsprechendes Er· bloß eine Abschlagszahlung in bestimmter 
mittlungsverfahren durchzuführen.' Höhe zu leisten hatten. Die Restschuldigkeit 

58, 5. Angesichts der Tatsache, daß 1968 war zwar noch im Fälligkeitsmonat, aber zu 
von den 28 Veranlagungsreferaten (ohne einem gleichfalls bescheidmäßig bestimmten 
Sonderreferate) 12 Referate überhaupt keine späteren Termin zu entrichten. Diese Sonder. 
und die übrigen Referate nur 62 Außen,' genehmigung stützte sich in allen Fällen auf 
prüfungen vorgenommen haben, drang der RH die Behauptung der Abgabepflichtigen, sie 
zur Vervollständigung des Ermittlungsver. wären nicht in der Lage, die monatlichen 
fahrens bei Kleinbetrieben auf eine systenia. Umsatzsteuervorauszahlungen bis zum gesetz. 
tische Intensivierung der Außenprüfungen lichen Fälligkeitstermin, also binnen 10 Tagen 
durch die Veranlagungsreferenten. Solche nach Ablauf des Kalendermonats, zu berech· 
Außenprüfungen sind nämlich zur Erlangung nen. Wie der RH feststellte, verlagerte ein 
richtiger Grundlagen zwecks individueller Be. Teil dieser Abgabepflichtigen seine Zahlungs. 
triebskalkulationen, zur Überprüfung der In. verpflichtungen aber in Widerspruch zur 
venturen oder - bei pauschalierten Gewerbe. bescheidmäßig erteilten Sondergenehmigung 
treibenden - der Angaben über die erklärten vom gesetzlichen Fälligkeitstag immer mehr 
Wareneinkäufe und ihre Aufschlüsselung nach auf den bescheidmäßig für die Restzahlung 
Warengruppen unerläßlich. Diese Außenprü. bestimmten Zahlungstag, sodaß vereinzelt 
fungen könnten im Zus~mmenhang mit den sogar die Restzahlungen die akontierten Beträ· 

BM f F' d ur ge weit überstiegen. Solcherart haben die 
vom . manzen angeor neten H aren· erteilten Bescheide über die besonderen Zah. 
eingangsbuchprüfungen ohne besondereSchwie., 
rigkeiten bewerkstelligt werden. Das Finanz. lungstermine schon den ursprünglichen Zweck, 
amt hat zugesagt, die Außenprüfungen zu lediglich durch die Abrechnung verursachte 
intensivieren. verspätete Restzahlungen ohne Straf· und 

58, 6. Wie schon bei anderen Finanzämtern 
war auch beim Finanzamt Graz·Stadt nach· 
drücklich darauf hinzuweisen, im Interesse 
der StaatsfinanzenAbgabennachforderungen 
auf Grund von Abgabenbescheiden möglichst 
dadurch zu vermeiden, daß die Vorauszahlun· 
gen den voraussichtlichen Abgabenschuldig. 
keitenrechtzeitig und entsprechend angepaßt 
werden. Dieser Hinweis schien dem RH vor 
allem deshalb geboten, weil beim Finanzamt 
Graz·Stadt auf Grund der Veranlagungser. 
gebnisse die Abschlußzahlungen für das Jahr 

Säumnisfolgen zu ermöglichen, völlig verfehlt 
und vielmehr dazu geführt, daß die Abgabe. 
pflichtigen zur Entrichtung der Umsatzsteuer· 
vorauszahlungen in den Genuß einer dauernden 
Stundung gelangten, weil das Finanzamt die 
in diesem Zusammenhang eingebrachten Ein· 
gaben der Abgabepfliehtigen als Zahlungs. 
erleichterungsansuchen angesehen hat. Diese 
Art der Erledigung findet aber in den Ab· 
gabengesetzen keine Deckung, da für eine 
positive Erledigung solcher Ansuchen die 
Voraussetzungen des § 212 Abs. 1 Bundes· 
abgabenordnung nicht gegeben sind und 

7* 
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die Einrichtung einer "Dauerstundung" der 
Bundesabgabenordnung fremd ist. Da diese 
Vorgangsweise verschiedentlich auch in den 
Bereichen anderer Finanzlandesdirektionen 
gehandhabt wird, brachte der RH diese 
gesetzwidrige Verwaltungsübung dem BM f. 
Finanzen zur Kenntnis, welches vorerst zur 
Vorbereitung der in Aussicht genommenen 
Weisungen eine Erhebung des Sachverhalts 
bei den Finanzlandesdirektionen eingeleitet hat. 

58, 8. Immer wieder fällt dem RH auf, 
daß schon in der ersten Instanz die Rechts
mittelbearbeitung zu saumselig erfolgt. So 
lagen zur Zeit der Gebarungsprüfung beim 
Finanzamt Graz-Stadt in den Veranlagungs
referaten 46 und in der Lohnsteuerstelle 6 Be
rufungen länger als sechs Monate unbearbeitet. 
Der RH brachte daher dem Finanzamt die 
Bestimmung des § 311 Bundesabgabenordnung, 
wonach die Abgabenbehörden verpflichtet sind, 
über die in Abgabenvorschriften vorgesehenen 
Anbringen ohne unnötigen Aufschub zu ent
scheiden, und ebenso die Vorschrift des § 27 
Verwaltungsgerichtshofgesetz betreffend die 
Säumnisbeschwerde in Erinnerung. 

58, 9. Bei der Besteuerung von Syndikaten 
war das Finanzamt allgemein davon aus
gegangen, daß umsatzsteuerrechtlich eine 
Organschaft auch zu mehreren Organträgern 
möglich wäre. Diese Rechtsmeinung hat dazu 
geführt, daß Umsätze zwischen Syndikaten 
und ihren Mitgliedern - meist Erzeugern ,
nicht erklärt und nicht versteuert wurden. 
Der RH machte das Finanzamt darauf auf
merksam, daß eine Einkaufs- oder Vertriebs
gesellschaft nur dann in einem Organverhältnis 
zu einer Unternehmermehrheit stehen könne, 
wenn diese sich ebenfalls in einer Gesellschaft 
manifestiert. Auch wies er das Finanzamt 
darauf hin, daß bei der weitgehenden Über
einstimmung zwischen umsatzsteuerrecht
lichem und gewerbesteuerrechtlichem Organ
schaftsbegriff der umsatzsteuerrechtliche 
Organträger (Obergesellschaft) auch gewerbe
steuerrechtlich als solcher anzusehen wäre, 
was bisher ebenfalls nicht konsequent durch
geführt wurde. Dieser Ansicht trat das 
Finanzamt bei. Organträger, denen mehrere 
Unternehmer angehören, werden nunmehr als 
Gesellschaften steuerlich erfaßt. 

58, 10. In einzelnen Fällen wurden Kapital
gesellschaften, die sich in Liquidation be
fanden, auf Grund der jährlich vorgelegten 
Bilanzen veranlagt. Der RH erinnerte an die 
Bestimmungen des Körperschaftsteuergesetzes, 
wonach bei Kapitalgesellschaften, die abge
wickelt werden oder über die der Konkurs 
eröffnet ist, der im gesamten Zeitraum der 
Abwicklung erzielte Gewinn der Besteuerung 

8 
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zugrunde zu legen ist. Dies hat das Finanzamt 
zur Kenntnis genommen. 

58, 11. Im Zuge seiner Einschauen bei 
Finanzämtern stellte der RH anläßlich der 
Überprüfung der nach Durchschnittsätzen er
mittelten Umsätze und Gewinne der nicht
buchführenden Gewerbetreibenden insbeson
dere bei den höchsten Gewinnstufen immer 
wieder fest, daß die "pauschalierten" Gewinne 
im Verhältnis zum jeweiligen Umsatz zu 
niedrig sind. Der RH hat bereits anläßlich 
der Einschau beim Finanzamt in Bruck a. d. 
Leitha im Jahre 1962 im Interesse einer gleich
mäßigen Behandlung aller Abgabepflichtigen 
vorgeschlagen, bei Gewer be( Leistungs) betrieben 
zur Ermittlung der Umsätze von den Material. 
aufwendungen und den durchschnittlichen 
Leistungserlösen pro Arbeitskraft auszugehen 
und die Reingewinne in einem entsprechenden 
Verhältnis zu den auf diese Art ermittelten 
Umsätzen festzulegen, wie dies auch bei 
Handelsbetrieben geschieht (siehe TB 1963 
Abs. 71, 20). In der Folge wurden jedoch 
lediglich die Gewinne in den einzelnen Stufen 
etwas angehoben. Auch der weitere Vorschlag, 
die Betriebe mit drei Gehilfen von der Durch
schnittssatzbesteuerung auszuschließen, wurde 
bisher nicht verwirklicht. Der RH sah sich 
daher nicht zuletzt wegen der angespannten 
Budgetlage des ,Bundes veranlaßt, seinen 
seinerzeitigen Vorschlag, bei der Ermittlung 
der Umsätze von den üblichen Kalkulations
faktoren auszugehen und für die Gewinn
ermittlung Reingewinnsätze festzulegen, zu 
wiederholen. Das' BM f. Finanzen war da
gegen der Auffassung, die Verwirklichung 
dieser Anregungen würde die Durchschnitts· 
satzveranlagung weder einfacher machen noch 
zu "richtigeren" Ergebnissen führen. Vielmehr 
komme das bisherige Pauschalierungssystem 
der Grundkalkulation bei Handwerksbetrieben, 
die' auf Kostenelementen aufbauen, viel näher 
als das vorgeschlagene System, umsomehr 
als nach der letzten Verordnung vom 29. April 
1969, BGBL Nr. 159/1969, die Gewinnstufen 
neuerlich angehoben wurden. Für Drei-Ge
hilfen-Betriebe kämen nunmehr ohnehin nur 
die vier höchsten Gewinnstufen in Betracht, 
dadurch werde nicht nur eine den tatsächlichen 
Gewinnverhältnissen entsprechende Einstufung 
bewirkt, sondern auch ein etappenweiser Ab
bau der Pauschalierung für Drei-Gehilfen
Betriebe angestrebt. Das BM f. Finanzen 
ist entgegen den vom RH geäußerten Be
denken vielmehr der Überzeugung, daß bei 
richtiger Handhabung der jeweiligen Pauscha· 
lierungsverordnung keine ins Gewicht fallende 
Unterbesteuerung eintreten könne. 

58, 12. Dem Finanzamt kommen bei der 
Veranlagungstätigkeit sehr oft Vorfälle zur 
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Kenntnis, die eine Gebühren- oder Verkehr
steuerpflicht auslösen. Der RH mußte es 
beanstanden, wenn das Finanzamt für Ge
bühren und Verkehrsteuern etwa von Anträgen 
auf Anerkennung außergewöhnlicher Belastung 
wegen Heiratsausstattung, die nicht immer 
schenkungssteuerfrei ist, oder von Sonder
ausgaben, die für den anderen Ehegatten 
geleistet wurden, nicht mittels Kontrollmit
teilung verständigt wurde. 

58, 13. Im besonderen hat sich der RH 
auch mit den Rayonsreferaten befaßt, die vom 
Steuerlandesinspektorat schon längere Zeit 
nicht überprüft worden sind. Dabei mußte 
er in einem Referat hauptsächlich feststellen, 
daß eine erhebliche Anzahl von Rechtsmittel
fällen aus dem Jahre 1967 noch unbearbeitet 
war und die Abgabenerklärungen 1966 zur 
Zeit der Einschau noch immer nicht vollständig 
vorlagen. Ferner war zu bemängeln, daß 
die Sondersteuer vom Vermögen noch nicht 
in allen Fällen vorgeschrieben war, obwohl 
das Bemessungsrecht für diese Abgabe für 
das Jahr 1963 mit Ablauf des Jahres 1968 
zu verjähren drohte. Außerdem war die 
Vorschreibung des Beitrages vom Vermögen 
gemäß § 9 Katastrophenfondsgesetz noch 
nicht einmal in Angriff genommen worden 
und auch das Kontrollmaterial wurde stark 
vernachlässigt. Die Mängel waren so schwer
wiegend, daß der RH einen Referentenwechsel 
anregen mußte, den das Finanzamt auch 
vornahm. Ähnlich gelagerte Beanstandungen, 
vorwiegend große Arbeitsrückstände, ergaben 
sich auch beim nächsten geprüften Rayons
referat. Diese Unzulänglichkeiten und vor 
allem der überhöhte Stand von 1500 bis 
1800 Akten in den Rayonsreferaten gegenüber 
den Richtlinien des BM f. Finanzen (nur 
1100--1300 Akten) veranlaßten den RH, die 
Bildung eines fünften Rayonsreferates zu 
empfehlen. Dieses Referat sollte künftighin 
auch die bisher nicht zusammengefaßten Ver
anlagungsakten der beschränkt Abgabepflich
tigen und die Doppelbesteuerungsfälle auf
nehmen und einem bislang ebenfalls noch 
nicht existierenden Fachreferenten für zwi
schenstaatliches Steuerrecht unterstellt werden. 
Das Finanzamt hat die Verwirklichung dieses 
Vorschlages bereits zugesagt. 

58, 14. Wie erhoben wurde, werden die 
Arbeitnehmer (Chauffeure) im Grazer Taxa-

,metergewerbe in der ,Form entlohnt, daß 
sie berechtigt sind, ihren Lohnanteil in Höhe 
von 30% des Beförderungsentgeltes bei Ab
lieferung des Entgeltes ein~ubehalten. In dw 
Lohnkonten kommt dieser Sachverhalt aller
dings nicht zum Ausdruck, dort sind vielmehr 
die gleichen Monatslöhne ausgewiesen, wie 
sie zur Sozialversicherung gemeldet wurden. 

Da infolgedessen bei Lohllsteuerprüfungen 
nicht vom wahren Sachverhalt ausgegangen 
wurde, sondern von den im Lohnkonto aus
gewiesenen "Monatslöhnen", ersuchte der RH 
das Finanzamt, künftighin auch die Ab
rechnungen der Chauffeure mit ihren Arbeit
gebern einzusehen und diese Aufschreibungen 
der Lohnsteuerberechnung zugrunde zu legen. 
Das Finanzamt äußerte hiezu, daß bis Dezem
ber 1967 die Unternehmer im Taxameter
gewerbe pauschaliert zur Einkommensteuer 
veranlagt worden seien, weshalb es schwierig 
gewesen sei, die tatsächlichen Verhältnisse zu 
ermitteln; da aber nunmehr Auft:cichnungen 
zu führen seien, werde das Finan~amt dem 
Ersuchen des RH nachkommen. 

58, 15. Das Finanzamt als Finanzstraf
behörde 1. Instanz leitet ein Strafverfahren 
wegen Finanzordnungswidrigkeit gemäß § 48 
Abs. 1 lit. a Finanzstrafgesetz nur in jenen 
Fällen ein" in denen die Abfuhrschuldigkeiten 
3000 S übersteigen, und verteidigt seine Ver
fahrenswdse damit, daß für die Verfolgung 
sämtlicher Finallzordnungswidrigkeiten das 
Personal nicht ausreichen würde. Trotzdem 
mußte der RH unter Hinweis auf die das 
FinanzstrafveI fahren beherrschende Offizial
maxime auf die Ungesetzlichkeit dieser Vor
gangsweise hinweisen. 

In der Strafabteilung war ferner zu be
mängeln, daß im Strafakt die verkürzten 
oder gefährdeten Abgaben, die sich oft aus 
mehreren Abgaben zusammensetzen und aus 
verschiedenen Jahren stammen, nur in einer 
Summe genannt werden. Eine jahrgangsweise 
und abgabengattungsweise Aufgliederung der 
Abfuhrschuldigkeiten hält aber der RH deshalb 
für wichtig, weil damit fher allfällige Ver
jährungen wahrgenommen und aus diesen 
Angaben auch nähere Schlüsse über die Ver
schuldensfrage und damit auf das anzu
wendendeStrafausmaß gezogen werden können. 
Dem Finanzamt wurde daher empfohlen, 
jede Abgabensumme nach Abgabengattung 
und Jahrgang getrennt im Strafakt aufzu
zeigen. 

58, 16. Bei der Durchsicht von Betriebs
prüfungsberichten fiel auf, daß Berichtigun
gen, die sich im Zuge der Betriebsprüfung in 
den Bilanzen mehrerer Jahre ergeben hatten, 
von den Betriebsprüfern in Fällen mit ge
ringen steuerlichen Answirkungen - offenbar 
als Arbeitsvereinfachung - nur im letzten Jahr 
des Prüfungszeitraumes durchgeführt wurden. 
Dies entspricht nicht den Gewinnermittlungs-, 
vorschriften des Einkommensteuerrechts, viel
mehr haben - worauf der RH hinwies -
Berichtigungen von Bilanzansätzen für jedes 
Prüfungsjahr sogar dann zu erfolgen, wenn 
sich daraus keine steuerlichen Auswirkungen 
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ergebell. Als weitere "Rationalisierung" haben 
die Betriebspriifer auch dann, wenn die 
Gewinnauswirkungen richtig wiedergegeben 
wurden, die Bilanzauswirkungen nur in der 
Prüferbilanz des letzten .Jahres dargestellt. 
Der RH wandte sich daher in seinen Mitteilun
gen an das Finanzamt auch gegen eine der
artige Kumulierung der Berichtigungen in der 
Bilanz eines Jahres, da diesc Art der Bilanz
erstellung nicht nur die Ermittlung des Ein
heitswertes des Betriebsvermögens zu den je
weiligcn Bilanzstichtagen erschwert, sondern 
auch einen Vermögensvergleich verhindert, nicht 
zuletzt aber auch, weil eine übersichtliche Dar
stellung des Prüfungsergebnisses dem Abgabe
pflichtigen gleichermaßen entgegenkommt. Das 
Finanzamt versprach, in Hinkunft jährliche 
Prüferbilanzen zu erstellen. 

58, 17. Bei überprüfung der Umsatzsteuer
revisionsstelle war zu bemerken, daß im Gegen
satz zur Betriebsprüfungsstelle ein planmäßiger 
Aufbau der Abteilung sowie eine systematische 
Heranbildung von Prüfern unterblieben ist. 
Dadurch erklären sich auch die zahlreichen vor
gefundenen Mängel. Der RH vermeinte daher, 
daß dem Ausbildungsniveau der Umsatz
steuerprüfer mehr als bisher besonderes Augen
merk zuzuwenden sein wird. Vom Finanzamt 
wurde bereits ein für die Ausbildung junger 
Prüfer geeigneter Gruppenleiter bestellt. 

115 

Frage Amtsarzt' . oder' Vertrauensarzt sowie 
die Frage nach dem zuständigen Amtsarzt 
wegen ihrer Bedeutung für alle Ressorts an 
das Bundeskanzleramt herangetragen. Eine 
Antwort steht noch aus. 

58, 19. Beim Finanzamt steht eine selbst 
angefertigte Drucksorte "Wiederaufnahmebe
scheid " in Ge bra uch, die bei der Verfügung der 
Wiederaufnahme eines Verfahrens von Amts 
wegen gemäß § 303 Abs. 4 Bundesabgaben
ordnung und Aufhebung eines Bescheides 
gemäß § 307 Bundesabgabenordnung Ver
wendung findet. Der RH wies die Finanz
landesdirektion darauf hin, daß eine gesonderte 
Verfügung der Wiederaufnahme und Auf
hebung des früheren Bescheides getrennt von 
der das wiederaufgenommene Verfahren ab
schließenden Sachentscheidung den Bestim
mungen des § 307 Abs. 1 Bundesabgaben
ordnung widerspreche. Der empfohlenen Auf
lassung dieser Drucksorte wird, wie der Stel
lungnahme zu entnehmen war, durch Auflage 
eines bundeseinheitIichen Formulars ent
sprochen werden. 

58, 20. Auf Grund einer Reihe von Erlässen 
der Finanzlandesdirektion wird vom Finanz
amt Graz-Stadt eine sogenannte "Kolporteur
abgabe" erhoben. Nach dieser Erlaßregelung 
werden die Grazer Zeitungs- und Zeüschriften
auslieferungsstellen verhalten, von den Ent
gelten, die sie an Grazer Standplatzhändler rind 
Straßenkolporteure bezahlen, bestimmte Be
träge einzubehalten und bis zum 10. des Folge
monats unter der Bezeichnung "Abfindungs
beträge" an das Finanzamt Graz-Stadt abzu
führen. Mit dieser Abfuhr sollen Umsatz-, 
Einkommen- Und Gewerbesteuer des jeweiligen 
Standplatzhändlers oder Straßenkolporteurs 
abgegolten sein. Der RH zweifelte nicht daran, 
daß die erwähnte Regelung unter dem Gesichts
punkt der Verwaltungsökonomie zweckmäßig 
sei, er mußte aber den Vorhalt machen, daß es 
hiefür an jeglicher gesetzlicher Grundlage 
mangelt. Die Finanzlandesdirektion schloß 
sich wohl grundsätzlich der Auffassung des RH 
an, berief sich aber auf eine bundeseinheitliche 
Weisung, weshalb es mit dieser Beanstandung 
an das BM f. Finanzen herangetreten ist. Auch 
der RH hat das BM f. Finanzen mit dieser Frage 
befaßt. Eine Stellungnahme hiezu steht noch 

58, 18. Die Finanzlandesdirektion für Steier
mark hat mit Erlaß vom 1. April 1968, Zl. 962-
Präs./68, die nachgeordneten Dienststellen in 
Graz, Graz-Umgebung, Leibnitz und Voitsberg 
angewiesen, krank gemeldete Bedienstete dann, 
wenn Zweifel an ihrer Erkrankung bestehen, 
sowie stets, wenn die Krankheitsdauer drei 
Monate übersteigt, einer Untersuchung durch 
einen bestimmten Vertrauensarzt zu unter
ziehen. Der RH vermeinte hingegen, daß 
rechtlich betrachtet eine Untersuchung durch 
einen Vertrauensarzt, auch wenn er hiezu ver
traglich verpflichtet sein sollte, eine Unter
suchung durch einen Amtsarzt nicht ersetzen 
könne, da sowohl die Dienstpragmatik 1914 
als auch das Vertragsbedienstetengesetz 1948 
ausdrücklich eine "amtsärztliche Unter
suchung" vorschreiben. In ihrer Stellung
nahme verblieb allerdings die Finanzlandes
direktion grundsätzlich bei ihrer Auffassung, 
daß amtsärztliche und privatärztliche Gut- aus. 
achten verfahrensrechtlich gleichberechtigt' Der abgabenrechtliche Erhebungsdienst des 
nebeneinander stünden. Deshalb und weil der Finanzamtes Graz-Stadt wurde im Sinne eines 
RH bereits anläßlich seiner Einschau bei der Erlasses des BM f. Finanzen aus dem Jahre 1967 
Finanzlandesdirektion für Wien, Niederöster- mit der Durchführung von Richtsatzprüfungen 
reich und Burgenland das BM f. Finanzen mit befaßt. Für die Veranlagung 1967 wurde eine 
dieser Angelegenheit befaßt hat, sah sich der Anzahl von Schätzungsrichtlinien für Ge
RH veranlaßt, dem BM f. Finanzen auch die I werbebetriebe verfaßt, wobei die in diesen 
gegenteilige Ansicht der Finanzlandesdirektion I Richtlinien enthaltenen Leistungskennzahlen 
bekanntzugeben. Gleichzeitig hat der RH die und Mittelwerte im Einvernehmen mit der 
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Kammer der gewerblichen Wirtschaft und nach 
sachverständiger Begutachtung'durch die Ver
treter der zuständigen Innungen zustande 
kamen. 

Der RH vertrat im Einklang mit der bei der 
Finanzlandesdirektion für Wien, Niederöster
reich und Burgenland als größter Abgaben
behörde H. Instanz des Bundesgebietes geübten 
Vorgangsweise die Meinung, daß es bei sachlich 
einwandfrei durchgeführten Richtsatzprüfun
gen nicht erforderlich wäre, die Mitwirkung 
der genannten Kammer in Anspruch zu neh
men. Er empfahl daher, die ,für die Veran
lagung von Kleinbetrieben im Bedarfsfall 
benötigten Schätzungsricht.linien im Zuge von 
Prüfungen zuverlässiger Kleinbetriebe zu er
stellen, da solche auf Grund einer Richtsatz
prüfung ermittelte Richtsätze die sachliche 
Voraussetzung zur Erstellung von Vergleichs
zahlen mit größtmöglicher Richtigkeit schaffen. 
Inzwischen wurde bereits mit Erlaß der Finanz
landesdirektion für Steiermark angeordnet, in 
verstärktem Maß Richtsatzprüfungen durchzu
führen. 

d) Sonstige Wahrnehmungen auf dem 
Gebiete der Finanzverwaltung 

Abgabenrückstände 

59. Obwohl die Einnahmen an öffentlichen 
Abgaben (Brutto-Gesamteinnahmen Kapitel 52) 
im Jahre 1968 gegenüber 1967 eine Ausweitung 
um 4842·7 Mill. S, das sind 7'8%, erfahren 
haben und somit auf 66.797,5 Mill. S ange
stiegen sind, verzeichneten die Nettorückstände 
an ,diesen Abgaben eine rückläufige Ent
wicklung. Sie verringerten sich gegenüber dem 
Stand mit Ende 1967 um 89·3 Mill. S, das sind 
2'7%, auf 3194·6 Mill. S, womit die im Jahre 
1967 eingetretene Rüekstandszunahme von 
44 Mill. S mehr als wettgemacht wurde. 

Die Abgabenrückstände der verstaatlichten 
Unternehmungen sind im Berichtsjahr um 
weitere 44'9 Mill. S gesunken und betrugen 
mit Ende 1968 noch 36·5 Mill. S. 

Die Entwicklung der Abgabenrückstände 
seit' dem Jahre 1958 zeigt folgende übersicht: 

Einnahmen 
Einnahmen- Änderungen gegenüber 

zahlungsrückstände dem Jahre 1958 in % 
Jahr 

Einnahmen- Rückstands· 
in Millionen Schilling steigerung steigerung 

1958 ........ 29.269,2 3.021,6 
1959 ........ 27.911,7 :2.260·1 - 4·6 -25·2 
1960 ........ 30.782,5 2.253,3 + 5·2 -25,4 
1961 ........ 36.274,6 :2.751·5 + 23·9 - 8·9 
1962 ........ 40.078,3 2.648·7 + 36·9 -12,3 
1963 ........ 43.177·5 2.781,5 + 47'5 - 7-9 
1964 ........ 48.626·7 2.632·4 + 66·1 -12-9 
1965 ... ___ .. 53.179,0 2.582-0 + 81-7 -14'5 
1966. ___ . __ . 59.126,5 3.239'9 +102'0 + 7·2 
1967 .... _ ... 61.954·8 3.283,9 +111'7 + 8·7 
1968 ........ 66.797·5 3.194,6 +128·2 + 5·7 

Abgabenabschreibungen 
(Löschung und Nachsicht) 

60. Im Jahre 1968 hatten die von den Finanz
ämtern gemäß den §§ 235 und 236 Bundes
abgabenordnung verfügten Sonderabschrei
bungen gegenüber dem Jahre 1967 eine Er
höhung um 20·4 Mill. Sauf 146·5 Mill. S zu 
verzeichnen. 

Von den Sonderabschreibungen entfielen 
75·6 Mill. S (51'6%) auf Löschungen und 
70·9 Mill. S (48,4%) auf Nachsichten. 

Die Löschungen erhöhten sich gegenüber 
1967 um 13·3 Mill. S (21'3%), wozu vor allem 

, der Umstand beigetragen hat, daß die Finanz
ämter im Interesse einer ökonomischen Ab
gabeneinhebung und einer ordnungsgemäßen 
Durchführung des Finanzausgleiches in stär
kerem Maße von der gesetzlichen Möglichkeit 

Gebrauch machten, Abgabenschuldigkeiten 
wegen absoluter Uneinbringlichkeit zu löschen. 

Die Nachsichten wiesen gegenüber den 
LöschungEm eine geringere Steigerung auf; sie 
nahmen um 7·1 Mill. S (ll'l %) zu. 

Insgesamt beliefen sich die Abschreibungen 
gemäß §§ 235 und 236 Bundesabgabenordnung 
im Jahre 1968 auf 0,22% der Nettovorschrei
bung gegenüber 0,2% im Jahre 1967. 

Neuordnung der Verrechnung 
des Bundeshaushaltes 

61. Im Berichtsjahr setzte der RH seine 
Mitarbeit an der Einführung der elektro
nischen Datenverarbeitung für Zwecke der 
Verrechnung' im Bundeshaushalt fort. Er 
beteiligte sich unter anderem an der Aus
arbeitung der vorläufigen Vorschrift für die 
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Erfassung, Kontierung und Prüfung der Ver
rechnungsdaten, der Richtlinien für die über
leitung der Verrechnung auf die elektronische 
Datenverarbeitung, der Neuregelung des Aus
gleiches vermittlungsweise vollzogener Ge
barungen und der Druckbildentwürfe für die 
monatlichen Nachweisungen. Weiters arbeitete 
er mit an der Aufstellung der Pläne für die Ein
führung der nimen Verrechnung bei den Dienst
stellen des Bundes und der Länder und für die 
Errichtung der Datenstationen samt den hiezu 
erforderlichen Fernschreibleitungen und Fern
schreibern. Beamte des RH wirkten auch 
an der Programmierung der Maschinenabläufe 
und der Schulung der Bediensteten in dem 
neuen Verrechnungsverfahren mit. Am 1. Ok
tober 1968 begann die Buchhaltung des BM 
f. Finanzen, am 1. November 1968 die Haupt
buchhaltung des Zentralbesoldungsamtes die 
Arbeit mit Hilfe der neuen zentralen Daten
verarbeitungsanlage. 

Reform des Bundes
haushaltsrechtes 

62. Im Berichtsjahr war der RH an der 
Fertigstellung des Entwurfes für ein :Sundes
haushaltsgesetz, der dem Nationalrat von der 
Bundesregierung am 14. Mai 1968 vorgelegt 
(872 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XI. GP.) und 
inzwischen von einem Unterausschuß des 
Finanz- und Budgetausschusses in Vorberatung 
gezogen wurde, im Zusammenwirken mit dem 
federführenden BM f. Finanzen und den an
deren Bundesministerien weiterhin beteiligt 
(siehe TB 1967 Abs. 66). Der RH sprach 
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gung für den Bundesminister für Finanzen, 
zur Bedeckung des Gesamtgebarungsabganges 
von 6989'7 Jy.[ill. S Kreditoperationen vorzu
nehmen, wurde durch das Bundesgesetz vom 
6. März 1968 über die Freigabe der Ausgaben
beträge im Eventualvoranschlag des BFG 1968, 
BGBL Nr. 91, um 1194'6 Mill. S erweitert, 
sodaß sich der Kreditrahmen auf 8184·3 Mill. S 
erhöhte. 

63, 2. Die im Ausland vollzogenen Kredit
operationen erreichten einen Gegenwert von 
5284'5 Mill. S. Diesen Kreditaufnahmen stehen 
Schuldtilgungen von 613'8 Mill. S gegenüber. 
Die nicht fälligen Auslandschulden erhöhten 
sich daher im Jahre 1968 um netto 4670 Mill. S 
von 7200 Mill. Sauf 11.870'7 Mill. S. 

63, 3. Auf dem inländischen Kapitalmarkt 
wurden im Jahr 1968 Kreditoperationen in der 
Höhe von 3051'1 Mill. S durchgeführt, wovon 
157 Mill. S dem Erlag der österreichischen 
Quote für internationale Finanzinstitutionen 
dienten. Schulden in der Höhe von 2459'7 Mill. S 
wurden getilgt. Damit sind die nicht fälligen 
Inlandschulden um netto rund 591'4 Mill. S 
von 27.378'7 Mill. Sauf 27.970'1 Mill. S 
angestiegen. 

63, 4. Die gesamte nicht fällige Finanzschuld 
des Bundes erhöhte sich daher im Jahre 1968 
von 34.578'7 Mill. Sauf 39.840'8 Mill. S. 

63, 5. Nach den vom BM f. Finanzen 
gemäß § 10 Rechnungshofgesetz 1948 über
mittelten Unterlagen hat der Bundesminister 
für Finanzen im Jahre 1968 folgende Kredit
operationen durchgeführt: 

sich für die Aufnahme einer Bestimmung in Kreditoperationen zum Zweck 
dtm Entwurf aus, nach der die Eingehung von des Erlages der österreichischen 

Quote für internationale 
Verpflichtungen des Bundes zur Leistung von Finanzinstitutlonen 

Ausgaben, die weder im Bundesfinanzgesetz 63, 6. Die Oesterreichische Nationalbank 
noch in einem Sondergesetz vorgesehen sind, hat dem Bund zur Einlösung von Bundes
nicht nur des Einverständnisses des BM schatzscheinen, welche zum Zwecke des Er
f. Finanzen, sondern auch der verfassungs- lages der österreichischenQuote für inter
mäßigen Genehmigung des Nationalrates be- nationale Finanzinstitutionen gemäß § 1 des 
darf. Eine sinngemäße Regelung hielt er auch 3. Schatzscheingesetzes 1948, BGBL Nr. 159, 
bezüglich der Vorbelastungen, das heißt der in der jeweils geltenden Fassung begeben 
vom Bund zu erfüllenden Verpflichtungen zur wurden, auf Grund des in der Anlage zum 
Leistung von Ausgaben in künftigen FinanZ-Bundesgesetz vom 27. Februar 1963, BGBL 
jahren, für erforderlich. Der RH begründete Nr. 51, in der Fassung des Bundesgesetzes 
seine Auffassung damit, daß sonst der National- vom 13. Mai 1964, BGBL Nr. 109, enthaltenen 
rat sein verfassungsgesetzliches Budgetrecht Übereinkommen~ zwischen dem BM f. Finan
nicht wirkungsvoll ausüben könnte, weil zen und der Oesterreichischen Nationalbank wei
er bei der späteren voranschlagsmäßigen Ge- tere mit 2% p. a. verzinsliche Kredite in der 
nehmigung der Ausgaben auf solche bereits Höhe von 21,970.000 S gewährt. 
bestehende Verpflichtungen des Bundes Be
dacht nehmen müßte .. 

e) Finanzsch uld 1968 

Kreditoperationen zur Bedecknng 
des im BundesfInanzgesetz Itir 
das Jahr 1968 vorgesehenen 

Gesamtgebarungsabganges 

63, 1. Die im Bundesfinanzgesetz für das 63, 7. Der Bundesminister für Finanzen hat 
Jahr 1968, BGBL Nr. 1 - im folgenden kurz im Jahre 1968 auf Grund der im Art. VI, 
BFG 1968 genannt -, enthaltene Ermächti- Abs. 1 Z. 1 BFG 1968 in Verbindung mit den 
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§§ 1 und 2 des Bundesgesetzes vom 6. März 
1968 über die 1. Freigabe der Ausgaben
beträge im Eventualvoranschlag, BGBl. NI'. 91, 
enthaltenen Kreditermächtigung folgende Fi
nanzschulden aufgenommen: 

a) Bundesanleihen 

Eine mit 6 % % zu verzinsende 1nvestitions~ 
anleihe'im Nominale von 1000 Mill, S und eine 
DM-Anleihe im Nominale von 100 Mill. DM 
(649 Mill. S) zum Zinssatz von 7%. 

Investitionsanleihe 1968 

Die ,,6%% Investitionsanleihe 1968" wurde 
im April 1968 mit einem Gesamtnominale von 
1000 Mill. S begeben. Der Emissionskurs 
betrug 97 %%. An das Begebungssyndikat 
hatte der Bund eine Provision in der Höhe 
von 2,125% des Nennwertes zu leisten. Die 
Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren für 
die Ausgabe A (Nominale 600 Mill. S, nicht 
steuerbegünstigt) bzw. 15 Jahren für die 

Die 1. und 2. Tranche im Nominale von 
30 Mill. DM bzw. 25 Mill. DM wird mit 7% 
verzinst, hat einen Begebungskurs von 98% 
und eine Laufzeit von 8 Jahren, davon 5 Jahre 
tiIgungsfrei. Für beide Tranchen war. der 
Kreditgeberin eine Provision von 1 Y4 % der 
Kreditsumme zu entrichten. Die 3. Tranche 
im Nominale von 45 Mill. DM weist einen 
Zinssatz von 6 % % bei einem Begebungskurs 
von 99%% auf; von der zwölf jährigen Lauf
zeit sind 2 Jahre tilgungsfrei. 

DM-Schatz wechselkredit 1968/II 

Dasselbe deutsche Bankhaus, das an der 
Spitze des Begebungssyndikates für die DM
Anleihe 1968 stand, gewährte auch den DM
Schatzwechselkredit 1968/II. Die Kredit
summe von 55 Mill. DM (356'95 Mill. S), die 
zum Kurs von 99%% am 30. Mai 1968 zuge
zählt wurde, wird mit 6% % verzinst. Dieser 
Kredit hat eine Laufzeit von 12 Jahren; davon 
sind 2 Jahre tilgungsfrei. 

Ausgabe B (Nominale 400 Mill. S, steuer- DM-Schatz wechselkredit 1968/II1 
begünstigt; die Steuerbegünstigung wurde je-
doch lediglich für die Zeichnung von Teil- Von einem anderen deutschen Bankhaus 
schuldverschreibungen im Nominale von wurde der DM-Schatzwechselkredit 1968/II1 
61,127.000 S in Anspruch genommen) und im Betrag von 50 Mill. DM (324'5 Mill. S) 
wird ab dem Jahre 1969 durch Verlosung flüssiggemacht. Dieser Kredit wurde zu den
getilgt, wobei die Ausgabe A, nach den Til- seI ben Konditionen wie der DM-Schatzwechsel
gungsjahren gestaffelt" Rückzahlungskurse kredit 1968/II gewährt. 
von 100 bis 101 %, die Ausgabe B solche von 
101 bis 103% des Nennwertes aufweist. Die DM-Schatzwechselkredit 1968/1V 
Ausstattung (Emissionskurs, Verzinsung, Lauf- Ein weiteres deutsches Bankhaus stellte 
zeit, Tilgung) der Investitionsanleihe ent- den DM-Schatzwechselkredit 1968/1V im No
spricht den Konditionen der im März 1968 minale von 18 Mill. DM (116'82 Mill. S) zur 
begebenen Investitionsanleihe der Bundes_Verfügung. Die Zuzählung erfolgte mit 99%%. 
hauptstadt Wien 1968, wobei diese in jenen Der Kreditbetrag ist mit 6 % % zu verzinsen 
Merkmalen, in denen die Ausgaben A und B und nach 3 Freijahren in zwei gleichen Jahres
der Bundesanleihe voneinander abweichen raten im August 1972 und 1973 zurückzu
(Laufzeit und Rückzahlungskurs) mit der zahlen. 
Ausgabe B übereinstimmen. 

DM-Anleihe 1968 

Im April 1968 wurde in Düsseldorf die 
,,7% DM-Anleihe 1968" im Nominale von 
100 Mill. DM (649 Mill. S) begeben. Der Emis
sionskurs betrug 99 % %; das Emissionssyndi
kat erhielt eine Provision von 2'5% zuzüglich 
0'16% des Nennwertes als Werbe- und Druck
kostenpauschale. Die Laufzeit dieser Anleihe 
beträgt 14 Jahre, wovon 4 Jahre tilgunO"sfrei 
~~. e 

b) Schatzwechselkredit~ 

c) Kommerzbankkredite 

US-Dollar Kommerzbankkredit 1968/1 
Dieser und der folgende Kredit wurden 

durch Vermittlung eines österreichischen und 
eines amerikanischen Bankhauses von einem 
internationalen Bankenkonsortium gewährt. 
Für den US-Dollar Kommerzbankkredit ] 968/1 
im Betrage von 10 Mill. US-Dollar (258,2 Mil!. 
Schilling) war eine Vermittlungsprovision in 
Höhe von Y4 % p. a. vom jeweils aushaftenden 
Kred~tbetrag sowie für die Zeit vom 12. Jänner 
bis 25. Jänner 1968 eine Bereitstellungs
provision von Y4 % p. a. des Nennwertes zu 

DM-S h t, r h lk d't 1968/1 entrichten. Der Kreditbetl'ag wurde in voller 
c a Zl,\ ec se re I H" h .. hIt h t' L ~ . f" f o e zugeza , a eme au~zelt von un 

Eine deutsche Bank gewährte den DM- Jahren und ist ab Jänner 1971 in 5 gleichen 
Schatzwec~selkredit 1968/.1 im Gesamtnominale I Halbjahresraten zurückzuzahlen. Der Zinssatz 
von 100 Md!. DM (649 Mdl. S), der in 3 Tran- ist variabel und liegt % % über dem jeweiligen 
ehen zu folgenden Konditionen begeben wurde: mittleren Londoner Zinssatz für dreimonatige 
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Euro-Dollarguthaben. Dieselbe Art der Ver
zinsung wurde auch bei den bei den folgenden 
Krediten vereinbart. 

VS-Dollar Kommerzbankkredit 1968jII 
Das internationale Bankenkonsortium, bei 

welchem der VS-Dollar Kommerzbankkredit 
1968/1 aufgenommen wurde, beschaffte nach 
Verstärkung durch einige andere Bankinstitute 
auch den VS-Dollar Kommerzbankkredit 
1968/II. Dieser Kredit im Nominale von 
100 Mill. VS·Dollar (2582 Mill. S) wurde in 
5 Tr:anchen zu je 20 Mill. VS-Dollar zugezählt 
und war mit denselben Konditionen wie der 
VS-Dollar Kommerzbankkredit 1968/1 aus
gestattet. Die Tilgung erfolgt in fünf Halb
jahresraten ab 15. Feber 1971. 

VS-Dollar Kommerzbankkredit 1968jIII 
Ein englisches Bankhaus gewährte den 

VS-Dollar Kommerzbankkredit 1968jIII. Es 
handelt sich um einen Buchkredit im Nominale 
von 12:5 Mill. VS-Dollar (322'75 Mill. S), 
dessen Verzinsung den Zinsenkonditionen der 
VS-Dollar Kommerzbankkredite 1968/1 und 
1968/II entspricht. Nach einer Laufzeit von 
5 Jahren ist der Kreditbetrag im April 1973 
zu tilgen. 

d) Bundesschatzscheine 

Zur weiteren Bedeckung des Gebarungs
abganges des Jahres 1968 wurden Bundes
sehatzscheine im Gesamtbetrag von 1525 Mill. S 
begeben, u. zw.: , 

6'i2% Bundesschatzscheine im Nominale von 
100 Mill. S mit einer Laufzeit von 5 Jahren, 

6 % Bundesschatzscheine im Nominale von 
1325 Mill. S mit einer Laufzeit von 18 Mo
naten, 

5% % Bundesschatzscheine im Nominale 
von 20 Mil!. S, die eine Laufzeit von 18 Mo-
naten aufweisen, . 

6 % Bundesschatzscheine im Nominale von 
20 Mill.S mit einer Laufzeit von 18 Monaten, 
die auf Grund von Prolongationszusagen um 
weitere 18 Monate verlängert werden kann. 

Bei allen diesen Bundesschatzseheinen wurde 
das Begebungsnominale mit 100% zugezählt. 

Weiter wurden begeben: 
67:4% Bundessehatzscheine im Nominale von 

20 Mill. S zum Begebungskurs von 99%, die 
nach 18 Monaten fällig sind. Auch für diese 
Bundesschatzscheine liegt eine Prolongations
zusage, u. zw. auf insgesamt 4'i2 Jahre vor. 

6 'i2 % Bundesschatzscheine im Nominale 
von 20 Mill. S mit einer Laufzeit ·von 18 Mo
naten, wobei eine Zusage zur Prolongation 
um weitere 4'i2 Jahre abgegeben wurde. Der 
Zuzählungskurs für diese Bundesschatzsuheine 
betrug 98%. 
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6% % Bundesschatzscheine im Nominale 
von 20 Mill. S, die mit 97% begeben wurden 
und eine Laufzeit von 3 Jahren aufweisen. 
Durch Prolongationszusagen um weitere 
4'i2 Jahre können sie eine Gesamtlaufzeit von 
7 'i2 Jahren erreichen. 

e) Schuldscheindarlehen 

Eine Reihe von Versicherungsanstalten ge
währten dem Bund auch im Jahre 1968 Schuld
scheindarlehen im Gesamtbetrag von 
307·4 Mill. S, die mit 6%% p. a. zu verzinsen 
sind. Darlehen mit einer Laufzeit von lO Jah
ren, davon 3 Jahre tilgungsfrei, wurden mit 
einem Begebungskurs von 95 'i2 % und Dar
lehen mit einer Laufzeit von 15 Jahren, bei 
denen gleichfalls 3 Jahre tilgungsfrei sind, 
zum Zuzählungskurs von 94 'i2 % zur Verfügung 
gestellt. 

Von einem österreichischen Bankinstitut 
stammt ein weiteres Schuldscheindarlehen im 
Nominale von 50 Mill. S, das mit einem Zins
satz von 6%% und einem Begebungskurs 
von 96 'i2 % ausgestattet ist. Die Laufzeit 
beträgt 8 Jahre, die Tilgung erfolgt nach 
2 Jahren in Halbjahresraten. 

Kreditoperationen zur 
vorübergehenden 

KassenstärJrung 

63, 8. Auf Grund der Ermächtigung gemäß 
Art. VI, Abs. 1, Z. 2 des Bundesfinanzgesetzes 
1968, BGBL NI'; 1, hat der Bundesminister 
für Finanzen im Jahre 1968 verschiedene kurz
fristige Kreditoperationen zur vorübergehen
den Kassenstärkung durchgeführt. 

Während des Jahres 1968 erreichten diese 
Verpflichtungen den höchsten Stand mit 
1599 Mill. S und blieben damit unter dem für 
diese Kreditoperationen vorgesehenen Limit 
von 3000 Mill. S. 

Im einzelnen handelt es sich dabei um fol
gende Kreditoperationen : 

Schweizer Kommerzbankkredit 1968 
Von einer Schweizer Bank wurden am 

5. Feber 1968 25 Mill. Schweizer Franken 
(149'5 Mill. S) zu einem Zinssatz von 45/ S % p. a. 
aufgenommen. Der Kreditbetrag wurde jeweils 
zur Hälfte am 27. September und 27. Dezem
ber 1968 zurückgezahlt. 

Schweizer Kommerzbankkredit. 1968/II 
Dasselbe Schweizer Bankhaus, das auch den 

Schweizer Kommerzbankkredit 1968 gewährte, 
stellte am 12. Feber einen weiteren kurz
fristigen Kredit im Nominale von 25 Mill. 
Schweizer Franken (149·5 Mill. S) zu einem 
Zinssatz von 4% % p. a. zur Verfügung, dessen 
Tilgung zu gleichen Teilen am 30, September 
und 30. Dezember 1968 erfolgte. 
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F" . d d' K d't 0 2250/ d Schuldscheindarlehen der ur Je en leser re I e war· /0 er Bundesrepublik Deutschland 
Kreditsumme als Provision zu entrichten. 

Bundesschatzscheine 

Die im Laufe des Jahres 1968 begebenen 
kurzfristigen Bundesschatzscheine hatten 
eine Laufzeit zwischen ein und drei Monaten 
und erreichten ein Gesamtnominale von 
4360 Mi)l. S. Ihre Verzinsung betrug 2 Y4 % p. a. 
(Nominale 4060 MiIl. S) bzw. 45/ 8% p. a. 
(Nominale 300 Mill. S). 

Erhöhung der Bnndesschllld an 
die Oesterreichische Nationalbank 

63, 9. Auf Grund des Bundesgesetzes vom 
6. März 1968, BGBl. Nr. 158, mit dem die 
Anlage des Bundesgesetzes vom 27. Feber 
1963, BGBl. NI'. 51, in der Fassung des Bundes· 
gesetzes vom 13. Mai 1964, BGBl. Nr. 109, 
betreffend auf Schilling lautende Beitrags. 
leistungen der Republik Österreich bei inter· 
nationalen Finanzinstitutionen, neuerlich ab· 
geändert wurde, hat das BM f. Finanzen mit 
der Oesterreichischen Nationalbank ein Über. 
einkommen getroffen. Darin wurde festgelegt; 
daß der Rückzahlungstermin des von der 
Oesterreichischen Nationalbank an die Repu. 
blik Österreich gewährten Kredites für auf 
Schilling lautende Beitragsleistungen bei inter· 
nationalen Finanzinstitutionen vom 1. Jänner 
1967 auf den 1. Jänner 1970 verlegt wird. 

Die bereits geleistete Tilgungsquote für das 
Jahr 1967 in Höhe von 91,240.257·20 S wurde 
daher von der Oesterreichischen Nationalbank 
dem Bund wieder refundiert, wodurch sich die 
Schuld der Republik Österreich an die Oester· 
reichische Nationalbank wieder um diesen 
Betrag erhöhte. 

Sonstige Kreditoperationen 
Darlehen der Stadt Wien 

63, 10. Auf Grund des Bundesgesetzes vom 
20. Juni 1968, betreffend die Aufnahme eines 
Darlehens bei der Stadt Wien, BGBL Nr. 236, 
hat der Bundesminister für Finanzen zum 
Ausbau der Wiener Schnellbahn ein unver· 
zinsliches Darlehen im Nominale von 87·5 Mill. S 
aufgenommen, das auf das im Art. VI, 
Abs. 1 Bundesfinanzgesetz 1968, BGBl. Nr. 1, 
festgelegte Limit für Schuldaufnahmen des 
Bundes nicht anzurechnen ist. 

Bis Jahresende sind die für 1968 vertraglich 
zugesicherten Teilbeträge in Höhe von insge. 
samt 40 Mill. S dem Bund zugeflossen. Der 
noch verbleibende Restbetrag wird während 
des Jahres 1969 in Anspruch genommen 
werden. 

Das Darlehen ist, beginnend mit 1. Feber 
1970, in 20 gleichhohen Jahresraten zurück· 
zuzahlen. 

63, 11. Gemäß Art. 4 Abs. 2 und Anlage 2 
Abschnitt A des Vertrages zwischen der 
Republik Österreich und. der Bundesrepublik 
Deutschland zur Regelung von Schäden der 
Vertriebenen, Umsiedler und Verfolgten über 
weitere finanzielle Fragen und Fragen aus dem 
sozialen Bereich (Finanz. und Ausgleichs. 
vertrag) vom 27. November 1961, BGBl. 
Nr. 283/1962, ist der Bundesminister für 
Finanzen ermächtigt, einen von der Bundes· 
republik Deutschland gewährten Darlehens· 
rahmen von 13 Mill. DM zur Finanzierung von 
Wohnhäusern für Flüchtlinge deutscher Staats· 
angehörigkeit nach Maßgabe der Baufort· 
schritte auszunützen. Im Jahre 1968 wurde 
von diesem Darlehen ein Betrag von 
135.110·05 S in Anspruch genommen. 

Das zinsenfreie Darlehen ist innerhalb von 
15 Jahren in gleichen Halbjahresraten 
berechnet nach dem Ursprungsbetrag - zu 
tilgen. 

Ballkredit der Tanemkraftwerke 
AG 

63, 12. In dem von der Buchhaltung des 
BM f. Finanzen gelegten Rechnungsabschluß 
der Anlehensgebarung scheint weiters ein 
"Baukredit der Tauernkraftwerke AG 1968" 
in Höhe von 12 Mill. S auf, der auch in einer 
im Jahre 1969 dem RH vom BM f. Finanzen 
übermittelten Zusammenstellung über die Kre· 
ditoperationen des Jahres 1968 enthalten ist. 

Da das BM f. Finanzen den RH anläßIich 
der Schuldaufnahme über diese Kreditopera. 
ti on .nicht in Kenntnis gesetzt und die ein· 
schlägigen Geschäftsstücke nicht übermittelt 
hat, war der RH nicht in der Lage, die Gesetz· 
mäßigkeit dieser Schuldaufnahme zu beurtei· 
len. Ein an das BM f. Finanzen gerichtetes 
Ersuchen um Übersendung der dieses Dar. 
lehen betreffenden Unterlagen war im Zeit· 
punkt des Abschlusses des TB noch nicht 
beantwortet. 

Nichtfällige Finauzschnlden des 
Bundes 

63, 13. In den Rechnungsaufschreibungen 
der Buchhaltung des BM f. Finanzen wurden 
zum 31. Dezember 1968 nichtfällige Finanz. 
schulden des Bundes in der Höhe von 
39.840,882.308'44 S ausgewiesen; die fälligen 
Finanzschulden betrugen ~08,881.225·24 S. 

Die nichtfälligen Finanzschulden haben sich 
seit Ende 1967 um 5.278,254.950'91 S und die 
fälligen um 16,100.241'66 S erhöht. 

Einen Überblick über die Entwicklung der 
nichtfälligen Finanzschulden in den letzten 
Jahren zeigt die folgende Aufstellung: 
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Ausmaß der 
FInanzschuld, 

Stand der Schulden bezogen auf Jahr vor 1938 seit 1945 Summe den Stand vom 
in Millionen Schilling 31. 12. 1957 

(= 100) 

1957 .~ ... 996 9.961 10.957 100 
1958 ..... 910 14.722 15.632 143 
1959 ..... 856 18.928 19.784 181 
1960 ..... 780 21.534 22.314 204 
1961 ..... 723 21.625 22.348 204 
1962 ..... 646 22.371 23.017 210 
1963 ..... 612 24.450 25.062 229 
1964 ..... 587 26.722 27.309 249 
1965 ..... 544 27.733 28.277 258 
1966 ..... 512 28.765 29.277 267 
1967 ..... 438 34.141 34.579 316 
1968 ..... 410 39.431 39.841 364 

f) Treffer- und Tilgungsziehungen 

64. Weiters ist zu berichten, daß ein Ver
treter des RH im Berichtsjahr die Verlosungen 
für folgende Kreditoperationen überwacht hat: 

5% Aufbauanleihe 1949, 
6 Y2 % Investitionsanleihe 1956, 
6 Y2 % Festspielhausanleihe 1957, 
7% Verkehrsanleihe 1957, 
6% Trefferanleihe 1958, 
7% Investitionsanleihe 1958, 
7% Investitionsanleihe 1958/II, 
Bundeslosanleihe 1958, 
7% Bundesanleihe 1959, 
6% % Bundesanleihe 1959, 
7% Bundesanleihe 1960, 
7% Bundesanleihe 1961, 
6% % Schnellbahnanleihe 1962, 
7% Bundesanleihe 1962, 
6% Bundesobligationen 1962, 
6Y2% Bundesanleihe 1963, 
6 % % Bundesobligationen 1963, 
6 % Bundesanleihe 1964, 
6% Konversionsanleihe 1964, 
6% Bundesanleihe 1964/II, 
6% Bundesanleihe 1966/II, 
6 % Investitionsanleihe 1967. 

Gesetzliche 
Grundlage Schuldner Schuld 
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Schuldquote je 
Summe der Bundes-Einwohner in v. H. der Summe der 

Österreich äusgaben (Ge- Bundesausgaben(Ge-
(Volkszählung barungserfolg laut 

Bundesrechnungs-
barungserfolg laut 

1961: 7,637.807 Bundesrechnungs-
Einwohner) abschluß) abschluß) 

Schilling in Millionen Schilling 

1.549 36.279 30·2 
2.210 41.364 37·8 
2.797 42.039 47·1 
3.154 45.168 49·4 
3.159 49.993 44·7 
3.254 54.113 42·5 
3.543 59.074 42·4 
3.860 62.708 43·5 
3.997 66.646 42·4 
4.139 72.259 40·5 
4.913 76.407 45·3 
5.660 86.174 46·2 

g) Bundeshaftungen 
65, 1. Der Bundesminister für Finanzen 

hß,t im Jahre 1968 nach den vom BMf. Finanzen 
vorgelegten Unterlagen folgende Haftungen 
übernommen: 

Für einen kurzfristigen Überbrückungskredit 
an die Felbertauernstraße-Aktiengesellschaft 
in Höhe von 18·4· MilI. Schweizer Franken 
(110,032 MilI. S) gemäß Bundesgesetz vom 
16. Dezember 1964, BGBI. Nr. 293, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 206/ 
1967 und 256/1968, betreffend die Übernahme 
der Bundeshaftung für Kredite an die Felber
tauernstraße-Aktiengesellschaft. Dieser Kredit 
wurde bis Ablauf des Jahres zurückgezahlt, 
womit auch die Haftung erloschen ist. 

Weiters wurde für kurzfristige Vorfinan
zierungskredite an die Österreichische Kon~ 
trollbank im Nominale von 40 Mill. S, die 
gleichfalls zum Jahresende getilgt waren, die 
Haftung gemäß Ausfuhrfinanzierungsförde
rungsgesetz 1967, BGBI. Nr. 196, übernommen. 

Bei den übrigen während des Jahres 1968 
übernommenen Haftungen belief sich die 
Haftungssumme zum 31. Dezember 1968 
jeweils auf folgende Beträge: 

Haftungs
ausnützung per 

31. Dezember 1968 
Anmerkung 

Art. VII Abs. 1 
Z. 1 Bundes
finanzgesetz 1968 
(BFG 1968), 
BGB!. Nr. 1 

Land- und forst- Investitions- 240,988.833·55 S Da das Bundesministe
rium für Land- und 
Forstwirtschaft für die 
Agrarinvestitionskredite 
von 1959 bis 1968 die 
Tilgung nur global be
kanntgibt und sich der 
Betrag, für den der 
Bund zum 31. Dezem
ber 1968 auf Grund der 
angeführten Ermächti
gungsbestimmung 
haftet, somit nicht er
mitteln läßt, gibt die 
nebenstehende Ziffer 
die Bruttosumme der 
vom Bund im Jahre 
1968 übernommenen 
Haftungen an 

wirtschaftliche kredite 
Betriebe 

1400 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 121 von 238

www.parlament.gv.at



122 

Gesetzliche Haftungs-
.Grundlage Schuldner Schuld ausnützung per Anmerkung 

31_ Dezember 1968 

Art. VII Abs. 1 'Vasserwirt - 6Yz% Wasser- 195,375 Mill. S Nominale Z_ 2 BFG 1968, schaftsfonds wirtschafts- 150,000_000'- S BGBI. Nr. 1 fonds-Anleihe Zinsen 
1968 43,875_000'-" S 

Kosten (Agio) 
1,500.000-- S 

Art: VII Abs. 1 Bundes-Wohn- 6 Yz % Anleihe 206,196.562'50 S Nominale Z. 3 BFG 1968, und Siedlungs- des Bundes- 150,000_000-- S BGBI. Nr. 1 fonds . Wohn- und Zinsen 
Siedlungsfonds 53,625.000'- S 
1968 Kosten (Agio lmd 

Provision) 
2,571.562'50 S 

Art. VII Abs. I Wohnhaus- 6Yz% Wohn- 343,125 Mill. S Nominale Z_ 4 BFG 1968, Wiederaufbau ~ haus-Wieder- 250,000.000'- S BGBI. Nr_ 1 fonds aufbaufonds- Zinsen 
Anleihe 1968 89,375_000'- S 

Kosten (Agio) 
3,750.000'- S 

§ 1 Abs. 1 lit. d Tauernkraft- 7 % Anleihe der 45 Mill. DM 
Energieanleihe- werke Aktien- Tauernkraft- (292'05 Mill. S) 
gesetz 1967, gesellschaft werke Aktien-
BGBI. Nr. 153 gesellschaft 

1968 

§ 1 Abs. 1 Österreichische 6 Yz % Energie- 467 Mill. S Nominale 
Energieanleihe- Elektrizitäts- anleihe 1968 300,000.000'- S gesetz 1968, wirtschafts- Zinsen BGBI. NI'. 230 Aktiengesell- 156,000.000'- S 

schaft (Ver- Kosten (Agio) 
bundgesell- 11,000.000'- S . 
schaft) und 6 Yz % Energie- 465 Mill. S Nominale 
Österreichische anleihe 1968/II 300.000.000'- S 
Draukraftwerke Zinsen 
Aktiengei'lell- 156,000.000'- S 
schaft, Tauenl- Kosten (Agio) 
kraftwerke 9,000.000'- S 
Aktiengesell- Kredit 78,687.827'23 S Nominale 
schaft, 50,000.000'- S *) 
Ennskraftwerke Zinsen 
Aktiengesell- 29,000.000·- S *) schaft Nominale 

60,000.000'- DM 
6Yz% DM An- 100'95 Mill. DM (389,400.000'- S) 
leihe der (655,165.500'- S) Zinsen 
Tauernkraft- 40,950.000'- DM 
werke (265,765.500'- S) 
Aktiengesell- Nominale 
schaft 1968 30,000.000'- DM 
Kredit 51,262.500·-DM (194,700.000'- S) 

Zinsen 
(332,693.625·- S) 21,262.500'- DM 

(137,993.625'- S) 

§ 1 Abs. 2 Österreichische V orfinanzie- 3,932.055'20 sfrs Kapital 
Energieanleihe - Elektrizitäts- rungskredit (23,513.690'09 S) 30,000.000'- sfrs *) gesetz 1968, wirtschafts- (179,400.000'- S) BGBI. Nr. 230 AktiengeselI. Zinsen 

schaft 1,950.000·- sfrs *) (Verbund- (11,661.000·- S) 
gesellschaft) 
und Tauern-
kraftwerke 
Aktien-
gesellschaft 

*) Für diesen Bet,rag wurde die Haftungszusage abgegeben. 
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Gesetzliche 
Grundlage 

Bundesgesetz 
vom 20. Juni 
1968, betreffend 
die Übernahme 
der Bundes· 
haftung für An
leihen, Darlehen 
und sonstige 
Kredite der 
Ersten Donau
Dampfschiff
fahrts-Gesell
schaft, BG BI. 
NI'. 232 

§ 3 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes 
vom 3. Juni 
1964, betreffend 
die Finanzierung 
der Autobahn 
Innsbruck
Brenner, BGBL 
NI'. 135, in der 
Fassung des 
Bundesgesetzes 
vom 21. Juni 
1967, BGBL 
NI'. 224 

Bundesgesetz 
vom 1. März 
1967, betreffend 
die Übernahme 
der Bundes
haftung für An
leihen, Darlehen 
und sonstige 
Kredite der 
Austrian Air
!ines, Österreichi
sche Luft
verkehrs-Aktien
gesellschaft, 
BGBL Nr. 82 

Bundesgesetz vom 
16. Dezember 
1964, BGBL 
Nr. 293, be
treffend die Über
nahme der 
Bundeshaftung 
für Kredite an 
die Felbertauern
straße Aktien
gesellschaft, in 
der Fassung der 
Bundesgesetze 
BGBL NI'. 47/ 
1965, 81/1967, 
206/1967 und 
256/1968 

Schuldner 

Erste Donau
Dampfschiff
fahrts
Gesellschaft 

Brenner Auto
bahn Aktienge
sellschaft 

Austrian Air
lines, Öster
reichische 
Luftverkehrs
Aktiengesell -
schaft 

Felbertauern
straße Aktien
gesellschaft 

Schuld 

Kredit 

6%% DM An
leihe der 
Brenner 
Autobahn 1968 
Kredite 

Kredite 

Kredite 

Haftungs
ausnützung per 

31. Dezember 1968 

12,582.841'28, S 

60 Mil!. DM 
(389'4 Mill. S) 

23 Mill. DM 
(149'27 Mill, S) 

9'5 Mill. sfrs 
(56'81 Mill. S) 

32'5 Mill. S 

19'5 Mill. DM 
(126'555 Mill. S) 

18'5 Mill. sfrs 
(110'63 Mill. S) 

17'1 Mill. DM 
(1l0'979 Mill. S) 

10 Mil!. S 

Anmerkung 

Nominale 
8,400.000'- S 

Zinsen 
4,182.841'28 S 

Haftungszusage 
. für 100 Mill. S 

123 
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Gesetzliche 
Grundlage 

Bundesgesetz 
vom 20. Juni 
1968, betreffend 
die Übernahme 
der Bundes· 
haftung für 
Anleihen, Dar· 
lehen und son· 
stige Kredite der 
Dachstein 
Fremdenverkehrs· 
Aktiengesellschaft, 
BGBI. Nr. 231 

Bundesgesetz 
vom 1. März 
1967, betreffend 
die Übernahme 
der Bundes· 
haftung für An· 
leihen, Darlehen 
und sonstige 
Kredite der Elin· 
Union Aktien· 
gesellschaft für 
elektrische 
Industrie, 
BGBI. Nr. 83 

Bundesgesetz 
vom 20. Juni 
1968, betreffend 
die Übernahme 
der Bundes· 
haftung für An· 
leihen, Darlehen 
und sonstige 
Kredite der 
Österreichischen 
Automobil. 
Fabriks· Aktien· 
gesellschaft, 
BGBI. Nr. 234 

Ausfuhrfinanzie· 
rungsförderungs. 
gesetz 1967, 
BGBI. Nr. 196 

Schuldner 

Dachstein 
Fremdenver· 
kehrs·Aktien· 
gesellschaft 

Elin·Union 
Aktiengesell. 
schaft für 
elektrische 
Industrie 

Schuld 

Kredite 

Kredite 

Haftungs· 
ausnützung per 

31. Dezember 1968 

22,473.591'38 S 

2 MilI. S 
(51'64 Mill. S) 

Österreichische Kredite 24,016.224'- S 
Automobil
Fabriks·Aktien· 
gesellschaft 

Österreichische 
Kontrollbank 
Aktiengesell
schaft 

6Y2% Export· . 33~'5 Mill. S 
Anleihe 1968 

4Y2% Namens· 24'5 Mill. S 
schuldverschrei-
bungen 

6% % Inhaber· 28,068.250'- DM 
schuld· . (182,162.942'50 S) 
verschreibungen 

Kredit 

,*) Für diesen Betrag wurde die Haftungszusage abgegeben. 

Anmerkung 

Nominale 
22,500.000'- S 

Zinsen 
14,823.591'38 S 

Kosten 
150.000'- S 

1. Kredit: 
Nominale 

8,000.000'- S 
Zinsen 

4,811.861'- S 
2. Kredit: 
Nominale 

7,000.000'- S 
Zinsen 

4,204.363'- S 

*) 

*) 

Nominale 
250,000.000'- S *) 

Zinsen 
89,375.000'- S *) 

Kosten (Agio) . 
3,250.000'- S *) 

Nominale 
20,000.000'- S 

Zinsen 
4,500.000'- S 

Nominale 
20,000.000'- DM *) 

(129,800.000'- S) 
+ 10% Kursrisken 

2,000.000'- DM *) 
(12,980.000'- S) 

Zinsen 
6,743.250'- DM *) 

(43,763.692'50 S) 
63,231.993'03 DM *) 

(410,375.634'76 S) 
78,000.000'-'- DM *) 

(506,220.000'- S) 
+ 10% Kutsrisken 

7,800.000'- DM *) 
(50,621.000'- S) 

Zinsen 
20,941.105', DM *) 

(135,907.771-45 S) 
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Weiters wurde im Jahre 1968 der Ersten 
Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft ein Kre
dit von 10 Mill. S zugezählt, für den der 
Bundesminister für Finanzen gemäß Art. VII 
Abs. 1 Z. 2 des Bundesfinanzgesetzes 1967, 
BGBL Nr. 1, im Jahre 1967 die Haftung über
nahm. 

Bei den Haftungen, die der Bundesminister 
für Finanzen gemäß § 1 Ausfuhrförderungs
gesetz 1964, BGBL Nr. 200, in der Fassung 
des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1967, BGBL 
Nr. 195, übernommen hatte, war zum Jahres
schluß 1968 ein Betrag von 9.191,877.890 S 
ausgenützt, wobei sich gegenüber 31. Dezember 
1967 ein Nettozuwachs von 1.787,234.070 S 
ergab. Die Brutto-Gesamtsumme der im 
Jahre 1968 abgegebenen Haftungszusagen belief 
sich unter Einschluß jener Beträge, für die die 
zugesagte Haftung nicht in Anspruch ge
nommen oder durch Kredittilgungen am Jah
resschluß bereits wieder erloschen war, 
auf insgesamt 9.067,634.800 S. 

Die Haftungen, die der Bundesminister für 
Finanzen auf Grund des § 1 Abs. 1 Prämien
sparförderungsgesetz, BGBL Nr. i43/1962, 
eingegangen war, erreichten zum 31. Dezember 
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1968 bei einem Nettozuwachs gegenüber J ahres
ende 1967 von 2,423.216'96 S netto 
6,817.846·74 S. Im Jahre 1968 waren auf 
Grund der vorerwähnten Ermächtigung Haf
tungen in Höhe von 5,250.303'83 S über
nommen worden. 

65, 2. Zusammenfassung: Zum 31. Dezem
ber 1968 erhöhten sich die namens des Bundes 
abgegebenen Haftungszusagen gegenüber dem 
Ende des Jahres 1967 festgestellten Aus
maß um netto 5.151,515.506'08 Sauf 
35.628,243.124'10 S. Die Kredite, auf die sich 
diese Haftungszusagen bezogen, erreichten zum 
31. Dezember 1968 einen Gesamtbetrag von 
34.809,210.188'88 S und stiegen gegenüber 
Ende 1967 somit um 4.640,139.816'16 San. 

Den Ausgaben für Haftungsübernahmen des 
Bundes (Inanspruchnahme, Kosten) im Betrag 
von 43,181.998'99 S standen im Jahre 1968 
Einnahmen (Entgelte, Rückersätze) in der 
Höhe von 71,869.622'67 S gegenüber, sodaß 
aus diesem Titel ein Überschuß von 
28,687.623'68 Saufscheint. 

Folgende Übersicht gibt einen Ü'berblick 
über die Entwicklung der vom Bund in den 
letzten Jahren übernommenen Haftungen: 

Ausmaß der Haftungen, Haftungsquote je Summe der Bundesaus· v. H. der Summen 
bezogen auf den Stand Einwohner in österreich gaben (Gebarungserfolg der Bundesausgabe Haftungssummen 

Jahr in. Mill. S 

1957 ...... 12.050 
1958 ...... 14.803 
1959 ...... 16.917 
1960 ...... 19.063 
1961. ..... 20.409 
1962 ...... 15.970 
1963 ...... 16.949 
1964 ...... 16.979 
1965 ...... 19.985 
1966 ...... 23.305 
1967 ...... 30.477 
1968 ...... 35.628 

Sonstige Wahrnehmungen bei 
den Haftungsübernahmen 
des Bundes 

vom 31. Dezember 1957 
(= 100) 

100 
122·8 
140·4 
158·2 
169·4 
132·5 
140·7 
140·9 
165·9 
193·4 
252·9 
295·7 

(Volkszählung 1961: laut BUD desrechnungsab- ( Gebarungserfolg 
7,073.807 Einwohner) schluß) in MilJ. S laut Bundesrech· 

nungsabschluß) 

1.703 36.279 33·2 
2.093 41.364 35·8 
2.391 42.039 40·2 
2.695 45.168 42·2 
2.885 49.993 40·8 
2.258 54.113 29·5 
2.396 59.074 28·7 
2.400 62.709 27·1 
2.825 66.646 30·0 
3.294 72.259 32·2 
4.302 76.407 39·9 
5.037 86.174 41·3 

bei den Rückzahlungsraten in Höhe von je 
375.000 S Stundung in der Form, daß diese erst 

65, 3. Auf Grund des Art. VI Abs. 1 Z. 1 des im November 1974 bzw. im Mai 1975 zu entrich
Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 1964, BGBL ten sein werden, also zu einem Zeitpunkt, da der 
Nr. 1, hat der Bundesminister für Finanzen Kredit nach den ursprünglichen Vereinbarugen 
im Namen des Bundes für einen Kredit, den bereits zur Gänze hätte getilgt sein sollen. Aller
die Österreichische Kontrollbank AG im Jahre dings wurde dies an die Bedingung geknüpft, daß 
1964 in Höhe von 6 Mill. Seiner Kapital- der als Bürge und Zahler baftende Bund seine 
gesellschaft, an der der Bund beteiligt ist, Haftungsverpflichtung auf diese geänderten 
gewährt hat, hinsichtlich eines Teilbetrages Zahlungsbedingungenausdehnt, welchem Ver
von 3·6 Mill .. S die Haftung als Bürge und langen seitens des Bundesministers für Finan
Zabier gemäß § 1357 ABGB. übernommen, zen im Mai 1968 entsprochen wurde. 
'Ober Ersuchen der Schuldnerin gewährte die. Das BM f. Finanzen teilte dem RH über 
KontrollbankAGfür dil3 im Jahre 1968 fälligen dessen Anfrage dazu mit, daß es die gesetz-
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liehe Ermächtigung für die Haftungserweite- raten bis November 1975 bzw. Mai 1976 zu 
rung in der eingangs zitierten Gesetzesstelle verlängern, nicht mehr stattgegeben. 
des Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 1964 Den vom BM f.Finanzen aus diesem Anlaß 
erblicke. Die vorgenommene Erstreckung der vorgebrachten Hinweis, ein der Auffassung 
Haftung bedeute keine Abänderung der ur" des RH entsprechendes Vorgehen des BM 1". 
sprünglichen BürgschaftsverpHichtung, von Finanzen würde höchstwahrscheinlich zur Folge 
der nur im Falle eines NeuerungsvertrageR haben, daß der Bund aus seiner Haftung in 
zwischen ·Gläubiger und Schuldner der be- Anspruch genommen werde, konnte der RH 
sicherten Verbindlichkeit gesprochen werden nicht als stichhaltig ansehen. Sicherlich trifft 
könnte (§ 1376 ABGB). Da jedoch weder es zu, daß Zweckmäßigkeit und Wirtschaft
Rechtsgrund . noch Hauptgegenstand der ver- lichkeit wesentliche Kriterien für die Tätigkeit 
bürgten Forderung verändert worden seien,· der Verwaltungsbehörden darstellen. Diese 
stehe es im freien Ermessen des BM f. Finanzen, Ziele sind von der Verwaltung jedoch im 
auf Grund der Ermächtigungsbestimmung des Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und 
Bundesflnanzgesetzes für 1964, die keinerlei auf dem Boden der geltenden Rechtsordnung 
Endtermin für die Haftung vorsehe, die einmal anzustreben. Es wäre im vorliegenden Fall 
übernommene BürgschaftsverpHichtung auch daher Sache des BM f. Finanzen· gewesen, 
in späteren Jahren zu verlängern. Nicht durch zeitgerechte legislative Initiative für die 
zuletzt sei es durch diese Vorgangsweise ge- Herbeiführung einer den wirtschaftlichen Ge
lungen, eine finanzielle Inanspruchnahme des gebenheiten Rechnung tragenden Lösung zu 
Bundes im Jahre 1968 zu vermeiden. sorgen. 

Dieser Rechtsansicht konnte sich der RH 
nicht anschließen, da seiner Meinung nach in 
der von der Kontrollbank AG gewährten 
Stundung zwar keine Neuerung, jedoch eine 
Abänderung des ursprünglichen Kreditver
trages (§ 1379 ABGB.) vorliegt, dem eine ent
sprechende Anpassung der 1964 begründeten 
BürgschaftsverpHichtung des Bundes folgte. 
Es kann daher nicht in Abrede gestellt werden, 
daß damit die Haftung des Bundes ihrem 
Inhalt nach abgeändert, nämlich drückender 
gestaltet wurde. Art. VI Abs. 1 Z. 1 des Bun
desfinanzgesetzes für das Jahr 1964, BGBL 
Nr. 1, ermächtigt jedoch das BM f. Finanzen 
lediglich, für den Bund im Jahre 1964 Haftun
gen für Darlehen zu übernehmen, welche von 
Unternehmungen aufgenommen werden, an 
denen der Bund finanziell beteiligt ist. Das 
Fehlen einer ausdrücklichen Bestimmung über 
das Höchstmaß der Laufzeit solcherart ver
bürgter Kredite läßt nach Ansicht des RH 
nicht den vom BM f. Finanzen gezogenen 
Schluß zu, daß Haftungsänderungen au,ch 
nach Ablauf der gesetzlich ausdrücklich auf 
das Jahr 1964 beschränkten Geltungsdauer 
der im betreffenden Bundesfinanzgesetz ent
haltenen Ermächtigungsbestimmung zulässig 
seien. Es hätte demnach einer speziellen 
gesetzlichen Ermächtigung durch den Gesetz
geber bedurft, um die vom BM f. Finanzen 
getroffene Maßnahme rechtlich einwandfrei 
zu fundieren. 

Das BM f. Finanzen hat sich der Rechts
ansicht des RH angeschlossen und mitgeteilt, 
es habe einem neuerlichen Ersuchen der in 
Rede stehenden Kapitalgesellschaft vom April 
1969 die HaftungsverpHichtung entsprechend 
der von der Kontrollbank AG in Aussicht ge
stellten Stundung der 1969 fälligen Tilgungs-

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft 

a) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1967 

Forsttechnische Abteilung für 
Wildbach· und Lawinen
verbauung, Sektion Linz 

66, 1. Der RH hat zuletzt im Jahre 1953 
eine Einschau in die Gebarung der Forst, 
technischen Abteilung für Wildbach- und 
Lawinenverbauung, u. zw. bei den Sektionen 
Villach und Innsbruck, vorgenommen. Er 
untersuchte daher bel der gegen Ende des 
Jahres 1967 durchgeführten überprüfung der 
Gebarung der Sektion Linz vorerst, inwieweit 
das BM f. Land- und Forstwirtschaft den vom 
RH seinerzeit festgestellten Mängeln genereller 
Art entsprochen hat. 

Dabei ergab sich, daß das BM seine im 
Jahre 1954 abgegebene Zusicherung, die damals 
vom RH als unzulänglich bezeichnete, aus 
dem Jahre 1888 stammende und vielfach durch 
Erlässe abgeänderte "Dienstinstruktion der 
k. k. Forsttechnischen Abteilung für Wild
bachverbauung" neu zu fassen, nicht einge
halten hat. Der RH fand dies umso unbe
friedigender, als diese Dienstinstruktion, die 
die Grundlage für die gesamte Geschäfts
führung der Wildbach- und Lawinenverbauung 
bilden sollte, durch die inzwischen erfolgte 
Weiterentwicklung auf verschiedenen Rechts
gebieten und dem technischen Fortschritt im 
überwiegenden Teil ihrer Bestimmungen schon 
seit langem unanwendbar geworden ist. Er 
mußte daher sein Verlangen aus dem Jahre 
1953 nachdrücklich wiederholen und ersuchen, 
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ehestens eine Dienstvorschrift zu erlassen, die aufzeigte. Der RH sah sich daher genötigt, 
den bisher im wesentlichen unberücksichtigten auch in diesem Belange seine einstige Be
Änderungen, insbesondere auf dem Gebiete mängelung zu wiederholen. 
der Organisation, des Dienstrechtes, des Ge- Dazu teilte das BM f. Land- und Forst
haltsgesetzes, der Reisegebührenvorschrift, des wirtschaft mit, daß im Zusammenhange mit 
Wasserbautenförderungsgesetzes, des Wasser- der Einführung der elektronischen Daten
rechtsgesetzes, des Kollektivvertragsrechtes verarbeitung per 2. Mai 1969 in seinem Ver
sowie den sich durch den Maschineneinsatz waltungsbereich in Hinkunft die belegmäßige 
ergebenden modernen Arbeitsmethoden, den Prüfung der monatlichen Abrechnungen durch 
verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten seine Buchhaltung generell in Wegfall kommen 
u. dgl. in einer übersichtlichen Zusammen- und ab diesem Zeitpunkt die Nachprüfung 
fassung Rechnung trägt. ausschließlich durch stichprobenweise über-

Das BM f. Land- und Forstwirtschaft teilte prüfungen an Ort und Stelle erfolgen werde. 
dazu mit, daß ein entsprechender Entwurf Der RH hat sich vorbehalten, gelegentlich 
bei der Frühjahrstagung 1968 den Sektions- der Behandlung der im Zusammenhange mit 
leitern zur Begutachtung übergeben und ein der Einführung der elektronischen Datenver
Komitee eingesetzt worden sei, das sämtliche arbeitung noch offenen Fragen auf den Gegen
von den Sektionen vorgebrachten Anregungen stand besonders Bedacht zu nehmen. 
und Vorschläge gesammelt habe. Bei der 66, 4. Gleichfalls anläßlich der im Jahre 
Beratung über das Begutachtungsergebnis 1953 vorgenommenen überprüfung hatte der 
hätte sich jedoch die Notwendigkeit gezeigt,' RH die Bedeutung der überwachung und 
den Entwurf einer nochmaligen überarbeitung Instandhaltung fertiggestellter Verbauungs
zu unterziehen, sodaß voraussichtlich erst maßnahmen hervorgehoben und vom BM f. 
gegen Ende des Jahres 1969 eine Schluß- Land- und Forstwirtschaft die Zusicherung 
fassung vorliegen werde.· erhalten, einen in einem Bundesland beispiel-

66, 2. Des weiteren hatte der RH seinerzeit haft organisierten überwachungs- und Be
bemängelt, daß die übertragung der laufenden treuungsdienst auf das ganze Bundesgebiet 
Nachprüfung der Gebarung (Zensur) an die ausdehnen zu wollen.' Dieser ist im Bereiche 
jeweils örtlich in Betracht kommende Landes- der Sektion Linz jedoch nicht zustande ge
buchhaltung den zwingenden Vorschriften des kommen. Außerdem hat der RH bei der 
Verwaltungsentlastungsgesetzes und der Buch- gegenständlichen Einschau den Eindruck ge
haltungsdienstverordnung widerspreche, und wonnen, daß der überwachung der Freihal
die übertragung der laufenden Nachprüfung tung der Bäche und' des Gewässerzustandes 
an die BuchhaHung des BM gefordert. Das nicht die unbedingt notwendige Aufmerksam
BM f. Land- und Forstwirtschaft hatte in der keit geschenkt werde. Zur Sicherstellung der 
Folge zugesichert, künftig im Sinne der Vor- überwachungstätigkeit hat der RH daher die 
schriften vorgehen zu wollen. Trotzdem hat es Anlegung entsprechender Aufzeichnungen 
im Jahre 1961 neuerlich die Verantwortung empfohlen, in denen die jeweils vorgenom
für die laufende überprüfung des Zweckauf- menen Besichtigungen und allfälligen Ver
wandesder Gebietsbauleitungen an nicht anlassungen einzutragen wären. 
zuständige Verwaltungsorgane, nämlich die In seiner Äußerung vertrat das BM f. Land
Sektionen, übertragen und sich selbst lediglich und Forstwirtschaft die Ansicht, daß auf 
eine fallweise überprüfung vorbehalten. Grund verschiedener besonderer Vorschriften 

66, 3. Bemerkenswert erschien dem RH in Oberösterreich die Gemeinden für den Über
in diesem Zusammenhange, daß das BM wohl wachungs- und Betreuungsdienst zuständig 
den ganz unerheblichen Amtssachaufwand auf s'eien und daher ein solcher im' Rahmen der 
Grund von Monatsabrechnungen der Zensur Wildbach- und Lawinenverbauung nicht not
durch seine Buchhaltung unterwarf, dagegen wendig sei, wobei es auf einen von ihm heraus
den Zweckaufwand, der sich in den Jahren gegebenen, diesbezüglichen Erlaß hinwies. 
1960 bis 1966 in ganz Österreich auf insgesamt Dem konnte der RH allerdings entgegen
rund 1·5 Milliarden Schilling b~lief, im wesent- halten, daß gerade diese Verfügung des BM 
lichen ungeprüft ließ. Daß aber dessen über- davon ausgeht, daß die Dienststellen der Wild
prüfung durch das BM selbst dringend not- bach- und Lawinenverbauung einen eigenen 
wendig ist, ergab sich sowohl aus den eigenen Betreuungsdienst organisiert haben und des
Feststellungen des RH bei der gegenständ- wegen den Landeshauptmännern die ihnen 
lichen Einschau als auch daraus, daß eine gemäß den Bestimmungen des Wasserrechts
überprüfung der Belege der Sektion Linz für gesetzes obliegende Verpflichtung" besondere 
die Jahre 1962 bis 1965 durch die Ministerial- Aufsichtsorgane zu bestellen, erlassen worden 
buchhaltung schwere Mängel nicht nur in der ist. Der RH hat daher seine Empfehlung, die 
Verrechnung, sondern auch in der Gebarung Gewässeraufsicht im Bereiche . der Sektion 
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Linz zu intensivieren, wiederholt; dies vor 
allem deswegen, weil durch den hohen Einsatz 
von.Bundesmitteln, ungeachtet der rechtlichen 
Verpflichtung anderer Stellen, ein besonderes 
Interesse des Bundes am nachhaltigen Effekt 
der Verbauungsmaßnahmen gegeben ist. 

66, 5. Zu dem auf dem Kollektivvertrag für 
das Baugewerbe fußenden Kollektivvetrag für 
die Wildbach- und Lawinenverbauung vom 
26. Oktober 1951 besteht ein vom gleichen Tage 
datiertes Zusatzprotokoll über die Gewährung 
gewisser Zuwendungen an die Arbeiter, in dem 
auch das Einverständnis zum Ausdruck ge
bracht wird, dieses Protokoll weder beim Eini
gungsamt zu hinterlegen noch sonst zu ver
öffentlichen. 

Wie Erkundigungen beim Einigungsamt 
ergeben haben, wurden außer diesem Zusatz
protokoll auch sämtliche seither getroffenen 
Vereinbarungen zwischen den beiden Ver
tragspartnern nicht, wie es der Vorschrift des 
§ 7 des Kollektivvertragsgesetzes entsprochen 
hätte, beim Einigungsamt hinterlegt. 

Die Verpflichtung hiezu trifft im Gegen-
standsfalle in erster Linie wohl den Vertrags
partner des BM. Der RH mußte es jedoch als 
unzulässig bezeichnen, daß dieses sich vertrag
lich verpflichtet hat, die Verletzung einer ge
setzlichen Vorschrift tolerieren zu wollen und 
es außerdem noch übernommen hat, sämtliche 
weiteren kollektivvertraglichen Vereinbarun
gen ausschließlich im Wege von Weisungen an 
die ihm unterstellten Sektionen zu verwirklichen. 

Das BM f. Land- und Forstwirtschaft be
gründete sein Vorgehen damit, daß die Ge
währung der vereinbarten Zuwendungen ange
sichts der besonderen Verhältnisse bei der 
Wildbach- und Lawinenverbauung gerecht
fertigt gewesen sei, die Veröffentlichung der 
Begünstigungen jedoch Beispielsfolgerungen 
nach sich gezogen hätte, die für die gesamte 
Bauwirtschaft zum damaligen Zeitpunkt un
tragbar gewesen wären . .Es hat jedoch die 
Bemängelung des Rechnungshofes zum Anlaß 
genommen, mit der zuständigen Gewerkschaft 
Verhandlungen aufzunehmen. 

66, 6. Im Jahre 1964 hat das BM f. Land
und Forstwirtschaft die Sektionen ermächtigt, 
Bauprogramme bis zu einer Höhe von 200.000 S 
ohne Projektsunterlagen im eigenen Wirkungs
kreis im Rahmen der Bestimmungen des 
Wasserbautenförderungsgesetzes zu genehmi
gen. Die Betragsgrenze wurde im Jahre 1967 
auf 300.000 S erhöht. . 

Da jedoch das Wasserbautenförderungs
gesetz bestimmt, daß die Bewilligung und 
Bereitstellung von Bundesmitteln für Zwecke 
der Wildbach- und Lawinenverbauung in allen 
Fällen zur Voraussetzung hat, daß die Bauten 

erst nach Zustimmung des BM zum vorgelegten 
Projekt in Angriff genommen werden dürfen, 
mußte der RH auf die fehlende rechtliche 
Grundlage der Ministerialverfügung hinweisen. 

66, 7. Im Hinblick auf die bei der Wildbach
und Lawinenverbauung obwaltenden beson
deren Umstände, die mitunter ein sofortiges 
Eingreifen erfordern, um das Entstehen größerer 
Schäden zu verhindern, hielt der RH die 
getroffene Regelung für nicht unzweckmäßig 
und empfahl, die Praxis durch die Veran
lassung einer ehesten Novellierung der in Be
tracht kommenden gesetzlichen Vorschriften 
zu sanieren. 

In seiner Äußerung führte das BM f. Land
und Forstwirtschaft aus, daß mit der in Rede 
stehenden Verfügung ein Versuch unternom
men worden sei, der sich hinsichtlich der 
Durchführung von Sofortmaßnahmen nach 
Katastrophenfällen bestens bewährt habe. Es 
werde daher eine entsprechende N ovellierung 
des Wasserbautenförderungsgesetzes bean
tragen. In der Zwischenzeit wurde das Wasser
bautenförderungsgesetz im Sinne der Anregung 
des RH novelliert (siehe Bundesgesetz vom 
10. Juli 1969, BGBL Nr. 299). 

66. 8. Beim Vergleich der veranschlagten 
mit den tatsächlichen Kosten ist aufgefallen, 
da ß vOn den rund 100 in den Jahren 1964 
bis 1967 fertiggestellten Projekten im Bereiche 
der Sektion Linz mit einem veranschlagten und 
in gleicher Höhe verrechneten Gesamtaufwand 
von rund 142 Mill. S bei keinem einzigen vom 
Voranschlag abweichende tatsächliche Kosten 
nachgewiesen wurden. Der RH hielt es für 
unwahrscheinlich, daß jedes Bauvorhaben mit 
einem runden Kostenbetrag abgeschlossen wer
dEm könne, der genau mit dem Voranschlags
betrag einschließlich der darin enthaltenen 
Reserve übereinstimmt. Bei der Durchsicht der 
einzelnen Baumaßnahmen zeigte sich auch, 
daß die ausgewiesenen runden Beträge mit den 
wirklich angefallenen Kosten teils in größerem, 
teils in kleinerem Umfange nicht überein
stimmten. Die Glattstellung wurde dabei auf 
verschiedene Art vorgenommen; so wurden 
z. B. einzelne Kosten überhaupt nicht oder 
nicht in der richtigen Höhe angerechnet oder 
wurde auch einfach der Bauumfang geändert. 
Letzteres wurde insbesondere bei jenen Vor
haben festgestellt, deren Bauzeit sich über 
mehrere Jahre erstreckte. 

Im. Hinblick auf das unabdingbare Er
fordernis einer korrekten Rechnungslegung, 
aber auch der gerechten, mit den tatsächlichen 
Aufwendungen übereinstimmenden Belastung 
der einzelnen Vorhaben mit den auf sie ent
fallenden Ausgaben hat der RH verlangt, daß 
in Hinkunft die einzelnen Bauvorhaben richtig 
abgerechnet werden. 

8* 
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Das BM führte' dazu aus, daß sich durch 
die immer wieder eintretenden Lohn- und 
Preissteigerungen selbstverständlich Differen
zen zwischen Voranschlag und tatsächlichen 
Kosten ergäben, die aber auf Grund der 
budget ären Gegebenheiten nur dadurch aus
geglichen werden könnten, daß an dem je
weiligen Baufeld nur bis zur Erschöpfung der 
dafür vorgesehenen Mittel gearbeitet würde. 
Die in einem Jahr vorgesehenen, aber nicht aus
geführten Arbeiten würden dann in das nach
folgende Baujahr verlagert. Bei Erschöpfung 
des gesamten Voranschlagsbetrages werde ge
gebenenfalls eine Nachfinanzierung vorgenom
men, der sämtliche Finanzierungspartner ihre 
Zustimmung erteilen müßten. Im übrigen 
schloß sich das BM f. Land- und Forstwirt
schaft der Auffassung des RH an,. daß eine 
Glattstellung durch Unterlassen der Ver
rechnung von Kosten überhaupt oder durch 
Kostenverrechnung in der unrichtigen Höhe 
unstatthaft sei. 

Diese Antwort konnte insoferne nicht voll be
friedigen, weil darin nicht dazu Stellung genom
men wurde, wieso bei sämtlichen, auch klein
sten und nur einjährigen Bauvorhaben die in 
den Kostenvoranschlägen vorgesehenen Re
serven von 25% voll und bis zum runden 
Betrag des Voranschlages in Anspruch ge
nommen werden. 

66,9. Im Bereiche der Sektion Linz waren 
29 Bauvorhaben mit einem Gesamtaufwand 
von zusammen rund 7·88 Mill. S, die vor dem 
Jahre 1960 fertiggestellt worden waren, im 
Zeitpunkt der überprüfung durch den RH 
noch nicht kollaudiert. Ein so großer zeitlicher 
Abstand zwischen Fertigstellung und Bau
abnahme erschien dem RH sowohl in tech
nischer als auch in finanzieller und rechtlicher 
Hinsicht nicht vertretbar. 

Wie der RH in diesem Zusammenhange 
weiters feststellen konnte, blieb es den ein
zelnen der Sektion unterstellten Gebietsbau
leitungen auch kontrollos überlassen, welche 
Bauvorhaben sie zur Kollaudierung bean
tragten, da weder die Sektion noch das BM 
die zur Kollaudierung heranstehenden Bau
maßnahmen in Evidenz hatten. 

Das BM hat zugesichert, daß es die vom RH 
aufgezeigten Kollaudierungsrückstände bis 
Ende 1970 aufarbeiten werde, auch wurden 
alle Sektionen angewiesen, sofort nach Fertig
stellung eines Bauvorhabens beim Bundes
ministerium die Vornahme der Kollaudierung 
zu beantragen. 

66, 10. Im Jahre 1961 hat das BM f. Land
und Forstwirtschaft das generelle Projekt für 
gewisse Aufforstungsmaßnahmen auf dem 
Dachsteinplateau mit einem vorgesehenen Auf-

9 
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wand von über 7 Mill. S genehmigt und die 
Durchführung der Arbeiten durch' die Gebiets
bauleitung in Bad Ischl in die Wege geleitet. 

Im Hinblick auf den augenscheinlich über
wiegenden Oharakter einer reinen" W ohlfahrts
aufforstung" erschien es dem RH fraglich, ob 
die rechtlichen Voraussetzungen für das Tätig
werden der Wildbach- und Lawinenverbauung 
vorliegen. Anlaß zu weiteren Bedenken gab 
dem RH' auch der Umstand, daß die Öster
reichischen Bundesforste der Aufforstung 
äußerst skeptisch gegenüberstanden, wie sich 
auch aus der nur zögernden und völlig unzu
reichenden Beistellung von Pflanzen erkennen 
ließ. Da aber derartige Aufforstungsmaß
nahmen nur dann sinnvoll sind, wenn durch 
stete Pflege, die letztlich die Österreichischen 
Bundesforste wahrnehmen müßten, die Er
zielung eines nachhaltigen Erfolges gewähr
leistet ist, ersuchte der RH das BM, ihm seine 
derzeitige Auffassung zu diesem Vorhaben mit
teilen zu wollen. 

66, 11. Gleichzeitig wurde auch die General
direktion der Österreichischen Bundesforste mit 
der Angelegenheit befaßt und ersucht bekannt~ 
zugeben, inwieweit sie weiterhin zu einer Be~ 
teiligung an der Aufforstung bereit wäre. 

Die Generaldirektion der Österreichischen 
Bundesforste teilte mit,daß sie im Interesse 
der Landeskultur beabsichtigt habe, die im 
Laufe der Jahrhunderte herabgesunkene Baum
grenze anzuheben. Zur Mitwirkung an dieser 
Maßnahme erachte sie sich auf Grund der qen 
Österreichischen Bundesforsten gesetzlich über
tragenen, besonderen Aufgaben für verpflichtet. 
1m übrigen hätte die Landesverwaltung ab dem 
Jahre 1968 im Hinblick auf die angewachsenen 
hohen Kosten der Sektion Linz den Durch
führungsauftrag wieder entzogen. Zwischen 
Landesforstinspektion und den Österreichischen 
Bundesforsten sei vereinbart worden, alle 
künftigen Arbeiten zur Anhebung der Wald
grenze im Dachsteingebiet durch die örtlich 
zuständige Forstverwaltung der Österreichi
schen Bundesforste besorgen zu lassen. Damit 
würde eine wesentliche Veroilligung erreicht 
und gewährleistet werden, daß diese rein 
forstliche Maßnahme fachmännisch ausgeführt 
werde und die besonders heiklen Kulturflächen 
eine kontinuierliche Pflege und forstliche Be
treuung erhalten. 

Das BM f. Land- und Forstwirtschaft vertrat 
in seiner Äußerung die Auffassung, daß eine 
Zuständigkeit der Wildbach- und Lawinen
verbauung deshalb gegeben sei, weil es sich 
um vorbeugende Maßnahmen im Sinne der 
Bestimmungen,des § 2 des Wildbachverbauungs
gesetzes handle. 

Der RH konnte der Meinung des BM über 
die Zuständigkeit des Wildbach- und Lawinen-
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verbauungsdienstes nicht nur die sehr beacht
lichen forstlichen und wirtschaftlichen Er
wägungen der Generaldirektion der Öster
reichischen Bundesforste ent.gegenhalten, son
dern führte darüber hinaus auch noch an, daß 
als Voraussetzung für ein Tätigwerden im 
Sinne der Bestimmungen des § 2 des Wildbach
verbauungsgesetzes die im § I leg. cit. nor
mierten Umstände, nämlich die Not.wendig
keit zur unschädlichen Ableitung eines "be
stimmten Gewässers" oder die Verhinderung 
des Entstehens bzw. des schädlichen Abganges 
"bestimmter Lawinen", vorliegen müßten, was 
hier nicht zutreffe. 

66, 12. Im Jahre 1960 beantragte eine im 
Mühlviertel gelegene Gemeinde die Verbauung 
eines durch ihr Gebiet führenden Gerinnes. Bei 
der darauffolgenden Besichtigung durch den 
Sektionsleiter, den örtlich zuständigen Gebiets
bauleiter und einen verantwortlichen Funk
tionär der Wasserbauverwaltung der Ober
österreichischen Landesregierung wurde fest
gestellt, daß für eine allfällige Baumaßnahme 
wegen des Charakters des Gewässers die Dienst
stellen für den land wirtschaftlichen Wasser
bau und nicht die für Wildbach- und Lawinen
verbauung zuständig seien. 

Wie sich aus der Aktenlage ersehen ließ, 
hielt die Sektion Linz bis zum Jahre 1966 gegen
über verschiedenen Intervenienten an dieser 
Auffassung fest. Erst auf Grund einer vom 
BM von sich aus vorgenommenen Besichtigung 
wurde die Verfassung eines Verbauungspro
jektes verfügt und vom BM für das mit 
4·8 Mill. S veranschlagte Gesamterfordernis 
die. Kostenaufteilung zwischen Bund, Land 
und Gemeinde im Verhältnis von 63: 30 : 7 
festgeset.zt. 

Da für Regulierungsbauten an geschiebe
freien oder normal wenig Geschiebe führenden 
Gewässern, wie im vorliegenden Falle, gemäß 
§ 4 Abs. I des Wasserbautenförderungsgesetzes 
im Rahmen des landwirtschaftlichen Wasser
baues lediglich ein Bundesbeitrag bis zu 40% 
der Kosten gewährt werden darf, stellte der 
genehmigte Bundesbeitrag eine überschreitung 
dieses Limits um 23 %, d. s. rund 1·1 Mill. S, dar. 

Der RH hielt dem BM f. Land- und Forst
wirtschaft diesen Sachverhalt vor und be
mängelte insbesondere auch, daß Bundes
mittel dieses beträchtlichen Ausmaßes ihrem 
im Bundesfinanzgesetz festgelegten Zweck 
entfremdet wurden. 

Das BM führte dazu aus, daß das gegen
ständliche Verbauungsvorhaben viele Jahre 
hindurch sowohl von der Gemeinde als auch von 
Mandataren und örtlichen Persönlichkeiten 
betrieben worden sei und sich das BM daher 
zu einer Entscheidung veranlaßt sah, durch 

. die dem Gerinne der Charakter eines Wild-

baches zuerkannt wurde. Damit sei die 
Möglichkeit verbunden, einen höheren Bundes~ 
beitrag gewähren zu können. Für eine solche 
Entscheidung, vermeinte das BM ganz all
gemein, dürften nicht nur die vom RH (auf 
das Gesetz gestützten) angeführten Kriterien, 
sondern auch geologische und fiußmorpho-. 
logische Gegebenheiten in Betracht gezogen 
werdcn. Eine Zuordnung solcher Bäche in den 
Bereich des landwirtschaftlichen Wasserbaues 
ließe sich in letzter Konsequenz nicht ver
treten. Unter Berücksichtigung der im Ver
bauungsentwurf vorgesehenen Maßnahmen, 
wie gepfiasterte Sohle mit seitlichem Bö
schungspfiaster, und Abwägung alle~ im Gesetz 
vorgesehener Möglichkeiten, sei dann der ge
wählte Beitragssatz von 63% errechnet worden; 
dies schließlich auch unter Berücksichtigung 
der geographischen, wirtschaftlichen und be
völkerungspolitischen Lage, in der sich die 
antrags teIlende Gemeinde befunden habe. 

Dem hielt der RH entgegen, daß diese Dar
legungen mit der Aktenlage nicht im Einklang 
stünden, und hielt seine Kritik, insbesondere 
wegen des Abweichens von den gesetzlichen 
Vorschriften, weiterhin aufrecht. 

66, 13. Die Kosten des Einsatzes der bundes
eigenen Maschinen, Geräte und Kraftfahr
zeuge werden den einzelnen Vorhaben in Form 
einer Kombination von fixen Sätzen für die 
Wiederbeschaffung und Instandhaltung und 
der Umlegung der tatsächlich aufgelaufenen 
Kosten für die Löhne des Bedienungspersonals 
und der Kraftfahrer sowie der Auslagen für die 
Betriebsmittel angelastet. Diese Art der 
Kostenermittlung bedingt nicht nur umfäng
liche und zeitraubende Aufschreibungen und 
Berechnungen, sondern führte auch zur Unter
lassung der Feststellung der Wirtschaftlichkeit 
des Einsatzes der Geräte. Der RH regte daher 
an, in Angleichung an die Gestion mit den 
Geräten bei den agrarischen Bauhöfen, für die 
einzelnen Maschinen und Geräte einheitliche, 
fixe Sätze für die Inanspruchnahme festzulegen, 
mit denen die Dienststellen ihr Auslangen zu 
finden hätten. 

Das BM f. Land- und Forstwirtschaft teilte 
hiezu mit, daß hinsichtlich der Maschinen
mietengebarung in die über Anregung des RH 
in Ausarbeitung befindliche Dienstinstruktion 
genaue Bestimmungen aufgenommen werden 
würden. 

66, 14. Bei der Überprüfung der Inventar: 
und Material'gebarung wurden nicht nur Ab
weichungen von den zum Teil unzulänglichen 
Vorschriften, sondern auch beachtliche Diffe
renzen zwischen den Soll- und Istbeständen 
festgestellt. Der RH empfahl daher, neben der 
Bereinigung der im einzelnen aufgezeigten 
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Mängel die Dienstvorschrift entsprechend zu 
ergänzen. Dies hat das BM in Aussicht 
gestellt. 

österreichische Bundesforste ; 
Forstverwaltung Strobl 

67, 1. Anläßlich der Prüfung der Forst
verwaltung Strobl hat der RH festgestellt, 
daß die ungünstige Gebarungsentwicklung der 
Forstverwaltung (FV) - sie hat 1963 noch 
mit einem überschuß von rund 1 Mill. S 
abgeschlossen und weist mit Ende 1967 bereits 
einen Abgang von rund 1 Mill. Saus - nicht 
nur auf die derzeitigen allgemeinen Schwierig
keiten in der Holzwirtschaft und den hohen 
Anteil an Hartholz zurückzuführen ist, sondern 
auch zu einem wesentlichen Teil auf der 
äußerst schlechten Erschließung beruht. Es 
muß nämlich nahezu das gesamte geschlägerte 
Holz über Wald- und Zugwege, zum Teil 
sogar in Winterlieferungen oder mit der nicht 
sehr leistungsfähigen Waldbahn zu den Ab
fahrtsstraßen transportiert werden. Dies hat 
auch zur Folge, daß eine große Menge Holzes 
erst im Jahr nach der Schlägerung zum 
Verkauf gelangt, was fast immer mit Qualitäts
verlusten und daher auch mit Preiseinbußen 
verbunden ist. 

Der RH hat daher der Generaldirektion 
der Österreichischen Bundesforste (GD der 
ÖBF) die verkehrsmäßig bessere Erschließung 
der FV dringend empfohlen, zumal allein 
durch die schlechten Bringungsverhältnisse 
jährlich rund 500.000 S an Mehraufwendungen 
entstehen. 

Die GD der ÖBF hat hiezu mitgeteilt, 
daß sie sich der Bedeutung der Verkehrs
erschließung wohl bewußt sei und alles daran
setzen werde, den Rückstand aufzuholen. 
Auf Grund der in den vergangenen Jahren 
nur in bescheidenem Umfang im Bundes
voranschlag für die Forstaufschließung bereit
gestellten Mittel sei bisher nur in jene Projekte 
investiert worden, die von vornherein eine 
hohe Rentabilität erwarten ließen, wogegen 
die Aufschließung von Wäldern mit geringen 
Ertragerwartungen vielfach zurückgestellt 
werden mußte. Zu den Forstverwaltungen, 
die durch die Zurückstellung von Investitionen 
betroffen wurden, zähle u. a. auch die Forst
verwaltung Strobl. Die GD der ÖBF teilte 
in diesem Zusammenhang weiters mit, daß 
inzwischen bereits eine Reihe von Verbesserun
gen erreicht werden kon~te. Es gäbe aber 
erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden, 
weil die Besitzungen der ÖBF in diesem 
Gebiete sehr zerrissen sind und zahlreiche 
Steillagen aufweisen. Überdies liegen diese 
Besitzungen vorwiegend in den rückwärtigen 
Tallagen und sind auf weiten Strecken oft 
nur über Fremdbesitz erreichbar. 
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67, 2. Ähnlich wie bei der Forstverwaltung 
Pöggstall (TB 1967 Abs. 73, 6) hat der RH 
auch bei der Prüfung festgestellt, daß die 
Holznutzungen in Buchenbeständen mitunter 
zu erheblichen Verlusten geführt haben, da 
das anfallende· Holz fast ausschließlich als 
Schleif- und Brennholz zum Verkauf gelangte. 
Der RH hat daher neuerlich angeregt, Unter
suchungen in der Richtung anzustellen, wie 
es möglich wäre, solche Verluste, soweit die 
waldbaulichen Verhältnisse es zulassen, in 
Zukunft auszuschalten, zumindest aber wesent
lich herabzusetzen. Er vertrat auch die 
Ansicht, daß es künftig notwendig sein wird, 
in ähnlichen Situationen bereits vor der 
Nutzung konkrete Berechnungen anzustellen. 
Bisher wurden Verluste bei Holzschlägerungen 
dieser Art zwar angenommen, jedoch in 
keinem Fall berechnet, so daß keine klaren 
Vorstellungen über das Ausmaß und die Höhe 
der Verluste vorlagen. 

Hiezu teilte die GD der ÖBF mit, sie habe 
bereits verfügt, daß Holznutzungen mit zweifel
haftem finanziellen Erfolg zu unterlassen sind, 
sofern nicht waldbauliehe Gründe die Vor
nahme der Nutzung zwingend notwendig 
machen. 

67, 3. Im Jahre 1966 waren rund 80 See
grundpachtverträge zu erneuern. Die GD 
der ÖBF hat die Forstverwaltungen ange
wiesen, die in ihrem Auftrag von der FV 
neu ermittelten Seegrundpachtsätze nach 
100%iger Erhöhung auf die neu abzuschließen
den bzw. zu verlängernden Pachtverträge 
anzuwenden. 

Die FV ist diesem Erhöhungsauftrag mit 
der Begründung, daß eine 100%ige Erhöhung 
des Tarifes undurchführbar sei, nicht nach
gekommen und hat nur die von ihr ermittelten 
neuen Sätze angewendet, die allerdings nur 
50% der von der Generaldirektion gewünschten 
Erhöhung betragen. 

Dem RH erschien dieses Vorgehen der 
FV vor allem deshalb nicht gerechtfertigt, 
weil ihm auch ein um 100% erhöhter Pachtzins 
für die Pächter durchaus tragbar und vom 
Standpunkt der ÖBF aus berechtigt erschien. 

In diesem Zusammenhang wurde auch fest
gestellt, daß die FV den Pachtzins in der 
Regel auch dann nur nach der tatsächlich 
verbauten Fläche berechnet hat, wenn durch 
die Art der Verbauung nicht verbaute Flächen 
des Seegrundcs blockiert wurden. Der RH 
vertrat die Ansicht, daß auch diese Flächen 
bei der Berechnung des Pachtzinses zu berück
sichtigen wären, dies umsomehr, weil für 
die Pachtzinse derart eingeschlossener Flächen 
eine eigene Tarifpost geschaffen wurde. 
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67, 4. Die Kontrolle der Seegrenze hat festzulegen, da einerseits Angebot und Nach
ferner ergeben, daß Grenzsteine fehlen bzw. frage, andererseits die örtlichen Verhältnisse, 
ausgebrochen sind und lose herumliegen. Außer- wie Lage, Wildbestand usw., für die Fest
dem waren dort, wo die Grenzpunkte Piloten setzung des Pachtschillings bestimmend seien. 
von Boots- und Badehütten sind, diese in Sie sei jedoch weiterhin bemüht, eine Er
der Regel nicht als Grenzzeichen erkennbar. höhung der Jagdpachtzinse zu erreichen. 

Im Hinblick auf die durch den Fremden- Da im Jahre 1970 die Jagdpachtverträge im 
verkehr bedingte Bedeutung des Wolfgangsees Lande Salzburg einheitlich ablaufen, wird 
hat der RH die genaue Vermarkung und dies zum Anlaß genommen werden, die Jagd
laufende Kontrolle der Grenzen empfohlen, pachtzinse durchgreifend zu erhöhen. Im 
zum~l er in diesem Zusammenhang auch übrigen sei es ihr inzwischen gelungen, eine 
feststellen mußte, daß an einigen Stellen des bisher im Bereich der FV in Eigenregie ge
Sees die betreffenden Besitzer der Ufer- führte Jagd zu angemessenen Bedingungen 
grundstücke zum Teil vor geraumer Zeit zu verpachten, was der FV neue Einnahmen 
auf dem Seegrund Aufschüttungen und Ein- erschließt. Bezüglich der übrigen Feststellun
bauten vorgenommen haben,· ohne hiefür gen des RH sei die FV angewiesen worden, 
bis zum Zeitpunkt der Einschau die Ein- die Einhaltung der Vertragspßichten genau 
willigung der FV eingeholt zu haben. Auch zu überwachen und bestehende Mängel um
wurden für diese zusätzlichen Benutzungen gehend zu bereinigen. 
von Seegrund keine Pachtzinse entrichtet. 67, 7. Der RH hat neben den vorstehenden 

Die GD der ÖBF teilte hiezu mit, daß Mängeln noch eine Reihe anderer Verstöße 
sie die Auffassung des RH in allen Punkten gegen die Dienstanweisungen der GD der 
teile und die Pachtzinse im Bereich des ÖBF festgestellt, die den Eindruck, daß die 
Wolfgangsees den jeweiligen wirtschaftlichen FV die ihr obliegenden Verwaltungsaufgaben 
Verhältnissen entsprechend festsetzen werde. nicht mit der erforderlichen Sorgfalt wahr
Außerdem hat sie eine umgehende Prüfung nimmt, noch bestärkt hat. So wurden z. B. 
der Seegrundpachtverträge in Aussicht ge- Holzlieferverträge mitunter erst nach durch
stellt, wobei besonders die unerlaubten See- geführter. Lieferung abgeschlossen. Ferner 
einbauten und -aufschüttungen mitbewertet waren Holzerzeugungs- und Lieferakkorde zum 
werden sollen. Auch eine periodische Revision Zeitpunkt der Überprüfung durch den RH 
der Grenzen und die Einmessung der fehlenden noch nicht abgerechnet, obwohl das betreffende 
Grenzsteine noch im laufenden Jahre wurde Holz bereits längst erzeugt und geliefert, 
zugesagt. ja sogar teilweise schon verkauft war. Auch 

67, 5. Bei Überprüfung der Jagdpacht- die Führung der Materialbücher, die über 
verträge wurde festgestellt, daß die von den den Vorrat, die Erzeugung und den Verkauf 
ÖBF mit ihren Jagdpächtern vereinbarten Auskunft geben, ließ m einigen Fällen 
Pachtzinse durchwegs, u. zw. erheblich, unter hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständig
den für Zupachtungen zu zahlende:p., Pacht-. keit zu wünschen übrig, ebenso die Abfassung 
zinsen liegen. Wenn auch der Pachtzinssatz ~er Pachtverträge. Auch die Einhebung der 
nur kleinßächiger Zupachtungen bei größeren S~rvitutsgegenleistungen entsprach nicht den 
Jagden in der Regel nicht erreicht werden hiefür geltenden Bestimmungen, da einerseits 
kann, so erschienen dem RH die festgestellten ein Entgelt eingehoben wurde, obwohl einige 
Differenzen von 9 bis .15 S pro Hektar der Servitutsberechtigten keine Leistung in 
doch zu hoch. Der RH ersuchte daher Anspruch genommen hatten, andererseits die 
die GD der ÖBF, um entsprechende Einhebung der Gegenleistung unter
Erhöhung der Jagdpachtzinse bemüht zu sein. lassen wurde, obwohl von der FV die Servituts-

leistung erbracht worden war. Es wurden 
weiters Holzverkäufe, die der vorl.terigen Ge
nehmigung der GD der ÖBF bedurft hätten, 
ohne deren Genehmigung durchgeführt. 
Darüber hina~s wurde noch eine Reihe von 
Mängeln festgestellt, die aufzuzählen sich 
im Hinblick auf ihre Geringfügigkeit bzw. 
wegen des rein formalen Charakters erübrigt. 

67, 6. In diesem Zusammenhang hat der 
RH weiters festgestellt, daß mit 
Duldung der FV die laut den Jagdpacht
verträgen zu erbringenden Sicherstellungen 
teils nicht in der vorgesehenen Art, teils 
nicht in voller Höhe erbracht worden sind. 
Da die Überwachung der Einhaltung der 
vertraglichen Verpflichtungen von der FV 
in sehr vielen Fällen vernachlässigt worden ist, 
hat der RH die GD der ÖBF ersucht, ent
sprechende Vorkehrungen zu treffen. 

In ihrer Stellungnahme teilt die GD der 
ÖBF mit, daß es sehr schwierig sei, allgemeine 
Regeln für die Höhe des Jagdpachtzinses 

Die GD der ÖBF wurde ersucht, ent
sprechende Veranlassungen und Vorkehrungen 
zu treffen, die eine Wiederholung von Mängeln, 
wie sie aufgezeigt wurden, ausschließen. 

Die GD der ÖBF hat ihr Bedauern über 
die mangelhafte Führung der Forstverwaltung 
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zum Ausdruck gebracht und die Bereinigung 
der festgestellten Mängel, soweit sie in der 
Zwischenzeit nicht bereits behoben worden 
sind, in Aussicht gestellt. 

b) Prüfungserge bnisse aus dem Jahre 
1968 

VIehverkehrsfonds, 
Geschäftsjahre 1965 uud 1966 

68, 1. Auf Grund von Ausschreibungen, 
die die Voraussetzungen und Bedingungen 
für die Ausfuhr bis ins einzelne regelten, 
erteilte die Verwaltungskommission des Vieh
verkehrsfonds im Jahre 1965 Zuschläge für 
Exporte von 47.746 Schweinehälften und 
17.900 lebenden Schweinen mit einem Stüt
zungserfordernis von rund 21 Mill. S zuzüglich 
eines Frachtzuschusses von rund 1·4 Mill. S. 
Die somit insgesamt aufgelaufenen Kosten 
von rund 22·4 1VIill. S wurden vom BM f. 
Land- und Forstwirtschaft aufgebracht, wäh
rend, abgesehen von der Ausfuhrbewilligung 
gemäß dem Außenhandelsgesetz, der Fonds 
die gesamte Abwicklung einschließlich der 
Abrechnung und Auszahlung im Sinne der 
damals geltenden Bestimmungen des § 37 
des Marktordnungsgesetzes 1958 durchführte. 
Bei der überprüfung der darauf Bezug habenden 
Unterlagen und Aufzeichnungen des Fonds 
konnte der RH fcststellen, daß die Aktion 
zweckmäßig organisiert und wirtschaftlich ab
gewickelt wurde. 

Es schien daher dem RH nicht verständlich, 
daß die Verwaltungskommission des Vieh
verkehrsfonds zur gleichen Zeit bei von ihr 
für notwendig angesehenen Rinderexporten 
keine konkreten Maßnahmen getroffen, son
dern sich darauf beschränkt hat, dem BM 
f. Land- und Forstwirtschaft lediglich ganz 
allgemein gehaltene Vorschläge zu erstatten, 
und es insbesondere auch nicht für erforderlich 
ansah, so wie bei den Schweineexporten 
Ausschreibungen zu beschließen. 

Angesichts dieses unterschiedlichen Ver
haltens der Verwaltungskommission ersuchte 
der RH um eine entsprechende Aufklärung. 
Eine solche ist trotz mehrfachen Schriften
wechseis bisher in einem befriedigenden Aus
maße nicht erfolgt. 

68, 2. Bezüglich der vom BM f. Land
und Forstwirtschaft selbst durchgeführten 
Stützungsmaßnahmen bei Rinderexporten 
führte der RH gegenüber dem BM aus, 
daß in den Ausschreibungen des Fonds für 
Schweineexporte u. a. eine Auflage enthalten 
war, wonach bei der Ermittlung des 
Stützungserfordernisses von einem nach
zuweisenden Ab-Hof-Preis von S 12Jkg aus
zugehen war, während bei den freihändig 
erteilten "Stützungszusagen" des Mipisteriums 
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bei den Rinderexporten ein fixer Stützungs
betrag zugesichert wurde, sodaß keine Gewähr 
bestand, daß die angestrebte Marktentlastung 
für alle Produzenten zu gleichen Bedingungen 
durchgeführt wurde. 

Da der Fonds bei den Schweineexporten 
die von ihm wahrgenommenen Aufgaben 
offensichtlich auch zur Zufriedenheit des 
Ministeriums durchgeführt hatte, ersuchte der 
RH um Bekanntgabe der Gründe, warum 
das Ministerium einen grundsätzlich anderen 
Durchführungsmodus gewählt und dem Fonds' 
nicht auch die Durchführung der gestützten 
Rinderexporte überlassen hatte. 

68, 3. Im übrigen wies der RH noch darauf 
hin, daß seiner Auffassung nach die im Gegen
stande vom Ministerium erteilten "Stützungs
zusagen" Verträge der im § 41 des Markt
ordnungsgesetzes 1967 umschriebenen Art be
gründen, für deren Abschluß gemäß dieser 
Gesetzesstelle im Zusammenhalt mit den Be
stimmungen des § 5 Abs. 3 des Landwirt
schaftsgesetzes die Zuständigkeit des Fonds 
normiert ist. N ach diesen gesetzlichen V or
schriften ist nämlich der Viehverkehrsfonds 
berechtigt, vertragliche Vereinbarungen mit 
zu einschlägigen Geschäften befugten Unter
nehmungen zu treffen, daß diese in den 
Wirkungskreis des Fonds fallende Waren 
kaufen, einer bestimmten Verwendung zu
führen oder lagern, wenn eine solche Maß
nahme zur Erreichung des Fondszweckes not
wendig ist. Der RH ersuchte daher das 
Ministerium des weiteren um Mitteilung jener 
gesetzlichen Grundlage, auf die es seine 
Aktionen stütze. 

Das Ministerium führte in seiner Stellung
nahme zum fixen Stützungsbetrag bei Rinder
exporten im wesentlichen aus, daß sich der 
Erzeugerpreis für Schlach trinder, da Exporte 
regelmäßig stattfänden, auf die Absatzmög
lichkeiten im Inland und im Export eingespielt 
hätte. Eine besondere Erzeugerpreisgarantie 
erschiene daher nicht notwendig, zumal eine 
solche auch angesichts der verschiedenen 
Rinderkategorien auf Schwierigkeiten stoßen 
würde. 

68, 4. Unter Hinweis auf das Argument, 
wonach sich die Erzeugerpreise auf die ge
gebenen Absatzmöglichkeiten eingespielt 
llätten, erwiderte der RH, daß auch diese 
Preise ohne Schwierigkeiten als Grundlage 
für die / Festsetzung von Mindestpreisen für 
Exportrinder herangezogen werden könnten. 
Aber selbst wenn auf eine Preisgarantie ver
zichtet wurde, hätte es der RH als notwendig 
angesehen, zumindest die Vorlage der Schluß
scheine zu verlangen, um an deren Hand die 
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Übereinstimmung der tatsächlichen Verkaufs- I erbracht werden konnte; auf Grund welcher 
preise mit den Marktpreisen überwachen zu Vereinbarung diese Provisionen zu leisten 
können. waren. 

Zur Frage des RH, warum das Ministerium 
bei den Rinderexporten grundsätzlich einen 
anderen Durchführungsmodus als der Fonds 
bei den Schweineausfuhren gewählt hat, war 
die Äußerung des Ministeriums unvollständig, 
weil sie nicht auf die vom RH als besonders 
bedeutsam angesehene Frage des Verzichtes 
auf die Ausschreibung einging. Der RH 
teilte dem Ministerium hiezu mit, daß seiner 
Auffassung nach im Falle der öffentlichen 
Ausschreibung der Exporte damit gerechnet 
werden könne, daß die offertlegenden Unter
nehmungen verschieden hohe Stützungserfor
dernisse offerieren würden, was die Auswahl 
der Exporteure nach objektiven, überprüf
baren Kriterien ermöglichen und finanzielle 
Vorteile für den Bund mit sich bringen würde. 

Betreffend die Zuständigkeit zum Abschluß 
der vorerwähnten Verträge äußerte das Mini
sterium im wesentlichen, daß es die vom RH 
vertretene Auffassung, wonach die im § 41 
des Marktordnungsgesetzes 1967 enthaltene 
Bestimmung auch die Kompetenz des Fonds 
für den Abschluß von Verträgen hinsichtlich 
einer "Exportverwendung" einschließlich der 
Stützung beinhalte, nicht teile, da unter dem 
Gesetzesbegriff "Verwendung" eine bestimmte 
Art der Verwendung, nämlich jene im Inland, 
zu verstehen sei. 

Der RH erwiderte hierauf, daß selbst dann, 
wenn die Auffassung des BM richtig und 
demnach der Fonds nur für Marktentlastungs, 
maßnahmen im Inland zuständig wäre, doch 
nirgends eine Kompetenz des Ministeriums 
normiert sei, auf diesem Sektor Vereinbarungen 
betreffend die Marktentlastung abzuschließen. 
Sollte das Ministerium jedoch der Ansicht sein, 
daß die exportorientierten Marktentlastungs
maßnahmen weiterhin zweckmäßigerweise 
durch das Ministerium selbst durchgeführt 
werden sollten, wäre es zwecks Schaffung 
einer unanfechtbaren gesetzlichen Grundlage 
angebracht, entsprechende legislatorische Maß
nahmen in die Wege zu leiten. 

68, 5. Dem Fonds wurden folgende weitere 
Feststellungen zur Kenntnis gebracht: 

Die Durchsicht der Abrechnungen über dfe 
Einlagerungsaktionen ergab, daß der Fonds 
dem mit der Auszahlung der Vergütungen 
betrauten Bankinstitut eine Provision in der 

Der Auffassung des Fonds, daß die Bank 
für die von ihr zur Verfügung gestellten 
Marktinformationen eine Vergütung bean
spruchen könne, wurde entgegengehalten, daß 
solche Leistungen nur auf Grund von schrift
lichen Vereinbarungen nach festen Sätzen zu 
honorieren wären. Dies aber auch nur dann, 
wenn die Leistungen der Bank über ihre 
branchenübliche Pflicht hinausgingen. Der 
RH stellte auch fest, daß derartige Zahlungen 
zu Lasten der dem Verwaltungsaufwand zu
gehörigen Haushaltsmittel und nicht, wie 
bisher, aus den vom BM f. Land- und Forst
wirtschaft zur Verfügung gestellten Im port
ausgleichsbeiträgen erfolgen müßten. 

Der Fonds teilte hiezu mit, daß in der 
Zwischenzeit mit dem Geldinstitut eine schrift
liche Vereinbarung abgeschlossen wurde und 
in Hinkunft dieser Aufwand nicht mehr aus 
dem Zweckvermögen bestritten werden würde. 

68, 6. Die Einnahmen an Verwaltungs
kostenbeiträgen im Jahre 1965 erhöhten sich 
gegenüber 1964 entsprechend der Zunahme 
der Ein- und Ausfuhren von Tieren und 
tierischen Produkten um mehr als ein Drittel 
und fielen auch im Jahre 1966 in nahezu 
gleicher Höhe an. 

Im Hinblick darauf, daß die jährlichen 
Einnahmen an Verwaltungskostenbeiträgen 
seit Jahren wesentlich über dem tatsächlichen 
Bedarf liegen und dem Fonds darüber hinaus 
zunehmend frei verfügbare Mittel aus der 
Haushaltsrücklage - die derzeit rund das 
Dreieinhalbfache des Jahresaufwandes be
trägt - zur Verfügung stehen, brachte der 
RH seine gelegentlich der Überprüfung des 
Rechnungsabschlusses 1964 gegebene Emp
fehlung (TB 1966 Abs. 72/1-3), die Ver
waltungskostenbeiträge zu senken, in Er
innerung. Die Senkung sollte in einem Ausmaße 
erfolgen, daß für die Zukunft das Gleichgewicht 
zwischen den Einnahmen und den Ausgaben 
der Haushaltsgebarung erreicht wird. 

Dagegen wandte der Fonds ein, daß diese 
über höh ten Ha ushal tsreserven für die Zwischen
finanzierung· von Zweckaufwendungen des 
Fonds benötigt werden. Auch für den Fall, 
daß das Marktordnungsgesetz nicht verlängert 
würde, müßten für die Liquidierung des Fonds 
Geldmittel zur Verfügung stehen. 

Höhe von % % der Überweisungsbeträge ge- Der RH hielt hierauf dem Fonds vor, daß 
währt. Entsprechend dem Aktionsumfang die Verwaltungskostenbeiträge nur für die 
wurden der Bank allein in den Jahren 1965 Bestreitung des Verwaltungskostenaufwandes 
und 1966 Provisionen von insgesamt rund des Fonds bestimmt seien und eine zeitweilige 
346.000 S gewährt, ohne daß ein Nachweis I Heranziehung dieser Mittel für die Zwischen-
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finanzierung der vom Bund zu bestreitenden 
Zweckaufwendungen nicht als stichhältige Be
gründung für eine weitere Erhöhung der 
FoIidsreserven anerkannt werden könne. Des 
weiteren teilte er dem Fonds mit, daß er es 
sich hinsichtlich der inzwischen erfolgten Neu
regelung der Festsetzung und Einhebung der 
Verwaltungskostenbeiträge vorbehalte, ge
legentlich der nächsten Gebarungsprüfung zu 
untersuchen, ob die sich daraus ergebende 
Einnahmenverminderung ausreichend sei. 
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Unternehmen für vom Ministerium gestützte 
Exporte ausgezahlt. Eine gleichartige Aktion 
wurde vom Ministerium im Dezember 1967 
mit einem Betrag von 11,160.000 S für das 
Jahr 1968 durchgeführt. . 

Der RH hielt dem Ministerium vor, daß 
es trotz der gegebenen Zusicherung, sich in 
Hinkunft an die Haushaltsvorschriften halten 
zu wollen, neuerdings gegen diese Vorschriften 
verstoßen habe, da es keinen Unterschied 
mache, ob das Ministerium selbst bei einer 
Bank ein Konto unterhalte oder den Fonds 
als Verwahrstelle benütze. 68, 7. Bereits gelegentlich der Prüfung 

der Fondsgebarung des Geschäftsjahres 1964 
11 d RH ~ TB 6 Ab 2/ Des weiteren wies der RH darauf hin, 

ste te er est ( 19 6 s. 7 8-10), daß er fu"r die v. orerwa"hnten Kred· l'tver-
daß das BM f. Land- und ForstwIrtschaft 
in den Jahren 1961-'-1965 Budgetmittel auf schiebungen auch keine sachlichen Gründe 
ein Sonderkonto bei einer Bank überwiesen erblicken könne, da bei den inden Jahren 
und daraus jeweils im Nachjahr Rinder- und 1967 und 1968 abgewickelten Exportstützungs
Rindfleischexporte gestützt habe. Der RH aktionen, die eine Dauermaßnahme bilden, 
wies damals das Ministerium darauf hin, die Möglichkeit bestand, die jeweils erforder
daß dieses Vorgehen zwingende Vorschriften lichen Geldmittel prealablemäßig bereitzu-

stellen. des Verwaltungsentlastungsgesetzes und der 
Bundeshaushaltsverordnung, nach denen jede Der RH sprach in diesem Zusammenhang 
Gebarung zum Zwecke der Vorwegnahme dem Ministerium gegenüber die Befürchtung 
oder Verschiebung der Kreditbelastung sowie, aus, daß angesichts der zu erwartenden Ent
die Abhebung von Krediten oder Kreditteilen I wicklung Improvisationen der kritisierten Art 
vor ihrer endgültigen Verwendung unstatthaft dauernd beibehalten würden, und ersuchte das 
ist, verletzt habe. Ministerium eindringlich, diese Gebarung in 

Hiezu teilte das Ministerium dem RH 
damals mit, daß die Führung des erwähnten 
Bankkontos eine Notmaßnahme zur Auf
rechterhaltung der Schlachtviehproduktion und 
der Vieh- und Fleischpreise dargestellt habe. 
Die jeweils notwendigen Sofortmaßnahmen 
hätten vorausgesetzt, daß das für solche 
Stützungsmaßnahmen erforderliche Geld jeder
zeit greifbar sei, was bei den üblichen Kredit
zuteilungen nach den bestehenden Vorschriften 
nicht der Fall gewesen wäre. Das Ministerium 
versicherte seinerzeit jedoch, daß im Falle 
einer neuerlichen Absatzkrise und daraus 
resultierender Stützungsmaßnahmen den Haus
haltsvorschriften entsprochen werden würde. 

68, 8. Bei dieser Einschau mußte der RH 
feststellen, daß das Ministerium zu Ende des 
Jahres 1966 dem Fonds einen Betrag von 
12,150.000 S aus den Mitteln des Import
ausgleiches überwiesen hat, der, dem Inhalt 
des Begleitschreibens gemäß, zur Deckung 
von Kosten für Maßnahmen im Rahmen des 
Marktordnungsgesetzes sowie zur Förderung 

. von Schlachtvieh- und Fleischexporten ge
bunden und jeweils nur mit Zustimmung des 
Ministeriums zu verwenden war. 

Diesen Betrag hat der Fonds in den Monaten 
Feber bis August des Jahres 1967 nach den 
Weisungen des Ministeriums bis auf einen 
geringen Abrechnungsrest an verschiedene 

geordnete Bahnen zu lenken. 

Das Ministerium ging in seiner Erwiderung 
auf die Kritik des RH, insbesondere was die 
Nichteinhaltung der gegebenen Zusicherung 
betraf, nicht ein, sondern führte zur Sache 
seI bst lediglich an, daß die Veranschlagung 
der für Exportförderungszwecke voraussicht
lich erforderlichen Mittel für das Jahr 1969 
erreicht werden konnte. 

Österreichische Bundesforste ; 
Forstverwaltung Steinberg 

69, 1. Gemäß einem Übereinkommen zwi. 
sehen der Forstverwaltung Steinberg der 
Österreichischen Bundesforste und den Weide· 
berechtigten der Gemeinde Steinberg haben 
letztere die Hälfte der Kosten der durch die 
Beweidung erforderlichen Kulturschutzmaß
nahmen (Einzäunungen) zu tragen. Die Bei. 
tragsleistung der Weideberechtigten wurde 
mit dem Höchstbetrag von 10 S je Kuhgras 
limitiert. Jedem der Vertragspartner steht 
das Recht zu, eine Neufestsetzung dieses 
Höchstbetrages zu verlangen, falls durch eine 
Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
dieser mit den jeweiligen Lohnverhältnissen 
nicht mehr in Einklang steht. 

In den Jahren 1966 und 1967 betrugen die 
Einnahmen unter diesem Titel rund 4000 S, 
die für Neuanlagen und Instandhaltung von 
Zäunen ausgezahlten Löhne dagegen das 
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rund Achtfache. Daraus schloß der RH, 
daß das Limit von 10 S je Kuhgras offensicht
lich überholt sei. 

69, 2. Weiters hat der RH festgestellt, 
daß im Bereiche der Forstverwaltung Stein
berg eine Reihe der in Betracht kommenden 
Berechtigten dem genannten Übereinkommen 
nicht beigetreten sind und daher auch keine 
Leistung erbringen. Desgleichen- erbringen 
auch die Eingeforsteten der Nachbargemeinden 
im Bereiche der Forstverwaltungen Branden
berg und Achental keine oder nur wesentlich 
geringere Leistungen. 

Der RH bezeichnete ein solches ungleich
mäßiges Vorgehen der Bundesforste als un
befriedigend. Die GD der ÖBF wurde daher 
eingeladen, unter Bedachtnahme auf die Bun
desinteressen eine gleichartige Regelung für 
sämtliche in Betracht kommenden Fälle in 
die Wege zu leiten, wobei zu beachten wäre, 
daß sowohl der Inhalt der Einforstungs
urkunden wie auch die Bestimmungen des 
§ 6 des Tiroler Wald- undWeideservituten
gesetzes sowie § 10 des Forstgesetzes als 
Rechtsgrundlage herangezogen werden könn
ten. 

Die GD der ÖBF hat hiezu, ohne auf die 
konkreten Fälle näher einzugehen, ausge
führt, daß sie sich mit der Frage der Beitrags
leistung der Weideberechtigten zu Kultur
schutzmaßnahmen in den vergangenen Jahren 
wiederholt beschäftigt habe. Es habe sich 
dabei gezeigt, daß es der Gesetzgeber gerade 
im Bundesland Tirol unterlassen habe, im 
Tiroler Wald- und Weideservitutengesetz eine 
Regelung darüber zu treffen, wie die Kosten 
der Verzäunung und Verpflockung aufzu
teilen sind. Auch die Bestimmungen des 
Wald- und Weideservitutengrundsatzgesetzcs 
ließen diese Frage mehr oder weniger offen. 
Da außerdem die einschlägigen Urkunden 
und die örtlichen Verhältnisse oft sehr große 
Verschiedenheiten aufweisen, wäre es vom 
betrieblichen Standpunkt aus nicht angezeigt, 
eine generelle Regelung anzustreben.- Dies 
würde nicht nur die bereits erzielten Erfolge 
und zukünftige Regelungen in Frage stellen, 
sondern auch zahlreiche Agrarverfahren aus
lösen, die von den Weideberechtigten mit 
einer Lawine von Gegenanträgen, also mit 
Anträgen zur Sicherung von Weidegründen 
(Rodungsanträgen) oder mit Anträgen zur 
Ablösung von Weiderechten in Grund und 
Boden, beantwortet werden würden. Eine 
solche Entwicklung wäre für den Betrieb 
sehr nachteilig und in ihren Auswirkungen 
nicht absehbar. Diese Überlegungen hätten 
die GD der ÖBF daher bewogen, von einer 
generellen Regelung, wie sie der RH- angeregt 
hatte, Abstand zu nehmen. Die GD hat jedoch 

zugesichert, die zuständigen Dienststellen der 
Österreichischen Bundesforste auf die Not
wendigkeit einer Beitragsregelung aufmerk
sam zu machen, und Weisting erteilt, auf eine 
einvernehmliche Regelung mit den Weide
berechtigten hinzu wirken , wobei nach Mög
lichkeit eine Kostenteilung in der Form zu 
vereinbaren wäre, daß die Österreichischen 
Bundesforste das erforderliche Verpflockungs
und Zaunmaterial beistellen, wogegen die 
Weideberechtigten die erforderlichen Arbeiten 
zu übernehmen hätten. 

Der RH konnte sich der Argumentation 
der Österreichischen Bundesforste nicht an
schließen und - hat _ darauf hingewiesen, daß 
insbesondere der § 10 Abs. 3 des Forstgesetzes 
durch Entscheidungen des seinerzeitigen 
k. k. Verwaltungsgerichtshofes eine eindeutige, 
im Interesse der Eigentümer belasteter 
Grundstücke gelegene Auslegung erfahren hat. 
Die Österreichischen Bundesforste könnten 
daher sowohl im Falle der FV Steinberg 
als auch generell von einer sicheren recht
lichen Grundlage aus vorgehen. Außerdem 
erschien dem RH ein gleichartiges Vorgehen 
gegenüber allen Stein berg er, Achentaler und 
Brandenberger Eingeforsteten schon des
wegen erforderlich, weil es sowohl die Ver
tragsbereitschaft als auch die Vertragstreue 
ganz wesentlich beeinträchtigen müsse, wenn 
bei einem so engen Nachbarschaftsverhältnis, 
wie es bei den Gemeinden der drei gegenständ
lichen Forstverwaltungen gegeben sei, die 
Einhaltung einer rechtlichen Verpflichtung 
praktisch ausschließlich dem guten Willen 
des einzelnen Verpflichteten überlassen bleibe. 

69, 3. Gemäß Verfügung der GD der 
ÖBF dürfen die Forstverwaltungen von ge
wissen Kreditinstituten Haftungserklärungen 
nur dann annehmen, wenn die jeweiligen Dach
organisationen dieser Institute die Rück
haftung übernehmen. Diese Regelung ist 
durchaus angebracht, da die Beträge, für 
die solche Kreditinstitute die Haftung über
nehmen, mit dem Geschäftsumfang dieser 
Unternehmen oft in keinem Einklang stehen. 
Der RH hat daher bemängelt, daß eine Gruppe 
solcher Institute von der Beibringung der 
Rückhaftung durch die Dachorganisation aus
genommen worden ist. 

Die GD der ÖBF hat dazu mitgeteilt, 
daß ihre Bemühungen, auch mit dieser Gruppe 
in der Frage der Rückhaftung zu einer Verein
barung zu kommen, bisher ergebnislos ge
blieben seien. Die Generaldirektion werde 
jedoch weiterhin um eine Bereinigung dieser 
Angelegenheit bemüht sein. 

Der RH bezeichnete es in seiner Erwiderung 
als unbefriedigend, daß damit weiterhin eine 
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Kreditorganisation dadurch einseitig be- Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
günstigt wird, daß auf eine Rückhaftung durch für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
das Dachinstitut verzichtet wird. Er empfahl, 
daher, angesichts des mitunter sehr geringen 
Geschäftsumfanges dieser Kreditinstitute, 
insolange eine generelle Regelung noch nicht 
getroffen worden ist, von ihnen nur dann 
Haftungserklärungen anzunehmen, wenn sie 
in der Lage sind, eine spezielle Rückhaftungs
erklärung vorzulegen. 

69, 4. Die Jagdleiterzulage für die ver
pachteten Jagdreviere wird bei der Forst
verwaltung Steinberg, so wie bei allen. übrigen 
Forstverwaltungen der Österreichischen Bundes
forste, nach Eingang des Jagdpachtschillings, 
in Höhe von 80% der vom Jagdpächter 
eingehobenen Gebühr an den Forstmeister, 
ohne jeden Abzug, ausgezahlt. 

Der RH wies darauf hin, daß mit diesen 
Zulagen sowohl Mehraufwendungen als auch 
Mehrleistungen abgegolten werden. Dies mache 
es aber erforderlich, daß diese beiden Anteile 
ermittelt werden, da Mehrleistungsvergütungen 
gemäß dem Einkommensteuergesetz 1967 der 
BesteuerUng unterliegen. 

Wie die GD der ÖBF mitteilte, sei beab
sichtigt, sämtliche Nebengebü4ren für die 
Außenbedienstetender Österreichischen Bundes
forste auf Grund der Bundesforste-Dienst
ordnung vom 21. Mai 1969, BGBL Nr. 201, 
durch Verordnung der Bundesregierung, rück
wirkend mit 1. Jänner 1969, neu zu regeln. 
Dabei werde auch die Jagdleiterzulage nach 
einem steuerfreien und einem steuerpflichtigen 
Anteil aufgegliedert werden. 

c) Sonstiges 

Zuckerfrachtellausglelch 

70. Der RH hat in seinem TB 1967 (Abs. 76) 
aufgezeigt, daß er gegen die vom BM f. Finanzen 
im Jahre 1966 vorgenommene Inkamerierung 
eines für Zwecke des Zuckerfrachtenausgleiches 
bestimmten Betrages von 14,868.224'05 S 
unter Hinweis auf die Zweckbindung dieser 
Mittel durch die Bestimmungen des § 2 
Z. 7 des Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes 
Vorstellung erhoben und die Zuführung dieses 
Betrages an die' Rücklage verlangt habe. 
Bis zum Redaktionsschluß des vorjährigen 
TB ist dem RH noch keine befriedigende Stel
lungnahme des BM f. Finanzen zugegangen. 

Nunmehr hat das BM f. Finanzen dem RH 
mitgeteilt, daß es die seinerzeit durchgeführte 
Inkamerierung rückgängig machen und den 
erwähnten Betrag noch. im Jahre 1969 der 
Rücklage zuführen werde. 

Post- und Telegraphenanstalt 

Postamt 1150 
Wlen-Westbahnhof 

71, 1. Das im Zuge des Wiederaufbaues 
des Westbahnhofes nach dem Krieg ebenfalls 
neu errichtete Postamt 1150 Wien wurde im 
derzeitigen Aufgabenumfang im Jahre 1960 
in Betrieb genommen. Mit einem Personal
stand von rund 1600 Bediensteten hat es, 
über die Agenden eines normalen Postamtes 
hinausgehend, die Briefeinsammlung in 
15 Wiener Gemeindebezirken durchzuführen 
und einen großen Teil der in Wien, Nieder
österreich und dem Burgenland I;tufgegebenen 
bzw. aus dem übrigen Bundesgebiet und dem 
Ausland einlangenden Briefe und Pakete zu 
bearbeiten und weiterzuleiten. 

71, 2. Grundsätzlich wird der Personal
bedarf bei den Post- und Telegraphenämtern 
in einem Ermittlungsverfahren festgestellt. 
Hiebei werden für den Betriebsdienst die 
hauptsächlich vorkommenden Arbeitseinheiten 
mit den ihnen entsprechenden Zeitwerten 
erfaßt. Diese durch zahlreiche Einzelmessun
gen ermittelten Zeitwerte sind allerdings, wie 
der RH feststellte, in vielen Fällen auf Grund 
von Verhandlungen später erhöht worden. 
Zum Hinweis des RH auf einen sich hiedurch 
ergebenden eventuellen Personalmehr bedarf 
teilte die Post- und Telegraphenverwaltung 
mit, es handle sich bei den gestoppten Zeiten 
um reine Ausführungszeiten, bei denen Zu
schläge für Erschwernisse und der Ermüdungs
faktor nicht berücksichtigt seien. 

Der RH legte nahe, vor allem eine generelle 
Vereinfachung des Zahlungsverkehrs herbei
zuführen und bei diesem Anlaß eine Neu
ermittlung der Zeitwerte vorzunehmen. 

71, 3. Auf Grund der Systemisierungs
richtlinien gilt bei der PersonalbedarfsermiU
lung für Arbeitsplätze, deren Arbeitsaufkom
men sich auch nach dem ungleichen Anfall 
der Arbeitseinheiten richtet, die 45-Minuten
Basis, d. h. 45 Zeitwertminuten sind als volle 
Arbeitsstunde auf die Dienstleistung anzu
rechnen. Dem RH schien ein 25%iger unpro
duktiver Anteil an der Arbeitszeit verhältnis
mäßig hoch. Für diese pauschal gewährte 
Zeitreserve besteht bei vergleichbaren Bundes
betrieben, ins besondere der Ö BB, keine Parallele. 
Die GD der Post- und Telegraphenverwaltung 
teilte hiezu mit, daß die einschlägigen Arbeits
zeitvorschriften aus dem Jahre 1919 mit 
gewissen Änderungen noch in Kraft seien,· 
die eine wöchentliche Dienstleistung von 
48 Stunden vorsahen, wobei jedoch als normale 
Arbeitsstärke eine wirkliche Arbeit von wenig-
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stens 40 l\1inuten in der Stunde zugrunde gelegt 
wurde. Anläßlich der Einführung der 45-
Stunden-Woche im Jahre 1959 ist nach lang
wierigen Verhandlungen die normale Arbeits
dichte auf 45 Minuten erhöht worden. Weiters 
ermögliche diese Arbeitsbelastung die Ein
haltung der dem Personal zu gewährenden 
notwendigen Arbeitspausen und die Durch
führung vorgeschriebener Nebentätigkeiten. 

71, 4. Wie aus den Normaldiensteinteilun
gen am Postamt 1150 'Vien zu ersehen war, 
gilt für einen beträchtlichen Teil der Bedien
steten bereits die 42-Stunden-\Voche. Eine 
eventuelle durch diese Abweichung von der 
45-Stunden-Woche bedingte Vergrößerung der 
Arbeitsdichte war nicht feststellbar, da die 
eingetretenen Verkehrssteigerungen regelmäßig 
Personalanforderungen oder Überstundenlei
stungen zur Folge hatten. Die Post- und 
Telegraphenverwaltung wies darauf hin, daß 
bei erschwerten Arbeitsverhältnissen, wie 
Bahn postdienst, Fernsprech vermittlungsdienst 
und besondere Nachtdienste, eine Verminde
rung der wöchentlichen Dienststundenleistung 
vorgesehen sei. 

Der RH regte an zu überprüfen, ob nicht 
im Falle einer allgemeinen Arbeitszeitver
kürzung Erschwernisse in Form von Neben
gebühren abgegolten werden könnten. 

71, 5. Die Prüfung des Zustelldienstes 
(Briefe, Geld und Eilpakete) ergab, daß für die 
Beurteilung der Auslastung der Zusteller 
keine verbindlichen Zeitwerte bestehen. Im 
Bereich des Postamtes 1150 Wien ist bereits 
ein erheblicher Teil der Abgabestellen mit 
Hausbrieffachanlagen ausgestattet. Es wurde 
nahegelegt, durch Zeiteinsparungen im Zustell
dienst auf eine Amortisation der mit erheb
lichem Kapit?>laufwand eingerichteten Haus
brieffachanlagen hinzuwirken. Wie liie Post
und Telegraphenverwaltung hiezu mitteilte, 
sei es dur'ch die Einführung der Hausbrief
fachanlagen erst möglich geworden, das in 
den letzten Jahren steigende Verkehrsauf
kommen zu bewältigen. Dessenungeachtet 
sei eine Durchrechnung des gesamten Zustell
dienstes beim Postamt 1150 Wien angeordnet 
worden. Zu der. Frage des RH, warum der 
nach derNormaldiensteinteilung für die Brief
zustellung vorgesehene zweite Zustellgang am 
Nachmittag nicht durchgeführt werde, erklärte 
die Post- und Telegraphenverwaltung, daß 
dies im Hinblick auf die generelle Arbeitszeit
verkürzung und aus wirtschaftlichen Erwä
gungen nicht durchführbar sei. 

n, 6. Eine Überprüfung des Geldzustell
dienstes beim Postamt 1150 Wien ergab, drß 
die Auslastung der Geldzusteller an die vor
gesehene Soll-Leistung nicht herankommt. 
Zum teilweisen Ausgleich haben diese Be-

diensteten an den Zustellvorbereitungen mit
zuwirken. Die Post- und Telegraphenverwal, 
tung hat eine Überprüfung der Auslastung des 
Geldzustelldienstes beim Postamt 1150 Wien 
angeordnet. 

Seitens des RH wurde eine Rationalisierung 
des Zustelldienstes durch Zusammenlegung 
der Geld- und Briefzustellung in eine Gesamt
zustellung in Vorschlag gebracht und unter 
anderem damit begründet, daß die Briefzu
steller an den starken Auszahlungstagen schon 
bisher in beträchtlichem Ausmaße bei der 
Geldzustellung aushelfen mußten. Außerdem 
wurde darauf hingewiesen, daß durch die 
Zunahme des bargeldlosen Zahlungsverkehrs 
beim Geldzustelldienst eine rückläufige Ten
denz festzustellen ist. Die Post- und Tele
graphenverwaltung teilte hiezu mit, daß eine 
reine Geldzustellung nur mehr in beschränk
tem Ausmaße in der Bundeshauptstadt sowie 
in einigen Landeshauptstädten bestünde. Eine 
generelle Umstellung könnte in diesen Städten 
jedoch derzeit zu betrieblichen Schwierigkeiten 
führen. 

71, 7. Im Hinblick auf den bei der Orts
briefumleitung des Postamtes 1150 Wien 
festgestellten, nicht unerheblichen Verkehrs
rückgang wurde empfohlen, den Personalstand 
entsprechend zu senken und für eine Reduktion 
des Überstundenaufwandes Sorge zu tragen. 
Die Post- und Telegraphenverwaltung wendete 
dagegen ein, daß neuerdings wieder ein An
steigen der Zahl der Sendungen zu vermerken 
sei. Überdies wurde der Ortsbriefumleitung 
eine zusätzliche Tätigkeit, nämlich die Fach
postkartierung übertragen, wodurch der Ver
kehrsrückgang kompensiert worden sei. 
Weiters zeigte sich bei der Briefumleitung, daß 
die Verteilleistungen der einzelnen Bedien
steten unterschiedlich sind und nicht selten 
unterhalb der festgesetzten Norm bleiben. 
Um Rückstände zu vermeiden, ergebe sich 
deshalb gelegentlich die Notwendigkeit, zu
sätzliche Bedienstete gegen Überstundenzah
lung einzusetzen. Solche Minderleistungen 
seien jedoch auf Arbeitskräfte beschränkt, die 
noch nicht eingearbeitet sind oder körperliche 
Mängel aufweisen, sowie auf ältere Bedienstete, 
die für den Außendienst nicht mehr geeignet 
sind. In Hinkunft wird auf eine gleichmäßigere 
Zuteilung des Sortiermaterials geachtet werden. 

71, 8. Die Einführung des Postleitzahlen
systems veranlaßte den' RH darauf hinzu
weisen, daß hiedurch ein rascheres Arbeits
tempo und somit eine Leistungssteigerung bei 
der Briefsortierung möglich sein müßte. Eine 
Verminderung des Personalstandes bzw. ein 
Absinken des Überstundenaufwandes konnte 
jedoch weder in der Ortsbriefumleitung noch 
in der Fernbriefumleitung festgestellt werden. 
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. Die Post- und Telegraphenverwaltung wies verarbeitungsanlage, die sich im Fernsprech
darauf hin, daß die Vereinfachung durch das gebührenamt befindet. Die Einbeziehung der 
Postleitzahlensystem nach den gemachten Er- gesamten Warenbewirtschaftung in die EDVA 
fahrungen keine besondere Leistungssteigerung ·soll bis Dezember 1970 beendet sein. 
zur Folge habe, da das Arbeitstempo durch die 
infolge des Kartierens nach Zahlen im Laufe 72, 2. Bei der Überprüfung des Personal-

standes wurde insbesondere. ein erheblicher des Dienstes auftretenden Ermüdungserschei-
nungen beeinträchtigt wird. Im übrigen lan- Mangel an Mittelschultechnikern festgestellt. 
gen beim Postamt 1150 Wien immer noch Im Hinblick darauf, daß bei der Telegraphen-
15% des Briefmaterials ohne Postleitzahlen- zeugverwaltung eine Vielzahl komplizierter 
angabe ein. technischer Artikel zu beschaffen ist, könnte 

sich dieser Mangel nach Ansicht des RH 
Der RH stellte zur Erwägun&r, bei der ~ ungünstig auswirken. Hiezu teilte die Post-

Kartierung nach dem Postleitzahlensystem und Telegraphenverwaltung mit, die Be
Bedienstete niedrigerer Verwendungsgruppen schaffungsbeamten hätten bei spezifisch tech-
einzusetzen, was zweifellos zu einer Einsparung nischen Fragen die Möglichkeit, die hiefür 
von Personalausgaben führen würde. zuständige technische Stelle einzuschalten. 

71, 9. Die Arbeit in den Briefumleitungen Auch sei bei der Warenbeschaffung die Ein
wird zum großen Teil während der Nacht flußnahme dieser Beamten auf technische 
erledigt. In den Nachtdiensten muß zufolge Einzelheiten mit Rücksicht auf die Einfüh
der langen Dienstdauer (bis zu zwölf Stunden) rung der Datenverarbeitung begrenzt.· 
mit einem Leistungsabfall gerechnet werden, 
weshalb vom RH zur Erwägung gestellt 72, 3. Die Grundlage für die Organisation 

und den internen Dienstbetrieb der Telewurde, die Nachtdienste möglichst auf die 
Zeit bis 24 Uhr einzuschränken. Die Post- graphenzeugverwaltung bildet eine vorläufige 
und Telegraphenverwaltung erklärte hiezu, Dienstvorschrift aus dem Jahre 1950, welche 
daß getrachtet wird, eine schrittweise Ver- bereits teilweise überholt ist. Nach Mitteilung 
minderung der Nachtdienste bei gleichzeitiger der Post- und Telegraphenverwaltung be
Verlängerung des Nachmittagsdienstabschnit- findet sich eine· den Empfehlungen des RH 
tes bis in die späten Abendstunden zu er- entsprechende Dienstvorschrift in Ausarbei-
reichen. tung. 

71, 10. Vor 10 Jahren wurde für das Post. 
amt 1150 Wien eine mechanische Briefsortier
anlage um fast 10 Mill. S angeschafft. Es ist 
dies eine viel Raum beanspruchende und 
offensichtlich ungenügend erprobte Anlage, 
welche die Erwartungen hinsichtlich Steige
rung der Sortierleistung nicht erfüllte. 

Da mit dieser Maschine derzeit lediglich 
zirka 10% des Briefanfalles kartiert werden, 
wurde eine Demontage der Anlage zur Er
wägung gestellt. Die Post- und Telegraphen
verwaltung gab in ihrer Stellungnahme zu, 
daß die mechanische Briefsortieranlage den 
derzeitigen· Anforderungen nicht mehr ent· 
spreche; es besteht daher der Plan, eine 
moderne automatische Anlage, der später 
eine elektronische BriefsOl,tieranlage folgen soll, 
anzuschaffen. 

Im Hinblick auf die unzulänglichen finan
ziellen Möglichkeiten sei der Zeitpunkt der 
Anschaffung noch unbestimmt. 

Telegraphenzeugverwaltung 

72, 1. Der Telegraphenzeugverwaltung in 
Wien, XXII., obliegt die Beschaffung des 
gesamten Materials für Telephon, Telegraph 
und Fernschreiber. Die Bewirtschaftung des 
fernmeldetechnischen Materials erfolgt im 
wesentlichen mittels elektronischer Daten-

72, 4. Obwohl die Telegraphenzeugver
waltung, wie bereits erwähnt, als zentrale 
Beschaffungsstelle für den gesamten Material
bedarf des Fernmeldesektors eingerichtet ist, 
werden verschiedene Materialien unmittelbar 
von der Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung angekauft. Es handelt 
sich hiebei insbesondere um die Beschaffung 
der Erdkabel, der Telephonapparate sowie 
verschiedener sonstiger Geräte und Einrich
tungen. Dadurch besteht eine Doppelgleisig
keit, die dem Zweck der Einrichtung einer 
zentralen Beschaffungsstelle widerspricht und 
einen vermeidbaren Verwaltungsaufwand ver
ursacht. Die Post- und Telegraphenverwaltung 
teilte hiezu mit, daß der Telegraphenzeugverwal
tung die Beschaffung des gesamten Materials 
für den Betrieb und die Instandhaltung, aber 
Iücht für die Investitionen im Rahmen des 
Ausbau- und Erweiterungsprogramms obliege. 
Es sei jedoch in Aussicht genommen, die Be
schaffung dieser Materialien mit Ende des 
Automatisierungsprogramms ebenfalls an die 
Telegraphenzeugverwaltung zu übertragen. 

Hinsichtlich der Güteprüfungen der einlan
genden Geräte und Materialien wurde festge
stellt, daß diese ausschließlich vom Fernmelde
technisehen Zentralamt durchgeführt werden. 
Da damit ein nicht unerheblicher Verwaltungs
aufwand verbunden ist und es sich bei vielen 
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Lieferungen um sogenannte Regelwaren, die 
immer wieder bestellt werden, handelt, emp· 
fahl der RH, in Hinkunft nur höherwertige 
Waren, die erstmals angeschafft werden, 
vom Fernmeldetechnischen Zentralamt prüfen 
zu lassen. Alle übrigen Güteprüfungen könnte 
die Telegraphenzeugverwaltung selbst durch· 
führen. Nach Mitteilung der Post· und 
Telegraphenverwaltung wird eine Abgren. 
zung der Zuständigkeiten zwischen Tele· 
graphenzeugverwaltung und dem FernrneIde· 
technischen Zentralamt in die Wege geleitet 
werden. 

72, 5. Von im Jahre 1967 angeschafften 
20.000 Betonsockeln für Freileitungsmaste 
befanden sich ein Jahr später immer noch 
die Hälfte auf Lager. Eine dem Bedarf 
zeitlich und mengenmäßig angemessenere Be· 
schaffung sowie ein dezentralisierter Ankauf 
wegen der hohen Transportkosten in die 
Bundesländer wurde empfohlen. Die Post· 
und Telegraphenverwaltung teilte hiezu mit, 
daß es sich hie bei um den präliminierten Jahres· 
bedarf an Betonmastfüßen für Instandhaltungs. 
zwecke handelte. Die vorgesehenen Instand· 
haltungsarbeiten konnten jedoch wegen Per· 
sonalmangels nicht im vorgesehenen Umfang 
durchgeführt werden. Bei künftigen Bestel· 
lungen würde im Sinne der Empfehlungen des 
RH vorgegangen werden. 

72,6. Zu dem vom RH per Jahresende 1967 
festgestellten überhöhten Kabelbestand teilte 
die Post· und Telegraphenverwaltung mit, 
daß die damalige Auftragslage bei der Kabel· 
industrie die vorzeitige Lieferung eines Groß. 
teils der für 1968 bestellten Kabel bedingt 
habe. Auch sei der hohe Lagerstand zu einem 
beträchtlichen Ausmaß darauf zurückzuführen, 
daß Restlängen nach erfolgter Durchführung 
von Bauvorhaben nicht im erforderlichen Aus· 
maß der Altstoffverwertung zugeführt worden 
waren. Die Dienststellen seien daher beauf· 
tragt worden, in Hinkunft für die Aussonderung 
nicht mehr benötigter Kabellängen Sorge zu 
tragen. 

·72, 7. Die Lagerbaracken der Telegraphen. 
zeugverwaltung befanden sich in einem derart 
baufälligen Zustand, daß bereits die Sicher· 
heit der darin beschäftigten Personen ge· 
fährdet erschien. Es wurde nahegelegt, in 
dieser Hinsicht so schnell wie möglich Abhilfe 
zu schaffen. In ihrer Stellungnahme teilte 
die Post· und Telegraphenverwaltung 
mit, daß Sicherheitsrnaßnahmen zur Ab· 
wendung unmittelbarer Gefahren für die Be· 
diensteten getroffen werden. Im übrigen wer· 
den die Möglichkeiten für den Bau eines' 
neuen Verwaltungs. und Lagergebäudes 
geprüft. 

Österreichische Bundesbahnen 

Bundesbahndirektion Wien; 
Betriebsabteilung 

73, 1. Die Bundesbahndirektion Wien ver· 
waltet eine Streckenlänge von rund 2700 km, 
d. s. 46% der Gesamtstrecke der ÖBB. Das 
Streckennetz ist besonders in Niederösterreich 
sehr eng, die Abfertigungsstellen (Bahnhöfe, 
Halte· und Ladestellen) sind im Durchschnitt 
nur 5·8 km voneinander entfernt, während 
diese Entfernung bei den übrigen drei Bundes· 
hahndirektionen durchschnittlich 7·1 km be· 
trägt. Daraus ergibt sich ein relativ hoher 
Personalstand des Betriebsdienstes im Bereich 
der Bundesbahndirektion Wien. Im Frühjahr 
1968 waren 12.467 Bedienstete eingesetzt, 
davon 9463 im ortsgebundenen Dienst, 
2879 im Fahrdienst und 125 im leitenden und 
überwachenden Dienst der Bet:riebsabteilung. 
Die mit diesem Personaleinsatz zusammen
hängenden Ausgaben betrugen im Jahre 1967 
817 ·Mill. S. Aus der Tatsache, daß davon 
99% auf Gehälter, Löhne und Nebengebühren 
und nur 1 % auf Betriebsstoffe und Inventar 
entfielen, geht die außerordentliche Lohn
intensität des Betriebsdienstes gegenüber den 
technischen Dienstzweigen der ÖBB hervor. 

73, 2. Die Betriebsabteilung hat· in den 
vergangenen Jahren versucht, durch organi
satorische Maßnahmen, z. B. durch Auf
lassung einzelner Dienststellen, Nachtsperren 
von Bahnhöfen und Zusammenlegung von 
Dienstposten eine Senkung des Personalstandes 
im ortsgebundenen Dienst zu erreichen. Es 
gelang auch, in den Jahren von 1951 bis 1967 
1066 Bedienstete einzusparen. Dieser Erfolg, 
der eine Senkung von 6 %0 im J ahres
durchschnitt bedeutet, wurde durch die in der 
neuen Dienstdauervorschrift der ÖBB ent· 
haltene dienstrechtliche durchaus gerecht
fertigte Besserstellung der Bediensteten aller
dings wieder weitgehend wettgemacht. 

Dieser Sachverhalt bestärkte den RH in 
seiner Ansicht, daß beim Betriebsdienst der 
ÖBB ·nur auf dem Wege der Automatisierung 
dne ins Gewicht fallende Personal- und Kosten· 
senkung erzielt werden kann. In Frage kommt 
vor allem die Errichtung von Mittel- und 
Zentralstellwerken, Fernsteuerungen und auto
matisiert\'ln Rangier- und Kreuzungsschutz. 
anlagen, die neben dem Rationalisierungs
effekt auch den Vorteil größerer Betriebs. 
sicherheit bieten. Als besonders günstig sind 
dabei die Mittelstellwerke zu beurteilen, ·die 
für einen kleinen Bahnhof etwa 3 Mill. S 
kosten und eine Einsparung von sechs Stell
werksbediensteten und somit von 500.000 S 
jährlich ermöglichen. Aber auch z. B. durch 
die Errichtung des Zentralstellwerkes im 
Hauptbahnhof Graz (Kostenaufwand rund 
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32 Mil!. S) konnten 36 Bedienstete für andere 
Verwendungen abgezogen und jährlich 
4,9 Mill. S eingespart werden. 

73, 3. Der RH, der schon im TB 1963 
Abs. 135 eindringlich auf die Notwendigkeit 
hingewiesen hatte, sich in erhöhtem Ausmaß 
der modernen Eisenbahn-Sicherungstechnik 
zu bedienen, beanstandete, daß die ÖBB in 
den vergangenen Jahren von dieser Rationali
sierungsmöglichkeit nur in unzureichendem 
Ausmaß Gebrauch gemacht haben. So wurden 
in den Jahren 1960-1963 durchschnittlich 
25 Mill. S und in den Jahren 1964-1967 im 
Durchschnitt 36 Mill. S für diesen Zweck auf
gewendet. Dagegen zeigt das neue, den siche
rungstechnischen Nachholbedarf berück
sichti~ende lO-J ahres-Investitionsprogramm 
der ÖBB (1968-1977) für diese Z!"ecke eine 
durchschnittliche Jahresquote von 150 Mill. S. 
Damit stehen die ÖBB aber nicht nur vor 
großen Finanzierungsproblemen. Es wurde 
nämlich unterlassen, eine auf das neue Pro
gramm ausge~ichtete Arbeitskapazität bei den 
beteiligten ÖBB-Dienststellen zu schaffen. 
Auch die inländischen Erzeugerfirmen haben 
keine entsprechende Vorsorge getroffen. Dabei 
wäre die Durchführung dieses Investitions
programms nicht zuletzt deshalb besonders 
dringend, weil bei dem zur Bedienung der 
Stellwerke eingesetzten Personal infolge Über
alterung in den nächsten Jahren ein starker 
Abgang zu erwarten ist und außerdem etwa 
25% aller Stellwerksapparate ihre durchschnitt
liche Nutzungsdauer erheblich überschritten 
haben und daher aus Sicherheitsgründen in 
nächster Zeit durch Neuanlagen ersetzt werden 
sollten. Diese Schwierigkeiten hätten nach 
Meinung des RH weitgehend vermieden wer
den können, wenn die ÖBB ihre Automati
sierungserfordemisse rechtzeitig und gebüh
rend beachtet hätten. 

Die Generaldirektion der ÖBB erwiderte 
in ihrer Stellungnahme hinsichtlich der 
mangelnden Vorsorge für eine zur Erfüllung 
des Investitionsprogramms ausreichende Ar
beitskapazität, daß sich Personalaufnahmen 
bei den Firmen und auch bei den ÖBB wegen 
der erforderlichen Spezialausbildung erst nach 
zwei Jahren auf die Produktion voll aus
wirken. Derartige Vorsorgen könnten aber 
nur getroffen werden, wenn finanzielle Garan
tien für die Ausführung eines langfristigen 
Programms vorliegen, was aber bisher nie 
im erforderlichen Rahmen zu erreichen ge
wesen sei. 

Dazu wur<Je vom BM f. Finanzen mit
geteilt, daß inzwischen ein dreij ähriges V 01'

finanzierungprogramm ausgearbeitet wurde. 
Die Genehmigung der entsprechenden Vor
belastungen sei erteilt worden. 

14,1 

73, 4. Im Jahre. 1966 wurde das neue 
Zentralstellwerk im Bahnhof Wr. Neustadt 
in Betrieb genommen, dessen Kosten ein
schließlich der hochbaulichen Umgestaltungen 
42·7 Mill. S betrugen. Diese moderne Siche
rungsanlage bedingt jedoch für den Verschub
dienst an Stelle der traditionellen Verständi
gungsmittel wie Hand- oder Rufsignal pro 
Verschubpartie eine Rangierfunkanlage, deren 
ortsfeste Teile in den Stellwerken stehen, 
während die Verschublokomotiven mit fahr
baren und die Verschubbediensteten mit trag
baren Geräten ausgerüstet sind. Der RH 
bemängelte, daß von den drei Verschubpartien 
in Wr. Neustadt erst zwei mit Funkgeräten 
ausgerüstet waren, södaß bei der dritten Partie 
ein zusätzlicher Verschubbediensteter zur 
Signalübertragung eingesetzt werden mußte, 
wodurch jährliche Mehrkosten von 300.000 S 
entstanden. Für die fehlenden Rangierfunk
geräte wäre nur eine einmalige Ausgabe von 
72.000 S nötig gewesen. Der mögliche Rationa
lisierungserfolg des im Jahre 1966 eröffneten 
Zentralstellwerks konnte somit wegen Unter
lassens dieser relativ geringfügigen Anschaffung 
nicht völlig erreicht werden. 

Die Generaldirektion der ÖBB gab in ihrer 
Stellungnahme bekanrit, daß die Mittel für die 
restlichen Funkgeräte erst im Jahre ] 968 
beTeitgestellt werden konnten. 

73, 5. Als besonders dringlich zeigte sich 
im Bereich der Bundesbahndirektion Wien 
das Nebenbahnproblem, da hier bei einer 
Streckenlällge von rund 2700 km etwa 1500 km, 
also der überwiegende Teil, auf 42 Nebenbahn
strecken entfallen. Soweit diese Linien nicht 
aus betrieblichen Gründen bestehen bleiben 
müssen, wie z. B. für den Umleitverkehr bei 
Unterbrechung von Hauptstrecken, sind sie 
seit dem Jahre 1957 Gegenstand eingehender 
betriebswirtschaftlicher Untersuchungen, die 
sich mit der Ermittlung von Einnahmen 
und Kosten und auch mit dem eventuellen 
Ersatz des Schienenverkehrs durch Straßen
fahrzeuge befassen. Zur Zeit der Einschau 
des RH lagen abgeschlossene Berichte erst 
von 23 Strecken vor, 8 weitere Strecken 
standen noch in Bearbeitung. Die Unter
suchungsergebnisse bewiesen, daß die Erträge 
der einzelnen Nebenlinien (einschließlich des 
Zubringer wertes) im ungünstigsten Fall 13,5%, 
im besten Fall 50 % der erforderlichen Auf
wendungen zu decken imstande waren; 
meistens lag der Prozentsatz zwischen 20 
und 25. Die hohen Ausgaben für die Neben
bahnen bestanden hauptsächlich aus den fixen 
Kosten für das Betriebspersonal, wobei auf 
diesen Strecken im Zuge von Sparmaßnahmen 
ohnedies nur mehr eine Minimalbesetzung 
belassen wurde. Weitere Einschränkungen 
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wären bei AufrechterhaUung des Betrie bes sächliclikonnte bisher keine einzige der beantrag
nur mehr auf jenen Strecken möglich, bei ten Einstellungen erreicht werden. Die von den 
denen noch keine Verdieselung durchgeführt ÖBB dafür verantwortlich gemachten" Wider
wurde, was bei 10 der 23 untersuchten Strecken stände der örtlichen politischen Behörden" 
zutrifft. erachtete der RH nicht als ausreichenden 

Die Untersuchungen der Nebenbahnen be- G~und für das j~hrelange Hinauss?hieben d~r 
wiesen ferner die seit Jahren bestehende Em~tellungsant~ag~. Er vertrat vIe~m~hr dIe 
Rückläufigkeit des Güterverkehrs, die beson- Ansl?h.t, daß dIe ÖBB den oft ledlghc~ auf 
ders kraß bei Öl und Holz zutage trat. Aber Tra~htlOn beruhenden Argumente~ .der lllt~r
auch im Personenverkehr waren infolge des ve~llerenden.lokalen ~telle~ rec~tzeItIg BeweIse 
Trends zum Individualve. rkehr, durch die I großerer WIrtschaft~.IChkeIt hatten entgegen
Bevorzugung der Autobuslinien und wegen halten sollen. So brachte z. ~ .. der Ersatz des 
der Zunahme des Werksverkehrs mit firmen- ~ersonenz~gverkehrs durch ~lmenbusse neben 
eigenen Kraftfahrzeugen sinkende Einnahmen ~mer Verrmgerung des. BetrIebsabganges der 
zu beobachten. ÖBB auch den Vorteil für die Fahrgäste mit 

D' 0" BB b d . sich, an Stelle abseits gelegener Bahnhöfe nun 
le . ha en aus en vorhegenden Haltestellen in der Ortsmitte benützen zu 

Ergebmssen folgende Konsequenz gezogen: kö nen' außerdem würden dadurch kü zere 
Es wurde für 13 Strecken mit einer Gesamt- F ~ zeiten Bedarfshaltestellen und ein lei~hte 
l" 357 k d' . ... h l' h Gar , r ange von m, Ie emen Ja: r lC en e- anpassungsfähiger Fahrplan ermöglicht werden. 
barungsabgang von rund 76 MIll. S verur- Auch handelte es sich bei den nun zur Ein
sach!en, ?ei der Eisenbahnbehör~e die völlige stellung beantragten Linien in der Regel um 
B~trIe?Semstellung ~eantragt. Fur 6 Strecken solche, deren wirtschaftliche Entwicklung nur 
mIt emer Gesamtlange von 198 km wurde einem allmählichen Absterben vergleichbar 
der Antrag auf Einstellung des Personen- ist· Einschränkung der Zugzahlen Schru p_ 
verkehrs unter W ~iterf~hrung des Güter- fu~g der Zuglängen, Führung ~on Zü~en 
v~rkehrs au~ ?er ~chiene e~ngebracht; dadurch nur mehr auf Teilstrecken, Abbau der Ver
konnte der Jahrhche BetrIebsabgang um rund kehrsstellen und allmähliche Verringerung der 
33 Mill. S ~esenk~ werden. Die ~.esa~te Ein- Bahnhofbesetzung bis auf einen Geschäfts
sparun~ wurde SICh daher ~~f J~hrhch rund führer, der nur wenige Stunden tagsüber an-
109 Mdl. S belaufen. Der Jahrhche Abgang s nd ist Dagegen blieb de Aufwand f" 
d f d · S k . . I d we e. r ur 

es. au lesen trec en emZUrIC 1te~ en die zweiköpfige Bedienung der Dampflokomo-
S~hlenenersatzv:erkehrs wurde von den ÖB.B tiven, füt.das Zugpersonal, für die Beförderung 
mit etwa 6 MIll. S veranschlagt, sodaß em der schweren Zuglast und für die betriebs
Gesamterfolg dieser Maßnahmen im Betrage sichere Erhaltung des Gleises bestehen. Es 
von 103 Mill. S zu erwarten wäre. ist zweifellos unwirtschaftlich und mit der 

Der RH hat sich bereits in mehreren Tätig- Forderung nach kaufmännischer Führung der 
keitsberichten mit dem Problem der unren- ÖBB nicht in Einklang zu bringen, wenn bei 
ta bIen Nebenbahnen befaßt (TB 1963 Abs. 137, .solchen Nebenbahnen Züge mit einem Mindest
TB 1965 Abs. 116 und TB 1966 Abs. 86) gewicht von 70 t eingesetzt werden, obwohl 
und sich davon überzeugt, daß die Weiter- für die wenigen Reisenden ein Kleinbus mit 
führung dieser Linien den ÖBB wirtschaftlich 1·5 t ausreichen würde. 
nicht zugemutet werden ka.nn. In diesen 
Fällen war empfohlen worden, ehestens Ein
stellungsanträge gemäß § 29 Abs. 1 Eisenbahn
gesetz 1957 zu stellen. Die jährlichm Verluste 
der Nebenbahnen waren stets vom Bund 
getragen worden, da das Interesse der für 
dic Aufrechterhaltung von Nebenlinien ein
tretenden lokalen Körperschaften bisher nir
gends so weit reichte, die Abgeltung des dadurch 
entstehenden Verlustes an die ÖBB zu gewähr
leisten. 

Anläßlich der Prüfung der Betriebsabteilung 
Wien wurde nun beanstandet, daß die oben 
erwähnten Einstellungsanträge viel zu spät, 
nämlich erst. im März 1968 bei der Eisenbahn
behörde eingebracht worden sind, obwohl 
die ausweglose Unrentabilität dieser Linien 
bereits durch die mehr als zehn Jahre dauern
den Untersuchungen längst erwiesen war. Tat-

Obwohl dem RH bekannt ist, daß die 
vorstehend genannte Einsparungsziffer von 
jährlich 103 Mill. S zum Teil nur auf Schätzun
gen der ÖBB beruht und bei völliger Strecken
stillegung anfangs wegen Aufwendungen für 
die Einrichtung eines Ersatzverkehrs nicht 
voll erreicht werden dürfte, erschien die Größen
ordnung dieser Einsparungsmöglichkeit doch 
so beachtenswert, daß ihre Verwirklichung 
so rasch als möglich herbeigeführt werden 
sollte. 

Die Generaldirektion der ÖBB führte in 
ihrer Stellungnahme aus, daß sie im Jahre 1968 
die erwähnten Einstellungsanträge gestellt 
habe. Vor Erledigung dieser Anträge könnten 
Einsparungen bei den Nebenbahnen derzeit 
nicht durchgeführt werden. Von weiteren 
Zugeinschränkungen werde Abstand genom-
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men, "um in der Öffentlichkeit nicht den 
Eindruck eines Vorgreifens auf kaltem Wege 
zu erwecken". Auch die Möglichkeiten der 
Anwendung des sogenannten unechten 
Schienenersatzverkehrs -einzelne schwach 
frequentierte Personenzüge werden fahrplan
mäßig durch Autobuskurse ersetzt - seien 
ausgeschöpft. Die Verdieselung bestehen blei
bender Nebenbahnen scheitere wiederum an 
der budgetären Situation. Schließlich wurde 
betont, daß das Problem der Nebenbahnen 
nur im Rahmen eines österreichischen Gesamt
verkehrskonzeptes auf breiter Basis einer 
befriedigenden Lösung zugeführt werden könne. 

Der RH hielt dem entgegen, daß das Gesamt
verkehrskonzept der österreichischen Bundes
regierung hinsichtlich der Nebenbahnen fol
gende Forderung enthält: "Rasche Aufstellung 
von Stufenplänen für die gänzliche oder teil
weise Einstellung von auch in Zukunft ver
kehrsschwachen, verlust bring enden Strecken". 
Jeder Zeitverlust, der bei der Verwirklichung 
dieses Konzeptzieles - ausweglos unrentable 
Nebenlinien zur Einstellung zu bringen -
eintritt, war daher vom RH zu beanstanden. 
Weiters war zu bemängeln, daß als Folge 
dieses Zeitverlustes auch die zu treffenden 
Vorbereitungsmaßnahmen, zu denen nicht 
zuletzt auch solche zur Vermeidung sozialer 
Härten beim Betriebspersonal zählen (Um
schulung, Übersiedlung usw.), nicht rechtzeitig 
in die 'Vege geleitet werden könnten. 

73, 6. Im Zusammenhang mit der vom 
Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen bekanntgege belien Tatsache, 
daß die ÖBB eine überflüssig große Anzahl an 
Bahnhöfen besitzen, da die eine Hälfte aller 
Bahnhöfe 97%, die andere Hälfte jedoch nur 
3 % der Frachtgeschäfte abwickelt, werden 
von den Bundesbahndirektionen Untersuchun
gen über das kommerzielle Aufkommen sämt
licher Bahnhöfe durchgeführt. Die Reihung 
der Bahnhöfe wird dabei in Leistungszahlen 
ausgedrückt, die den tatsächlich anfallenden 
Aufgaben entsprechen. Als Folge dieser Unter
suchungsergebnisse wurden von den ÖBB 
im Zuge von Rationalisierungsmaßnahmen seit 
1966 36 Bahnhöfe aufgelassen, 67 Bahnhöfe 
in unbesetzte Verkehrsstellen umgewandelt 
und in 184 Bahnhöfen die Abfertigung von 
Stückguts endungen aufgelassen. 

Der RH bezeichnete diese Untersuchungen 
als sehr aufschlußreich, ver mißte jedoch eine 
von der Generaldirektion der ÖBB herauszu
gebende Richtlinie, ab welchem Grenzwert 
(Frachtaufkommen, Anzahl der Fahrgäste) 
die Einstellungswürdigkeit eines Bahnhofes 
als gegeben erachtet wird. Derartige Grenz
werte für die Rentabilität von Bahnhöfen 
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sind z. B. von der Deutschen Bundesbahn 
bekanntgegeben worden. 

Die Generaldirektion der ÖBB bestätigte 
in ihrer Stellungnahme das Fehlen einer 
solchen generellen Richtlinie, verwies jedoch 
darauf, daß die Bahnhöfe laufend auf ihre 
Rentabilität geprüft würden. Zweifellos gebe 
es noch Bahnhöfe, deren Aufrechterhaltung 
unrationell sei; dies liege jedoch oftmals nicht 
an den ÖBB, da "von der Öffentlichkeit gegen
ständlichen Maßnahmen sehr große Wider
stände entgegengesetzt werden". 

Dazu bemerkte der RH, daß seiner Ansicht 
nach die Festlegung einer Rentabilitätsgrenze 
für die Aufrechterhaltung von Bahnhöfen 
nicht nur eine wichtige innerbetriebliche Richt
linie, sondern auch eine wertvolle Informations
quelle für die Öffentlichkeit darstellen würde, 
um das Verständnis für betriebswirtschaftlieh 
notwendige Maßnahmen der ÖBB zu wecken. 

73, 7. An Hand von Frequenzzählungen 
der ÖBB zeigte sich eine auffallend unregel
mäßige Besetzung bei den zwischen Hüttel
dorf-Hacking und Unter Purkersdorf pendeln
den Garnituren. Es verkehren dort täglich 
je Richtung 29 bis 30 Züge mit je 128 Sitz
plätzen. Einzelne Züge sind leer, einzelne mit 
10 bis 30 Reisenden besetzt, andere Kurse 
führen bis zu 90 Reisende, wenige sind ganz 
voll. Der RH stellte fest, daß die Fahrplan
gestaltung den wechselnden Frequenzen bereits 
dadurch Rechnung getragen hat, daß die 
normalen halbstündigen Intervalle der Pendel
züge in den verkehrsschwachen Zeiten bis auf 
1 Stunde ausgedehnt wurden. Es wurde 
jedoch empfohlen, die Möglichkeiten zu einer 
noch weitergehenden Anpassung des Verkehrs
angebotes an den tatsächlichen Bedarf zu 
prüfen. 

Die Generaldirektion der ÖBB erklärte in 
ihrer Stellungnahme, daß diese Pendelzüge 
zum größten Teil Wiener Stadtgebiet befahren 
und somit vorwiegend dem städtischen Verkehr 
dienen. Derzeit werde die Reduzierung des 
Pendelverkehrs um drei bis vier Zugpaare 
erwogen. 

73, 8. Den Frequenzzählungen der ÖBB 
war auch zu entnehmen, daß die Fahrgast
zahlen auf der Wiener Schnellbahn weiterhin 
eine steigende Tendenz aufweisen. Im No
vember 1967 verkehrten zwischen Floridsdorf 
und Meidling täglich etwa 200 Schnellbahn~ 
züge mit einem Platzangebot von insgesamt 
60.000 Plätzen. Die stärkste Frequenz 
- zwischen Praterstern und Landstraße -
betrug 91 %, die schwächste - zwischen 
Südtiroler Platz und Meidling - 46%. Auf 
den Schnellbahnästen nach Wr. Neustadt, 
Gänserndorf und Stockerau verkehrten dem 
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Bedarf entsprechend weniger Züge; der Aus
nützungsgrad sank von Wien aus abnehmend 
gegen Süden von 58 auf 8%, gegen ßänsern
dorf von 60 auf 21 % und gegen Stockerau 
von 65 auf 23%. Insgesamt wurden am Tage 
der Zählung 102.000 Schnellbahnreisende be
fördert. Die derzeit·vorhandenen 27 dreiteili
gen Schnellbahngarnituren haben zusammen 
5400 Sitzplätze, d. h. am Zähltag war jeder 
Sitzplatz durchschnittlich 19 mal besetzt. 

Der RH stellte fest, daß nach einer Verein
barung zwischen den ÖBB und den Wiener 
Städtischen Verkehrsbetrieben die Gesamt
einnahmen aus der Tarifgemeinschaft auf der 
Wiener Schnellbahn seit Jänner 1967 im Ver
hältnis 65: 35 aufgeteilt werden. Für diese 
Auf teilung waren seitens der Vertl:'agspartner 
als Grundlage nur die Zahlen der mit Fahr
scheinen der Wiener Städtischen Verkehrs
betriebe reisenden Schnellbahn-Fahrgäste 
herangezogen worden. Reisende mit Schnell
bahnkarten oder anderen ÖBB-Fahrausweisen, 
die also nicht auf die Straßenbahn umsteigen, 
waren außer Betracht geblieben. 

Letzteres schien dem RH für die ÖBB 
insofern einen Nachteil darzustellen, da auch 
durch die Beförderung dieser Reisenden ein 
städtisches Verkehrs bedürfnis befriedigt wird, 
wodurch den Wiener Städtischen Verkehrs
betrieben die Bereitstellung von zusätzlichen 
Straßenbahnzügen oder Autobussen erspart 
wird. Auch können die ÖBB für die immerhin 
28 km lange Strecke Liesing-Süßenbrunn nur 
den Schnellbahn-Fahrpreis von 3·50 S ver
langen, während der normale ÖBB-Tarif für 
diese Entfernung 18,- S beträgt. Der RH 
t'mpfahl, - diese Umstände bei künftigen Ein
nahmen-Aufteilungsverhandlungen mit der 
Stadt Wien zu berücksichtigen. 

Die Generaldirektion der' ÖBB bezeichnete 
die Ansicht des RH, daß die ÖBB auch bei 
der Beförderung von Reisenden mit ÖBB-Fahr
ausweisen auf der Wiener Schnellbahn dem 
innerstädtischen Verkehr dienen, als ,!sehr 
interessantes Argument", da' es auch auf 
andere innerstädtische Verkehre der ÖBB 
zutreffe. Auch auf die große Spanne zwischen 
dem allgemeinen ÖBB-Tarif und dem Schnell
bahn-Tarif werde bei kommenden Vereinbarun
gen im Zusammenhang mit der Tarifgemein
schaft zurückzukommen sein. 

73, 9. Die Schadenersatzleistungen der ÖBB 
für Beschädigung, Verlust oder Minderung des 
Transportgutes haben sich nach einer Statistik 
der Zentralen Reklamations- und Ausfor
schungsstelle der ÖBB in den letzten 10 Jahren 
von 3·5 auf 8 Mill. S erhöht, die Zahl der ver-

. güteten Schadensfälle ist von 6847 auf 12.572 
gestiegen. Bemerkenswert erschien dem RH, 
daß die Fälle, in denen als Schadensursache 

"unbekannt" eingetragen wurde, in diesem 
Zeitraum von 12 auf 65% gestiegen sind. 
Da aus diesem Umstand auf Ungenauigkeiten 
bei der Tatbestandsaufnahme geschlossen 
werden könnte, regte der RH eine sorgfältigere 
Prüfung der Schadensursachen an, nicht zu
letzt, um ungerechtfertigte Schadenersatz
leistungen s~itens der ÖBB zu verhüten. 

Die Generaldirektion der ÖBB gab in ihrer 
Stellungnahme dazu bekannt, daß bei der 
"Tatbestandsaufnahme" nur eindeutig erkenn
bare Schadensursachen eingetragen werden 
dürfen. Aus· Vorsicht werde oft jedoch nur der 
Vermerk "Ursache unbekannt" aufgenommen, 
zumal es auch tatsächlich in der Mehrzahl 
der Schadensfälle nicht möglich sei, mit 
Bestimmtheit eine Ursache sofort zu erkennen. 
Es sei bereits veranlaßt worden, daß künftig 
die bei den jeweiligen Erhebungen festgestellten 
tatsächlichen Gründe angeführt werden, aus 
denen eine 8chadensvergütung der ÖBB erfolgt. 

73, 10. Auf Ersuchen des RH nahm die 
Bundesbahndirektioil Wien für die Jahre 1966/ 
67/68 eine Untersuchung der Auswirkungen 
von Langsamfahrstellenauf zweigleisigen 
Hauptbahnen vor. Während dieses Zeit
raumes konnte eine Abnahme der Anzahl 
der Langsamfahrstellen nicht beobachtet 
werden. Besonders ungünstig liegen in dieser 
Beziehung die beiden wichtigsten Strecken, 
die Westbahn und die Südbahn. Die Zahl 
der Langsamfahrstellen auf dem 126 km 
langen Streckenabschnitt von Wien-Westbahn
hof bis St. Valentin schwankte zwischen 6 
und 15, auf der 120 km langen Strecke von 
Wien-Südbahnhof bis Mürzzuschlag zwischen 
7 und 14. Zum ungünstigsten Zeitpunkt, im 
Herbst 1966, mußte jeder Zug durchschnittlich 
alle 11 bzw. 8·5 km auf eine verminderte 
Geschwindigkeit gebremst werden. Bei einer 
solchen Häufung von Langsamfahrstellen, die 
zum Teil noch mit eingleisigen Streckenab
schnitten, daher mit Warten auf den Gegenzug 
verbunden sind, wird die Einhaltung des 
Fahrplanes unmöglich. Es müssen große Ver
spätungen in Kauf genommen werden, die 
auch den ;Fahrplan der Anschlußstrecken in 
Unordnung bringen. 

Das Abbremsen und Wiederanfahreil der 
Züge verursacht Energieverluste, deren Kosten 
von der Bundesbahndirektion Wien für ihren 
Bereich nach Pauschalsätzen ermittelt wurden. 
Sie betrugen im Jahresdurchschnitt auf der. 
Westbahn 21·9 Mill. S und auf der Südbahn 
24 Mill. S. Der RH bemerkte, daß es mit einem 
ordnungsgemäßen Eisenbahnverkehr kaum 
vereinbar sei, wenn die Langsamfahrstellen 
durchschnittlich alle lO km aufeinanderfolgen, 
wie dies auf der Westbahn und Südbahn im 
Herbst 1966 der Fall war, und empfahl, durch 

9* 
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Koordinierung der beteiligten Fachdienste der I seien und daher im gegenständlichen Fall 
ÖBB für eine Minderung oder Einschränkung nicht ohne weiteres zu einem Vergleich heran
der Langsamfahrstellen auf ein erträgliches gezogen werden könnten. Im übrigen würden 
Maß zu sorgen. die gegenständlichen Reparaturarbeiten nur 

Die Generaldirektion der ÖBB bedauerte als "Füllarbeiten" durchgeführt, wenn die 
diese Massierung der Langsamfahrstellen in Signalhauptwerkstätte Wien weniger ausge
den Herbstmonaten und begründete sie mit lastet ist, wodurch sich eine entsprechende 
der Rücksichtnahme auf den verstärkten Wirtschaftlichkeit ergebe. 
Verkehr zu Ostern, Pfingsten und in den Demgegenüber bemerkte der RH, daß die· 
Som.mermonaten, welche Zeiten .. ,,:on einer Listenpreise der ÖBB im Sinne einer ordnungs
Behmderw:g dur~? Baustellen moghchst ver- gemäßen Verrechnung auf die tatsächlich 
schont bleIben mußten. benötigten Möbelstücke und nicht nur auf 

Der RH befaßte sich in diesem Zusammen- "einfache Kommerzware" abgestellt werden 
hang auch näher mit einzelnen Langsamfahr-, sollten. Ferner regte der RH an, die Kapazität 
stellen auf Hauptstrecken, die im Jahre 1968 i der Signalhauptwerkstätte eingehend zu unter
zu verzeichnen waren, aber bereits mehrere suchen, da die "Füllarbeiten" ein ungewöhn
Jahre hindurch bestanden hatten. Er knüpfte lieh hohes Ausmaß erreicht haben dürften. 
daran die Empfehlung, gerade solche· Fahrt-
hindernisse vordringlich zu beseitigen. 

Die Generaldirektion der ÖBB erklärte die 
bei der Beseitigung von Langsamfahrstellen 
aufgetretenen Verzögerungen größtenteils mit 
dem Fehlen ausreichender Geldmittel; in 
zwei Fällen hätten allerdings technische 
Gründe eine längere Dauer des Langsam
fahrens verursacht. 

73, 11. Der Materialdienst der Betriebs
abteilung hat u. a. für den Möbelbedarf von 

Baudirektion und Zentralstellc 
für Großbauvorhaben der öBB 

74. Die Stellungnahme des Vorstandes der 
ÖBB zu den äußerst umfangreichen Prüfungs
mitteilungen des RH lag bei Redaktions
schluß dieses TB erst in Teilabschnitten vor. 
Die Berichterstattung an den Nationalrat 
wird im nächsten TB erfolgen. 

H. Abschnitt *) 

Kapitalbeteiligungen des Bundes 

rund 500 Außendienststellen zu sorgen. Der 
Bedarf wird teils durch Ankauf genormter 
Typen, teils durch Reparaturen alter Möbel 
gedeckt. Die Instandsetzungen führt die 
Signalhauptwerkstätte Wien, Innstraße, aus. 
In den Jahren 1964-1966 wurde der Be- Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
triebsabteilung für solche Tischlerarbeiten ein für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
Betrag von insgesamt 1,050.996 Sangelastet, 
wovon 75% auf Löhne und 25% auf Material 
entfielen. Wie jedoch festgestellt wurde, hätte 
an Stelle dieser Reparaturen die Neuan
schaffung der gleichen Anzahl von Möbel
stücken - nach Listenpreisen der ÖBB ge
rechnet- geringere Kosten, nämlich nur 
770.220 S verursacht. Weiters wurde erhoben, 
daß vor der Erteilung des Reparaturauftrages 
keine Kostenvoranschläge vorlagen und daß 
dann die Verrechnung summarisch durchge
führt wurde; die Betriebsabteilung hatte 
daher gar keine Möglichkeit, die Wirtschaft
lichkeit der einzelnen Repa.raturen vorher 
oder nachher zu prüfen. 

Der RH vertrat die Ansicht, daß derartige 
Tischlerarbeiten nicht in den Aufgabenbereich 
einer Signalhauptwerkstätte gehören. Da die 
Möbelreparatur darüber hinaus offenbar auch 
unwirtschaftlich ist, wurde empfohlen, nach 
einer genaueren Rentabilitätsprüfung ent
sprechende Konsequenzen zu ziehen . 

. Die Generaldirektion der ÖBB wendete 
dagegen ein, daß die Listenpreise der ÖBB 
nur auf "einfache Kommerzware" abgestellt 

10 

Überblick über die allgemeine' Ent
wicklung der verstaatlichten Industrie 

75, 1. Der RH hat auch im Berichtsjahr 
neben der örtlichen Prüfung einzelner Unter
nehmungen die ihm gemäß § 12 Abs. 2 RHG. 
1948 übermittelten Jahresabschlüsse sämt
licher Unternehmungen, an denen der Bund 
beteiligt ist, die statistischen Meldungen und 
Erhebungen des zuständigen BM sowie den 
4. Bericht des Bundesministers für Verkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen an den 
Nationalrat und weiters die Monatsberichte 
des Instituts für Wirtschaftsforschung ausge-
wertet. 

75, 2. Da die vom Herrn Bundesminister 
für Verkehr und verstaatlichte Unterneh
mungen gemäß § 2 Abs. 2 ÖIG-Gesetz, BGBL 
NI'. 23/1967, dem Nationalrat nunmehr halb~ 
jährlich vorgelegten Berichte über die Lage 
der verstaatlichten Industrieunternehmungen 

*) Die im H. Abschnitt enthaltenen Prüfungsbericht.e sind 
unter Bedachtnahme auf die gesetzlich geschützten BetrIebs
und Geschäftsgeheimnisse (§ 12 Abs. 6 RHG. 1948) in der ge
botenen Kürze dargestellt. 
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in der Darstellung der Entwicklung jeweils 
nur die Vorjahreszahlen berücksichtigen, hält 
es der RH für zweckmäßig, in Fortführung 
seiner bisherigen Übung Zahlenreihen zur 
Beurteilung der Gesamtentwicklung in länger
fristiger Betrachtung zu besprechen. 

a) Organisation 

75, 3. In organisatorischer Hinsicht sind 
seit dem letzten TB des RH keine Änderungen 
eingetreten; die damals vom RH aufgezeigten 
Probleme sind im wesentlichen die gleichen 
geblieben und harren nach wie vor einer 
Lösung (vgl. TB 1967 Abs. 79, 3). 

b) Vermögensstand 

75, 4. Das Gesellschaftskapital (Grund
bzw. Stammkapital) der verstaatlichten Unter
nehmungen (ohne Unterbeteiligungen) betrug 
zum Jahresende 1968 6·2 Mrd. S 1). Die 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert 
aus einer Grundkapitalerhöhung bei Schoeller
Bleckmann Stahlwerke A. G. um 90 Mdl. S 
und bei vier weiteren Unternehmungen um 
zusammen 30 Mill. S sowie aus dem Abgang 
von 145 Mill. S Grundkapital der Wiener 
Starkstromwerke Ges. m. b. H. infolge der 
Teilfusionierung mit Elin-Union A. G. Das 
buchmäßige Reinvermögen (ohne Berück
sichtigung allenfalls vorhandener stiller Re
serven) betrug zum gleichen Zeitpunkt 
12·6 Mrd. S 1). Das eingesetzte Kapital 
schlug sich, gemessen am erzielten Umsatz, 
im Berichtsjahr 2'6mal um. 

c) Ertragslage 

Im einzeinen verzeichneten! 
Gewinne ') bis S 

1,000.000 ............... 
10,000.000 ............... 
20,000.000 ............... 

über 20,000.000 ............... 
Verluste bis S 

1,000.000 ........... , ... 
10,000.000 ............... 
20,000.000 ............... 

über 20,000.000 ............... 

d) Dividendenleistung 

1966 1967 
Anzahl der 

Unternehmungen 

2 2 
4 7 
2 
4 3 

1 
5 1 

3 
3 4 

75, 6. Auch die Dividendenleistungen, die 
schon in den letzten Jahren rückläufig waren, 
fielen um 41 Mill. Sauf 95 Mill. S (davon 
Österreichische Mineralölverwaltung A. G. 
65 Mill. Sund Österreichische Stickstoffwerke 
A. G. 23 Milt S). Die Angaben gelten jeweils 
für das betreffende Bilanzjahr : 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 
inMil1.S 

129 169 185 150 136 95 
Index (1960 = 100) 

55 72 79 64 58 40 

e)Stenerlelstung 

75, 7. Die buchmäßige Steuerleistung der 
verstaatlichten Industrie, die sich aus den 
statistischen Meldungen der Unternehmungen 
ergibt und außer den nach Aktiengesetz 
ausweispflichtigen Steuern vom Einkommen, 
Ertrag und Vermögen auch sonstige Abgaben
leistungen umfaßt, lag' 1967 um 115 Mill. S 
unter dem Vorjahresergebnis, was vor allem 
auf den Rückgang der Körperschafts- und 
Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Die ge-

75, 5. Als Erfolg verbuchten diese Unter- samte Steuerleistung betrug 12·2% des er
nehmungen 1967 Gewinne von 128 Mill. S zielten Bruttoumsatzes (1966: 12'7%). An 
(1966: 212 Mill. S) und Verluste von 212 Mill. S einzelnen Abgaben wurden geleistet (siehe 
(1966: 193 Mill. S). Es war somit das saldierte Tabelle auf Seite 147): 
Nettöergebnis erstmals negativ und ergab 75, 8. Nach Mitteilung der Finanzver
daher keine Verzinsung des Kapitals. Damit waltung hat die Abnahme der Abgaben
scheint allerdings der Tiefpunkt der Kon- rückstände der verstaatlichten Unternehmun
junkturentwicklung in der Grundstoffindu- gen, die im Jahre 1963 eingesetzt hat, im Jahre 
strie und in weiten Bereichen der Investitions- 1968 eine Beschleunigung erfahren. Die Ab
gütererzeugung erreicht worden zu sein. Tat- gabenrückstände verminderten sich um 
sächlich hat sich 1968 die Industriekonjunktur 44·9 Mill. S, d. s. um 16·9 Mill. S mehr als 
wieder kräftig belebt. Der Aufschwung be- im Jahre 1967. Dabei muß aber berück
gann schon Ende 1967, setzte sich im Früh- sichtigt werden, daß s{ch bei den im Jahre 
jahr fort und strebte im Spätsommer 1968 1968 vorgenommenen Veranlagungen wegen 
einem vorläufigen Höhepunkt zu. Im Durch- der gedrückten Gewinne vielfach hohe Gut
schnitt des Jahres 1968 nahm die Industrie- schriften ergeben haben, wodurch die Rück
produktion um 7·2% zu. Es sind daher für standsauftriebe in aller Regel weit schwächer 
1968 wieder bessere Ergebnisse zu erwarten. als in den Vorjahren in Erscheinung traten. 

') Ab 1967 ohne DDSG, deren Bundesanteile unmittelbar ') Bilanzmäßige Gewinne, d. h. einschließlich allfälliger 
vom BM f. Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen ver- Sclluldnachlässe des Bundes und ohne Berücksichtigung vor-
waltet werden. bilanzlieher Rücklagenbewegungen. 

1400 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)146 von 238

www.parlament.gv.at



-----------

i47 

i962 1963 1964 1965 1966 1967 
In liiJI. S 

Körperschaltsteuer ...... ; . ; .. ; ............ 447 475 651 555 452 399 
Gewerbesteuer ............................ 255 259 326 284 273 241 
Lohnsummensteuer ....................... 94 97 lO2 112 123 118 
Vermögensteuer •• ••••• 0-0 ••• 0 ••••••••••••• 161 219 236 192 200 203 
Umsatzsteuer •••••••••• 0 ••••••••••••••••• 584 580 629 644 635 ·632 
Mineralölsteuer ........................... 700 1.084 1.140 1.463 2.090 2.091 
Sonstige Steuern und Abgaben 1) •••••..•• ; • 164 178 201 219 217 191 

Steuerleistung insgesamt 2) ..............••• 2.405 2.892 3.285 3.469 3.990 3.875 

Index (1960 = 100) ....................... 104 125 142 150 172 167 

') Grundsteuer, Gesellschaftssteuer, Aufsichtsratsabgabe, Kraftfahrzeugsteuer, Beförderungssteuer, Kapitalertragssteuer usw. 
') Die angegebenen Werte sind mit den Steuerstatistiken der Finanzverwaltung nicht ohne weiteres vergleichbar, da sie einerseits 

nach dem Wirtschaftsiahr der Unternehmung abgegrenzt sind und andererseits die Steuerleistungen brutto erfassen, d. h. ohne die 
beispielsweise im Bundesrechnungsabschluß vorgenommene Saldierung der USt-Eingänge mit den gewährten Ausfuhrvergütungen. 

f) Investitionstätigkeit und 
.flnanzlerung 

75, 9. Die Investitionstätigkeit der ver
staatlichten Industrie lag 1968 mit 2·37 Mrd. S 
um 9'2% unter dem Vorjahr und 
um 18,3% unter dem 1951 erreichten Jahres
höchstwert (2,9 Mrd. S). Je Arbeits
platz betrugen die Investitionsaufwendungen 
mit zuletzt rund 22.200 S fast ebensoviel 
wie im Jahre 1961 (22.000 S). 

75, 10. Die Schwerpunkte der Investitions
tätigkeit im verstaatlichten Bereich lagen 

1. . Mi ttela ufbringung 
(Finanzierungsquellen) 

1962 

ERP- und SAC-Kredite .......... 4 
Bundesmittel, bundesverbürgte Kredite 

und Mittel aus dem Investitionsfonds 128 
Selbstfinanzierung und kommerzielle 

Kredite ......................... 2.305 

Zusammen ... 2.437 

II. Mittelverwendung 
(Investitionen nach Wirtschafts-

zweigen) 

89 

Kohle............................. 61 
Chemie, Erdöl. und Maschinenindustrie 995 
Eisen und Stahl ................... 1.078 
NE-Metalle ....................... 153 
Elektroindustrie. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 150 

1968 bei der chemischen und Erdölindustrie 
(insgesamt 1145 Mill. S, je Kopf 76.700 S), 
bei der Eisen- und Stahlindustrie (885 Mill. S, 
je Kopf 15.300 S) und im Bereich der NE
Metalle (184 Mill. S, je Kopf 26.400 S). 
In der Elektroindustrie (insgesamt 184 Mill. S), 
in der Maschinenindustrie (insgesamt 43 Mill. S) 
und beim Kohlenbergbau (insgesamt 29 Mill. S) 
wurden hingegen pro Kopf nur rund 5800 S 
investiert. Der Investitionsbedarf wurde zum 
überwiegenden Teil (94%) mittels Selbstfinan
zierung und kommerzieller Kredite gedeckt, 
wie aus folgender Übersicht hervorgeht: 

1963 

33 

72 

2.137 

2.242 

82 

58 
1.238 

739 
79 

128 

1964 1965 1966 

inMill. S 

50 85 97 

60 64 22 

1.811 1.903 2.558 

1.921 2.052 2.677 

Index (1960 = 100) 

70 75 98 

73 
962 
658 

80 
148 

74 
884 
844 

96 
154 

38 
1.097 
1.210 

161 
171 

1967 

78 

46 

2.486 

2.610 

95 

35 
.1.042 
1.065 

271 
197 

1968 

(vorI.) 

104 

46 

2.218 

2.368 

86 

29 
1.188 

885 
184 

82 
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g) Wirtschaftliche Lage 

75, 11. Das Wachstum der österreichischen 
Volkswirtschaft ist 1968 merklich gestiegen. 
Das österreichische Brutto-N ationalprodukt 
war nominell um 5'7% und real (zu Preisen 
von 1954) um 4·1 % höher als 1967. Die 
Industrieproduktion hat sich nach der Sta
gnation von 1967 wieder stark belebt, im 
Durchschnitt nahm sie 1968 um 7,2% zu. 
Hiebei wuchs die Investitionsgüterindustrie 
un~erdurchschnittlich (+5'8%) und die unter 
Strukturschwächen leidende Erzeugung des 
Bergbaues und der Grundstoffindustrie 
(+5·0%) expandierte am wenigsten. Fast 
die gleichen Feststellungen lassen sich auch 
für die entsprechenden Sparten der verstaat
lichten Industrie treffen. Dabei weist der 
Eisen- und Stahlsektor gegenüber dem Vor
jahr einen Produktionszuwachs um durch
schnittlich 17,2% auf, der Bereich der NE
Metalle einen solchen von 7'9%. Der Chemie
und Erdölsektor expandierte um knapp 3 %, 
während der Maschinenbau froduktionsrück
gänge zu verzeichnen hatte. Einen Sonder
fall bildet die verstaatlichte Elektroindustrie, 
deren Erzeugung ohne Starkstromsektor zwar 

einen Zuwachs um 7·7% aufwies, Im ganzen 
jedoch um fast ein Zehntel geringer gewesen 
ist als im Vorjahr, weil es nach Meinung des 
Bundesministeriums für Verkehr und ver
staatlichte Unternehmungen offenbar bisher 
noch nicht gelungen sein dürfte, die durch 
die Teilfusion der Wiener Starkstromwerke 
mit der Elin zusammengefaßte Kapazität 
iIi dieser Sparte in zufriedenstellender Weise 
auszunützen. 

h) Personalwirtschaft 

75, 12. Der Beschäftigungsstand in der 
verstaatlichten Industrie ist in allen Betriebs
zweigen zurückgegangen. Nur die Eisen- und 
Stahlindustrie und der chemische Sektor hatten 
geringfügige Zuwächse zu verzeichnen. Ins
gesamt ging die Zahl der Beschäftigten von 
110.163 (1967) auf 106.619 (1968), d. s. 
um 3,2%, zurück. Damit beschäftigte die 
verstaatlichte Industrie 16,8% der Arbeit
nehmer der gesamten Industrie. Die auf die 
einzelnen Bereiche der verstaatlichten In
dustrie entfallenden Beschäftigten verteilen 
sich wie folgt: 

Wirtschaftszweig 1962 1964 1966 1967 1968 

Stand jeweils am Jahresende (31. Dezember) 

Eisen und Stahl 1 ) .................. 61.188 61.097 60.321 57.495 57.678 
Kohle 2) ........................... 11.629 10.256 8.392 7.524 5.927 
Elektroindustrie ..................... 20.366 18.019 17.993 14.523 13.259 
NE-Metalle ........................ 7.906 7.452 7.267 7.107 6.956 
Maschinen-, Schiffs- und Waggonbau 3) • 10.436 9.468 8.412 7.421 6.732 
Chemie ............................ 5.579 5.605 6.451 6.816 6.935 
Verkehr 4) .......................... 3.069 2.942 2.748 1.147 1.139 
Erdöl und Erdgas .................. 9.299 8.536 8.320 8.130 7.993 

V erstaa tlichte Industrie .............. 129.472 123.375 119.904 110.163 106.619 

Index (1960 = 100) 

100 95 92 85 82 

1) Einschließlich VöEST-Maschinenban. 
') Ohne SAKOG, deren Bundesanteile vom BM f. Finanzen verwaltet werden. 
') Ohne VÖEST-Maschinenbau. 
') Ab 1967 ohne DDSG, deren Bundesanteile unmittelbar vom' BM f. Verkehr und verstaatlichte Untemeinnungen verwaltet 

werden. 

i) Erzeugung 

75, 13. Die Erzeugung 1968 ist gegenüber 
den Vorjahren stark gestiegen, wie der Pro
duktionsindex erkennen läßt: 

1960 = 100 

1962. -.............. ' ....... . 
1964 ...................... . 
1966 ...................... . 
1967 ...................... . 
1968 ...................... . 

98·7 
105·5 
105·6 
102·2 
112·6 

An der Gesamtleistung der österreichischen 
Industrie war die verstaatlichte Industrie 
1968 jedoch nur mit 21'5%, gemessen am 
Bruttoproduktionswert, beteiligt (1967 : 
22·3%). 

75, 14. Der Mengenausstoß bei den wichtig
sten Grundstoffen, Halbzeugen und jenen 
Fertigwaren, die eine gewichtsmäßige Zusam
menfassung erlauben,' betrug: 
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1960 = 100 

Bergbau Chemie Eisen· und Stahl 
Jahr Kohle ') Erdöl Erdgas Stickstoff· Eisenerz Roheisen Roh· Walz· 

dünger stahl waren 
MUt t MUt m' MUt t 

1962 ........ 5·5 2·2 1;620 0·82 3·8 2·1 2·9 1·97 
1964 ........ 5·6 2,3 1.729 0·67 3·6 2·2 3·1 2·12 
1966 ........ 4·7 2,3 1.782 0·81 3·5 2·2 3·0 2·19 
1967 ........ 4·2 2·3 1.708 0·87 3·5 2·1 2·9 2,06 
1968 ........ 3·8 2,3 1.794 0·83 3·5 2·5 3·3 2·41 

') Ohne SAKOG. 

NE·Metalle 
Roh· Kupfer· Kathoden· Hütten· Kathoden· Jahr alumi· konzen· kupfer blei zink 
nium trat 

Tausent t 

1962 .......................... 64·5 7·0 12·7 11·2 12·1 
1964 .......................... 66·2 5·5 14·3 12·2 12·9 
1966 .......................... . 66·8 6·5 16·7 9·7 14·2 
1967 .......................... 68·3 6·7 17·1 10·7 14·2 
1968 .......................... 74·8 7·4 17·7 11·3 15·3 

j) Produktivität vergangenen Jahr eine Produktivitätssteige-
75, 15. Der Rückgang der Beschäftigten rung von 130·5 auf 140'5, somit um 7,7% ge· 

hat im Verein mit der Investitionstätigkeit im l;>racht: 

1962 1964 1966 1967 1968 

(1960 = 100) 

Kohle ................................ 107·0 119·0 137·5 134·5 159·5 
Erdöl ................................ 103·5 128·0 154·0 167·0 177·5 
Chemie ............................... 135·5 138·5 149·0 149·0 152'0 
Eisen und Stahl , ..................... 99·5 105·5 110·0 112·5 121,5 
NE·Metalle ............................ 108·0 125·0 130·0 134·5 145'5 
Elektroindustrie ....................... 125·0 126·5 134·0 141·0 158·5 

Gesamtdurchschnitt .................... 110·0 118·0 126·5 130·5 140·5 

k) Wertschöpfung unterschiedliche Kapitalausstattung bzw. 
75, 16. Je Beschäftigten der verstaatlichten Arbeitsintensität kennzeichnet hiebei die be· 

Industüe wurde im Durchschnitt 1968 eine sondere Entwicklung der einzelnen Wirt· 
Wei'tschöpfung von 180.200 S, d. i. um rund schaftszweige, für die folgende Werte aus· 
7 % mehr als 1967 (168.300 S), erzielt. Die gewiesen werden: 

Wertschöpfung ') 
Insgesamt je Beschäftigter 

1967 1968 1967 1968 
in MI!!. S In 1000 S 

Kohle .................. " .. . .. ...... . . . . .. . 764 821 102·9 107·1 
Erdöl und Erdgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.615 5.609 684·3 697·3 
Chemie ............................... , . . . . . 1.120 1.257 168·1 183,3 
Eisen und Stahl 2) .......................... '. 7.334 7'.406 122·5 129·4 
NE·Metalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.094 1.298 152·3 185·1 
Maschinen·, Schiffs· und Waggonbau . . . . . . . . . . 1.110 730 146·2 105·4 
Elektroindustrie ............................. 2.143 / 2.249 125·5 163·6 -------------------------------------
Verstaatliche Industrie insgesamt ...... '.' .. . . . . 19.180 19·370 168·3 180·2 

') Bruttoproduktionswert abzüglich von außen bezogener Rohstoffe, Zwischenprodukte und Hilfsstoffe (betriebsfremde Vorlei· 
stungen). . 

') Einschließlich VÖEST·.M:aschinenbau. 
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I) Absatzwirtschaft 

75, 17. Der Gesamtumsatz der verstaat
lichten Industrie lag 1968 mit rund 32·8 Mrd. S 
um 3,4% über dem vom Jahre 1967 
(31·7 Mrd. S). Diese Zunahme resultiert 
aus Steigerungen in der chemischen Industrie 
(+14%), am Erdölsektor (+10,5%), in der 

Wirtschafts.weige 

Kohle 1) ........................ 
davon Ausfuhr ................ 

Eisen und Stahl 2) ............... 
davon Ausfuhr ................ 

Elektroindustrie ................. 
davon Ausfuhr ................ 

NE-Metalle ..................... 
davon Ausfuhr ................ 

Maschinen-, Schiffs- und Waggon-
bau 3) ........................ 
davon Ausfuhr ................ 

Chemie ......................... 
davon Ausfuhr ................ 

Erdöl .......................... 
davon Ausfuhr ................ 

Verkehr 4) ...................... 
davon Ausfuhr ................ 

Verstaatlichte Industrie 
insgesamt ..................... 
davon Ausfuhr ................ 

Bruttoumsatz insgesamt ........ . 
Ausfuhr insgesamt .............. . 

') Ohne SAROG. 
') Einschließlich VÖEST-Maschinenbau. 
') Ohne VÖEST-Maschinenbau. 
') Ab 1967 ohne DDSG. 

1962 

1.087 
(0) 

12.286 
(6.455) 
2.627 
(607) 

1.690 
(761) 

1.092 
(202) 

1.393 
(544) 

3.588 
(169) 
280 

(0) 

24.043 
(8.738) 

105 
106 

NE-Metallindustrie (+9%) und in der Eisen
und Stahlindustrie (+3%), welchen Rück
gänge beim Maschinenbau (-19'7%), bei 
Kohle (-10%), in der Elektroindustrie 
(-8,2%) und am Verkehrssektor (-3%) 
gegenü berstehen. 

1964 

1.093 
(0) 

13.115 
(6.860) 
3.082 

(736) 
1.843 
(846) 

1.379 
(411) 

1.702 
(642) 

4.727 
(178) 
312 

(0) 

27.253 
(9.673) 

119 
118 

1966 
in Mil!. S 

915 
(1) 

14.087 
(7.346) 
3.315 

(637) 
2.194 
(978) 

1.458 
(246) 

2.222 
(951) 

6.925 
(124) 
315 

(0) 

31.431 
(10.283) 

Index (1960 = 100) 

137 
125 

1967 

833 
(0) 

13.791 
(7.777) 
3.132 

(616) 
2.033 
(820) 

1.614 
(352) 

2.506 
(1.011 ) 
7.655 
(140) 
135 

(0) 

31.699 
(10.716) 

139 
130 

1968 

749 
(0) 

14.200 
(7.636) 
2.875 

(607) 
2.215 
(878) 

1.297 
(257) 

2.862 
(1.418) 
8.460 

(163) 
131 

(0) 

32.789 
(10.959) 

143 
133 

m) AlIßeuhaudelsverfiechtung 2'3% auf 10·9 Mrd. S (1967: 10·7 Mrd. S). 
75, 18. Vom Gesamtumsatz wurden 33% Der Anteil der verstaatlichten Industrie 

auf Auslandsmärkten erzielt, wobei die Außen- an der Gesamtausfuhr Österreichs ging 
handelsverflechtung in einzelnen Bereichen auch 1968 weiter zurück und betrug 
erheblich über diesem Durchschnitt gelegen 21,1% (1967: 22,8%, 1960: 28,2%). Ebenso 
ist; so gingen von der Eisen- und Stahlindu- ist 1968 einschränkend zu vermerken, daß 
strie 54%, von chemischen Produkten 50% die Ausfuhrleistung wohl in Deviseneingängen 
und den NE-Metallen 40% in den Export. für die Volkswirtschaft ihren Niederschlag 
Um 20% lag die Ausfuhrquote beim Ma- gefunden hat; wie der RH in Einzelfällen 
schinenbau, in der Elektroindustrie und am aber wahrnahm, haben auch in diesem Jahr 
Erdölsektor. Insgesamt stieg die Ausfuhr- die erzielten Preise nicht immer die Gestehungs
leistung der verstaatlichten Industrie um kosten zu decken vermocht. 

Ausfuhr der Ausfuhr der Österreichische Anteil der 
Jahr verstaat- übrIgen öster- Ausfuhr insge- verstaatlich-

lichten reichtsehen samt ten Industrie 
Industrie Wirtschaft an der gesam-

Mil!. S Index MU!. S Index Mill. B Index ten Ausfuhr 
1960 = 100 1960 = 100 1960 = 100 in % 

1962 .............. 8.738 106 24.113 115 32.851 113 26·6 
1964 .............. 9.674 ll8 27.927 134 37.601 129 25·7 
1966 .............. 10.283 125 33.490 160 43.773 150 23·5 
1967 .......... " .. 10.716 130 36.313 174 47.029 161 22·8 
1968 .............. 10.921 133 40.786 195 51.707 178 21·1 
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75, 19. Von den Ausfuhren der verstaat· gegenüber 1967 verminderten Anteil von nun· 
lichten Industrie gingen 1968 31'6% in den mehr 42,3% (1967: 50'1%) vor dem 
Bereich der Europäischen Wirtschaftsgemein. COMECON, das seinen Anteil auf 37'6% 
schaft (EWG), 15,6% in den der Europäischen (1967: 31·7%) steigern konnte. Die "Handels. 
Freihandelsassoziation (EFTA), 27,5% in den bilanz" der verstaatlichten Industrie, in der 
des (Ost.)Europäischen Rates für Wirtschafts· sich allerdings mittelbare Einfuhren wie Aus· 
hilfe (COMECON) und 25'3% in andere fuhren statistisch. nicht erfassen lassen, war 
Staaten. Damit haben die Räume der EWG im Berichtsjahr ähnlich wie in den früheren 
und des COMECON ihren im Vorjahr ver· Jahren in den meisten Wirtschaftszweigen, 
minderten Anteil wieder erhöht. Auf der aber auch im Verkehr mit den einzelnen Wirt· 
anderen Seite dominierte bei den Einfuhren schaftsräumen aktiv: . 
die EWG weiterhin, wenn auch mit einem 

Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 
"Oberschuß 

In MllI. S 
Kohle.................................... 2 0 2 

740 Erdöl .................................... 903 163 
Chemie ................ '" . .. . . . . . . . . . . . . . 582 1.418 836 
Eisen und Stahl .......................... 3.360 7.636 4.276 
NE·Metalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 878 266 
Maschinen., Schiffs· und Waggonb~u ........ 104 257 153 
Elektroindustrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 568 207 --------------------------------
Verstaatliche Industrie insgesamt. . . . . . . . . . . . 5.924 10.920 4.996 

davon EWG ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.505 3.451 946 
EFTA ........................... 516 1.702 1.186 
COMECON ........ . . . . . . . . . . . . . . . 2.229 3.002 773 
übrige Länder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 2.765 2.091 

Vereinigte österrelcblscbe Eisen· 
und Stahlwerke Aktien· 
gesellschaft (VÖEST) 

76, 1. Der RH hat (nach vorangegangener 
Vorbereitung im Dezember 1966) in der Zeit 
vom 15. Feber bis 14. Juli sowie vom 11. Sep· 
tember bis 6. Oktober 1967 die Gebarung der 
Vereinigten Österreichischen Eisen· und Stahl· 
werke AG. (kurz VÖEST), Linz, überprüft. 

Der Vorstand hat zu dem ihm übersendeten 
Entwurf des Prüfungsergebnisses eine Stellung. 
nahme abgegeben und außerdem in einer münd· 
lichen Schlußbesprechung seinen Standpunkt 
vertreten. Die Äußerungen des Vorstandes 
haben in den folgenden Ausführungen ange· 
messene Berücksichtigung gefunden. Die Dar· 
stellung erfolgt in der gebotenen Kürze und 
unter Wahrung des Betriebs· und Geschäfts· 
geheimnisses. 

76, 2. Die Prüfung der VÖEST erfolgte am 
Sitz der Unternehmung in Linz sowie im Werk 
Liezen und im Kalkwerk Steyrling und schloß 
an die letztmalige Überprüfung vom Jahre 
1956/57 an. Wegen des bedeutenden Ge· 
barungsumfanges beschränkte sich die Über. 
prüfung - abgesehen von Fragen länger. 
fristiger Unternehmungsplanung - im wesent
lichen auf Sachverhalte der Jahre 1960 bis 1966. 

Soweit im folgenden Angelegenheiten von 
Beteiligungsgesellschaften behandelt sind, be· 

ruhen die Ausführungen auf Unterlagen und 
Auskünften der Muttergesellschaft; Einschau
handlungen bei Tochtergesellschaften wurden 
nicht vorgenommen. 

76, 3. Die erbetenen Unterlagen, Aus· 
künfte und Aufklärungen wurden von den 
Vorstandsmitgliedern der VÖEST sowie den 
zuständigen Hauptabteilungsleitern, Ab
teilungsleitern und jeweils namhaft gemachten 
Sachbearbeitern bereitwillig erteilt. Die Vor· 
bereitung der umfangreichen Prüfungsunter
lagen sowie das Entgegenkommen in admini
strativen Belangen erleichterten und beschleu· 
nigten die Prüfungsarbeiten. 

Um die Berichterstattung möglichst zeit· 
nahe zu gestalten, hat der RH den Vorstand 
eingeladen, die wirtschaftliche Entwicklung in 
den der örtlichen Prüfung folgenden Jahren 
1968 und 1969 ergänzend darzustellen. Dieser 
im September 1969 nachgereichte und daher 
vom RH nicht geprüfte Überblick ist unter 
Abs. 76, 189 angeschlossen. 

76, 4. In der Hauptversammlung (HV) vom 
21. November 1958 wurde die Schilling
Eröffnungsbilanz zum 1. Jänner 1955 be
schlossen, laut welcher das Grundkapital der 
VÖEST mit 1·4 Mrd. S neu festgesetzt 
worden ist. Mit Bescheid vom 5. August 1959 
wurden die bis dahin amtierenden öffent-
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lichen Verwalter abberufen, eine HV vom gegenüber 1960 verdreifacht und repräsentierte 
gleichen Tage bestellte die ordentlichen Organe ab 1966 mehr als ein Viertel der Gesamt
der Gesellschaft. Der viergliedrige Vorstand umsätze. Diese waren ungeachtet der erheb
wirkte - nach einem Wechsel im Vorsitz lichen Umstellungen in Erzeugungsprogramm 
Anfang 1961 - bis Mitte 1967. In diesem und Absatzstruktur von rund 5·8 Mrd. S 
Jahr wurden der Generaldirektor-Stellvertreter· (1960) auf 6·6 Mrd. S (1966) gestiegen~ 
und zwei Vorstandsmitglieder neu bestellt. Das unter den laufend schwieriger gewordenen 

76, 5. Mit dem Ersten Verstaatlichungs- Bedingungen als erfolgreich hervorzuhebende 
Organisationsgesetz,BGBl. Nr. 208/1963, gingen Wirken von Vorstand, Mitarbeiterstab und 
die Anteilsrechte des Bundes an der Wiener Belegschaft konnte aber selbstverständlich 
Brückenbau- und Eisenkonstruktions-Aktien- weder Grundbedingungen verändern (wie etwa 
gesellschaft (WBB), Wien, und an der Hütte die Binnenlage Österreichs) noch Lage und 
Krems Ges. m. b. H. (HK), Wien, in da·s Eigen- Entwicklung auf dem Weltmarkt beeinflussen 
turn der VÖEST über; gleichzeitig wurde die (30 Mill. t Überkapazität in der Stahlindustrie, 
Hütte Liezen Ges. m. b. H. mit Wirksamkeit drohende Verluste von Exportmärkten). Ob 
vom 1. Jänner 1964 niit der VÖEST ver- der für unternehmungspolitische Maßnahmen 
schmolzen. verbliebene Spielraum ausreicht, solchen außer

betI:ieblichen Einflüssen ohne die Hilfe eines 
kräftigen Konjunkturaufschwunges und struk
turpolitischer Maßnahmen wirksam begegnen 
zu können, wurde vom RH in Frage gestellt. 
Auch im abgelaufenen Zeitraum konnte trotz 
aller Bemühungen und anerkannter Erfolge 
das auch für die Stahlindustrien anderer 
Länder typische Zurückbleiben von Wachstum 
und Wertschöpfung gegenüber dem Landes
durchschnitt nicht verhindert werden. 

76, 6. Auf die bis zum Spitzenjahr 1960 
reichende Periode überdurchschnittlichen 
Wachstums der österreichischen Eisen- und 
Stahlindustrie folgte - bedingt durch das in 
Österreich wie in großen Teilen des europäischen 
Raumes wirkende Mißverhältnis zwischen 
Kapazität und Absatzmöglichkeiten - eine 
Dämpfung, von welcher der für die VÖEST 
maßgebliche Flachstahl besonders betroffen 
war. Die Feinblechpreise fielen zwischen 1960 
und 1966 auf die Hälfte. 76, 9. 1961 beschloß der Vorstand, jenen 

Der systematisch geprüfte Zeitraum war Teil des kurz vorher vom Aufsichtsrat ge
daher von einer wirtschaftlichen Umwälzung nehmigten Investitionsprogramms, der Kapa
größten Ausmaßes gekennzeichnet. Diese z~tätserweite~.'mgen b~traf, bi~. auf weiter~s 
stellte, wie der Vorstand hervorhob, infolge des mcht a~szufuhren .. DIes verstarkte entschm
Überganges von dem seit rund 30 Jahren\ dend dIe sch?n bIsher vorhande~ ~ewesene 
bestehenden Verkäufermarkt auf einen extre- Tendenz zu emer vermehrten Betatlgung im 
men Käufermarkt außergewöhnliche An- Finalbereich. 
forderungen an Kaufleute wie Techniker. Mit 
diesen Schwierigkeiten seien auch bei der Aus
bildung eines längerfristigen Konzeptes im 
Vorstand aufgetretene Auffassungsunterschiede 
zu erklären. Immerhin habe die VÖEST nach 
·einer raschen Reaktion des Vorstandes diesen 
grundlegenden Wandel ohne wirtschaftliche 
Erschütterungen bewältigen können. 

76, 7. Der Vorstand betrachtete 1967 die 
Entwicklung als noch nicht zum Stillstand 
gekommen und ho b hervor, daß die In.vestitions
tätigkeit auf Programm verfeinerung, Ratio
nalisierung und Verbesserung der Konkurrenz
fähigkeit ausgerichtet worden sei. Hiezu habe 
vor allem die Erkenntnis geführt, daß die 
Standortlage der VÖEST einen Wettlauf mit 
den· Hüttenwerken Westeuropas hinsichtlich 
der Produktionsgrößen ausschließt. 

76, 8. Der Vorstand wies ferner auf gelun
gene Verbesserungen der technischen Wirt.
schaftlichkeit und die mit der Ausweitung des 
Industrieanlagenbaues möglich gewordene Ver
breiterung der Finalfertigungen hin. Deren 
Anteil am Bruttoumsatz der VÖEST hat sich 

Die Investitionstätigkeit der VÖEST im 
geprüften Zeitraum (Anlagenzugänge 3·22 
Mrd. S) zielte danach nicht mehr auf eine 
Erweiterung der Kapazitäten, sondern auf eine 
Verfeinerung des Erzeugungsprogramms (Er
richtung des zweiten Kaltwalzwerkes, Bau 
einer Benzol- und Druckraffination), die Ratio~ 
nalisierung der Erzeugungsvorgänge (Um
bau von drei Hochöfen auf einen größeren 
Gestelldurchmesser, Einführung der Ölein
spritzung und Erneuerung des Maschinen
parkes) sowie die Sicherung der technischen 
Konkurrenzfähigkeit (Errichtung des sechsten 
LD-Tiegels und Bau einer Stranggußanlage). 

Die bestehende Finalgruppe des Maschinen
und Stahlbaues wurde durch die erfolgreiche 
Ausweitung des Industrieanlagengeschäftes er
heblich verstärkt,sodaß trotz ungünstiger 
gewordener Preise die Gewinne dieser Ge
schäftszweige absolut und anteilsmäßig ge
steigert werden konnten. 

76, 10. Der Belegschaftsstand stieg zwischen 
1960 .und 1966 von 18.213 auf 21.090 Be-
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schäftigte. Mangel an qualifizierten Fach- daß sie nicht über einschlägige Kontakte ver
kräften, insbesondere Ingenieuren, hemmte die fügt habe und die Einschaltung des Maklers 
Entwicklung bestimmter Geschäftszweige. zwangsläufig gewesen sei. 

76, il. Im Prüfungsjahr 1967 sah sich die 
VÖEST - schon durch ihre Binnenlage gegen
über Konkurrenten im Nachteil - gewichtigen 
Absatzproblemen gegenüber. Aus diesem 
Grunde waren bei Abschluß der ,Prüfungs
arbeiten die Aussichten der näheren Zukunft 
nicht günstig zu beurteilen. In gewissem 
Grade konnte das Schwinden von Erträgen auf 
bisher überwiegend belieferten Märkten durch 
Gewinnung neuer Absatzmöglichkeiten aus
geglichen werden, was mit Abnahmever
pflichtungen für Rohstoffe verbunden war. Die 
im Vergleich zu ausländischen Konkurrenten 
als hoch anzusehende Ausfuhrabhängigkeit 
von durchschnittlich 60% konnte bis 1966 nur 
geringfügig verringert werden. 

76, 12. Das Netto-Anlagevermögen ist von 
1960 bis 1966 um rund 1 % auf 2566 Mill. S, 
das Umlaufvermögen um 31 % auf 3424 MBl. S 
angestiegen. Durch diese Änderung der Anteile 
am Vermögen ist das Anlagevermögen von 48 % 
auf 43% vom Gesamtvermögen zurückge
gangen, das Umlaufvermögen hat sich von 
52% auf 57% erhöht. Der relative Rückgang 
des Anlagevermägens ist darin begründet, daß 
die Abschreibungen nicht zur Gänze reinvestiert 
wurden; die Zunahme des Umlaufvermägens 
war durch die Ausweitung des Forderungs
volumens bedingt. Das Eigenkapital hat sich 
von 1960 bis 1966 vor allem durch das An
wachsen des Sozialkapitals von 3493 Mill. S 
auf 4057 Mill. S erhöht. Die stillen Reserven 
betrugen Ende 1966 unter Berücksichtigung 
der Besteuerung 390 Mil!: S und wären dem 
Eigenkapital bei wirtschaftlic,her Betrachtung 
zuzurechnen. Die für den Vermögens zuwachs 
erforderlichen Mittel wurden mit 256 Mill. S 
eigen- und mit 739 Mill. S fremdfinanziert. Ende 
1966 waren rund 62% (1960: 69%) des Ver
mögens durch Eigenmittel gedeckt. 

76, 13. Nach mehr als einjährigen Verhand
lungen wegen der Haftungsübernahme d~rch 
den Bund hat die VÖEST im Oktober 1963 ihre 
einzige Anleihe in Höhe von 10 Mill. f? zu einer 
Verzinsung von 5%%, einem Emissionskurs 
von 98 und einer Laufzeit von 15 Jahren 
begeben. Durch die Verzögerung der Haftungs
übernahme und die ursprünglich angestrebte, 
später fallengelassene zeitliche Priorität für eine 
Bundesanleihe haben sich die Anleihebedin
gungen verschlechtert. Dadurch hat sich die 
Anleihe für die VÖEST, auf die gesamte Lauf
zeit bezogen, um rund 12 Mill. S verteuert. 
Der RH bemängelte die in diesem wie in 
anderen Fällen erfolgte Heranziehung eines 
Finanzmaklers. Hiezu bemerkte die VÖEST, 

76, 14. Durch eine gegenüber der ur
sprünglichen Konzeption eingeschränkte In
vestitionstätigkeit, die aber in der Finanz
planung nicht ausreichend berücksichtigt 
wurde, führte das hohe Anleihevolumen zu 
einer Überliquidität mit einer Überdeckung 
der kurzfristigen Frenidmittel durch liquide 
Mittel bis zu 800 Mill. S. ' 

Die geprüfte Gesellschaft erklärte hiezu, 
daß sie die Investitionskürzungen bei der 
Finanzplanung berücksichtigt habe. Der RH 
vermochte sich dieser Ansicht nicht voll anzu
schließen, weil Mitte 1965 noch immer der volle 
Anleiheerlös aus dem Jahre 1963 zur Verfügung 
stand. 

76, 15. Durch die sinkenden wirtschaft
lichen Gewinne ist die Rentabilität des Gesamt
kapitals von 1960 bis 1966 von 8·5 auf 5·1 %, 
die des Eigenkapitals von 1l·2 auf 6'4% 
gefallen. Die Gesamtkapitalrentabili~ät lag 
1966 damit unter dem Fremdkapitalzinssatz. 

Die ausgeschüttete Dividende war in diesem 
Jahr mit 2% geringer als 1960 (5%). Auf 
das Schlußwort der VÖEST (Abs. 76, 188) wird 
verwiesen. 

76, 16. Seit dem Inkrafttreten des Er
gebnisabführungsvertrages mit der Tochter
gesellschaft Hütte Krems Ges. m. b. H. 
am 1. Jänner 1964 wurden von dieser nur Ver
luste (1964 bis 1966 insgesamt rund 80 Mill. S) 
ausgewiesen, die aber noch höher ausgefallen 
sein würden, wenn die VÖEST dieser Tochter
gesellschaft nicht finanzielle und wirtschaft
liche Hilfe in Form eines Darlehens und ver
schiedener Bezugsvorteile gewährt hätte. 

Verluste von fast 70 Mill. S mußte die 
VÖEST auf Grund eines weiteren Ergebnis
abführungsvertrages ab 1. Jänner 1964 von 
der Tochtergesellschaft Wiener Brückenbau 
AG. übernehmen, wobei auch diese Verluste 
durch finanzielle Hilfe und Bezugsvorteile 
seitens der VÖEST gemildert worden sind. 

Die Verschlechterung der Ertragslage einer 
dritten Tochtergesellschaft, der VÖEST In
stallations-Ges. m. b. H. (Verlust 1966: 
1',5 Mill. S), zeigte, daß die Führung dieses 
Betriebes unrentabel geworden war. 

76, 17. Durch Personalunion der Vorstände 
entstand zwischen der VÖEST und der Stein
kohlenbergbau Ges. m. b. H. Grünbach 
(SKG) ein konzernähnliches Verhältnis. Trotz 
Finanzierungshilfe durch die VÖEST von 
rund 75 ß'fill. S wies die 1965 stillgelegte SKG 
durchwegs negative Ergebnisse aus. Aus 
dem Zinsenverzicht erlitt die VÖEST schließ-
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lich einen Verlust von 15 Mill. S. aus der 
Überzahlung der gelieferten Kohle einen wei
teren Verlust von 38 Mill. S. 

76, 18. Aus der mit Wirkung vom 1. Jänner 
1964 durchgeführten Fusion der Hütte Liezen 
mit der VÖEST entstand für diese ein Buch
gewinn von 20 Mill. S. Allerdings war die 
Weiterführung des Werkes Liezen für die 
VÖEST, die in Liezen von 1953 bis 1964 
rund 100 Mill. S investiert hatte, mit wei
teren Lasten, wie der Überzahlung von Lie
ferungen, verbunden. 

seien, Dies, im Verein mit den unveränder
lichen Standortbedingungen, kennzeichnet un
beschadet der eingetretenen Verbesserung wich
tiger Kennzahlen die Schwierigkeiten, die der 
Erreichung eines allgemeinen Unternehmungs
zieles, nämlich nicht aus der Mittelgruppe 
der Stahlerzeuger in die letzte Gruppe abzu
sinken, entgegenstehen. 

Mit der Pro-Kopf-Rohstahlerzeugung liegt 
die VÖEST laut ihrer Berechnung zwischen 
wichtigen Ländern der Montanunion. 

76, 23. Der Anteil des Inlandabsatzes 
konnte zwar absichtsgemäß gehoben werden, 
doch hing auch 1967 noch die Auslastung 
des Walzwerkes maßgeblich von der Ent
wicklung ausländischer Märkte ab. 

76, 19. Im Prüfungszeitraum verfügte die 
VÖEST über sieben ausländische Verkaufs
gesellschaften, von denen eine stillgelegt wurde. 
Während fünf durchwegs Gewinne erbrachten, 
wiesen zwei Betriebsverluste aus, die durch 
Zuschüsse der Muttergesellschaft ausgeglichen Hiezu vEe~wfliesß d.~rl' V

h
· °kr~tand dauf Vdöi~ESbTe-

werden mußten. grenzten m u mog IC erten er . 
• _ • r Die eisen- und metallverarbeitende Industrie -

DIe Umsatze d~r emen roc~tergesells~haft, in anderen Ländern der größte Blechver-
s~~en von .1962 bIS 1966 um 32 10 auf 45 Mill. S, braucher _ sei in Österreich im internationalen 
wahrend dIe. :on d~r Muttergesellscha~t be- Vergleich zurückgeblieben, was eine hervor
zahlten PrOVISIOnen I~folge UI?struk~urIerung stechende Schwäche in der industriellen Struk
des Ab~atzes um. 51 10 ang~stlegen smd. Das tur Österreichs bilde. 
ordentlIche Betrlebsergebms war ab 1963 
durchwegs negativ. 

Auch bei der zweiten Tochtergesellschaft 
zeigte der Umsatz sinkende (-74%), der 
Provisionssatz steigende Tendenz. Die aus
gewiesenen positiven Bilanzergebnisse wurden 
nur durch Kostenbeiträge von der Mutter
gesellschaft ermöglicht (rund 1·7 Mill. S). 

76, 20. Die bei mehreren Wohnungs- und 
Siedlungsgesellschaften aushaftenden Kredite 
stiegen bis 1966 auf rund 76 Mill. S an. Da 
die VÖEST selbst für Kredite durchschnitt
lich 7% bezahlte, während sie den Woh
nungsgesellschaften weniger anlastete, sind 
ihr daraus jährliche Finanzierungskosten von 
mehr als 3 Mil!. S erwachsen. 

In der Stellungnahme erklärte die VÖEST, 
daß sie auf dem Wohnungssektor den Mit
arbeitern gegenüber einen gewissen Beitrag 
leisten müsse. 

76, 21. Weder die bis 1961 noch die ab 
diesem Jahre wirksamen unternehmungspoli
tischen Zielsetzungen lagen als formelle Kon
zepte vor. Die vom Vorstand anläßlich der 
Einschau gegebene Zusammenfassung stützte 
sich auf die maßgeblich gewesenen Beschlüsse 
der zuständigen Gremien. Der RH bezeich
nete ungeachtet hervorgehobener Erfolge der 
Unternehmungspolitik die verbindliche Fest
legung allgemeiner Grundsätze für die Ge
schäftspolitik demgegenüber als vorteilhafter. 
Zum Konzept bemerkte der RH: 

76, 22. 1967 konnte von wichtigen Anlagen
gruppen noch nicht gesagt werden, daß sie 
auf dem neuesten Stand der Technik gehalten 

76, 24. Die buchhalterisch erfaßten Auf
wendungen der VÖEST für - vorwiegend 
angewandte - Forschung und Entwicklung 
(F & E) erreichten in den Jahren 1960-1966 
rund 180 Mill. S, d. s. rund 4·3 Promille vom 
Umsatz. Der Hinweis des RH auf eine in 
der Nähe des österreichischen Durchschnittes 
liegende Aufwandsquote löste neuerliche Unter
suchungen unter Anwendung von OECD
Unterlagen aus. 

Weitere Beträge in der geschätzten Höhe 
von rund 150 Mill. S wurden daraufhin als 
zum F & E - Aufwand gehörend erkallllt. 
Die Quote erreichte damit 8 Promille vom 
Umsatz. 

76, 25. Während der überdurchschnittliche 
Aufstieg. des Industrieanlagenbaues zeigte, 
wie sehr Wachstum und Wert schöpfung durch 
den Einsatz geistiger Leistung gesteigert wer
den können, vermochte die Entwicklung bei 
den verarbeitenden Betrieben nicht zu be
friedigen. 

Der Ausbau eines wichtigen, bis vor einigen 
Jahren noch ertragreichen Erzeugungszweiges 
entspricht zwar einem Teil des vom Vor
stand verfolgten Generalkonzeptes, wurde aber 
erst gegen Ende des geprüften Zeitraumes be
schlossen. 

76, 26. Die Lösung der besonderen Probleme 
des Werkes Liezen erschien nicht als Pro
grammpunkt des Generalkonzeptes. Bis 1966 
ungünstig gebliebene wirtschaftliche Erfolge 
wie auch die eingehenden Erörterungen in 
den zuständigen Gremien zeigten allerdings, 
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daß es sich hiebei durchaus um ein Problem 
unternehmungs politischen Ranges gehandelt 
hat. 

76, 27. Die VÖEST hat sechs zu Beginn 
des geprüften Zeitraumes bestehende Beteili
gungen an ausländischen Vertriebsgesellschaf
ten durch den Erwerb einer weiteren Beteili
gung ergänzt. Entsprechend der Mehrzahl 
verfolgter Ziele - finanzielle Ergebnisse, 
Repräsentanz, Geschäftsanbahnung - sind 
die Erfolge dieses Teiles der Konzernpolitik 
nicht allein nach den bereits besprochenen 
Bilanzergebnissen der ausländischen Vertriebs
gesellschaften zu beurteilen. Auch für die 
von der VÖEST vorgenommene Berechnung 
von Provisionsersparnissen gelten gewisse Ein
schränkungen. Eine vom RH angestellte 
Gesamtbetrachtung vermittelte zwar -keine 
von der Summe der Fabrikateerfolge ab
weichende Aussage, bot aber Anlaß, für die 
kommenden Jahre eine solche umfassende 
Berichterstattung zur Ergänzung der be
schränkt aussagefähigen Bilanzergebnisse an
zuregen. Auch hierin nicht erfaßbare Erfolgs
bestandteile wären dem unternehmerischen 
Gesamterfolg zuzurechnen, wobei jedoch vom 
RH nicht ausgedrückt werden konnte und 
sollte, daß die Ergebnisse der einzelnen aus
ländischen Vertriebsgesellschaften als Optima 
anzusehen waren. Dies entzieht sich der 
Prüfungs möglichkeit des RH. 

Der Vorstand unterstrich die erbrachten, 
zahlenmäßig nicht direkt erfaßbaren Lei
stungen und versicherte, die Wirtschaftlich
keit der Gesellschaften werde laufend unter 
Einbeziehung der Fabrikateergebnisse ver
folgt. 

76, 28. Die Tätigkeit einer 1958 erworbenen 
ausländischen Tochtergesellschaft wurde 1964 
mangels wirtschaftlichen Erfolges eingestellt; 
die VÖEST verwies auf die in den Jahren 
1959-1963 erzielten Umsätze und bezeichnete 
die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft -
unbeschadet der anderweitigen Zurechnung 
der Ergebnisse - als unternehmungspolitisch 
erfolgreich. 

1961 wurde eine weitere Beteiligung er
worben, wobei zunächst der Absatz einer be
stimmten Erzeugnisgruppe im Vordergrund 
stand. Trotz der schon 1960 verfallenen 
Preise und entstandener Verluste sah der Vor
stand künftige Gewinnchancen. Mitte 1962 
hielt sich die VÖEST bereits aus diesem 
Geschäftszweig heraus, Anfang 1967 waren 
die 1956 gültig gewesenen Preise auf weniger 
als die Hälfte gesunken. Die 1961,. maß
geblich gewesene Einschätzung der Markt
entwicklung hat sich nicht als richtig be
stätigt. In den letzten Jahren auch bei an
deren Erzeugnissen eingetretene ungünstige 
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Ergebnisse machten nach Ansicht des RH eine 
langfristige Erfolgsbeurteilung als Grundlage 
allenfalls notwendiger Entscheidungen erfor
derlich. 

Wie der Vorstand ausführte, erfordere die
ser Markt einen festen Stützpunkt der VÖEST. 
Die Vertriebstätigkeit sei umstrukturiert wor
den, bei einem Blechanteil von nur 20% 
habe die Gesellschaft 1968 bedeutende Um
satzerfolge erzielt. 

76, 29. Zwei inländische Tochtergesell
schaften konnten die zugedachte Funktion 
der Offertkontrolle nicht mehr erfüllen; für 
eine hat der Vorstand bereits einen Ver
kaufsbeschluß gefaßt, hinsichtlich der anderen 
erwartet der Vorstand ein Wiederaufleben 
der Funktion. 

76, 30. Weder bei der Hütte Krems Ges. 
m. b. H. noch bei der Wiener Brückenbau 
AG. war das Ziel wirtschaftlicher Eigen
ständigkeit bis Ende des geprüften Zeit
raumes (1966) erreicht, was in den über
rechneten Organschaftsverlusten zum Aus
druck kommt;. Beide Gesellschaften gehören 
allerdings einem durch starke Konkurrenz 
und Preisverfall gekennzeichneten Geschäfts
zweig an. 

Nach Mitteilung des Vorstandes haben sich 
Umsatz und Ergebnisse der Hütte Krems bis 
Ende 1968 günstig entwickelt; für die künftige 
Wettbewerbslage seien allerdings auch die 
Ausbaupläne der Oesterreichisch-Alpine Mon
tangesellschaft von Einfluß. 

76, 31. Im Wege der Beteiligung an einer 
Enkelgesellschaft, der Ister-Reederei, Bremen, 
betätigte sich die VÖEST im Reedereigeschäft 
mit der Absicht, die Verwendbarkeit des LD
Stahles im Schiffbau nachzuweisen. Diese 
Absicht konnte verwirklicht und ein ver
fügbarer Frachtraum geschaffen werden, wäh
rend der wirtschaftliche Erfolg der VÖEST 
aus der späteren Transportfunktion der gleichen 
Gesellschaft nicht günstig zu beurteilen war. 

76, 32. Die bei. Abschluß des Betriebs
überlassungsvertrages mit der vormaligen 
Hütte Liezen Ges. m. b. H. vorgefundene 
Erzeugungsstruktur hatte sich bis 1960 nicht 
wesentlich geändert und wurde bis dahin 
von der herrschenden Konjunktur überdeckt. 
Die bis 1966 festzustellende Steigerung des 
Umsatzanteiles einer Sparte (rund 25%) ließ
auch ohne schriftlich festgelegte deutliche 
Zielsetzung - eine Tendenz zum Final
bereich erkennen. 

Mit einem erheblichen Kapitaleinsatz (rund 
156 Mill. S) ist der VÖEST seit Übernahme 
des Werkes durch die Hebung des Anteiles 
der erwähnten Sparte eine Verbesserung der 
Betriebsstruktur gelungen. Angesichts des 
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weiter bestehenden strukturbestimmenden und 
absatzgefährdeten Erzeugungsanteiles von 
Stahlwerksbedarf war jedoch - ungeachtet 
früherer optimistischer Bemerkungen des Vor
standes - 1967 noch nicht von einer solchen 
Erzeugung zu sprechen, die keine Zuschüsse 
erfordert hätte. 

Dies ist nach Ansicht des RH auf die Stand
ortlage des Werkes und die Grundausbildung 
der Belegschaft als ullbeeinflußbare Bedingung 
zurückzuführen. Von den zu suchenden Er
satzfertigungen wie von notwendigen Ra
tionalisierungsmaßnahmen waren auch uner
wünschte Effekte zu erwarten: vermehrter 
Kapitalbedarf und eine Verringerung der 
Arbeitsplätze. 

76, 33. Das regionalpolitische Ziel der Er
haltung des Werkes Liezen an seinem Stand
ort hätte Aufwendungen zum finanziellen 
Ausgleich der dargelegten unbeeinflußbaren 
Faktoren - nach Meinung des RH seitens 
der öffentlichen Hand, nicht der VÖEST -
auszulösen gehabt. Inwiefern solche betriebs
wirtschaftlich ni9ht zu begründende Mehr
aufwendungen weiter von der VÖEST zu 
tragen sind, hätte zuständigkeitshalber die 
Hauptversammlung zu beschließen. 

Nach Ansicht des RH wurden in der Dis
kussion über das Problem Lüizen die be
stehenden Hemmnisse nicht deutlich genug 
herausgestellt, umso mehr, als Auffassungs
unterschiede der Vorstandsmitglieder teilweise 
zu beruhigenden Zusicherungen geführt haben. 

In Kenntnis der allgemeinen Schwierigkeit 
für stahlerzeugende und -verarbeitende Be
triebe, passende und ertragreiche Ersatz. 
fertigungen zu finden, erhob der RH aus 
deren Fehlen bis zum Jahre 1967 keinen Vor
wurf. 

76, 34. Allerdings sind auch 1965 und 
1966 von der Werksdirektion für durch
führbar erklärte Einsparungsmöglichkeiten 
(jährlich rund 4 Mill. S) nicht genutzt worden. 
Ferner zeigte sich bei der Prüfung, daß be
triebsorganisatorische Mängel wiederholt zum 
Verlust von erfolgversprechenden Stahlguß
aufträgen geführt haben. 

1967 beauftragte der Vorstand schließlich 
eine ausländische Beratungsfirma mit der 
Ausarbeitung von Rationalisierungsvorschlägen 
für die Gießerei. 

76, 35. Nach Mitteilung des Vorstandes 
wurde ein Großteil der ersterwähnten Ra
tionalisierungsmaßnahmen durchgeführt, an
dere seien in Vorbereitung. Bei Gießerei 
und' Maschinenbau seien Teilerfolge erzielbar 
gewesen, eine wesentliche Bf)sserung der Ge
samtlage könne aber nicht erwartet werden. 

Der', RH vermeinte abschließend, daß die 
bes6nderenGegebenheiten des Werkes Liezen 
eine Sicherung der Arbeitsplätze der dort 
Beschäftigten auf wirtschaftlicher Basis er
heblich erschweren, wenn nicht ausschließen. 

76, 36. Die Unternehmung vereinigt Be
triebe der Grundstufe, der Halbzeugfertigung 
und der Finalindustrie, was sie zu Erwä
gungen und zur Einholung eines Gutachtens 
über die beste Organisationsmöglichkeit ge
führt hat. Eine Neugestaltung unterblieb 
vorerst deshalb, weil der Vorstand den zu 
dieser Zeit laufenden Gesprächen über Koordi
nationsmaßnahmen in der. verstaatlichten In
dustrie nicht vorgreifen wollte. 

Weitere Ausführungen des RH zu Or
ganisationsfragen bezogen sich auf die sach
gerechte Zuordnung bestimmter Agenden. 

Nach Mitteilung des Vorstandes wurde an
läßlich einer zu Beginn 1968 erfolgten U mge
staltung den Anregungen der Gutachter und 
des RH weitgehend Rechnung getragen. 

76, 37. Die langjährige Führung der Toch
terunternehmungen Hütte Krems Ges. m. 
b. H. und Wiener Brückenbau AG. durch 
den Vorstand der VÖEST hat eine weit
gehende Integration von Leitungs- und Ver. 
waltungsaufgaben in die entsprechenden Ab· 
teilungen der Muttergesellschaft bewirkt. und 
die Werke praktisch Betrieben der VÖEST 
gleichgestellt. Durch die 1967 erfolgte Be
stellung eigener Organe wurde die bestehende 
Personalunion jedoch aufgelöst. 

Zur Begründung des Zeitablaufes zwischen 
dem Inkrafttreten des 1. V erstaa tlichungs
Organisationsgesetzes (1963) und dieser Maß
nahme verwie~ der Vorstand auf die Not· 
wendigkeit sorgfältiger Vorbereitung .unter 
Berücksichtigung rechtlicher und personeller 
Faktoren sowie auf Außeneinflüsse. 

76, 38. Die gute Personaldotierung der 
Revisionsabteilung ermöglicht dieser, eine um
fangreiche Tätigkeit auf verschiedenen Ge
bieten zu entfalten. Die Arbeit des RH konnte 
daher vielfach auf Revisionsberichten auf. 
bauen, was durch die weitgehende Über
einstimmung der Grundauffassungen erleich
tert wurde. 

Der RH nannte eine Reihe von Aufgaben, 
mit denen die - nach seiner Empfehlung 
dem Gesamtvorstand zu unterstellende -
Revisionsabteilung zusätzlich betraut werden 
könnte. 

Die bessere Beachtung früher gegebener 
Empfehlungen bzw. ein zeitgerechter Einsatz 
der Revisionsabteilung hätte die entsprechen
den Bemängelungen des RH entbehrlich ge
macht. 
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Künftig wird, wie der Vorstand erklärte, 
den Anregungen des Rechnungshofes in ver
mehrtem Umfange Rechnung getragen wer
den. 

76, 39. Bei der Vorbereitung, Durchfüh
rung und Abrechnung eines Investitionsvor
habens traten erhebliche Mängel auf, die 
1963 auf Grund von Interventionen des 
Arbeiterbetriebsrates Gegenstand von Er
hebungen und Berichten der Revisionsab
teilung wurden. Der RH befaßte sich in 
diesem Falle mit den Vorwürfen, die gegen 
diese Tätigkeit der Revisionsabteilung er
ho ben worden waren und in dem Vorwurf 
mangelnder Objektivität gegipfelt hatten. 

Die auf dem umfangreichen Schriftgut be
ruhenden Erhebungen des RH zeigten, daß 
ein Teil der festgestellten Mängel und ver
meidbaren Mehraufwendungen auf das Fehlen 
einer umfassenden Gesamtplanung zurück
zuführen war; andere Mängel hätten bei 
rechtzeitiger Beachtung organisatorischer Be
stimmungen oder einschlägiger Rechtsvor
schriften vermieden werden können. 
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sorgungskonzept berücksichtigt, sodaß die 
kostenmäßigen Auswirkungen der bei den 
Grundvarianten nicht beurteilt werden konn
ten. Der RH empfahl eine umfassende sämt
liche Kosten berücksichtigende Untersuchung 
sowie die Kontaktnahme mit Vertretern des 
Eigentümers zwecks Ermittlung der gesamt
wirtschaftlich vorteilhaftesten Erzeugungs- und 
Bezugsvariante. Die Möglichkeit, für das 
Kraftwerk zwischen VÖEST und Verbund
gesellschaft einen Betriebsüberlassungsvertrag 
abzuschließen, wurde erwähnt. 

N ach einem Hinweis auf die mannig
fachen technischen und wirtschaftlichen Pro
bleme, die eine Herausschälung des Kraft
werkes aus dem Bereich der VÖEST mit 
sich bringen würde, teilte die Geschäfts
leitung in ihrer Stellungnahme mit, daß sie 
einen namhaften Fachmann der österreichi
schen Energiewirtschaft mit der Ausarbeitung 
eines diesbezüglichen Gutachtens beauftragt 
und damit den Empfehlungen des RH ent
sprochen habe. 

76, 41. Im Prüfungszeitraum hat die 
VÖEST folgende Beträge investiert:· 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in Mill. S 

428 629 511 331 304 397 610 

Unvollständige Erhebungen des Revisions
büros oder das Übergehen wesentlicher Um
stände in der Berichterstattung konnten in 
diesem Falle tatsächlich den Eindruck ent
stehen lassen, als ob Tätigkeit und Berichte 
des Revisionsbüros einer Tendenz unterlegen Die Finanzierung erfolgte vorwiegend aus 
wären. Der RH führte im einzelnen aus, in verdienten Abschreibungen. 
welchen Belangen eine vollständige Darstel- In der Investitionspolitik der VÖEST spie
lung im Revisionsbericht die 'Wahrheitsfindung gelt sich naturgemäß die bereits besprochene 
im Sinne des erteilten Vorstands auftrages er- Unternehmungspolitik des Vorstandes wider. 
leichtert hätte. Die zu Beginn des geprüften Zeitraumes noch 

76, 40. Das kalorische Kraftwerk der geplanten Erweiterungsinvestitionen wurden 
VÖEST hatte seit Errichtung des Werkes 1961 zurückgestellt und machten verstärkten 
die Aufgabe, unter Verwertung von Hütten- Bemühungen um Kostensenkung und Quali
Abfallstoffen und Verwendung von Kohle tätsverbesserung Platz. Eine schon vor 1960 
den bedeutenden Strom bedarf der Hütte zu eingeleitete Betätigung auf den Gebieten der 
decken. Später ermöglichten Investitionen 'Veiterverarbeitung bzw. der Finalfertigungen 
auch den Einsatz von Heizöl. Nach 1945 fand - zum Teil allerdings e:st gegen Ende 
wurden bedeutende Strommengen an das des geprüften. Zeitraumes - weitere Be
Verbundnetz geliefert. rücksichtigung durch Investitionen. Deren 

Der schlechte Zustand der Anlagen und Ausmaß war zeitweilig von personellen, tech
der hohe Wärmeverbrauch zwangen zur Über- nischen und finanziellen Möglichkeiten be
legung, ob künftig _ nach Modernisierung grenzt, sodaß die Reinvestition hinter den 
des Kraftwerkes - der benötigte Strom Abschreibungen zurückblieb. 
selbst erzeugt, aus dem Verbundnetz be- Die späte, häufig unter Zeitdruck erfolgte 
zogen oder in einer Kombination beider Ausarbeitung der jährlichen Investitionspro
Möglichkeiten beschafft werden sollte. Der gram me ermöglichte nicht immer die Genehmi
RH hielt die Eigenstromversorgung wegen gung durch den Aufsichtsrat vor Beginn des 
der hiefür notwendigen Investitionen (ein- Geschäftsjahres. Die Gliederung der Investi
schließlich Reserveanlagen) nicht von vorn- tionsvorhaben in verschiedene, sachlich und 
herein für wirtschaftlicher als die gesamte zeitlich übergreifende Teilprogramme er
Deckung aus dem Verbundnetz unter zweck- schwerte überwachung und Prüfung. 
mäßiger Verwertung der Abfallstoffe. 76, 42. Besondere Aufmerksamkeit wendete 

Die bis 1967 von der VÖEST angestellten der RH dem Sonderprogramm für den Ausbau 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen hatten nicht der Hütte Linz auf eine Rohstahlerzeugung 
sämtliche Aufwendungen für das Eigenver- von 2·3 Mill. Jahrestqnnen zu. Ein vom Vor-
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stand dem Arbeitsausschuß des Aufsichtsrates 
im Jänner 1961 vorgelegtes Ausbauprogramm 
sah einen Gesamtaufwand von 1450 Mill. S 
vor und erhielt im Feber die Zustimmung 
des Aufsichtsrates. Im April des gleichen 
Jahres entschloß sich der Vorstand in geänder
ter Zusammensetzung jedoch, die Arbeiten 
an verschiedenen bereits begonnenen Teil
investitionen wieder einzustellen und das 
Großprogramm zum überwiegenden Teil auf 
die Jahre nach 1964/65 zu verschieben. 

Die kurzfristig erfolgte grundlegende. Ände
rung der Investitionspolitik hatte verlorene 
Aufwendungen in von der Unternehmung nicht 
genau erfaßter Höhe zur Folge; der RH hat 
in den von ihm geprüften Einzelfällen die 
finanziellen. Nachteile selbst herausgeschält. 
Sie entstanden vorwiegend aus der Zurück
stellung jener Investitionen, die zu einer all
gemeinen Kapazitätsausweitung geführt hät
ten bzw. aus der Auflassung der bis 1964 ge
nehmigten Großprogramme zugunsten eines 
neuen Programms für 1965. 

76, 43. Die bis Anfang 1968 eingetretene 
Entwicklung auf dem Eisen- und Stahlmarkt 
hat die 1961 erfolgte Umsteuerung der Unter
nehmungspolitik, insbesondere der Investitions
politik, vorerst als richtig bestätigt. Für die 
Beantwortung der Frage, ob auch die zuvor 
gefaßten Beschlüsse eine Rechtfertigung fin
den, erscheint wesentlich, wie Lage und Ent
wicklung zu Anfang 1961 eingeschätzt werden 
konnten. 

Nach den Feststellungen des RH war in 
Fachkreisen die Möglichkeit einer Tendenz
umkehr aus einem Einholen der Nachfrage 
durch die Erzeugung bekannt. Die unterneh
merische Entscheidung hatte sich daher auf 
die Einschätzung des Zeitpunktes der Wende 
zu beziehen. Da die im Zeitpunkt der Ent
scheidung erkennbare und erkannte Ent
wicklung eingetreten ist, wurden die geäußer
ten Befürchtungen bestätigt. 

Die dem Aufsichtsrat vor der Entscheidung 
unterbreiteten Unterlagen wurden von dessen 
Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied 
wie auch vom RH als mangelhaft im Hinblick 
auf das Gewicht der Entscheidung kritisiert. 

76, 44. Nennenswerte Änderungen geneh
migter Investitionsprogramme (1960: Wid
mungsänderung 35·2 Mil!. S, Zusatzgenehmi
gung 44·6 Mill. S; 1965: Nachtragsgenehmigung 
52 Mil!. S) konnten nicht ausschließlich un
vorhersehbaren Entwicklungen zugeschrieben 
werden. 

1964 im Aufsichtsrat aufgetretenen Bedenken 
gegen einen im Verhältnis zum Umsatz zu 
geringen Gesamtinvestitionsaufwand steht das 

aus der obigen Tabelle ersichtliche Ansteigen 
des Investitionsaufwandes in den Jahren 1965 
und 1966 gegenüber. 

76, 45. Allgemein erklärte die Geschäfts
leitung in ihrer Stellungnahme zur Planung 
und Durchführung von Investitionen, daß die 
vom RH aufgezeigte Sachlage nur im engen 
gedanklichen Zusammenhang mit den Aus
führungen zur Unternehmungspolitik und der 
Stellungnahme hiezu beurteilt werden könnte. 
Sowohl die Neuorientierung auf Grund markt
wirtschaftlicher Probleme wie auch die Dyna
mik in der technischen Entwicklung erforderten 
eine kurzfristige Anpassung nicht nur in der 
Investitionspolitik, sondern auch in der Durch
führung der. einzelnen Investitionen. Im ein
zelnen wies der Vorstand darauf hin, daß der 
bemängelte Zeitdruck bei der Erstellung der 
Investitionsprogramme auch im Unternehmen 
selbst störend empfunden worden wäre und 
daß mittlerweile eine Reihe von Maßnahmen 
getroffen worden seien, die die vom RH auf
gezeigten Mängel in Hinkunft verhindern 
sollen. Schließlich gab die Gesellschaft der 
Meinung Ausdruck, daß es bei einem breit 
gefächerten Investitionsprogramm mit einem 
Umfang von jeweils über 1 Mrd. S auch 
in Zukunft unvermeidlich sein werde, kurz
fristig Umwidmun.gen vorzunehmen und Zu
satzanträge zu stellen. 

76, 46. 1957 war für den Ausbau der Erz
vorbereitung ein Betrag von 95 Mill. S be
willigt worden. Eine 1961 erteilte weitere 
Genehmigung erstreckte sich auf 100 Mill. S. 
Wie ein positionsweiser Vergleich zeigte, waren 
die Aufwen.dungen beim ersten Antrag nur 
grob geschätzt worden; mit den Planungs
arbeiten wurde erst 1961 begonnen. Der 
RH bemängelte die unzureichende Fundierung 
der Anträge. 

Die Gesellschaft begründete ihr Vorgehen 
mit den damals sich ständig ändernden Ver
hältnissen und den wechselhaften Bedingungen 
und Qualitäten der angebotenen Erze, sodaß 
unter den unstabilen Bedingungen gewisse 
Verluste nicht zu vermeiden gewesen wären. 

76, 47. Ende 1961 wurden im Zuge von 
Kürzungsmaßnahmen von den genehmigten 
195 MB!. S rund 161 Mill. S zurückgestellt, 
wodurch Bestellungen nicht aufrechterhalten 
und Anlagen nicht planmäßig genutzt werden 
konnten. 

Zur Lieferung ein~r Förderbandanlage und 
zweier Bunkerentleerungswagen hatte die Neu
bauabteilung den Bestbieter empfohlen; die 
Bestellung (Gesamtwert 1,207.500 S) erhielt 
jedoch nach mehrfachen Preisnachlässen der 
an zweiter Stelle gelegene Bewerber. 
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76, 48. Obzwar der Investitionsantrag von 
1957 die Erweiterung der Sinteranlage schon 
enthalten hatte, waren die Planungsarbeiten 
im Jahre 1961 noch nicht abgeschlossen; 
das Storno der Bestellung verursachte nach 
bedeutender Ermäßigung noch Kosten von 
rund 115.000 S. 

159 

Abwicklung und Erfolg dieses Investitions
vorhabens konnten vom RH nicht als be
friedigend bezeichnet werden; wesentliche 
Mängel waren gerade in einem Bereich auf
getreten, der die Vergabeentscheidung maß
geblich beeinflußt hatte. 

Über den Lieferauftrag für eine Transport-
76, 49. Von einer Stornierung des für die einrichtung wurde ohne Vorliegen vergleich

Erzumladeanlage mit rund 2·5 Mill. S bestellten barer Gegenangebote mit einer Bestellsumme 
Doppelrundkippers wurde wegen der mit von rund 211.000 DM (rund 1·4 Mill. S) 
65-70% angegebenen Stornokosten abge- entschieden, sodaß der RH auf die Empfeh
sehen. Die Anlage blieb bis 1967 unverwendet lungen der ÖNorm A 2050 verwies. 
gelagert. Seitens der VÖEST werden laut 76, 52. Im Rahmen des 1961 genehmigten 
Stellungnahme alle Anstrengungen unternom- 2·3 Mill. t-Programms war auch die Errich
men, um eine Verwertung der Anlage zu tung einer Sauerstofferzeugungsanlage (ge
ermöglichen. planter Aufwand: 150 Mill. S) vorgesehen. 

76, 50. Die V,erlagerung des Erztransportes Nach Beginn der Arbeiten fiel das Vorhaben 
von der Schiene auf den Wasserweg bewog zunächst unter die im Dezember 1961 verfüg-
1964 den Vorstand, das Projekt Erzumlade- ten Investitionsbeschränkungen. Erst mit 
anlage endgültig aufzugeben. Für dieses waren dem Sonderinvestitionsprogramm 1965 wurde 
rund 10·8 Mill. S aufgewendet worden. Wäh- das Projekt wieder in Angriff genommen. 
rend vor Einstellung des Projektes eine Ent- Im Mai 1961 - zwei Monate nach der fern
wicklungsvorschau angestellt wurde, hatte eine schriftlichen Vorbestellung - -wurde der In
solche im Zeitpunkt der Planung nicht vor- vestitionsantrag genehmigt, die endgültige 
gelegen. Bestellung im Gesamtwert von 8·5 Mill. DM 

Bei einem Gesamtaufwand von rund -ausgefertigt und eine 10%ige Anzahlung ge-
18.9 Mill. S für- den Ausbau Erzvorbereitung leistet. Neun Monate danach sah sich die 
verblieben letztlich 8 Mill. S als verlorener VÖEST jedoch gezwungen," die Bestellung 
Aufwand. einer der bei den Anlagen zu stornieren 

und jene der anderen zu sistieren. Die 
76, 51. 1961 wurden drei Firmen zur Ab- geleistete Anzahlung von 850.000 DM 

gabe eines Offerts für eine Erzverladebrücke konnte zunächst nicht zurückgefordert werden; 
eingeladen. Von zwei aktenkundigen Ange- darüber hinaus gab die Lieferfirma Storno
boten gab die VÖEST auf Grund schwererer kosten in Höhe von 108.100 DM bekannt. 
Ausführung und günstigerer Einheitspreise Auf diesen Anspruch verzichtete sie jedoch 
jenem Bieter den Vorzug, der der VOEST anläßlich einer 1965 erfolgten neuerlichen 
durch Personalunion des Vorstandes ver- Auftragserteilung, doch kostete dies die
bunden war (Wiener Brückenbau AG; Ver- VÖESTdurch ihren Verzicht auf die Zinsen 
gabesumme : 8,560.000 S). aus der geleisteten Anzahlung (rund 

1l0.000 DM) etwa 715.000 S. Bedenken des 
Die Montage wurde zwei Jahre später aus Verkaufes gegen die 1965 neuerlich betraute 

Zweckmäßigkeitsgründen an die gleiche Firma Lieferfirma, welche der VÖEST bei der 
vergeben (Auftragssumme : 3,160.000 S). An- Zusammenarbeit in einem Exportgeschäft 
gesichts der unbestreitbaren Zweckmäßigkeit Schwierigkeiten bereitet hatte, blieben un
gemeinsamer Vergebung wären Lieferung und beachtet. 
Montage gemeinsam auszuschreiben und zu 
beurteilen -gewesen, umsomehr, als das ur- Der mit einer Konventionalstrafe gesicherte 
sprüngliche Gegenangebot um rund 1 Mill. S Liefertermin konnte aus Verschulden der 
unter jenem des Erstehers gelegen hatte. VÖEST nicht eingehalten werden, wodurch die 

Pönalevereinbarung gegenstandslos wurde. 
Planungsänderungen, Ausführungsmängel 76, 53. Wichtige Anlagenteile wurden an 

und deren Beseitigung lösten Verzögerungen einen Lieferanten vergeben, der nach der 
und Mehraufwendungen aus. Nach der In- 1 1961 gegebenen Darstellung eine Art Monopo -
betriebnahme aufgetretene schwerwiegende stellung besaß und bereits mehrere Anlagen 
Mängel führten nach längeren Reparatur- zur Zufriedenheit der VÖEST geliefert hatte. 
arbeiten dazu, daß die Anlage aus Sicherheits-
gründen außer Betrieb gesetzt wurde. 1966 Der Auftrag (Wert 570.000 DM), für den 
schätzte der Industrieanlagenbau die Kosten 57.000 DM als Anzahlung überwiesen worden 
der im Rahmen der Gewährleistung durchzu- waren, mußte gleichfalls im Dezember 1961 
führenden Sanierungsarbeiten auf rund sistiert werden. Weder Storno noch technische 
450.000 S. Änderungen waren vorgesehen. Demgegen-
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über erteilte die VÖEST 1965 den entspre- tragsübernahme bereit, blieb aber mit der 
chenden Auftrag an eine Konkurrenzfirrna, Lieferung über ein Jahr im Verzug. Dadurch 
was den Verfall der Anzahlung und damit für konnte die gesamte Anlage erst um rund 
die VÖEST einen finanziellen Schaden von 1 Yz Jahre verspätet in Betrieb genommen 
rund 370.000 S nach sich zog. werden. Die VÖEST hätte mit der bisher nur 

Bei der neuerlichen Bearbeitung der In- mit kleineren Aufträgen beschäftigten Liefer
vestition hatte sich die Abteilung Werksausbau firma ein Pönale vereinbaren bzw. eine größere 
zunächst für den 1961 als bewährt bezeichneten Zahl leistungsfähiger Firmen einladen müssen. 
Lieferanten ausgesprochen, später jedoch die Der in der Stellungnahme angeführten Mei
Vergebung an den Konkurrenten mit ent- nung, daß sich die VÖEST durch Vorliegen 
gegengesetzten Argumenten befürwortet. nur' eines Anbotes in einer Zwangslage befand 

und daher ein Pönale nicht durchsetzbar 
76, 54. Das Bestbot aus einer Ausschreibung war, konnte unter Hinweis auf die im vor-

für Elektromotore (Gesamtsumme rund stehenden erwähnte Empfehlung des RH nicht 
3·4 Mill. S) wurde durch ein Nachtragsoffert beigepflichtet werden. 
des Zweitbieters unterboten, was zur Auftrags-
erteilung an diesen geführt hat. Daß letzterer 76, 58. Die Bauarbeiten (Gesamtaufwand 
als eindeutiger Bestbieter bezeichnet und das rund 493.000 S) wurden in beschränkter Aus
Datum des nach Bekanntwerden der Angebots- schreibung an den Bestbieter vergeben,wobei 
summen eingereichten Offertes verändert wor-. allerdings die schriftliche Bestellung 3 Yz Monate 
den war, rechtfertigte Zweifel an der Ord- nach Baubeginn erging. Ein Nachtragskosten
nungsmäßigkeit der Bearbeitung. voranschlag (Ausmaß rund 270.000 S) wurde 

76, 55. Eine weitere Anlagengruppe wurde entgegen den allgemeinen Bedingungen erst 
mit einer Auftragssumme von rund 11 Mill. S 14 Monate nach Bauende vorgelegt. Die 
in diesem Falle nicht. an den 1961' und 1965 Leistungen waren von der Bauabteilung münd
in der gleichen Firma gefundenen Bestbieter, lieh veranlaßt worden. Der geforderte Betrag 
sondern unter einem Mehraufwand von rund von 270.000 S konnte im Verhandlungswege 
350.000 S aus Gründen der Betriebssicherheit auf rund 92.000 S vermindert werden. In der 
an einen anderen bewährten Kontrahenten Stellungnahme wurde dies als formaler Mangel 
vergeben. Dieser konnte die in ihn gesetzten bezeichnet, der keine nachteiligen Auswirkun
Erwartungen aber insofern nicht rechtfertigen, gen gezeitigt hätte. 
als - nach einer Lieferterminüberschreitung -76, 59. Die wegen Durchführung verschiede
erhebliche Mängel an einer. Maschine weder ner Änderungen bereits verspätet vorgenom. 
einen Probebetrieb noch eine Zusicherung der menen Abnahmeversuche zeigten, daß die in 
Garantiewerte erlaubten. . der Bestellung bedungenen Garantiewerte nicht 

In der Stellungnahme erklärtt;) die Geschäfts- erzielt werden konnten. Da die Auffassung 
leitung, daß die Anzahlung von 850.000 DM der VÖEST in den Gewährleistungsbedingun
anläßlich eines anderen Auftrages verrechnet gen nicht genau festgelegt war, mußte sie 
werden konnte, daß der Schaden durch den sich zu einem Kompromiß bereitfinden. Die 
Verzicht auf Stornokosten seitens der Liefer- Gesellschaft sicherte in ihrer Stellungnahme 
firma um 700.000 S verringert worden sei, eine genauere Festlegung der Abnahme- und 
daß die Vergabe der ersteren Anlagenteile Gewährleistungshedingungen gemäß den 
auch 1969 noch als sinnvoll bezeichnet werden Empfehllmgen des RH zu. 
müsse, daß die Mängel bei der Vergabe von 
Elektromotoren nachträglich nicht mehr .auf- 76, 60. Das 1961 eröffnete Investitions
geklärt werden könnten und daß die Bestellung konto für die Neuzustellung des Hochofens 2 
der letztgenannten Anlagengruppe im Ver- war 1967 noch nicht geschlossen. Die Prüfung 
trauen auf den guten Ruf der betreffenden dieser Großreparatur zeigte, daß ungeachtet 
Lieferfirma getätigt worden sei. einer langen Ofenreise mit der Planung für 

die Neukonstruktion so lange zugewartet 
76, 56~ Vor der Errichtung einer neuen worden war, daß dann Terminknappheit und 

Entphenolungsanlage (Präliminare 7·5 Mill. S, Mehraufwendungen eintraten. Der Vorstand 
Gesamtaufwand rund 8·8 Mill. S) holte die f d d B 11 
VÖEST von drei ausländischen Firmen An- verwies darau, aß er este vorgang 

ein Jahr vor den eigentlichen Zustellungs
geboteein und erteilte dem Bestbot den arbeiten eingeleitet worden sei; dem be
Zuschlag. Der RH stellte einen Rechenfehler gegnete der RH mit dem Hinweis, daß durch 
in der Entscheidungsgrundlage fest. spätere Konstruktionsänderungen die seiner-

76, 57. Während zwei konzerneigene und zeitigen Bestellfristen verkürzt wurden. Das 
eine konzernfremde Firma die Anbotlegung Vorhaben hatte zwar wegen der teilweisen 
für Stahlkonstruktionen abgelehnt hatten, Rückstellung der Ausbaupläne im Jahre 1961 
erklärte sich eine Linzer Firma zwar zur Auf- an Dringlichkeit verloren, verursachte· aber 

10* 
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auch nach dieser Entscheidung - trotz 
eines vom Vorstand erlassenen Verbotes -

. noch eine erhebliche Zahl von Überstunden. 

Entgegen dem Argument der VÖEST, daß 
dieses Verbot sich nicht auf Sicherheits. 
und Vorbereitungsarbeiten erstrecken könne, 
konnte der RH auf verfahrene Überstunden 
verweisen, die anderen Zwecken gedient hatten. 
Die Schätzkosten für 26 Unteranträge (rund 
3·2 Mill. S) wurden durch Nachträge um rund 
50% überschritten. 

Die Erklärung des Vorstandes, daß das 
Gesamtpräliminare nicht überzogen wurde, 
konnte die spezifischen Überschreitungen nicht 
klären. 

161 

triebs auftrag sowie Mehrkosten verursachende 
Planungsänderungen und zusätzliche Leistun· 
gen. 

76, 64. Die Kühlwasserumwälzanlage für 
den Hochofenbetrieb wurde 1964 mit 2·9 Mill.S 
präliminiert, aber nicht ausgeführt; der an
gefallene Aufwand erreichte rund 1·3 Mill. S. 
Laut Auskunft sollten die gelieferten Teile 
noch im gleichen Jahr eingebaut werden. 
Der RH kritisierte die unwirtschaftliche Ka· 
pitalbindung. 

76, 65. Die im Rahmen des 2·3 Mill. Tonnen 
Ausbauprogramms geplante Errichtung einer 
zweiten Gichtgasleitung und die Fertigstellung 
des Koksgasringes Süd· West unterblieben nach 
den 1961 angeordneten Einschränkungen (Ge. 

76, 61. Eine bei der Neuzustellung an. samtaufwand 6·2Mill. S). Die für die Gicht. 
gewendete patentierte Neukonstruktion ver. gasleitung bereits gelieferten Rohre lagerten 

bis 1967 unverwendet. Die VÖEST beab· ursachte infolge eines Konstruktionsfehlers 
Störungen und eine Schadenssumme vonsichtigte, mit einem Teil dieser Rohre das 
rund 1 Mill. S. Die Lieferfirma wendete ein, mit einem Aufwand . von rund 2·5 Mill. S 
daß die mit einem Jahr begrenzte Garantie. errichtete, aber bis 1967 nicht genutzte Stück 
frist abgelaufen wäre, wogegen der RH ver. der Koksgasleitung zu verlängern. 
meinte, daß eine zeitliche Beschränkung der 76, 66. 'Ein 1961 ausgearbeitetes Projekt 
Garantie für Konstruktionsideen nicht vor· zur Erweiterung der Breitbandstraße (Prä. 
gesehen und das Fehlen ausreichender Ver· liminare 13 Mill. S) wurde im Rahmen der 
einbarungen für Schäden daraus zu kritisieren Einschränkungen fallengelassen ; für Pla· 
sei. Die VÖEST übernahm schließlich ein nungsarbeiten waren rund 71.000 Saufge. 
Drittel der Schadenssumme. Der· vom Vor· wendet worden. 
stand vertretenen Meinung, daß der tech· 76, 67. Für die Lieferung einer qualitäts. 
nische Ruf der Lieferfirma und die Anwen· verbessernden Stahlwerkseinrichtung zog die 
dung einer patentierten Neukonstruktion eine VÖEST in Berücksichtigung eines Abnehmer. 
längere Garantiefrist als nicht notwendig er· wunsches der zuerst beantragten billigeren 
scheinen ließ, hat den aufgezeigten Mangel, Anlage sowie einer nach metallurgischen, 
nämlich das Fehlen einer Garantieklausel technischen und finanziellen Gesichtspunkten 
für Schäden aus konstruktiven Mängeln, nicht als vorteilhaft bezeichneten Anlage die 
berührt. Der technische Ruf einer Liefer· teuerste Möglichkeit vor und nahm mit rund 
firma macht die KlarsteIlung der Rechtslage - 14 Mill. S einen Mehraufwand von rund 
wie der oben bemängelte Ablauf zeigte - 7.5 Mill. S gegenüber dem ursprünglichen 
keineswegs entbehrlich. Antrag in Kauf. 

76, 62. Eine ebenfalls neu konstruierte Der bis zur Fertigstellung zu erwartende 
Hilfseinrichtung entsprach technisch nicht Gesamtaufwand wurde 1967 mit rund 17 Mill. S 
voll. Da der Hochofen kurze Zeit nach Ein. angegeben. Die VÖEST erklärte 1969, daß 
bau der Ersatzeinrichtungen eingedämmt der präliminierte Betrag von 14 Mill. S kaum 
wurde, konnte keine Abnahme erfolgen und das ·nennenswert überschritten werden würde. 
Konto mußte offen bleiben. In der Stellung. Nach der verspäteten Lieferung zeigte die 
nahme teilte die VÖEST mit, daß auf Grund Anlage Betriebsmängel, bis zu deren Be· 
positiver Erfahrungen mit den Ersatzeinrich. hebung eine Terminüberschreitung von fast 
tungen das Konto mit Jahresende 1967 ab. zehn Monaten gegenüber dem laut Bestellung 
geschlossen werden konnte. möglichen Abnahmetermin eintrat. Die bis 

76, 63. Unzulängliche Vorbereitung führte 
bei einem anderen Projekt zu einer stufen· 
weisen Erhöhung des Erstpräliminares von 
1·5 Mill. Sauf 2·8 Mill. S. Der Mehrbedarf 
wäre zum überwiegenden Teil schon vor der 
ersten Genehmigung feststellbar gewesen. 

Weitere Bemängelungen betrafen die Ver· 
rechnung einer Investitionsarbeit über Be· 

11 

Mai 1967 entstandenen Anlaufkosten wurden 
mit rund 6·7 Mill. Sangegeben. 

76, 68. 1964 war unter der Voraussetzung 
bestimmter Lieferungen an den für die Ent· 
scheidung maßgeblich gewesenen Abnehmer 
eine künftige Ergebnisverbesserung im Walz· 
werk um 18 Mill. S jährlich ermittelt worden. 
1967 zeigte sich, daß bis dahin die Qualitäts. 
verbesserung nur in Einzelfällen erlaubt hatte, 
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Aufpreise zu erzielen. Die bei der Investitions
entscheidung vorausgesetzte Belieferung des 
Großabnehmers konnte bis 1967 nicht ver
wirklicht werden. Obwohl die AbEiatz- und 
Aufpreiserwartungen nicht eingetreten sind, 
sei es laut Stellungnahme der VÖEST für ein 
qualitätsorientiertes Hüttenwerk zur Siche
rung des Absatzes heute notwendig, über 
eine solche Anlage zu verfügen. 

76, 69. Aus Zeitmangel wurden die Bau
arbeiten mit einem Schätzbetrag von 440.000 S 
freihändig vergeben; die Baufirma geriet so
wohl mit der Anbotlegung als auch mit 
den Arbeiten in Verzug. Schließlich erklärte 
die VÖEST, das Angebot nach Einlangen 
der Schlußrechnung prüfen zu wollen. Diese 
wurde im Dezember 1966 mit rund 620.000 S 
gelegt, doch waren die Preisverhandlungen 
bis Mitte 1967 noch nicht durchgeführt. 
Laut Stellungnahme haben die Verhandlungen 
in der Zwischenzeit stattgefunden. 

Nach Ansicht des RH ist die wettbewerbs
lose Vergabe durch den Ablauf des Vor
habens nicht gerechtfertigt worden; eine ent
sprechende Terminplanung hätte eine Aus
schreibung ermöglicht. Die in der Stellung
nahme dargelegten Argumente- Zeitmangel 
bei Vergabe der Fundamentarbeiten unver
meidlich bzw. rechtzeitige Pönalisierung wegen 
nicht bekannter vorhandener Fundamente 
unmöglich - wurden vom RH als nicht aus
reichend erklärt, seine Bemerkungen zu ent
kräften. 

76, 70. Um die Leistung des 2·7 m Quarto 
Gerüstes zu steigern, plante die VÖEST 
1964 die Aufstellung einer Kühlanlage für 
den Walzenzugmotor (Präliminare 1,170.000 S). 
Die Abnahme der fertiggestellten Anlage 
konnte nicht unter den vorgesehenen Be
dingungen erfolgen, ohne daß diese aber 
zu einem Vorbehalt bzw. einer Verlängerung 
der Gewährleistungsfrist geführt hätte. 
Schwierigkeiten, die bereits in der V orbe
reitungsphase erörtert worden waren, führten 
später zu begrenzter Einsatzmöglichkeit, SO" 

daß - wie vor der Investition - Zu satz
schichten verfahreri werden mußten. 1965 
wurde. die Anlage wieder. ausgebaut und 
lagerte seither unverwendet. Die Investition 
verursachte verlorene Aufwendungen von rund 
355.000 S. 

In der Stellungnahme teilte .die Geschäfts
leitung mit, daß die Anlage bei ansteigender 
Produktion anderweitig Verwendung finden 
werde. 

76, 71. Die Ausstattung des Walzwerkes 
mit bestimmten Nebeneinrichtungen erfolgte 
bei einem Gesamtaufwand von rund 1·1 Mill. S 
durch drei freihändige Vergebungen innerhalb 

von rund 14 Monaten. Nach Ansicht des RH 
hätte eine Gesamtplanung ermöglicht, die 
ganze Anlage auszuschreiben und dann allen
falls etappenweise zu bestellen. Der RH ent
gegnete auf das in der Stellungnahme er
wähnte Vorhandensein eines Gesamtkonzeptes, 
daß eben in dessen Rahmen eine Gesamt
planung möglich gewesen wäre. 

Wegen Überganges auf ein anderes System 
wurden gelieferte Einrichtungen für einen 
Teil dieser Anlage nicht mehr eingebaut 
(Wert rund 130.000 S) und befanden sich 
1967 noch ungenutzt auf Lager. Die VÖEST 
erklärte, daß eine Verwertung bei Fremd
projekten versucht werden würde. 

Während also die Bewährung gleicher An
lagen die Vergabeentscheidung beeinflußt hatte, 
konnte der Betrieb in diesem Falle erst nach 
längerer Zeit störungsfrei gestaltet werden. 

76, 72. Eine noch vor Eröffnung des Bau
kontos "Tiegelschweißerei Halle I" 
(7'5 Mill. S) beschlossene Planungsänderung 
ließ Mehraufwendungen von rund 1·5 Mill. S 
erwarten und löste drei Monate nach dem 
Erstpräliminare eine weitere Bedarfsanmel
dung von 3·6 Mill. S aus. Ein zweitel' Nach
trag (rund 2 Mill. S) mußte schon zwei Monate 
später bewilligt· werden. Alle Änderungen 
wurden mit dem Einlangen zusätzlicher Kun
denaufträge begründet. Diese bewogen ferner 
dazu, nach einem weiteren halben Jahr rund 
9·1 Mill. S für eine abermalige Hallenver
längerung vorzusehen. Der Gesamtaufwand 
für Halle und Einrichtungen erreichte rund 
21'6 Mill. S. Da, wie von der VÖEST an
gegeben, die Erweiterung von Anfang an vor
gesehen war, hätte die Halle insgesamt ge
plant, aber etappenweise ausgeführt werden 
können. 

76, 73. Die VÖEST bestritt in ihrer Stellung
nahme. das Vorliegen der Kriterien für eine 
Gesamtplanung, da die Entwicklung des Tiegel
baugeschäftes nicht mit Sicherheit voraus
gesagt werden konnte. Der RH verwies 
in seiner Gegenäußerung auf die ihm über
gebenen Unterlagen, nach denen eine Gesamt
planung wohl möglich gewesen wäre., 

76, 74. Die mit rund 900.000 S an den 
Bestbieter vergebenen Baumeisterarbeiten er
forderten zehn Nachtragsbestellungen und 
dadurch einen Gesamtaufwand von rund 
2·9 Mill. S; da die Ausschreibung also hur 
rund 30% der durchgeführten Arbeiten um
faßt hatte, erschien die Wirtschaftlichkeit 
von Vergebung und Bauführung nicht nach
gewiesen. Die Bauabteilung erklärte das Miß
verhältnis zwischen Erstauftrag und Ab
rechnungssumme damit, daß ihr die all
mähliche Erweiterung des Vorhabens nicht 
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bekannt gewesen sei. Nach Ansicht des RH 
hätte die aus Finanzierungsgründen nur ;tb
schnittsweise erfolgte Investitionsabwicklung 
entsprechende Weisungen an die Bauabteilung 
ermöglicht und erfordert. Der von der VÖEST 
in der Stellungnahme geäußerten Meinung, 
daß ihrer Erfahrung nach eine neuerliche 
Ausschreibung von Erweiterungen eines Bau
vorhabens nur Deckangebote erbringe, konnte 
vom RH nicht vorbehaltlos beigestimmt wer· 
den. 

76, 75. Mit der Dacheindeckung wurde in 
insgesamt vier zwischen 1960 und 1962 er
teilten Bestellungen (Gesamtwert rund 
350.000 S) eine Tochtergesellschaft der VÖEST 
betraut. Die Angemessenheit der in freier 
Vergabe erzielten Preise erschien durch ein 
aus dem Jahre 1957 stammendes Bestbot 
nicht nachgewiesen. Der RH empfahl, auch 
die Wettbewerbsfähigkeit einer Tochtergesell
schaft durch Ausschreibung zu prüfen. 

Die VÖEST erklärte, diese Dacheindeckung 
habe am besten entsprochen, sagte jedoch zu, 
der Empfehlung des RH in Hinkunft Folge 
zu leisten. 
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76, 78. Der Sachverständige des RH hat 
die Arbeit der mit bauwirtschaftlichen Auf
gaben befaßten Stellen am Beispiel einiger 
Hochbauten geprüft. Es zeigte sich, daß 
den vom RH 1957 gegebenen Empfehlungen 
nur zum Teil Rechnung getragen worden 
ist. So stellte der RH Abweichungen von 
den Regeln der Vergabenorm A 2050 fest. 
Nach dieser käme die von der VÖEST über
wiegend angewendete Vergebungsart der be
schränkten Ausschreibung nur unter bestimm
ten Voraussetzungen in Betracht, wobei auch 
dann Wert auf eine ausreichende Zahl von 
Bietern zu legen ist. Planungsänderungen und 
Zusatzwünsche nach Auftragserteilung führten 
zu Auftragserweiterungen und freihändigen 
Vergaben. Die vor beschränkten Ausschrei
bungen erforderlichen Auskünfte über die 
Leistungsfähigkeit der Bieter wurden nicht 
in allen Fällen eingeholt. 

76, 79. Wie bereits 1957 bemängelt, wurden 
auch im nunmehr geprüften Zeitraum nach 
Eröffnung der Angebote Verhandlungen zur 
1i:rzielung von Preisänderungen und Pauschal
nachlässen geführt. Dieses normenwidrige 
Vorgehen führt nach Überzeugung des RH 
zu einem allmählichen Ansteigen des Preis
nlveaus. 

Bei größeren Bauvorhaben bewährte 
ganisationsgrundsätze teilte der RH mit 
empfahl, diese Erfahrungen auch bei 
VÖEST zu nutzen. 

Or
und 
der 

76, 76. Bei der Bestellung eines 50 t-Kranes 
entschied sich die VÖEST für das teurere 
von zwei Angeboten (1'9 Mill. S), weil das 
höhere Gewicht zu einem günstigeren Kilo
gramm-Preis geführt hatte. Diese Ausfüh
rung wurde jedoch in weiteren Verhand
lungen als für die VÖEST ungünstig be
zeichnet und geändert, sodaß schließlich ein 
Kran geliefert wurde, der sich im Gewicht Nach Mitteilung des Vorstandes wird den 
nur geringfügig von dem ursprünglich ab- Empfehlungen des RH grundsätzlich ent
gelehnten unterschied. Daraus ergab sich ein sprochen werden. 
gegenüber der Entscheidungsgrundlage um 76, 80. Zur Unterbringung von Arbeit-
16% höherer Kilogramm-Preis. Der' RH nehmern der VÖEST wurde mit einem Auf
empfahl an Hand des Beispiels, die Methode wand von rund 20 Mill. S das Werkshotel IV 
der Vorbereitung von Vergabeentscheidungen errichtet. Wegen Überlastung des Werks
zu überprüfen. architektenbüros hat die VÖEST einen Wiener 

Auf die von der VÖEST vertretene An- Architekten herangezogen. Nach Ansicht des 
sicht, es wäre Sache der Lieferfirma gewesen, RH wäre anstelle von Honoraranfragen an 
von einer unzweckmäßigen Vorgangsweise ab- je einen Linzer und Wiener Architekten die 
zuraten, entgegnete der RH, daß die Über- Ausschreibung eines Architektenwettbewerbes 
prüfung der technischen Eignung vom Be- angezeigt· gewesen. Trotz Vergebung oblag 
steIler vor Erteilung des Auftrages durehzu- dem Werksarchtiktenbüro die Ausarbeitung 
führen ist. des verbesserten Vorentwurfes und der Aus-

76, 77. An dieselbe Firma wurde zu einem schreibungsunterlagen so wie der geschäftliche 
Preis von rund 1·7 Mill. S die Lieferung Teil der Oberleitung. Unter der räumlichen 
eines weiteren Kranes vergeben, wobei das Entfernung litten Planungsarbeit und Bau-

fortschritt. in der Bestellung angegebene Gesamtgewicht 
von 81 t handschriftlich auf 71 t ausge- Die VÖEST hat sich den Überlegungen 
bessert worden ist. Umstände und gefundene des RH angeschlossen und für die Zukunft 
Erklärung bewogen den RH, eine laufende eine diesen entsprechende Vorgangsweise an
Kontrolle der Bestellunterlagen zu empfehlen. gekündigt. 

Die VÖEST wird laut Zusage trachten, 76, 81. Anstelle der vom RH für einen 
durch eine straffere Verankerung der Ge- außerhalb des Werksgeländes gelegenen kon
wichtsklausel die hier gemachte schlechte Er- ventionellen Hochbau für möglich gehaltenen 
fahrung in Hinkunft zu vermeiden. I öffentlichen Ausschreibung wählte die VÖEST 
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eine beschränkte Ausschreibung, schied aber 
den Billigstbieter wegen Mangel an Erfahrung 
aus. 

Der Billigstbieter aus der Ausschreibung 
über Elektro-Installationsarbeiten ersuchte 
nach Anbotseröffnung um Richtigstellung sei
ner Preise; dem Ersuchen gab die VÖEST 
ungeachtet der Normenwidrigkeit statt 
(Schlußrechnungssumme rund 620.000 S). 

Wie die VÖEST erklärte, sei der ihr als 
ausgezeichnet bekannten Firma die Korrektur 
gestattet worden, weil es sich um ein offen
sichtliches Versehen gehandelt habe. Das 
hohe Nachtragsanbot sei durch Planungs
mängel verursacht worden. 

Mangels einer fachgerechten Trennung der 
Verputzarbeiten wurden diese nicht auf die 
wirtschaftlichste Weise, sonderri an den Zweit
bieter (Anbotsumme rund 1 Mill. S) ver
geben. 

76, 82. Auch die Vergabesumme der Bau
meisterarbeiten an der Werksschule (rund 
1·1 Mill. S) wurde durch Zusatz aufträge, um 
rund 55% überschritten, sodaß die Preis
würdigkeit der Bauführung nicht nachge
wiesen erschien. Der erfolgte Einbau von 
VÖEST-Erzeugnissen wäre - anders als ge
schehen - durch Vorschreiben der gewünsch
ten Deckenkonstruktion im Leistungsverzeich
nis vorzusehen gewesen. 

76, 83. Die Besichtigung zweier in Betrieb 
befindlichen Baustellen durch den Sachver
ständigen des RH zeigte in manchen Be
langen deutliche Verbesserungen gegenüber 
den vorstehenden Bemängelungen, doch hatten 
auch in diesen Fällen nach dcr Anbots
eröffnung Verhandlungen zwecks Erzielung 
eines Pauschalnachlasses stattgefunden. . 

76, 84. Für den Ausbau des Werkshafens 
hat die VÖEST seit 1955 rund 150 Mill. S 
aufgewendet. 1960 wurde der Umschlag
betrieb an der Erzlagerseite, 1961 jener an 
der Kohlensoite aufgenommen. Durch Er
richtung eines Finger-Piers wurde auch die 
Stückgutverladung im Hafen ermöglicht. 

Zu der 1960 angestellten Kalkulation des 
Hafenbetriebes wurde erst über Ersuchen 
des RH eine Nachrechnung angestellt. Diese 
ergab für Massengüter eine wes.entliche Er
sparnis im Werkshafenbetrieb; für den Stück
guthafen hatte der bisherige Betrieb noch 
keine zuverlässige Beurteilung gestattet. 

76, 85. Zusatzanträge und Überschreitun
gen traten bei Prüfung der Investitionen im 
Kalkwerk Steyrling auf. Ein für die Er
weiterung der Kalkofenanlage genehmigtes 
Präliminare von rund 7 Mill. S wurde durch 
neuerliche Anträge um rund 60% und durch 
den tatsächlichen Aufwand (rund 11·4. Mill. S) 

abermals überschritten. Die überschreitungs
begründungen ließen unzureichende V orbe
reitungsarbeiten erkennen. 

76, 86. Auch im Werk Liezen gab die 
Prüfung einiger Investitionen, insbesondere 
die Durchsicht der den Einzelinvestitions
anträgen angefügten Begründungen· zu der 
Feststellung Anlaß, daß der Planung und 
der Präliminarerstellung vor Inangriffnahme 
der Bauvorhaben nicht immer die erforder
liche Sorgfalt zugewendet worden ist. Für 
diese Feststellungen nannte der RH einige 
Beispiele mit Präliminaresummen von 3 Mi1l. S, 
1·2 Mill. S, 500.000 S und geringeren Be
trägen, bei welchen durch Umplanungen und 
Überschreitungen Mehraufwendungen von 
26,5% und 50% aufgetreten bzw. mögliche 
Einsparungen erst unter dem Zwang der Ver
hältnisse realisiert worden sind. 

76, 87. Im Investitionsprogramm 1964 war 
für die Beschaffung einer Maschine ein Be
trag von 100.000 S vorgesehen. Während 
der erste genehmigte Investitionsantrag auf 
190.000 S lautete, wurde schließlich nach ge
nauerer Vorbereitung ein Präliminare von 
420.000 S erforderlich. In Anbetracht des 
festgestellten Verlaufes erwiesen sich Prä
liminarebemessung und erste Antragstellung 
als verfrüht. Ähnliche Mängel traten bei der 
Beschaffung einer Waage auf. Die mehr
fache Änderung werkseitig vorgebrachter 
Wünsche ließ Zweifel an deren Notwendigkeit 
aufkommen. 

76, 88. Für die Instandsetzung des Kraft
werkes 2 in der Strechau, das keine Wirt
schaftlichkeit aufwies und automatisiert wer
den sollte, wurde ein Aufwand von insge
samt 620.000 S präliminiert. Die laut An
trägen genehmigten Arbeiten waren bis Mai 
1967 unterblieben .. Nach Meinung des RH 
sollten Großreparatur- und Investitionsan
träge erst vorgelegt und genehmigt werden, 
wenn nach der Genehmigung kurzfristig mit 
der Durchführung begonnen werden kann. 

In der Stellungnahme erklärte die VÖEST, 
daß sich die vom RH ausgesprochene Empfeh
lung grundsätzlich mit der Auffassung der 
Geschäftsleitung decke. Es sei jedoch auch 
das zu berücksichtigen, was hinsichtlich der 
technischen Entwicklung, der marktwirt
schaftlichen Veränderungen, wie auch deren 
Einflüsse auf Investitionsplanung und Durch
führung bereits früher dargelegt worden ist. 

76, 89. Der Hochofenbetrieb besteht aus 
den beiden Abteilungen Erzvorbereitung und 
Hochofen. Die Erzvorbereitung erzeugt jähr
lich aus rund 2·9 Mill. Tonnen Feinerz rund 
2·25 Mill. Tonnen Sinter und deckt damit 
75-80 % des ErzeInsatzes am Hochofen. 
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Die Roheisenproduktion beträgt je nach dem 
Bedarf der Stahlwerke und der Gießerei rund 
1·5 Mill. Tonnen jährlich. 

Die Arbeitsintensität der Erzvorbereitung 
hat sich von 1960 bis 1963 verbessert, von 
1963 bis 1966 jedoch stark verschlechtert, 
während die Störungsfaktoren ebenfalls ge
ringer wurden. 

Die Ursache dieser Verschlechterung war 
nach Mitteilung des Vorstandes einerseits 
in steigenden Qualitätsanforderungen und an
dererseits in. der zeitweilig geringen Aus
lastung des Hochofenbetriebes zu suchen. 

76, 90. Beim Hochofen wies der hohe 
und ständig steigende Prozentsatz der Minder
leistung bei gleichzeitig ansteigender Erzeu
gungsdrosselung gemeinsam mit der jeder
zeit gewährleisteten Roheisenversorgung auf 
die den Bedarf übersteigende Kapazität hin. 
Während ein Export von Roheisen aus preis
lichen Gründen nicht in Frage kam, mußte 
aus Gegengeschäftsinteressen trotz der eigenen 
Überkapazitäten Roheisen importiert werden. 

Der Vorstand teilte dem RH mit, daß die 
bessere Konjunktur 1968/69 die Möglich
keit brachte, die geschaffenen Kapazitäts
reserven auszunützen. 

76, 91. Die für die gesamte weitere Kosten
gestaltung entscheidenden Roheisen-Herstell
kosten konnten trotz einer Verminderung 
der Einsatzkosten noch nicht an die von der 
deutschen Konkurrenz angestrebte Größe her
angebracht werden. Dies ist zwar vor allem 
der Frachtenkostenbelastung, zu einem ge
ringen Teil aber auch einer Erhöhung der Ver
arbeitungskosten und hier vor allem der Per
sonalkosten zuzuschreiben. Auch die Möller
kosten sind nicht optimal gesunken, da durch 
den Einsatz von zu sauren Erzen (aus Gegen
geschäften) zusätzliche Kalksteinkosten ent
standen. 

76, 92. Die Stahlwerke bestehen aus dem 
Siemens-Martin-, den LD- und den Elektro
Stahlwerken mit einer gesamten Rohstahl
kapazität von rund 2·1 Mill. Tonnen. Die 
jährliche Erzeugung betrug rund 1·7 Mill. Ton
nen. 

Im SM-Stahlwerk stand 1966 einer seit 
1960 um 6% vermehrten Belegschaft eine 
um 3% verminderte Produktion gegenüber. 
Hauptursache für eine daraus resultierende 
Senkung der Kopfleistung waren die vielen 
Wartezeiten wegen Sauerstoffmangels, her
vorgerufen durch eine zu geringe Kapazität 
der entsprechenden Anlage. Die Personal~ 
kosten und damit die Umwandlungskosten 
haben sich im SM-Stahlwerk bedeutend er
höht. 
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Dies war nach Mitteilung der Geschäfts
leitung durch Lohnerhöhungen (von 1960 
bis 1966 um 31·7%) sowie den nach Über
gang von der 56-Stundenwoche auf die 52-
Stundenwoche erhöhten Personal aufwand be
dingt. 

In den beiden LD-Stahlwerken mit zu
sammen rund 1·4 Mill. jato Rohstahlerzeugung 
ist durch einen verringerten Belegschafts
stand und 40 Mill. S Investitionsaufwand die 
Produktivität gestiegen. Dennoch ist auch 
hier ein wesentlicher Teil der Einsatzkosten
senkung von den gestiegenen Verarbeitungs-, 
vor allem den Personalkosten und den sonstigen 
Verarbeitungskosten (besonders Hilfsstoffe) 
aufgesogen worden. Auch die Tiegelhalt
barkeit ist zurückgegangen, was nach Mit
teilung des Vorstandes in erster Linie mit 
der Entwicklung des Erzeugungsprogramms 
zu den höheren Qualitäten' zusammenhängt. 

Die an sich schon niedrige Kennzahl der 
Kapazitätsauslastung im Elektro-Stahlwerk 
war nicht echt, da trotz der bedeutend 
höheren Umwandlungskosten SM- und LD
Qualitäten im Elektroverfahren erschmolzen 
wurden. Die Gesellschaft wies in ihrer Stel
lungnahme auf einige Umstände hin, die 
zur Erzeugung von SM-Qualitäten im Licht
bogenofen geführt hatten, und teilte mit, 
daß Maßnahmen ergriffen würden, die in Zu
kunft eine Verringerung der Anzahl der bis
her in den EI-Öfen erzeugten Kohlenstoff
stähle erwarten lassen. 

76, 93. Die Walzwerke - nach wie vor 
der Hauptbetrieb der VÖEST - umfassen 
die Brammenstraße mit einer Kapazität von 
rund 1·9 Mill. Tonnen und einer Erzeugung 
von rund 1·5 Mill. jato, die Breitbandstraße 
mit 1·7 Mill. Tonnen Kapazität bzw. 1·2 Mill. 
jato Erzeugung, das 4.·2 m Quarto mit 600.000 
bzw. 330-380.000 jato und das Kaltwalz
werk mit 480.000 bzw. rund 400.000 jato. 

Die Verschiebung in der Gesamterzeugung 
(1,2-1'3 Mill. jato) von Grobblechen zum 
kaltgewalzten Feinblech entspricht der all
gemeinen Marktentwicklung. Daraus und aus 
dem Trend zur höheren Qualität resultierte 
eine von 1960 bis 1966 um 15% verminderte 
Tonnen/Kopf-Leistung. 

Bei der Brammenstraße wurde ein An
steigen der störungsbedingten Stillstände we
gen a,ltersmäßig bedingter Reparaturanfällig
keit festgestellt. Der hohe Anteil von Still
standszeiten wegen Hitzemangel ging auf 
einen Engpaß in der Tiefofenkapazität zu
rück. 

Bei der Breitbandstraße verursachte einen 
wesentlichen Teil der Minderauslastung die 
wegen der Auftragslage notwendige Verkür-
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zung der Arbeitszeit (11-15% der Kapazität). stand erhöht werden mußte, was wiederum 
Die aus Verlustzeiten wegen Störungen re· zur Folge habe, daß die Produktivität unver· 
sultierende Mindererzeugung lag zwischen 16 ändert geblieben sei. 
und 18% der Kapazität. 

76, 97. Der schon 1960 hohe Akkorddurch· 
76, 94. Die Auslastung des 4·2 m Grob· schnittsprozentsatz von 36% im Werkstätten. 

blech·Quartos war mit 49% fallend auf 36% betrieb ist bis 1966 auf 40% angestiegen. 
der Kapazität außerordentlich gering, was Selbst für Reparaturwerkstätten, deren Ak. 
den RH auch zu einer Untersuchung der korddurchsnhnittsprozentsätze nach Meinung 
Investitionsüberlegungen für diese Strecke des Vorstandes höher liegen können als bei 
veranlaßte. Dabei zeigte sich, daß vor allem vorgegebenen Programmen im Maschinenbau, 
der erwartete Anteil von Schiffsblechen so· ist dieser Durchschnittswert als zu hoch zu 
wie der Anteil des höchsten Breitebereiches betrachten. 
nicht erreicht worden ist. 

76, 98. Der Anteil der Überstunden an den 
Der Meinung der VÖEST, daß durch die Gesamtleistungsstunden stieg seit 1965 laufend 

Hereinnahme des UdSSR· Pipeline. Auftrages an, obwohl der Mannschaftsstand erhöht 
eine Nachkalkulation historischen Wert haben wurde. Hiezu teilte der Vorstand mit, daß 
würde, pflichtete der RH nicht bei, da über es im Jahre 1967 gelungen sei, die Überstunden 
die Auslastung der Strecke nach Abwalzung gegenüber 1966 um 25 % zu redu~ierßn. Die 
des UdSSR.Auftrages nichts mitgeteilt wurde. vom RH empfohlene, bereits vor zwei .rahren 

Der hüttentechnische Sachverständige des eingeführte Kontrolle habe somit den ersten 
RH kam zu der Auffassung, daß die geübte Edolg gezeitigt. 
dreischichtige Betriebsweise dieser Strecke 
kostenmäßig nicht begründet war und daß 76,,99. Obwohl aus Kontr6llgründen Be· 
die Produktionsintensität der Auftragslage schaffung und Abnahme nicht von der gleichen 

Stelle durchgeführt werden sollten, wurden anzupassen wäre. 
Abnahmeversuche - bei Inbetriebnahme von 

Dem vom Vorstand vertretenen Standpunkt, wärmetechnischen Neuanlagen einvernehmlich 
daß die Führung einer dritten Schicht bei mit dem zuständigen Betrieb und der Wärme. 
Minderauslastung zur weiteren Beschäftigung stelle vom Industrieanlagenbau durchgeführt. 
der eingeschulten Steuerleute als unbedingt Der RH empfahl die Anwendung der branchen· 
notwendig zu erachten sei, setzte der RH üblichen Richtlinien, was der Vorstand zu. 
entgegen, daß eine Überstellung an andere sagte. 
Arbeitsplätze mit Rückstellung im Bedars. 
fall wirtschaftlicher gewesen wäre. Die Überprüfung einer Reklamation zeigte 

grundsätzliche Fehler in der Auftragsabwick. 
76, 95. Obwohl bei kaltgewalzten Blechen lung, die zu einem Schaden von 470.000 S 

stets ein Nachfrageüberhang bestand, waren geführt haben. 
die beiden Kaltwalzgerüste nicht voll aus· 
gelastet, da in den vor. und nachgeschalteten Der Vorstand teilte die Auffassung des 
Nebenanlagen Engpässe bestanden. Der RH RH und wird bei zukünftigen Auftrags. 
vermeinte, daß es'betriebswirtschaftlich ver. abwicklungen solche Grundsatzfehler zu ver· 
fehlt war, Teilkapazitäten so auszulegen, daß hindern wissen. 
die Erzeugungsmöglichkeit der Hauptanlage 
von Engpässen in den Nebenanlagen beein· 
trächtigt wird. 

Hiezu teilte der Vorstand mit, daß es 
sich um einen Übergangszustand gehandelt 
habe, der weitgehend durch Veränderungen 
im Absatzmarkt bedingt gewesen sei. 

76, 96. Trot'l Investitionen von rund 
800 Mill. S ist die Produktivität der Walz. 
werke iimerhalb von sie ben Jahren unver· 
ändert geblieben, da sich der Personalstand 
ebenso erhöht hat, wie die - in Richtung 
höherwertiger Produkte verschobene - Er· 
zeugung. 

Diese Investitionen betrafen nach Mit· 
teilung des Vorstandes durchwegs lohninten· 
sive Erzeugungsbereiche, sodaß trotz der 
durchgeführten Investitionen der Personal· 

76, 100. Das Kalkwerk Steyrling strebte 
im _ Einschauzeitraum eine Qualitätsverbes. 
serung des Kalksplitts, eine Senkung des 
MgO.Gehaltes im Branntkalk und eine Über
prüfung der Mächtigkeit des Kalkvorkommens 
an. 

Wie der Anteil der eigenen Erzeugung zeigte, 
war die Bedeutung des Kalkwerkes als Hilfs. 
stoffIieferant für die VÖEST nach wie vor 
groß. Mängel in der Beschaffenheit des an· 
gelieferten Kalksplitts konnten jedoch erst 
Ende 1965 behoben werden. Unregelmäßiger 
Absatz führte zu unrationellem Abbau und 
steigender Kosten. 

Der B~anntkalk wies einen schwankenden 
MgO.Ge~alt und einen schlechten Brand auf, 
weshalb itrotz bedeutend höherer Einstands. 
preise gr<:ißere Fremdzukäufe getätigt wurden. 
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Hinsichtlich der Untersuchungen über Er
schließungsmöglichkeiten neuer Kalkvorkom
men vermißte der RH eine wirtschaftlich 
sinnvolle Reihung der Untersuchungsvorhaben. 

Dazu bemerkte der Vorstand, daß die 
Lagerstätte Falkenstein deshalb vor der Lager
stätte Nord untersucht worden sei, weil erste 
Oberfiächenproben eine qualitativ sehr gün
stige Lagerstätte erwarten ließen. Bei den 
Untersuchungen stellte sich jedoch eine gegen
über dem Vorkommen der Lagerstätte Nord 
schlechtere Qualität heraus. 

76, 101. Da die Organisation der Arbeits
vorbereitung der Walzwerke veraltet ist, war 
seit 1963 eine Neuorganisation vorgesehen. 
Diese konntfl wegen gegensätzlicher technischer 
und kaufmännischer Standpunkte bis 1967 
noch nicht realisiert werden, obwohl namhafte 
Einsparungsmöglichkeiten angekündigt wor
den waren. Laut Stellungnahme ist nach 
einer grundsätzlichen Entscheidung Mitte 1967 
die Realisierung nunmehr im Gange. 

76, 102. Die im Prüfungsergebnis 1957 
vom RH angeregte Zusammenlegung des 
Maschinenbaues Linz I und II war auch 
1967 noch nicht verwirklicht. Laut Stellung
nahme der VÖEST wird diese Zusammen
legung bereits durchgeführt. 

Im April 1967 wurde eine neue Organisa
tion zur Verbesserung der Fertigungssteuerung 
im Maschinenbau II eingeführt. 

Bei den Vorgabezeiten wurden zu den auf 
Grund von Zeitaufnahmen ermittelten Werten 
Verdienst zu schläge bis zu 25% hinzugerech
net. Die Zuschläge für Verteilzeiten sind teil
weise nur auf Erfahrungswerten aufgebaut. 

Der gesamte Maschinenpark des Betriebes II 
konnte nicht einmal einschichtig ausgelastet 
werden. Im Maschinenbau des Werkes Liezen, 
wo ebenfalls 1967 eine neue Organisation 
der Arbeitsvorbereitung angelaufen ist, wurden 
nur in Ausnahmefällen Zeitstudien durch
geführt. Die Gesellschaft sagte in ihrer Stel
lungnahme Maßnahmen entsprechend den 
Empfehlungen des RH zu. 

Nach Ansicht des RH sollte die Arbeits
und Zeitstudienabteilung Linz in bezug auf 
die Erstellung von Arbeits- und Zeitstudien 
bzw. Festlegung der Vorgabezeiten in 
verstärktem Maße koordinierend eingreifen. 
Auch diese Empfehlung des RH wurde zu
stimmend zur Kenntnis genommen. 

76, 103. In der Grau- und Stahlgießerei 
Liezen wurden wegen Personalmangel seit 
1954 nur wenige dringende Fälle von Lohn
einstufungen und Zeitaufnahmen durchgeführt. 
Diese Untersuchungen erfolgen laut Vorstand 
nach Maßgabe des zur Verfügung stehenden 
Personals. 
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76, 104. Im Stahlbau empfahl der RH 
Arbeitsplatzanalysen, um die Vorgabezeiten 
den letzten Bedingungen, denen sie im Ein
schauzeitraum oft nicht entsprachen, an
gleichen zu können. Dieser Empfehlung wird 
laut Vorstand durch Einsatz eines verstärkten 
Zeitstudienprogrammes nachgekommen. 

In diesem Betrieb stellte der RH ferner 
fest, daß durch betriebsweise Planung die 
Gesamtkonzeption vernachlässigt wurde; der 
Transport wurde nicht mechanisiert, wodurch 
sich die Gestehungskosten erhöhten. Dem
gegenüber vertritt die VÖEST die Ansicht, 
daß durch den stufenweisen Ausbau des 
Produktionsprogrammes die Gesamtkonzep
tion nicht berücksichtigt werden konnte, 
wie es z. B. bei einer Neuerstellung einer 
solchen Anlage der Fall ist. 

Dazu vermerkte der RH, daß der durch die 
Gegebenheiten entstehende Investitionsmehr
aufwand, welcher für die Rationalisierung 
des Transportes notwendig gewesen wäre, in 
einem Generalplan erfaßt hätte wflrden sollen, 
und den laufenden Transportil:osten gegen
überzustellen gewesen wäre. So hätte Klarheit 
über die Zweckmäßigkeit einer solchen In
vestition erzielt werden können. 

Durch die Nichtbewilligung eines Investi
tionsvorhabens (4 m-Einrollmaschine) geriet 
die VÖEST zeitweilig in einen konkurrenz
mäßigen Nachteil. Der Vorstand verwies auf 
die Vorteile freier Entscheidungsmöglichkeit 
über neue, den 1968 gegebenen Anforderungen 
entsprechende Investitionen (Behälterbau für 
Atomkraftwerke); der RH machte geltend, 
daß die Weiterverarbeitung in einem plan
mäßigen Zusammerihang mit der Investition 
des 4·2 m Quarto zu sehen gewesen wäre und 
erinnerte an eine Forderung des Verkaufes. 

76, 105. Für die Planung und Durch
führung von Stahlbauaufträgen wurde kein 
einschlägiges System (z. B. Netzplantechnik) 
angewendet. Wie der Vorstand bekannt gab, 
wurde die Abteilung "Systemanalyse des 
Stahlbaues" im Jahre 1968 mit der Einführung 
eines solchen Planungssystems beauftragt. 

Die Überprüfung ausgewählter Vor- und 
Nachkalkulationen des Stahlbaues ergab, daß 
tatsächlicher Materialverbrauch und effektive 
Verschnitt quoten meistens ü bel' dem vor
kalkulierten Wert lagen. 

Der Vorstand hat den Betrieb veranlaßt, 
diesem Problem erhöhtes Augenmerk zuzu
wenden. 

76, 106. Die Verdieselung des Lokomotiv
parkes wurde unterbrochen und wäre nach 
Ansicht des RH fortzusetzen. Diesem Ge
danken entsprach die VÖESTdurch An
schaffung von drei weiteren Dieselloks. 
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Aus den Verwendungsnachweisen für Ein
satz- und Reparaturtage war ein Ansteigen 
der Ausfallzeiten sowie der Wartetage bei den 
in Ausbesserung befindlichen Dieseltriebfahr
zeugen zu ersehen. Der RH regte an, für eine 
Vorratshaltung von häufig benötigten Tausch
und Ersatzteilen zu sorgen. Laut Mitteilung 
der VÖEST haben sich die unproduktiven 
Wartetage von 16·3 (1966) auf 2'1% im 
Jahre 1967 verringert. Im ersten Halbjahr 
1968 wurde kein Wartetag verzeichnet. Unter 
diesen Umständen war der Standpunkt der 
VÖEST, keine Erhöhung dieser Vorräte vor
zunehmen, als richtig zu bezeichnen. 

Die Kosten für verschiedene, den Ver
kehrsbetrieben angelastete Schadensbehebun
gen wiesen eine steigende Tendenz auf. Laut 
Stellungnahme der VÖEST hat sich dieser 
Trend nicht fortgesetzt, sondern reduziert. 

Bei den Kraftfahrzeugen wurde eine Typen
bzw. Fabrikatsbereinigung erst beim Personen
kraftwagenpark begonnen; eine weitere Be
reinigung würde die Lagerhaltung und In
standsetzung erleichtern. Der Empfehlung 
des RH entsprechend, sicherte die VÖEST zu, 
bei Neuanschaffungen von Strl1ßenfahrzeugen 
im Sinne einer Typenver€)inheitlichung vor
zugehen. 

76, 107. Die ab 1. Jänner 1960 festgesetzten 
Inlandspreise für Walzware waren der Aus
gangspunkt für die Ermittlung der inner
betrie blichen Verrechnungspreise. Diese so
wohl in der Vor- als auch in der Nachkalkula
tion angewendeten Verrechnungspreise ent
hielten bereits beachtliche Gewinne. Dadurch 
wird das voraussichtliche Verkaufsergebnis 
wie auch das tatsächliche Auftragsergebnis 
für die VÖEST nicht sogleich erkennbar, 
wie es bei einer Durchrechnung der Fall wäre. 
Das fallweise langwierige Verfahren der Ver
rechnungspreisänderungen bei Preiskämpfen 
hat zu Auftragsverlusten geführt. Unter den 
im geprüften Zeitraum herrschenden Verhält
nissen eines Käufermarktes hielt der RH eine 
Änderung des Verrechnungssystems dahin, 
gehend, daß die Bevorzugung oder Benach
teiligung einzelner Betriebsteile ausgeschlossen 
wird, für empfehlenswert. 

In der Stellungnahme erklärte die VÖEST, 
daß sie am 2. Dezember 1967, also nach Be
endigung der örtlichen Eins'chau, eine Arbeits
anweisung erlassen habe, die eine größere 
Anbotsbeweglichkeit sicherstelle. Durch Com
putereinsatz soll die Nachrechnung so ver
feinert werden, daß die Fabrikateergebnisse 
besser beurteilt werden können. 

76, 108. Für Vertricbs- und Verwaltungs
agenden lastete die VÖEST der Hütte Krems 
ab 1955 ein Pauschale an, das sich im Zuge 
der Nachrechnung als viel zu gering heraus-

stellte und erst ab 1964 den tatsächlichen 
Verhältnissen angepaßt wurde. Die nicht 
verrechneten Differenzbeträge stellten eine 
Subvention an die Hütte Krems dar. 

Die VÖEST wird den Anregungen des 
RH Rechnung tragen und die Verwaltungs
und Betriebskosten dem tatsächlichen Kosten
anfall anpassen. 

76, 109. Die Bedachtnahme auf Absatz
interessen bewirkte, daß im Rahmen von 
Gegengeschäften manche Beschaffungsverträge 
nicht optimal abgeschlossen werden konnten, 
da Hütte und Einkauf an Rohstoffe bestimm
ter Provenienzen gebunden waren. Wenn
gleich im Prüfungszeitraum die Vorteile im 
allgemeinen überwogen haben mochten, hielt 
der RH dennoch für die Zukunft den Versuch 
einer Ergebnis-Saldierung als zweckmäßig. 
W ettbewer bsentscheidend erschienen dem 
RH allerdings nicht die Verhüttungs-Mehr
kosten, sondern die Binnenlage Österreichs. 

Der Vorstand hat in Aussicht genommen, 
die Vorweg-Beurteilung von abzuschließenden 
Gegengeschäften entsprechend organisatorisch 
zu verankern. 

76, 110. Die Ursachen von eingetretenen 
Verlusten bei Verkaufsaufträgen konnten viel
fach nicht überprüft werden, weil sich an
gabegemäß die technischen Grundlagen ge
ändert hatten. Der RH meinte, daß Über
schreitungen der Vorkalkulation nicht nur 
vom Bet~ieb verursacht sein müßten und 
regte an, Wege zu suchen, um zu wirklich
keitsnahen Vorkalkulationen zu gelangen. 

Unter Hinweis auf Vorkalkulationsrisken 
besonderer Art teilte der Vorstand mit, daß 
gerade im Einschaujahr diesbezügliche Unter
suchungen angestellt worden seien. 

76, 111. Der RH bezeichnete die Ein
ordnung der Lagerwirtschaft in die an. sich 
richtige Organisation des Direktionsbereiches 
Einkauf und Lagerwirtschait wegen einer 
bestehenden Personalunion als ungünstig und 
zeigte Nachteile aus Koordinationsmängeln 
auf. N ach Mitteilung des Vorstandes wurde 
im Rahmen der Neuorganisation des Unter- . 
nehmens der Direktionsbereich "Material
wesen" geschaffen, dem die Abteilungen Ein
kauf und Lagerwirtschaft gleichrangig unter
stellt sind. 

76, 112. Die VÖEST bezog jährlich be
deutende Mengen Kokskohle ; aus beschaffungs
strategischen Gründen wurden mindestens 
drei verschiedene Provenienzen herangezogen 
(Ruhrgebiet, USA undCOMECON-Staaten), um 
allfälligen Lieferverzögerungen vorzubeugen. 
Gegengeschäftliche Gründe führten zu einem 
steigenden Anteil der osteuropäischen Kohle 
am Gesamtverbrauch. Während der Anteil 
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der Ruhrkohle nahezu unverändert blieb, ging 
jener der USA-Bezüge zurück; wertmäßig 
lag er allerdings jeweils höher. 

Der VÖEST-Einkauf verwendete für den 
Preisvergleich von Kohlen verschiedener Pro
venienz von der Kokerei ausgearbeitete Ta
bellen, welche nur die Gehalte an Wasser, 
Asche und Schwefel berücksichtigten, die 
Kokungseigenschaften jedoch nicht .. Der RH 
bemängelte, daß die VÖEST das 1952 aus
gearbeitete Internationale Klassifikations
system für Steinkohle nicht angewendet, das 
seit 1956 genormte Dilatometer-Verfahren zur 
Bestimmung des Kokungsgrades von Stein
kohle erst zehn Jahre später in versuchsweise 
Verwendung genommen und sich weder der 
Methode zur rechnerischen Vorausfeststellung 
der Koksfestigkeit noch auch der petrogra
phisehen Analyse bedient hat. Die Optimie
rung von Kokskohlemischungen unter richti
gen Bedingungen - mangels derer ein 1965 
unternommener Versuch scheiterte .:.... wäre 
einer Suche nach günstigen Mischungen mittels 
aufwendiger Probeverkokungen vorzuziehexl.. 

Die VÖEST bezeichnete das Klassifika
tionssystem als wohlbekannt, aber unzuläng
lich, wogegen der RH auf die Erweiterungs
möglichkeiten verwies. Petrographische Ana
lysen würden nach Ansicht der VÖEST wegen 
der hohen Kosten vorerst auf Forschungs
labors beschränkt bleibCll.. 

76, 113. Von 1960 bis 1966 sind die Preise 
aller bezogenen Kohlensorten erheblich ge
sunken, ausgenommen die der US-Kohle, 
die um rund 10% stiegen, sodaß diese Pro
venienz schon 1960 um 25 % teurer als die 
billigste andere Sorte war. Nach dem VÖEST
Bewertungssystem war die US-Kohle jeweils 
weitaus am teuersten. 

Obwohl die US-Preise entgegen der all
gemeinen Tendenz ständig anstiegen und 
schließlich die VÖEST anfangs 1963 wegen 
Kohleüberdeckung US-Kohle an die Wiener 
Gaswerke verkauft hatte, schloß sie Mitte 
1963 einen fünf jährigen Liefervertrag über 
US-Kohle ,mit dem bisherigen Lieferanten. 
Der Kreis der zur Offertlegung zwecks Preis
ermittlung eingeladenen Firmen war nach 
Meinung des RH zu eng gezogen. 

Wegen zu hoher Preise gegenüber allen 
anderen Provenienzen wurde 1967 eine Teil
menge dieses Vertrages mit einem Pönale von 
1·32 ,Mill. S storniert; über die restliche 
Stornogebühr von 2·6 bis 7·77 Mill. S waren 
noch Verhandlungen im Gange. Eine Anhalts
größe für die Angemessenheit der Storno
gebühr bot die Angabe des Einkaufes über die 
Mehrkosten von 52·3 Mill. S für die restliche 
Vertragsdauer bei voller Erfüllung des er
wähnten Fünfjahresvertrages. 
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Zu den von der VÖEST für den Vertrags
abschluß angeführten Gründen bemerkte der 
RH, daß die auf die höheren Frachtraten der 
VÖEST-Schiffe zurückzuführenden Einstands
preise Ausgangspunkt der Kritik waren. Nach 
weiterer Mitteilung der VÖEST hätten gegen
geschäftliche Überlegungen den Abschluß maß
geblich beeinflußt. 

76, 114. Der Eisen-Rohstoffbezug fiel von 
1960 auf 1966 um 14%, der Fe-Gehalt um 
13,3%. 

Zur Bewertung der Eisenrohstoffe bediente 
sich der VÖEST-Einkauf bis 1965 des Ver
gleiches der Preise für die Eiseneinheit, welche 
Methode 'lieh jedoch als unzulänglich erwiesen 
hat. Unter Berücksichtigung der Verarbei
tungskosten und anderer Einflußgrößen wurde 
so dann eine "Erz-Formel" entwickelt; wie der 
RH erhoben hat, fanden jedoch auch darin 
solche physikalischen Eigenschaften noch kei
nen Ausdruck, die im Grenzfall eine Reihungs
änderung bewirken können. Auch die 1965/66 
durchgeführte Erzoptimierung befriedigte 
noch nicht voll. Der RH empfahl, im Zu
sammenwirken aller beteiligten technischen 
und kaufmännischen Stellen (auch unter Bei
ziehung des Verkaufes wegen der Beurteilung 
von Gegengeschäften) eine anwendbare Lösung 
des Optimierungsproblemes anzustreben. 

Der Vorstand kündigte die Bemühung an, 
Ungenauigkeiten der Erzformel, die kalkula
torische Wirkung haben, zu minimieren· bzw. 
auszuschalten. 

76, 115. Der Bezug von Alpine-Erz (jährlich 
etwa 1·5 Mill. t) erschien aus volkswirtschaft
lichen wie betriebswirtschaftlichen Erwägun
gen sowie durch das erwähnte Optimierungs
ergebnis begründet. In der Stellungnahme gab 
die VÖEST bekannt, daß neue Optimierungs
überlegungen einen geringeren Alpineerzanteil 
und eine Verringerung des Jahresbezuges nahe
gelegt· hätten. 

76, 116. Das aus der BRD bezogene Erz 
galt bei Vertragsabschluß (1951) als fracht
nächstes billiges saures Erz. Fünf Jahre vor 
Ablauf der Geltungsdauer, am 1. Feber 1960, 
wurde der Vertrag um weitere fünf Jahre bis 
31. Dezember 1970 verlängert. Als Begründung 
wurden gegengeschäftliche Interessen ange
geben. Schon bei der Vertragsverlängerung lag 
dieses. Erz nach der damaligen Bewertungs
methode an 4. Stelle. Angesichts der Liefer
fähigkeit der VÖEST für Hüttenanlagen sowie 
der Preiswürdigkeit und Qualität der VÖEST
Bleche entzog es sich der Beurteilung des RH, 
ob zur Gewinnung der angegebenen Absatz. 
möglichkeiten tatsächlich dieser ungünstige 
Erzbezug hätte in Kauf genommen werden 
müssen. 
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Bereits 1964 lag das betreffende Erz ein
schließlich der Verarbeitungskosten an letzter 
Stelle. Die Einkaufsabteilung schlug daher im 
April 1965 wegen der hohen Einbußen (rund 
150 Mill.S) im Vergleich zu übersee-Erz die 
Stornierung des Vertrages unter Zahlung einer 
Abstandssumme von 45 Mill. S vor. Die 
VÖEST setzte die Kündigung erst im März 1967 
zum Jahresende durch, woraus ein Verlust von 
50 Mill. S entstand. Sie erklärte die lange 
Dauer der Verhandlungen mit den genannten 
Gegengeschäftsinteressen, der Lage des Liefe
ranten in einem Notstandsgebiet, dort durch
geführten Regionalwahlen, einem Vorstands~ 
wechsel bei dessen Muttergesellschaft und In
vestitionen des Lieferanten. 

76, 117. Trotz ungenügender Vorbereitun
gen hinsichtlich der Verhüttungsversuche sowie 
der Erkundung der Gruben- und Hafenver
hältnisse und trotz Fehlens einer Marktanalyse 
für die neue Stahlqualität hat die VÖEST im 
März 1964 einen Zehnjahresvertrag über den 
Bezug von 3 Mill. t chromhältigem Erz aus 
Afrika geschlossen. In der Folge stellte sich 
heraus, daß dieser Vertrag, der auch dem Indu
strieanlagenbau Absatzmöglichkeiten sichern 
sollte, seitens der VÖEST nur unter Hin
nahme großer Verluste erfüllbar gewesen wäre, 
weil die Verhüttung hohe Koks- und Kalk
kosten verursacht und die Zugabe teuren 
Chroms zur Erzielung einer entsprechenden 
Qualität notwendig gemacht hätte, ohne einen 
wirtschaftlichen Erfolg zu bringen. Allerdings 
war der Vertragspartner mangels technischer 
und finanzieller Ausrüstung nicht imstande, 
den Vertrag zu erfüllen, sodaß die aufgezeigten 
Mängel nicht voll zur Auswirkung gelangten. 
1967 wurde der Vertrag ohne Stornogebühr 
gelöst. 

76, 118. Die Bezüge von Erzen aus einem 
ausländischen Bezugsgebiet kamen gegenüber 
anderen Importerzen 1966 um 40 bis 50 Mill. S 
teurer, wurden aber aus gegengeschäftlichen 
Gründen vorgenommen. Der RH bezeichnete 
eine genaue Vergleichsrechnung Erzbezug
Blechexport als notwendig. Diese wurde nach 
Mitteilung der VÖEST nachträglich angestellt 
und soll ein für das Unternehmen günstiges 
Bild ergeben haben. 1968 erreichte die VÖEST 
eine weitere Preisreduktion beim Erz; die 
Erzbezüge wurden etwas vermindert. 

76, 119. Hinsichtlich der bezogenen Kies
abbrände wurde vom RH eine Preis·- und 
Mengenreduktion empfohlen und letztere von 
der VÖEST vorgenommen. 

Der große, aber nicht mit dem Bedarf 
koordinierte Bezug von Manganerzen 1960 bis 
1962 hat zur Abwertung und zum Verlust von 
6·7 Mill. S sowie zu einem Teilverkauf mit einem 
Verlust von 3·2 Mill. S geführt, der gemäß 

Angabe der VÖEST unter Berücksichtigung 
der Steuer- und Zinsenersparnisse bedeutend 
geringer war. 

76, 120. Um einen Verkaufsauftrag zu er
halten, bezog die VÖEST hüttentechnisch 
wenig begehrtes griechisches Erz und nahm 
sogar mehr ab als bedungen. Zu den Nachteilen 
bei der Verhüttung trat ein Verkaufsverlust 
(1·4 Mil!. S). 

Nach Mitteilung der VÖEST sollte durch den 
Mehrbezug ein Auftrag auf Straßenwalzen 
unterstützt werden. Sie gab aber nicht an, 
ob er tatsächlich erteilt und der Verlust kom
pensiert worden sei. 

76, 121. Zur Vermeidung von überbestän
den und Terminschwierigkeiten empfahl der 
RH, Legierungsmetalle nicht nach dem Ver
brauch, sondern nach dem voraussichtlichen 
Bedarf zu beschaffen. 

76, 122. Bei den Bezügen von Heizöl 
bemängelte der RH sowohl Preiszugeständnisse 
an die ÖMV als auch an eine private Liefer
firma. Dem Einwand der VÖEST, durch diese 
Zugeständnisse an die ÖMV sei die Stellung 
des Verkaufs bei laufenden Gegengeschäften 
gestärkt worden, hielt der RH entgegen, daß 
rechtmäßig fundierte Nachtragsforderungen 
bzw. nicht gedeckte Pönaleforderungen dafür 
keine Begründung sein können. 

Zur Erklärung, die gewährten höheren Preise 
an eine Privatfirma seien eine Abgeltung für 
die Überlassung des Know-how eines neuen 
Verfahrens im Hochofenprozeß, bemerkte der 
RH, den Mehraufwendungen wären die Kosten 
einer Eigenentwicklung - wie sie auch 
die Österreichisch-Alpine Montangesellschaft 
durchgeführt hat - gegenüberzustellen. 

Zur Kritik des RH, bei den Heizölbezügen 
die Konzernfirma SAGRO eingeschaltet zu 
haben (Provisionen 1·35 Mill. S), gab der Vor
stand bekannt, daß diese Provisionszahlungen 
ab 1. Jänner 1968 eingestellt worden seien. 

76, 123. Bei der Überprüfung einzelner 
Beschaffungsfälle hat der RH festgestellt, daß 
die Entscheidungsmöglichkeiten des Einkaufes 
der VÖEST aus Gegengeschäftsrücksichten und 
wegen Kooperationsverein baiungen weitgehend 
eingeschränkt waren. Gegengeschäftliche Inter
essen führten zum Bezug von bulgarischem 
Roheisen, wobei neben einem Preisnachteil 
Zinsen verluste von rund 1 Mill. Seintraten. 
Bei vielen Beschaffungsfällen wurden wegen 
zu knapp bemessener Termine AusBchreibungen 
veranstaltet, bevor Umfang und technische 
Spezifikation endgültig festgelegt waren, was 
zu Erweiterungen und Änderungen bereits 
erteilter Aufträge in beträchtlichem Ausmaß 
geführt hat. In einigen Fällen hätte sich die 
VÖEST bei Zulieferungen auch entgegen den 
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Kundenwünschen mehr um die Heranziehung 
inländischer Geräte bemühen sollen. Der RH 
empfahl allgemein, sich an die ÖNORM A 2050 
zu halten. 

76, 124. Auch bei der Vergabe von Dienst
leistungen (Verrohrungsarbeiten, Anstreich
arbeiten usw.) sind durch Mängel in der Ab
stimmung zwischen den Abteilungen und durch 
ungenaue Terminplanung sowie durch Vergabe 
von Arbeiten in Regie erhöhte Kosten ent
standen. 

Der Vorstand wies in seiner Stellungnahme 
auf die vielfältigen terminlichen, technischen 
und organisatorischen Schwierigkeiten auf 
Grund der Gegengeschäfts- und Kooperations
verpflichtungen hin und erklärte dazu, daß die 
VÖEST laufend bemüht sei, die Beschaffungs
risiken durch organisatorische und vertrags
rechtliehe Festlegungen zu minimieren und 
auch weitestgehend die ÖNORMA2050 heranzu
ziehen. 

76, 125. Die Herstellung des Werbefilms 
"VÖESTin aller Welt" ist nicht ordnungsgemäß 
vergeben worden. Der RH vermißte vor allem 
eine Anfrage an die mehrheitlich im Bundes besitz 
befindliche Austria Wochenschau Ges. m. b. H. 
Die VÖEST erklärte dazu, ein Angebotsver
gleich sei aus künstlerischen und technischen 
Erwägungen nicht möglich und eine Anfrage 
an die Austria Wochenschau Ges. m. b. H. 
mangels Erfahrung in der Herstellung von 
Industriefilmen untunlich gewesen. Dem 
pflichtete der RH nicht bei. 

76, 126. Da es nicht zum Aufgabenbereich 
der VÖEST gehört, Handel mit Textilien zu 
betreiben, empfahl der RH die Auflassung der 
bereits 1957 beanstandeten Textilverkaufs
stelle. Der Vorstand bemerkte dazu, daß dies 
eine Änderung der bestehenden Arbeitsordnung 
bedinge, der vom Betriebsrat nicht zugestimmt 
werde; eine unabhängig davon vorgenommene 
betriebswirtschaftliehe Analyse werde aber 
zu weiteren Überlegungen Anlaß geben. 

76, 127. Die Lagerbestände bei Hilfs- und 
Betriebsstoffen haben sich von 206 Mill. S 
(1964) auf 265 Mill. S (1966) d. i. um 29% 
erhöht; da der Verbrauch nur um 10% ange
stiegen ist, hat sich die durchschnittliche Lager
dauer verlängert. Der RH zeigte den Zusam
menhang zwischen auftragsunmittelbarer Ma
terialverrechnung und dem Entstehen von 
Überbeständen auf. 

Die Unternehmungsleitung bemerkte hiezu, 
daß sie besonders in den Jahren 1966 und 1967 
durch entsprechende Aufklärung und Lager
verfolgung um die Senkung der Überbestände 
bemüht gewesen sei und auch in Hinkunft 
diesem Problem Beachtung schenken werde. 
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76, 128. Zufolge Direktanforderungen von 
Material durch die Betriebe beim Einkauf ergab 
sich mehrfach eine Ausschaltung der Lager
wirtschaft aus dem Bereitstellungsprozeß, was 
zu Nachteilen wie unsachgemäße Lagerung, 
Doppellagerung und Doppelbestellungen führte. 
Der RH empfahl deshalb eine Straffung der 
Organisation der Materialanforderung und die 
Überprüfung sämtlicher Materialanforderungen 
durch eine Materialdispositionsstelle der Lager
wirtschaft. Nach Mitteilung der Unterneh
mungsleitung wurde dieser Empfehlung Rech-
nung getragen. . 

76, 129. Die Prüfung der Lagerwirtschaft 
erwies gewisse Bestände als jahrelang unge
nutzt. Im Materiallager der Verkehrsbetriebe 
wurden Ersatzteile im Werte von rund 
2·7 Mi11. S (39% des Bestandes) als ungängig 
bezeichnet, hievon für rund 1 Mill. S Dampf
lokersatzteile. Ein Teil des Materials war für 
den 1963 eingestellten Waggonneubau und für 
den Erzkipperwaggonbau beschafft worden. 

Die Unternehmungsleitung bemerkte hiezu, 
es werde versucht werden, unter Sicherung der 
für Reparaturen und den Austausch notwen
digen Ersatzteile, zu einer entsprechenden 
Verminderung des Lagers zu kommen. 

76, 130. Mehr als ein Drittel des gesamten 
Lagerbestandes an Grobblech stammte aus. 
Resten von fertigen Aufträgen; die Mengen 
waren zwar dem jeweiligen Auftrag nicht ange
rechnet worden, verursachten jedoch der Unter
nehmung Kapitalbindungs- und Lagerkosten. 
Der RH empfahl die Behebung schon 1962 
festgestellter Mängel durch verbesserte Ko
ordination. 

Von der Unternehmungsleitung wurde mit
geteilt, daß die vom RH hervorgehobenen 
Positionen im Materiallager Stahlbau in der 
Zwischenzeit weitgehend bereinigt werden 
konnten. Eine -intensivere Evidenzhaltung 
und Information der Technischen Büros werde 
weiter angestrebt, um Restblechlagerungen zu 
vermindern. Die Höhe des Restblechbestandes 
werde jedoch immer wieder von der Auftrags
struktur abhängig sein, da Walzmengen und 
Dimensionen von der Konstruktion her be
deutende Unterschiede aufweisen können. 

76, 131. Die organisatorische Abwicklung 
und Überwachung der Anlagenabverkäufe 
sollte verbessert werden, insbesondere durch 
Vorgabe von Terminen für die bei Erfolglos~g
keit der Abverkaufsbemühungen notwendIge 
Verschrottung. 

Die Unternehmungsleitung teilte dazu mit, 
daß den Empfehlungen hinsichtlich der organi
satorischen Abwicklung und Überwa9hung der 
Anlagenabverkäufe durch entsprechende Maß
nahmen Rechnung getragen werde. 
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76, 132. Die von der VÖEST an die Ister-· Zeitraum nur um 10% (von 140.720 Sauf 
Reederei nach Erreichen des Grundzieles - An- 154.260 S) und die Produktivität nach der 
erkennung des LD-Stahles - bezahlten höheren technischen Leistungsmessung um 2%. 
Frachtraten stellten insoferne einen Zuschuß Die Personalaufwandsintensität (Anteil des 
an die Enkelgesellschaft dar, als auf Grund Personalaufwandes am Gesamtumsatz) hat 
mehrjähriger Verträge Frachtraten bezahlt sich von 17,3% (1960) auf 25·9% (1966) erhöht, 
werden mußten, die nicht der Marktlage ent- was einerseits durch den höheren Finalgrad 
sprachen. Zudem kamen die erhöhten Raten der Fertigung, andererseits durch die Bereit
auch entsprechend dem Beteiligungsverhältnis schaft zu Lohn- und Gehaltserhöhungen - auch 
zum Teil den VÖEST-fremden Gesellschaftern über das kollektivvertragliehe Ausmaß 
zugute. hinaus - bedingt war. 

Im Frachtgeschäft der VÖEST mit der Ister- 76, 135. Wiewohl der Rückgang der un-
Reederei wirkte als Vermittler eine auslän- mittelbaren (Mengen-) Leistungsbezogenheit 
disehe Firma, deren Gesellschafter Mitteilhaber der Entlohnung in der fortschreitenden Auto
an der Ister-Reederei waren. matisierung der Arbeitsvorgänge durchaus be-

Der RH verwies im Interesse einer Be- gründet war, sollte doch die Personalführung 
lastungsverminderung auf die bestehende Ver- nicht de.m ständigen Zug zu einer allgemeinen 
bindung und die gegebene rechtliche Möglich- "Nivellierung nach oben" folgen, sondern sich 
keit direkten Vertragsabschlusses; demgegen- die Möglichkeit bewahren, durch materielle 
über bezeichnete die VÖEST die Heranziehung Anreize eine qualitative Verbesserung der 
des Maklers als handelsüblich. Leistungen herbeizuführen. Tatsächlich fanden 

Im übrigen empfahl der RH, auch bei der sich bei allen Arten der Lohngestaltung (Zeit-, 
Frachtenvergebung die Angebotsbasis künftig Prämien- und Akkordlohn) Verstöße gegen 
zu verbreitern - was zwischenzeitig veranIaßt den Leistungsgrundsatz. 
wurde - und Charterdngen unter Bedacht- 76, 136. Als Sonderleistung hat die VÖEST 
nahme auf die Lade- ~md Löschkapazitäten ihrem Personal in der Arbeitsordnung die jähr
vornehmen zu lassen. I liehe Ausschüttung einer sogenannten "Erfolgs-

76, 133. Die VÖEST hat Ende 1966 prämie" nach Maßgabe des jeweiligen wirt-
21.090 Arbeitnehmer be~chäftigt, d. s. 15'8% schaftlichen Erfolges der Unternehmung zuge
mehr als Ende 1959. :per Anteil der Ange- sagt. In Summe sind die von der VÖEST aus 
stellten hat sich hiebei ron 16,3% auf 24,0% diesem Titel aufgewendeten Beträge (abge
erhöht und war damit größer als im Durch- sehen von 1962) gestiegen (1966: 83 Mill. S), 
schnitt der Werke derl Montan-Unionländer wogegen der wirtschaftliche Gewinn seit 1960 
(18'5%). Zu dieser Entwicklung hat vor allem deutlich gesunken ist. Die Unternehmung 
die ÜbersteIlung von Atbeitern in das Ange- verwies auf eine neu geschlossene Vereinbarung, 
stelltenverhältnis beigettagen, was wiederum wonach ab 1968 die effektive Ertragslage der 
durch die zunehmende Anreicherung der Ar- Unternehmung stärker Berücksichtigung finden 
beitsplätze einzelner Be$chäftigter mit Merk- soll. 
malen einer Angestelltentätigkeit bedingt wal'; 76, 137. Hinsichtlich der Gehaltsbezüge der 
wenn auch, wie von der Unternehmung betont leitenden Angestellten vermeinte der RH, daß 
wurde, die Struktur ni6ht voll vergleichbar- gewisse Bezüge bei weitem das in der verstaat
sein mag. Der Vorstand !hat Anfang 1967 eine lichten Industrie übliche Ausmaß übersteigen. 
allgemeine Aufnahmespe~re verfügt, um einem Die gleiche Meinung hatte auch ein Aufsichts
weiteren Anwachsen der fersonalstände vorzu- ratsmitglied vertreten. Abfertigungen wurden 
beugen. Hand in Hand mft dieser quantitativen diesem Personenkreis auch bei freiwilligem 
Beschränkung sollte auchl eine qualitative Ver- Ausscheiden und entgegen dem mit der ver
besserung des Belegschaf~sstandes durch Frei- traglichen Pensionszusicherung ausgesproche
setzung von Minderleistern erfolgen. nen Verzicht ausbezahlt. Die VÖEST vertrat 
. Der RH bezeichnete ~ine verbreiterte An- die Meinung, daß für ihr Führungspersonal in 
wendung der betrieblichln Stellenplanung als erster Linie internationale Maßstäbe ange-
wünschenswert. wendet werden müßten. 

76, 134. Der Personsrlaufwan:d stieg von 76, 138. Der RH bezeichnete eine Über-
992 Mill. S (1960) auf ~693 Mill. S (1966), prüfung der Überstundenleistung auf ihre 
d. i. um 71 %. Je Kopf d~r Belegschaft wurden Betriebsnotwendigkeit als angezeigt, weil nam-
196680.900 S aufgewendet, um 56% mehr als hafte Beträge (1966: 158 Mill. S) hiefür auf-
1960 (52.010 S). I gewendet worden sind. 

Verglei_chsweise stieg f- die Wertschöpfung 76, 139. Der VÖEST-Konzern bediente 
je Kopf der Belegschaft - nicht zuletzt auf sich fünf verschiedener Wohnbauträger. In 
Grund der Marktentwick ung - im gleichen diesem Zusainmenhang stellte der RH die Frage, 
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ob nicht durch Konzentration der Wohnbau
tätigkeit in einem Wohnbauträger der Einsatz 
rationeller technischer Verfahren (Fertigbau
weise, gegebenenfalls auch Anwendung der 
Stahlbauweise) möglich wäre. Die VÖEST 
bezeichnete dies wegen der unterschiedlichen 
Aufgabenstellung der Wohnbauträger (Miet
wohnungen nur für VÖEST-Angehörige bzw. 

. Schaffung von Wohnungs eigentum nicht nur 
für VÖEST-Angehörige) und wegen regionaler 
:H'inanzierungsgesichtspunkte als nicht durch
führbar; unabhängig davon werde die An
wendbarkeit rationeller technischer Verfahren 
beim Wohnbau laufend überprüft. 

Zufolge der kombinierten Gewährung von 
Objekt- und Subjektförderung (Darlehen an 
Wohnbauträger und Mietzinszuschüsse an 
Dienstnehmer) war der Trend der finanziellen 
Belastung der Unternehmung steigend, obwohl 
sich für die Zukunft ein steigender Belag der 
Werkswohnungen durch Pensionisten und da
mit eine rückgängige Quote der Wohnungs
versorgung. der aktiven Belegschaft ergeben 
wird. 

76, 140. Die VÖEST erwartet eine fort
laufende Vergrößerung des Standes an Empfän
gern von Werkszuschüssen zur ASVG-Pension 
("Treuepensionisten"). Die Bereitstellung aus
reichender Rückstellungen bzw. Rücklagen war 
jedoch bisher nicht möglich. Der RH be
mängelte weiters, daß bei einem Teil der Be
diensteten - innerhalb der Höchstgrenze 
nach dem ASVG '- die Treuepension der 
VÖEST einschließlich der ASVG-Pension 100% 
des Aktivbezuges erreichen kann. . 

76, 141. Im Werk Liezen stieg der Be
schäftigtenstand von 1029 (bei Übernahme 
durch die VÖEST 1954) auf 1376 (1962) und 
sank wieder auf 1237 (1966); der Angestellten
stand ist hiebei von 137 auf 202 gestiegen, 
obwohl die Übertragung der Leitungsaufgaben 
an Linzer Dienststellen eher eine Senkung 
hätte erwarten lassen. 

46% der Belegschaft waren in Werks
wohnungen untergebracht; 43 % wohnten außer
halb von Liezen und wurden auf Werkskosten 
transportiert. Im Gegensatz zur Ansiedlung 
der Belegschaft war aber deren Beschäftigung 
noch nicht nachhaltig gesichert worden. 

76, 142. In einer Gesamtbeurteilung der 
Entlohnungspolitik vermerkte der RH, daß 
die VÖEST in verständnisvoller Zusammen
arbeit mit dem Betriebsrat - ungeachtet 
einzelner aufgezeigter und bemängelter per
sonalpolitischer Maßnahmen - eine gewisse 
Verlangsamung der Einkommenszuwächse 
ihrer Belegschaft in Anpassung an die ge
änderte Wirtschaftslage erreichen konnte. 
Dessenungeachtet lagen die Durchschnitts-
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verdienste der VÖEST-Belegschaft im Jahre 
1966 noch immer um 42'5% bei den Arbeitern 
bzw. um 31'0% bei den Angestellten über 
dem Durchschnitt der österreichischen Indu
strie. Der RH unterstrich den Zusammenhang 
zwischen Entlohnungspolitik und Unterneh
mungserfolg unter Hinweis auf die Schwierig- ' 
keiten, die sich einer Personalkostensenkung 
mittels Kapitaleinsatzes in Österreich entgegen
stellen. 

76, 143. Laut Mitteilung der VÖEST wurde 
eine Neufassung der Geschäftsordnung für 
den Vorstand beschlossen, die der vom RH 
angeregten Klärung der Unterstellungsverhält
nisse ellllger Abteilungen und der Vertretung 
verhinderter Vorstandsmitglieder Rechnung 
tragen soll. 

76, 14.4. Zufolge der Entsendung eines 
Betriebsratsmitgliedes und der Zuwahl eines 
weiteren Aufsichtsratsmitgliedes "aus Gründen 
der Parit.ät", ist nunmehr die Mitgliederzahl 
im Arbeitsausschuß gleich der in § 8 Abs. 1 
der Satzung für den Aufsichtsrat selbst fest
gelegten Mindestzahl. Die nunmehr erreichte 
Größe des Arbeitsausschusses bringt die Ge
fahr mit sich, daß die Tätigkeit des Aufsichts
rates nicht sinnvoll entlastet und vorbereitet 
wird. Der RH hielt aus diesem Grunde eine 
Beschränkung der Mitgliederzahl des Arbeits
ausschusses für angezeigt. Laut Mitteilung 
der VÖEST hat der Aufsichtsrat sich dieser 
Argumentation nicht anzuschließen vermocht. 

76, 145. Auf Grund einer Durchsicht der 
Unterlagen der Rechtsabteilung über im ge~ 
prüften ,Zeitraum anhängig gewesene Rechts
streitigkeiten mit. bedeutenderem Streitwert 
bezeichnete der RH in einem :Falle die Heran
ziehung von zwei Rechtsanwälten zur Prozeß
führung in Deutschland und in einem anderen 
Falle die langwierige· Führung eines Rück
stellungsverfahrens als vermeidbar. 

Verluste aus Geschäften mit Exportkunden 
hätten sich weitestgehend vermeiden lassen, 
wenn jeweils die Kreditwürdigkeit des Kunden 
sorgfältig geprüft worden wäre. In einem 
weiteren Fall wäre bei entsprechender vertrag
licher Vorbereitung die Zahlung der Kündi
gungsentschädigung fÜl einen ausländischen 
Geschäftspartner (rund 260.000 S) entbehrlich 
gewesen. 

In seiner Entgegnung bezeichnete der 
Vorstand die Zuziehung zweier deutscher 
Rechtsanwälte zwecks besserer Aufbereitung 
der Information für den Prozeßanwalt als 
vorteilhaft. Die bemängelte Kündigungs
entschädigung· habe gezahlt werden müssen, 
weil man zunächst aus Konkurrenzgründen 
ebenfalls die Zusammenarbeit mit einem im 
Abnehmerstaat ansässigen Geschäftspartner 
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gesucht habe; dem gezahlten Abstandsbetrag 
stehe ein bereits einkalkulierter, nun frei 
gewordener Zuschlag für die gemischte Ferti
gung gegenüber. 

76, 146. Der RH bezeichnete die ehest- und 
bestmögliche Abstoßung von betriebsfremdem 
und verlustbringendem Realbesitz für wün
schenswert. Die VÖEST sagte weitere Be
mühungen zu. 

76, 147. Eine Bilanz der Lizenzzahlungen 
der VÖEST zeigte im geprüften Zeitraum ein 
positives Ergebnis, obwohl von 1960 bis 1966 
die Lizenzaufwendungen von 1·4 auf 3'5 Mill. S 
gestiegen und die Lizenzerträge von 8·6 auf 
3·6 Mill. S gesunken sind. Ohne die Erträgnisse 
aus der LD-Patentverwertung wäre die er
weiterte Linzenzbilanz der Jahre 1960 bis 1966 
insgesamt statt mit 137 nur mit 26 Mill. S 
aktiv gewesen. 

76, 148. Die näheren BedIngungen, zu denen 
die Brassert-Oxygen-Technik AG., Zürich 
(BOT), die LD-Patente verwertet, wurden vom 
RH im Zuge der Einschau bei der VÖEST 
nicht erhoben. Der RH verwies jedoch auf 
Berichte, wonach die japanischen Lizenz
zahlungen als verhältnismäßig niedrig be
zeichnet worden sind. Die VÖEST bestätigte 
dies, betonte jedoch die Pionierstellung der 
japanischen Industrie beim Erwerb der Patent
nutzung. 

76, 149. Die im Zuge der seinerzeitige'n 
Anmeldung des LD-Verfahrens entstandenen 
Rechtsstreitigkeiten der VÖEST mit ihrem 
früheren technischen Direktor, der die Paten
tierung dieser Erfindung zunächst im eigenen 
Namen eingeleitet hatte, beeinflußte den 
negativen Ausgang des Prozesses des General
lizenznehmers der BOT für die USA, der 
Henry J. Kaiser Comp. gegen die Mc. Louth 
Steel Corp. in erster Instanz. Im Urteil vom 
6. Juli 1966 hieß es u. a., es sei nicht Sache 
des Gerichtes gewesen, Fehler in den Patent
ansprüchen zu heilen, welche bei einer sorg
fältigen Vorbereitung und Vorlage an das 
Patentamt hätten vermieden werden können. 
Nach Meinung des RH birgt die lange Dauer 
des Verfahrens jedenfalls die Gefahr in sich, 
daß der amerikanische Lizenznehmermarkt 
für das LD-Verfahren durch das heran
nahende Außerkrafttreten des Patentes gänz
lich verloren geht. 

76, 150. Für ein Verfahren zur Fertigbau
weise, das sich später als nicht nutzbar heraus
stellte, hat die VÖEST als Vorauszahlung für 
Lizenzen rund 2·5 Mill. S entrichtet. Der 
RH bemängelte, daß vor Begründung' des 
Vertragsverhältnisses verabsäumt worden war, 
die techni'sche Reife bzw. die Verwendbarkeit 
des Systems für die in Österreich gegebenen 

Verhältnisse, die patent rechtliche Lage und die 
kaufmännische Anwendbarkeit des Verfahrens 
sowie letztlich die Bonität des Vertragspartners 
klarzustellen. überdies hat der Vorstand nicht 
die satzungsgemäß erforderliche Genehmigung 
des Aufsichtsrates zum Vertragsabschluß ein
gehdlt. Bei zeitgerechter Beurteilung der 
Nutzungsmöglichkeiten für das fremde Ver
fahren und der Aussichten einer eigenständigen 
Entwicklung wäre der Abschluß des Vertrages 
vermieden oder dieser zumindest noch inner
halb der Kündigungsfrist aufgelöst worden. 
Laut Stellungnahme der VÖEST wäre die 
Hereinnahme einer restlos ausgereiften Kon
struktion um vieles aufwendiger gewesen, 
weshalb der bemängelte Mißerfolg im Bereich 
des kaufmännischen Risikos gelegen sei. 

76, 151. Auch in einem anderen Falle 
bemängelte der RH, daß die VÖEST sich vor 
Vorliegen entsprechender kaufmännischer 
Unterlagen (Umsatz erwartungen und Rentabi
litätsberechnungen) zum Abschluß eines Lizenz
vertrages bereitgefunden hat,; auf Grund dessen 
sie sich zur Zahlung einer vom tatsächlichen 
Nutzungsumfang unabhängigen Einmallizenz 
verpflichtet hat; sonach ist ohne jegliche 
bisherige technische Nutzung die Zahlung von 
rund 330.000 S erfolgt. 

76, 152. über Initiative des BM für soziale 
Verwaltung wurde in Großpetersdorf, Burgen
land, der Bau einer Lehrwerkstätte in Angriff 
genommen, welche der Ausbildung von Fach
kräften aus Entwicklungsländern dienen soll. 
Nachdem bereits ein Vertreter der damaligen 
BKA-Sektion IV in der Arbeitsgruppe des 
Interministeriellen Komitees für Entwicklungs
hilfc einen Zuschuß der VÖEST in Aussicht 
gestellt hatte, beschloß der Vorstand der 
VÖEST mehrheitlich, die fragliche Lehrwerk
stätte zu eineIl,l ermäßigten Preis sowie eine 
später zu errichtende weitere Lehrwerkstätte 
zu Selbstkosten abzüglich 25% zu liefern. 
Der RH bekundete hiezu seine Meinung, daß 
volkswirtschaftliche Aufgaben, soweit sie nicht 
mit der betriebswirtschaftlichen Zielsetzung 
einer Unternehmung vereinbar sind, dieser 
nicht zugemutet werden sollten. Es kann auch 
nicht Aufgabe der verstaatlichten Industrie 
sein, den Bundeshaushalt von Förderungs
aufgaben, die der Bund zu folge einer all
fälligen Entscheidung der Volksvertretung 
leisten will, zu entlasten. 

76, 153. Der RH gab zu bedenken, daß 
durch die gleichzeitige Teilnahme sämtlicher 
Vorstandsmitglieder an Aufsichtsratssitzungen 
von Tochtergesellschaften im Ausland viel 
kostbare Arbeitszeit verlorengehen kann. Auch 
legt - bei voller Würdigung des Grundsatzes 
der Gesamtverantwortung des Vorstandes -
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der Grundsatz der Arbeitsteilung, wie er in 
der Geschäftsordnung für den Vorstand zum 
Ausdruck kommt, eine Entlastung jener Vor~ 
standsmitglieder nahe, welche nicht unmittel
bar mit Verkaufsfragen befaßt sind. Nach 
Meinung der VÖEST hat· sich die Tätigkeit 
des Gesamtvorstandes in den Aufsichtsräten, 
der Tochtergesellschaften bewährt, da sich in 
diesen das Gesamtgeschehen der Unter
nehmung spiegle. 

76, 154. Der 1956 gefaßte Grundsatz
beschluß, dem VÖEST-Konzern einen Reederei
Betrieb (Ister-Reederei, Bremen) anzugliedern, 
hat in weiterer Folge dazu geführt, daß diese 
Enkelgesellschaft (Tochtergesellschaft der 
Frankfurter VÖEST-Tochter) in konsequenter 
Verfolgung ihres eigenen, einem Hüttenwerk 
wesensfremden, Unternehmungszweckes ein 
Eigenleben mitfaltet hat, welches sich trotz 
der mit Agio erfolgten Erwerbung der Mehr
heitsbeteiligung letzten Endes gegen die 
Interessen der Konzernspitze gewendet hat. 

76, 155. Anläßlich der Besprechung eines 
Geschäftsfalles der Frankfurter TG legte der 
RH nahe, die Tätigkeit der Geschäftsführer 
von Konzerngesellschaften - wie bei Vor
standsverträgen allgemein üblich - als haupt
beruflich zu qualifizieren und jegliche sonstige 
geschäftliche Betätigung der vorherigen Ge
nehmigung durch den Aufsichtsrat zu unter
werfen. Die private Beteiligung und Dar
lehensgewährung an einen zahlungsunfähig 
gewordenen Kunden wäre allenfalls geeignet, 
die Interessen der von diesem· Leitungsorgan 
verantwortlich vertretenen Gesellschaft zu 
beeinträchtigen. Laut Stellungnahme der 
VÖEST habe es sich um einen Einzelfall 
gehandelt, eine entsprechende Weisung werde 
jedoch ergehen. 

76, 156. An einer Stahlbauanstalt in In
dien beteiligte sich die VÖEST 1964 mit 
49%. Der RH vermerkte mit Bedauern, daß 
es nicht gelungen ist, zu einem dem tatsäch
lichen Risiko entsprechenden Beteiligungs
und damit Entscheidungsverhältnis in einem 
Entwicklungsland zu gelangen. Laut Stellung
nahme der VÖEST habe sie sich für wichtige 
Entscheidungen eine Mitsprache zufolge des 
Erfordernisses einstimmiger Beschlüsse zu 
sichern vermocht. 

76, 157. Die externen Bruttoumsätze der 
VÖEST wiesen in den Jahren 1957 bis 1966 eine 
steigende Tendez auf und beliefen sich 1966 
auf rund 6·5 Mrd. S. Dennoch konnten 
sie mit der Entwicklung der Bruttoproduktions
werte der österreich ischen Industrie nicht 
Schritt halten, da sich die VÖEST dem Trend 
der internationalen Stahlkrise nicht zu ent
ziehen vermochte. 

175 

Die Umsatzsteigerungen waren vor allem 
auf die mengenmäßige Steigerung des Ver
kaufsvolumens und weiters auf die Tendenz 
zum Absatz hochwertiger Erzeugnisse zurück
zuführen, wogegen sich die Preise ungünstig 
entwickelten. 

Hauptträger des Umsatzes waren, wenn 
auch mit fallendem (70-60%) Anteil, die 
Walzwerkserzeugnisse, es folgen mit Abstand 
die Verarbeitungsbetriebe mit Anteilen, die 
von 13 auf 28% vom Gesamtumsatz stiegen, 
der Rest entfiel auf Kohle-Chemie und übrige 
Betriebe. Nur rund 40% ihrer Umsätze konnte 
die VÖEST im Inland unterbringen, während 
rund 60% exportiert werden mußten. (In 
der BRD lag die Exportquote vergleichbarer 
Unternehmungen zwischen 20 und 25%.) Die 
stark europagebundenen (90%) Exporte gingen 
etwa zur Hälfte in den EWG-Raum und hier 
vor allem in die BRD, die Länder des 
COMECON nahmen bis zu einem Drittel der 
Exporte auf. Insgesamt wurde in 80 Länder 
exportiert, doch entfielen auf rund 60% der 
Exportländer nur 2·5% der Ausfuhren, wo
durch eine nur geringe Risikostreuung be
wirkt wurde. Der RH regte eine Überprüfung 
an, inwieweit durch eine Selektion der Export
märkte eine Funktions- und Kostenverminde
rung möglich wäre. Die VÖEST sagte zu, 
dieser Empfehlung durch eine einschlägige 
Untersuchung zu entsprechen, wobei die 
Marktselektion primär eine Intensivierung der 
Bearbeitung dcr ausgewählten Märkte mit 
dem vorhandenen Vertriebsapparat zum Ziel 
habe. . 

Österreich selbst hat im internationalen 
Vergleich der Industriestaaten einen sehr 
geringen Pro-Kopf-Verbrauch an Rohstahl. 

76, 158. Die Auftragseingänge zeigten eine 
ähnlich steigende Tendenz wie die Umsätze. 
Seit 1960 war durch einen zunehmenden 
Anteil von Großprojekten eine Verlängerung 
der Liefertermine feststellbar. 

Auch bei den Laufzeiten der Forderungen 
war ein Ansteigen zu beobachten, wodurch sich 
ein erhöhter Kapitalbedarf ergab. Die Forde
rungsverluste waren gemessen an den Um
sätzen gering. Lediglich bei einem Abnehmer 
war. Ende 1967 mit einem größeren Ausfall 
zu rechnen. 

76, 159. Die Erlösschmälerungen und Um
satznebenkosten zeigten absolut eine steigende, 
bezogen auf den Gesamtumsatz eine fallende 
Tendenz. Die Entwicklung der Gewinne 1960 
bis 1966 verlief entgegengesetzt zu jener der 
Umsätze. Die Umsatzrentabilität sank von 
12·7 auf 5·3 % ; Hauptträger der Gewinne 
waren die Walzwerke, wenn auch ihr Anteil 
am Gesamtgewinn von 90 auf 60% zurück-
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ging, während jener der Verarbeitungsbetriebe 
von 7 aUf 36% anstieg. Der gewinnintensivste 
Betrieb der VÖEST war der Industrieanlagen
bau. 

Die Betriebsergebnisse wiesen den gleichen 
sinkenden Trend auf wie die Fabrikateerfolge, 
verfielen aber wegen der waehsenden negativen 
Verrechnungsergebnisse noch stärker. 

76, 160. Die Tätigkeit der Exportbüros 
war mangels einheitlicher Richtlinien sowie 
aus personellen Gründen sehr verschieden
artig. Der RH empfahl insbesondere eine 
genaue Kompetenzabgrenzung gegenüber den 
Hauptabteilungen. 

In ihrer Stellungnahme gab die Unter
nehmung bekannt, daß mit der Neuorganisation 
per 1. Jänner 1968 entsprechende Maßnahmen 
getroffen wurden. 

Die jährlichen Nettoerlöse im Walzwaren
bereich bewegten sich um 3·5 Mrd. S. 
Der durchschnittliche Sft-Erlös ging im Ein
schauzeitraum um 8 % zurück; die Gewinne 
sanken von rund 650 auf 220 Mill. S, worin 
zum Ausdruck kommt, daß dem marktbeding
ten Preisverfall durch Rationalisierungs- und 
Anpassungsmaßnahmen nicht ausreichend ent
gegengewirkt. werden konnte. Zwischen 63 
und 72% der Walzwarenumsätze mußten 
im Export untergebracht werden. Unter 
diesen Bedingungen sind die durchschnitt
lichen Preiseinbußen von 8% noch als günstig 
zu bezeichnen, da die Brüsseler Export
notierungen weit höhere Rückgänge (bis zu 
38%) auswiesen. 

76, 161. ,Am Inlandsmarkt kommt den 
Walzwaren der VÖEST eine ausgesprochen 
marktbeherrschende Stellung zu. . 

Denn~chkonnte diese marktbeheITschende 
Stellung nicht ohne preisliche Opfer gehalten 
werden. Die VÖEST versuchte, dem wachsen~ 
den Importdruck mit entsprechenden Maß
nahmen zu begegnen. 

76, 162. Das an sich aussagefähige Rech
nungswesen der VÖEST erlaubte keine lau
fende Detailbeurteilung größerer Einzelkun
den, weshalb der RH eine diesbezügliche Ver
feinerung angeregt hat, die vom Vorstand 
auch zugesagt worden ist. 

. 76, 163; Die Entwicklung des Deutschland
geschäftes zeigte einerseits dessen unverändert 
überragende Bedeutung als Umsatzträger 
- fast in der Höhe des gesamten Inlands
geschäftes -, andererseits stetig verfallende 
Gewinne. Die VÖEST mußte hier, verglichen 
mit 1960, einen Preisverfall von 19% (gegen
über 10% bei der deutschen Stahlindustrie) 
hinnehmen. 

76, 164. Der RH konnte kein einheitliches 
Absatzkonzept für überseeische Länder er
kennen, da Anfragen oft 'nicht einmal beant
wortet wurden, während andererseits positive 
Geschäfte zeigten, daß ein Reussieren wohl 
möglich war. Ohne auf die Vorhaltungen des 
RH konkret einzugehen, teilte die Verkaufs
leitung in ihrer Stellungnahme mit, daß ihr 
überseekonzept auf eine sorgfältige Qualitäts
selektion abgestellt sei. 

Als Motiv für ein verstärktes - verlust
verursachendes - Engagement in· elIlem 
außereuropäischen Land wurde die Aus
lastungsnotwendigkeit auf der Breitbandstraße 
angegeben. Der Umsatz· von maximal 
20.000 t war aber nicht von einer solchen 
Größenordnung, daß er die Verluste gerecht
fertigt hätte. 

Ähnliche Argumente der VÖEST beherrsch
ten die Geschäftsverbindung mit einem weite
ren außereuropäischen Land - und lösten 
gleichartige Bedenken des RH aus -, wo 
Verluste bis zu 3·5 Mill. S hingenommen wur
den, um weniger als 10.000 t Blech abzu
setzen. 

76, 165. Die Ergebnisse im Ostgeschäft 
müssen in Verbindung mit nachteiligen Be
schaffungsgeschäften gesehen werden. Das 
Walzwarengeschäft mit einem Großabnehmer 
fiel 1962 erfolgsmäßig aus dem Rahmen, da 
die VÖEST eine mit Pönale belastete Liefer
verpflichtung nicht einhalten konnte. Der 
Minderertrag aus einer daraus notwendig 
gewordenen Lohnwalzung lag in der Größen
ordnung von 20 Mill. S. 

76, 166. Zur Auslastung der Grobblech
strecke wurden Verluste aus Schiffsblech
exporten nach Skandinavien und den Nieder
landen hingenommen (20 Mill. S im Schweden
geschäft, 30 Mill. S im Norwegengeschäft 
und 10 Mill. S in den Niederlanden). In 
Schweden mußten 1966 auch bei Feinblechen 
Verluste hingenommen werden, der norwegi
sche Markt wurde bedeutungslos, und ledig
lich in den Niederlanden gelang eine positive 
Produktumstellung. 

In ihrer Stellungnahme hob die VÖEST noch 
einmal hervor, daß die entstandenen Verluste 
im "unmittelbaren Zusammenhang mit den 
nicht eingetroffenen Erwartungen bezüglich 
eines ansteigenden Absatzes breiter Grob
bleche und der Erzielung von Aufpreisen für 
die gl:ößere Breite" stehe. 

76, 167. Das Schweiz-Geschäft war durch 
einen auffallend hohen Verlust im Jahre 1962 
gekennzeichnet, in dem trotz sich abzeichnen
den Preisverfalls die Mengen stark forciert 
~orden waren. Das von der Geschäftsleitung 
l~iefür angegebene Argument der Beschäfti-
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gungsvorsorge stand in Widerspruch zu ander-I minderten Bestelleingänge von Blechpreß
weitigen, gewinnbringenden Absatzmöglich- teilen aus der BRD rückläufig. 
keiten. Die Art der Verrechnung der Bleche vom 

Grundsätzlich bemängelte der RH die Groß
zügigkeit und Unabhängigkeit, mit der die 
Geschäftsstelle an Kunden Sonderkonditionen 
gewährte, die mit dem diesbezüglichen Über
einkommen in Widerspruch standen. 

Ohne auf die Kritik des RH näher einzu
gehen, maß die VÖEST der Präsenz auf diesem 
Markt eine "goodwill-Bedeutung" zu und 
teilte ferner mit, daß die bemängelte Unab
hängigkeit der dortigen TG "zwischenweilig 
wiederum auf die Bestimmungen des bestehen
den Vertrages zurückgeführt" wurde. 

76, 168. Die Umsätze der Gießerei Linz 
bewegten sich in der Größenordnung von 
34 bis 63 Mill. S jährlich und entfielen bis zu 
85% auf Stahlguß ; davon wurden wieder bis 
zu 82% im Export erzielt. 

Die positiven Betriebsergebnisse der Grau
gießerei und der Metallgießerei milderten bzw. 
kompensierten Verluste der Stahlgießerei. 

Ab 1965 wurden - ohne Rücksichtnahme 
auf die Vollbeschäftigung - Stahlgußaufträge 
mit zu hohen Verlusten nicht mehr herein
genommen. 

76, 169. Die Jahresumsätze der Gießerei 
Liezen lagen in der Größenordnung von 
40 Mill. S, die Tendenz war mengen- und wert
mäßig sinkend. 

Die Stahlgießerei hat seit 1962 mit Ver
lusten . abgeschlossen; Maßnahmen zur Ver
besserung der kostenmäßig schlechten Situation 
setzten nur allmählich ein. Der RH zeigte 
einzelne Aufträge auf, die durch besonders 
lange Verzögerungen und andere Mängel den 
Ruf der Unternehmung geschädigt hatten. 

In der Graugießerei Liezen wurde 1958 eine 
Maschinformerei in Betrieb genommen, die in 
der Folgezeit nur unzureichend beschäftigt war. 
Ihre Anschaffung (Aufwand rund 10 Mill. S) 
würde möglicherweise unterblieben sein,· wenn 
rechtzeitig eine Marktuntersuchung vorge
nommen worden wäre. 

Obwohl die Graugießerei die tragende Fer
tigung von Liezen darstellt, beurteilte der RH 
ihre Zukunftsaussichten im Zusammenhang 
mit der Bedarfsentwicklung des Linzer Stahl
werkes als ihres Hauptabnehmers als un
günstig. 

76, 170. Vom Verkauf Gießerei wurden auch 
die Schmiedeerzeugnisse der Hütte Linz (Um
sätze von 137 auf 219 Mill.S jährlich gestiegen) 
abgesetzt. Auch von den Schmiedeumsätzen 
entfielen bis zu 81 % auf den Export. Ab 1965 
war die Umsatzentwicklung wegen der ver-

12 

Walzwerk an die Schmiede erwies sich für 
letztere als akquisitionshemmend. 

76, 171. Der Umsatz des Stahlbaues konnte 
von 157 Mill. S (1956) auf 402 Mill. S (1966) 
erhöht werden, die Produktion lag im Jahres
durchschnitt bei rund 34.000 t. 

Ab 1963 wurden etwa zwei Drittel der Um
sätze im Exportgeschäft erzielt; während bis 
1959 die Entwicklungsländer die Hauptkunden 
des VÖEST-Stahlbaues waren, sind ab 1960 
europäische Märkte die größten Abnehmer. 
Ab 1965 hatte der Stahlbauverkaufmit Preis
und Absatzschwierigkeiten zu kämpfen, da 
sich der Wettbewerb in der ganzen Welt ver
schärfte. Um dieser Entwicklung entgegen
zuwirken, versuchen die Stahlbauanstalten, 
durch Programmänderungen und Spezialisie
rungen krisenfester zu werden. Ähnliche Ver
suche stießen bei der VÖEST auf einrichtungs
mäßige und andere Schwierigkeiten, da inner
halb des Konzerns zwei weitere Stahlbau
anstalten bestehen; eine Koordinierung der 
Verkaufsbestrebungen erschien notwendig. Der 
Übernahme von Beratungsverträgen steht der 
Mangel an technischem Personal und die 
Tätigkeit des Industrieanlagenbaues entgegen. 

Im Gegensatz zu den ausländischen Speziali
sierungsbestrebungen versuchte der VÖEST
Stahlbau, durch ein umfassendes Erzeugungs
programm krisenfest zu bleiben. Allerdings 
konnte ein ständiges Bemühen um einen Über
gang vom besonders stark konkurrenzierten 
m.aterialintensiven zum lohnintensiven Stahl
bau festgestellt werden. 

76, 172. Von 1960 bis 1966 erzielte der 
Stahlbau einen Gesamtumsatz von 2·8 Mrd. 
S, wovon 30% auf den Rohr- und 
Lagerbehälterbau, 18% auf den Stahlhoch-· 
bau, je 15% auf den Apparatebau und den 
Stahlwasserbau, 13% auf den Feinstahlbau 
und 9% auf den Brückenbau entfielen. 

Die Umsätze je Tonne Stahlballlagen 1966 
um rund 46% höhe!, als 1960. Die Konkurrenz
fähigkeit der materialintensiven Fertigungen 
des Stahlbaues war außer durch die in 
Abs. 65, 173 und 76, 174. besprochenen Mängel 
und Umstände auch durch das interne Ver
rechnungspreissystem beeinträchtigt. 

76, 173. Die Wettbewerbslage des Stahl
baues war im Jahre 1965 - nach eigener Dar_ 
stellung der VÖEST - sehr ungünstig, wie 
dementsprechend auch die Ergebnisentwick
lung. 

Das letzte positive Betriebsergebnis wurde 
1964 erzielt; 1965 war ein Betriebsverlust von 
13 Mill. S, 1966 ein solcher von 17 Mill. S zu 
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verzeichnen; letzterer ist hauptsächlich bei den werks- und Fördereinrichtungen des Maschi
lohnintensiven Fertigungssparten entstanden. nenbaues Linz stark abgesunken. 
Die negativen Ergebnisse sind einerseits auf den Zu den überprüften Geschäftsfällen dieser 
Verfall der Weltmarktpreise (Überkapazitäten, Sparte machte der RH einige kritische Detail
Marktschrumpfung) und andererseits auf einen bemerkungen und regte eine engere Zusam
Kostenanstieg (Lohnsteigerungen, Techniker- menarbeit bei der Geschäftsabwicklung, den 
mangel, Überalterung der Anlagen) zurückzu- Verzicht auf Kleinstaufträge und eine inten. 
führen. sivere Marktforschung an. In der Stellung-

Während der Stahlbau in den letzten Jahren nahme erklärte die Gesellschaft, der Markt· 
negative Fabrikateergebnisse ausweisen mußte, forschung in Hinkunft erhöhte Aufmerksamkeit 
hat das Walzwerk bei den Eigenumsätzen mit widmen zu wollen. 
Grobblechen, die zum größten Teil vom Stahl- Maschinen mit einer einjährigen Fertigungs
bau bezogen wurden, positive Fabrikateergeb- zeit wurden im Abstand von wenigen Monaten 
nisse zu verzeichnen (1965: 10·1 Mill. S, 1966: in kleinen Stückzahlen in Auftrag gegeben. Um 
10·8 Mill. S). Daraus resultiert, daß, für die in der Sparte Turbinenbau Fuß fassen zu 
VÖEST als Ganzes gesehen, die Ergebnisse des können, wurden Aufträge mit negativen Er
Stahlbaues nicht so ungünstig waren, wie sie gebnissen bis zu 44% vom Erlös hereinge. 
dort ausgewiesen wurden, da der Preisverfall nommen; Hauptverlustursache war dabei die 
beim Grobblech zum Teil statt beim Walzwerk Auftragsabwicklung, wie an Einzelbeispielen 
beim Stahlbau in Erscheinung trat. aufgezeigt wurde. Laut Stellungnahme der 

Unternehmung hat sich die Ergebnissituation 
76, 174. Bei der Überprüfung einiger Ver- im Turbinenbau seit der Einschau wesentlich 

kaufsakte des Stahlbaues hat der RH ver- gebessert. 
schiedene Mängel festgestellt, die sich zwar 
zum Teil wiederholt hatten, aber nicht als 76, 177. Für den Maschinenbau Liezen 
repräsentativ für die Geschäftsabwicklung im wUrde ein geeignetes Fabrikationsprogramm 
Verkauf Stahlbau anzusehen waren; durch gesucht, das Ergebnis war 1967 jedoch noch 
deren Abstellung könnte aber die Wirtschaft. nicht zufriedenstellend. Die Erzeugung erfolgte 
lichkeit der Betriebs- und Verkaufstätigkeit zum Großteil nach fremden Lizenzen, die sich 
des Stahlbaues verbessert werden. Im einzelnen teilweise als technisch ungeeignet herausstellten. 
wurde festgestellt, daß die ungenügende Durch- Das Hauptgewicht des Verkaufsprogramms 
arbeitung von Projekten vor der Anbot. lag bei den Hartzerkleinerungsmaschinen und 
stellung Mehrgewichte, Materialänderungen, den Straßenwalzen, deren Absatz sich aller. 
vermehrte Konstruktionsstunden, erhöhte Fer- dings als schwierig erwies. 
tigungslöhne und ähnliches zur Folge hatte, 76, 178. Das gesamte Vertriebsprogramm 
die dem Kunden nicht mehr oder nur teil~ise der Blechverarbeitung Linz stand auf einer 
angelastet werden konnten, und daß durch schwachen Basis, da der Absatz zum Teil 
fehlerhafte oder unzureichende Preisgleitungs- auf einen einzigen Auslandsmarkt angewiesen 
bestimmungen Erlöseinbußen entstanden. Die war. Andererseits konnte die Vel'kaufsab· 
Unternehmung erklärte, um die Ausarbeitung teilung dem Betrieb keine chancenreichen 
genauer Grundlagen für die Vorkalkulationen Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, die nicht 
bemüht zu sein. zu einer Störung des eigenen Blechabsatz-

Weiters stellte der RH. fest, daß keine marktes geführt hätten. 
durchgehende Kostenberechnung für Stahl- 76, 179. Die Umsätze des Indm;trieanlagen. 
bauaufträge vorgenommen und somit nur der baues zeigten eine starke Aufwärtsentwicklung 
auf den Stahlbaubetrieb beschränkte Auftrags- und beliefen sich 1966 bereits auf 842 Mill. S, 
erfolg ermittelt wurde. Durch diese isolierte wobei der überwiegende Teil (bis zu 99%) 
Betrachtungsweise war die Preiselastizität des im Export erzielt wurde. Die Gewinne zeigten 
Stahlbaues beeinträchtigt. eine sinkende Tendenz. 

76, 175. Der Verkaufsbereich Maschinenbau 76, 180. Mangels Organisationsrichtlinien 
umfaßte den Maschinenbau Linz, den Maschi· kam· es in einigen Bereichen des Industrie
nenbau Liezen, die BIechverarbeitung Linz und anlagenbau. Verkaufes zu Doppelgeleisigkeiten 
die BIechverarbeitung Krems. Die Umsätze mit den Aufgaben der Exportbüros. Die Ge· 
stiegen von 183 l\f.ill. S (1960) auf 249 Mill. S sellschaft gab in ihrer Stellungnahme bekannt, 
(1966), während die Ergebnisse im gleichen daß per 1. Jänner 1968 entsprechende organi
Zeitraum von 9,6% auf 6% vom Erlös zurück· satorische Maßnahmen getroffen wurden. 
gingen; ab 1964 überwogen die Export- 76, 181. Bezüglich der Verrechnungs-
geschäfte. methode mit anderen VÖEST-Abteilungen 

76, 176. Wegen der negativen Entwicklung vertrat der RH die Ansicht, daß bei der 
im Kohlenbergbau ist der Umsatz an Berg. letzten (verkaufenden) Stufe eine klare über-
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sicht über die Kosten. und Ertragsiage be. 
stehen müsse, um konkrete Preisverhand· 
lungen mit den Kunden zu ermöglichen. Die 
V orkalkulationen wurden nicht immer nach 
den, vorgesehenen Grundsätzen durchgeführt 
und eine zweckentsprechende Zusammenarbeit 
mit der zentralen Offertkalkulation unterblieb 
vielfach, wofür der RH einige Beispiele an· 
führte. 

76, 182. Aus zwei weiteren Beispielen ging 
hervor, daß einige Geschäftsfälle technisch 
nicht genügend ausgearbeitet waren, um ein 
einwandfreies Funktionieren der verkauften 
Anlagen zu gewährleisten. Zumindest die 
Auslieferung einer mangelhaften Anlage hätte 
vermieden werden können. 

179 

zeugungsvolumen der Verarbeitungsbetriebe 
hatte als Folge der im In· und Ausland zu 
dieser Zeit bestehenden geringen Neigung 
zu Neuinvestitionen einen Rückgang aufzu" 
weisen. Da jedoch die Verarbeitungsbetriebe 
gerade in diesem Zeitabschnitt an der Aus· 
führung der vom Industrieanlagenbau herein. 
gebrachten Aufträge verstärkt partizipieren 
konnten, hielt sich der erwähnte Leistungs
abfall in engen Grenzen. 

,Trotz der im Hütten· und Verarbeitungs
bereich rückläufigen Produktionsentwicklung 
blieb daher der Gesamtumsatz des Jahres 
1967 mit. 6480 Mill. S gegenüber dem Vor
jahr (6476 Mill. S) nahezu unverändert. Dies 
war, wie erwähnt, allein dem gerade in diesem 
Jahr' wirkenden Umsatzboom im Industrie
anlagenbau, der in dieser Rechnungsperiode 
etwas mehr als 1 Mrd. S umsetzte, zuzu· 
schreiben. 

Abschließend' unterstrich der RH' aber· 
mals die große Bedeutung des Industrie· 
anlagenbaues, der sowohl für die VÖEST 
selbst, wie auch für andere Unternehmungen 
der österreichischen Industrie ertragsreiche 
Aufträge - fallweise auch unter Gewinn. 76, 184. Erfreulicherweise konnte das Kon. 
verzicht _ hereingebracht hat. junkturtief nach etwas mehr als einjähriger 

Dauer überwunden werden. Mit der im Früh· 
Im September 1969 gab der 'Vorstand der d W d b I b d 

VÖEST nachstehende Übersicht über die jahr 1968 einsetzen en ie er e e nng es 
internationalen Eisen. und Stahlmarktes, die 

Geschäftsentwicklung in den Jahren 1967 1969 erstmalig seit 1961 wieder in einen Ver. 
und 1968: käufermarkt für Stahl mündete, wurde nicht 

76, 183. Auf Grund des sich bereits im nur der Produktionsrückgang 1967 zur Gänze 
letzten Jahresdrittel1966 abzeichnenden Kon· ausgeglichen, sondern es wurden darüber 
junkturtiefs in der internationalen Eisen· hinaus neue Produktionsrekorde im Hütt.en· 
und Stahlindustrie mußte im Geschäftsjahr werk erreicht. Erstmals in der Geschichte 
1967 die Hüttenproduktion bei den wichtigsten des Unternehmens, ist in der Stahlerzeugung 
Erzeugungsgruppen zwischen 3% und 5% die 2 Mill. Tonnen·Grenze überschritten wor· 
zurückgenommen werden. Aber auch das Er·' den: 

Veränderungen 
1966 1967 

In 1000 t 
1968 1966/67 1967/68 

in % 

Hüttenkoks ............. 1.490 
Roheisen ................ 1.518 
Rohstahl ................ 1.825 
Walz waren ......... ' ..... 1.278 

1.422 
1.448 
1.772 
1.239 

1.624 
1.740 
2.038 
1.413 

-5 
-5 
-3 
-3 

+14 
+20 
+15 

, +14 

76, 185. Das bedeutendste Geschäftsereignis 
bildete im Berichtsjahr 1968 der Abschluß 
eines Großrohrlieferauftrages mit der Sowjet· 
union. Im Rahmen dieses Auftrages werden 
innerhalb von zwei Jahren 520.000 t Groß
rohre im 'Verte von 2·6 Mrd. S an die 
sowjetische Erdgaswirtschaft ausgeliefert. Es 
ist dies dem Werte nach der größte Einzel· 
auftrag, den je ein österreichisches Unter
nehmen abschließen konnte. 

Voraussetzung für die Möglichkeit, sowohl 
das Wiederaufleben der Stahlkonjunktur ent
sprechend zu nutzen als auch das erwähnte 
Großrohrgeschäft abzuschließen, waren einer· 
seits die rechtzeitige Fertigstellung und In· 

betriebnahme des 6. Tiegels im LD·Stahl
werk und der Stranggußanlage Mitte 1968, 
und andererseits die volle dreischichtige Be· 
triebsbereitschaft des 4 m-Grobblechgerüstes, 
das die Hütte in die Lage versetzte, die 
qualitativen Spitzenerfordernisse der Groß· 
rohrbleche ohne Anlaufschwierigkeiten zu er· 
füllen, was unter Berücksichtigung der sehr 
kurzen Lieferzeiten von besonderer Bedeutung 
ist. 

In diesem Zusammenhang wird auf die Ent· 
wicklung der technischen Produktivität hin
gewiesen, die in neun Schlüsselbetrieben des 
Hüttenbereiches - auf das Basisjahr 1960 ge· 
rechnet - 1967 um 4 % und 1968 um 11 % 
angestiegen ist. 
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76, 186. Demgegenüber blieb für den stark 
exportorientierten Verarbeitungsbereich und 
den Industrieanlagenbau das internationale 
Marktklima weiterhin sehr angespannt, da 
insbesondere die westlichen Industriestaaten 
als Ausgleich für ihre teilweise noch schwachen 
Binnenkonjunkturen ihre Marktinteressen stär
ker auf das Exportgeschäft verlagerten. Dem 
Industrieanlagenbau war es daher trotz größter 
Bemühungen nicht möglich gewe"en, recht
zeitig Anschlußaufträge hereinzubringen, so
daß hier im Jahre 1968 eine fühlbare Umsatz
lücke entstand. Gegen JIl,hresende konnte 
jedoch eine kräftige Belebung des Auft:ags
einganges verzeichnet werden, die sich aller
dings infolge der im Bereich der Investitions
güterindustrie bestehenden langen Fertigungs
zeiten in den Umsatzzahlen dieses Jahres 
noch nicht auswirkte. 

Der im Jahre 1968 eingetretene starke 
Umsatzabfall im Industrie11nlagenbau sowie 
eine weitere - wenn auch· geringe - Um
satz abschwächung im Verarbeitungsbereich 
waren die Ursache dafür, daß trotz der er
wähnten überdurchschnittlichen Erzeugungs
ausweitung im Hüttensektor zunächst der 
Gesamtumsatz des Unternehmens noch um 
180 Mill. S (3%) auf 6300 Mill. S leicht ab
fiel. . Die im Rahmen des erwähnten Rohr
lieferauftrages in Höhe von 361 Mill. S ge
tätigten Zukäufe sind in dieser Umsatzzahl 
nicht inbegriffen. 

76, 187. Die Ertragslage des Unterneh
mens wurde in den Jahren 1967 und 1968 
neben den in diesem Zeitabschnitt wirkenden 
wechselnden konjunkturellen Einflüssen von 
einer Reihe negativer Faktoren nachhaltig 
beeinflußt. Die konjunkturell bedingte Rück
nahme der Erzeugung in den einzelnen Sparten 
führte zu einer geringeren Kapazitätsaus
lastung und damit zur Kostenprogression, 
deren negative Wirkung durch die gleich
zeitig - insbesondere im Walzwarenbereich -
aufgetretenen Preisverfallserscheinungen er
heblich verstärkt wurde. Dazu kamen noch 
kollektivvertragliche Lohn- und Gehaltsregu
lierungen sowie die Verteuerung zahlreicher 
anderer Kostenelemente. Durch günstigere 
Einkaufskonditionen bei den Rohstoffbezügen 
konnten diese ungünstigen Ergebnisfaktoren 
nur geringfügig abgeschwächt werden. Die 
daraus resultierende Rückläufigkeit in der 
Ergebnisentwicklung hat sich über das Jahr 
1967 hinaus bis in die Mitte des' Jahres 1968 
fortgesetzt. Die Nachfragebelebung im Hütten
bereich 1965 brachte zunächst eine reine 
Mengenkonjunktur. Im Sog der dadurch aus
gelösten Produktionssteigerungen zeigten sich 
zuerst positive Wirkungen der Kostendegres
sion. Erst allmählich und ehor zögernd folgte 

ein Ansteigen der Preise, das dann gegeli 
Ende des Geschäftsjahres 1968 auch in der 
Ergebnisrechnung sichtbar wurde. 

76, 188. Der "unversteuerte wirtschaft
liche Gewinn" lag im .Jahre 1967 noch mit 
340 Mill. S um 36 Mill. S unter jenem des Vor
jahres (376 Mill. S), wählend für das Ge
schäftsjahr 1968 ein solcher von 424 Mill. S 
ermittelt wurde, der um 48 Mill. S den wirt
schaftlichen Gewinn des Jahres 1966 über
ragt. 

Nach dem dividendenlosen Geschäftsjahr 
1967 wmde für 1968 wieder eine 3%ige Divi
dende zur Ausschüttung gebracht, außerdem 
konnte in diesem Jahr ein Betrag von 37 Mill. S 
den freien Rücklagen zugewiesen werden. 

76, 189. Der bisherige Geschäftsverlauf 
des Jahres 1969 war zufriedenstellend und 
steht unter dem Zeichen einer internationalen 
Hochkonjunktur. Mit einer erwarteten Pro
duktion von mehr als 2·2 Mill. Tonnen Roh
stahl wird die Rohstahlproduktion 1969 um 
mehr als 200.000 t höher liegen als im Jahre 
1968. 

Der gute Auftragsstand und die dadurch 
gegebene volle Auslastung der Produktions
anlagen sowie relativ gute Preisnotierungen 
für die Walzwaren lassen eine weitere Ver
besserung der Ertragslage im Jahre 1969 er
warten. Im übrigen hat sich die Auftrags
lage der Finalindustrie weiterhin verbessert, 
sodaß auch die Produktionsleistungen des 
'Maschinen- und Stahlbaues in den ersten 
sieben Monaten des Jahres 1969 gegenüber 
der gleichen Zeit des Vorjahres Anstiege von 
11 bzw. 5% zu verzeichnen haben. Im Zuge 
der Hochkonjunktur kündigen sich bei den 
Rohstoffen für die Stahlerzeugung in erster 
Linie bei Kokskohle und Legierungsmetallen 
deutliche Verknappungserscheinungen, verbun
den mit der Tendenz der Preissteigerung an. 
Dies wird bei Kokskohlegegebenenfalls zu 
einer neuerlichen Umstellung der Versorgungs
politik des Unternehmens, d. h. zu einer Rück
kehr zu amerikanischen Provenienzen, führen. 

76, 190. Zur Investitionstätigkeit 1967 bis 
1969, wird berichtet, daß neben der Fort
führung des laufenden Programms zur Ra
tionalisierung der Arbeitsvorgänge und zum 
Ersatz, der Verbesserung bzw. Ergänzung 
der Produktionsanlagen im Rahmen von Son
derprogrammen der Ausbau des Kaltwalz
werkes (Sendzimirgerüst), die Modernisierung 
der Breitbandstraße, die Errichtung einer 
Aufschmelzanlage im Sta.hlwerk sowie der 
Ausbau der Schmiede, des Stahl- und Ma
schinenbaues beschlossen und in Angriff ge
nommen worden sind. 

1400 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)180 von 238

www.parlament.gv.at



Zusammenfassend darf festgestellt werden, 
daß die Geschäftsentwicklung in den zurück
liegenden zweieinhalb Jahren die Realistik 
des vom Vorstand verfolgten unternehmungs
politischen Konzeptes vor allem mit Bezug 
auf die Investitionstätigkeit und auf Qualitäts
pflege bestätigt hat. 

Radio-Austria AG 

77, 1. Die Republik Österreich war nach 
käuflichem Erwerb bedeutender ausländischer 
Aktienanteile im J.ahre 1955 Alleininhaberin 
der Radio-Austria AG geworden. 

Hinsichtlich der Entwicklung der Radio
telegraphie ist festzuhalten, daß diese wegen 
ihrer technischen Überlegenheit gegenüber 
der herkömmlichen Methode der Neuverlegung 
von Kabel- und Drahtleitungen bereits im 
Ersten ·Weltkrieg eine weit verzweigte Ver
wendung fand. Einige Jahre später zogen 
die maßgeblichen Stellen Österreichs - in
folge mangelnder eigener technischer Einrich
tungen und unzureichender finanzieller Mittel
ein englisches Unternehmen zum Bau und 
Betrieb radiotelegraphischer Anlagen zwecks 
Beförderung von Telegrammen des öffentlichen 
Verkehrs mit dem Ausland heran. Die Kon
zessionserteilung an die Gesellschaft erfolgte 
im Jahre 1922, die Gründung der Gesellschaft 
im· Folgejahr. Seitens der Gesellschaft waren 
an die Post- und Telegraphenverwaltung 
(PTV) Taxanteile für die Annahme und Zu
stellung von Telegrammen in Höhe zwischen 
25 und 50% der österreichischen Terminal- bzw. 
Transitgebühr zu entrichten; diese Regelung 
wurde in der Folge für die PTV noch verbessert. 
Zudem enthielten die Statuten der Gesellschaft 
die Bestimmung, daß 10% des Reingewinnes 
einem Reservefonds zuzuführen und die Hälfte 
eines Betrages, der nach Auszahlung einer 
8%igen Dividende vom Reingewinn noch 
verbleibt, an die PTV abzuführen sei. Wäh
rend der Anteil am Aktienkapital für die 
englische Gründergesellschaft 55 % betrug, er
hielt die PTV als Gegenleistung für die von 
ihr eingebrachten technischen Anlagen 30%; 
der Rest war Streubesitz, der sich jedoch 
bei Kriegsende zu gleichen Teilen in den 
Händen zweier deutscher Gesellschaften be
fand. 

Da der ·Ausbau der technischen Anlagen 
bis zum Jahre 1938 zügig voranschritt, konnte 
auch der drahtlose Verkehr mit Europa und 
Übersee eine beachtliche Ausweitung er
fahren. Nach Ausbruch des Zweiten Welt
krieges wurde für den englischen Vermögens
teil seitens des Deutschen Reiches ein eigener 
Verwalter bestellt. Die baulichen Anlagen 
erlitten zu Ende des Krieges zum Teil schwerste 
Beschädigungen; der Wiederaufbau wurde 
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unter Mithilfe früherer leitender Funktionäre 
nach Kriegsende in Angriff genommen. Die 
Besatzungsmächte erteilten bereits im. Jahre 
1946 die Genehmigung zur Aufnahme des 
radiotelegraphischen Verkehrs. 

Die Deutsche Reichspost hatte im Jahre 1940 
den Anteil der Republik Österreich am Gesell
schaftskapital . übernommen, daher galt das 
Unternehmen nach Ende des Zweiten Welt
krieges als Deutsches Eigentum und wurde 
unter öffentliche Verwaltung gestellt; bis 
zur Übernahme der Vermögensteile durch die 
Republik Österreich trat in den rechtlichen 
Beziehungen keine Änderung ein. 

77, 2. Die Vermögensstruktur des Unter
nehmens hat sich seit der Schilling-Eröffnungs
bilanz mit 1. Jänner 1954 weitgehend ge
ändert. Beim Anlagevermögen ist eine Zu
nahme infolge laufender Investitionen und 
beim Umlauf vermögen eine Vermehrung auf 
Grund der Ausweitung des Geschäftsbetriebes 
zu verzeichnen. Auf der Passivseite ergaben 
sich durch steigende Dotierung der Rück
lagen, insbesondere für Pensionen - im 
Prüfungszeitraum bereits rund 40% der Bilanz
summe-, grundlegende Umschichtungen, wobei 
für diese Leistungen die Bedeckung über
wiegend unter Heranziehung des inzwischen 
vermehrten Anlagenvermögens gefunden wurde. 

Der RH legte der Geschäftsleitung nahe, 
für einen Teil dieser Passivpost möglichst 
liquide Vermögenswerte bereitzustellen. 

Während das Eigenkapital im Jahre 1954 
noch 53% betrug, sank es im Jahre 1965 
auf 25% des Gesamtkapitals; die Bilanz
summe erhöhte sich im gleichen Zeitraum 
um 85%. 

Der Mangel an Eigenmitteln für größere 
Investitionen hatte eine steigende Verschul
dung des Unternehmens zur Folge; die sich 
daraus ergebenden alljährlichen finanziellen 
Belastungen waren von der Gesellschaft kaum 
mehr zu erwirtschaften. 

Der RH empfahl daher dem Vorstand, einen 
Investitionsplan zu erstellen, den Kapital
bedarf zu ermitteln und auf Grund dieser 
Vorarbeiten sodann dem Aufsichtsrat ent
sprechende Vorschläge bezüglich der Ka pital
beschaffung zu unterbreiten. 

Die höheren Ausgaben sind auf den steigen
den Lohn- sowie Gehaltsaufwand als auch auf 
vermehrte Sozialleistungen (Verpflichtungen 
aus Rentenzuschuß-Statut) für die Bedien
steten zurückzuführen; das stark vermehrte 
Anlagevermögen bedingte zudem erhöhte Ab
schreibungen. 

77, 3. Hinsichtlich der Erfolgsrechnung 
im Geschäftsbericht des Vorstandes an den 
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Aufsichtsrat wurde eine größerl ~~fgliederung 
der Ertrags- und AufwandsP?SltIOnen ange
regt, weil hiedurch einzelne ins Gewicht 

. I 

fallende Probleme besser als Oisher herausge-
stellt werden könnten; aUßerdem wäre bei 
Analysierung der diesbezüglic en Ergebnisse 
die finanzielle Situation der Ges llschaft leichter 
überblick bar. 

Der Vorstand der Gesellsc~1 aft zeigte sich 
in seiner Stellungnahme den vom RH ge
gebenen Empfehlungen ge enüber aufge
schlossen und teilte mit, daß sich· die Liqui
dität der Unternehmung wesentlich gebessert 
habe und die Rückzahlung der ~ufgenommenen 
Kredite sowie die weitere F~nanZierUng der 
Investitionen nunmehr aus igenmitteln er
folge. 

77, 4. Die Abrechnung mtt den Inlands
und Auslandskunden mußte I wegen organi
satorischer Mängel als unwirtstaftlich bezeich
net werden. In diesem Zusammenhang wurde 
auch festgestellt, daß ~ine ~i~. chlägige Firma. 
entsprechende RatIOnahsl rungsvorschläge 
(Abrechnung im Lochkarte verfahren) er
stellte, die auch von den lei~enden Organen 
der Gesellschaft gutgeheißen wurderi. Da 
jedoch der Betriebsrat die F~I rderung stellte, 
daß Rationalisierungsmaßna men keinesfalls 
zu Personalentlassungen führ n dürften, hat 
die Geschäftsleitung von de Durchführung 
dieser Vorschläge Abstand genommen. Der 
RH empfahl, die Frage der I Einführung des 
Lochkartenverfahrens für Te Abrechnung 
dennoch vordringlich zu brandeln. 

Die Unternehmungsführung teilte hiezu 
m.it, daß bereits verschiedenefver. besserungen 
und Vereinfachungen bei e~ Kundenab
rechnung durchgeführt wur eri. Die PTV 
hätte ihr inzwischen aber nelle Aufgaben im 
interkontinentalen Verkehr übertragen, die 
eine grundlegende Neueinrichtung der Ab
rechnung erfordern; hernach wäre eine teil
weise Automatisierung möglich. 

77, 5. Weitere Feststellungen betrafen den 
ständigen Rückgang der Anzahl der am gesell
schaftseigenen Annahmeschalter aufgegebenen 
Telegramme sowie der durch firmeneigene 
motorisierte Boten innerhalb des engeren 
Stadtgebietes zugestellten Telegramme. Da 
beide Betriebssparten durch die Moderni
sierung der herkömmlichen Nachrichtenmittel 
an Zweckmäßigkeit verloren haben und sich 
überdies in unmittelbarer Nähe des Sitzes 
der Gesellschaft ein Post- und Telegraphenamt 
mit durchgehendem Dienstbetrieb befindet, 
regte der RH die Auflassung des erwähnten 
Schalters sowie die Übergabe des Zustelldien
stes an die PTV an. 

Die Geschäftsleitung verwies in ihrer 
Stellungnahme darauf, daß derartige Annahme
schalter dem internationalen Standard der 
Telegraphenanstalten entsprächen und daß 
das internationale Publikum und die anderen 
ausländischen Gesellschaften eine Auflassung 
des eigenen Annahmeschalters nicht verstehen 
würden, sagte aber eine Überprüfung der 
Anregung des RH zu. 

77, 6. Bezüglich der beiden Außenstationen 
Bad Deutsch-Altenburg und Laaerberg regte 
der RH an, im Hinblick auf die notwendige, 
einwandfreie Wartung der sehr wertvollen 
technischen Anlagen und zur Sicherstellung 
eines klaglosen Betriebsablaufes ehestmöglich 
Stellvertreter für die Leiter dieser Dienststellen 
zu ernennen. Bemängeln mußte er, daß die 
von den beiden Dienststellenleitern der Ge
schäftsführung zugemittelten Vorschläge hin
sichtlich der Verbesserung der Organisations
pläne und insbesondere der Turnusdienste, 
die eine intensivere, persönliche Kontaktnahme 
zwischen Leiter und Betriebsangehörigen und 
eine bessere Schulung an den laufend sich 
ändernden technischen Einrichtungen vor
sahen, bislang vom Vorstand nicht behandelt 
wurden. Wenn auch die Mehrheit des Per
sonals der Sendestation Bad Deutsch-Alten
burg den Dienstplanentwurf ihres Stations
leiters ablehnte, erschienen dem RH die dies
bezüglichen Vorschläge einer eingehenden 
Prüfung wert, weshalb er eine solche der 
Geschäftsleitung dringend nahelegte. 

Die Gesellschaft vertrat in ihrer Stellung
nahme die Ansicht, daß die vom RH vorge
brachten Bemängelungen offenbar auf einer 
einseitigen Information durch die Stations
vorstände beruhen, sagte aber eine nochmalige 
Überprüfung und Behandlung der in Rede 
stehenden Fragen zu. 

77, 7. Eingesehenen Geschäftsstücken zufolge 
wurde die gesamte Planung und Bauleitung 
des Erweiterungsbaues der durch Kriegs
einwirkungen zerstörten Sendehalle der Außen
station Bad Deutsch-Altenburg einem Inge
nieur-Konsulenten übertragen. Eine ein
gehende Überprüfung dieses Bauvorhabens 
war nicht möglich, weil nur ein geringer Teil 
der bezüglichen Unterlagen vorgewiesen werden 
konnte. Wie sich herausstellte, sind nämlich 
die gegenständlichen Vergebungsakten und 
Baubücher von diesem Konsulenten bereits 
seinerzeit vernichtet worden. Nach Ansicht 
des RH hätte die Unternehmungsleitung 
die bezüglichen Arbeitsunterlagen zeitgerecht 
rückfordern müssen, um eine spätere über
prüfung des Gesamtbauvorhabens zu ermög-
lichen. . 

Die Unternehmungsleitung versicherte, daß 
durch Erlassung entsprechender Weisungen 
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an den neu bestellten Technischen Direktor Realitäten zur Deckung der Pensionsrückstel
nunmehr die Gewähr gegeben sei, daß sich lung dienen; ein Verkauf erschiene der Ge
derartige Vorkommnisse in Hinkunft nicht schäftsleitung wegen der nunmehr günstigen 
mehr wiederholen werden. Bestimmungen. des Mietrechtsänderungs-

77, 8. Der RH stellte weiters fest, daß gesetzes derzeit für nicht vorteilhaft, weil 
durch diese der Hausbesitz finanziell wieder infolge nicht eindeutig festgelegter Abgrenzung 

der Kompetenzen zwischen den zuständigen interessant und ertragreicher geworden ist. 
Abteilungen und der Geschäftsführung hin- Im übrigen seien seit einer Reihe von Jahren 
sichtlich deren finanzieller Entscheidungsbe- keine Liegenschaften mehr angekauft worden. 
fugnisse die Vergabe von Lieferungen und 77, 11. Der. auf drei Arbeitsschichten abge
Leistungen uneinheitlich und mangelhaft er- stimmte Werksküchen- und Kantinenbetrieb 
folgte. erschien dem RH wegen des dadurch erforder-

In der Stellungnahme teilte die Geschäfts- lichen hohen Standes an Küchen- und Be
leitung mit, daß sie durch Erlassung entspre- dienungspersonal, insbesondere im Hinblick 
chender Weisungen den diesbezüglichen Be~ auf die durchschnittliche Anzahl der Verpflegs
mängelungen des RH vollends Rechnung teilnehmer, als zu aufwendig. Er regte daher 
getragen habe. im Rahmen der Möglichkeiten die Einführung 

der Selbstbedienung an, um in Hinkunft 
77, 9. Neben den Bilanzabschlußarbeiten eine wirtschaftlichere Führung dieses betrieb

erstellte der Wirtschaftsprüfer zusätzlich noch lichen Nebenzweiges zu gewährleisten. 
Vierteljahresberichte über den Stand der 
Geschäftsgebarung. Da diese wegen ihrer Die Geschäftsleitung betonte in ihrer Stel-
verspäteten Vorlage für die Geschäftsab- lungnahme, daß sie sich der relativ hohen 
wicklung nur wenig Bedeutung hatten, regte Aufwendungen und der daraus resultierenden 
der RH an, aus Ersparnisgründen darauf zu bedeutenden Sozialleistungen, die mit der 
verzichten. Da die Tätigkeit des Rechtsberaters Führung der Werksküche verbunden sind, 
fast ausschließlich in der Eintreibung aus- wohl bewußt sei, daß aber der durchlaufende 
stehender Forderungen von Kunden bestand, Dienst und die Anwesenheitspflicht der Be
empfahl er eine Revision der vertraglich fest- triebsangehörigen an den verschiedenen Ge
gelegten Pauschalhonorare, weil ihm diese räten diese durchaus rechtfertigen. Trotzdem 
als überhöht erschienen. wären seitens der Unternehmungsleitung be-

reits eingehende Überlegungen angestellt wor-
Die Unternehmungsleitung bemerkte hiezu, den, auf welche Weise auch auf diesem Sektor 

daß sie diese Gebarungsberichte in Hinkunft Ausgabenminderungen erzielt werden könnten. 
nicht mehr verlangen würde; der Aufgaben- 77, 12. Durch das Rentenzuschuß-Statut 
bereich des Anwaltes sei jedoch inzwischen .-:.. ergänzender Bestandteil des Kollektiv
so gestiegen, daß das ausgesetzte Entgelt vertrages _ gelangen die Betriebsangehörigen 
nunmehr angemessen wäre. einschließlich der leitenden Organe und Direk-

In seiner Erwiderung verblieb der RH toren bereits schon nach einer 25jährigen 
bei seiner Ansicht, daß das Honorar des Dienstzeit in den Genuß eines beitragsfreien 
Rechtsvertreters für die geprüften Jahre 1961 Firmenzuschusses zur Sozialrente nach dem 
bis 1965 in Anbetracht der von ihm erbrachten ASVG, wobei beide zusammen maximal 80% 
Leistungen zu hoch gewesen sei. des letzten Aktivbezuges erreichen können. 

77, 10. Die Gesellschaft besitzt mehrere Da diese Regelung dem RH als zu groß-
Zinshäuser mit insgesamt 43 Wohnungen und zügig erschien, empfahl er daher eine Revi-
29 Büro- und Geschäftslokalen ; da erwähnte sion des bezüglichen Vertragsteiles, insbesondere 
Räumlichkeiten größtenteils unter Mieter- wegen der stetig ansteigenden Pensionsver
schutz stehen, werfen sie daher nur geringe pflichtungen und nicht zuletzt im Hinblick 
Zinserträge ab. Die Überschüsse daraus wiesen darauf, daß diese Belastungen von der Gesell
in den Jahren 1961-1965 eine rückläufige schaft in Hinkunft nur schwer getragen werden 
Tendenz auf und stellen, gemessen an den können. 
Einheitswertf:m, nur eine bescheidene Kapital- Der Vorstand vertrat wohl vorerst die Mei
verzinsung dar. Der RH empfahl daher, nung, daß die gegenständliche Zuschuß
bei günstigen Anboten wenigstens einen Teil gewährung gerechtfertigt sei, weil die Be
dieser Liegenschaften zu veräußern, um hie- diensteten der Radio-Austria AG nach dem 
durch flüssige Mittel für erforderliche Inve- ASVG höhere Beitragsleistungen zu erbringen 
stitionen, insbesondere zum Ausbau der fern- hätten, schloß sich jedoch nach dem Hinweis, 
meldetechnischen Anlagen zur Verfügung zu. daß die höheren Beitragsleistungen nach dem 
haben. . ASVG durch die beitragsfreien Zuschuß-

Der Vorstand wies in der Stellungnahme renten mehr als aufgewogen werden, in der 
darauf hin, daß die seinerzeit angekauften Folge der Ansicht des RH an. 
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77, 13. Schließlich mußte das Fehlen von 
entsprechend aussagefähigen schriftlichen Auf
zeichnungen der Gerätegruppe über ihre Tätig
keiten sowie zur betriebsinternen Überprüfung 
der Rentabilität ihrer Leistungen, die Unter
lassung der Führung eines Fahrtenbuches 
zum Nachweis der zweckbestimmten Ver
wendung eines Dienstkraftwagens und außer
demdie zum Teil völlig unzureichende Ab
rechnung der Reisekosten bemängelt werden. 

Nach der Stellungnahme der Unternehmungs
leitung hätte sie in der Hauswerkstätte die 
Auflage eines entsprechend detaillierten Ar
beitsbuches zum Nachweis der erbrachten 
Leistungen sowie auch zur Überprüfung be
züglich deren Wirtschaftlichkeit angeordnet 
und außerdem die Verfügung getroffen; für 
den Dienstkraftwagen, analog wie beim Bund, 
ein Fahrtenbuch zwecks Kontrolle der M
triebsbestimmten Verwendung zu führen; die 
Abrechnung der Reisekosten werde in Hin
kunft nach den Bestimmungen der für Bundes
bedienstete geltenden Reisegebührenvorschrift 
erfolgen. 

Flughafen Linz Betriebs
gesellschaft ffi. b. H. 

78, 1. Der Flughafen Linz-Hörsching wird 
von der Flughafen Linz Betriebsgesellschaft 
m. b. H. gemeinsam mit dem österreichischen 
Bundesheer benützt. Um gegenseitige Be
hinderungen zu vermeiden, wurde Ende 1967 
der Beschluß gefaßt, das Flughafengelände 
in eine nördliche und eine südliche Hälfte zu 
teilen, wobei die südliche Hälfte einschließlich 
der bestehenden Piste und der vorhandenen 
Baulichkeiten ausschließlich vom Bundesheer 
benützt werden soll, während die Flughafen 
Linz Betriebsgesellschaft die nördliche un
bebaute Hälfte erhält. Die Kosten einer 
neuen Piste und eines neuen Abfertigungs
gebäudes werden zirka 200. Mill. S betragen. 

78, 2. Dem RH erschien der geplante 
großzügige Ausbau mit öffentlichen Mitteln 
verfrüht. Er gab der Erwartung Ausdruck, 
daß angesichts der angespannten Budgetlage 
eine reale Einschätzung der Flugverkehrs
situation von militärischer und ziviler Seite 
erfolge und mehr Willen zu einer gemein
samen Weiterbenützung des Areals und 
damit zur Sparsamkeit aufgebracht werde. 
Der RH begründete seinen Standpunkt damit, 
daß nach internationalen Statistiken das Flug. 
gastaufkommen in Europa bis 1977 voraus
sichtlich auf das Vier- bis Fünffache steigen 
wird, während den beim Flughafen Linz auf
liegenden Unterlagen im gleichen Zeitraum 
ein Ansteigen auf das mehr als 50fache 

(750.000 bis I Million Passagiere) zugrun,de 
gelegt wurde. Die Zahl der an· und abfliegen. 
den Passagiere betrug in Linz rund 15.000 im 
Jahre 1967 und rund 18.000 im Jahre 1968. 
Zu der weiteren Argumentation der Gesell
schaft, daß der Flughafen Linz als Ausweich
flughafen für den Wiener Flughafen besonders 
geeignet sei und deshalb über eine ent
sprechende, für schwerste Flugzeuge benütz· 
bare Landebahn sowie über die sonstigen 
erforderlichen Einrichtungen verfügen müße, 
gab der RH zu bedenken, daß mit dem 
gleichen Argument auch andere Flughäfen in 
Österreich ihren Ausbau vorantreiben. Der 
Aufsichtsrat der Flughafen Linz Betriebs. 
gesellschaft wies in seiner Stellungnahme 
darauf hin, daß der Flughafen Linz den 
Flugverkehrsbedürfnissen der Bevölkerung 
und der Wirtschaft des Raumes Wels, 
Linz, Enns und darüber hinaus dem übrigen 
Oberösterreich diene. Die Auslastung des 
Flughafens könnte günstiger gestaltet werden, 
würden Fluglinien nach München, Zürich, 
Brüssel oder ähnlichen Orten planmäßig ver· 
kehren. Eine hiezu notwendige Verlängerung 
der 80 m breiten alten Piste sei unwirtschaft· 
lieh, da eine derartige Breite nur für mili· 
tärische Staffelflüge benötigt würde. Der Bau 
eines neuen Abfertigungsgebäudes wurde in 
Berücksichtigung der Bedenken des RH vor
läufig verschoben. 

78, 3. Der RH empfahl die Inkraftsetzung 
der Zivilflugplatz.Benützungsbedingungen als 
dringlich zu behandeln, da ihnen wesentliche 
Bedeutung für den ordnungsgemäßen Flug. 
hafen betrieb zukommt. Hiezu teilte die Gesell. 
schaft mit, daß sie im Entwurf bereits vor· 
liegen und nach Abstimmung mit der Arbeits. 
geineinschaft der Österreichischen Verkehrs· 
flughäfen beim Bundesministerium für Verkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen zur Ge
nehmigung eingereicht werden. Zu den Emp
fehlungen des RH bezüglich der Einhaltung 
einzelner Bestimmungen der Zivilflugplatz
verordnung wurde mitgeteilt, daß den An. 
regungen bereits Rechnung getragen werde. 

78, 4. Die Gesellschaft hat im Prüfungs. 
zeitraum vier Flugzeuge angekauft. Ein Flug. 
zeug davon wurde inzwischen total zerstört, 
zwei weitere ohne Einholung von Schätzgut. 
achten bzw. Offerten verkauft. Da die Gesell
schaft über keinen Piloten verfügt, wurde 
empfohlen, das zur Zeit der Einschau noch vor· 
handene letzte Flugzeug ebenfalls abzustoßen. 
Die Gesellschaft teilte mit, daß die Verkäufe 
von einem versierten Bediensteten des Flug
hafens durchgeführt wurden und. daß die Be
mühungenzum Verkauf des letzten Flug
zeuges fortgesetzt werden. 
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78, 5. Dem Verkauf von Landerosten, die 
von der Besatzungsmacht zurückgelassen 
worden sind, lag nur ein einziges schriftliches 
Offert zugrunde. Die Gesellschaft erklärte 
hiezu in der Stellungnahme, daß im Gegen. 
stand weitere telephonische Erkundigungen 
eingeholt worden wären, es jedoch verabsäumt 
worden sei, diese schriftlich festzuhalten. Zu 
der Feststellung des RH, daß auch größere 
Instandsetzungsarbei ten freihändig vergeben 
worden sind, teilte die Gesellschaft mit, daß 
der Empfehlung des RH, diese in Hinkunft 
auszuschreiben, bereits Rechnung getragen 
werde. Bei der beschränkten Ausschreibung 
für die Errichtung der Fundamente für die 
ILi~.Anlage (Instrumentenlandesystem ) wurden 
drei Firmen eingeladen. Der Auftrag wurde 
an den Zweitbilligstbieter vergeben, die Gründe 
für die Übergehungdes Billigstbieters konnten 
aus den Unterlagen nicht entnommen werden. 
Hiezu wurde mitgeteilt, daß sich beim Billigst
bieter Terminschwierigkeiten ergaben und daß 
in Hinkunft gemäß der Empfehlung des RH 
die Auftragserteilung an einen anderen als 
den Billigstbieter im Vergabeakt begründet 
werde. 

78, 6. Im Zuge der Errichtung eines Lande
kurssenders mußte in der Folge ein Zusatz
auftrag erteilt werden, durch welchen die 
Gesamtauftragshöhe fast verdoppelt wurde. 
Es wurde nahegelegt, zur Vermeidung von' 
Nachtragsofferten in Hinkunft Projekte erst 
nach Abschluß der Planung und Erstellung 
eines möglichst vollständigen Leistungsver
zeichnisses auszuschreiben. Hiezu wurde mit
geteilt, daß der Aufstellungsort des Lande
kurssenders auf Grund einer Planungsänderung 
des Bundesamtes für Zivilluftfahrt gewechselt 
werden mußte. 

b) Prüfungserge bnisse aus dem 
Jahre 1968 

185 

Trauzl· Werke 
Aktiengesellschaft 

79, 1. Auf Grund des Bundesgesetzes vom 
26. Juli 1946 über die Verstaatlichung von 
Unternehmungen, BGBI. NI'. 168/1946, gingen 
die Anteilsrechte an der Mannesmann-Trauzl 
Aktiengesellschaft in das Eigentum der Repu
blik Österreich über. Die Anteilsrechte konnten 
erst ab 13. August 1955, auf Grund des Staats
vertrages, ausgeübt werden. 

79, 2. Die Firma hat ihren Sitz in Wien 
und ist im Handelsregister des Handels· 
gerichtes Wien unter der NI'. B-4451 ein. 
getragen. Der Firmenname lautete ursprüng. 
lich Mannesmann-Trauzl Aktiengesellschaft, 
ist 1960 in' Trauzl-Werke Aktiengesellschaft, 
vorm. Mannesmann-Trauzl Aktiengesellschaft 
geändert worden, um schließlich 1961 seine 
gegenwärtige Fassung Trauzl·Werke Aktien· 
gesellschaft (nachfolgend kurz TW genannt) 
zu bekommen. Das Grundkapital wurde in 
der Schilling. Eröffnungsbilanz mit 21 Mill. S 
festgesetzt, und mit Beschluß der Haupt
versammlung vom 27. November 1962 durch 
Ausgabe neuer Aktien um 19 Mill. Sauf 
40 Mil!. S erhöht. Davon sind 21 Mill. S 
bar eingezahlt worden, für den Rest wurde 
von der Republik Österreich eine Darlehens· 
forderung gegen die Trauzl-Werke Aktien· 
gesellschaft in Höhe von 18 Mill. S als Sach
einlage eingebracht. Das Grundkapital ist 
in 40.000 Aktien zu je 1000 S zerlegt, sämtliche 
Aktien lauten auf den Inhaber. Die Satzung 
wurde wiederholt geändert und erhielt ihre 
letztgültige Fassung (Anpassung an das Aktien. 
gesetz 1965) in der außerordentlichen Haupt. 
versammlung am 16. November 1966. 

79, 3. Der Betriebsgegen!:!tand umfaßt die 
78, 7. Zur Vorbereitung der Planung des fabrikmäßige Erzeugung und den Vertrieb 

Neubaues einer Abfertigungshalle wurde ein von Tiefbohrgeräten ?,owie von artverwandten 
Architekt beauftragt. Nachdem dieses Projekt Ma!';chinen und Werkzeugen, Baumaschinen 
nicht zur Durchführung gelangte, wurden die 'aller Art und die Ausführung von Tief· 
Planungskosten abgeschrieben. Die Auftrags. bohrungen auf eigene und fremde Rechnung 
er teilung an den Architekten mußte daher als sowie den Betrieb aller damit zusammen· 
verfrüht bezeichnet werden. Die Geschäfts· hängenden Handelsgeschäfte. Im Rahmen 
führung teilte hiezu mit, daß sich das Vor. dieses Betriebsgegenstandes erzeugt die Ge· 
handensein ',eines Projektentwurfes für die seIlschaft gegenwärtig tiefbohrtechnische An
Verhandlungen mit dem BM f. Landesver. lagen, Rollenmeißel und Rollenkronen, sowie 
teidigung über eine exakte Trennung zwischen Baumaschinen und Ersatzteile für dieselben. 
Militär· und Zivilflughafen als günstig er· Ferner werden Reparaturen und Lohnarbeiten 
wiesen habe. für fremde Firmen durchgeführt. 

78, 8. Weiteren Empfehlungen des RH 79, 4. Das Vermögen der TW zeigt keine 
hinsichtlich der Führung der Fahrtenbücher einheitliche Entwicklung. Von 66·5 Mill. S 
und der Abrechnungen über km.Gelder, der im Jahre 1958 sank es 1959 auf 55·2 Mill. S 
Ausstellung von Reiserechnungen sowie der ab, um bis 1964 wieder auf 71'8 Mill. Sanzu· 
Einhaltung der Bestimmungen für die Be· steigen und erreichte schließlich 1967 eine 
nützung von Dienstkraftwagen wurde, wie Höhe von 57'1 Mill. S. Die starke ziffern
die Gesellschaft mitgeteilt hat, bereits Rech- mäßige Vermögenszunahme des Jahres 1964 
nung get.ragen. I ist auf die außerordentliche Höhe der Vorräte 
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zurückzuführen, die jedoch zu keiner echten 
Vermögensvermehrung führte, weil der da
malige Vorstand, um die vorhandene Kapazität 
auszunützen, mangels entsprechender Auf
träge auf Lager produzieren ließ, die Erzeug
nisse sich aber später als unverkäuflich er
wiesen und zumindest zum Teil abgewertet 
werden mußten. Der Wert des Anlagever
mögens ist infolge zu geringer Investitionen 
von 31·2 Mill. S oder 47'0% des Gesamt
vermögens im Jahre 1958 auf 18·1 Mill. S 
bzw. 31'7% 1967 zurückgegangen. Das Umlauf
vermögen hat dafür im Vergleichszeitraum 
eine Erhöhung von 35·3 Mill. Sauf 39·0 Mill. S 
oder, gemessen an der Bilanzsumme, von 
53·0 auf 68·3 % erfahren. Die größte Post 
innerhalb. des Umlaufvermögens bildeten die 
Vorräte, deren Wert ab dem Jahre 1963 
besonders stark angestiegen ist und sich auf 
rund 50% des Gesamtvermögens (rund 
24 Mill. S) erhöht hat. Zusammen mit den 

• Waren- und Wechselforderungen erreichten 
die Vorräte fast 70% des Gesamtvermögens 
(rund 38 lVI:ill. S). 

79, 5. Das Eigenkapital, das im Jahre 1958 
noch 25·3 Mill. S oder 38·1 % der Bilanz
summe betrug, sank trotz einer im Jahre 1962 
erfolgten Kapitalerhöhung um 19 Mill. S 
Ende 1967 auf 0·2 Mill. S oder 0,3% ab. 

Durch Nachlaß der Ende 1967 zu Buche 
stehenden Darlehen in der Höhe von 9 Mill. S 
(5 Mill. S Bundesdarlehen, 4 Mill. S Investi
tionsfondsdarlehen) und einem im Jahre 1968 
gewährten Bundesdarlehen in der Höhe von 
5 Mill. S sowie durch einen .;lieh im Jahre 1968 
ergebenden Gewinn von 3·43 Mill. S konnte 
das Eigenkapital wieder auf 17·6 Mill. S 
erhöht werden. 

79, 6. Die ,der Gesellschaft vom Eigen
tümer gewährten Darlehen standen am 31. De
zember 1967 mit 9·0 Mill. S zu Buch. Im 
Jahre 1968 wurde noch ein Bundesdarlehen 
in der Höhe von 5 Mill. S gewährt. 

Die der TW von der Republik Österreich 
seit 1958 insgesamt zur Verfügung gestellten 
Mittel sind jedoch weit höher. Abgesehen 
von der 1962 erfolgten Kapitalaufstockung 
um 19·0 Mill. S sind dem Unternehmen in 
den Jahren 1962-1967 außerdem 26·62 Mill. S 
an Subventionen zugeflossen. Es handelt 
sich hiebei um Darlehen aus dem Investitions
fonds der verstaatlichten Industrie (16·8Mill. S); 
die nachträglich in verlorene Zuschüsse um
gewandelt wurden, und um verlorene Zu
schüsse (6,9 MilI. S) sowie um Zinsenzuschüsse 
(2'92 Mill. S), wobei die bei den letztgenannten 
Beträge ebenfalls aus dem Investitionsfonds 
stammen. Die per 31. Dezember 1967 aus
haftenden Darlehen in der Höhe von 9 Mill. S 

und das im Jahre 1968 gewährte Darlehen 
wurden inzwischen ebenfalls gestrichen. 

Der Kapitaleinsatz des Bundes betrug somit 
seit 1958 insgesamt 59·62 Mill. S. 

79, 7. Die berichtigten Verluste der Gesell
schaft betrugen in den Jahren 1958-1967 
72·95 Mill. S und sind um rund 33·0 Mill. S 
höher als die in den Gewinn- und Verlust
rechnungen ausgewiesenen Ergebnisse. Dies 
erklärt sich vor allem dadurch, daß die ent
standenen Betriebsverluste zum Teil durch 
Subventionen aus dem Investitionsfonds der 
verstaatlichten Industrie und durch die Auf
lösung von Rücklagen gedeckt wurden. 

Als Verlust ursache müssen in erster Linie 
die stark rückläufigen Umsätze' der letzten 
Jahre genannt werden. Vor allem die tief
bohrtechnischen Erzeugnisse, einst Haupt
produktionszweig und wirtschaftliches Rück
grat des Unternehmens, sind auf einen Bruch
teil ihres früheren Umsatzes zusammenge
schrumpft. Ab dem Jahre 1958 blieben die 
großen Aufträge aus den Oststaaten, die 
noch auf die bis 1955 bestandene Verwaltung 
des Unterp.ehmens (USIA-Betrieb) zurückzu
führen waren, aus, ohne daß es dem Unter
nehmen gelungen wäre, dafür Ersatzaufträge 
hereinzubekommen. Fast gleichzeitig stellte 
einer der größten Abnehmer an tiefbohr
technischen Anlagen, die Österreichische 
Mineralölverwaltung AG (ÖMV), auf ameri
kanisehe Anlagen um und errichtete außerdem 
eine eigene Reparaturwerkstätte. Diese Maß
nahmen bedeuteten für das Unternehmen eine 
weitere starke Gesehäftseinbuße. Das Ge
schäftsjahr 1957 schloß noch mit einem be
richtigten Bilanzgewinn von fast 6 Mill. S. 
Vom Gesamtumsatz in Höhe von 71·1 Mill. S 
entfielen 49·8 Mill. S oder 70'0% auf die Tief
bohrtechnik. Aber schon im nächsten Jahr 
betrug der Anteil der tiefbohrtechnischen 
Erzeugnisse aTn Gesamtumsatz nur mehr 
21·9 Mil!. S oder 46,9%, üm bis zum Jahre 1967 
konstant auf 6·0 Mill. S bzw. 17'0% abzu
fallen. 

Seit 1963 versuchte die Gesellschaft, die 
Umsatzausfälle aus dem Tiefbohrsektor durch 
die Erzeugung von Bau- und Drainmaschinen 
sowie Papiermaschinen zumindest zum Teil 
wettzumachen. Der Umsatz aus diesem Ge
schäftszweig erreichte 1965 die beachtliche 
Höhe von 24·5 Mill. S oder 46·7 % des Gesamt
umsatzes und betrug 1967 16·9 Mill. S oder 
48,0% des Gesamtumsatzes. Die hohen Ver
kaufsverluste, die bei diesen Maschinen in 
Kauf genommen werden mußten, führten 
jedoch zu einer Verschlechterung der Ertrags
lage. 
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Auch die anderen Produktionszweige des I raum von 4·2 Mill. Sauf 5·6 Mill. S an. Die 
Unternehmens waren nicht imstande, den gesetzlichen sozialen Aufwendungen blieben 
entstandenen Umsatzausfall bei der Tief- im Berichtszeitraum nahezu unverändert, die 
bohrtechnik auszugleichen. Wohl ist bei der freiwilligen sozialen Aufwendungen stiegen 
Rollenmeißelerzeugung ab 1957 ein Ansteigen hingegen bis 1966 von 0·5 Mill. Sauf 1·2 Mil!. S, 
der Umsatzziffern von 8'7 Mill. Sauf 21'8 Mill. S d. s. rund 140%. 
im Jahre 1960 und auf' 20'0 Mill. S 1962, 
das sind 49'3% des Gesamtumsatzes, festzll
stellen, ab 1963 fiel der Umsatz jedoch wieder 
auf das Niveau des Jahres 1957 zurück. 

79, 8. Trotz eines stufenweisen Abbaues 
des Personalstandes gelang es der Unter
nehmung nicht, den Personalstand den je
weiligen Bedürfnissen anzupassen, sodaß zeit
weise eine starke Unterbeschäftigung auftrat 
und die Personalkosten unverhältnismäßig 
stark gestiegen sind. Zwar sind die Personal
kosten im gesamten Vergleichszeitraum mit 
rund 19 Mill. S ungefähr gleichgeblieben, 
bezogen auf die Betriehsl0istung (Brutto
verlaufserlöse + Ausfuhrvergütung - Be
standsveränderungen) erhöhten sich die Per
sonalaufwendungen jedoch von 38·1 % im 
Jahre 1958 auf 56,7% 196/. Die Unter
beschäftigung war in der Kostenrechnung 
deutlich zu erkennen; an Stdle eines normalen 
durchschnittlichen Zuschlagsatzes für Gemein
kosten bei Vollbeschäftigung in Höhe von 
zirka 350% bis 400% ergaben sich beim 
geprüften Unternehmen infolge der geringen 
Höhe der FertigungBlöhne Gemeinkosten
zuschläge von über 600%. 

Im ersten Q,uartal 1968 sind die durch
schnittlichen Fertigungsgemeinkostenzuf'chläge 
infolge einer besseren Kapazitätsausnützung 
wieder auf 458% zurückgegangen. 

79, 9. Die Belegschaft der Gesellschaft hat 
sich von 1957 bis 1967 um 285 Beschäftigte, 
d. 8. 53%, verringert. Der stärkste Rückgang 
des Personalstandes war in den Jahren 1958 
mit rund 17% und 1959 um weitere 14%. 
Hingegen blieb die Beschäftigtenzahl 1960, 
1961 und 1962 fast unverändert. 

Der Anteil der Arbeiter am Gesamtpersonal
stand blieb in den letzten zehn Jahren mit 
durchschnittlich 7S-O/o annähernd konstant. 
Das Verhältnis Angestellte zu Arbeiter betrug 
im Durchschnitt 1 : 3·5. 

Die Zahl der Angestellten hat sich von 
106 im Jahre 1957 auf 59 im Jahre 1967 
verringert. 

79, 10. Der Gesamtpersonalaufwand der 
TW war, wie erwähnt, in den Jahren 1958 
bis 1967 nahezu unverändert, ohwohl der 
Beschäftigtenstand um mehr als die Hälfte 
gesunken ist. Während sich der Lohnaufwand 
von 11·4 MiIl. S im Jahre 1958 auf 10·3 Mill. S 
im Jahre 1967 verringerte, stiegen die Auf
wendungen für Gehä1t.er im gleichen Zeit-

Der Anteil des Gesamtpersonalaufwandes 
am Umsatz des Unternehmens betrug 1958 
rund 27% und erhöhte sich bis 1967 auf 
55%. 

79, 11. Die unproduktiven Löhne erreichten 
im Jahre 1958 6·15 Mill. S bzw. 53,87% der 
gesamten Lohnkosten und haben sich im 
Jahre 1967 weiter auf 7·1 Mill. S bzw. rund 
69% erhöht. Das Verhältnis der produktiven 
zu den unproduktiven Löhnen hat sich ab
gesehen von geringen Schwankungen laufend 
verschlechtert. 

Der jährliche Durchschnittslohn eines Ar
beiters stieg im Berichtszeitraum von 
28.895,49 S (1958) auf 51.633 S (1967), d. s. 
um rund 79%. 

Der ständig abnehmende Auftragsstand und 
die dadurch gegebene Unterbeschäftigung fan
den ihren Niederschlag nur bei den produktiven 
Löhnen, die im Vergleich zum gesamten 
Lohnaufwalld von 46'2% im Jahre 1958 auf 
31'0% im Jahre 1967 absanken. Eine An
passung der unproduktiven Lohnkosten ist 
der Geschäftsführung jedoch nicht gelungen. 

Nach Meinung des RH hätte der Beschäf
tigtenstand laufend auf das zur Aufrecht
erhaltung des Betriebes notwendige Ausmaß 
beschränkt werden müssen, wodurch ein Teil 
der Verluste hätte vermieden werden können. 

79, 12. Die Gehaltsaufwendungen betrugen 
im Jahre 1958 rund 4·2 Mill. S und erhöhten 
sich bis 1967 auf rund 5·61 Mill. S, d. s. um 
rund 33%. 

Der Anteil der Remunerationen sank im 
Berichtszeitraum von 9'18% (1958) auf 6,45% 
(1967). Die Aufwendungen für Urlaubszu
schüsse betrugen im Durchschnitt 6'5% der 
jährlichen Gehaltssumme. 

Der Jahresdurchschnittsgehalt pro Ange
stellten ist von rund 42.000 S (1958) um rund 
50.000 S, d. s. rund 120%, auf 92.000 S (1967) 
angestiegen. 

79, 13. Die Umschlagshäufigkeit bei den 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen von durch
schnittlich zweimal in den Jahren 1962-1967 
muß als ungünstig bezeichnet werden. Während 
der Materialverbrauch des Jahres 1964 
23·3 Mill. S betrug, verringerte er sich im 
Jahre 1966 auf 15·7 Mill. S, d. s. um 32'6%. 
Die Vorräte an Roh., Hilfs- und Betriebsstoffen 
konnten im gleichen Zeitraum nur um 14'7% 
abgebaut werden. 
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Darüber hinaus bestehen noch erhebliche 
Vorräte, die bereits zur Gänze wertberichtigt 
sind. Diese Ladenhüter, welche in der Pro
duktion kaum mehr Verwendung finden dürf
ten, verursachen laufend Kosten.' Eine Be
reinigung der gesamten Vorratshaltung wird 
im Hinblick auf die dadurch mögliche Kosten
senkung vom RH dringend empfohlen. 

79, 14. Das Terminbüro wird als eine der 
Arbeitsvorbereitung gleichgestellte Abteilung 
geführt. Durch die Vielfalt der Aufgaben, 
die dieser Abteilung zugeteilt sind, ist es 
ihr jedoch kaum möglich, sich tatsächlich 
mit der Fertigungsplanung und Fertigungs
lenkung zu befassen. 

In der Regel wird die Terminfestlegung und 
die Terminüberwachung nicht von einer 
eigenen Stelle im Betrieb wahrgenommen, 
sondern zählt zu den Aufgaben der Arbeits
vorbereitung. Durch eine Zusammenlegung 
der beiden Abteilungen würden auch die sich 
ständig ergebenden überschneidungen ver
mieden werden. 

79, 15. Nach übergang des Unternehmens 
in österreichischen Besitz im Jahre 1956 
gelang es trotz intensiver Bemühungen der 
damaligen Geschäftsführung nicht, das Tief
bohrgeschäft beim geprüften Unternehn:en zu 
konzentrieren. Der durch die sinkende Erdöl
förderung gegebene geringere Nachholbedarf 
bei der ÖMV und die durch die Einrichtung 
einer eigenen Reparaturwerkstätte bei dieser 
Firma bedingte starke Abnahme der Reparatur
aufträge ergaben eine immer stärkere Ein
engung des Hauptgeschäftes. Trotz der sich 
seit dem Jahre 1968 abzeichnenden starken 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage 
des Unternehmens wurden von der Geschäfts
führung nur zögernd Anstrengungen unter
nommen, entsprechende Ersatzproduktionen 
ausfindig zu machen. Die Unterlassung des 
Versuches, das Unternehmen durch Koopera
tion mit einem finanzkräftigen Partner außer
halb der verstaatlichten Industrie, welcher 
Weg damals durchaus gangbar erschienen 
wäre, aus der schwierigen Situation heraus
zuführen, begründete die Unternehme,ns
leitung damit, daß sie hiefür nicht die Zu
stimmung der zuständigen Instanzen gefunden 
hätte. Bei der Baumaschinenproduktion bleibt 
bei der vorhandenen starken Konkurrenz zu 
befürchten, daß sich durch die verhältnis
mäßig geringe Absatzmöglichkeit ein positives 
Betriebsergebnis nicht' herauswirtschaften läßt. 
Ebenso kann auch bei der Erzeugung der 
Papierma.schinen, falls es nicht gelingt, die 
derzeitige Umsatzgröße beträchtlich zu er
höhen, kaum mit einem positiven Erfolg 
gerechnet werden. Den Kundenwünschen ge
recht werdende Sonderanfertigungen haben, wie 

schon erwähnt, in der Bohrtechnik einzelne 
günstige Ergebnisse gezeitigt. Es kann auch 
erwartet werden, daß die derzeit in Gang 
befindlichen Gespräche mit Stellen des In
und Auslandes über eine enge Zusammenarbeit 
doch in absehbarer Zeit neue Produktions
möglichkeiten erschließen. Die zur Zeit der 
überprüfung eingeleitete Fusion der Trauzl
Werke AG und der Hofherr Schrantz Ma
schinenfabriks AG könnte bei Ausnutzung 
sämtlicher im Rahmen einer Zusammenlegung 
möglichen Rationalisierungsmaßnahmen eine 
wesentliche Erleichterung auf der Kostenseite 
bringen, die auch im Betriebsergebnis der 
einzelnen Produktionssparten ihren Nieder
schlag finden müßte. ' 

79, 16. Auf Grund der Annahme, daß 
bei einem tschechischen Kunden und auch 
bei der ÖMV ein Bedarf an Bohranlagen 
gegeben sei, wurde im September 1957 von 
der Geschäftsführung die Ausschreibung einer 
Lagerkommission veranlaßt und der Bau 
von zwei Rotary Bohranlagen Type R 33 L 
in die Wege geleitet. Gleichzeitig wurde ein 
Offert an eine tschechische Importfirma ab
gegeben. Trotz wiederholter Anfragen erfolgte 
jedoch kein Auftrag. Der im Jahre 1962 
von der Gesellschaft gemachte Vorschlag, 
das Geschäft 'doch noch auf der Basis einer 
100%igen Kompensation zu effektuieren, 
wurde vom tschechischen Kontrahenten eben
falls abgelehnt. 

Schließlich gelang es doch, eine Anlage 
an die ÖMV zu verkaufen. Der Wert der 
anderen Anlage in der Höhe von 2'75 Mill. S 
mußte bis auf einen geringen Restbetrag 
abgeschrieben werden. 

Im Jahre 1964 wurden zwei Cardwell
Behandlungswinden KM 250 gebaut. Das 
an eine Firma erstellte Anbot erbrachte nicht 
den gewünschten Erfolg. 'Da kein Interessent 
gefunden werden konnte, mußten die beiden 
Anlagen im Werte von 1·58 Mill. S fast zur 
Gänze (1·49Mill. S) abgeschrieben werden. 

In beiden Fällen hätten dem Unternehmen 
große Verluste erspart werden können, wenn 
die Herstellung oberwähnter Anlagen erst 
bei Vorliegen eines entsprechenden Auftrages 
erfolgt wäre. 

79, 17. Bei überprüfung der mit ver
schiedenen Firmen über die Vertretung von 
Trauzl-Erzeugnissen abgeschlossenen überein
kommen, mußte in einigen Fällen festgestellt 
werden, daß trotz des bereits seit einigen 
Jahren bestehenden Vertretungsverhältnisses 
von diesen Firmen überhaupt kein bzw. nur 
ein unbedeutender Umsatz erzielt wurde. 
Nach Ansicht des RH sollten nur solche 
Vertreterabkommen aufrecht erhalten werden, 
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die bereits entsprechende Erfolge zeitigten, Tischlerarbeiten. Innerhalb dieser Grenzen 
und von denen eine ernsthafte Vertretung der ist die Gesellschaft zu Handelsgeschäften 
Interessen des Unternehmens zu erwarten ist. jeglicher Art befugt. 

79, 18. Die Finanzierung der Investitionen 
erfolgte mit 8·04 Mill. S durch Darlehen 'aus 
dem Investitionsfonds, mit 4·66 Mill.S durch 
Betriebsmittelzuwendungen aus dem I-Fonds 
und mit 13·39 Mill. S durch eigene Betriebs
mittel. Daraus ist zu ersehen, daß rund 
69'2% der Investitionen mit kurzfristigen 
Mitteln finanziert wurden. 

79; 19. Von den 334 am 31. Dezember 
1966 im Betrieb befindlichen Maschinen sind 
123 als Werkzeugmaschinen, 57. als sonstige 
Maschinen und 154 Stück als maschinelle 
Anlagen geführt. Von der Gesamtanzahl 
(334 Stück) der Maschinen wurden nur 44 
(13%) in der Zeit von 1960 bis 1966 angeschafft, 
66 Stück (rund 20%) zwischen 1955-1959, 
121 Stück (36%) zwischen 1945-1955 und 
103 Maschinen (31 %) vor 1945. Der Maschinen
park muß daher überwiegend als veraltet 
angesehen und die Wirtschaftlichkeit infolge 
der hohen Reparaturanfälligkeit in Frage 
gestellt werden. 

Hofherr-Schranz, Landwirt: 
schaftliche Maschinen-Fabrik 
Aktiengesellschaft 

80, 1. Die Firma hat ihren Sitz in Wien 
und ist im Handelsregister des Handelsgerich
tes Wien unter der Nummer B/3824 einge
tragen. Der . Firmenname lautete ursprÜnglich 
Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth, Land
wirtschaftliche Maschinenfabrik Aktiengesell
schaft, und ist 1941 in Hofherr-Schrantz Land
wirtschaftliche Maschinenfabrik Aktiengeseil
schaft geändert worden. 

80, 2. Das Grundkapital wurde in der 
Schillingeröffnungsbilanz zum 1. Jänner 1956 
mit 6 Mill. S festgesetzt, in der zweiten außer
ordentlichen Hauptversammlung am 13. De
zember 1961 um 16 Mill. Sauf 22 Mill. S 
erhöht und schließlich in der dritten außer
ordentlichen Hauptversammlung am 3. März 
1965 um weitere 10 Mill. Sauf 32 Mill. S 
aufgestockt. Davon sind 16 Mill. S bar einge
zahlt worden. Die Republik Österreich hat 
ferner eine Darlehensforderung gegen die 
geprüfte Gesellschaft in Höhe von 16 Mill. S 
als Sachanlage eingebracht. Das Grundkapital 
ist in 32.000 Aktien zu je 1000 S zerlegt. 

80, 3. Der Betriebsgegenstand umfaßt den 
Betrieb einer Maschinenfabrik sowie von 
Fabriken und Unternehmungen jeder Art auf 
dem Gebiete der Maschinenfabrikation, des 
Fahrzeugbaues, der Gießerei und der Erzeu
gung von Holzwaren und aller einschlägiger 

80, 4. Das Vermögen ging von 112·0 MiH. S 
im Jahre 1959 auf nur 75·5 Mill. S 1967 zurück, 
verminderte sich also in den letzten neun Jah
ren um 36·5 Mill. S oder 32'6%. 

Was die Vermögensstruktur betrifft, er
gaben sich in den Jahren 1959 bis 1966 nur 
geringfügige Verschiebungen. Das Anlagever~ 
mögen' betrug im Jahre 1959 43·1 Mill. S 
und 1966 41·9 MiIl. S, sein Prozentanteil am 
Gesamtvermögen blieb mit 38'4% bzw. 38'2% 
aber praktisch gleich. Dementsprechend hat 
sich auch das Umlaufvermögen im selben 
Zeitraum von 68·9 Mill. Sauf 67·6 Mill. S nur 
unwesentlich vermindert und betrug 61'6% 
bzw. 61'8% des Gesamtvermögens. Die größte 
Post innerhalb des Umlaufvermögens bilden 
die Vorräte, deren Anteil am Gesamtvermögen 
mit zirka 40% stabil geblieben ist. Eine 
deutliche Zunahme erfuhren hingegen die 
Warenforderungen und die Besitzwechsel, 
u. zw. von 10·8 Mill. S oder 9'7% im Jahre 1959 
auf 20·4 Mill. S oder 18'6% 1966. 

80, 5. Die fremden Mittel erreichten im 
Jahre 1959 eine Höhe von 93·1 Mill. S oder 
83·1 % der Bilanzsumme, der Anteil des Eigen
kapitals betrug 18·9 Mill. S bzw. 16·1 %. Bis 
Jahresende 1966 hatte sich das Verhältnis 
zwischen Eigen- und Fremdkapital, trotz der 
zweimaligen Zufuhr von Eigenkapital und der 
Auflösung von Rücklagen, infolge der hohen 
Verluste weiter zu Ungunsten des Eigenkapi
tals verschoben; es betrug zu diesem Zeitpunkt 
nur noch 13·4 Mill. S oder 12'2% der Bilanz
summe. Die fremden Mittel hatten sich im 
gleichen Zeitraum auf 96·0 Mill. S oder 87'8% 
erhöht. 

Die in der Bilanz 1967 vorgenommene Neu
bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens 
führte gegenüber dem Jahre 1966 zu einer 
Schrumpfung der Aktiva um 34·0 Mill. S oder 
31,2%. Die Passivseite der Bilanz 1967 ver
minderte sich gegenüber 1966 hingegen nur 
um 20·3 Mill. S, sodaß in der Bilanz zum 
31. Dezember 1967 die Passiva die Aktiva 
bei gleichzeitiger völliger Aufzehrung des 
Eigenkapitals um 13·7 Mill. S oder 18·1 % 
überstiegen. 

Das Minuskapital wird sich durch den zu 
erwartenden Verlust für das Geschäftsjahr 1968 
(in der ungefähren Höhe von 20 Mill. S) weiter 
beträchtlich erhöhen. 

80, 6. Per 31. Dezember 1967 standen die 
ERP-Investitionsdarlehen mit 15·7 Mill. S 
(20,8%), die' Bankverbindlichkeiten mit 
15·5 Mill. S (20'6%) und die Bundesdarlehen 
mit 40·3 Mill. S (53'4%) zu Buch. 
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Die der Hofherr·Schrantz von der Republik tigten Bilanzverlust in Höhe von 25·4 Mill. S, 
Österreich seit 1959 insgesamt zur Verfügung dessen Entstehungsursachen zumindest teil· 
gestellten Mittel sind jedoch weit höher als weise i~ die Vorjahre fallen. Die Abwertung 
die vorerwähnten 40·3 Mill. S Darlehen. Im beim Anlagevermögen betrifft die Abschrei· 
Jahre 1961 erfolgte durch die Umwandlung bung von Betriebsvorrichtungen und Patent· 
von Bundesdarlehen in Eigenkapital eine rechtEm in der Gesamthöhe von 4·3 Mill. S, 
Kapitalaufstockung um 16 Mill. S, 1965 kam da es sich hiebei ausnahmslos um Vorrichtun. 
es durch eine Bareinlage des Eigentümers zu gen und Patente für verlustbringende Pro· 
einer weiteren Erhöhung des Grundkapitals duktionszweige handelt. Weiters zeigte sich, 
um 10 Mill. S. Darüber hinaus wurden dem daß innerhalb der Vorräte Rohstoffe, Halb· 
geprüften Unternehmen in den Jahren 1959 und Fertigfabrikate um insgesamt 8·7 Mill. S, 
bis 1967 Darlehen bis zu einer Gesamthöhe zum Teil sogar auf den Schrottwert, abge. 
von 75·1 Mill. S gewährt,die im nachhinein wertet werden· mußten, da diese praktisch 
zum Zwecke der Bilanzsanierung zur Gänze unverkäuflich geworden waren. 
nachgelassen worden sind. Diese Darlehen 80, 8. Als Verlustursache ist vor allem der 
setzten sich aus 49·6 Mill. S Bundesdarlehen Verkauf der wichtigsten Umsatzträger unter 
und 25·5 Mill. S Darlehen aus dem Investitions· den Selbstkosten zu nennen. Die infolge teil. 
fonds der verstaatlichten Industrie zusammen. weiser Unterbeschäftigung sich ergebenden 

Um die dringendsten Liquiditätsschwierig. hohen Gemeinkosten konnten beim Verkauf 
keiten überbrücken zu können, mußte die der Erzeugnisse nur zum Teil oder überhaupt 
Gesellschaft im Laufe des Jahres 1968 ein nicht. verdient werden. In den Jahren 1959 
neuerliches Bundesdarlehen in Höhe von bis 1963, in denen besond~rs hohe Verluste 
1l·0 Mill. S in Anspruch nehmen. auftraten, handelte es sich hiebei insbesondere 

Auf die Ende 1967 zu Buche stehenden um den Mähdrescher, den Traktor Austro 
Darlehensforderungen in der Höhe von Junior, die Rübenvollerntemaschine B 15, den 
40·3 Mill. S und auf die im Jahre 1968 gewähr. Allzwebkwagen und das Mehrzweckgerät Multi 
ten Darlehen in der Höhe von II Mill. S hat Culta. Auf die vorgenannten Erzeugnisse ent· 
der Bund inzwischen ebenfalls verzichtet. fielen 1959 67·8% des Gesamtumsat.zes, 1964 

nur mehr 38'4%. Ab 1964, als im Verkauf 
Obwohl der Zeitraum der gegenständlichen der Umsatz anteil dieser Geräte stark zurück. 

Prüfung nur die Jahre 1959 bis 1967 betrifft, ging, wurden auch die Verluste schlagartig 
ist es für eine vollständige Erfassung des kleiner. Die ab 1964 entstandenen Verluste 
finanziellen Engagements der Republik Öster. resultieren im wesentlichen aus den beiden 
reich bei der Gesellschaft seit der übernahme Hauptumsatzträgern Rübenvollerntemaschine 
des Unternehmens aus der sowjetischen Ver· C 25 und der in Lohnarbeit für eine west· 
waltung notwendig, auch die Jahre 1957 und deutsche Firma hergestellten Papierschneide. 
1958 in die Betrachtung einzubeziehen. Wur. maschine A 107, die zusammen etwa 50% des 
den doch bereits in diesen beiden Jahren Gesamtumsatzes erreichten. Aber auch eine 
nicht weniger als 45·2 Mill. S Bundesdarlehen Reihe anderer Erzeugnisse wurde im Berichts. 
abgebucht. zeitraum mit Verlusten verkauft. 

Bei einer Summierung aller vorgenannten 80, 9. Der RH mußte feststellen, daß es 
Beträge errechnet sich somit der gesamte dem Unternehmen an einer aussagefähigen 
Kapitaleinsatz der Republik Österreich für Nachkalkulation für die einzelnen Erzeugnisse 
das geprüfte Unternehmen seit der übernahme bzw. Aufträge (Serien) mangelte. Die Gesell. 
aus sowjetischer Verwaltung mit 197·6 Mill. S. schaft erstellte für jeden Auftrag außer einer 

80, 7. Die berichtigten Verluste entsprechen Vorkalkulation auch eine NachkalkulatioIi, 
einer durchschnittlichen Verlusthöhe von· wobei diese nur bis zu den Herstellkosten 
14·2 Mill. S pro Jahr. Die höchsten Verluste gerechnet wUllde. Eine Weiterentwicklung 
waren im Jahre'1961 mit 22·6 Mill. S und im der Nachrechnung bis zu den Selbstkosten 
Jahre 1967 mit 25·4 Mill. S. Die Verluste der und .eine Gegenüberstellung dieser mit den 
Geschäftsjahre 1964, 1965 und 1966 mit nur Erlösen, um so den Verkaufserfolg der Serie 
7·9 Mill. S, 4·7 Mill. Sund 4·8 Mill. S lagen bzw. des einzelnen Erzeugnisses feststellen zu 
beträchtlich unter dem Durchschnitt der Vor. können, erfolgte nicht regelmäßig, sondern nur 
jahre und ließen eine leichte Besserung der fallweise, wobei die Auswahl der nachzu· 
wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft erwar. rechnenden Aufträge, soferne nicht ein beson· 
ten. Hingegen führte die vom neuen Vorstand derer Auftrag der Direktion vorlag, dem Er. 
in der Bilanz 1967 vorgenommene rigorose messen der Buchhaltung überlassen blieb. 
Abwertung des Anlagevermögens und der Vor· Die Tatsache, daß beim geprüften Unter· 
räte infolge der bei diesen Positionen vorge· nehmen entweder gar keine oder keine aussage· 
nommenen Abschreibungen zu einem berich· fähigen Nachkalkulationen vorgelegen sind, 
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inuß vom .RH besonders betont werden, . weil 
die Nachrechnung der einzelnen Aufträge für 
das Erkennen der Verlust quellen und die 
dementsprechenden Dispositionen der Ge
schäftsleitung unentbehrlich ist und daher 
zur Standardorganisation jedes modernen 
industriellen Rechnungswesens gehört. Sie 
ist umso notwendiger bei einem Unternehmen, 
das alljährlich mit hohen Verlusten zu rechnen 
hat. 

80, 10. Der Stand der Beschäftigten hat 
sich von 694 im Jahre 1958 auf 332 im Jahre 
1967, demnach um 109%, verringert. 

Der 1959 erfolgte 20%ige Personalrückgang 
(140 Beschäftigte) ist im wesentlichen auf 
den Verkauf der Gießerei an die Elin Union AG 
zurückzuführen. Infolge ungünstiger Auftrags
lage mußte der Personalstand in den folgenden 
Jahren laufend weiter reduziert werden. 

Von den Ende 1958 bei der Gesellschaft 
Beschäftigten (694) waren 542 Arbeiter, das 
sind rund 78%, und 152 Angestellte, das sind 
rund 22 %. Während des Berichtszeitraumes 
verschob sich das Verhältnis der Arbeiter zu 
den Angestellten (1967) auf nur 240 Arbeiter 
(72%) und 92 Angestellte (28%), sodaß auf je 
einen Angestellten nur mehr 2·6 Arbeiter ent
fielen. 

80, 11. Der Personalaufwand hat sich von 
21·68 Mill. S im Jahre 1959 auf 26·67 Mill. S 
im Jahre 1967, das sind rund 5 Mill. S bzw. 23%, 
erhöht. 

Aus der Aufgliederung der Personalkosten 
1959 bis 1967 geht hervor, daß sich die Löhne 
um 18%, die Gehälter um 23%, die gesetzlich 
sozialen Aufwendungen um 25%, die frei
willigen sozialen Aufwendungen um 97% 
und die lohn- und gehaltsabhängigen Auf
wendungen um 50% erhöht haben. 

Das Verhältnis des Gesamtpersonalaufwan
des zum Umsatz des Unternehmens ist in den 
Jahren 1959 (40,1%), 1960 (41·8%), 1963 
(40'8%), 1966 (42'5%) und 1967 (42·2%) als 
relativ hoch zu bezeichnen. 

80, 12. Die Arbeiter werden im Zeit- oder 
Akkordlohn entlohnt. Der Zeitlohn beinhaltet 
auch eine Leistungszulage auf Grund individu-. 
eller. Beurteilung (Persönlichkeitsbewertung). 

80, 13. Die Lohnaufwendungen haben sich 
von 11·63 Mill. S im Jahre 1959 auf 13·68 Mill. S 
im Jahre 1967, das sind rund 2 Mill. S bzw. 
18%, erhöht. Während die Fertigungslöhne 
und innerbetrieblichen Leistungslöhne, ein
schließlich W arte-, Inventur- und Lehrlings
löhne, abgesehen von unbedeutenden jähr
lichen Schwankungen, annähernd gleich blieben, 
sind die sonstigen Hilfslöhne, die 1960 rund 
1·29 Mill. S, das sind 10,9% der gesamten 
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Lohnkosten, betrugen, bis 1967 um 1·035 Mill. S 
(rund 80%) auf rund 2·33 Mill. S, das sind rund 
17 % der gesamten Lohnaufwendungen, ange
stiegen. 

80, 14. Im Berichtszeitraum wurden an die 
Arbeiter überstundenzuschläge in der Höhe 
von rund 2·92 Mill. S ausbezahlt. Während 
diese Ausgaben in den Jahren 1959 bis 1964 
im Jahresdurchschnitt rund 226.000 S be
trugen, erreichten sie in den Jahren 1965, 
1966 und 1967 bereits eine Gesamthöhe von 
1'57 l\fill. S. Der Jahresdurchschnitt betrug 
für diese Jahre somit rund 522.000 S. 

Die ungewöhnliche Erhöhung des Aufwandes 
für Überstunden ist hauptsächlich auf die not
wendige Einhaltung von Lieferfristen bei 
größeren Aufträgen, die infolge der bestehenden 
Unterbeschäftigung hereingenommen werden 
mußten, zurückzuführen. 

80, 15. Für jene Arbeiten, bei denen der 
Leistungserfolg und die Arbeitsgüte vorbe
stimmt werden können, erfolgt die Entlohnung 
im Akkord. 

Bei der geprüften Unternehmung wurden 
im Berichtszeitraum Mehrleistungen bis zu 
160% der Normalleistung (lOO%) erbracht. 
Der RH ist der Ansicht, daß bei derart hohen 
Mehrleistungen die Richtigkeit der Zeitvorgabe 
nicht mehr gegeben erscheint. 

Der RH regte an, die in der betrieblichen 
Lohnregelung vom April 1960 angekündigte 
Festlegung der Grundlöhne nach Maßgabe 
einer analytischen Arbeitsbewertung zu ver
wirklichen. 

80, 16. Die Gehaltsaufwendungen sind von 
rund 6·57 Mill. S im Jahre 1959 um rund 
1·71 Mill. S, das sind um 26%, auf rund 
8·28 Mill. S im Jahre 1967 angestiegen. 

Die Aufwendungen pro Angestellten be
trugen 1959 rund 46.600 S und im Jahre 1967 
rund 90.000 S. 

80, 17. Bei der stichprobenweisen Prüfung 
der Gehälter wurde festgestellt, daß fallweise 
an Angestellte Überzahlungen geleistet wurden, 
die im Hinblick auf ihre Verwendung nicht als 
gerechtfertigt erscheinen. 

In einzelnen Fällen hat die Geschäftsleitung 
auch bei Ein- und Umstufungen eine zu groß
zügige Haltung an den Tag. gelegt. 

80, 18. Der Aufsichtsrat hat in den Jahren 
1961, 1962, 1963, 1964 und 1965 dem Vorstand 
jeweils zwei Monatsgehälter zusätzlich als 
Remuneration gewährt. Nach Ansicht des 
RH hätte infolge der äußerst ungünstigen 
finanziellen Lage der Gesellschaft von der 
Gewährung der erwähnten Zahlungen Abstand 
genommen werden sollen. 
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80, 19. Die Vorräte an nicht gängigen I wohl die Lücke im Traktorengeschäft .dadurch 
Materialien erscheinen sowohl dem Anteil zu· schließen, daß nach entsprechenden Ver
nach (1967: 51 %) als dem Wert nach (1967: handlungen mit einer anderen Firma Traktoren 
4·4 Mill. S) beträchtlich überhöht. Dies war dieser Gesellschaft in das Verkaufs programm 
zu bemängeln, weil auch für diese Materialien aufgenommen wurden. Dieser Versuch schlug 
jährliche Kosten von 15 bis 20% durch die j'edoch fehl, da es unterlassen wurde, vor 
Lagerhaltung, das Lagerrisiko, den Kapital- Abschluß des Vertrages die Tauglichkeit des 
zinsenentgang usw .. entstehen. froduktes für den Absatz auf dem öster-

~eichischen Markt ausreichend zu überprüfen. 
80, 20. Bei der geprüften Firma "wird nur Um die großen Umsatzeinbußen einigermaßen 

eine Termingrobplanung durchgeführt. In ~uszugleichen, versuchte man das .Ausland
jenen Stadien, in denen die Fertigungsplanung geschäft zu forcieren, wobei das Inlandgeschäft 
in die Fertigungslenkung übergeht und die immer mehr vernachlässigt wurde. So bemühte 
Werkstättenarbeiten von einer eigenen Ab- sich die Geschäftsführung, größere Aufträge 
teilung so organisiert werden sollten, daß für Lieferungen von Rübenvollerntemaschinen 
mit möglichst kurzen Durchlaufzeiten die· nach Bulgarien und Papierschneidemaschinen 
Fertigstellung der einzelnen Produkte erreicht nach Deutschland hereinzubekommen. Diese 
wird, sind diese Lenkungsaufgaben den Werk- Geschäfte mußten jedoch zu Preisen abge
stätten praktisch allein überlassen. Das schlossen werden; in denen ein erheblicher 
Fehlen einer detaillierten Terminplanung Teil der Kosten keine Deckung fand. Durch 
macht immer wieder Besprechungen sämtlicher die fortlaufenden Kostenerhöhungen wurden 
technischer Abteilungen des Unternehmens auch die aus diesen Geschäften resultierenden 
notwendig. Dadurch kann ein reibungsloser Verluste immer größer. Aus diesem Grunde 
Produktionsablauf vom ersten bis zum letzten mußte auch im Jahre 1968 die Erzeugung der 
Arbeitsgang, welcher eine gleichmäßige Aus- Papierschneidemaschinen eingestellt werden. 
lastung jedes einzelnen Arbeitsplatzes während 
des ganzen Jahres gewährleistet, nicht erreicht 
werden. 

80, 21. Die mangelnde Fertigungslenkung 
bringt es mit sich, daß in den Werkstätten 
zu hohe Vorräte an halbfertigen Erzeugnissen 
lagern. Hiedurch entsteht eine überhöhte 
Kapitalbindung, welche die Liquidität und die 
Wirtschaftlichkeit des Unternehmens beein
trächtigt. 

80, 22. Die Einstellung der Mähdrescher
produktion im Jahre 1961 und die starke 
Beschränkung des Traktorengeschäftes im 
Jahre 1963 infolge Auflösung des Vertrages 
mit der Firma Porsche-Diesel-Motorenbau 
Ges. m. b. H. sowie die immer wieder auf
tretenden Zweifel an der Lebensfähigkeit des 
Unternehmens hatten die fast völlige Auf
lösung der Verkaufsorganisation für das Inland
geschäft zur Folge. Ein Teil der eigenen 
Vertreter und ein Großteil der für die Hof
herr-Schrant"z arbeitenden Händlerfirmen 
gingen zur Konkurrenz über, da durch eine 
zu wenig vorausschauende Geschäftspolitik das 
Verkaufsprogramm immer mehr eingeengt 
wurde und für sie keine ausreichenden Ver
dienstmöglichkeiten mehr gegeben erschienen. 

Die Geschäftsführung hat es verabsäumt, 
schon vor der Einstellung der Mähdrescher
und Traktorenerzeugung andere geeignete Pro
dukte ausfindig zu machen, um dadurch 
annähernd den Anteil am Inlandmarkt halten 
und den Vertreterfirmen . einen annehmbaren 
Ersatz bieten zu können. Man versuchte 

Da es im Jahre 1964 mit dem Lizenzgeber 
hinsichtlich des Vertriebes bestimmter Typen 
von Rübenvollerntemaschinen in Österreich 
zu Schwierigkeiten kam, begann man im 
Jahre 1965 mit der Entwicklung eigener 
Maschinen. Die Entwicklungskosten erreichten 
bis Ende 1967 eine Höhe von rund 1·93 Mill. S. 
Der Bedarf an Rübenvollerntemaschinen in 
Österreich besteht nur mehr im geringeren 
Ausmaß und das Geschäft mit den Oststaaten 
gestaltet sich trotz des vorhandenen Bedarfes 
infolge der beschränkten finanziellen Mög
lichkeiten immer schwieriger, sodaß in nächster 
Zeit auf diesem Sektor mit einem weiteren 
Auftragsrückgang gerechnet werden muß. 

80, 23. Von der Geschäftsführung wurden 
mehrere Versuche unternommen, mit finanz
kräftigen Partnern außerhalb der verstaat
lichten Industrie zu kooperieren, um dadurch 
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesell
schaft zu verbessern. Laut Angabe der 
Unternehmensleitung haben aber diese" Be
mühungen keine Zustimmung der hiefür zu
ständigen Instanzen gefunden. Da die all
gemeine wirtschaftliche Lage für neuerliche 
Kooperationsbemühungen nicht günstig ist, 
erwartet der Eigentümer durch die zur Zeit 
der Überprüfung eingeleitete Fusion der Hof
herr-Schrantz und der Trauzl Werke eine 
Sanierung beider Unternehmungen. Diese kann 
jedoch nach Ansicht des RH nur durch 
Erstellung eines geeigneten Produktionspro
grammes, entsprechender Rationalisierung der 
Erzeugung und Aufbau eines wirksamen Ver
triebsapparates erreicht werden. 

12* 
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80, 24. Die Investitionen der Jahre 1959' terung des Flughafens benötigten Grund
bis 1967 wurden mit einem Betrag von flächen mit einem geringeren finanziellen Auf-
12 Mill. S durch Darlehen aus dem Investitions- wand möglich gewesen wäre. Hiezu wurde 
fonds und mit rund 35 Mill. S durch eigene mitgeteilt, daß getrachtet werde, die anläßlich 
Betriebsmittel finanziert. Für 74'5% der In- der nunmehrigen Verlängerung der Piste er
vestitionen wurden somit kurzfristige Mittel forderlichen Grundstücke preisgünstiger zu 
herangezogen. erwerben. 

Die laufende Verwendung von Betriebs
mitteln zur Finanzierung von Investitionen 
mußte naturgemäß zu einer fortschreitenden 
Verschlechterung der Liquiditätslage und in 
weiterer Folg€' zur ImmobiIität des Unter
nehmens führen. 

80, 25. Von den am 31. Dezember 1966 
in der geprüften Gesellschaft befindlichen 
503 Werkzeugmaschinen waren nur 72 (14%) 
in der Zeit von 1960 bis 1966 angeschafft 
worden. 61 (12%) stammen aus der Zeit von 
1955 bis 1959 und 45 (9%) aus der Zeit von 
1945 bis 1954. 325 Werkzeugmaschinen (65%) 
wurden bereits vor 1945 angekauft. Es kann 
wohl angenommen werden, daß die Wirt
schaftlichkeit bei einem Teil dieser Maschinen 
nicht mehr gegeben ist. 

Da nur 26% des Maschinenparks den 
modernen technischen und wirtschaftlichen 
Anforderungen entsprechen, muß die maschi
nelle Ausstattung der Gesellschaft als stark 
überaltert bezeichnet werden. 

Flughafen Salz burg 
Betriebsgesellschaft m. b. H. 

81, 1. Mit dem Ausbau des Flughafens 
Salzburg, welcher derzeit -nach dem Flughafen 
Wien-Schwechat die höchste Fluggastfrequenz 
der österreichischen Verkehrsflughäfen auf
weist, wurde vor zehn Jahren begonnen. 
Das Gesamtprojekt erfordert rund 275 Mill. S, 
wovon zur Zeit der Einschau des RH rund 
200 Mill. S investiert waren. Vorerst mußte 
das Flughafenareal fast verdoppelt werden, 

81, 2. Die erste Baustufe wurde in der 
Form geplant und ausgeschrieben, daß die 
Innsbrucker Bundesstraße um das Flughafen
gelände herum geführt wird. Später wurde 
beschlossen, die bisherige Straßentrasse im 
wesentlichen beizubehalten, wobei die Roll
bahn des Flughafens unterfahren wird. An
läßlich dieser Projektänderung wurde nur 
die Straßenunterführung ausgeschrieben; es 
erfolgte jedoch keine neue Ausschreibung für 
den _ Bau der Landebahn. Lediglich einige 
seinerzeitige Bieter wurden eingeladen, even
tuelle Preiserhöhungen zu ihrem ersten Anbot 
bekanntzugeben. Nach den Bestimmungen 
der ÖNORM hätte im Sinne des Preisauf
schlagsverfahrens diese Anfrage an alle seiner
zeitigen Bieter erfolgen sollen. Auch hätte 
ein einheitliches Leistungsverzeichnis für die 
Vergabe des Baues der Landebahn und der 
Straßenunterführung erstellt werden müssen, 
um Schwierigkeiten in der Bauausführung 
zu vermeiden. Mit der Gesamtbauleitung für 
dieses Bauvorhaben wurde ein Salzburger 
Zivilingenieur beauftragt und mit diesem ein 
Pauschalhonorar vereinbart, doch mußten 
darüber hinaus noch nachträgliche Honorar
forderungen beglichen werden. Auch wurde 
zeitweise- ein weiterer Zivilingenieur als Kon
trollorgan beigezogen, dessen Aufgaben sich 
mit den der Bauleitung übertragenen Agenden 
überschnitten. Bei dieser Baustufe waren nach
trägliche Abänderungen und Ergänzungen 
notwendig, welche Mehrkosten in der Höhe 
von etwa 10% verursachten. 

was zu erheblichen Kosten für Grund- und 81, -3. Die nächste Baustufe umfaßte die 
Objektablösen führte. Sodann wurde eine Errichtung des Abfertigungs- und des Be
neue Startbahn gebaut, unter welche die triebsgebäudes. Die erforderlichen Baumeister
Innsbrucker Bundesstraße durchgeführt wurde. arbeiten wurden durch die Oberbauleitung 
Später erfolgte die Errichtung des Fluggast- öffentlich ausgeschrieben. Der Bau des Flug
abfertigungsgebäudes -und des Flughafenbe- hafenbetriebsgebäudes wurde dem Billigst
triebsgebäudes sowie der Befeuerungsanlagen, bieter und die Errichtung des Fluggast: 
Schlechtwetterlandehilfen, Verkehrsflächen und abfertigungsgebäudes dem an dritter Stelle 
Nebenobjekte. Die im Jahre 1959 durch- liegenden Bieter auf Grund einer von ihm 
geführten Grundstückkaufverhandlungen' stan- in Vorschlag 'gebrachten kosteneinsparenden 
den unter Zeitdruck, da der Baubeginn noch Projektänderung übertragen. Im Zuge der 
im seI ben Jahr erfolgen sollte, Die zur Boden- Durchführung dieser Baustufe mußten ins
schätzung herangezogenen Sachverständigen gesamt 35 Nachtragsanbote eingeholt werden, 
haben verhältnismäßi~ stark differierende Gut- von denen nach Ansicht des RH ein erheb
achten abgegeben. Den Kaufabschlüssen lagen licher Teil hätte vermieden werden können, 
in der- Regel die geschätzten Höchstwerte wenn die Ausschreibungsunterlagen sorgfältiger 
zugrunde. Dies veranlaßte den RH zu der-I erstellt worden wären. Hiezu wurde mit
Annahme, daß bei Verhandlungen ohne Zeit- geteilt, daß die Einholung von Nachtrags
druck die Beschaffung der für die Erwei- anboten durch zusätzliche Vorschreibungen 
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der Baubehörde nach der Ausschreibung und die gewissenhafte Führung der Arbeitsnach. 
durch Vereinfachungen bei der Bauausführung weise und die Inventarisierung der Werk· 
erforderlich war. stätteneinrichtungen. 

81, 4. Im Obergeschoß des Fluggastab. 81, 8. Auf dem Kraftfahrzeugsektor wurde 
fertigungsgebäudes sind ein Hotel und eine festgestellt, daß einzelne Autokäufe ohne die 
Restauration untergebracht. Dazwischen be. in der Geschäftsordnung vorgesehene vorherige 
findet sich eine verhältnismäßig sehr große Genehmigung des Aufsichtsrates erfolgt sind. 
Halle, deren Verwendungszweck nicht fest. Hiezu teilte die Geschäftsführung mit, daß 
gestellt werden konnte. Hiezu wurde mit. die entsprechenden Genehmigungen nachträg. 
geteilt, daß diese Halle als Tanzfläche bei lieh vom Aufsichtsrat eingeholt wurden. Hin· 
großen Veranstaltungen oder für Ausstellungs. sichtlich der Führung der Fahrtenbücher er· 
zwecke Verwendung finden könne. Zu der gaben sich Bemängelungen, für deren Ab· 
weiteren Feststellung, daß der Restaurations. stellung nach Mitteilung der Gesellsch::iJt in 
betrieb mit rund 2000 m2 Nutzfläche raum. Hinkunft Sorge getragen wird. Auch die 
mäßig zu großzügig geplant wurde, teilte die Anregungen des RH hinsichtlich der Fest· 
Gesellschaft mit, daß sich bei Zunahme der stellung des Treibstoffverbrauches und der 
Frequenz auch die erheblichen Mittel, welche Reparaturkosten werden von der Gesellschaft, 
die Flughafenbetriebsgesellschaft investieren wie diese mitteilte, beachtet werden. 
mußte, zumindest teilweise amortisieren wür.' 81, 9. Die vorgenommene Ausweitung des 
den. Aufsichtsrates von acht auf zehn Mitglieder 

81, 5. Nachdem die neue Startbahn und hielt der RH im Hinblick darauf, daß beim 
das Fluggastabfertigungsgebäude bereits fertig. Flughafen Wien, dessen Geschäftsumfang um 
gestellt waren, ist ein Experte mit der Prüfung ein Mehrfaches größer ist, auch mit acht 
beauftragt worden, ob nicht andere in der Aufsichtsratmitgliedern das Auslangen ge· 
Umgebung der Stadt Salzburg liegende Ge. funden wird, für nicht unbedingt erforderlich. 
ländeflächen für die Errichtung eines neuen Hiazu wurde mitgeteilt, daß der Antrag auf 
Flughafens geeigneter wären. Nach Ansicht diese Erhöhung vom Vertreter des Gesell. 
des RH hätte ein solches umfassendes Gut. schafters Rf'publik Österreich gestellt wurde. 
achten vor dem Flughafenausbau in Auftrag 
gegeben werden müssen, da nur durch die 
Prüfung aller Möglichkeiten vor Durchführung 
einer Investition eine Fehlleistung vermieden 
werden kann. Hiezu teilte die Gesellschaft mit, 

. daß vom Gemeinderat der Stadt Salz burg 
ein neuerliches Gutachten verlangt wurde, 
um unsachlichen Behauptungen entgegen. 
treten zu können. 

81, 6. Einzelne längerfristige Miet- und 
Paohtverträge enthielten keine Wertsicherungs. 
klausel, weshalb empfohlen wurde, die Ver. 
träge nach Möglichkeit entsprechend zu er· 
gänzen. 

Lavanttaler Kohlenbergbau 
Ges. m. b. H. 

82, 1. Bei der Lavanttaler Kohlenbergbau 
Gesellschaft m. b. H. (kurz Lakog) handelt es 
sich um ein ge~äß Verstaatlichungsgesetz 
vom 26. Juli 1946, BGBL NI'. 168/1946, ver
staatlichtes Unternehmen. 

Um die wirtschaftliche Situation der Lakog 
zu verbessern, hat der Ministerrat am 19. Juli 
1960 beschlossen, d:1e Gesellschaft in eine enge 
wirtschaftliche und personelle Verbindung mit 
der Österreichisch-Alpine Montangesellschaft 
(Alpine) zu bringen. 

Die am 23. September 1960 abgehaltene 
Generalversammlung der Lakog hat die dama· 
lige Geschäftsführung abberufen und die Mit. 
glieder des Vorstandes der Alpine zu Geschäfts
führern bestellt. 

81, 7. Der Personalstand der Flughafen. 
betriebsgesellschaft ist im Prüfungszeitraum 
weitaus weniger angestiegen als der Verkehrs. 
umfang. Es mußte jedoch ein starker Personal. 
wechsel festgestellt werden. Von der Gesell· 
schaft wurde die starke Personalfluktuation Hand in Hand mit der personellen Verflech· 
auf das höhere Lohnniveau der benachbarten tung erfolgte auch eine organisatorische Ein· 
Bundesrepublik Deutschland und auf den gliederung der Lakog in die Alpine~ 
am Flughafen notwendigen Samstag. und Am 19. März 1968 wurde anläßlich der 
Sonntagdienst zurückgeführt. Schließlich Stil~egung des Bergbaues Wolkers~orf der 
wurde nahegelegt, in Anbetracht der überaus AlpIll~ .. Vo~~tand abberufen und eIll neuer 
großen Resturlaubsansprüche der Belegschaft Geschaftsfuhrer bestellt. 
in Hinkunft auf eine zügigere Urlaubsabwick·l 82, 2. Die naoh dem Grubenbrand vom 
lung mit Naohdruck hinzuwirken. Weitere 1. November 1967 entstandene sohwierige 
Empfehlungen betrafen die Einführung einer Situation der Gesellschaft veranlaßte den 
Kosteurechnung, wie diese bei anderen Bun· Ministerrat am 19. Dezember 1967 die Still
desländerflughäfen bereits geführt wird, legung des Bergbaubetriebes WOIkersdorf zu 

1400 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)194 von 238

www.parlament.gv.at



195 

beschließen. In Durchführung dieses Be- geförderten Kohle das sichere, wahrschein
schlusses, der in der Ministerratssitzung vom liehe und mögliche Vorkommen am 1. Jänner 
22. Jänner 1968 nochmals bestätigt worden 1966 immerhin noch rund 61 Mill. t. Diese 
war, wurde als Stillegungstermin der 31. März für österreichische Verhältnisse sehr hohe 
1968 festgesetzt. Substanzziffer hat die Planung und die In-

82, 3. Das Stammkapital der Gesellschaft vestitionsfreudigkeit der zuständigen Stellen 
betrug zur Zeit der Prüfung 87 Mill. S. Im bei der Erstellung der Schachtanlage Wolkers
Berichtszeitraum fanden zwei Kapitalerhöhun- dorf und der übrigen Anlagen wesentlich 
gen statt, u. zw. durch Beschluß der außer- beeinflußt. 
ordentlichen Generalversammlung vom 15. No- Alle Schätzungen bis auf das einwandfrei 
vember 1962 von 46·8 Mill. S durch Bar- festgestellte aufgeschlossene Kohlenvermögen 
einzahlung des Bundes auf 47 Mill. S und beruhten neben den bereits bekannten Auffah
durch Beschluß der 9. ordentlichen. General- rungen und Flachbohrungen an den Mulden
versammlung vom 29. Juli 1964 durch Um- rändern auf nur drei Tiefbohrungen. Die 
wandlung von Bundesdarlehen auf 87 Mill. S. Tiefbohrungen waren so weit voneinander 

82, 4. Die Lagerstättenverhältnisse erwiesen entfernt, daß sie für die Beurteilung des Kol.J.
sich mit der Zeit als schwierig. Die wasser- lenvorrates und der Qualität der Kohle nur 
führenden, feinkörnigen, tonigsandigen Schich- wenig Aussagefähigkeit besaßen. 
ten gewährleisteten weder in der Firste noch in 82, 6. Nachdem es gelungen war, die Vor
der Sohle ausreichend Sicherheit und schränk- aussetzungen für' eine Mechanisierung der 
ten die Möglichkeiten in der Planung, in der Ladearbeit und der Gewinnung durch Schaffung 
Auswahl des Ausbaues und der einzusetzenden einer stempelfreien Front zu . verwirklichen, 
Maschinen stark ein. wurden Versuche mit dem Reißhakenhobel 

Zu den Hindernissen geologischer Natur und mit dem Walzenschrämlader unternom
kamen Erschwernisse. durch den Aufschluß. men. Da es nicht möglich war, zum Zwecke 
Das Abteufen des Wolkersdorfer Hauptför- der Einschulung der Belegschaft die erstmali
derschachtes konnte wegen wasserführender gen Einsätze der Gewinnungsmaschinen nur 
Sande nur unter Anwendung des Gefrier- unter besten Grubenverhältnissen vOl'zuneh
verfahrens fortgesetzt werden und mußte men, sondern diese im Rahmen des Erzeu
schließlich wegen der hohen Abteufkosten gungsprogrammes erfolgten, kam es bald 
vorzeitig bei 365 m Teufe eingestellt werden. infolge des schlechten Zustandes der Abbau
Das Projekt, die tiefste Stelle zu erschließen, strecken, des Verhaltens der Hangendschichten 
wurde fallengelassen und für die weitere Fort- und der unter verhältnismäßig hohem Ge
setzung der Flöze in die Tiefe der Unterwerks- birgsdruck stehenden Ortsfront zu Schwierig
bau mit allen seinen Nachteilen, wie z. B. der keiten, die in ·weiterer Folge zur Einstellung 
gebrochenen Förderung, der Ausrichtung im der mechanischen Gewinnung führten. 
Flözkörper und ähnliches mehr, in Kauf ge- Es hat sich auch gezeigt, daß trotz starker 
nommen. Hiemit war aber auch die Kosten~ Forcierung der Mechanisierung des Abbaues 
auf wendigkeit der Produktion gegeben. Dazu infolge zusätzlicher Schwierigkeiten, wie der 
kam noch der chronische Rückstand in der starken Unterschreitung der Kapazität der 
Streckenauffahrung, der zu Notlösungen zwang Schachtanlage, des Grubenzuschnittes, der 
und eine systematische Abbauplanung von der zunehmenden Teufe, des erhöhten Gebirgs
Baugrenze weg nicht gestattete. Dies führte druckes, der langen Anmarschwege und der 
zu weiteren ungünstigen Gebirgsdruckverhält- Verschlechterung der klimatischen Verhält
nissen und damit zu einer aufwendigen Erhal- nisse, es nicht möglich war, die Gestehungs-
tung der offenen Grubenräume. kosten wesentlich zu beeinflussen. 

Die Verbindung mit dem seinerzeitigen 
Förderschacht St. Stefan wurde bis· zur Ein- 82, 7 .. Die Förderung zeigt in den ersten 
stellung des Betriebes aufrecht erhalten; dies Jahren nach· Inbetriebnahme der neuen 
bedeutete nicht nur eine wesentliche Ver- Schachtanlage im Jahre 195-8 eine günstige 
größerung des offenen Grubengebäudes sondern, Entwicklung. Von 668.200 t klettert sie bis 
um eine für den Unterwerksbau notwendige 1962 auf 822.200· t und erreicht damit die 
Wetterverbindung zu besitzen, auch vermehrte höchste von der Lakog jemals produzierte 
Aufwendungen für die Erhaltung und Beauf- Menge. Ab 1963 ist jedoch ein stetiger Verfall 
sichtigung. der Förderziffern festzustellen; und im letzten 

82, 5. Das Lavanttaler Braunkohlenvor- Jahr vor der Schließung, 1967, betrug die 
kommen war als eine der wichtigsten up.d aus- Förderung nur noch 491.800 t. 
sichtsreichsten Kohlenlagerstätten Österreichs Die präliminierte Fördermenge konnte, ab
bekannt. Nach der im Jahre 1965 durchge-gesehen vom letzten Quartal vor Stillegung 
führten Schätzung betrug nach Abzug der der Grube, nur in den Jahren 1963 und 1964 
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knapp überschritten werden. In den übrigen 
Jahren des Prüfungszeitraumes lag die tat
sächliche Förderung bis zu 17 % unter der 
vorgesehenen Gesamtförderung. 

82, 8. Das Vermögen der Lakog erreichte 
im Jahre 1959, nach der Fertigstellung der 
neuen Schachtanlage in Wolkersdorf, mit 
346·5 Mill. S seinen höchsten Stand, wovon 
88% oder 305 MiH. S auf das Anlagever
mögen entfielen. Die beiden großen Teilwert
abschreibungen auf das Anlagevermögen (1962 
102'5 Mill. Sund 1967 54'2 MiH. S) führten 
zu einer starken Verringerung der Anlagen
werte und damit des Gesamtvermögens. Dieses 
betrug, da seit 1960 die jährlichen Normal
abschreibungen die Zugänge bei weitem über
stiegen, Ende 1967 nur noch 71·3 Mil!. S. 
Der Wert des Anlagevermögens war zur 
gleichen Zeit auf 38·5 Mill. S (54%) zu
sammengeschmolzen. 

82, 9. Dem Anlagevermögen standen 1959 
allein langfristige Schulden in Höhe von 
362·7 Mill. S gegenüber, so daß sich zu diesem 
Zeitpunkt ein Minuskapital von 39·8 Mill. S 
ergab. Das Minuskapital erhöhte sich im 
nächsten Jahr durch den Verlust des Ge
schäftsjahres 1960 sogar auf 55'8 Mill. S. 
Durch den Nachlaß jener langfristigen Schul
den, mit deren Hilfe der Neubau finanziert 
worden war, wurden in den folgenden Jahren 
352·2 MiH. S (112·7 MiH. S Bundesdarlehen, 
239'5 Mill. S ERP-Kredite) als außerordent
liche Erlöse ausgewiesen. . Obwohl rund 
250 Mill. S davon zur Deckung der jährlichen 
Betriebsverluste verwendet worden sind und 
obwohl der Gesellschaft im Wege einer Kapital
erhöhung über 40 Mill. S zugeflossen sind, 
gelang es der Lakog nur-vorübergehend, ein 
aktives Eigenkapital auszuweisen, denn 1967 
errechnet sich bereits wieder ein Minuskapital 
von 14·3 Mill. S. 

82, 10. In den Jahren 1965 bis 1967 sind der 
Gesellschaft. Beihilfen aus Bergbauförderungs
mitteln in Höhe von 53·4 Mill. S zugeflossen. 

Der gesamte Kapitaleinsatz der Republik 
Österreich für das Unternehmen betrug bis 
Jahresende 1968 619·5 Mill. S; die endgültige 
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errichtung eines Bergwerkes gleichkommt, aus
schließlich mit Fremdkapital mußte schwer
wiegende Folgen für die wirtschaftliche Situa
tion des Unternehmens mit sich bringen. 

82, 12. Der Stand der Belegschaft bei der 
Lakog hat sich von 2053 im Jahre 1958 um 
774 auf 1279 im Jahre 1967, d. i. um 37·7%, 
verringert. Im gleichen Zeitraum ging die 
Kohlenförderung um 26·4 % zurück. Ab März 
1960 verfügte die Werksleitung eine Aufnahme
sperre. Durch diese Maßnahme und durch 
natürliche Abgänge, Überstellungen an Fremd
betriebe und vorzeitige Pensionierungen konnte 
die Belegschaft erheblich reduziert werden. 

82, 13. Bei Schließung des Bergbaues wurde 
als Entschädigung für den Verlust des Arbeits
platzes und den damit zusammenhängenden 
Ersohwernissen und Naohteilen an alle Be
schäftigten als Stillegungsbeihilfe ein Betrag 
von insgesamt 74·76 Mill. Sausgezahlt. 

In den Genuß der Stillegungsprämien kamen 
alle Werksangehörigen ohne Rüoksicht auf die 
Dauer ihrer Zugehörigkeit Zur Gesellschaft. 
27 Arbeiter und 1 Angestellter waren weniger 
als 3 Jahre im geprüften Werk beschäftigt. 

82, 14. Die in Wolkersdorf neu errichtete 
Zentralschachtanlage einschließlich aller Ober
tagsanlagen, die hauptsächlich das in St. Andrä 
befindliche Dampfkraftwerk der ÖDK mit 
Kraftwerkskohle beliefern sollte, arbeitete von 
Anfang an mit Verlust, da die Preise des 

, Hauptabnehmers, eben der ÖDK, die Geste
hungskosten nicht deckten. Die Gründe für die 
nicht kostendeckenden Preise waren im we
sentlichen die zu hohe Vorbelastung der Kohle 
mit Zinsen und Abschreibungen, die Nicht
einhaltung des Kohlenlieferungsvertrages von 
beiden Vertragsteilen und ab 1965 vor allem 
die stark rückläufige Förderung. Entscheidend 
zum Niedergang des Unternehmens hat das Jahr 
1965 beigetragen, da sich duroh die fehlge
schlagenen Rationalisierungsversuche die 
Kosten und somit die Verluste weiter er
höhten. 

i97 

- jedoch mit Ausnahme der Donau -, -von 
der Staatsregierung des Freistaates Bayern 
und der Bundesregierung der Republik Öster
reich mittels Regierungsübereinkommen ver
einbart. Vom Grundkapital - zur Zeit der 
Einschau 80 Mill. DM - entfallen 50% auf 
die Republik Österreich, vertreten durch die 
Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG 
(Verbundgesellschaft ) als Treuhänderin, 25 % 
auf den Freistaat Bayern, vertreten durch 
das bayerische Staatsministerium für Finanzen, 
und 25% auf die lnnwerk AG, Töging. Nac,h 
den im Regierungsübereinkommen' enthaltenen 
Grundsätzen haben die Vertragspartner je 
zur Hälfte für die Finanzierung der Kraft
werksbauten zu sorgen, während die Gesell
schaft auf eine gleichmäßige Beschäftigung 
der beiden Volkswirtschaften Bedacht zu 
nehmen hat. Dem Anspruch der beiden 
Vertragspartner auf Lieferung der Hälfte 
der von der Gesellschaft jeweils erzeugbaren 
Energie steht die Verpflichtung gegenüber, 
je 50% der Selbstkosten zuzüglich einer an
gemessenen Verzinsung der Eigenmittel zu 
vergüten. 

, Die ÖBK hat nach ihrer Gründung zunächst 
in den Jahren 1951-1954 die Kraftwerks
stufe Simbach-Braunau errichtet. Es folgten 
1958-1962 der Bau des Kraftwerkes Schär
ding-Neuhaus und in der Zeit von 1962 
bis 1966 die Errichtung des Kraftwerkes 
Passau-Ingling. Die Engpaßleistung dieser 
drei Kraftwerksstufen beträgt in Summe 
278·4 MW, das mittlere Jahresarbeitsvermögen 
1548·6 GWh. Mit der Einspeisung von rund 
842 GWh in das österreiohisohe Verbundnetz 
im Jahre 1967 trug die ÖBK mit 4·07% zu 
der Gesamterzeugung sämtlioher Elektrizitäts
versorgungsunternehmungen Österreichs bei. 

Die Finanzierungsart und der gesicherte 
Stromab satz mit Vergütung der gesamten 
Stromkosten bei angemessener Verzinsung 
des Eigenkapitals haben naturgemäß zu einer 
befriedigenden wirtschaftlichen Lage der Ge
sellschaft geführt. Wenn auch in späteren 
Jahren durch höhere Tilgungsraten gegenüber 

österreichisch-ßayeriscbe den jährlichen Abschreibungsbeträgen Maß-
Kraftwerke AG, 51mbach/lnn nahmen zur Zwischenfinanzierung erforderlich 

83, 1. Gemeinsam mit dem Bayerischen sein werden, so ist doch die finanzielle Situation 
Obersten Rechnungshof hat der RH im der Gesellschaft als zufriedenstellend zu be
Frühjahr 1968 eine Einschau bei der Öster- zeichnen. Der RH würdigt auch die Leistun
reichisch-Bayerischen Kraftwerke AG. Sim-; gen, die von Vorstand und Belegschaft in 
bach/lnn, BRD (im folgenden kurz ÖBK) unermüdlichem Einsatz, insbesondere während 
vorgenommen. Es handelte sich um di~ der Bauzeit der Gesellschaft, aber auch während 
dritte örtliche Prüfung der beiden Rechnungs- der Betriebsführung erbracht worden sind 
höfe nach Kontrollen in den Jahren 1954 und laufend noch erbracht werden. 
und 1957. Die Gründung der ÖBK wurde Neben den drei Kraftwerksstufen der ÖBK 
am 16. Oktober 1950 zum Zwecke des Aus- existieren am unteren lnn noch die in den 
b~ues ~er österreichisch-bayerischen Grenz- Jahren 1942 und 1944 in Betrieb gegangenen, 
flusse, Insbesondere an lnn und Salz ach je zur Hälfte im Eigentum der lnnwerk AG 
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und der Dampfkraftwerk Korneuburg Ges. grundsätzliche Voraussetzungen hiefür die 
m. b. H. stehenden Kraftwerksstufen Ering- Einleitung eines wasserrechtlichen Verfahrens 
Frauenstein und Obernberg-Eggelfing. Be- I~nd ein Weisungsrecht der ÖBK bezüglich 
triebsführungsmäßig sind beide Kraftwerke :des Maschineneinsatzes in den beiden Stufen 
zur Gänze der Innwerk AG überlassen. Das IEring-Frauenstein und Obernberg-Eggelfing 
Regierungsübereinkommen vom 16. Oktober Inotwendig. Dem RH erscheint die Möglich-
1950 sieht allerdings im § 13 Abs. 1 die Über- ikeit, aus der vorhandenen Kraftwerkskette 
tragung der beiden Werke in das Eigentum Imit nur geringen Aufwendungen bedeutend 
der ÖBK und im Abs. 2 als Übergangslösung: günstigere Ergebnisse zu erzielen, als durchaus 
die Überlassung zur Verwaltung und Nutzung verfolgenswert. 
vor. Der Grund, warum die Eigentumsüber- . . . . . 
tragung unterbleiben mußte ist in der Be- 83, 3. Da für dIe 1m KomlllissIOnsberelCh 
stimmung des Art. 22 Pkt.' 13 des österrei- der ÖBK befindlichen F!ußstreck.en derSa~zach 
chischen Staatsvertrages vom 15. Mai. 1955 und der Saalach. derzeit aus WIrtschaftlIchen 
zu suchen welche die Republik Österreich I Überlegungen kem Interesse am Ausbau be
verpflichtete, "...... keine der ihr als ehe-! steht, kann die Ba~tät~gke.ith der f ~~pr~ten 
malige deutsche Vermögens werte übertragenen i Ge~ellschaft - SOWeIt SIe SlC a~ . Ie eu
Vermögenschaften Rechte und Interessen in' errIchtung von Kraftwerken bezIeht - als 
das Eigentum deu'tscher juristischer Personenil vorläufig . abgeschl~ssen betra.?htet :verde~. 

"b t "D RH' t . d h Es verbleIben somIt nur Erganzungsmvestl-. . . . .. zu u er ragen. er IS Je oc I • f d' A f h . 
der Meinung, daß trotz der rechtlichen Voraus-I tionen, WIe etwa ür Ie u na me e~nes 
setzungen den Intentionen des Regierungs.' Schwellbetriebes und Instandhaltun~sarbeI~en 
übereinkommens durch Übertragung wenigJ an ~en vorhandene~ Anlagen. D~ese Elll
stens der Betriebsführung im Sinne des § 13 s?hrankung ~es Betriebsumfanges brI~gt auc.h 
Abs. 2 besser hätte entsprochen werderl eme ReduktIOn der Verwaltungsa~beIte~ mIt 
können. Wie das Beispiel eines Hochwasseri sich. Der RH e~pfahl daher, d~e ~It d~r 
schadens während der Bauzeit am Kraftwerk Bestellung der belden Vorstand.smltgheder III 

Schärding-Neuhaus zeigte, hatte diese betriebSt ~~rso?alunion sowohl für die ÖB~ als auch 
führungsmäßige Trennung. auch schon z~ fur dIe Donaukraftwe~~ .Jochenstem AG be
finanziellen Nachteilen geführt, die möglicher~ g?nnene :verwaltungsmaßlge Zusammenlegung 
weise vermeidbar gewesen wären, wenn die dIeser. belden Gesellschaften f~rtz~setzen ~nd 
ÖBK selbst über das Kraftwerk Obernberg. auf dIe nachfolgenden OrgamsatlOnsbereI.che 
Eggelfing hätte verfügen können. Die wir~- auszudehnen. Der y orstand sagte zu, dI~se 
schaftlichste Betriebsführung am unteren Inn ~regung dem AufSIchtsrat bzw. den AktlO
wäre zweifellos in einfachster Form gewäluL naren zur Stellungnahme vorzulegen. 

leistet, wenn eine einzige Gesellschaft de~ 83, 4. Zum Jahresende 1967 betrug das 
Betriebsablauf in sämtlichen fünf aneinander- Nettoanlagevermögen 343·7 Mill. DM, das 
schließenden Kraftwerken zwischen der Nettoumlaufvermögen 4·9 Mill. DM und das 
Salzachmündung und Passau bestimmen Eigenkapital 81·6 Mill. DM. Bei der Be
könnte. Nach Meinung des RH sollten dah~r urteilung der Kapitalstruktur gelangte der 
Bemühungen eingeleitet werden, diesen opti- RH zu dem Ergebnis, daß der Eigenkapital
malen Zustand herbeizuführen. In sein~r anteil mit nur 23·4 % vom Gesamtkapital als 
Stellungnahme erklärte der Vorstand hiezti, niedrig bezeichnet werden muß. Der hohe 
er werde dieses Problem dem Aufsichtsrat Anteil des Fremdkapitals war nur deshalb 
bzw. den Aktionären zur Prüfung vorlegen.: vertretbar, weil die von verschiedenen deut-

83, 2. Besondere Bedeutung gewinnt die~e schen Banken gewährten Kredite durch die 
Forderung bei Aufnahme eines SchweIlNe- selbstschuldnerischen Bürgschaften des Frei
triebes. Bei einer geschlossenen Kette v0n staates Bayern und der Österreichischen Elek
Kraftwerken wird es durch eine bestimm:te trizitätswirtschafts-AG besichert worden sind. 
Betriebsweise möglich, die Wirtschaftlichkeit Ende 1967 betrug das vom Freistaat Bayern 

I 
der Stromerzeugung noch zu verbessern. Der übernommene Haftungsvolumen 167·8 Mill. DM 
RH stellte fest, daß der Übergang auf Schwell- - wobei die Republik Österreich eine 50%ige 
betrieb bisher nur zögernd ins Auge gef~ßt und die Innwerke AG eine 25%ige Rück
worden war. Hiezu erklärte die Geschäfts- bürgschaft übernommen haben - und jenes 
führung, die ÖBK habe bereits mehrm~ls der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts
auf die Möglichkeit eines Schwellbetriebes AG separat noch 283.881 DM. Die ÖBK 
hingewiesen. Aus der Reaktion der Stro~- erklärte hiezu, daß für den Fall einer Kapital
abnehmer glaubte der Vorstand jedoch eb.t- erhöhung zur Finanzierung des Kraftwerkes. 
nehmen zu können, daß derzeit kein besondetes Passau-Ingling zu bedenken gewesen wäre, 
Interesse an der Errichtung eines Schw~ll- daß durch die laufende Abschreibungsver
betriebes besteht. Außerdem wären als weitfre rechnung schon in wenigen Jahren an eine 
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Kapitalherabsetzung hätte gedacht werden 83, 6. In den Jahren 1957-1967 wurden 
müssen. Im Hinblick auf die günstige Kapital- von der ÖBK insgesamt 294 Mill. DM investiert, 
marktkonstellation habe die ÖBK daher den wovon 293 Mill. DM auf die Errichtung der 
Finanzbedarf mit Fremdmitteln gedeokt und beiden Innstufen Schärding-Neuhaus und 
auf die ursprünglich geplante Kapitalerhöhung Passau-Ingling entfielen. Die Ausschreibungen 
verzichtet. der Bauarbeiten wurden ausnahmslos be-

sohränkt durchgeführt. In den an die Bau-
83, 5. Zur Finanzierung der Innstufe firmen geriohteten Einladungsschreiben zur 

Passau-Ingling nahm die ÖBK am 9. Mai 1962 Anbotlegung wurde von der ÖBK eine gemein
zwei langfristige 5'75%ige Darlehen im Ge- same Besichtigung der Baustelle anberaumt, 
samtbetrag von Nominale 140 Mill. DM auf. an der alle Bieter gleiohzeitig teilnehmen 
Als Darlehensgeber fungierten die Bayerische konnten. Der RH kritisierte sowohl die nicht 
Gemeindebank und die Bayerische Landes- öffentliche Ausschreibung als auch die Bekannt
bodenkreditanstalt mit je 70 Mill. DM Nomi- gabe der Namen der in Wettbewerb stehenden 
nale. Vor der Aufnahme dieser Darlehen Firmen vor der Angebotseröffnung. An der 
berichtete der Vorstand dem Aufsichtsrat, Art der Verfassung der Ausschreibungstexte 
daß die' Effektivverzinsung für beide Kredite der Innstufe Passau-Ingling bemängelte der 
unter 6% liegen würde. Tatsäohlich erreichte RH daß die einzelnen Blätter der Angebote 
die Effektivverzinsung jedoch 6·1 %; wobei nicht geheftet oder in anderer Art ~egen 
sich diese unter Einbeziehung der vertraglich ein nachträgliches Austauschen geSIchert 
vereinbarten Zwischenveranlagung bei der waren, daß auf der Seite der Kostenzusammen
Bayerischen Gemeindebank auf 6,2% erhöhte. stellung keine firmenmäßigen Zeiohnungen 
Der Abruf der Darlehensbeträge sollte nach der Bieter vorgesehen waren, daß aus den 
Abrufplänen erfolgen, welche mit den Banken Angeboten nioht eindeutig ersichtlich war, 
gemeinsam vereinbart worden waren. Obwohl ob es sich um öS oder DM handelte und 
die geprüfte Gesellschaft bemüht war, die daß bei diversen Wahlpositionen die Angabe 
festgesetzten Abrnfpläne dem Baufortschritt der Einheitspreise verlangt wurde, ohne wenig
anzupassen, konnten die Abruf termine mehr- stens mit einer geschätzten Zahl die Größen
mals nicht eingehalten werden. So standen ordnung dieser Leistungen als Kalkulat~ons
Anfang 19634·9 Mill. DM bei der Bayerischen basis für die Bieter zu nennen. Nach Über
Gemeindebank laut Abrufplan zur Verfügung, prüfung der eingelangten Angebote wurden 
die jedoch erst in der zweiten Hälfte des von der ÖBK mit den Bietern Verhandlungen 
gleichen Jahres angesprochen und bis dahin geführt, um Preisnachlässe zu erzielen. Der 
bei der kreditgebenden Bank mit 4Y2% RH wies daraufhin, daß solche Verhandlungen 
zwischenveranlagt worden waren. Trotz dieses sowohl von der ÖNORM als auch von der 
Umstandes hat die geprüfte Gesellschaft zur Verdingungsverordnung für Bauleistungen 
gleichen Zeit bei der Bayerischen Landes- (VOB) untersagt werden. Schließlioh stellte 
bodenkreditanstalt 12 Mill. DM abdisponiert, die Arbeitsgemeinschaft der Baufirmen auf 
obwohl ein Verzug des Abrufes im Jahre 1963 Verlangen der ÖBK ihre Schlußrechnung nur 
bei diesem Kredit keine Bereitstellungszinsen nach finanziellen Gesichtspunkten auf, sodaß 
verursacht hätte. Der Verlust aus dieser die tatsächlichen Massen den präliminierten 
Transaktion belief sich auf 38.000 DM. Auch nicht mehr gegenübergestellt werden konnten. 
im Jahre 1964 ergab sich für die ÖBK durch 83 7. Die ÖBK übertrug der Innwerk AG 
den nicht zeitgerechten Abruf der Finanz- die Projektierung der Kraftwerke Schärding
mittel ein zusätzlicher Zinsenaufwand. Die Neuhaus und Passau-Ingling. Die alleinige 
von der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt Entscheidungsbefugnis und auch. die V~r
in diesem Jahre in Rechnung gestellten Bereit- antwortung für die Bauausführung verbh~b 
stellungsprovisionen erreichten insgesamt jedoch bei der geprüften Unternehmung. Dle 
59.444 DM. entsprechenden Verträge wurden am 3. No

Die ÖBK erklärte hiezu, daß sich. durch 
den nicht planmäßigen Abruf der Beträge 
keine Zinsenverluste, sondern eher Zinsgewinne 
ergeben hätten. Demgegenüber stellte der 
RH fest, daß der Firianzbedarf dem Bau
fortschritt nicht richtig angepaßtwar. Wäre der 
Fortschritt der Investition im Rhythmus des 
Abrufplanes erfolgt, so hätte das Kraftwerk 
den Betrieb schon früher aufnehmen müssen. 
Daduroh wären die Zwisohenanlagen vermeid
bar geworden und die vollen Zinsen im Wege 
.der Stromverrechnung eingegangen. 

vember 1958 und am 6. Oktober 1961 ab
~eschlossen. Als Gegenleistung bezahlte die 
ÖBK insgesamt lO·1 Mill. DM. In dieser 
Pauschalvergütung waren Nebenkosten (für 
Reisen, Erstellung von Bestandsplänen, Grund
erwerb und Baustellenauslösung) in einer 
Höhe von 1,787.300 DM enthalten, für deren 
Bereohnung 'die ÖBK keinerlei Unterlagen 
vorlegen konnte. In ihrer Stellungnahme 
teilte die ÖBK mit, daß die Nebenkosten 
eigentlich nach Anfall zu erst~tten gewese.n 
wären. Um die sehr problematIsche und mIt 
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hohem Zeitaufwand für die ÖBK verbundene Investition wurde der Voranschlag um 3% 
Prüfung der einzelnen Nebenkostenrechnungen unterschritten. Nach der Fertigstellung des 
zu vermeiden, wurde die Pauschalierung fest- Kraftwerkes mußte eine Fläche von 2·7 ha 
gelegt. Der RH vermochte sich dieser Be- am linke~ Flußufer, die während der Bauzeit 
trachtungsweise allerdings nicht anzuschließen, als Lagerplatz gedient hatte, humusiert und 
da auch Pauschalvergütungen eine kalkulier- neu bepflanzt werden. Da damals kein echter 
bare Berechnungsgrundlage haben müssen, Humus, erhältlich war, wurden auf der ge
die eine objektive Beurteilung der Angemessen- nannten Fläche stark kiesiger Zwischenboden 
heit zulassen. Der RH hatte übrigens die und Schlicksand aufgebracht. Es zeigte sich 
unzureichende Überprüfung der Vorleistungen jedoch, daß dieser Grund ein zu geringes 
der Innwerk AG - damals das Kraftwerk Wasserhaltevermögen besaß, sbdaß 70% der 
Braunau-Simbach betreffend - bereits in Pflanzen zugrunde gingen. Um die Wasser
seinen Einschauberichten über die Prüfungen speicherung des Bodens zu steigern, mußten 
in den Jahren 1954 und 1957 einer aus .. eine weitere Schlickschicht aufgebracht und 
führlichen Kritik unterzogen. Trotzdem wurde die abgestorbenen Pflanzen durch neue ersetzt 
bereits sechs Monate nach Übersendung des werden. Der RH bemängelte auch das Fehlen 
letzten Einschauberichtes der erste der beiden von Aufzeichnungen, die die Kosten dieser 
angeführten Projektierungs- und Bauleitungs- Instandsetzungsarbeiten hätten erkennen 
verträge abgeschlossen, welcher neuerlich nicht lassen. Die geprüfte Gesellschaft erwiderte, 
detaillierte Nebenkosten enthielt. daß ihrer ursprünglichen Ansicht nach die 

83, 8. Die Innstufe Braunau-Simbach wurde künstliche Bewässerung ausreichend hätte sein 
in der Zeit zwischen 1951 und 1954 errichtet. müssen und daß sie erst durch das Pflanzen
Die Baukosten betrugen 117·2 Mill. DM. sterben erkannte, daß die zuerst aufgebrachte 
Die präliminierten Gesamtkosten wurden um Schicht zuwenig Wasserhaltevermögen besaß. 

2,4% unterschritten. Wie der RH feststellte, 83, 10. Auf Grund einer beschränkten Aus
wurden die Grundlagen der Arge-Schluß- schreibung bestellte die ÖBK im September 
rechnung mangelhaft überprüft, sodaß eine 1959 bei einer Werft in der BRD ein Be
Überzahlung von 184.200 S eintrat. Erst reisungs- und Schleppmotorboot zum Preis 
als im Herbst 1958 die Bauarbeiten der von rund 7l.000 DM. Nach knapp 1 Yz Jahren 
Innstufe Schärding·Neuhaus vergeben wurden, wurde dieser Auftrag storniert und gleich. 
konnte die ÖBK von den Firmen, die am Bau . . . zeitig eine neue Bestellung' über ein Mehr-
der Stufe Braunau,Slmbach beteIhgt gewesen zweckfahrzeug mit Schottel-Navigator.Antrieb 
waren und nu~mehr der Arge. Schärding.! in der Höhe von. etwa 245.000 DM aufgegeben. 
Neuhaus angehoren sollten, erreIChen, daß D rch die Stornierung des Auftrages erwuchs 
der zuviel ausbezahlte Betrag rückerstattet de~ ÖBK ein nicht unerheblicher Aufwand. 
wurde. Der RH bemängelte, daß das ursprünglich 

Im Zuge der Revisionsarbeiten wurden bei bestellte Boot zu einem Zeitpunkt in Auftrag 
den Unterschütz·Wehrketten mehrmals Mängel gegeben wurde, zu dem der Vorstand bereits 
festgestellt, deren Behebungskosten die klar die mangelnde Eignung dieses Bootes für 
Maschinenbruchversicherung bzw. die Liefer. den geplanten Verwendungszweck . erkennen 
firma fast zur Gänze vergüteten. Als im konnte; 'sodaß der vorerwähnte Aufwand hätte 
Jahre 1958 eine DINORM für den Stahl· eingespart werden können. Weiters kritisierte 
wasserbau veröffentlicht wurde, konnte durch. der RH das besondere Entgegenkommen der 
statische Nachrechnung festgestellt werden, ÖBK, da diese auf die Auszahlung ein~r Ver
daß das Material auf Grund der Erstkonstruk- tragsstrafe in der Höhe von 13.300 DM verzich
tion laufend mit einer zu hohen Flächen- tet hatte, obwohl die Werft aus internen Ferti
pressung belastet wurde. Aus diesem Grunde gungsschwierigkeiten nicht in der Lage ge
gab die ÖBK neue Ketten um 2·92 Mill. S wesen war, den vereinbarten Liefertermin 
in Auftrag. Yon diesen Kosten übernahm einzuhalten. Ferner vermochte sich der RH 
die. Maschinenbruchversicherung im Kulanz- der Meinung der ÖBK nicht anzuschließen, 
weg 950.000 S, so daß die ÖBK 1·97 Mill. S daß die Werft auch mit dem zweiten Auftrag 
aus eigenem bezahlen mußte. Der RH be- beteilt werden mußte, weil sie schon beim 
mängelte, daß die geprüfte Gesellschaft keinen Bereisungsboot das technisch beste Anbot 
Versuch unternahm, die Kosten dieser vor- zu einem vernünftigen Preis abgegeben hatte. 
zeitig notwendig gewordenen Erneuerungs
arbeiten wenigstens teilweise im Kulanzwege 
vom seinerzeitigen Erzeuger vergütet zu er· 
halten. 

83, 9. Die Innstufe Schärding.Neuhaus 
wurde in der Zeit zwischen 1958 und 1962 
um 139 Mill. DM erbaut. Auch bei dieser 

83, 11. Die Innstufe Passau-Ingling wurde 
in den Jahren 1962-1966 um einen Betrag 
von 158·4 Mill. DM errichtet. Der Voranschlag 
wurde damit um 5·6 % bzw. unter Berück· 
sichtigung der Preisgleitungen um 2'2% über
schritten. ' 
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Auf Grund der allgemeinen Vertragsbedin
gungen wäre die Arge verpflichtet gewesen, 
nach Auftragserteilung 3% der Auftrags
summe, d. s. 1·25 Mill. DM, als Sicherheit 
(Kaution) zu leisten. Zur gleichen Zeit war 
die ÖBK jedoch überliquid und versuchte 
ihrerseits, 2 Mill. DM zwischenzuveranlagen. 
Da die Arge für diesen Betrag mit 6·3 % 
Zinsen die günstigsten Bedingungen bot, erhielt 
sie die Summe bei gleichzeitiger Erhöhung 
der Sicherheit auf 2 Mill. DM. Der RH 
kritisierte diesen Vorgang, da es dem Prinzip 
einer Sicherstellung widerspricht, wenn dem 
Kautionspflichtigen gleichzeitig ein Darlehen 
gewährt wird. Obwohl es die geprüfte Gesell
schaft als unwahrscheinlich bezeichnete, daß 
alle Baufirmen, die zur ungeteilten Hand 
hafteten, zahlungsunfähig geworden wären, 
verblieb der RH bei der Ansicht, daß diese 
Darlehensgewährung dem Sinn einer Sicher
stellung prinzipiell widersprach und daher 
besser unterblieben wäre. 

83, 12. Mitte des Jahres 1962 wurden 
4 Stück 27 MVA-Drehstrom Synchron-Gene
ratoren für das Kraftwerk Passau-Ingling 
bestellt. Auf Grund einer horizontalen Tei
lung des Auftrages lieferte eine Wiener Firma 
die Rotoren im Werte von 3·2 Mill. DM und 
eine Firma mit Sitz in München die vier
geteilten Ständer. Weiters übernahm das 
zweitgenannte Unternehmen die Montage, so
daß sich der deutsche Lieferanteil auf ins
gesamt rund 4 Mil!. DM erhöhte. Bestbieter 
der seinerzeitigen Ausschreibung war die Wie
ner Firma gewesen. Dies verdiente umso 
mehr Beachtung, als vom Anbot der Münchner 
Firma noch eine vierprozentige Umsatzsteuer
rückvergütung in der Höhe von 282.000 DM 
als "Berlinhilfe" abzusetzen war .. Trotzdem 
kam es zur vorerwähnten Auftragsteilung, 
wobei die deutsche Seite auf die Beschäf
tigung des notleidenden Berliner Werkes der 
Münchner Firma besonderen Wert legte. 

Der RH kritisierte, daß zum Zeitpunkt der 
Genehmigung des Vergabevorschlages des Vor
standes durch den Aufsichtsrat der Bestbieter 
mit nur 44% des Gesamtauftrages bedacht 
worden war. Dies vorwiegend auch deshalb, 
weil die im Regierungsübereinkommen gefor
derte gleichmäßige Befruchtung der Volks
wirtschaften der beiden Partnerländer aus 
Gründen der Wirtschaftlichkeit kaum ein
zuhalten war und in diesem Fall die Möglich
keit bestanden hätte, zum Ausgleich des Vor
sprunges der deutschen Auftragsnehmer eine 
entscheidende Bestellung nach Österreich zu 
vergeben. 

83, 13. Um eine möglichst billige Baustrom
versorgung der Baustelle Passau-Ingling zu 
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gewährleisten, schloß die ÖBK am 6. Dezem
ber 1961 mit der Bayernwerk AG, München, 
eine Vereinbarung,. wonach letztere die für 
den Abtransport des deutschen Anteiles an 
der Erzeugung des Kraftwerkes Pass au ge
plante 110 kV-Leitung vom Umspannwerk 
Passau zum Kraftwerk Passau zeitlich so 
errichten werde, daß diese am 1. Jänner 1963 
in Betrieb gehen kann. Auf diese Weise hoffte 
die ÖBK, den hohen Stromkosten der Stadt
werke Passau auszuweichen und billigen Strom 
aus den eigenen Kraftwerken an die Baustelle 
heranführen zu können. Da die Belieferung 
innerhalb des Konzessionsgebietes der Stadt
werke Pass au erfolgen sollte, mußte die ÖBK 
für die Durchleitung von etwa 9 Mill. k Wh 
eine Abtretungsgebühr von 130.000 DM (2 Pfgf 
kWh) erlegen, was vom RH als hoch bezeich
net werden mußte. Darüber hinaus war die 
geprüfte Gesellschaft gezwungen, für die 
Stromlieferung in der Zeit vom Baubeginn 
des Kraftwerkes Passau (1. August 1962) 
bis zur Fertigstellung der Leitung der Bayern
werk AG (1. Jänner 1963) einen ungünstigen 
Strom.vertrag mit den Stadtwerken Passau 
abzuschließen. Verzögerungen bei der Errich
tung der Leitung durch die Bayernwerk AG 
führten zu einer V erschie bung des ursprüng
lieh geplanten Beginnes der Durchleitung des 
eigenen Stroms der ÖBK zur Baustelle vom 
1. Jänner auf den 1. Mai 1963 und zu Mehr
kosten in der Höhe von rund 150.000 DM. 
Von diesen entfielen allein wieder 105.000 DM 
auf Zahlungen an die Stadtwerke Passau für 
Netzverstärkungen und die Bereitstellung wei
terer 1000 k V A. Der RH war der Meinung, 
daß einerseits durch eine wesentlich früher 
in Angriff genommene Planung der Baustrom
versorgung und andererseits durch einen Ver
trag mit der Bayernwerk AG, der eindeutig 
die Rechte der ÖBK im Falle der Nichtein
haltung des Fertigstellungstermins der HO kV
Leitung hätte enthalten müssen, die Mehr
kosten vermeidbar gewesen wären. 

Demgegenüber erklärte die ÖBK, daß die 
Vereinbarung mit der Bayernwerk AG erst 
nach dem offiziellen Baubeschluß des Kraft
werkes ani 6. Oktober 1961 hätte geschlossen 
werden können, um den Aufsichtsrat nicht zu 
präjudizieren. Der RH konnte sich dieser 
Meinung nicht anschließen, da durchaus die 
Möglichkeit bestanden hätte, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates die Bayernwerk AG schon 
wesentlich früher zur Durchführung von Vor-. 
ausmaßnahmen für die Errichtung dieser Lei
tung zu verpflichten. Ähnlich verhielt es sich 
bei dem bereits erwähnten Projektierungsver: 
trag, als die Innwerk AG schon Monate vor 
Abschluß des eigentlichen Projektierungsver
trages wertvolle Planungsarbeit mit Wissen 
des Aufsichtsrates der ÖBK leistete. 
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83, 14. Der Ausbau der Innstufen Schär
ding-Neuhaus und Passau-Ingling erforderte 
Ablösen für Gründe im Ausmaß von 444 ha 
bzw. 170 ha. Die Kosten "des Grunderwerbes 
einschließlich Dienstbarkeiten, Bauneben
kosten und sonstiger Entschädigungen erreich
ten für die Kraftwerksstufe Schärding-Neu
haus 6 Mill. DM und für die Stufe Passau
Ingling H·6 Mill. DM. 

Im Zuge der Errichtung der Kraftwerksstufe 
Schärding-Neuhaus kaufte die ÖBK im Jahre 
1959 auf der österreichischen Seite von einem 
Stift Grundflächen im Ausmaß von 70·2786 ha 
um 2·2 Mill. S. Schon beim Erwerb dieser 
Liegenschaften zu einem Hektarpreis von 
31.500 S räumte die ÖBK dem Stift gleichzei
tig das Wiederkaufsrecht für Teile der abge
tretenen Grundstücke ein, wobei der Preis 
mit 150 S pro Hektar festgesetzt wurde. Wenn 
auch durch den Bau, Bestand und Betrieb 
des Kraftwerkes der Grund entwertet wurde, 
so mußte selbst unter Berücksichtigung dieser 
Umstände der Hektarsatz von 150 S noch 
als außerordentlich niedrig bezeichnet werden. 
Ferner bemängelte der RH, daß ein von der 
ÖBK eingeholtes Schätzgutachten erst ein 
Jahr nach Kaufabschluß bei der Gesellschaft 
eingegangen war. 

Wegen der Errichtung der Kraftwerksstufe 
Passau-Ingling mußte die ÖBK auch Ablösen 
im Raume Wernstein durchführen. Bei der 
Überprüfung eines Entschädigungsfalles stellte 
der RH fest, daß sich die ÖBK Ende 1962 
einer Realitätenbesitzerin gegenüber außer
ordentlich großzügig erwies. Ferner kritisierte 
der RH, daß die geprüfte Gesellschaft trotz 
der monatelangen Verhandlungen, die sich 
naturgemäß bei Grundstückstransaktionen er
geben, bei dieser Grundstücksabwicklung keine 
Protokolle führte. Dem Ein wand der Geschäfts
leitung, sie hätte im Hinblick auf die umfas
sende Erfahrung ihrer, Grundablöser auf die 
Führung von Protokollen verzichten können, 
hielt der RH entgegen, daß die Ordnungs
mäßigkeit der Abwicklung nur an Hand ent
sprechender Unterlagen nachgewiesen werden 
kann. 

83, 15. Die Stromkosten des Kraftwerkes 
Passau-Ingling sind sowohl im Vergleich zu 
den beiden anderen Kraftwerken der ÖBK als 
auch gegenüber den Kennwerten anderer 
Kraftwerke im österreichischen Versorgungs
bereich, als hoch zu bezeichnen, weshalb sich 
die Frage erhob, warum gerade dieses Kraft
werk errichtet worden war. Zweifellos hat der 
Kraftwerksbau auch Vorteile gebracht, so 
etwa eine nicht ungünstige Finanzierungsmög
lichkeit, die Schaffung fester Arbeitsplätze, 
das Schließen einer Lücke in der Kraftwerks
kette an Inn und Donau, die Verhinderung 

künftiger Hochwasserschäden in der Ortschaft 
Wernstein und die geringen Einbindungskosten 
in das Verbundnetz. In energiewirtschaftlicher 
Hinsicht bestand jedoch auf Grund der schon 
in der Aufsichtsratsitzung vom 6. April 1961 
genannten voraussichtlichen Stromkosten kei
neswegs ein besonderer Anreiz. Dennoch 
wurde dieses Werk errichtet, das mit seinen 
inzwischen noch angestiegenen In vestitions
kosten und damit auch mit seinen erhöhten 
Kosten je kWh in Hinkunft nicht nur die 
Durchschnittskosten der Stromerzeugung der 
ÖBK ständig nachteilig beeinflussen wird, 
sondern das auch laufend Energie zu einem 
Preis an das österreichische Verbundnetz 
abgibt, der nicht als vorteilhaft angesprochen 
werden kann. In der Stellungnahme erklärt 
die Geschäftsleitung, daß der Beginn der Bau
ausführung der Kraftwerksstufe Passau-Ing
ling in eine Zeit gefallen sei, in der keineswegs 
mit einer derart raschen Strukturänderung 
auf dem Energiesektor gerechnet werden 
konnte. Daher sei nach vorhergegangener 
befürwortender Stellungnahme durch den Pro
jektsprüfungsausschuß der Verbundgesell
schaft der Baubeschluß gefaßt worden. Dem 
mußte der RH jedoch entgegenhalten, daß 
für 'die obigen Feststellungen nicht die Frage 
der Primärenergieträger, sondern ein Ver
gleich der spezifischen Kennwerte für die aus
bauwürdigen Wasserkräfte Österreichs maß
geblich gewesen ist. Ergänzend wies der Vor
stand noch auf den Umstand hin, daß auf 
Grund einer Neuermittlung des Regelarbeits
vermögens für die Stufe Passau nach dem 
60-jährigen Mittel erwartet werden könne, daß 
auf längere Sicht gesehen die Strompreise 
doch erheblich unter den seinerzeit auf Grund 
vorsichtiger Berechnungen ermittelten kWh
Preisen liegen werden. 

83, 16. Hinsichtlich der Betriebskosten 
empfahl der RH der geprüften Gesellschaft, 
für einen bestmöglichen Paritätsausgleich 
Sorge zu tragen, damit ein Spitzenausgleich 
durch Einzahlung effektiver DM-Beträge durch 
den österreichischen Partner in Hinkunft ver
mieden werden kann. Diese Forderung ge
winnt umsomehr an Bedeutung, als der bis
her angestrebte Weg - einen Ausgleich über 
die Investitionstätigkeit im Zuge der Errich
tung eines neuen Kraftwerkes herbeizuführen
künftig nicht mehr beschritten werden kann. 
Die Gesellschaft erklärte hiezu, sie erwarte 
sich erst nach einer allfälligen Einführung der 
Mehrwertsteuer auch in Österreich eine Er
leichterung in der Verpflichtung unter Anwen
dung wirtschaftlicher Gesichtspunkte die Pari
tät bestmöglich einzubehalten. 

83, 17. Auf dem Materialsektor stellte der 
RH ,unter Hinweis auf bestimmte Einzel-
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positionen fest, daß sich in den Lagern der! beitsstunden aus dem Jahre 1962 erst am 
ÖBK vielfach noch Bestände aus der Bauzeit 8. Juli 1963 fakturiert wurden und der Rech
der verschiedenen Kraftwerke befanden. Er nungsbetrag (rund 176.200 S) sogar erst am 
empfahl, durch zielführende Maßnahmen die 16. Oktober 1963 bei der Bank einging. Hie
bei einzelnen Positionen aufgetretene hohe zu gab die ÖBK bekannt, daß die Weiterver
Bevorratungsdauer zu vermindern. Ferner rechnung von Leistungen für Dritte in Hin
fehlten für die bei der ÖBK eingeführte "Per- kunft spätestens 4 Wochen nach Beendigung 
manente Inventur" Inventurrichtlinien. Die der Arbeiten erfolgen würde. 
Gesellschaft sagte zu, solche Richtlinien aus
zuarbeiten und in Kraft zu setzen. 

83, 18. Der Verlauf der Zollgrenze durchalle 
Innstufen verursacht sowohl für die ÖBK als 
auch für die Zollämter einen vermehrten Ver
waltungsaufwand, da bei jeder Materialbewe
gung aus den Lagern der ÖBK von einem 
Ufer' auf das andere Materialbewertungen 
durchgeführt und Materialscheine, die bei den 
Zollämtern einzureichen sind, ausgefertigt wer
den müssen. Da aus Billigkeitsgründen keine 
Zollgebühren eingehoben werden, hat diese 
beiderseitige Verwaltungsarbeit kaum eine 
praktische Bedeutung. Der RH empfahl der 
Gesellschaft, Möglichkeiten und Wege zu 
suchen, welche dem zeitgemäßen Zug zur 
Einsparung von Verwaltungsarbeit Rechnung 
tragen. Die ÖBK gab bekannt, daß am 
12. April 1965 von· den Regierungen der bei
den Staaten ein Vertrag über die zoll- und 
paßrechtlichen Fragen, die sich an der Grenze 
bei Staustufen und Grenzbrücken ergeben, 
paraphiert, aber vom Parlament der Bundes
republik Deutschland bis dato noch nicht 
ratifiziert worden wäre. Die geprüfte Gesell
schaft sagte zu, sie werde nach Inkrafttreten 
dieses Vertrages bestrebt sein, weitere Ver
einfachungen bei der Zollbehandlung zu er
reichen. 

83, 19. Bereits im Jahre 1958 befaßte sich 
der RH eingehend mit den außerordentlich 
hohen Aufwendungen für das Zufahrtsgleis 
zum Kraftwerk Braunau-Simbach in einer 
Länge von rund 2·14 km. Die mittlerweile 
erfolgte Stillegung dieser Gleisanlage führte, 
nach einem Teilverkauf von rund 1 km an 
eine Firma in Simbach, im Jahre 1964 zu 
einem Buchverlust von rund 350.000 DM, 
von welchem nur ein Teil auf den unverwend
baren Bahnkörper entfiel. Die ÖBK wies in 
ihrer Stellungnahme darauf hin, daß nach 
den seinerzeit geltenden. Bestimmungen eine 
Abschreibung der Anlage nicht möglich gewe
sen wäre. Erst ab 1962 konnten 4% p. a. auf 
die Anlage abgeschrieben werden. Der RH 
vertrat jedoch die Meinung, daß nicht nur 
die fehlende Abschreibung, sondern auch die 
seinerzeit überhöhten Zurechnungskosten für 
den obigen Buchverlust maßgeblich waren. 

83, 20. Bei der Prüfung von Werkstätten
leistungen für Dritte konnte der RH feststel
len, daß beispielsweise einem Kunden 2345 Ar-

83, 21. Die Prüfung des Aufwandes für 
Bilanz- und Sonderprüfungen ergab für die 
Jahre 1954-1966 jahresdurchschnittliche Ko~ 
sten von rund 578.200 S, die nach Meinung 
des RH gesenkt werden könnten, wenn bei
spielsweise - wie zum Teil schon in Öster
reich - die Erstellung der Unterlagen für den 
"Anhang" zum Hauptbericht des Wirtschafts
prüfers durch die Gesellschaft selbst erfolgen 
würde. 

83, 22. Neben der Feststellung, daß sich 
die ÖBK bei den Reisekosten und den Reprä
sentationsaufwendungen nicht immer vom 
Grundsatz der Sparsamkeit leiten ließ, wies 
der RH bei der Prüfung des organisatorischen 
Aufbaues und des Belegwesens in der Kassa 
auf einige grundsätzliche Mängel hin, die 
schon seit Jahren bestehen. Nach der erteil
ten Zusage sollen die aufgezeigten Mängel im 
Zuge einer Reorganisation beseitigt werden. 

83, 23. Ende 1967 beschäftigte die ÖBK 
235 Dienstnehmer gegenüber 270 im Jahre 
1963. Unter Berücksichtigung der Nationali
tät der Dienstnehmer entfielen auf die deutsche 
Seite 60 Arbeiter und 47 Angestellte und auf 
die österreichische Seite 87 Arbeiter und 
37 Angestellte. Trotz des Personalrückganges 
erhöhte sich die Zahl der Prokuristen von 
zwei auf drei. 

83, 24. Bei der Überprüfung der Überstun
den stellte der RH fest, daß die Reduktion 
der Überstundenpauschalien wiederholt im 
Zuge individueller Gehaltserhöhungen erfolgte, 
sodaß der Verdienstentgang der Dienstnehmer 
aus der Reduktion der Überstundenpauscha
lien durch eine Gehaltserhöhung ausgeglichen 
wurde. Der RH ist der Meinung, daß der 
Abbau von Überstundenpauschalien in erster 
Linie dem verminderten Arbeitsanfall entspre
chend zu erfolgen habe und nicht im Rhythmus 
von Gehaltserhöhungen. 

83, 25. Anläßlich der Fertigstellung der 
Kraftwerke Schärding-Neuhaus und Passau
Ingling zahlte die ÖBK Prämien in Höhe von 
48.298 DM bzw. 250.677 DM aus. Wie der 
RH feststellte, kamen auch Dienstnehmer 
in den Genuß der Prämie, die sich wegen 
dienstlicher Vergehen disziplinär zu verant
worten hatten oder nur schwache Leistungen 
nachweisen konnten. 
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83, 26. Auch bei den Abfertigungen ließ 
sich die ÖBK von einer gewissen Großzügig
keit leiten. So erhielt beispielsweise eine Dienst
nehmerin bei einvernehmlicher Lösung ihres 

. Dienstverhältnisses nach vierjähriger Dienst
zeit eine Abfertigung von sechs Monats
bezügen einschließlich der anteiligen Weih
nachtsremuneration. Die ÖBK erklärte, daß 
sie sich zur Auszahlung dieser Abfertigung 
entschlossen hätte, um ein drohendes Arbeits
gerichtsverfahren zu vermeiden. Außerdem 
wären soziale Gründe maßgeblich gewesen. 
Der RH wandte ein, daß auch in einem 
Arbeitsprozeß nur eine angemessene Abferti
gung festgesetzt worden wäre. Ebenfalls sehr 
großzügig war die ÖBK bei der Abfertigung 
von Vorstandsdirektoren. Obwohl' laut An
stellungsvertrag kein Anspruch auf Abferti
gung bestand, zahlte die Gesellschaft dem 
Ende 1961 in den Ruhestand getretenen kauf
männischen Vorstandsdirektor eine Abferti
gung von 116.000 DM und dem Ende 1967 
ausgeschiedenen technischen Direktor eine 
solche von 35.076 DM. 

83, 27. Weiters gewährt die ÖBK ihren 
Dienstnehmern Baudarlehen. Voraussetzung 
für die Bewilligung ist die Beibringung einer 
hypothekarischen Sicherstellung dp.rch den 
Darlehenswerber. Demgegenüber stellte der 
RH fest, daß in sechs Fällen keine dingliche 
Besicherung gegeben war. Die ÖBK erklärte 
hiezu, daß die Darlehensbestimmungen grund
sätzlich eingehalten würden und daß nur in 
einzelnen Fällen auf die dingliche Besicherung 
verzichtet worden wäre. 

83, 28. Zur Zeit der örtlichen Einschau ver
fügte die ÖBK über 68 firmeneigene Wohnun
gen. Der jährliche Aufwand belief sich unter 
Berücksichtigung der Mieteinnahmen auf 
308.100 DM. Da der Trend zum Erwerb 
eines Eigenheimes bei den Dienstnehmern 
immer stärker wird, und Dienstwohnungen 
nach und nach geräumt werden, empfahl der 
RH den Verkauf dieser Anlagen. In der Stel
lungnahme erklärte die ÖBK, daß nach 
Beendigung der örtlichen Einschau bereits 
ein Sechsfamilienhaus und fünf· Siedlungs
häuser zu amtlichen Schätzpreisen verkauft 
worden wären. 

83, 29. Dem Organisationsplan zufolge 
untersteht die Revisionsstelle nur einem Vor
standsmitglied und Prüfungen werden nur im 
kaufmännischen Bereich durchgeführt. Der 
RH empfahl, die Revisionsstelle dem Gesamt
vorstand zu unterstellen, in die Prüfungen 
auch den technischen ~ereich einzubeziehen 
und darauf zu achten, daß auch die Intensität 
der Prüfungen zunimmt. Die Geschäftsleitung 
erklärte, daß die Prüfungen der Revisionsstelle 
nach Erledigung verschiedener Sonderauf-

gaben und nach Beendigung des Baugesche
hens in Hinkunft wieder mit größerer Intensität 
und Häufigkeit durchgeführt werden würden .. 

Österreichische 
Mineralölverwaltung 

Aktiengesellschaft, Wien 

84, 1. Von Dezemb~r 1967 bis Mitte Ok
tober 1968 (mit Unterbrechungen) hat der 
RH eine Überprüfung der Gebarung der 
Ö.,terreichischen Mineralölverwaltung Aktien
gesellschaft, Wien (kurz ÖMV), vorgenommen 
(letzte Prüfung im Frühjahr 1959). 

Die schriftlichen Stellungnahmen des Vor
standes zum Entwurf des Priifungsergebnisses 
wurden zusammen mit der schriftlichen Gegen
äußerung des RH und den Ergebnissen der 
Besprechungen mit dem V ofstand bei der 
Fertigstellung des Prüfungsergebnisses . be
rücksichtigt. 

84, 2. Am 13. August 1955 haben die da
maligen sowjetischen Stellen die in der Sowje
tischen Mineralölverwaltung (ohne gesell
schaftsrechtliche ; Form) zusammengefaßten 
Vermögenswerte von 7 verstaatlichten Unter. 
nehmungen und 8 Auffanggesellschaften den 
vom damaligen BM f. Verkehr und verstaat· 
lichte Betriebe bestellten Öffentlichen Ver. 
w~ltern übergeben. 

Mit Verschmelzungsvertrag vom 10. Feber 
1956 übernahm die Südostdeutsche FE'rngas. 
Aktiengesellschaft die Vermögenswerte der 
anderen 14 Gesellschaften und änderte ihren 
Firmennamen . in Österreichische Mineralöl· 
verwaltung Aktiengesellschaft. Am 15. Sep. 
tember 1956 bestellte die a. o. Hauptver
sammlung den ersten Aufsichtsrat, dieser in 
seiner 1. Sitzung am 17 . September 1956 ~en 
ersten Vorstand der ÖMV. 

Mit Verschmelzungsvertrag vom 4. Juni 
1959 wurden mit Stichtag der Schilling. 
eröffnungsbilanz (1. Jänner 1957) weitere 
3 Gesellschaften mit der ÖMV durch Auf· 
nahme verschmolzen. Am 28. November 
1960 beschloß die Hauptversammlung die 
Umstellung der Gesellschaft im Sinne der 
Schillingeröffnungsbilanz und die Erhöhung 
des Grundkapitals von 500 Mill. Sauf 
1000 MiIl. S. 

Eine Neufa,ssung der Satzung und An· 
passung an das Aktiengesetz 1965 erfolgte 
mit Beschluß der Hauptversammlung vom 
10. Oktober 1966. 

84, 3. Die a. o. Hauptversammlung vom 
28. Juili 1967 hat auf Antrag dos Vorstandes 
gemäß § 103 Abs. 2 Aktiengesetz 1965 be
schlossen, das die Adria-Wien-Pipeline betref. 
fende Vertragswerk und eine Vereinbarung über 
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den Standort einer neuen' Raffinerie (Süd
raffinerie Lannach/Stmk.) "abzusehließen und 
zu unterfertigen". 

84, 4. Zu den Vermögenswerten der 
PREUSSAG (Auffanggesellschaft "Dora") ge
hörten 116 VOll 128 Kuxen der Gewerkschaft 
Radhausberg in Böckstein, die mit Ver
schmelzungsvertrag vom 10. Feber 1956 ins 
Eigentum der ÖMV übergegangen sind. Um 
der Auflösung der bergrechtlichen Gewerk
schaft gemäß§ 142 des Berggesetzes vorzu
beugen, erfolgte am 21. Dezember 1960 die 
Umwandlung in eine Gesellschaft m. b. H. 
mit dem / Firmennamen "Erzbergbau Rad
hausberg Ges. m. b. H." und einem Stamm
kapital von 2·5 Mill. S, deren Geschäfts
führung der Vorstand der ÖMVbesorgte. 
Inzwischen wurde der Gesellschaftsanteil (Nom. 
2,283.203·50 S) an die Gasteiner Heilstollen 
Betriebsgesellschaft m. b. H., Badgastein, 
mit Genehmigung der ÖrG vom· 21. De
zember 1967 verkauft. 

84, 5. Die Deutsche Erdöl A. G., Berlin 
(kurz DEA), war alleinige Gesellschafterin 
der "N ova" Mineralöl-V ertrie bsgesellschaft 
m. b. H. Nach Verschmelzung der Auf
fanggesellschaft "Anna" Erdölgcs. m. b. H. 
(für die inländischen Vermögemwerte der 
DEA) hat die ÖMV als alleinige Gesell
schafterin mit Beschluß der Generalversamm
lu~g vom 29. Feber 1960 die Firma in"Öster
reichische Mineralöl-Vertriebsgesellschaft m. 
h. H." geändert und mit Beschluß 'der Ge
neralversammlung vom 10. Oktober 1966 
den Gesellschaftsvertrag neu gefaßt und an 
die. Satzung der ÖMV angepaßt (Stamm
kapital 50.000 S). Die Gebarung dieser Ge
sellschaft wurde vom RH im gleichen Jahr 
geprüft (siehe Abs. 85). 

84, 6. Mit Bundesgesetz vom 30. Juni 
1965, BGBL Nr. 194, wurden die Anteils
rechte der "Martha" Erdöl Gesellschaft m. 
b; H. und der ÖROP Handels-Aktiengesell
schaft für österrcichische Rohölprodukte an 
die ÖMV übertragen, u. zw. die Anteils
rechte der "Martha" zu 100% und die Aktien 
der ÖROP zu 74% (die restlichen 26% sind 
stimmrechtslose Vorzugsaktien). Beide Ge
sellschaften, von denen die ÖRO~ inzwischen 
ihren Firmennamen in ELAN Mineralölver
trieb Aktiengesellschaft geändert hat, werden 
vom RH geprüft. 

Die ÖMV ist ferner Gesellschafterin der 
Österreichischen Rohöl-Verwertungs-Gesell
schaft m. b. H. mit 74% des Stammkapitals 
von 1,000.000 S (weitere Gesellschafter sind 
die Mobil Oil Austria AG und die SheH Austria 
AG mit je 13%). Die Gebarung dieser GesCIl. 
schaft wurde vom RH im gleichen Jahr ge
prüft (siehe Abs. 86). 
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Die ÖMV war zum 31. Dezember 1968 
weiters beteiligt an der 

Adria-Wien Pipeline Gesellschaft m. b. H. 
mit einer Stammeinlage von 51,000.000 S 
(= 51 %); 
Österrei chisch en Pi peline-Studiengesellschaft 
m. b. H. mit einer Stammeinlage von 
250.000 S (=25%); 

Österrcichischen Studiengesellschaft für 
Atomenergie Gesellschaft m. b. H. mit 
einer Stammeinlage von 120.000 S 
(= 1·85%); 

Erdölraffinerie Gesellschaft m. b. H. mit 
26% (eine Gründung im Zusammenhang 
mit dem AWP-Vertragspaket - Errichtung 
von zunächst einer· Raffinerie im Raume 
Wildon/Stmk.) . 

84, 7. Durch entsprechende Aufsehluß
tätigkeit und Umstellung zahlreicher Sonden 
auf Sekundärförderung gelang es der ÖMV, 
ihre Erdölförderung um 2·3 Mill. S jato zu 
halten. 

Die sicheren und wahrscheinlichen Erdöl. 
reserven in den von ihr bearbeiteten Feldern 
wurden von der ÖMV zum 31. Dezember 
1967 auf 24·7 Mil!. Tonnen geschätzt. 

Durch Zusammenlegung der Förderbetriebe 
Matzen-Auersthal (Südfeld 1959), Neusiedl
Mühlberg (Nordfeld 1966), umfangreiche Ra
tionalisierungsmaßnahmen wie insbesondere 
Automation der Gewinnungsstationen, Ein
satz moderner Geräte und moderner Arbeits
methoden, erreichte die ÖMV ziemlich gleich
bleibende durchschnittliche Forderkosten. 

Der Personalstand der Förderbetriebe sank 
vom 1. Jänner 1958 bis 1. Jänner 1968 um 
3426 auf 1892 (vorwiegend durch natürlichen· 
Abgang) Beschäftigte. 

84, 8. Der mit der Zusammenlegung der 
Förderbetriebe Matzen-Auersthal im Jahre 
1959 gegründete Erdgasbetrieb wurde nach 
dem letzten Stand der Technik ausgerüstet. 
Die Erdgaszentralstation mußte wegen des 
erhöhten Anfalles von Niederdruckgas (Erdöl
gas und Gasliftgas) in den Jahren 1961, 
1963 und 1965 erweitert werden, uin das 
Gas mit dem entsprechenden Druck (Kom. 
pression) in die Leitungen einspeisen zu 
können. 

In den letzten Jahren machten sich deut
liche Erschöpfungsanzeichen bei den Erd
gaslagerstätten bemerkbar. Zum 31. De
zember 1967 \\'urden die Vorräte mit 19·7 
Mrd. Nm3 davon 10·2 Mrd. Nm3 

Naßgas, das nur nach Maßgabe der Erdöl· 
förderung gewonnen werden kann - er
rechnet. 
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Um den steigenden Bedarf (Verbrauch 
1967: Verkauf 1·55 Mrd. Nm3+Eigen
verbrauch 0·25 Mrd. Nm3 - 1·80 
Mrd. Nm3 ; für 1975 geschätzter Verbrauch: 
2·65 Mrd. Nm3) decken zu können, 
hat die ÖMV Verträge über den Import von 
beträchtlichen Mengen sowjetischen Erdgases 
unter Dach gebracht. Damit hat die Ge
sellschaft rechtzeitig einen entscheidenden Bei
trag zur Versorgung von Industrie und Haus
halt mit Erdgas geleistet. 

84, 9. In den Jahren 1958-1967 hat 
der Bohrbetrieb über 1·2 Mill. Bohrmeter ab
geteuft, u. a. Ende 1967 die tiefste Bohrung 
Österreichs mit 6009 m beendet (Schönkirchen 
T 32; Erdgaslagerstätte größeren Umfanges 
angebohrt). 

Durch Reorganisation des Betriebes und 
Reduktion des Personals (vorwiegend durch 
natürlichen Abgang) gelang es, die Leistung 
je Bohrmannschaft zu steigern. 

Der Persona.Istand hat. sich vom 1. Jänner 
1958 bis 1. Jänner 1968 von 1576 auf 725 
Dienstnehmer vermindert; der durchschnitt
liche Stand des Bohrpersonals (technische, 
kaufmännische und administrative Angestellte 
inbegriffen) je Bohreinheit lag auch, 1968 
noch über dem von der Gesellschaft ange
strebten Stand. 

84, 10. Von 1959 bis 1961 ist der Netto
Umsatz (ohne Mineralölsteuer) von 1·93 
Mrd. Sauf 2·19 Mrd. S gestiegen, 
die Zahl der Belegschaftsmitglieder (die von 
1955: 9681 bis 1958: 10.605 gestiegen ist) von 
9976 auf 8881 Ende 1961 zurückgegangen. 

84, 11. Um die hohen Verarbeitungskosten 
in ihren alten Raffinerien zu senken - 1958 
betrieb die ÖMV fünf Raffinerien mit 1'9 Mill. 
jato Durchsatzkapazität - war schon 1957 
beschlossen worden, im Anschluß an die 
größte der alten Raffinerien in Schwechat 
eine neue moderne Raffinerie zu errichten. 

Im Dezember 1960 wurden die neue Rohöl
Destillationsanlage (RD I: 1·8 Mill. jato Durch
satzkapazit,ät), das Kraftwerk, die Benzin
Trennanlage, die Leichtbenzinwäsche sowie 
Petroleum- und Gasöllaugung in Betrieb ge
nommen. 

Im ersten Halbjahr 1961 folgten die ka
talytische Reforminganlage (Erzeugung von 
Superbenzin) und die Gasnachverarbeitung 
(Erzeugung von Flüssiggas), womit die erste 
Ausbaustufe ahgeschlossen war. Am 27 .• luni 
1961 wurde die neue Raffinerie feierlich cr
öffnet. 

Im Zentrallager wurde mit dem Ausbau 
der Lagerkapazität und der Weißprodukten
Abfüllstation hegonnen. 

In diesen Zeitr'aum fällt auch der Ab
schluß des Rahmenvertrages vom 22. Juli 
1960 zwischen ÖMV, RohÖI-Gewinnungs-A. G., 
Mobil Oil Austria A. G. und Shell Austria A. G., 
der zur Gründung der Österreichischen Rohöl
Verwertungs-Gesellschaft m. b. H. führte 
(ÖRG: siehe Abs. 86). 

84, 12. Von 1962 bis 1964 ist der Netto
Umsatz auf 2·93 Mrd. S gestiegen, 
die Zahl der Dienstnehmer nach einer geringen 
Zunahme im Jahre 1962 (~rhöhung der Zahl 
der Angestellten in der Raffinerie und in der 
Generaldirektion) auf 8128 (neuer Stichtag 
1. Jänner 1965) zurückgegangen. 

Zufolge des übel' die allgemeinen Erwar
tungen hinaus gestiegenen Mineralelprodukten
bedarfes war es notwendig geworden, die Ver
arbeitungskapazität zu erweitern und die 
neue Raffinerie mit Anlagen zu versehen, 
die es ermöglichen, den Produktenanfall besser 
mit den Markterfordernissen in Übereinstim
mung zl'f bringen sowie die Flexibilität der 
Raffinerie den wechselnden Bedürfnissen des 
Marktes anzupassen. 

Im Frühjahr 1963 wurde die katalytische 
Crackanlage (Benzingewinnung aus Gasöl 
oder - auf dem Umweg über die vorge
schaltete Feedprep-Anlage - aus Heizöl), 
im Sommer 1963 die Feedprep-Anlage (Er'
zeugung von Vakuumdestillat als Einsatz
produkt für den Catcracker und Bitumen 
aus Heizöl) in Betrieb genommen und die. 
Gasnachverarbeitungsanlage um eine Propan
Propylen-Trennkolonne erweitert (Propylen für 
die Kunststofferzeugung der benachbarten 
"Danubia" Petrochemie A. G., seit 1967 
"Petrochemie Schwechat A. G."). 

Im Herbst 1963 folgte die zweite Rohöl
Destillationsanlage (RD II: 2·0 Mill. jato 
Durchsatzkapazität) ; mit der Erhöhung der 
Kapazität der RD I auf 2·0 Mill. jato wurde 
eine Gesamt-Durchsatzkapazität für 4·0 Mill. 
jato Rohöl erreicht. 

~üt der Fertigstellung der bereits in Be
trieb gegangenen Anlagen und einiger Neben
anlagen war der Ausbau der zweiten Stufe 
der neuen Raffinerie 1964 beendet. 

Im Zentraltanklager wurden die Lager
kapazität weiter erhöht, die Weißprodukten
Abfüllstation vergrößert und der Bau des 
neuen Verwaltungsgebäudes abgeschlossen. 

84, 13. In den ,lahren 1965 bis 1967 ist oer 
Netto-Umsatz bis auf 3·76 lVfrd. S ge
stiegen, der Belegschaftsstand ging auf 7070 
Ende 1967 zurück. 

In diesen Jahren erfolgte der Bau des 
neuen Verwaltungsgebäudes in der Raffinerie, 
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der Ausbau de:; Schmiermittelbetriebes und gleichen Zeitraum wichtige Unternehmer
die Errichtung einer neuen Kesselwagen- entscheidungen, um deren Genehmigung durch 
Füllstelle für Heizöl. . die zuständigen Gremien des Eigentümers die 

Im Herbst 1967 wurde der Auftrag für die ÖMV lange Zeit hindurch ringen mußte. 
Errichtung einer Äthylen-Spaltanlagever- 84, 15. Ohne an den positiven Leistungen 
geben, die im Oktober 1969 den Betrieb auf- von Leitung und Belegschaft vorbeigesehen 
nehmen soll (Erzeugung von Äthylen für die zu haben, sah sich der RH zur kritischen 
Danubia Olefinwerke Ges. m. b. H., eine Erörterung nachstehender Sachverhalte ver
Gemeinschaftsgründung der Österreichischen anlaßt. 
Stickstoffwerke A. G. und der Badischen 84, 16. Die ÖMV hat in den Jahren 1959 
Anilin- & Soda-Fabrik A. G., und von Pro- bis. 1967 rund 5'9 Mrd. S .investiert. 
pylen und Butadien für die ÖSW). Der Schwerpunkt ihrer Investitionstätigkeit 

Neben dem Ausbau der Zwischentanklager lag in der Errichtung der neuen Raffinerie 
in der Raffinerie auf 600.000 m3 wurde die in Schwechat in den Jahren 1960-1964; die 
Lagerkapazität des Zentraltanklagers auf in diesen Jahren durchgeführten Investitionen 
495.000 m3 erhöht. betreffen nachstehende Betriebe: 

In diesen Zeitraum fällt auch der Abschluß 
des sogenannten AWP-Vertragspaketes (Zu
sammenarbeit der ÖMV mit den internatio
nalen Erdölgesellschaften ). 

Der Rahmenvertrag (ÖRG-Vertrag) vom 
22. Juli 1960, der im Zusammenhang mit der 
Lösung von Problemen aus dem Wiener 
Memorandum vom 10. Mai 1955 abgeschlossen 
worden ist, wurde von der ÖMV am 20. No
vember 1968 fristgerecht zum 31. Dezember 
1970 gekündigt. 

84, 14. In den Jahren 1959-1967 ergaben 
sich 1000·9 Mil!. S Gewinne (1959-1961: 
158'8 Mil!. S; 1962-1964: 426·1 Mill. S; 
1965-1967: 416·0 Mil!. S); unter Berücksichti
gung des Gewinnvortrages 1958 (1·3Mil!. S), 
der Rücklagendotierungen (ohne Abfertigungs

in Mrd. S in % 

Raffinerie Schwechat ..... 2·33 39·5 
Förderbetriebe ........... 1·60 27·1 
Zentraltanklager . . . . . . . . .. 0·71 12·0 
Erdgasbetriebe ........... 0·65 1l·0 
Bohrbetrieb .............. 0·31 5·3 
Generaldirektion .......... 0·14 2·4 
Übrige Betriebe .......... 0·16 2·7 --------

5·90 100·0 

Der RH hat die Prüfung der Investitionen 
wegen des Umfanges (5,9 Mrd. S) und 
des Zeitraumes (zehn Jahre) auf den Ver
arbeitungssektor abgesteckt und in diesem 
Rahmen mehrere Bauarbeiten und die Er
richtung einiger größerer Anlagenteile der 
neuen Raffinerie Schwechat untersucht. 

rücklage; 1959-1961: 10·OMiIl. S; 1962-1964: 84, 17. Einheitliche, alle· Bereiche um-
240·0 Mill. S; 1965-1967: 222·0 Mil!. S; fassende und für alle Stellen verbindliche 
zusammen 472·0 Mill. S) und der Dividenden- Investitionsrichtlinien fehlten. In den vom 
ausschüttungen (1959-1961: 150·0 Mill. S; RH geprüften Fällen waren Planung und Bau-
1962-1964: . 185·0 Mil!. S; 1965-1967: vorbereitung zumeist unvollständig, Präli-
195·0 Mill. S; zusammen 530·0 Mil!. S) ergibt minarerstellung und Präliminarüberwachung 
sich der Gewinnvortrag 1967 in Höhe von unzureichend. Die Ausschreibungs- und Be
rund 0·2 Mil!. S (65,2 Mill. S Bilanzgewinn stellvorgänge wurden nicht entsprechend der 
abzüglich 65·0 Mill. S Dividende). Im gleichen ÖNORM A 2050 gehandhabt. Die Prüfung der 
Zeitraum hat die ÖMV vorzeitige Abschrei- Investitionen war dadurch erschwert, daß die 
bungen in Höhe von 2257·3 Mill. S, Dotierun- Unterlagen mangels geschlossener Investitions
gen der Rücklage für Abfertigungen mit akten vielfach unvollständig waren und aus 
57·6 MiIl. S, Rückstellungen für Pensions- mehreren Abteilungen zusammengetragen wer
verpflichtungen von 82·7 Mill. Sund Aus- den mußten. 
schüttungen bzw. Rückstellungen von Erfolgs- Der Vorstand erklärte bemüht zu sein die 
prämien. an die Belegschaft in Höhe von Organisation zur Abwickl~ng von Bauvorh~ben 
161·7 Mll!. S (19?9-1961: 859·4+22·6+4·1+ .laufend zu verbessern; auf Grund der zur Be-
45·9 = 932·0 MIl!. S; 19~2-1964: 850·3+ friedigung der Markterfordernisse geforderten 
18·0+6·1+52'2 = 926·6 Mll!. S; 1~65-1967: oft sehr kurzen Fertigstellungstermine sei es 
547'6+17'0+72'5+~3'6 = 700·7 Mill. S), d. s. notwendig gewesen, Teilleistungen für Ein
zusammen 2559·3 MJIl. S, vorgenommen. richtungen mit langen Lieferzeiten vor abge-

Zur Vervollständigung des Bildes über die schlossener Detailprojektierung zu vergeben; 
Entwicklung der Gebarung der ÖMV im als privatwirtschaftliches Unternehmen halte 
Prüfungszeitraum wird angeführt, daß dieser sich die ÖMV bei Ausschreibung, Angebots
Unternehmung eine Reihe besonderer Auf- einholung, Angebotsöffnung, Angebotsbewer
lagen auferlegt wurde; außerdem fielen im tung, Preisverhandlungen nach Angebots-
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bewertung und Vergabe an die in der Privat
wirtschaft übliche Vorgangsweise, die nach
weislich dem Unternehmen finanzielle Vorteile 
bringe. 

Der Vorstand führte weiter aus, daß der 
Prüfungszeitraum eine äußerst dynamische 
Phase der ÖMV, vor allem auf dem Ver
arbeitungssektor, umschließe: in diese Periode 
falle die 1. und 2. Ausbaustufe von Raffinerie 
und Zentraltanklager und damit verbunden die 
Konzentration der Verarbeitung von früher 
5 auf I Raffinerie. Seiner Meinung nach sei 
es der Leitung der Gesellscha~t hoch anzu
rechnen, daß sie sich rechtzeitig zu einer tief
greifenden Planungs änderung und einer Ver
zweieinhalbfachung der ursprünglich geplanten 
Raffineriekapazität (1,6 Mil!. jato) entschloß, 
um mit der' explosiven Marktentwicklung, die 
auch vom Österreichischen Institut für' Wirt
schaftsforschung (Beilage NI'. 64 vom Oktober 
1960) nicht vorausgesehen worden war, 
Schritt zu halten. Die außerordentlichen 
Anforderungen an die mit der technischen 
Planung und Abwicklung befaßten Mitarbeiter, 
der erhebliche Zeitdruck und die Notwendig
keit der Einbindung der neuen Anlagen und 
Rohrleitungen in den laufenden Betrieb haben 
erhebliche Schwierigkeiten mit sich gebracht, 
sodaß die wichtigsten vom RH aufgeworfenen 
Beanstandungen hinsichtlich Bauvorbereitung, 
Ausschreibungs~ und Bestellvorgänge sowie 
Präliminarüberwachung unter diesen Aspekten 
zu beurteilen seien. 

84, 18. Für eine größere Investition hat 
die ÖMV in den Jahren 1960-1966 Bau
meisterarbeiten in der Höhe von 1l·2 Mil!. S 
in Auftrag gegeben, von denen nU:r rund 
6·0 l\fill. S = 53% im Wege einer beschränkten 
Ausschreibung, 5·2 Mill. S = 47 % mit An
schluß- oder Nachtragsaufträgen vergeben 
wurden. 

durchzuführen. Der RH vertrat den Stand
punkt, daß zumindest der I. Bauabschnitt 
ungeteilt auszuschreiben und zu vergeben 
gewesen wäre; er konnte sich der damaligen 
Ansicht einer Abteilung der ÖMV nicht an
schließen, "daß die Beschäftigung einer zweiten 
und anderen Firma jeder Arbeitsdurchführung 
abträglich wäre". Schließlich bemängelte der 
RH die Überschreitung des Bestellwertes 
der Hauptaufträge um 3·3 Mill. S (= 62%; 
ohne Lohnerhöhungen um 3·0 Mil!. S = 57%). 

84, 20. In einem anderen Fall wurde das 
Leistungsverzeichnis (acht Monate nach der 
vorangeführten Bestellung) nur an die Bau
firma A übermittelt, die hierauf ein Anbot 
über 9·9 Mill. S legte. Die Auftragserteilung 
erfolgte mit vier Bestellungen in kurzen Ab
ständen über zusammen 9·6 Mill. S. Begründet 
wurde die freihändige Vergabe an die Firma A 
insbesondere damit, daß diese bisher alle 
gleichartigen Arbeiten ausgeführt habe und 
in der Lage gewesen wäre, ohne Anrechnung 
einer Baustelleneinrichtung, diese Arbeiten 
zu den auf gleicher Basis wie Vorbestellungen 
errechneten Einheitspreisen, bei Gewährung 
eines Nachlasses von 3%, durchzuführen. 

84, 21. Die Überprüfung eines anderen 
Bauvorhabens (Schlußrechnung 4·9 Mill. S) 
ergab, daß durch die nachträglich gewährte 
Lohn- und Materialpreiserhöhung der mit der 
Durchführung beauftragte Billigstbieter (be
schränkte Ausschreibung, drei Bieter), der 
nicht zu Tagespreisen angeboten hat, um 
4'5% teurer war als der an zweiter Stelle 
gelegene Bieter. Mangelhafte Bauvorbereitung 
führte zu elf Nachtragsbestellungen, sodaß der 
Hauptauftrag (3,3 Mill. S) - nach Absetzung 
der Lohn- und Materialpreisbrhöhungen -
um 37 % und einschließlich deI' Regierechnun
gen um 65% überschritten wu~de. 

84, 19. Die Überprüfung einer in zwei 84, 22. Drei Bauvorhaben (Bestellwert 
Bauabschnitten durchgeführten Investition 4·1 Mill. S), die zusammen i ausgeschrieben 
(Bestellwert 5·3 Mill. S) zeigte, daß die Ver- worden waren, erhielt die Firma A, obwohl 
gebung der Erd- und Baumeisterarbeiten nur ihr Anbot um 8'6% bzw. naQh ersten Preis
für den I. Bauabschnitt auf Grund von drei verhandlungen um 17'4% teurer war als das 
beschränkten, in kurzen Zeitabständen vorge- des Billigstbieters (beschränkte:Ausschreibung). 
nommenen Ausschreibungen erfolgte. Für Die zuständige Abteilung der ÖMV hat an
. d d' A hr'b h d' B läßlich der ~,ustellung der Leistungsverzeich
Je eleSeI' ussc Cl ungen at 1e aU-nisse die Möglichkeit aufgezeigt, diese Leistun-
firma A das billigste Anbot gelegt. Die I 
Arbeiten für den H. Bauabschnitt erhielt gen von anreren Baufirmeq ausführen zu 
die Firma A etwa 112 Jahre später durch lassen. Zweir Monate später fi,nderte sie ihre 

Meinung und erklärte, es wäre zweckmäßiger, 
zunächst vier Auftragserweiterungen (ohne auch hiefür I die Firma Ai heranzuziehen. 
Wettbewerb; Bestellwert 1·8 Mill. S) mit der Drei Wochert darnach äußerte sie Bedenken 
Begründung, sie habe als Bestbieter die I ' 

Arbeiten des I. Bauabschnittes erhalten und hinsichtlich qer Leistungsfähigkeit des Billigst-
sich bereit erklärt, den neuen Auftrag trotz bieters. I' i 
inzwischen eingetretener Preiserhöhungen (die 84, 23. IIl! anderen Fällen (drei größere mit 
nachträglich von der ÖMV anerkannt wurden) Bestellwerten von 4'9/1'0/0·9 :Mill. S und drei 
zu gleichen Preisen abzüglich 3% Nachlaß kleinere um Ije 100.000 S) kritisierte der RH 

I : , I 
13* 

I 
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u. a. die unzureichende Planung, die in einem: tionsprogramm 1964) durch Kostenerhöhungen 
Fall zu einer 70%igen Erhöhung dei;) Haupt- bei den Hauptanlagen (+111·5 Mill. S) so
auftrages durch elf Nachtragsbestellungen wie durch die Errichtung zusätzlicher An
führte, daß die Zahl der zur Anbotlegung lagen, die im Raffinerieprogramm 1959 nicht 
eingeladenen Unternehmungen zu klein war, enthalten waren (+597·4 Mill. S), und die 
keine kommissionelle Eröffnung der Anbote damit verbundenen Erweiterungen der Hilfs
erfolgte, die Anbotfrist nicht von allen Bietern anlagen (+632·2 Mill. S) notwendig geworden 
eingehalten und nach Vorliegen der Anbote war. Dadurch sei es gelungen, die Raffinerie
Preisverhandlungen zur Erlangung von Preis- kapazität mehr als zu verdoppeln und gleich
nachlässen geführt wurden. In einem der zeitig die Flexibilität und die Produkten
Fälle stellte der RH fest, daß die drittvorletzte qualität wesentlich zu erhöhen. 
Teilrechnung um rund 908.000 S gekürzt 
worden war, weil die in der vorangegangenen 
von der Baufirma verrechneten Massen einer 
eingehenden Nachprüfung durch die zuständige 
Prüfabteilung der ÖMV (Sachbearbeiterwech
sel) nicht standgehalten haben, woraus sich 
eine Überzahlung von rund 512.000 S ergab, 
die durch Fakturenausgleich bereinigt wurde. 

84, 24. Die Überprüfung der von der 
ÖMV für Bauaufträge zugestandenen Preis
erhöhungen ergab u. a., daß wesentliche von 
den in der ÖNORM B 2111 festgelegten Voraus
setzungen für Preisberichtigungen fehlten, 
die ab einem bestimmten Stichtag gewährte 
Preiserhöhung für den Anteil Sonstiges über
höht war, sowie Preiserhöhungen mit Zu
stimmung der ÖMV auch für Anbote einer 
Baufirma erfolgten, die nach dem Stichtag 
(mit alten, nicht als solche deklarierten 
Einheitspreisen) gelegt worden waren (un
richtige Preisvergleiche). 

84, 25. Für bereits abgeschlossene Bau
arbeiten, denen Bestellungen in Höhe von rund 
32·7 1\fill. S aus den Jahren 1962-1967 zu
grunde lagen, fehlten nach den Feststellungen 
des RH bis zum Abschluß der örtlichen Ein
schau (Herbst 1968) die Schlußrechnungen; 
rund 73 % dieser Bestellungen waren länger 
als drei Jahre offen geblieben. Der RH 
empfahl der ÖMV, von den Bestimmungen der 
ÖNORM B 2110 Gebrauch zu machen, näm
lich die Abrechnungen selbst aufzustellen 
oder aufstellen zu lassen. 

84, 27. Die für die Errichtung einer im 
Raffinerieprogramm 1959 bereits enthalten 
gewesenen;· Anfang 1963 in Betrieb genom
menen Anlage direkt gebuchten Aufwen
dungen (ohne nachträgliche Umbuchungen) 
betrugen bis zum Jahre 1965 rund 108·3 Mill. S, 
d. i. eine Überschreitung des nach Heraus
nahme der Nebenanlagen (30'9 Mill. S) ver
bliebenen Präliminares 1962 (92 Mill. S ab
züglich 22 Mill. S für Lizenzen = 70 Mill. S) 
um 38·3 Mill. S = 55%. Zuzüglich ver
schiedener Umbuchungen und der Lizenz
gebühren erreichten die Gesamtkosten bis 
Ende 1966 rund 145 Mill. S (ohne Neben
anlagen und Behälter) .. 

Der RH kam zu der Feststellung, daß weder 
am Tag der Vergabe (15. Juli 1960) noch 
in den folgenden Monaten eine abgeschlossene 
Planung vorlag; acht Erweiterungsaufträge 
betrugen zusammen rund 14'5 Mill. S oder 
20% des ursprünglichen Auftrages für die 
Errichtung einer schlüsselfertigen Anlage, vor 
dessen Vergabe der technische Konsulent 
der ÖMV darauf hingewiesen hat, daß An
derullgswünsche nach der Vergabe. unter
bleiben sollten, weil. solche Änderungen er
fahrungsgemäß dem Bauherrn sehr teuer 
zu stehen kommen. 

Die auch zur Zeit der Vergabe noch unge
klärten Vorstellungen über Kapazität usw. 
waren die Ursache, daß insbesondere die 
Ausschreibung nicht entsprochen hat; die 
Entscheidung über die Verfahrensart auf 

84, 26. Im Verlauf des 1958 begonnenen, einer unvollständigen Wirtschaftlichkeitsbe
bis 1964 zum Großteil abgeschlossenen Aus- rechnung beruhte; die Vergabe zu· einem 
baues der neuen Raffinerie wurde das Raf- Zeitpunkt erfolgte, als weder die Anlagen
finerie-Präliminare jedes Jahres vorsorglich kapazität noch die Spezifikation der zu er
erhöht, sodaß sich bis auf einen verhältnis- bringenden Leistungen feststand; die ständigen 
mäßig geringfügigen Mehraufwand (durch Kür- Anderungswünsche der ÖMV die Fertigstellung 
zung des Präliminares 1965 auf 2017·6 Mill. S) beträchtlich verzögerten; der Bauaufwand 
in den Jahren 1965 und 1966 (Gesamtauf- (ohne Lizenzgebühr) das Präliminare 1962 
wand 2078·3 Mill. S bzw. 2092·3 Mill. S) unverhältnismäßig hoch überstieg. 
keine Überschreitungen des Gesamtprälimi-
nares ergaben. Der Vorstand hat Ende 1963 
dem Arbeitsausschuß des Aufsichtsrates be
richtet, daß die Erhöhung des Präliminares 
von ursprünglich 754·0 Mill. S für die erste 
Ausbaustufe (Investitionsprogramm 1959) auf 
2095·1 Mill. S für den Gesamtausbau (Investi-

14 

Der RH kam zu der Ansicht, daß im Hin
blick auf den langen Zeitraum zwischen Aus
schreibung (April 1959) bzw. Vergabe (Juli 
1960) und Fertigstellung (Anfang 1963) reich
lich Zeit gewesen wäre, diesem Vorhaben 
(normale Bauzeit 18 Monate) eine gründ-
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liehe Planung zugrunde zu legen, ohne wirt
schaftliche Verluste in Kauf nehmen zu 
müssen. 

84, 28. Im Rahmen der H. Ausbaustufe 
wurde im Herbst 1961 für eine Anlage jene 
Firma mit den Ingenieurarbeiten beauftragt, 
die in der I. Ausbaustufe eine ähnliche An
lage errichtet hat. Der RH kritisierte die frei
händige Vergebung, weil er die Begründung 
mit geringeren Ingenieurkosten wegen spiegel
bildlicher Ausführung - da ohne Ausschrei
bung nicht beweisbar - für nicht ausreichend 
hielt und überdies keine spiegelbildliche, son
dern letztlich eine von der ersten Anlage 
verschiedene gebaut wurde, sowie die erst 
rund ein Jahr nach der Beauftragung er
folgte Ausfertigung des Vertrages über die 
Durchführung von Ingenieurdienstleistungen 
und Einkaufsarbeiten. 

Bei dieser Anlage (direkt gebuchter Auf
wand bis 1965 rund 112·6 Mill. S) erfolgte 
die Bestellung ebenfalls auf Grund von noch 
nicht ausgereiften Plänen (Erstpräliminare 
1962: 65,0 Mil!. S; Präliminare 1965: 
95·5 Mil!. S); u. a. ergaben sich durch sechs 
Erweiterungen erhebliche Mehraufwendungen, 
der Fertigstellungstermin (Ende 1962) wurde 
um ein Jahr überschritten. Ab dem Jahre 
1963 war der Aufwand beträchtlich höher 
als der jeweilige Jahrespräliminarbetrag. 

Die Gesellschaft erklärte, die Präliminarien 
seien auf Grund von Kostenschätzungen der 
Ingenieurfirma erstellt. worden, der Gesamt
aufwand in der Regel erst }2-1 Jahr nach 
Erstellung der Präliminarien bekannt ge
worden. Inzwischen sei für Großbauvorhaben 
der Raffinerie eine Verbesserung der Prä
liminarüberwachung erfolgt. 

84, 29. An der Verrechnung der Ingenieur
gebühren fiel dem RH auf,· daß bei der Haupt
anlage für gesondert vergütete Leistungen ein 
Betrag verrechnet worden war, der beinahe 
so hoch ist wie der Festpreis für die Ingenieur
dienstleistungen und Einkaufsarbeiten des 
Hauptvertrages. Die Höhe dieser zusätz
lichen Zahlungen erwecken nach Ansicht des 
RH berechtigte Zweifel, ob die seinerzeitige 
freihändige Vergebung günstig war. Die ÖMV 
erklärte, die Höhe der bezahlten Ingenieur
gebühren entspreche ihren Erfahrungen; sie 
geben zu Zweifeln keinen Anlaß. 

84, 30. In weiteren fünf Fällen (aktivierter 
Aufwand 71·4 Mill. S; 2·5 Mill. S; 10·5 Mil!. S; 
145·7 Mill. S; 98·0 Mill. S) stellte der RH 
Präliminarüberschreitungen bzw. überziehun
gen der freigegebenen Mittel fest, die auf unge
nügende Planung und/oder unzureichende Prä
liminar- bzw. Kostenüberwachung zurück
zuführen sind. 

84, 31. Nach Beendigung der Arbeiten 
für die I. Ausbaustufe der neuen Raffinerie 
beauftragte die Gesellschaft Mitte 1961 ein 
Ingenieurbüro mit der Aufnahme, Bewertung 
und Organisation der Anlagen, weil nach 
Fertigstellung und Inbetriebnahme lediglich 
Globalsummen bekannt waren, eine Auf
teilung, die wegen der Verschiedenheit der 
Abschreibungs- und Feuerversicherungssätze 
dringend nötig war, jedoch mit dem eigenen 
Personal nicht gemacht werden konnte. Die 
Arbeiten, die auf die H. Ausbaustufe aus
gedehnt wurden, dauerten bis Ende 1965. 
Der RH bemängelte, daß die Anlagenorgani
sation erst nach Abschluß der I. Baustufe 
bzw. nach rund dreijähriger Bauzeit -
demnach zuerst Baudurchführung, dann Or
ganisation - und durch eine Fremdfirma, 
statt durch die eigene Organisationsabteilung 
erfolgte. Seiner Meinung nach mußte die Re
konstruktion der Anlagenwerte durch nach
trägliche Bearbeitung einer riesigen Zahl von 
(-zigtausend) Belegen über einige Jahre zu
rückliegender Bauvorgänge kostspieliger sein 
als eine sofortige Aufschlüsselung und Kon
tierung der Belege und ihre Erfassung auf ent
sprechend eingerichteten Baukonten. Die von 
der ÖMV gezahlten Honorare waren in Summe 
überhöht, wie eine vom RH durchgeführte 
Nachrechnung in Anwendung der Honorar
tabelle laut Ingenieurkammertarif ergab. 

84, 32. Mit Ausnahme bestimmter Fremd
leistungen und sogenannter Handeinkäufe ob
liegt die Beschaffung dem Zentraleinkauf der 
Gesellschaft (Kaufmännische Direktion - Res
sort Einkauf). Die jährlichen Bestellsummen 
bewegten sich in den Jahren 1959-1967 
zwischen 400 und 600 Mill. S (1962: 831 Mill. S); 
diese Zahlen geben ein Bild des großen Be
darfes der ÖMV. 

Der Empfehlung des RH, eine Zusammen
fassung der verschiedenen und mehrfach ge
änderten Einkaufsrichtlinien und Durchfüh
rungsbestimmungen zu veranlassen, beabsich
tigt die Gesellschaft laut ihrer Stellungnahme 
zu . entsprechen. 

84, 33. Auf dem Sektor der Beschaffung 
von Stahlbehältern und der zugehörigen Ober
flächenschutzarbeiten stellte der RH u. a. 
unzureichende Planung, ungenügende Vorberei
tung der Ausschreibungen, die nicht ÖNORM
gemäß erfolgten, sowie Verwendung von nicht 
entsprechenden Farb-Materia.Iien (von der 
ÖMV selbst beschafft) fest; die Folgen waren 
Nachtrags bestellungen, Kostenüberschreitun" 
gen sowie erforderlich gewordene Sanierungs
arpeiten zur Behebung eingetretener Anstrich
s·chäden. 

84, 34. Ähnliches stellte der RH auf dem 
Sektor der Beschaffung von Kesselwagen und 
der zugehörigen Oberflächenschutzarbeiten fest. 
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84, 35. In einigen der vom RH geprüften 
Beschaffungsfälle wurden keine bzw. eine 
zu geringe Anzahl von Konkurrenzofferten 
eingeholt. 

84, 36. Im Jahre 1963 gelang es der Ge
sellschaft, die Überbestände an Ersatzteilen 
lind Hilfsmaterialien beträchtlich abzubauen; 
bis 1965 erfolgte eine weitere Senkung der Be
stände, der 1966 eine Zunahme folgte. Diese 
Zunahme und der Rückgang der Umschlags
häufigkeit im Jahre 1967 veranlaßten den 
RH zu der Empfehlung, auch weiterhin durch 
genauere Dispositionen der Bedarfsträger und 
deren Überwachung den durchschnittlichen 
Lagerbestand, die Bevorratungsdauer und da
mit die Lagerkosten zu senken. Nichtgängige 
Materialien wären, soweit sie nicht Ersatz
teile sind, die' aus Sicherheitsgründen bereit
liegen müssen, ehestens abzustoßen. 

84, 37. Vom 31. Dezember 1958 bis zum 
31. Dezember 1967 sind die Personalstände 
der ÖMV von 10.605 (8332 Arbeiter und 
2273 Angestellte) auf 7070 Beschäftigte (4806 
Arbeiter und 2264 Angestellte) zurückge
gangen, das ist eine Abnahme um rund 33 %. 
Der RH stellte fest, daß die 1958 begonnene 
Reduktion des sehr großen Personalüber
hanges auf Grund von Interventionen im 
Jahre 1959 eingestellt und durch eine -
in Österreich allgemein geübte - Beschränkung 
des Personalabbaues vornehmlich auf den 
mehr oder weniger natürlichen Abgang (vor
wiegend Alters- oder Frühpension) ersetzt 
wurde, welche Maßnahme der Gesellschaft be
trächtliche Mehraufwendungen verursachte. 
Die damit zusammenhängende teilweise Auf
nahmesperre war für die ÖMV auch insofern 
von Nachteil, als dadurch eine Überalterung 
der Belegschaft und ein gewisser Mangel an 
jungen, physisch voll einsetz baren Arbeits
kräften eintraten. 

Der Vorstand verwies in seiner Stellung
nahme u. a. auf die Unruhen, die im Zu
sammenhang mit der Stillegung von Kohlen
bergbauen in Deutschland, England, Belgien 
und Frankreich entstanden; die schwierige 
Konzentration der Raffinerieproduktion und 
die Stillegung der vier alten Raffinerien wären 
ohne wesentliche Unruhen in der Beleg
schaft möglich gewesen, was auf wohlüber
legte und behutsame Maßnahmen zurück
zuführen sei. Die gewaltigen Personalpro
bleme, vor denen die ÖMV nach der Sowjet
verwaltung stand, konnten nicht nur unter 
juridischen Aspekten behandelt werden. Die 
Vorgangsweise des Vorstandes habe in indu
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84, 38. Eine vom RH vorgenommene Aus
wertung der internen Statistiken der Gesell
schaft über den Altersaufbau der Belegschaft 
zeigte von 1958 bis 1968 eine Erhöhung des 
Durchschnittsalters von 38 auf 42 bei den 
Angestellten (1. Jänner 1968: 53 % über 
40· bzw. 19% über 50 Jahre alt) und von 
39 auf 44 bei den Arbeitern (1. Jänner 1968: 
56% über 40 bzw. 25% über 50 Jahre alt). 
Diese Entwicklung, insbesondere eine Folge 
der teilweisen Aufnahmesperre, fand der RH 
bedenklich. Die bisher von der Unterneh
mungsleitung verfolgte Personalpolitik der 
Einschränkung des Personalabbaues auf den 
sogenannten natürlichen Abgang hat sich für 
die Unternehmung auch finanziell ungünstig 
ausgewirkt. 

Der Vorstand bemerkte dazu, in Teil
bereichen wie z. B. in der Raffinerie Schwechat 
habe sich in der Zwischenzeit eine Besserung 
der Altersstruktur (durch Neuaufnahmen im 
Zusammenhang mit der Produktionserwei
t~rung) ergeben. 

84, 39. Der RH ermittelte eine sehr hohe 
Belastung des Direktlohnes (reiner Arbeits
lohn einschließlich Erschwernis-, Vorarbeiter
und ähnlicher Zulagen; in strenger Aus
legung dieses Begriffes) mit Lohnnebenkosten 
im Jahre 1967 mit rund 126% (ohne die 
sonstigen Sozialbeiträge, freiwilligen Pensions
zuschüsse usw., die mit 15% angenommen 
werden können). De~ Vorstand erklärte dazu, 
daß abgesehen von der Übernahme der vor 
1955 bestandenen Lohnstruktur betriebs- und 
branchenbedingte Eigenarten für die Höhe 
der Lohnnebenkosten maßgebend seien. 

84, 40. Unter Berücksichtigung der (1967) 
im Durchschnitt in den Lohngruppen III -VIII 
um 18-37 % höheren Koll,ektivvertragslöhne 
für die erdölgewinnende und die erdölver
arbeitende Industrie läßt sich für die Arbeiter 
der ÖMV eine bessere Bezahlung um 33-50% 
gegenüber den durchschnittlichen Kollektiv
vertragslöhnen der Industrie errechnen. 

84, 41. Die Einstufungen in die kollektiv
vertraglichen Lohngruppen (ab zweite Hälfte 
1967 wurde die Lohngruppe VI in VI-VIII 
erweitert und günstigere Einstufungsmerk
male festgelegt) haben sich wie folgt ver
ändert: 

Lohngruppen 1959 

I-III ........... 18·9 
IV-V ........... 65·5 
VI-VIII. . . . . . .. 15·6 

1966 
in % 

7·7 
59·0 
33·3 

1968 

6·8 
53·5 
39·7 

striellen Kreisen Österreichs und anderen Obwohl sich die Einstufungsmerkmale auf 
Ländern uneingeschränkte Anerkennung ge- Grund kollektivvertraglicher Vereinbarungen 
funden. I bis zweite Hälfte 1967 nur geringfügig ge-
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ändert haben, ist schon bis 1966 eine ge
wichtige Verschiebung von den niedrigeren 
zu den höheren Lohngruppen festzustellen, 
die auf höhere technische Anforderungen 
infolge der zunehmenden Automation und 
Technisierung allein nicht zurückgeführt wer
den kann. 

84, 42. Der RH stellte fest, daß die von 
der ÖMV 1958 errichtete Zentralwerkstätte, 
die vornehmlich den Reparatur- und Instand
haltungsarbeiten und der Erzeugung spezi
fischer Geräte z. B. der Bohrindustrie, die 
von Kontraktorfirmen nicht durchgeführt wer
den können, dienen sollte, wegen der vor
handenen Überkapazität und des Personal
überhanges in den letzten Jahren eine mit be
trächtlichen Verlusten verbundene Eigener
zeugung (Lagerbehälter, Stahlkonstruktionen 
usw.) aufgebaut hat. Der Vorstand bemerkte 
dazu, daß wegen des ungleichmäßigen An
falles der Reparatur- und Instandhaltungs
arbeiten durch die Übernahme von Füllar
beiten eine möglichst gleichmäßige Auslastung 
erreicht werden sollte. Durch die übernahme 
der Behälterfel'tigung seien seiner Ansicht 
nach nicht nur Verluste vermieden, sondern 
Verbesserungen des Gebarungserfolges nach
weislich erzielt worden. Er könne sich daher 
der Meinung des RH, für diese FeItigung 
Kontraktoren heranzuziehen, um beträcht
liche Verluste zu vermeiden, nicht anschließen. 
Der RH vertritt den Standpunkt, daß eine 
künstliche Beschäftigung über einen längeren 
Zeitraum, die nicht der qualitativen Mann
schaftshaltung dient, abzulehnen ist. Ein 
solcher Beschäftigtenüberhang kommt teuer 
zu stehen und verschlechtert die '\Vettbe
werbsfähigkeit. Unter der Voraussetzung einer 
betriebswirtschaftlich richtigen Personalpolitik 
wären durch Heranziehung von Kontraktor
firmen Verluste zu vermeiden gewesen. Schließ
lich vertritt auch der RH den Grundsatz, 
daß eine Gutsart nur dann selbst hergestellt 
werden soll, wenn sie auf dem Beschaffungs
markt nicht zu annehmbaren Bedingungen 
eingekauft werden kann (siehe auch Abs. 79, 7, 
Trauzl-Werke AG.). 

84, 43. Eine vom RH vOrgenommene Gegen
überstellung der Gliederung der Angestellten 
nach Verwendullgsgruppen (ÖMV: 24,7% in 
der V. und 7,3% in der VI. Verwendungs
gruppe), der Kollektivvertrags-Mindestgehälter 
(ÖMV: im Gesamtdurchschnitt um rund 42% 
höher) und der durchschnittlichen Brutto
Monatsgehälter der ÖMV zu den entsprechen
den Werten der österreichischen Industrie 
ergab per 1. Jänner 1967 für die Angestellten 
der ÖMV in den Verwendungsgruppen lI-VI 
auf die Kollektivvertrags-Mindestgehälter der 
Industrie (Chemie) bezogen eine bessere Be-

zahlung Um 22-35% (21-35%) und im 
Gesamtdurchschnitt um 51 % (48%). 

84, 44. Die freiwilligen Sozialaufwenclungen 
haben ein sehr hohes Ausmaß erreicht. Der 
RH sah sich daher veranlaßt, auf die Gefahr 
der Überhöhungen hinzuweisen, zumal bis
her freiwillige soziale Aufwendungen zwangs
läufige und besondere freiwillige sozi9'le Lei
stungen einzelner Betriebe von heute zu all
gemeinen Forderungen von morgen werden 
können. 

84, 45. Der Personalaufwand ist von 1959 
bis 1967 um rund 50% gestiegen; unter Be
rücksichtigung der Abnahme der durlJhschnitt
lichen Personal stände im gleichen Zeitraum 
um rund 30% ergibt sich eine Nettosteigerung 
um 114%, der eine Zunahme der Brutto
erlöse um nur 88% gegenübersteht. 

84, 46. Die überprüfung der mit leitenden 
Angestellten abgeschlossenen Pensionsverträge, 
die in wesentlichen Punkten den V orstands
verträgen nachgebildet sind, ergab, daß, von 
Einzelfällen (NeueinsteIlungen) abgesehen, die 
gemäß § 2 Ziffer 2 der Geschäftsordnung er
forderliche Zustimmung des Arbeitsausschusses 
des Aufsichtsrates nicht eingeholt worden 
war; ebenso fehlte die Zustimmung für die 
Musterverträge (Richtlinien) und deren 
Änderungen (§ 2 Ziffer 7 der Geschäftsord
nung). Entgegen der Meinung des Vor
standes vertritt der RH den Standpunkt, 
daß der Abschluß eines Pellsiollsvertrages 
bei aufrechtem Dienstverhältnis eine Erwei
terimg des Dienstvertrages ist und daher in 
sinngemäßer Auslegung des § 2 Ziffer 2 der 
Geschäftsordnung der Zustimmung des Ar
beitsausschusses des Aufsichtsrates bedarf, 
wenn der .Tahresbezug 200.000 S übersteigt. 

84, 47. Bei den Vorstandsverträgen stellte 
der RH einige seiner Ansicht nach wesens
fremde Bestimmungen bzw. eine dem Aktien
gesetz nicht entsprechende Klausel fest. Eine 
Verlängerung des Vorstands vertrages durch 
den hiefür zuständigen Arbeitsausschuß sollte 
nicht einige Monate vor der Verlängerung 
des Vorstandsmandates durch den Aufsichts
rat erfolgen. 

84, 48. Gemäß § 7 der Satzung setzt sich 
der Aufsichtsrat aus mindestens acht und 
höchstens zwanzig von der Hauptversamm
lung gewählten Mitgliedern zusammen. Ent
sprechend dem Kräfteverhältnis und den Vor
schlägen der im Nationalrat vertretenen politi
schen Parteien (§ 9 Abs. 2 ÖIG-Gesetz) be
stand der Aufsichtsrat der ÖMV zuletzt aus 
19 Mitgliedern; dem gemäß § 10 der Satzung 
und § 8 der Geschäftsordnung für den Auf
sichtsrat gebildeten Arbeitsausschuß gehören 
7 Aufsichtsratmitglieder an. Der RH ist 
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der Meinung, daß eine geringere Anzahl von 
Mitgliedern des Aufsichtsrates· ausreichen 
würde, um seine gesetzliche Funktion wahr-· 
zunehmen, zumal er dem Arbeitsausschuß 
ohnehin den Großteil seines Beschluß- bzw. 
Zustimmungsrechtes übertragen hat. 

84, 49. Die ÖMV hat die Anzahl der Auto
busse für den Werksverkehr in den Jahren 
1960-1967 (von 107 auf 88 Fahrzeuge) 
vermindert, dies jedoch nur zu Lasten der 
von der ÖMV verpflichteten Privatunter
nehmer ; der Stand der eigenen Fahrzeuge 
wurde dagegen erhöht. Der RH stellte eine 
beträchtliche Unterbeschäftigung der Autobus
lenker fest. Die von einem Konsulenten auf
gezeigte Möglichkeit, Kontraktorfirmen zu be
schäftigen, wurde hier nicht ausgeschöpft. 
Die Gesellschaft wies auf schlechte Erfah
rungen hin, die sie mit Autobuskontraktor
filmen gemacht habe. Der RH ist der An
sicht, daß die nur für Teilgebiete vorge
nommene Heranziehung von Autobuskontl'ak
torfirmen einer Lösung im Sinne des Kon
sulenten nicht entsprechen konnte. 

84, 50. Auf Grund der unzureichenden 
Auslastungder der Generaldirektion zuge
teilten Personenkraftwagen (ein Drittel unter 
25.000 km Jahresleistung) empfahl der RH, 
zur Rationalisierung des PKW-Einsatzes die 
Möglichkeit der Verwendung einer Sprech
funkanlage zu überprüfen. 

84, 51. Der vom Vorstand der ÖMV auf 
Grund wirtschaftlicher Untersuchungen für 
notwendig gehaltenen Verlegung eines Be
triebes (Rationalisierungs- bzw. Einsparungs
möglichkeiten an Personal) hat der Auf
sichtsrat (1961) die Zustimmung versagt. 
Die Abstandnahme von der Verlegung dieses 
Betriebes kostete die ÖMV bis einschließlich 
1967 rund 24 (Variante I) bis 29 Mill,. S 
(Variante n des eingeholten Gutachtens). 
Der Aufsichtsrat erklärte, inzwischen seien 
neue Lagerstätten aufgeschlossen worden, deren 
Ausdehnung auch heute noch· nicht fest
stehe, und es müssen für die Zwecke der 
Speicherung von Erdgas eine Reihe von 
Bohrungen abgeteuft werden; alles dies in 
einem Umkreis von etwa 5 km vom jetzigen 
Standort, der somit in solange gerechtfertigt 
scheine, was allerdings weder dei: Aufsichts
rat noch der Vorstand im Jahre 1961 wissen 
konnte. Er führte weiter aus, daß er auf 
Grund seiner - vom Eigentümer verfügten -:
Zusammensetzung seinen Entscheidungen zum 
Nutzen des Unternehmens auch noch andere 
Gesichtspunkte, z. B. sozialpolitische oder 
lokalpolitische, zugrunde lege, was kein N ach
teil sei. Die Mehrheit des Aufsichtsrates 
wäre der Auffassung gewesen, daß der be
triebswirtschaftlich richtig errechneten Ein-
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sparung Negativposten gegenüberstanden, die 
zwar im Augenblick nicht zu beziffern waren, 
die aber unter Umst,änden ein Mehrfaches der 
errechneten Ersparnis hätten ausmachen kön
nen. 

84, 52. Die der Finanziellen Direktion 
eingegliedert gewesene Organisationsabteilung 
wurde mit dem Ausscheiden ihres Leiters 
Ende 1964 aufgelöst. Zur Zeit der Einschau 
bestanden eine dei' Finanziellen Direktion 
unterstellte Revisionsabteilung und eine der 
Administrativen . Direktion unterstellte Be
triebstechnische Kontrollabteilung, die einen 
sehr eingeschränkten Aufgabenkreis hatten 
und überdies ressortgebunden waren. Der 
RH wies darauf hin, daß gemäß § 3 lit. f 
der Geschäftsordnung die Kontrolle des Ge
samtunternehmens in die gemeinsame Kom
petenz des Vorstandes fällt. Er empfahl, eine 
zentrale, dem Vorstand unmittelbar unter
stellte (Stabsabteilung) Revisionsabtei1ung ein
zurichten und im Hinblick auf den engen Zu
sammenhang zwischen Revision und Orga,ni
sation eine entsprechende Organisationsabtei
lung aufzustellen. Der Vorst.and el'klärte, 
er werde .die Empfehlung des RH erwägen. 

84, 53. Die auf Grund der Betriebsrech
nung der ÖMV erstellten Betriebsergebnisse 
besitzen nach Ansicht des RH geringen Aus
sagewert. EI' empfahl daher, auf eine Kosten
rechnung mit möglichst echten Kosten- und 
Verrechnungswerten überzugehen. 

84, 54. Für Prüfuugs- und Beratungskosten 
hat die ÖMV im Prüfungszeitraum erheb
liche Beträge ausgegeben. Der RH empfahl, 
der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit von 
Gutachten und Beratungen noch mehr als 
bisher vor ihrer vertraglichen Festlegung be
sonderes Augenmerk zuzuwenden und die be
stehenden Konsulenten- und Beratungsüber
einkommen auch auf die Angemessenheit des 
Honorars entsprechend nachzuprüfen. 

84, 55. Zur Stabilisierung der inländischen 
Rohölförderung wurde die heimische Pro
duktion zu Beginn des Berichtszeitraumes 
stark gedrosselt. Da sich jedoch die Nach
frage nach Mineralölprodukten von Jahr zu 
Jahr erhöhte, hat die ÖMV im Jahre 1959 
begonnen, Rohöl aus dem Aus1and zu be
schaffen. Die. eingeführten Rohölmengen :
wie auch die inländische Förderung - wurden 
zum Großteil ab dem Jahre 1961 i~ Rahmen 
der ÖRG-Verträge verarbeitet. 

84, 56. Die ÖRG-Verträge bestehen aus 
einem in Erfüllung des "Wiener Memoran
dum" vom 10. Mai 1955 zwischen ÖMV einer
seits und Mobil Oil Austria AG (MOBIL), 
She11 Austria AG (SHELL) und der Rohöl
Gewinnungs-AG (RAG) - an der MOBIL und 
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kurrenzdruck und langjährigem Fehlen einer 
eigenen Vertriebsorganisation ihre Position 
auf dem österreichischen Markt durch ihre 
Verkaufspolitik ständig zu verbessern. 

Der Trend zum Superbenzin hielt an, die 
am 1. Dezember 1966 wirksam gewordene, 
seit Jahren geforderte Herabsetzung der Mine· 
ralölsteuer für zu Heizzwecken verwendetes 
Gasöl (Ofenheizöl) wirkte sich günstig aus, 
bei den Heizölumsätzen hat sich in den letzten 
Jahren eine Verschiebung zu den leichteren 
Sorten ergeben. 

Die Durchschnittserlöse je Tonne sind mit 
wenigen Ausnahmen (z. B. Heizöl) zufolge 
des ständig wachsenden Druckes der übrigen 
Mineralölfirmen von 1961 bis 1967 gesunken. 
Die steigenden Erlöse für Schmieröl wurden 
durch Umschichtung zu höherwertigen Pro· 
dukten erzielt. 

84, 59. Der Erwerb der Anteilsrechte der 
"Martha" Erdöl Gesellschaft m. b. H. (100%) 
und der ÖROP Handels.Aktiengesellschaft 
für österreichische Rohölprodukte (74%; 
Firmenname in ELAN Mineralölvertrieb Ak· 
tiengesellschaft geändert) im Jahre 1965 er· 
möglichte es der ÖMV, einen größeren Markt· 
anteil für sich zu sichern. Durch einen 
verstärkten Ausbau insbesondere des Tank. 
stellennetzes sollte es der ÖMV möglich sein, 
sich auf dem österreichischen Markt erfolgreich 
durchzusetzen. 

SHELL mit je 50% beteiligt sind - ander· 
seits am 22. Juli 1960 abgeschlossenen Rahmen. 
vertrag mit acht Beilagen (Gesellschaftsvertrag 
über die Errichtung der Österreichischen Roh· 
öl.Verwertungs·Gesellschaft m. b. H., Wien 
(ÖRG); fünf Durchführungsverträge; Kosten· 
rechnungsschema für die Verarbeitungskosten; 
Schiedsvertrag) und fünf. Anhängen (ver. 
schiedene Spezifikationen). In den ÖRG· 
Verträgen verpflichteten sich insbesondere die 
RAG und die ÖMV, das gesamte von ihnen 
in Österreich geförderte Rohöl (abzüglich 
der Ablöselieferungen), und Jeder Vertrags. 
partner, das von ihm importierte Rohöl 
(mit Ausnahme der russischen Gegenlieferun. 
gen u. a. m.) an dieÖRG zu einem fest· 
gesetzten Preis zu veräußern. Durch den 
im Vertrag festgesetzten Verrechnungspreis 
ergeben sich einerseits aus der Veräußerung 
des Rohöls an die ÖRG beträchtliche Ge. 
winne, an denen die Partnerfirmen insbeson· 
dere mit den Importmengen beteiligt sind, 
und anderseits rechnerisch weit überhöhte 
Selbstkosten für die Produkte aus der Primär· 
destillation und aus der Weiterverarbeitung. 
Zu ihren Selbstkosten hat die ÖRG die ihr 
zur Verfügung stehenden Röhölmengen zum 
Zwecke der Primärdestillation an die ÖMV, 
MOBIL und SHELL nach einem bestimmten 
Schlüssel zu verkaufen. Die Verfügung über 
das Rohöl war außerdem bis einschließlich 
1963 durch Ablöselieferungen an die UdSSR 
in Erfüllung des Staatsvertrages 1955 einge. 
schränkt gewesen. 84, 60. Gemäß Preisregelungsgesetz 1950 

und seinen N ovellierungen wurden die Raf. 
84, 57. Inden ÖRG.Verträgen ist weiterfinerieabgabepreise für eine Reihe von Mineral. 

festgelegt, daß die ÖMV, die MOBIL und die ölprodukten vom BM f. Handel und Wiederauf· . 
SHELL die von ihnen in der PrimärdestiIlation bau im Jahre 1955 festgesetzt; für jene Pro. 
des vertragsmäßig gebundenen Rohöles er· dukte, die seit 1955 in das Erzeugungs. 
zeugten Topprodukte zu ihren jeweiligen programm neu aufgenommen wurden, ergingen 
Selbstkosten an die ÖRG zu veräußern haben; weitere Preisbescheide. Kalkulationen oder 
diese Topprodukte werden von der ÖRG im sonstige Unterlagen für die Ermittlung der 
Verhältnis 74: 13 : 13 an ÖMV, MOBIL und Raffinerieabgabepreise konnte die ÖMV nicht 
SHELLzu ihren Selbstkosten verkauft, die sich vorlegen. 
aus dem Durchschnitt der Kosten, zu welchen 
die ÖRG die Topprodukte erworben hat, 84, 61. Die Lief'erung von Erdgas erfolgte 
zuzüglich Spesen (ohne Gewinnzuschlag) er. in den Jahren 1959-1968 zum überwiegenden 

Teil an die Wiener Stadtwerke und an die 
geben. Diese Regelung bedeutet zufolge der Niederösterreichische Gasvertriebs.Aktien. 
niedrigeren Verarbeitungskpsten in der moder· 
nen ÖMV.Raffinerie gegenüber jenen in den gesellschaft (NIOGAS) sowie an die Steirische 
veralteten Raffinerien der Partnerfirmen eine Ferngas Gesellschaft m. b. H. Für die in den 
Begünstigung derselben zu Lasten der ÖMV. Lieferverträgen festgesetzten Preise konnte 
Der Rahmenvertrag wurde von der ÖMV die ÖMV. keine Kalkulationen vorlegen. Die 
zum 31. Dezember 1970 gekündigt. Gesellschaft erklärte, daß der Erdgaspreis 

nicht von den Selbstkosten der Erdgas. 
84, 58. Die Verkäufe von Mineralölproduk. gewinnung und Erdgasaufbereitung abhänge 

ten sind von 1·4 Mill. t oder 997 Mill. S im - was vom RH auch nicht behauptet wurde -, 
Jahre 1959 auf 3·9 Mill. t oder 2·8 Mrd. S sondern vom inländischen Energiepreisniveau 
im Jahre 1968 gestiegen, insbesondere durch und von der Wirtschaftspolitik. Damit wurde 
die Zunahme des Bedarfes an Fahrzeug. aber nach Ansicht des RH das Fehlen von 
betriebsstoffen und an Heizöl. Der Gesell. Kalkulationen oder sonstigell. Preisgrundlagen 
schaft ist es gelungen, trotz steigendem Kon· nicht aufgeklärt. Die Gesellschaft führte 
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weiter aus, daß der fixierte Preis letztlich für Wien.Pipeline(AWP)·Verträgen ihren Nieder· 
die noch tragbaren Grenzkosten der Erdgas. schlag gefunden hat. Die wesentlichsten Teile 
gewinnung und .aufbereitung bestimmend sei. des AWP.Vertragspaktes sind der' Syndikat. 
Dazu meinte der RH, daß diese Beurteilung vertrag vom 6. Juli 1967 mit den Anhängen 
ohne entsprechende Kostenrechnung bzw. A WP·Gesellschaftsvertrag, Durchsatz· und 
Kalkulation nicht möglich sei. Transportvertrag mit der TAl" (Deutsche 

84, 62. Für die Anlaufzeit vom 1. Juni 1957 Transalpin Ölleitung) und A WP·Mindest~ 
bis 31. Mai 1967 erhielt die NIOGAS einen verpflichtungen; die Vereinbarungen über 
Einführungsrabatt, der zusammen mit einer Produktenkäufe und Lohnverarbeitung vom 
Beihilfezahlung für den Ausbau des Erdgas. 6. Juli 1967; das Memorandum vom 6. Juli 
leitungsnetzes 588 Mill. S erreichte. 1967 über die Grundsätze für die Errichtung 

von neuen Raffinerien in Österreich. 
84, 63. Der Verzicht der ÖMV auf die 

Anwendung der vertraglich festgelegten Wert. Den AWP.Verträgen kommt für die öster. 
sicherungsklausel in den Lieferverträgen bis reichische Erdölindustrie eine sehr große 
Mitte 1967 (erste Erhöhung der Erdgaspreise Bedeutung zu. Aus diesem Grund haben die 
wäre schon im Jahre 1962 möglich gewesen) Verhandlungen vor Abschluß der Verträge 
verursachte der Gesellschaft einen Mehrein. ein lebhaftes allgemeines Interesse gefunden. 
nahmenentfall von rund 270 Mill. S. Die Kritik richtete sich vornehmlich dagegen, 

daß die ÖMV trotz einer Mehrheitsbeteiligung 
84, 64. Seit 1959 liefert die ÖMV Propylen von 51 % in den wesentlichen Fragen der 

für die Kunststofferzeugung (Daplen) an die Geschäftspolitik keinen entsprechenden Ein. 
Petrochemie Schwechat AG (vormals Danubia· fluß hat, weil die Geschäftsführung allc 
Petrochemie AG, seit 1969 im Alleinbesitz wichtigen Angelegenheiten an den Aufsichtsrat 
der Österreichischen Stickstoffwerke AG) in heranzutragen hat, dessen Entscheidungen 
verhältnismäßig bescheidenen Mengen. Nach darüber einer qualifizierten Mehrheit von 75% 
Fertigstellung der Äthylenspaltanlage - Ende bedürfen; die gleiche Mehrheit ist in solchen 
1969 - sind die Lieferungen von Äthylen Angelegenheiten auch für Beschlüsse der 
und Propylen sowie Butadien an die "Danu. Generalversammlung erforderlich. 
bia" Olefinwerke Ges. m. b. H, (Gemeinschafts. 
gründung der ÖSW mit der Badischen Anilin. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser 
& Soda.Fabrik Aktiengesellschaft) bzw. an Verträge können erst nach mehrjähriger Er· 
die ÖSW vorgesehen. fahrung beurteilt werden. 

Weitere Produktionsmöglichkeiten für pe. 84, 66. Um die Berichterstattung möglichst 
trochemische Einsatzstoffe werden von der zeitnahe zu gestalten, hat der RH den Vor· 
ÖMV untersucht. Die ÖMV strebt eine Beteili. stand eingeladen, die wirtschaftliche Ent· 
gung an der lukrativeren Verarbeitung der wicklung in den der örtlichen Prüfung folgen. 
Rohstoffe an. den Jahren ergänzend darzustellen. Dieser im 

September 1969 nachgereichte und d.aher vom 
Der RH ist der Meinung, daß die ÖMV RH nicht geprüfte Überblick ist in den nach. 

durch die spät in Angriff genommene Erweite· stehenden Absätzen dargestellt. 
rung der Produktion auf den aussichtsreichen 
Sektor Petrochemie in die ungünstige Lage des 84, 67. Mit Rücksicht darauf, daß die 
Rohstofflieferanten abgedrängt worden ist. vom RH durchgeführte Einschau die Zeit 
Die Gesellschaft erklärte dazu, daß sie nach bis zum 31. Dezember 1968 umfaßte, in der 
Abschluß des Staatsvertrages vorerst dring. Zwischenzeit aber bis zum heutigen Zeitpunkt 
liehe Aufgaben, wie die Schließung der ver· eine Reihe von Feststellungen des RH durch 
alteten Raffinerien und den Bau der neuen die zeitliche Entwicklung eine neue Betrach· 
Groß raffinerie Schwechat, zu bewältigen hatte. tungsweise ermöglicht, erklärte der Vor· 
Erst damit sei in Verbindung mit der Sicherung stand: 
der hiefür erforderlichen Rohölmengen durch "Der Vorstand hat einen Zehnjahresplan 
den Abschluß der AWP.Verträge (1967) die erstellt, welcher unter anderem Investitions. 
Basis für eine petrochemische Produktion vorhaben und die Rentabilität derselben im 
geschaffen worden. Hinblick auf die voraussichtliche Marktent. 

84, 65. Zur Sicherung der Versorgung der wicklung enthält. Hiebei wurde besonders 
Raffinerie mit Import.Rohöl sowie um die versucht, der Anregung des RH zu folgen und 
steigenden Importe von Mineralölprodukten durch genauere Vorschauen und Planungen 
zu bremsen und den Absatz der Inlanderzeu· die Projekte besser zu umreißen. Es muß aber 
gung zu sicheru, sah sich die ÖMV veranlaßt, darauf hingewiesen werden, daß auch in 
mit den am österreichischen Markt tätigen Zukunft zu erwarten ist, daß die tatsächliche 
internationalen Ölgesellschaften eine Zu· Bedarfsentwicklung über die geschätzte Be· 
sammenarbeit einzugehen, die in den Adria· darfserwartung zum Teil hinausgehen wird 
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und so wiederum Anlaß zu Änderungen von 85, 3. Auf Grund des Bundesgesetzes vom 
Kapazitäten während der Projektierung und 26. Juli 1946, BGBL Nr. 168/1946, über die Ver
Errichtung von Anlagen, die oft mehrere staatlichung von Unternehmungen in Verbin
Jahre dauern, geben kann. Es wird Aufgabe dung mit der Verordnung vom 3. Oktober 1946, 
des Vorstandes sein, diese Fälle möglichst BGBL Nr. 199/1946, gingen die inländischen 
gering zu halten, vermeiden werden sie sich Aktiven und Passiven der DEA, somit auch die 
jedoch auch in der Zukunft nicht lassen. Beteiligung an der "Nova" auf die "ANNA" 

Auf dem Sektor der Petrochemie hat die Erdöl-Gesellschaft m. b. H. über. Diesewurde 
ÖMV A. G. zwischenzeitig ihre Bemühungen durch den Verschmelzungsvertrag vom 
fortgeführt, mit einer Reihe namhafter Unter- 10. Feber 1956 mit der "Südostdeutschen 
nehmen künftige Produktionsprogramme abzu- Ferngas AG" nunmehr "Österreichischen Mi
stimmen mit dem Ziel, diese in fest umrisseneneralölverwaltung Aktiengesellschaft" ver
und vertraglich festgelegte Vorhaben zu ver- einigt. Mit Beschluß der Generalversammlung 
wandeln. Hiebei ist es Aufgabe des Unter- vom 3. März 1960 erfolgte die Umbenennung 
nehmens, auf die Interessen der Öster- in Österreichische Mineralöl-Vertriebsgesell
reichischen Stickstoffwerke A. G. insofern schaft m. b. H. (kurz VG). Am Stammkapital, 
Rücksicht zu nehmen, als die Österreichische welches seit der Schillingeröffnungsbilanz wm 
Industrieverwaltungs-Ges. m. b. H. das Ziel 1. Jänn~! 1967 unverändflrt 50.000 S beträgt, 
verfolgt, die beiden Unternehmen gesellschafts- 'i&t die OMV mit 100% beteiligt. 

rechtlich nahezubringen. 85, 4. Die VG ist in die ÖMV organisatorisch 
Die Ausfü~rungen des RH hinsichtlich der vollkommen eingegliedert. Sie besitzt keine 

~ersonalent~cklu.ng wurden v~m V. orstand eigenen Betriebsräume und beschäftigt kein 
emgehend .dIs~utIert. Er vertrlt~ dIe ~u.f- eigenes Personal; die Geschäfts- und Ver
fassung, .bm weIterer ~ erfolgun!S s~mer PolItIk waltungsarbeiten werden von Bediensteten der 
das .Optlmum zu erzI~len;. dIe m der Raf- ÖMV in deren Geschäftsräumen durchgeführt. 
finene Schwechat bereIts emgetretene Verbes- Die zwei Geschäftsführer sind leitende Ange
serung der Altersstruktur ist darauf zurückzu- stellte der Muttergesellschaft. 
führen. 

Der Vorstand hat sich seit Ende der Ein
schau des RH durch die Installation einer 
Datenverarbeitungsanlage der dritten Gene
ration ein zeitgemäßes Instrument geschaffen, 
mit dessen Hilfe ein exakterer, den si~h stets 
ändernden Bedürfnissen der Gesellschaft ent
sprechender Datenbestand für Aufgaben der 
Planung, der Kostenrechnung, diverser 
Optimierungsfragen sowie technisch-wissen
schaftlicher Art zeitnahe verfügbar ist." 

Österreichische Mineralöl· 
Vertriebsgesellschaft m. b. H., 
Wien 

85, 1. Gleichzeitig mit der Prüfung der Ge
barung der ÖMV hat der RH im Jahre 1968 
die Gebarung der Ö'sterreichischen Mineralöl
Vertriebsgesellschaft m. b. H. (lOO%ige Toch
tergesellschaft der ÖMV) erstmals geprüft. 

85, 2. Die Gesellschaft, die laut Eintragung 
vom 12. April 1908 im Register des Kreis- als 
Handelsgerichtes Wien er Neustadt unter der 
Bezeichnung Petroleum-Versand-Grubel'bauer 
& Co. Ges. m. b. H., Neunkirchen, gegründet 
worden W1U, hat mit der Sitzverlegung nach 
Wien im Jahre 1914 ihren Firmennamen in 
Petroleum-Versandgesellschaft m. b. H., 'Wien, 
geändert. Seit der übernahme der (}eschäfts
anteile durch die Deutsche Erdöl AG, Berlin 
(DEA), im Jahre 1939 wurde die Unternehmung 
als "Nova" Mineralöl-Vertrie bsgesellschaft 
m. b. H., Wien, weitergeführt. 

85, 5. Bis zur ~'iufnahme ihrer eigentlichen 
Geschäftstätigkeit im Jahre 1960 hat die VG 
nur ein ihr gehöriges, an die damalige ÖROP 
Handelsaktiengesellschaft für österreichische 
Rohölprodukte verpachtetes Grundstück ver
waltet. Bis dahin verfügte die ÖMV über keine 
eigene Vertriebsgesellschaft, was ihr im Hin
blick auf die Raffineriekunden Direktliefe
rungen an Letztverbraucher erschwerte. Durch 
die Aktivierung der VG konnten diese Kunden 
mit einer von der Muttergesellschaft bis zu 
einem gewiE'sen Grad unabhängigen Verkaufs
politik beliefert und insbesondere das Schmier
mittelgeschäft zu über den Raffinerieabgabe
preisen liegenden Verkaufspreisen abgewickelt 
werden. 

85, 6. Die Umsätze der VG sind von rund 
68.735 t oder 43'4 Mill. S im Jahre 1961 (erstes 
volles Geschäft&jahr) auf rund 185.169 t oder 
124,5 Mill. S im Jahre 1967 gestiegen. 

85, 7. Die VG hat seit dem Jahre 1960 
schrittweise den Vertrieb von Sch miermitteln 
für den Inlandsbedarf und den Westexport 
sowie die Belieferung von Großkunden mit Heiz
öl übernommen. Die Belieferung der VG mit 
ÖMV-Produkten erfolgte zu von der Mutter
gesellschaft festgesetzten Verrechnungspreisen. 

85, 8. Die Exportmarktbearbeitung wa.r 
nicht einheitlich organisiert, ein gezielt.es 
Marketing fehlte. Der RH empfahl daher, eine 
intensivere Marktbearbeitung insbesonder:e für 
den, Schmiermittel-Westexport über entspre-
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chende Vertretungen zu veranlassen. Die Ge
schäftsleitung der VG erklärte, sie habe im 
vergangenen Jahr zwecks intensiverer Markt
bearbeitung für den Schmiermittel-Westexport 
einen Vertretungsvertrag mit einer Ham
burger Firma abgeschlossen sowie die Produk
tenpalette erweitert, um den Absatz in den bis
herigen Marktgebieten zu erhöhen und in neue 
Märkte einzudringen. 

85, 9. In den Jahren 1957 bis 1959 hatte die 
VG nur Einnahmen aus der bereits erwähnten 
Verpachtung ihres Grundstückes. Mit Beginn 
der Verkaufstätigkeit im Jahre 1960 ergaben 
sich Warenerlöse von rund 8·0 Mill. S, die bis 
1967 auf rund 124·5 Mill. S stiegen. 

85, 10. Die Reingewinne der Jahre 1957 bis 
1964 (zusammen rund 1·0 Mill. S) wurden 
jeweils auf neue Rechnung vorgetragen. Auf 
Grund des Ende 1965 mit Wirkung vom 
1. Jänner 1965 abgeschlossenen Gewinn- und 
Verlustausschließungsvertrages, der zum 31.De
zember 1967 einvernehmlich wieder aufgelöst 
wurde, hat die VG in den Jahlen 1965 bis 1967 
zusammen 14·4 Mill. S an die Muttergesellschaft 
überrechnet. 

85, 11. Im April 1966 hat die außerordent
liche Generalversammlung der VG mit Wir
kung vom 1. .länner 1966 erstmals einen Auf
sichtsrat bebtellt, der sieh in den Jahren 1966 
und 1967 aus sechs Mitgliedern zusammen
setzte. Nach Ansicht des RH ist weder eine 
gesetzliche noch eine wirtschaftliche Not
wendigkeit für die Bestellung eines Aufsicl).ts
rates gegeben. Durch die vollständige (finan
zielle, organisatorische und wirtschaftliche) 
Eingliederung der VG (weder eigenes Per
sonal noch eigene' Betriebsräume) in die 
Muttergesellschaft erscheint eine Kontrolle der 
Geschäftsführung . durch einen Aufsichtsrat, 
der sich zudem aus dem früheren General
direktor der ÖMV als Vorsitzenden, den vier 
Vorstandsmitgliedern und einem leitenden 
Angestellten der Muttergesellschaft zusammen
setzt, entbehrlich. 

Österreichische Rohöl
Verwertungs-Gesellschaft 
m. b. H., Wien 

86, L Im ,T ahre 1968 hat der RH auch noch 
die Gebarung einer weiteren Beteiligungs
gesellschaft der ÖMV, der Österreichischen 
Rohöl-Verwertungs-Gesellschaft m. b. H_ (kurz 
ÖRG), zur gleichen Zeit erstmals geprüft; 
diese Gesellschaft war zur Erfüllung des Me
morandums über die Ergebnisse dcr Be
sprechungen zwischen Mitgliedern der öster
reichischen Bundesregierung und den Bot
schaftern ihrer Königlichen Britischen Majestät 
und der Vereinigten Staaten von Amerika vom 
10. Mai 1955 ("Wiener Memorandum") ge
gründet worden. 

217 

86,.2. Auf Grund eines Rahmenvertrages 
vom 22. Juli 1960 zwischen der Österreiehischen 
Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft, Wien 
(ÖMV), der Rohöl-Gewinnungs~Aktiengesell
schaft, Wien (RAG), der Mobil Oil Austria 
Aktiengesellschaft, Wien (MOBIL), und der 
Shell Austria Aktiengesellschaft, Salzburg 
(SHELL), erfolgte die Gründung der ÖRGmit 
Gesellschaftsvertrag vom 28. Juli 1960 und der 
EIntragung im Register des Handelsgerichtes 
Wien. Am Stammkapital der Gesellschaft von 
1,000.000 S waren von der Gründung bis zum 
Abschluß der Prüfung die ÖMV mit 74%, 
MOBIL und SHELL mit je 13% beteiligt .. 

86, 3. Gesellschaftszweck ist der nicht 
auf Gewinn gerichtete Kauf u.nd Verkauf von 
Rohöl und seinen Derivaten. Die Organe der 
ÖRG sind die Geschäftsführer (der Vorstand) 
und die Generalversammlung. Der Vorstand 
besteht aus sech" von der Generalversammlung 
gewählten Geschäftsführern, u. zw. vier auf 
Vorschlag der ÖMV und je einer auf Vorschlag 
der MOBIL und der SHELL. Zur Vertretung 
der Gesellschaft ist je einer der auf Vorschlag 
der ÖMV bestellten Geschäftsführer entweder 
gemeinsam mit dem auf Vorschlag der MOBIL 
oder gemeinsam mit dem auf Vorschlag der 
SHELL bestellten Geschäftsführer berechtigt. 

86, 4. Nach Außerkrafttreten des Rahmen
vertrages und der Durchführungsverträge kann 
der Gesellschaftsvertrag von jedem Gesell
schafter jederzeit unter Einhaltung einer drei
monatigen Kündigungsfrist aufgekündigt wer
den. 

86, 5. Das ÖRG-Vertragswerk besteht aus 
einem in Erfüllung des "Wiener Memorandum" 
vom 10. Mai 1955 zwischen der ÖMV einerseits 
und MOBIL, SHELL und RAG - an der 
MOBIL und SHELL mit je 50% beteiligt 
sind - andererseits am 22. Juli i960 abgeschlos
senen Rahmenvertrag mit 8 Beilagen (Gesell
schaftsvertrag über die Errichtung der ÖRG; 
fünf Durchführungsverträge ; Kostenrechnungs
schema für die Verarbeitungskosten; Schieds
vertrag) und 5 Anhängen (verschiedene 
Spezifikationen) sowie 8 Zusatzvereinbarungen 
vom 22. Juli 1960 zum Rahmenvertrag. 

86,6. Gemäß Rahmenvertrag haben ÖMV 
und RAG das gesamte in Österreich geförderte 
Rohöl - mit Ausnahme einer allfälligen die 
Raffineriekapazitäten übersteigenden Rohöl
förderung, über die frei verfügt werden kann
ausschließlich an die ÖRG zu veräußern. Für 
alle Vertragspartner besteht die Verpflichtung, 
das gesamte importierte Rohöl an die ÖRG zu 
liefern. Falls die verfügbare inländische Rohöl
förderung die . vereinbarten Verarbeitungs
kontingente übersteigt, wurde die quoten
mäßige Lieferverpflichtung mit 74% für die 
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ÖMV und 26% für die RAG festgesetzt. Sind 
ÖMV oder RAG nicht in der Lage, ihre quoten
mäßige Lieferverpflichtung mit inländischem 
Rohöl zu erfüllen, ist die Fehlmenge vom 
anderen Partner zu decken. Den Lieferver
pflichtungen stehen entsprechende Abnahme
verpflichtungen der ÖRG gegenüber. 

86, 7. Die ÖRG hat für die Rohöllieferun
gen, frei Lieferstelle Lager Lobau, einen im 
Rahmenvertrag festgesetzten fixen Rohölpreis 
zu bezahlen; die Transportselbstkosten sowie 
allfällige Verpumpungskosten ab Lager Lobau 
bis zur verarbeitenden Raffinerie gehen zu 
Lasten der Raffineriegesellschaft. Einzelheiten 
bezüglich der Preis- und Lieferbedingungen des 
inländischen Rohöls sind in den Durch
führungsverträgen enthalten. 

86, 8. Für die Primärdestillation des der 
ÖRG zur Verfügung stehenden Rohöls sind 
die Raffinerien der Vertragspartner in einer 
bestimmten Reihenfolge heranzuziehen. 

86, 9. Soweit die der ÖRG zur Verfügung 
stehenden Mengen inländischen Rohöls nicht 
ausreichen, um ihren Rohölbedarf zur Ver
arbeitung zu decken, sind ÖMV, MOBIL und 
SHELL berechtigt, an ÖRG zur Verarbeitung 
geeignetes, importiertes Rohöl im Verhältnis 
ihrer Kapitalbeteiligung zu liefern bzw. durch 
ihre Konzerngesellschaften liefern zu lassen. 
Für den Fall, daß es der ÖRG nicht gelingt, 
ihren gesamten Bedarf an Importrohöl zu dem 
im Rahmenvertrag festgelegten Preis zu er
halten, sind weitere Vorgangsweisen festgesetzt. 

86, 10. Die ÖRG hat die ihr zur Verfügung 
stehenden Rohölmengen zum Zwecke der Pri
märdestillation an die ÖMV, MOBIL und 
SHELL zu ihren Selbstkosten zu verkaufen. 
Die näheren Bedingungen sind in den Durch
führungsverträgen und in den zugehörigen 
Anhängen enthalten. 

86, 11. Die Raffineriegesellschaften sind ver
pflichtet, die von ihnen in der Primärdestil
lation erzeugten Topprodukte zu ihren je
weiligen Selbstkostenpreisenan die ÖRG zu 
verkaufen, die aus den Einstandspreisen für 
Rohöl, den Transportkosten vom Lager Lobau 
zur Raffinerie und den Verarbeitungskosten 
der Raffinerie laut Kostenrechnungsschema 
sowie aus den Verlusten durch Schäden am 
Rohöl und Topprodukt, die aus nicht ver
sicherten Gefahren den Raffinerien erwachsen, 
zu errechnen sind; die von der ÖMV verrechen
baren . Verarbeitungskosten dürfen eine be
stimmte Obergrenze nicht überschreiten. 

86, 12. Der Verkauf der Topprodukte durch 
die ÖRG hat im Verhältnis von 74: 13 : 13 an 
ÖMV, MOBIL und SHELL zu durchschnittli
chen Selbstkostenpreisen zu erfolgen. Die 

Selbstkosten sind die Kosten, zu welchen ÖRG 
die gesamten Topprodukte erworben hat, zu
züglich ihrer Spesen, die keinen Gewinnzu
schlag enthalten dürfen. 

86, 13. Der Rahmenvertrag enthält auch 
Bestimmungen über den Abschluß der Durch
führungsverträge und über die Ansprüche der 
Vertragspartner auf bestimmte Kapazitäten an 
den bereits bestehenden und den noch zu er
richtenden Anlagen für die Weiterveredelung 
der Topprodukte. 

86, 14~ Die ÖMV ist verpflichtet, auf. 
Grund von halbjährlich zu vereinbarenden 
Spezifikationen an SHELL und MOBIL be
stimmte Mengen Fertigprodukte zu Meist
begünstigungspreisen und -bedingungen zu ver
kaufen, wobei für SHELL und MOBIL im 
gleichen Umfang Abnahmepflicht besteht. 

86, 15. Jeder Vertragspartner ist berechtigt, 
bei Verkäufen der Fertigprodukte an Dritte 
eine unabhängige· Preispolitik zu verfolgen. 

86, 16. Weitere Vertragspunkte enthalten 
Bestimmungen über die Laufzeit des Rahmen
vertrages (bis 31. Dezember 1970 mit Ver
längerung um je weitere fünf Jahre, wenn 
nicht mindestens zwei Jahre vor Vertrags
ablauf gekündigt wird), über die vorzeitige 
Vertragsauflösung, über die Bestellung eines 
Schiedsgerichtes zur Beilegung von Streitig
keiten, über die Einholung von Sachverständi
gengutachten für technische oder wirtschaft
liche Fragen und über die alljährliche Prüfung 
der Verarbeitungskosten der Raffinerien 
Floridsdorf, Kagran und Schwechat sowie 
der Spesen der ÖRG durch einen Wirtschafts
prüfer auf Kosten der ÖRG, den Vertrags
beitritt der ÖRG und der ÖMW (Österreichische 
Mineralölwerke Gesellschaft m. b. H., an der 
MOBIL und SHELL mit je 50% beteiligt sind, 
Eigentümerin der Raffinerie Lobau) u. a. m. 

86, 17. Der Wirksamkeitsbeginn des Rah
menvertrages und der zugehörigen Durch
führungsverträge wurde mit 1. Jänner 1961 
festgesetzt. 

86, 18. Die Geschäftstätigkeit der ÖRG 
umfaßte somit den Rohöleinkauf und den 
Verkauf des Rohöls an die Raffinerien der 
Vertragspartner zur Verarbeitung sowie den 
Kauf der Topprodukte der Raffinerien nach 
erfolgter Primärdestillation und den. Verkauf 
der Topprodukte an die Vertragspartner zur 
Weitervetarbeitung bzw. zum Vertrieb. 

86, 19. Die Rohölumsätze der ÖRG sind 
von 1·75 MiJI. t oder 1·07 Mrd. S im 
Jahre 1961 auf 3·72 Mil!. t oder 2·27 Mrd. S 
im Jahre 1966 gestiegen; im Jahre 1967 war 
durch Transportschwierigkeiten bei den Roh
ölimporten ein leichter Rückgang auf 
3·66 Mil!. t oder 2·25 Mrd. Seingetreten. 
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86, 20. Die Umsätze mit Topprodukten Österreichische Industrie. 
sind dementsprechend von 1·67 Mill. t oder verwaltungs·Gesellschaft m. b. H., Wien (öIG) 

1'17 Mrd. S (1961) auf 3·69 Mill. t oder 87. Laut Gesetzesauftrag hat der RH gemäß 
2·57 M~d. S (1966) gestiegen bzw. auf § 11 Abs. 1 RH· Gesetz 1948, BGBI. Nr. 144, 
3·6~. Mill. t oder 2·52 Mrd. S (1967) die Richtigkeit der Jahresrechnung 1967 der 
zuruckgegangen. Österreichischen Industrieverwaltungs-Gesell-

86, 21. Eine vom RH auf Grund der schaft m. b. H., Wien, auf Grund des Wirt
Ergebnisse der vom Wirtschaftsprüfer durch. schaftsprüferberichtes über die vorgenom
geführten Prüfungen der Verarbeitungskosten mene Prüfung des Jahresabschlusses zum 
der Raffinerien Kagran (MOBIL), Floridsdorf 31. Dezember 1967 und durch Einsicht
(SHELL) und Schwechat mit Zentraltanklager nahme in die Rechnungsbücher, -belege und 
Lobau (ÖMV) sowie der Spesen der ÖRG sonstigen Behelfe sowie durch Einholung von 
vorgenommene Gegenüberstellung der je Tonne Aufklärungen geprüft. Dabei konnte fest· 
verarbeitetes Rohöl "ÖRG.anrechenbaren Ver- gestellt werden, daß keine Einwendungen gegen 
arbeitungskosten für die Primärdestillation" die Behandlung des Rechnungsabschlusses 
ergab aus den entsprechend dem Rahmen. gemäß §§ 32 und 35 des Gesetzes vom 6. März 
vertrag mit den Durchschnittspreisen von der 1906, RGBI. Nr. 58, über Gesellschaften mit 
ÖRG durchgeführten Verkäufen der Top- beschränkter Haftung. bestehen. Anläßlich 
produkte an die Vertragspartner beträchtliche der Überprüfung durch den Rechnungshof 
Kostenerhöhungen für die ÖMV (in den letzten gegebene Anregungen versprach die Geschäfts
Jahren über 23 Mill. S p. a.), denen die ent- leitung zu berücksichtigen. 
sprechenden Kostenminderungen für Mobil 
und Shell gegenüberstehen. 

86, 22. Vom Verwaltungsaufwand (1961: 
rund 1·0 Mill. S; 1967: rund 1·7 Mill. S) für 
~ie nicht auf Gewinn ausgerichtete Tätigkeit der 
ÖRG entfiel in den geprüften Jahren mehr als 
die Hälfte auf die Honorierung der mit der 
Prüfung der Verarbeitungskosten der Primär
destillation, der Selbstkosten für die Benzin
Weiterveredelung und der ÖRG.Spesen beauf
tragten Wirtschaftsprüfer. 

86, 23. Zur Durchführung der Verwaltungs. 
arbeiten standen der ÖRG vier Angestellte 
(zwei von der ÖMV und je einer von Mobil 
und Shell delegiert) und eil). Arbeiter (im 
direkten Vertragsverhältnis zur ÖRG) zur 
Verfügung. Die laufenden Bezüge, deren Ab
rechnung bei der ÖRG erfolgte, gingen zu 
Lasten der ÖRG, während außerordentliche 
Zahlungen, wie z. B. Jubiläumsgelder u. a. m., 
von den Stammfirmen der vier Angestellten 
aufgebracht wurden. Auf Grund der nur 
vorübergehenden Dauer der Tätigkeit der 
ÖRG wurde vereinbart, daß die Angestellten 
nach Abschluß ihrer Aufgaben von den Stamm· 
firmen zurückübernommen werden. 

86, 24. Die ÖRG hat einen Großteil ihres 
Stammkapitals als Festgelder veranlagt. Nach 
Ansicht des RH wäre eine günstigere Veran· 
lagung, z. B. in Wertpapieren (Pfandbriefe 
usw.), möglich gewesen. 

86, 25. Im Hinblick auf die insbesondere 
durch den Abschluß der A WP(Adria. Wien· 
Pipeline)-Verträge geänderten wirtschaftlichen 
Verhältnisse hat die ÖMV mit gleichlautenden 
Schreiben vom 20. November 1968 an ihre 
Vertragspartner den Rahmenvertrag zum 
3l. Dezember 1970 gekündigt. 

Vereinigte Österreichische 
Eisen. und Stahlwerke AG. 

(VÖEST); Ersuchensprüfung 

88. Während der Arbeiten am Ergebnis 
der 1967 durchgeführten Einschau richtete der 
Bundesminister für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen am 5. Mai 1969 an den 
RH ein Ersuchen gemäß § 1 Abs. 4 des RH· 
Gesetzes 1948, BGBI. NI'. 144. Gegenstand 
des Ersuchens war die Prüfung der kosten· 
rechnerischen Auswirkung von unterschied
lichen Alpineerzanteilen im Möller der VÖEST
Hochöfen auf Grund dort durchgeführter 
Versuche. 

Eine Kommission hat die örtliche Prüfung 
am 19. Mai begonnen und am 4. Juni durch 
Überreichung eines vorläufigen Prüfungs
ergebnisses an den Vorstand beendet. Nach 
Einlangen der Stellungnahme des Vorstandes 
am 17. Juni und deren Berücksichtigung hat 
der RH am 19. Juni 1969 dem Bundesminister 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
im Sinne der zitierten Gesetzesstelle das 
Ergebnis der Überprüfung mitgeteilt. Eine 
Darstellung des Ergebnisses im TB unterblieb 
in Wahrung des Betriebs· und Geschäfts
geheimnisses. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
für Finanzen 

a) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1967 

Creditanstalt-Bankverein 

89, l. Die rechtlichen Verhältnisse der 
Creditanstalt.Bankverein (CA-BV) haben sich 
seit der letzten Einschau des RH im Jahre 
1958 (siehe TB 1958 Abs. 685-707) nicht 
wesentlich geändert. Die Beteiligung des 
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Bundes am Grundkapital ist mit 60% gleich- auf 21.177 Mill. S gestiegen und erreichte 
geblieben. Die Wahl der Mitglieder des Ende 1968 24.914 Mill. S. Der Bilanzumfang 
Aufsichtsrates sowie die Bestellung und Ab- hat damit etwas stärker zugenommen als bei 
berufung von Vorstandsmitgliedern haben seit der Österreichischen Länderbank AG (149%). 
1959 nach den Bestimmungen des Bundes- Auch das Größenverhältnis der beiden Banken 
gesetzes vom 22. Juli 1959, BGBI. Nr. 173, hat sich leicht von 1: 1·47 auf 1 : 1·54 zugunsten 
zu erfolgen. der CA-BV verschoben. Der Grund hiefür 

liegt in der stärkeren AUsweitung des Hypo-
89, 2. Wie schon bei früheren Prüfungen thekenbankgeschäftes, das von der Österreichi

von Kreditunternehmungen (siehe TB 1966, sehen Länderbank AG nicht betrieben wird. 
2. Teil, Abs. 96, 5 und 6) hat der RH auch Die iin Vergleich zu den übrigen Aktienbanken 
anläßlich der Prüfung bei der CA-BV die und Bankiers überdurchschnittliche Steigerung 
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit des Er- des Geschäftsumfanges ist nicht zuletzt auch 
satzes des noch in Geltung stehenden Kredit- eine Folge des Ausbaues des. Zweigstellen
wesengesetzes vom 25. September 1939, und Filialnetzes. Der Oharakter der CA-BV 
DRGBI. NI'. I S. 1955, durch ein Kredit- als Universalbank hat sich im geprüften Zeit
wesengesetz österreichischer Prägung betont. raum nicht geändert. 
Im Jahre 1969 hat die Bundesregierung dem 
Nationalrat den Entwurf eines neuen Kredit- 89, 6. In den letzten Jahren erfolgten, nach 
wesengesetzes vorgelegt. Auskunft der CA-BV über Initiative einer 

ausländischen Bank, zum Jahresultimo (zwi-
89, 3. Die OA-BV hat in den Jahren 1961 schen 27. und 31. Dezember) Belastungen und 

bis 1966 den gemäß dem "Kontrollabkommen Gutschriften in beträchtlicher Höhe, die bis 
über qualitative und quantitative Kredit- 7. Jänner des folgenden Jahres wieder rück
.maßnahmen auf dem Gebiete des Kredit- gebucht wurden. Eine Verzinsung dieser 
wesens der Banken und Bankiers" vom Beträge war nicht vorgesehen. Die OA-BV 
25. April 1957 in der jeweiligen Fassung ein- erklärte, daß sich diese Transaktionen im 
zuhaltenden Kreditplafond zeitweise über-· Rahmen des üblichen Devisenarbitrage
schritten und auch den vorgeschriebenen geschäftes ergeben hätten. Nach Ansicht des 
Hundertsatz der liquiden Mittel nicht immer RH dienten sie auch der Verbesserung des 
erfüllt. Diese Abweichungen vom Kredit- Bilanzbildes. 
kontrollabkommen W9,ren nur auf die Teil-
nahme der Bank an Sonderkreditaktionen 89, 7. Die CA-BV veranlagt ihre Geld-
zurückzuführen, die im öffentlichen Interesse mittel in erster Linie durch Gewährung von. 
lagen und deshalb auf Grund einer Sonder- Krediten an die "Sonstigen Schuldner" der 
genehmigung des BM f. Finanzen bei der Bank, d. s. alle Schuldner, die nicht Kredit
Berechnung des Kreditvolumens und der institute sind. Diese Kredite machten Ende 
Liquidität außer Ansatz bleiben durften. 1966 7617 Mill. S (36% der Bilanzsumme) 

aus, um 3978 Mill. S oder 109% mehr als Ende 
89, 4. Die OA-BV hat die gemäß den 1958. Vergleichsweise ist von 1958 bis 1966 

Kundmachungen der Oesterreichischen N atio- diese Bilanzpost bei der Länderbank . um 
nalbank zu haltenden Mindestreserven vor 81 %, das Ausmaß der Kredite bei allen Aktien
allem in den Jahren 1959, 1963 und 1964 banken um 108%, das gesamte Kreditvolumen 
offenbar wegen der damaligen hohen Liquidität aber um 212% gestiegen. Bemerkenswert 
des Kreditapparates, die infolge der geringen ist, daß auch in der Zeit von 1966 bis 1968 die 
Nachfrage nach Krediten im Inland und der Zuwachsraten dieser Kredite bei der CA-BV 
noch beschränkten Möglichkeit der kurzfristi- mit 2'9% und bei der Länderbank mit 5,5% 
gen Veranlagung überschüssiger Liquidität beträchtlich hinter der Zunahme der gesamten 
im Ausland nicht entsprechend verringert Schilling- und Fremdwährungskredite an in
werden konnte, sehr beträchtlich überschritten. ländische Kunden außer an Banken um 
Nur in drei Monaten des Jahres 1961 hat die 16'9% erheblich zurückgeblieben sind. Die 
Bank das jeweilige Mindesteinlagen-Soll nicht Ursache lag in dem starken Vorddngen anderer 
erfüllt und mußte deswegen Zinsen en~,richten. Kreditinstitutsgruppen in das Kreditgeschäft. 
Zu dieser Zeit herrschte eine allgemeine 89, 8. 'Venngleich in den letzten Jahren 
Liquiditätsknappheit, die nach der Erklärung bei der CA-BV in Einzelfällen Kreditausfälle 
der Bank wegen der Unergiebigkeit des öster- eingetreten sind, die auch für eine Bank von 
reichischen Geldmarktes nicht voll ausge- der Größenordnung der OA-BV nicht unbe-
glichen werden konnte. deutend sind, hat der RH den Eindruck ge-

89, 5. Die BiIanzsumme in den J ahres- wonnen, daß die Bank im allgemeinen die 
abschlüssen, die ein Urteil über den Geschäft('!- notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung 
umfang einer Bank· zuläßt, ist bei der OA-BV der Kredite mit der gehörigen Sorgfalt ver
von 1957 bis 1966 von 8224 Mill. S um 158% anlaßt und durchführt. Die Bank trachtet, 
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wie sie ausdrücklich betont, unter grundsätz
licher Wahrung termingerechter Rückzahlun
gen die wertverzehrende Zerschlagung von 
produktiven Vermögen ihrer Kunden zu ver
meiden. 

89, 9. Der Geschäftsumfang der CA-BV 
bringt es mit sich, daß die Großkredite eine 
besondere Bedeutung gewinnen. So entfielen 
am 31. Dezember 1966 auf 1,5% der Anzahl 
der Kredite 35'3% der Kreditsumllle. Die 
Bank glaubt, darin kein Gefahrenmoment 
erblicken zu müssen, weil es sich bei diesen 
Kreditnehmern um erste österreichische private 
und verstaatlichte Unternehmungen, um Unter
nehmungen im Interessenkreis der Bank und 
um Tochtergesellschaften ausländischer Groß
unternehmungen handle. . In einigen Fällen 
seien die Kredite besonders gut gesichert. 
Dennoch hat der RH empfohlen, den Groß
krediten besondcre Aufmerksamkeit zu 
schenken. 

89, 10. Wenn die Bank die Einbringlichkeit 
von Forderungen für zweifelhaft erachtet, 
werden die allenfalls zu erwartenden Verluste 
von den entsprechenden Forderungen noch 
vor deren Bilanzierung abgesetzt und als 
Aufwand verrechnet. Da diese Wertberichti· 
gungen vorsichtig vorgenommen werden, er· 
reichten die in den Jahren 1958-1966 tat· 
sächlich eingetretenen Ausfälle nur einen 
Bruchteil der erwarteten Verluste. Bei einigen 
größeren Wertberichtigungen (z. B. Schiwitz 
& Co.) werden allerdings die endgültigen 
Forderungsverluste nahe an die Höhe der vor· 
genommenen Wert berichtigungen heran· 
kommen. 

89, 11. Der Stand der gebundenen Ein· 
lagen war am 31. Dezember 1966 bei der 
CA·BV mit 59% der Gläubiger günstiger als 
bei den bei den anderen verstaatlichten Banken 
(Länderbank 26%, ÖCI 23%). Dennoch ergab 
sich bei der Annahme, daß bloß 20% der 
Spareinlagen als täglich fällig anzusehen seien, 
ein merklicher überhang der kurzfälligen 
Verbindlichkeiten gegenüber den kurzfälligen 
Veranlagungen, zu -dessen Deckung aller· 
dings geeignete Mittel anderer Art in. aus
reichendem Maße herangezogen werden können, 
um ein Gleichgewicht zu den kurzfristigen 
Verbindlichkeiten herzustellen. Die Bank hat 
damit auch der Empfehlung des Beirates für 
Wirtschafts- und Sozialfragen, der eine ver
stärkte Fristentransformation durch den Kre· 
ditapparat angeregt hat, entsprochen. 

89, 12. Das gesamte haftende Eigenkapital 
der CA-BV gemäß § 11 KWG (Grundkapital 
zuzüglich der Rücklagen) hat von 1117·9 Mill. S 
Ende 1957 um 51'7% auf 1696·3 Mill. S bis 
Ende. 1966 bzw. um 64,7% auf 1841·3 Mill. S 
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bis Ende 1968 zugenommen. Diese Erhöhung 
des haftenden Eigenkapitals ist ausschließlich 
durch die im Unternehmen verbliebenen Teile 
der Jahresgewinne, die den Rücklagen zu
geführt wurden, ermöglicht worden. Die 
auf Grund des Bundesgesetzes vom 6. Juli 
1966, BGBL Nr. 157, über steuel-liche Maß
nahmen bei der Kapitalerhöhung aus Gesell
schaftsmitteln und des Kapitalberichtigungs
gesetzes vom 19. Mai 1967, BGBL Nr. 171, 
im September 1967 durchgeführte Erhöhung 
des Grundkapitals von 500 Mill. Sauf 
1000 lVIiII. S bedeutete lediglich die Umwand· 
lung eines Teiles der freien Rücklage in Grund· 
kapital. Das haftende Eigenkapital betrug 
Ende 1957 noch 13'7% des arbeitenden 
Kapitals (Bilanzsumme abzüglich der durch· 
laufenden Kredite) und 17'5 % der Verpflich. 
tungen gemäß § 11 KWG, erreichte Ende 
1966 aber nur noch 8·1 % bzw. 9,4% und sank 
Ende 1968 auf 7,5% bzw. 8'6% der genannten 
Bezugsgrößen. Die Rücklagendotierungen aus 
den versteuerten Reingewinnen waren nicht 
mehr groß genug, um bei den steigenden 
Fremdmitteln das Eigenkapital im gleichen 
Verhältnis anwachsen zu lassen. Bei Hinzu
rechnung weiterer Rücklagen mit Eigen· 
kapitalcharakter beliefen sich die Eigenmittel 
der Bank Ende 1968 auf 2221·6 Mill. S oder 
9% des Gesamtkapitals bzw. 10'4% der 
gesamten Verpflichtungen gemäß § 11 KWG. 
Diese Kapitalverhältnisse sind auch inter· 
national gesehen sehr günstig, abgesehen 
davon, daß in den Aktiven der Bank auch 
beachtliche stille Reserven enthalten sind. 
Die Eigenmittel der Bank können nach 
Ansicht des RH ihre Aufgabe als Risiko· 
träger voll erfüllen, wenn auch ein Teil von 
ihnen durch das Anlagevermögen (Konsortial. 
beteiligungen, Beteiligungen und Gebäude) 
gebunden ist. 

89, 13. Die Summe der Bruttoerträge 
erhöhte sich von 1957 bis 1966 nur um 89,4%, 
während das Bilanzvolumen um 157,5% zu· 
nahm. Vor allem die Erträge aus dem Kredit
geschäft sind durch Sonderkonditionen, Netto· 
zinssätze, Limitierung der Kreditkosten, Ände
rungen in der Berechnung einiger Provisionen 
u. a. in den letzten Jahren ungünstig beein· 
Hußt worden. Hingegen sind die Aufwands· 
zinsen um 263'4% gestiegen, während die 
diesen Zinsen zugrunde liegenden Einlagen 
selbst nur' um 178'3% zugenommen haben. 
überhaupt ist das durchschnittliche Niveau 
der Habenzinsen durch Bindung von Ein
lagen in größerem Ausmaß sowie durch Ge
währung von Sonderzinsen merklich in die 
Höhe gegangen, sodaß die Zinsspanne bei 
sinkender Tendenz der Ertragszinsen geringer 
wurde. Die versteuerten Reinerträge aus der 
Gesamtgebarung der Bank unterlagen stärke· 
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ren Schwankungen, stellten aber im allgemei
nen eine angemessene Verzinsung der Eigen
mittel der Bank dar. Der starke Wettbewerbs
druck im Geld- und Kreditgeschäft führte 
dazu, daß auch die CA-BV die ~estimmungen 
des Soll- und des Habenzinsabkommens nicht 
immer eingehalten hat. 

89, 14. Der Charakter der CA-BV als 
Universalbank wird durch den hohen Stand 
an Beteiligungen an anderen Unternehmungen, 
vor allem an Kapitalgesellschaften, unter
strichen. Dieser Anteilsbesitz der CA-BV 
ist in seinen wesentlichen Teilen eine Folge 
der besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse 
in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen 
und besteht schon seit mehr als 30 Jahren. 

Er hat sich in seinem Kern und Ausmaß, 
nicht zuletzt als Folge der historischen Ent
wicklung und der Gegebenheiten des öster
reichischen Kapitalmarktes bis heute nicht 
grundlegend geändert. Der RH hat sich im 
Rahmen seiner Prüfung mit den Aufgaben 
und Problemen der sogenannten Konzern
abteilung der Bank, die diese Beteiligungen 
verwaltet, eingehend befaßt und in die bei der 
Bank vorhandenen Unterlagen über die Mehr
zahl der Unternehmungen Einsicht genommen. 
Es galt, die Bedeutung des Anteilbesitzes' im 
Rahmen der Bank festzustellen und die 
Tätigkeit der Bank als maßgebliche Eigen
tümerin der einzelnen Unternehmungen, so
weit dies möglich war, zu beurteilen. 

89, 15. Die CA-BV stellt in der Regel nur 
Anteilsrechte im Ausmaß von 26 bis 30% 
des Nominalkapitals, auf die sich ihre Be
teiligungsabsicht erstreckt, in der Bilanzpost 
"Beteiligungen" und den Anteilsbesitz, der 
von einer Konsortialvereinbarung erfaßt ist, 
in die Post "Konsortialbeteiligungen" ein. 
Darüber hinausgehende Anteilsrechte an sol
chen Beteiligungsunternehmungen werden 
unter der Bilanzpost "Eigene Wertpapiere" 
ausgewiesen. Diese Vorgangsweise entspricht 
durchaus den Bilanzierungsrichtlinien, doch 
war nach Ansicht des RH vom Umfang und 
der Bedeutung des Anteilsbesitzes der Bank 
nur dann ein richtiges Bild zu gewinnen, 
wenn auch die unter den "Eigenen Wert
papieren" ausgewiesenen AnteiIsrechte in die 
Betrachtung einbezogen werden. Der RH 
rechnete deshalb den ausgewiesenen Beteili
gungen und Konsortialbeteiligungen auch die 
unter den Wertpapierbeständen erfaßten An
teilsrechte hinzu, 

89, 16. Der BiIanzwert der Beteiligungen hat 
geringer zugenommen als das Geschäftsvolu
men der Bank. Trotz mannigfacher Bewegun
gen bei den Beteiligungen durch über
nahme von Kapitalerhöhungen, durch An
käufe zu Tageskursen und durch Abgabe 

zahlreicher Aktienpakete ist im Endergebnis 
keine einschneidende Änderung der Bilanz
struktur und damit des Charakters der Bank 
sowie der mit den Beteiligungen gegebenen 
Probleme eingetreten. Es ist der CA-BV 
gelungen, eine gewisse Konsolidierung der 
Unternehmungen durchzuführen, sodaß die 
Belastung der Bank durch die Verlustgebarung 
einzelner Unternehmungen merklich verringert 
werden konnte. Ihre Absieht geht offenbar 
dahin, ertragsarme und kleine Beteiligungen 
abzustoßen, einen umfassenden Block guter 
Beteiligungen jedoch zu behalten. 

89, 17. Den kapitalmäßig größten Be
teiligungszuwachs der Bank in den letzten 
Jahren stellt der Erwerb einer BeteiJigung 
an einem Kaufhauskonzern dar. Die CA-BV 
konnte ein Kaufhaus ihres Interessenbereiches, 
das mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, 
in den Kaufhauskonzern einbringen und sich 
einen Teil des Bankgeschäftes des Konzernes 
sichern. 

89, 18. Die CA-BV erwarb im Jahre 1962 
90% (22·5 Mill. S) des Stammkapitals der 
von ihr gegründeten Votivpark Garage. Ges. 
m. b. H., der sie unverzinsliche Kredite zur 
Errichtung der Tiefparkgarage mit 548 Ein
stellplätzen gewährte. Der schlechte Geschäfts
gang dieser Gesellschaft zwang die Bank zu 
bedeutenden Sehuldnachlässen, weil sich eine 
wirtschaftliche Auslastung des Garagenraumes 
entgegen der Ansicht von Experten erst jetzt 
allmählich abzuzeichnen beginnt. Die Ge
sellschaft hat weit über den Bedarf für die 
Bankkundschaft Parkplätze geschaffen, da 
sie ohne die Bereitschaft, öffentliche Interessen 
so weitgehend zu berücksichtigen, kaum die 
Möglichkeit erhalten hätte, die Garage über
haupt auf öffentlichem Grund zu errichten. 

89, 19. Die der CA-BV aus ihren Anteils
rechten zufließenden Dividenden stellen noch 
keine befriedigende Verzinsung des Buchwertes 
dieser Anlagegüter dar, weil vor allem einige 
betraglieh bedeutsame Beteiligungen bisher 
für die Bank ertraglos geblieben sind. Die 
Rendite des in dieser Form gebundenen 
Kapitals wäre noch ungünstiger, würden der 
Berechnung nicht die Buchwerte, sondern 
die Kurswerte zugrunde gelegt. Die Dividen
den und sonstigen Gewinnausschüttungen aus 
Beteiligungen können auch heute noch nicht 
mit den Erträgen anderer Veranlagungen der 
Bank Schritt halten. Die Bank erwartet 
jedoch, daß sich in Zukunft durch Zusammen
wirken von Kapitalberichtigung und Spaltsatz 
bei der Körperschaftssteuer eine spürbare 
Verbesserung der Rendite ergeben wird. 

89, 20. Die Bank hat aber in den Jahren 
1958-1966 .ausder Abgabe von Beteiligungen 
buchmäßige Veräußerungsgewinne erzielt, die 
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in ihrer Summe auch bei Abzug der unbe- auch ist, sie bei sich bietender Gelegenheit 
deutenden Veräußerungsverluste noch höher abzustoßen, insbesondere wenn sie eine finan
waren als die Dividendeneinnahmen. Auch zielle Belastung der Bank darstellen. 
die buchmäßigen Verluste wegen Rückganges 
der Börsenkurse erreichten kaum ein Drittel 
der Veräußerungsgewinne. Per Saldo haben 
sich diese Gewinne sehr positiv auf die Jahres
erfolge der Bank ausgewirkt. 

89, 21. Die CA-BV begründet die Bei
behaltung ihrer Beteiligungen auch damit, 
daß diese Unternehmungen zur Gänze oder 
überwiegend ihren Geldverkehr über die CA
BV als Hausbankabwickeln, aber auch als 
Einleger und Kreditnehmer auftreten und 

. auf diese Weise nicht unerheblich zum Ge
schäftserfolg der Bank beitragen. Nach den 
Feststellungen des RH schwankt der Anteil 
dieser Unternehmungen am Kreditgeschäft 
der Bank zwischen lO und 12% und der 
Anteil an den Einlagen zwischen 3 und 6%. 
Der Vorteil der CA-BV aus dem Bankgeschäft 
dieser Unternehmungen ist durchaus gegeben, 
wurde aber zumindest in der Vergangenheit 
durch überdurchschnittliche Forderungsnach~ 
lässe stark beeinträchtigt. Die Bank leitet 
z. B. keine zwangsweisen Einbringungsmaß
nahmen gegen ihre Unternehmungen ein, weil 
sie ja an deren Fortbestand interessiert ist, 
vermeidet Insolvenzen dieser Firmen und 
legt Verlustbetriebe erst nach wiederholten 
und sich über lange Zeiträume erstreckenden 
Sanierungsversuchen still oder liquidiert sie. 
Der Bilanzausgleich wird, wenn keine andere 
Möglichkeit mehr besteht und betriebs- bzw. 

. volkswirtschaftliche Gründe es nach Auf
fassung der Bank rechtfertigen, durch Zinsen
und Forderungsverzichte der Bank hergestellt. 

89, 22. Die Beteiligungen der CA-BV er
strecken sich auf verschiedene Branchen. 
Wert- und z!j,hlenmäßig am stärksten vertreten 
ist die Gruppe Metallverarbeitung (vor allem 
mit den Anteilsrechten an der Steyr-Daimler
Puch AG), gefolgt von der chemischen Industrie 
("Semperit", Österreichisch - Amerikanische 
Gummiwerke AG, Chemiefaser Lenzing AG) 
und den Kaufhausbeteiligungen. Hingegen 
treten die Anteilsrechte in der Papierindustrie 
(Leykam-Josefsthal AG) und in der Textil
industrie (pottendorfer Textilwerke AG) zurück. 
Die Bankengruppe umfaßt vor allem die 
drei .durch eine Syndikatsvereinbarung mit 
der CA-BV verbundenen Banken in den Bundes
ländern (Bank für Kärnten AG, Bank für 
Oberösterreich und Salzburg AG und Bank 
für Tirol und Vorarlberg AG) und die "AVA" 
Automobil- und Warenkredit Verkehrsanstalt 
Ges. m. b. H. Eine Reihe von Beteiligungen 
ist wirtschaftlich und finanziell von geringer 
Bedeutung, sodaß die Bank schon aus diesem 
Grunde bestrebt sein sollte und es zum Teil 

89, 23. Für die Verwaltung der Beteili
gungen ist in· der CA-BV eine eigene Ab
teilung ("Konzernabteilung") eingerichtet, für 
die im Vorstand der Bank der Generaldirektor, 
koordiniert mit einem Vorstandsdirektor, zu
ständig ist. Auch die Rechtsabteilung der 
CA-BV und Konsulenten im Dienste der 
Bank werden häufig und in beachtlichem 
Ausmaß zur Bearbeitung von Angelegenheiten 
dieser Unternehmungen herangezogen. Die 
Abteilung ist an allen für die Unternehmungen 
bedeutsamen Entscheidungen (Personalfragen, 
Investitionen, Produktion, Finanzierung, Orga
nisation u. a.) mittätig. Die Kosten der 
Mitverwaltung werden aus Gründen einer 
Verwaltungsvereinfachung von der Bank ge
tragen. Die Vielgestaltigkeit der Beteiligungen 
erfordert hochqualifizierte Funktionäre und 
Sachbearbeiter in der Bank. Ein zweimaliger 
Wechsel in der Leitung diesel' Abteilung und 
wiederholte Änderungen in der Zuständigkeit 
der Sachbearbeiter in den Jahren 1960-1966 
waren geeignet, die sachgerechte Beurteilung 
der an die Bank herangetragenen Probleme zu 
erschweren. . 

89, 24. Die Notwendigkeit einer WIrksamen 
Kontrolle und der Einflußnahme der Bank 
auf die Geschäftsführung der Beteiligungs
unternehmungen, die einen so bedeutenden 
Vermögenskomplex der Bank bilden, ist un
bestreitbar und der Bestand einer entsprechen
den Verwaltungsabteilung begründet. Die Ein
flußnahme der Bank sollte jedoch nicht größer 
als unbedingt notwendig sein, um die unter
nehmerische Initiative und die Verantwort
lichkeit der Leitungsorgane der Unternehmun
gen nicht zu stark zu beeinträchtigen und 
um eine Doppelgleisigkei t in der Verwaltung 
minderwiehtiger Angelegenheiten zu vermei
den. Vor allem sind einvernehmliche Ent
scheidungen in allen wichtigen Fragen der 
Unternehmensführung anzustreben, weil da
durch Spannungen in den Beziehungen der 
Leitungsorgane der Unternehmungen zu den 
Funktionären der Konzernabteilung der Bank 
und Widerstände gegen die getroffenen Ent
scheidungen hintangehalten werden können. 

89, 25. Im geprüften Zeitraum waren keines
wegs alle Beteiligungsunternehmungen der 
CA-BV in befriedigender Weise mit Eigen
kapital ausgestattet. Die Bank war aus 
mehreren Gründen bei Kapitalerhöhungen 
zurückhaltend. So ist beispielsweise bei einem 
ausgezeichnet arbeitenden Unternehmen der 
Anteil des Eigenkapitals in den Jahren 1961 
bis 1966 von 42% auf 25% der Bilanzsumme 
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zurückgegangen, wobei allerdings das Anlage- 89, 27. Der Komplex der zum Interessen
vermögen durch Eigen- und langfristige Fremd- kreis der CA-BV gehörenden Unternehmungen 
mittel überdeckt war. Im Jahre 1968 wurde einschließlich der Beteiligungen dieser Unter
das Eigenkapital durch eine Kapitalerhöhung nehmungen stellt in Österreich ein wesent
auf einen Stand gebracht, der rund 30% liches Wirtschaftspotential dar. Die unter
der Bilanzsumme entspricht. Die CA-BV schiedlichen Beteiligungsverhältnisse beein
zieht es offenbar aus Rentabilitätserwägungen trächtigen die Einflußmöglichkeit der CA-BV 
vor, an Stelle von Kapitalerhöhungen Kredite nur unwesentlich. Gewisse strukturelle 
zu gewähren, weil Kredite in der Regel für Schwächen bestehen auch bei diesen Unter
die Bank eine bessere Verzinsung bringen als nehmungen, die aber dank der Möglichkeit 
Kapitaleinlagen. Durch die Gewährung von einer straffen Leitung und durch eine bessere 
Sonderkonditionen, Zinsennachlässen und For- Sicherung des Kapitalbedarfes leichter zu 
derungsverzichten hat sie die Möglichkeit, überwinden sein müßten. Das Problem der 
die auszuweisenden Reingewinne der Unter- Betriebsgröße, das auch im Interesserikreis 
nehmungen den Erfordernissen des Börsen- der CA~BV auftritt, hofft die Bank zumindest 
handels und der Kursbildung anzupassen. teilweise mit Hilfe der Begünstigungen des 
Überdies war die Lage auf dem österreichischen Strukturverbesserungsgesetzes zu lösen. 
Kapitalmarkt und an der Wiener Börse für 89, 28. Im Interessenbereich 'der CA-BV 
die Aufnahme größerer Mengen junger Aktien werden rund 50.000 Arbeitskräfte beschäftigt. 
durch das Publikum nicht günstig, sodaß Da die CA-BV als verstaatlichte Bank bei 
Absatzschwierigkeiten den Ausgabekurs ge- ihren Entscheidungen in diesem Bereich auch 
?rückt oder. die Bank gezw~.ngen hätten, die Allgemeininteressen und soziale Belange nicht 
Jungen A~tlCll selbst zu ubefl~ehmen.: um ohne weiteres unberücksichtigt lassen kann, 
~~n finanz~el~en Erfolg der KapItaler~ohung bietet die Zugehörigkeit von Betrieben zum 
fur das em.ttIerende Unternehmen zu SIChern. ; Einflußbereich der CA-BV eine gewisse Gewähr, 

Der RH ist der Meinung, daß es weitgehend I daß. nur .. im Fa~le der Unvermei?bar~eit 
der Bank überlassen bleiben kann ob sie BetrIebsstatten stIllgelegt und ArbeItsplatze 
ihren Unternehmungen die notwendig'en finan- aufgelassen werden. 
zieHen Mittel im Wege der Kapitalerhöhung 89, 29. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
oder der Kreditgewährung zur Verfügung und vor allem die Lage des Kapitalmarktes 
stellt. Allerdings sollte es dabei nicht so weit in Österreich machen es der Bank wesentlich 
kommen, daß der Anteil des Eigenkapitals leichter, Anteilsrechte zu übernehmen, als 
auf einen unzulänglichen Prozentsatz des die einmal erworbenen Beteiligungen in 
Gesamtkapitals sinkt und d.ie Zinsenbelast~ng größerem Umfang in begrenzter Zeit ohne 
durch das hohe FremdkapItal so groß WIrd, wesentliche Verluste abzugeben. DiE;) Mög
daß Zinsen- und Forderungsnachlässe unver- lichlmit der allmählichen Verringerung der 
meidlich werden. Beteiligungen ist aber nicht ausgeschlossen. 

89, 26. Von den an der Wiener Börse 
gehandelten Aktien und Wandelanleihen ent
fällt gut ein Drittel auf Beteiligungsunter
nehmungen der CA-BV. Diese Tatsache und 
die Bedeutung des Effektengeschäftes zwingen 
die Bank darauf hinzuwirken, daß die Unter
nehmungen entsprechende Gewinne ausweisen, 
um die Auszahlung von Dividenden zu gewähr
leisten und damit ein Abgleiten der Börsen
kurse zu verhindern. Bei schwächeren Unter
nehmungen ist manchmal zu diesem Zweck 
auch eine Auflösung von Rücklagen erfolgt. 
Dadurch werden den Unternehmungen nicht 
selten gerade dann Eigenmittel entzogen, 
wenn sie diese dringend benötigen. Der RH 
ist der Ansicht, daß es in solchen Fällen 
zweckmäßiger wäre, die Unternehmungen auch 
um den Preis vorübergehender Verluste und 
eines Ausfalles von Dividenden in erster 
Linie auf eine gesunde ~irtschaftliche und 
finanzielle Basis zu stellen und auf diese 
Weise ihre Stellung im Börsenhandel wieder 
zu sichern. 

Die Beteiligungen stellen für die Bank einen 
bedeutenden Sachwert dar, in dem auch' sehr 
erhebliche stille Reserven enthalten sind. 
Die ViTertsicherung kann jedoch in Krisen
zeiten rasch schwinden, weil Beteiligungen 
unanbringlich werden oder nur mit Verlusten 
verwertbar sind. Außerdem kann die Bank 
gezwungen sein, Betriebe trotz Verlusten 
weiterzuführen und finanziell zu unterstützen. 
Der Wertsicherungsfaktor ist also für die Bank 
nicht ohne Problematik. 

Auch die Rentabilität des in den Beteili
gungen gebundenen J:(apitals der Bank ist 
noch nicht so vorteilhaft wie etwa die Er
giebigkeit der Veranlagung in Krediten, wenn' 
auch gewisse günstige Auswirkungen, wie z. B. 
die Vorteile aus der Führung der Bank
geschäfte der Gesellschaft, schwer abschätzbar 
sind. Der Interessenbereich der Industrie-, 
Hotel-, Kaufhaus- und Bankbeteiligungen er
höht das Ansehen der CA-BV, sichert ihr ein 
gewi~ses Mitspracherecht, das ihr als Mobil
bank allein nicht gegeben wäre, und ver-
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schafft ihr auch eine beachtliche wirtschaftliche Jahre hindurch beträchtliche Verluste erlitt, 
Machtposition, die allerdings bisher nicht in durch entsprechende Zinsennachlässe zu ent· 
demselben Maße einen sichtbaren Niederschlag lasten. Das Unternehmen ging mit einem 
in der Gestalt eines finanziellen Erfolges der potenten Vertragspartncr eine durchaus 
Bank gefunden hat. wünschenswerte Kooperation ein, die aber 

Der ,RH kam zu der Auffassung, daß der gleichzeitig Produktions· und Absatzbeschrän· 
Beteiligungsbestand in seiner bisherigen Zu. kungen mit sich brachte. Der RH empfahl, 
sammensetzung für die Bank wirtschaftlich den Versuch zu unternehmen, die ehest· 
gesehen noch kein Optimum darstellt, in mögliche Beseitigung von Absatzbeschrän. 
Krisenzeiten aber der Bank ein bedeutendes kungen, eine Kooperation auch mit anderen 
Risiko auflädt. Er hat deshalb seine Empfeh. Unternehmungen der gleichen Branche und 
lung aufrecht erhalten, den Interessenbereich eine Abstimmung der Produktionsprogramme 
allmählich auf eine geringe Anzahl größerer zu erreichen. Die Bank hat Maßnahmen zur 
Unternehmungen zu beschränken, die finanziell Konsolidierung des Unternehmens eingeleitet 
und wirtschaftlich gut fundiert sind und mit und bereits eine teilweise Aufhebung der 
oder ohne Hilfe der Bank auch entsprechende Absatzbeschränkungen erreicht. 
Zukunftsaussichten bieten. 89, 33. Durch Kapitalerhöhungen, Investi. 

89, 30. Für die Beteiligungsunternehmun. tionen, Betriebskonzentration und teilweise 
gen selbst bedeuten die Einflußnahme und Umstellung des Erzeugungsprogranims auf 
Kontrolle der Bank eine Erschwerung der moderne 'Produkte suchte die OA·BV ein 
Geschäftsführung, auch wenn sich die OA.BV Unternehmen ihres Interessenkreises so weit 
bemüht, wesentliche Entscheidungen nach zu sanieren,. daß langjährige Verluste, wie 
Möglichkeit einvernehmlich mit den Unter. sie in den Vorjahren eingetreten sind, ver· 
nehmensleitungen zu treffen und die Verant. mieden werden könnten. Aus verschiedenen 
wortlichkeit der Leitungsorgane . voll aufrecht Gründen, die zum Teil außerhalb des Ein· 
zu erhalten. Andererseits haben die Unter· flusses der Bank lagen, ergaben sich bis 1966 
nehmungen eine weitgehende Garantie, einen dennoch nur negative Betriebsergebnisse, und 
verläßlichen Rückhalt zu besitzen,der sie das Unternehmen war zur Auflösung von 
vor den Folgen finanzieller Schwierigkeiten freien Rücklagen und die Bank zu Zinsen. 
und Nöte weitgehend bewahrt. Der RH nachlässen gezwungen, um in den Jahres· 
hat die Bank in der Auffassung bestärkt, bilanzen nicht Verluste ausweisen zu müssen. 
ihre Hilfe diesen Unternehmungen nur in Der RH empfahl der Bank,verstärkte Ratio· 
begründeten Fällen zu gewähren, im übrigen nalisierungsmaßnahmen zu veranlassen, um 
aber zu verlangen, daß sie sich grundsätzlich eine weitere Kostensenkung und damit die 
vorerst aus eigener Kraft erhalten und weiter. Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu 
entwickeln. Dennoch bedeutet die Zugehörig. erreichen. Die Bank hat im Jahre 1968 auf 
keit zum Interessenkreis der Bank für die Grund von Expertengutachten ein ~mfassen. 
betreffenden Unternehmungen fast immer einen des Rationalisierungsprogramm aufstellen 
nicht 'zu unterschätzenden Vorteil. lassen, dessen Erfolge sich erst in der Zukunft 

erweisen können. 
89, 31. Infolge der branchenmäßig weiten 

Streuung des Interessenbereiches und der 89, 34. Bei einem anderen Unternehmen, 
Liberalisierung der Einfuhr in Österreich das trotz umfangreicher Investitionen und 
sehen sich die Unternehmungen der OA~BV Rationalisierungsmaßnahmen noch immer uno 
fast ausnahmslos einer starken in. und aus. befriedigende Betriebsergebnisse aufweist, fand 
ländischen Konkurrenz gegenüber, wodurch der RH, daß der Aufwand von rund 15 Mill. S 
eine für die Allgemeinheit schädliche Monopol. für ein Gebäude und andere Anlagen auf 
bildung kaum möglich ist. Der RH konnte dem Gebiete der freiwilligen Sozialleistungen 
auch nieht feststellen, daß die Bank ihren mit der ungünstigen Ertragslage nicht in 
Einfluß in einer dem allgemeinen Interesse rechtem Einklang steht. 
abträglichen Weise ausübt. Der Allgemeinheit 89, 35. Der RH empfahl der Bank, bei 
kann es aber erwünscht sein, daß diese Gruppe einem Unternehmen mit einem weit gestreuten 
von Unternehmungen dank des finanziellen Erzeugungsprogramm eine laufende Markt. 
Rückhaltes bei der Muttergesellschaft einen beobachtung und Marktbeurteilung zu· ver. 
stabilisierenden Faktor in der Wirtschaft anlassen, damit es sich der Marktentwicklung 
bildet. . rasch anpassen kann. Wegen der in den 

89, 32. Wie den Unterlagen bei der Bank Erzeugungssparten der Gesellschaft herrschen· 
entnommen werden konnte, war die OA·BV den Überkapazität hielt es der RH für an· 
in den vergangenen Jahren wiederholt ge· gebracht, eine Kooperation mit anderen Unter· 
nötigt, ein Unternehmen ihres Interessen· nehmungen mit gleicher oder ähnlicher Er· 
bereiches, das mit wenigen Ausnahmen viele zeugung anzustreben, um durch günstigere 
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Produktionsbedingullgen ein besseres Verhält
nis der Kosten zu den Preisen zu erreichen. 

89, 36. Eine räumlich getrennte Betriebs
stätte eines Unternehmens des Interessen
bereiches der Bank verursachte von 1961 bis 
1966 beträchtliche Verluste. Rationalisierungs
maßnahmen und eine Umstellung der Produk
tion brachten noch keine befriedigende Kosten
entwicklung. Die Bank bemüht sich um eine 
dauerhafte Lösung für das Werk, da einem 
bloßen Personalabbau nach ihrer Angabe 
sozialpolitische Erwägungen entgegenstehen. 
Nach Meinung des RH hätten diese Be
mühungen schon vor einigen Jahren einsetzen 
müssen, als sich die Preis- und Kostenver
hältnisse in zunehmendem Maße zu ver
schlechtern begannen. 

89, 37. Der RH empfahl der Bank, zwei 
ausländische Beteiligungen nach Möglichkeit 
zu veräußern, da deren Ertragslage ungünstig 
ist und auch die von der CA-BV zur Ver
fügung gestellten Kredite wegen der gewährten 
Sonderkonditionen kaum einen Vorteil bringen. 
Hiezu erklärte die Bank, daß die Liquidation 
der beiden Gesellschaften inzwischen eingeleitet 
worden sei. 

89, 38. Auf Grund einer Reihe von Um
wandlungen, Fusionen und Kapitalerhöhungen 
entstand innerhalb des Interessenbereiches 
der CA-BV ein Konzern, in den von 1961 
bis 1966 beträchtliche Mittel investiert wurden, 
dessen Betriebserfolge jedoch ständig zurück
gingen und im Jahre 1966 bereits einen 
Verlust erreichten. Die wirtschaftliche und 
finanzielle Lage des Konzerns ist trotz der 
durchgeführten Investitionen labil und krisen
anfällig. 

89, 39. Die Ertragslage eines anderen Unter
nehmens war wegen der großen Konkurrenz 
im Inland, der Schwierigkeiten im Export 
und der ständig steigenden Kosten, aber auch 
wegen der räumlichen Trennung der Er
zeugungsstätten unbefriedigend. Erst nach 
dem Jahre. 1965 wurde ein Werk stillgelegt, 
die kostspielige Verkaufsorganisation aufgelöst, 
das in eine Vielzahl von Waren aufgesplitterte 
Erzeugungsprogramm eingeschränkt und durch 
organisatorische Maßnahmen der Personal
aufwand gedrosselt. Nach Ansicht des RH 
müßten die strukturverbessernden Maßnahmen 
noch fortgesetzt werden. 

89, 40. Die CA-BV ist auch an einer 
kleineren Gesellschaft mehrheitlich beteiligt, 
die in letzter Zeit saniert wurde. Wenn sich 
auch die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft 
gebessert hat, empfahl der RH der Bank, 
die Bemühungen um einen Verkauf dieser 
Beteiligung fortzusetzen. 

89, 41. Eine Gesellschaft, an der die 
CA-BV wesentlich beteihgt ist, betreibt ihre 
Geschäfte in Betriebsgemeinschaft mit einem 
Unternehmen des Bundes. Die Gesellschaft 
erzielte in den Jahren 1956-1967 nur Ver
luste, sodaß die Bank Kapitalzuschüsse leisten 
mußte. Die Zusammenarbeit der bei den Unter
nehmungen ist durchaus zu begrüßen, doch 
sollten Wege gefunden werden, durch die 
in Zukunft wenigstens weitere verlorene Kapi
talzuschüsse der Bank vermieden werden 
können .. 

89, 42. Dem Interessenbereich der CA-BV 
gehören zwei große Baugesellschaften an. 
Der RH empfahl, eingehend zu prüfen, ob 
es bei den besonderen Konkurrenz- und 
Kalkulationsverhältnissen im Baugewerbe und 
angesichts der hohen Kapitalintensität großer 
Baufirmen wirtschaftlich und zweckmäßig ist, 
zwei völlig getrennte Baufirmen mit eigenen 
Geschäftsleitungen zu halten. Die Bank will 
dieser Anregung entsprechen und unter Be
rücksichtigung des Strukturverbesserungs
gesetzes klären, ob eine Fusion oder eine 
bloße Kooperation vorteilhafter ist. 

89, 43. Die Anteilsrechte an der im Jahre 
1956 gegründeten österreichischen Investment
Gesellschaft m. b. H. gehören zur Hälfte der 
CA-BV, zur Hälfte den drei affiliierten Kon
zernbanken. Die Gesellschaft verwaltet als 
Kapitalanlagegesellschaft treuhändig fünf Mit
eigentumsfonds mit einem Fondsvermögen 
von rund 544·5 Mill. SEnde 1966. Die CA-BV 
hat in den Jahren 1960-1963 den durch die 
Gründung der Investmentfonds in erhöhtem 
Maße anfallenden Werbeaufwand und die 
Emissionskosten von insgesamt 2·06 Mill. S 
getragen, um es der Gesellschaft zu ermöglichen, 
VOll einer den Absatz behindernden Belastung 
der Anleger mit Spesen abzusehen. Damit 
wollte die CA-BV auch den österreichischen 
Kapitalmarkt fördern. 

89, 44. Die dem Konzernbereich der CA-BV 
angehörende Bank für Kärnten AG erlitt 
durch die Insolvenzfälle der Firma Brüder 
Reichmann OHG. und Firma Gebrüder Moro 
OHG, beide in Kärnten, beträchtliche For
derungsverluste. Die CA-BV scheint unter 
den geschädigten Kreditinstituten nicht auf. 
Auch der bei der Bank für Kärnten AG 
zu erwartende Verlust aus diesem Kredit
engagement trifft die CA-BV nicht unmittelbar. 
Da jedoch der Generaldirektor der CA-BV 
die Funktion des Stellvertreters des Vor
sitzenden im Aufsichtsrat der Bank für Kärnten 
innehat· und gemäß der Geschäftsordnung 
für den Vorstand dieser Bank zur Genehmigung 
von Krediten und Wechseleskomptierungen 
ab einer bestimmten Höhe zuständig ist, 
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hätte die Bank für Kärnten schon vom Jahre 
1962 an die Zustimmung zu diesen Geschäfts
fällen einzuholen gehabt. Infolge einer miß
verstandenen Auslegung der Geschäftsordnung 
für den Vorstand der Bank ist nach den 
Angaben der CA-BV die erste Meldung über 
die 'Wechseleskompteverpflichtungen der bei
den Firmen erst im Jahre 1966 an den stell
vertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
erstattet worden, der sie zum Anlaß genommen 
habe, den Geschäftsfall prüfen zu .lassen und 
die dem Aufsichtsrat der Bank für Kärnten 
vorzulegenden· Geschäftsfälle genau zu be
stimmen. Nach Ansicht des RH hätte jedoch 
dem Bankenreferat der CA-BV das Fehlen 
von Anträgen um Zustimmung zu Wechsel
eskomptierungen schon vor 1966 auffallen 
müssen. 

89, 45. Die CA-BV gewährte einem Indu
strieunternehmen, mit dem sie eine lang
jährige Geschäftsverbindung unterhält, Kre
dite, die zu Beginn der Sechzigerjahre die 
IOO-Mill. S-Grenze erreichten und 1m Jahre 
1965 diesen Betrag beträchtlich überschritten. 
Die Sicherstellung der Bank besteht in einer 
intabulationsfähigen Pfandbestellungsurkunde 
über 50 l\lill. S auf dem gesamten Liegenschafts
besitz der Gesellschaft. \Vegen der zunehmen
den Verschuldung der Gesellschaft, die nicht 
zuletzt auf die Ausgestaltung des Betriebes 
zu einer der modernsten Produktionsstätten 
Europas zurückzuführen ist, hat sich· das 
Verhältnis ihrer Eigenmittel zum Fremdkapital 
wesentlich verschlechtert. Der hohe Zinsen
aufwand führte in den .Jahren 1962-1965 
zu erheblichen Verlusten. In diesem Kreditfall 
hat die stetige Kreditexpansion, die nicht 
von entsprechenden Erfolgen des Unterneh
mens begleitet war, dazu geführt, daß einer
seits die Existenz der Gesellschaft völlig 
von der Bank, andererseits die Einbringlich
keit der Forderungen der Bank weitgehend 
vom Fortbestand der schuldnerischen Gesell
schaft abhängig geworden sind. Nach Ansicht 
des RH hätte sich die Bank in diesem Falle 
rechtzeitig entscheiden müssen, wie weit sie 
das Unternehmen mit ihren Krediten finan
zieren will. Wenn sie bereit war, mit einer 
so umfassenden Kreditgewährung auch das 
unternehmerische Risiko zu tragen, hätte sie 
der Geschäftsführung des Unternehmens so
viel Aufmerksamkeit schenken und auf sie 
Einfluß nehmen müssen, daß eine ordnungs
gemäße Bedienung und allmähliche Verringe
rung des Obligos ermöglicht wird. Inzwischen 
ist vorerst eine weitere Sicherstellung im 
Wege der Aufstockung der Pfandbestellungs
urkunde erfolgt. 

89, 46. Auch in einem anderen Kreditfall 
erreichte das Gesamtobligo einer Firma fast, 
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56 Mil!. S, weil der Schuldner, der offenbar 
nicht die kaufmännischen Fähigkeiten besaß, 
die Erfolgsaussichten seines expandierenden 
Unternehmens richtig einzuschätzen und die 
Geschäftsführung in wirtschaftlicher Weise 
darauf auszurichten, die Umsatzentwicklung 
zu optimistisch darstellte und die Bank ihm 
in diesen Erwartungen, zum Teil nicht ohne 
Grund, gefolgt ist. Die unzulängliche kauf
männische Führung des Unternehmens und 
der Umsatzrückgang führten dazu, daß sich 
das Unterilehmerrisiko im wesentlichen nur 
mehr auf das Ausmaß der Einbringlichkeit 
der Bankforderungen auswirken konnte. In 
diesem Falle ergriff die Bank noch rechtzeitig 
Überwachungsmaßnahmen, sodaß der aus 
diesem Engagement zu erwartende Verlust 
sich in verhältnismäßig bescheidenen Grenzen 
hält. Die Bank macht für sich geltend, 
daß es angesichts einer bisher erfolgreichen 
Zusammenarbeit für sie schwierig sei, das 
Engagement nur vom Standpunkt der Be
sicherung und des Risikos zu behandeln. 
Es dürfte nach ihrer Meinung die volkswirt
schaftliche Verantwortung, die eine Bank in 
solchen Fällen trifft, ebensowenig außer acht 
gelassen ·werden, wie die moralische Beistands
pflicht, die sich aus einer langjährigen erfolg
reichen Geschäftsverbindung ergebe. Nach 
Ansicht des RH müßten der Berücksichtigung 
solcher Argumente jedoch Grenzen gesetzt sein. 

89, 47. Die CA-BV gewährte einem Unter
nehmer erstmals im Jahre 1948 einen Kredit 
von einer Mill. S, der durch zunehmenden 
Geldbedarf des Schuldners bis Ende 1959 
auf ein Gesamtobligo von 31·3 Mill. Sanstieg 
und bis 31. März 1967 eine Höhe von 42·6 Mill. S 
erreichte. Durch den Verkauf verschiedener 
Vermögenswerte konnte der Schuldner eine 
vorübergehende Entlastung, aber keine Sanie
rung des Unternehmens erreichen, dessen 
Maschinenpark zu modernisieren, dessen Er
zeugungsstätten zu konzentrieren und dessen 
Produktionsprogramm zu straffen gewesen 
wären. Der hohe Schuldenstand bewirkte 
eine Verschlechterung der finanziellen Lage, 
die auch durch Herabsetzung des Zins
satzes seitens der Bank nicht mehr 
wesentlich gebessert werden konnte. Wegen 
der zunehmenden Verluste wurden die Betriebe 
im Jahre 1967 stillgelegt. Wenn auch das 
Risiko der Bank in diesen Engagements weit
gehend durch Sachwerte abgesichert war und 
der voraussichtliche Verlust sich in mäßigen 
Grenzen halten wird, hätte sich die Bank, 
der die ungünstige Lage des Unternehmens 
nicht unbekannt war; doch vergewissern 
müssen, ob begründete Aussicht bestand, 
durch ihre Kredite die wirtschaftliche Situation 
so bessern zu können, daß die ordnungsmäßige 
Bedienung des Kredites gesichert war. 
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89, 48. über Ersuchen der Gläubigerschutz- Nach Ansicht des RH konnte es kaum im 
verbände stellte die CA-BV im Frühjahr 1959 Interesse der Bank liegen, einen Gutsbetrieb 
der Eigentümerin eines Gutsbetriebes und nur mit Hilfe immer neuer Kredite weiterzu
deren Sohn, der zwei/weitere Gutsbetriebe als führen. Zumindest nach dem Aufkauf der 
Pächter führte, einen Betriebsmittelkredit zur Ausgleichsforderungen hätten intensive Liqui
Fortführung der Bewirtschaftung zur Ver- dationsmaßnahmen ergriffen werden müssen, 
fügung, um den Ernteausfall der Güter zu um die Bankforderllngen zu sichern. Hiezu 
vermeiden. Die Hausbank der Schuldner hatte erklärte die Bank, sie hätte der im Zusammen
weitere Kredite schon im Jahre 1958 einge- hang mit dem Aufkauf der Ausgleichsforde
stellt und damit die Eröffnung des Ausgleichs- rungen abgegebenen schriftlichen Loyalitäts
verfahrens über das Vermögen der Schuldner erklärung der Schuldner volles Vertrauen 
Ende 1959 verursacht. Da sich die Schuldner entgegengebracht und angenommen, auf 
der Überwachung durch ein Sachwalterkomitee Grund des Vertrages die Liquidation erzwingen 
der Gläubiger bis zur Erfüllung des zustande- zu können. Der Versuch der Bank, eine außer
gekommenen gerichtlichen Ausgleiches unter- gerichtliche Liquidation sicherzustellen, ist 
worfen hatten, wurde das Ausgleichsverfahren ohne Erfolg geblieben. 
aufgehoben. über Drängen der Schuldner 

Die Gemeinschuldner erhoben seit 1963 verpflichtete sich die CA-BV vertraglich, die 
Ausgleichsforderungen durch ihre Tochter- gegen die· Mitglieder des Sachwalterkomitees, 
gesellschaft Allgemeine Warentreuhandgesell- vor allem gegen die CA-BV, schwerwiegende 
schaft m. b. H. als ihre Treuhänderin aufzu- Vorwürfe aller Art, im besonderen aber wegen 
kaufen, um durch die Möglichkeit des frei- der schlechten Wirtschaftsführung auf den 
händigen Verkaufs von Vermögensteilen, der Gütern. Die CA-BV bestreitet jedoch auf Grund 
wegen der aussichtslosen wirtschaftlichen Lage der ihr zur Verfügung stehenden Unterlagen 
der Gutsbetriebe unvermeidlich schien, eine entschieden die gegen sie vorgebrachten Be
Verschleuderung des Vermögens zu verhindern schuldigungen. Im März 1969 haben die 
und um die Gläubiger mit kleinen Ansprüchen Gemeinschuldner, denen die Klageführung vom 
vor weiterem Schaden zu bewahren. Auf Konkursgericht wegen Aussichtslosigkeit frei
Grund wiederholtel' Interventionen, immer gegeben wurde, mit Armenrechtsvertretung 
neuer Vorschläge und Einwände der Schuldner, eine Klage auf Schadenersatz im Ausmaß von 
aber auch durch eine zögernde Haltung der rund 43·6 Mill. S gegen die seinerzeitigen Sach
Bank wurden Liquidationsmaßnahmen wieder- walter, darunter gegen die CA-BV, einge
holt hinausgeschoben. Erst am 1. Oktober 1962 bracht. Dem RH war es im Rahmen seiner 
wurde ein Vertrag über den Verkauf der land- Einschau nicht möglich, die Stichhältigkeit 
wirtschaftlich genutzten Flächen abgeschlos- der geltend gemachten Ansprüche zu prüfen, 
sen. Eine Klage der Schuldner auf Feststellung da hiefür ein großer Zeitaufwand nötig und 
der Vollmacht der Sachwalterveranlaßte die die Beiziehung von Sachverständigen unbe
CA-BV, die Eröffnung des Konkurses über das dingt erforderlich gewesen wäre. Außerdem 
Vermögen der Schuldner zu beantragen. wollte er in keiner Weise dem schon bei der 
Daraufhin wurden die landwirtschaftlich ge- Prüfung an 'Ort und Stelle zu erwartenden 
nutzten Flächen vom Masseverwalter anfangs gerichtlichen Verfahren vorgreifen. 

1964 freihändig verkauft. Die CAcBV kam 89, 49. Die CA-BV übernahm im Jahre 1961 
jedoch bei der VerteilungdesVerkaufserlöses die Finanzierung zweier unter einheitlicher 
nicht mehr zum Zuge. . Leitung stehenden Firmen. Sie hoffte, daß 

Zur Zeit der Konkurseröffnung anfangs 1963 im Hinblick auf die günstige Geschäftsent
belief sich die Gesamtforderung der CA-BV wicklung bereits in diesem Jahr die über
gegen die beiden Schuldner auf 13·5 Mill. S, schuldung . der Firmen wieder behoben werden 
darunter 5·7 Mill. S für den Ankauf der Aus- könnte. Die Ertragslage verschlechterte sich 
gleichsforderungen. Das Konkursverfahren jedoch zusehends, sodaß Ende 1963 das Fehl
war auch im Jahre 1969 noch nicht abge- kapital bereits 29·3 Mill. S erreichte und der· 
schlossen, doch wurden Versuche unternom- Bctriebsmittelkredit auf rund 30 MiIl. S 
men, einen Vergleich zwischen den Gläubigern gestiegen war. Als sich die Verluste im Jahre 
und den Schuldnern zustandezubringen. Mit 1964 weiter erhöhten, veranlaßte die Bank 
fortschreitender Zeit werden die Aussichten die Liquidation der Einzelfirmen und die 
der CA-BV auf auch nur teilweise Befriedigung Gründung einer AG sowie einer Verkaufs
ihrer Ansprüche immer geringer, da das noch gesellschaft m. b. H. Am 31. Dezember 1964 
vorhandene Vermögen zur Deckung des Zinsen- wurde mit dem früheren Firmeninhaber eine 
laufes der Vorhypotheken herangezogen werden Vereinb1l'rung über die Abstattung der Bank
muß. Außerdem verursachen die zahlreichen verbindl~chkeiten getroffen, die hauptsächlich 
gerichtlichen Verfahren sehr erhebliche Prozeß- durch yerkauf von Firmenvermögen, durch 
kosten. Lizenzeingänge und Eintreibung ausstehender 
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Forderungen innerhalb einer Frist von 5 Jahren handlungen gekennzeichnet war. Abgesehen 
erfolgen sollte. Die übernommenen Verpfiich- vom Leiter der Zweigstelle Taborstraße waren 
tungen wurden jedoch nicht eingehalten, sodaß keine Bediensteten der Bank als Beschuldigte 
das Bankobligo der in Liquidation befindlichen in die Strafsache verwickelt. Die gegen ein 
Firmen am 31. Dezember 1967 den Betrag Mitglied des Vorstandes der OA-BV erhobenen 
von 54,,9 Mill. S erreichte. Vorwürfe der Annahme von Bestechungs-

Die OA-BV hat trotz der Überschuldung geldern führten zu einem Verleumdungsprozeß, 
der Einzelfirmen dieses Kreditengagement der mit der Verurteilung des Verleumders 
übernommen, weil es, wie sie ausführte, im endete. 
Kreditgeschäft international durchaus aner- Bei dieser Sachlage war nicht zu erwarten, 
kannt sei, daß Banken durch Kreditgewährung daß durch die Prüfung des RH neue Tatsachen 
zur Erprobung wissenschaftlich erforschter, aufgedeckt werden könnten, da dem RH 
im Großbetrieb aber noch nicht gänzlich keine Unterlagen zu~ Verfügung standen, die 
herangereifter Verfahren auch dann beitragen, nicht schon dem Gericht bekannt gewesen 
wenn darin ein erhöhtes Risiko liegt. Das wären. Der RH beschränkte sich deshalb 
Wagnis lag im vorliegenden Kreditfall in den· darauf zu prüfen, ob die maßgeblichen Funk
immer größer werdenden Gewährleistungs- tionäreder Bank bei der Gewährung der 
ansprüchen der Kunden. Obwohl der Bank Kredite an die beiden Firmen die Sorgfalt 
die unzulängliche kaufmännische· Leitung der angewendet haben, die von ihnen bei der 
Einzelfirmen nicht unbekannt war, glaubte Bearbeitung eines Kreditfalles in diesem Aus
sie, daß auf Grund der zur Zeit der Übernahme maß verlangt werden konnte, und ob in der 
des Kreditengagemants bestehenden Auftrags- Organisation der Arbeitsabläufe bei der Kredit
lage die Bildung von Eigenkapital aus eigener gewährung Mängel sichtbar geworden sin~, 
Kraft der schuldnerischen Unternehmungen die den Kreditbetrug erleichtert haben. 
erreicht werden könnte. Überdies sei sie 89, 51. Bis zum Jahre 1958 wurde die 
wiederholt von maßgeblichen öffentlichen und Firma Schiwitz & 00. hauptsächlich von der 
privaten Seiten auf die Bedeutung hinge- Österreichischen Länderbank AG, ab 1958 
wiesen worden, die der Erhaltung dieser vorwiegend von der Girozentrale der öster
Unternehmungen zukomme. reichischen Sparkassen und von der Öster-

Die OA-BV hat auch davon Abstand ge- reichischen Importvereinigung reg. Genossen
nommen, schon früher eine schärfere Über- schaft m. b. H., Wien (ÖlV), finanziert. Im 
wachung der Geschäftsführung zu veranlassen November 1959 gewährte die OA-BV der 
und auf wichtige Entscheidungen der beiden Firma Schiwitz & 00. einen Kontokorrent
Firmen einzuwirken, weil es sich Banken kredit von 20 Mill. S und einen Globalrahmen 
nach ihrer Auffassung grundsätzlich versagen für Importwechselkredite in Höhe von 10 Mill. S 
sollten, auf die Geschäftsführung ihrer debito- mit Sicherstellung durch Zessionen, Kredit
rischen Kunden unmittelbar Einfiuß zu nehmen, versicherung, Pfandbestellungsurkunde über 
wenn nicht absolut zwingende Gründe vor- 7 Mill. Sund wechselmäßige Bürgschaft der 
lägen. Durch derartige Eingriffe würde die Frau Margarete Schiwitz. Zu dieser Zeit 
Bank unternehmerisches Risiko in besonderem lagen der Bank nur günstige Auskünfte über 
Umfang auf sich nehmen und sich unter diese Firma vor. Nach ihren Angaben hatte 
Umständen Haftungsansprüchen aussetzen, die Bank damals auch keine Kenntnis von 
ohne eine Gewähr zu haben, daß das Kredit- etwaigen unkorrekten Geschäftsmethoden der 
risiko entsprechend verringert würde. Firma Schiwitz & 00. Im Feber 1960 erhiel. 

Der RH will den geltend gemachten Argu- ten die VMW zur Ablösung ihres Engagements 
nienten der Bank die Berechtigung nicht ab- bei der Girozentrale gegen ähnliche Sicher
sprechen,. glaubt aber, daß auch in solchen stellungen von der OA-BV einen Konto
Kreditfällen der Grundsatz der Sicherheit in korrent-Kredit von 20 Mill. S. 
der Kreditpolitik der Bank nicht zu stark in 89, 52. Aus den vorhandenen Unterlagen 
den Hintergrund treten sollte. waren im wesentlichen folgende Beweggründe 

der OA-BV für die Übernahme der beiden 89, 50. Der RH hatte sich im Rahmen 
seiner Einschau auch mit dem Kreditfall der Kreditengagements zu entnehmen: 
Firmen Schiwitz & 00. und Vereinigte Misch- a) Die OA-BV sei seit 1938 mit der Firma 
futterwerke (VMW) zu befassen. Dieser Schiwitz & 00. in Geschäftsverbindung ge-. 
Kreditfall war Gegenstand eines Betrugs- wesen, die sich stets klaglos abgewickelt habe. 
prozesses im Jahre 1966, der durch die Höhe Überdies habe sie diese Firma über die ÖIV 
des Kreditbetrages und durch die aktive Mit- seit Jahren mittelbar finanziert. 
wirkung eines beeideten Wirtschaftsprüfers b) Sie habe mit der Übcrnahme des Engage
und Buchsachverständigen an den vom Erst- ments Schiwitz & 00. das Ziel verfolgt, "durch 
gericht als erwiesen angenommenen Betrugs- Ablöse des an sich gesunden, aber für die 
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Österreichische Importvereinigung ungeeigne
ten Debitors Schiwitz & Co. einerseits die 
ÖIV gesünder zu machen und andererseits 
nicht den Konkurrenzbanken einen guten 
Debitor zukommen zu lassen". 

c) Die bankeigene Betriebs- und Wirt
schaftsprüfungsabteilung habe in einem Prü
fungsbericht vom 29. Juni 1959 über die ÖIV 
die Firma Schiwitz & Co. als durchaus gesund 
bezeichnet. Die gleiche positive Beurteilung 
habe auch der gesetzliche Revisiönsvcrband 
ausgesprochen. 

d) Der Bank hätten die von einem beeideten 
Buchprüfer und Steuerberater verfaßten und 
unterfertigten Bilanzen der Jahre 1956, 1957 
und 1958 vorgelegen. 

e) Eine Analyse der Bilanzen 1956, 1957 
und 1958 durch die Betriebs- und Wirtschafts
prüfungsabteilung der CAcBV habe keine 
negativen Feststellungen über die Bonität der 
Firma Schiwitz & Co. und der VMW ergeben. 

f) Die eingeholten Auskünfte hätten durch
wegs giinstig gelautet. 

g) Die, erworbenen Sicherheiten hätten eine 
ausreichende Sicherstellung der Kredite ge
währleistet. 

h) Für die Gewährung des Kredites an die 
VMW sei entscheidend der Wunsch maßgeliend 
gewesen, durch Konzentration der Kredit
verbindungen bei der CA-BV zu erhöhter 
Klarheit über die komplizierten Konzernver
hältnisse und zu der Möglichkeit einer besseren 
Kontrolle der Geschäftstätigkeit der Firmen 
zu gelangen. 

89, 53. Diesen Argumenten der Bank hat 
der RH folgende Überlegungen entgegen
gestellt: 

Zu b): Es war keineswegs so sicher, daß die 
Firmen Schiwitz & Co. und VMW tatsächlich 
gute Debitoren waren. Schon allein die Tat
sachen, daß die Österreichische Länderbank 
AG. das Kreditverhältnis mit der Firma 
Schiwitz & Co. gelöst hatte, ohne daß die 
CA-BV den Grund für diesen Schritt gekannt 
hat, daß der ÖIV unter Hinweis auf den zu 
großen Umfang und die Artfremdheit dieses 
Engagements so viel an dessen Abgabe an die 
CA-BV gelegen war und daß die Girozentrale 
so bereitwillig war, den Kredit an die VMW 
ablösen zu lassen, hätten Zweifel an der 
Bonität der Firmen gerechtfertigt. 

Zu c): Die Größe der Engagements und der 
mehrmalige Wechsel der Geldgeber wären für 
die Bank ein ausreichender Grund gewesen, 
sich durch eine Prüfung bei der Firma Schi
v.ritz & Co. selbst Klarheit über die finanzielle 
und wirtschaftliche Lage dieser Firma zu ver
schaffen. Eine solche vorausgehende Prüfung 
hätte wohl zur Bedingung der Kreditgewährung 

gemacht werden können. Die Bank wendet 
dagegen ein, daß Bucheinsichten bei Kredit
nehmern überwiegend auf Abneigung, oft 
sogar auf Ablehnung stoßen, und daß es der 
Bank aus Konkurrenzgründen nicht immer 
möglich sei, auf eine solche Bucheinsicht zu 
bestehen. Der RH ist jedoch der Ansicht, 
daß bei Engagements in der vorliegenden 
Größenordnung und den gegebenen Begleit
umständen die Ablehnung der Bucheinsicht 
durch die Kreditwerber das Mißtrauen der 
Bank erwecken müßte, das sie bestimmen sollte, 
bei Nichterfüllung dieser Vorbedingung auf den 
Debitor zu verzichten. 

Zu d): Auch wenn die CA-BV unterstellen 
konnte, daß die vom Steuerberater unter
fertigten Bilanzen nicht nur richtig erstellt, 
sondern auch materiell richtig seien, kann 
dieser Umstand allein nach Meinung des RH 
nicht. ausreichen, um von vornherein darauf zu 
verzichten, die wahren Gründe für den Wechsel 
der kreditgewährenden Bank in Erfahrung zu 
bringen. 

Zu e): Auch Bilanzanalysen können keine 
erschöpfende Aufklärung über die wirtschaft
liche und finanzielle Lage des bilanzierenden 
Unternehmens ergeben, weil sie ja nur das 
in der Bilanz enthaltene Zahlenmaterial ver
werten können. Die Erfahrung lehrt jedoch, 
daß ein tieferer Einblick in die Gebarung nur 
durch eine Prüfung an Ort und Stelle gewonnen 
werden kann. 

Zu f) : Nach der Kreditgewährung im N 0-

vember 1959 schränkte eine Auskunftei ihre 
im Juni 1959 mitgeteilte günstige Beurteilung 
der beideri Firmen in der Richtung ein, daß 
sie zu Kreditfragen nicht positiv Stellung 
nehmen könne. Diese Mitteilung hätte die 
Bank bei der Kreditgewährung an die VMW 
zur Vorsicht mahnen sollen. 

Zu g): Die Bank konnte die von ihr erworbe
nen Sicherheiten als ausreichend ansehen, da 
ihr ja nicht bekannt war, daß ein Teil der 
abgetretenen Forderungen fingiert war. Da 
aber die Sicherheiten hauptsächlich in abge
tretenen Forderungen bestanden, hätte es' der 
Übung entsprochen, die Forderungen trotz der 
zugesagten Kreditversicherung stichproben
weise zu prüfen, wie weit sie sich nur gegen 
Konzernunternehmungel1 richteten und als 
solche für Sicherstellungen geeignet waren. 

Zu h): Nach Ansicht des RH wäre es nahe
liegend gewesen, daß sich die Bank zuerst 
erhöhte Klarheit über die Beteiligungsverhält
nisse und über die Geschäftstätigkeit der 
Schiwitzfirmen verschafft und dann erst den 
Kredit an die VMW gewährt hätte. 

Die Bank war offensichtlich in der zweiten 
Hälfte des Jahres 1959 gewillt, das Kredit
engagement Firma Schiwitz & Co. zu über-

1400 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)230 von 238

www.parlament.gv.at



231 

nehmen, und hat alle routinemäßigen Maß- analytisch ausgewertet. Eine auch nur in 
nahmen, wie Einholung von Auskünften, Stichproben vorgenommene Kontrolle der 
Analyse der vorgelegten Bilanzen und Herein- übereinstimmung der zur Zeit der Prüfung 
nahme von Sicherheiten durchgeführt, aber tatsächlich vorhandenen Lagerbestände mit 
weitergehende Maßnahmen trotz der Größe den Aufschreibungen in der Lagerkartei hätte 
der Kredite und des mehrmaligen Wechsels unter Umständen schon damals große Un
der kreditierenden Banken als nicht erforder- stimmigkeiten und Fälschungen aufdecken 
lich angesehen. können. Auf Grund dieser nur oberflächlich 

89, 54. Trotz den im Juni 1961 aufgedeckten und routinemäßig durchgeführten Buchein
Scheckmanipulationen, durch die sich die sicht kam der Prüfer zu der Feststellung, 
Firma Schi witz & Co. und die VMW einen daß eine Gefährdung des Engagements nicht 
sogenannten Postlaufkredit in Höhe von zu erblicken sei, und trug damit wesentlich 

dazu bei, daß sich das Gesamtobligo beider 
zuletzt 9·67 Mill. S erschlichen hatten, ließ Firmen bis zum Zusammenbruch noch wesent
die Bank das Wechselobligo der beiden Firmen lieh erhöhen konnte. 
um weitere 22·5 Mill. S ansteigen. Die CA-BV 
rechtfertigt dieses Vorgehen mit dem Vertrau- Die CA-BV steht auf dem Standpunkt, 
ensgrundsatz, der das Kreditgeschäft be- daß dieses Prüfungsersuchen der Kredit
herrscht, obwohl nach der Aufdeckung der abteilung .keinen Auftrag zur körperlichen 
Scheckmanipulationen das Vertrauen in die Prüfung· des Warenlagers enthalten habe. 
Redlichkeit der Kreditnehmer stark erschüttert Nach der bestehenden Praxis, die den Anforde
sein mußte. Auf Grund einer anonymen Anzei- rungen genügt hätte, wäre die Prüfung nur 
ge hätte die CA-BV schon im Feber 1961 die an Hand der bilanz mäßigen Werte der Vor
Scheckmanipulationen erkennen können. Sie räte und der Inventurlisten in Verbindung 
betrachtete aber offensichtlich schon von 1959 mit der Warenkartei vorzunehmen gewesen. 
an das Engagement Schiwitz allzusehr von Körperliche Bestandsaufnahmen müßten ent
der Ertragsseite h~r und war zu weitgehendem weder in allen Fällen oder dürften in keinem 
Entgegenkommen bereit. Die Bank machte Falle vorgenommen werden. Sie würden 
geltend, daß die Wechseleskontierung und die auch wettbewerbsmäßig große Schwierigkeiten 
Evidenz über die Wechseleskontrahmen in bereiten, wenn sie nicht auch von den anderen 
der Wechselabteilung konzentriert waren, die Kreditinst,ituten durchgeführt werden. Da 
Kreditabteilung mit den Wechseleskontierun- körperliche Bestandsaufnahmen nicht üblich 
gen also nicht befaßt war. Der Hinweis der seien, habe der Prüfer den Auftrag der Kredit
CA-BV, daß die Ausweitung des Engagements abteilung nicht wörtlich verstanden und sich 
erfolgt sei, um bei einem immerhin sehr alten mit einem im Prüfungs bericht nicht einmal 
Kunden im Wege der Aufrechterhaltung der erwähnten Augenschein der Lagerstellen be
Geschäftstätigkeit drohende Verluste der gnügt. 
Bank zu verhindern, wäre überzeugend, wenn Durch die Prufung der Betriebs- und 
die Bank zugleich mit diesen Maßnahmen auch Wirtschaftsprüfungsabteilung der Bank soll
eine wenigstens teilweise Überwachung und ten Angaben der Schuldner auf ihre Richtig
Kontrolle der Geschäftstätigkeit der beiden keit. kontrolliert werden. Nach Ansicht des 
Firmen verbunden hätte. RH war dieses Ersuchen der Kreditabteilung 

wörtlich zu nehmen. Es wäre daher Sache des 
89, 55. Nach Aufdeckung der Scheck- Prüfers gewesen, diesem Wunsche nachzukom-

manipulationen der Firmen Schiwitz & Co. m n od 'm Pru"f g b r' ht d' U mo"g 
und der VMW im Juni 1961 ersuchte die e er 1 un s· e IC le n . 

lichkeit der Durchführung des Auftrages an
Kreditabteilung der CA·BV die bankeigene zuführen und zu begründen. 
Betriebs. und Wirtschaftsprüfungsabteilung, 
bei den beiden Firmen außerhalb der Reihe 89, 56. Der Wechselescompterahmen der 
dringend eine Bucheinsicht vorzunehmen, bei Firma Schiwitz & Co. wurde in der Vor
der insbesondere festgestellt werden sollte, st,andssitzung vom 11. September 1961 intern 
"für welchen Zweck die überziehungen ver- von 22·5 Mill. Sauf 25 Mill. S erhöht. Eine 
wendet wurden und falls, wie die Firmen an- Zust.immung des Aufsichtsrates wurde nicht 
gaben, hiefür Waren gekauft wurden, ob diese eingeholt. 
tatsächlich vorhanden sind." Der Prüfer Gemäß § 9 lit. e der Satzung der CA·BV 
hat jedoch auch nicht stichprobenweise die bedarf der Vorstand ;,zur Einräumung von 
übereinstimmung der tatsächlichen Waren- Krediten, sofern der Kredit eines Kredit
bestände mit den Lageraufschreibungen ge- nehmers 10,000.000 S übersteigt", der Zu
prüft und daher die in den Bilanzen zum stimmung des Aufsichtsrates. Die CA-BV 
31. Dezember 1960 und 30. Juni 1961 cnt- vertritt unter Berufung auf die Recht· 
haltenen Warenvorräte in der ausgewiesenen sprechung des Obersten Gerichtshofes den 
Höhe in seinen Bericht übernommen und Standpunk, daß eine interne Festlegung von 
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Kreditrahmen ebensowenig wie die Diskon- Unternehmer, die Kunden der Bank sind, 
tierung von Wechseln im Einzelfall unter oder zum Interessenkreis der Bank gehören, 
§ 9 lit. e der Satzung falle, weil in diesen Fällen zu bevorzugen. Dies führt dazu, daß nicht 
eine Vereinbarung über künftige Geldleistun- immer eine entsprechende Anzahl von An
gen der Bank, d. h. ein Kredityertrag zwischen boten eingeholt wird. Der RH hat empfohlen, 
der Bank und dem Kunden, nicht zustande- in allen Fällen das Vergabeyerfahren, wie es 
komme. in der ÖNorm 2050 vorgesehen ist, soweit 

Der RH bezweifelt, daß eine solche Aus- wie möglich anzuwenden. Es könne nicht 
legung der angeführten Satzungs bestimmung Aufgabe der Bank sein, nicht wettbewerbs
mit den gesetzlichen Aufgaben des Aufsicht.s- fähige Firmen, auch wenn sie ihre Kunden 
rates, der die Geschäftsführung der Bank sind, zu Lasten der, Bank bevorzugt zu 

b behandeln. zuü erwachen hat, noch im Einklang steht. 
Er hat deshalb empfohlen, eine Klarstellung 89, 60. Die CA-BV besitzt seit mehr als 
der Fassung dieser Satzungsbestimmung zu drei Jahrzehnten ein Forstgut in Donners
veranlassen. ' bach (Steiermark) mit 9354 ha Eigengrund 

Die Bank hat zugesagt, sich um eine solche und 4521 ha zugepachtetel' Jagdfläche sowie 
Klarstellung zu bemühen. ein land- und forstwirtschaftliches Gut in 

Weißenbach-Klachau (Steiermark) mit 
89, 57. Da.s Gesamtobligo der Firmen 9124 ha Eigengrund und 686 ha in Fläche aus

Schiwitz & Co. und VMW erreichte bis zu gedrückter ideeller Anteile an Gemeinschafts
deren Zusammenbruch im April 1963 bei und Genossenschaftsbesitzungen. Sie hat in 
der CA-BV insgesamt 123·1 Mill. S und erhöhte den Jahren 1965 und 1966 Grundflächen im 
sich bis Ende 1966 um Forderungen in Höhe Ausmaß von rund 900 ha um den Preis von 
von 11·5 Mill. S, die sich aus der vorläufigen 10·3 Mill. S "zur Arrondierung des land- und 
Weiterführung und späteren Abwicklung der forstwirtschaftlichen Besit,zes bzw. zur bes
Betriebe nach dem 31. März 1963 ergeben seren Bewirtschaftung" des 'Forstgutes ,Don
haben. Die Höhe des Verlustes der CA-BV nersbach erworben. Obwohl die beiden Guts
stand zur Zeit der Einschau des RH noch betriebe, die nach Angabe der Bank noch 
nicht fest. immer an den Folgen der prekären Lage der 

89, 58. Die CA-BV gewährte einem Schuld- Vorbesitzer, der folgenden Zwangsyerwaltun
ner, der' der Bank ill?- Zusammenhang mit gen und der enormen Überschlägerungen in 
Auseinandersetzungen um Vermögenswerte diesen Jahren leiden, in den Jahren 1960 
einzelner Gesellschafter der Schiwitzfirmen bis 1966 per Saldo Verluste gebracht haben, 
die Führung eines kostspieligen Prozesses beabsichtigt die Bank nicht, sie abzugeben. 
erspart haben soll, am 10. Juni 1965 einen Sie betrachtet sie nicht nur als Sicherung 
Kredit yon 500.000 S, der mit einem Teil- von Mitteln der Bank durch Sachwerte, son
betrag von 360.000 S auf einem Grundstück dem hat auch ein Interesse daran, selbst über 
der Gattin des Kreditnehmers sichergestellt Eigenjagdgebiete zu verfügen. Die Jagd- und 
werden sollte. Der Schuldner konnte jedoch FiscI1l'eirechte im Bereich der Forstyerwaltung 
bereits im :Mai 1965 über die Kredityaluta Donnersbach wurden mit Ausnahme von drei 
verfügen, ohne die 'Sicherstellung beigebracht Re\-ieren gegen Entgelt der Steyr-Daimler
zu haben. Der Kredit ist mit einem Betrag Puch AG und der "Semperit" Österreichisch-

Amerikanische Gummiwerke AG überlassen. von 520.760 S uneinbringlich geworden, da 
der Schuldner am 15. Oktober 1965 verstarb Beim Forstgut Donnersbach wurden aus 
und die Verlassenschaft armutshalber ab- der Jagd und Fischerei von 1960 bis 1966 
getan wurde. Die CA-BV bemerkte hiezu, wegen der hohen Personalkosten, der Jagd
sie sei davon ausgegangen, daß dem Schuldner zupachtungen und der Wildfuttermittel nur 
schon wegen der Pflege seiner Verbindungen Verluste erzielt. Der RH empfahl, die Be
zur Bank daran hätte gelegen sein müssen, mühungen um die Verringerung des über
die vorgesehene grundbücherliehe . Sicherstel- höhten WiIdbestandes mit Nachdruck fort
lung durchzuführen. Nach Ansicht des RH zusetzen, um eine Reduktion des Personales 
wäre der Teilbetrag von 360.000 S keineswegs und der Wildfuttermittel zu erreichen. Die 
vor Beibringung wenigstens einer intabula- zeitweisen Verluste aus der Forstwirtschaft 
tionsfähigen' Pfandbestellungsurkunde flüssig sind nach Mitteilung der Bank die Folgen 
zu machen gewesen. von Unwetterkatastrophen und der Nicht-

89, 59. Die CA-BV hat im geprüften Zeit- aktiYierung des jährlichen Holzzuwachses. 
raum beträchtliche Mittel für den Neubau Die landwirtschaftlich nutzbare Fläche des 
und Ausbau sowie für die Einricht,ung von Gutes Weißenbach-Klachau ist seit 1. März 
Zweigstellen und Filialen aufgewendet. Die 1964 verpachtet, sodaß aus diesem Betriebs
Bank ist bestrebt, bei der Auftragsvergabe zweig keine Verluste mehr entstehen. Hin-
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gegen brachte von 1960 bis 1966 auch die 
Forstwirtschaft wegen des zunehmenden Ver
waltungsaufwandes und der sinkenden E;löse 
aus dem Holzverkauf nur steigende Verluste. 
Ob diese Verluste den nicht aktivierten jähr
lichen Holzzmvachs übersteigen, konnte man
gels ausreichender Unterlagen nicht festgestellt 
werden. Der RH empfahl, nach Möglichkeit 
den Personalaufwand zu senken und den Holz-

233 

nach Möglichkeit den Charakter der Frei
willigkeit dieser Leistungen zu wahren. EI' 
hat empfohlen, zur Erleichterung der Ver
waltungsarbeit die Zahl der Zulagen nach 
Möglichkeit einzuschränken. 

89, 64. Durch den Einsatz moderner Büro
maschinen und einer elektronischen Daten
verarbeitungsanlage konnte in den letzten 
Jahren die Arbeitsproduktivität gesteigert 

verkauf zu steigern. werden. Wenngleich der Rationalisierung des 
Auch die ständigen Verluste aus der Jagd Bankbetriebes infolge der Eigenart der Dienst

und der Fischerei sind zu einem wesenWchen leistungen Grenzen gesetzt sind, empfahl 
Teil auf den hohen Personalaufwandzurück- der RH die intensive Fortsetzung dieser 
zuführen. Bestrebungen, weil sie es am ehesten ermög-

89, 61. Die Rentabilität der Veranlagung lichen, den Verwaltungsaufwand zu senken. 
von Bankvermögen in den beiden Forstgütern In diesem Zusammenhang hat der RH der 
ist zweifelhaft, da nicht festgestellt ist, ob der Bank auch nahegelegt, die Zahl der dauernd 
jährliche Holzzuwachs den durchschnitt- verwendeten Konsulenten auf das unbedingt 
lichen Jahresverlust in den Jahren 1957 notwendige Ausmaß zu beschränken. 
bis 1966 auszugleichen vermochte und darüber 89, 65. Im Zuge der Prüfung des Sachauf
hinaus noch eine angemessene Verzinsung des wandes regte der RH an,. Vorsorge für aus
eingesetzten Kapitals einschließlich der nicht reichende Lagerräume für Materialien aller 
unerheblichen stillen Reserven enthielt. Die Art zu treffen, eine bessere Auslastung der 
\Vertsicherung von Bankvermögen durch die im Ökonomat der Bank verwendeten Maschi
F?rstgüter ist gleichfalls problematisch, weil nen anzustreben und dic Aufschreibunge,n 
dIese Sachwerte nur schwer zu angemessenen über den Kraftfahrbetrieb zu vervollständigen, 
~~~~::. in gewünschter Zeit verkauft werden I um die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Fahr-

zeuge feststellen zu können. 
89, 62. Die Bank behält die Forstgüter 89 66 Die CA-BV hat in den Jahren 

au~h mit ~em Hinweis, d~ß sie bei ihrer 1961~1966 verjährte Gewinnanteile im. Ge
Große und Ihrem Anse~~n emer Jagd bed~rf, samtbetrag von 144.000 S, die gemäß § 24 
um b?deutende~, ~esch~ftsfr~unden und em- der Satzung der Bank zugunsten der gesetz
flußrmchen P.erso~h~hkmt.en 1m Interes~.e der lichen Rücklage der Gesellschaft verfallen 
B.ank auch d.~e Moghchkmt. der Jagdausub~ng sind, an die säumigen Aktionäre ausgezahlt. 
bIeten zu konnen. Zu dlO~em Zweck WIrd Sie begründete diese Kulanz mit der Rück
aber nur das Forstgut WeIßenbach-Klachau sichtnahme auf die Erfordernisse des Kapital
herangezogen_. Der R~ hat .. de.shalb. der B~nk marktes .. Die Zahlungen wären ausschließ
empfohlen, emmal dIe Moghchkelten emer lich Kleinaktionären zugute O'ekommen. 
Veräußerung zumindest eines der Güter in Ö 

abseh barer Zeit zur prüfen. Nach Meinung 
der Bank sei es jedoch sehr schwer, im Inland 
Käufer zu finden, die einen angemessenen Preis 
zahlen würden. Sie beabsichtige aber, durch 
die Zusammenlegung der beiden Güter und 
durch Verwendung von für heide Betriebe 
gemeinsamen Einrichtungen merkliche Ein
sparungen zu erreichen. 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1968 

Alpenländische Heimstätte 
Gemeinnützige Wohnbau
und SiedJungBgesellschaft 

m. b. H., Innsbruck 

90, 1. Die· Alpenländische Heimstätte -
Gemeinnützige Wohnbau- und Siedlungsgesell-

89, ß3. Infolge der Besonderheiten· des schaft m. b. H. Innsbruck hat in den letzten 
Altersaufbaues des Personalstandes der Bank 6 Jahren fund 900 Wohnungen fertiggestellt. 
ist die Zahl der Funktionäre besonders in Die Geschäftsführung war hiebei mit Erfolg 
den oberen Rängen nicht unbeträchtlich zu- bemüht, die Baukosten verhältnismäßig niedrig 
rückgegangen. Der RH hat empfohlen, auch zu halten. Die durchschnittliche Nutzfläche pro 
in Zukunft die Zahl der höheren Funktionäre Wohnung beträgt 67·3 m2 • 

im Einklang mit den Erfordernissen einer Von den vorangeführten Wohneinheiten 
wirtschaftlichen Geschäftsführung zu halten. waren zur Zeit der Einschau etwa ein Drittel 

Der RH hat angeregt, bei den alljährlichen noch nicht endgültig abgerechnet. Die Gesell
Bilanzgratifikationen und bei den· außer- schaft führte dies u. a. darauf zurück, daß von 
tourlichen Avancements in verstärktem Maße den Förderungsstellen immer nur Teilobjekte 
das Leistungsprinzip zu berücksichtigen und I genehmigt wurden und hiedurch eine Vef-
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zögerung der Bauabwicklung eingetreten sei. 
Dies betreffe vor allem die Fertigstellung der 
Außenanlagen, Gehsteige usw. 

90, 2. Im Jahre 1959 wurde vom Bund 
zwecks Kapitalerhöhung eine während des 
Zweiten Weltkrieges auf Innsbrucker Gemeinde
gebiet errichtete Siedlung als Sacheinlage ein
gebracht. Zum Areal dieser Siedlung gehören 
auch einige unverbaute Grundstücke, die sich 
jedoch für die Errichtung von Wohnhäusern 
im Sozialwohnbau nicht eignen. Der Verkauf 
dieser Grundstücke wurde demnach empfohlen. 
Hiezu teilte die Gesellschaft mit, daß sie diese 
Grundstücke der Stadtgemeinde Innsbruck 
bzw. dem Land Tirol zum Kauf angeboten 
habe. Sollte hiefür kein Interesse bestehen, 
wird die Gesellschaft auf dem Grundstüok 
einige Wohnobjekte ohne Inanspruchnahme 
von Förderungsmitteln errichten. 

90, 3. Anläßlich der Überprüfung der Bau
akten war festzustellen, daß nicht hinsichtlich 
aller Bauvorhaben die Protokolle über die 
Anbotseröffnung vorlagen. Es wurde empfoh
len, in Hinkunft bei der Vergabe von Leistun
gen im Sinne der ÖNORM A 2050 vorzugehen 
und, falls dem Billigstbieter nicht der Zuschlag 
erteilt wird, die hiefür maßgeblichen ßründe 
in einer Niederschrift festzuhalten. Weiters 
sind bei der Gesellschaft die Bauleistungen 
durchwegs nur beschränkt ausgeschrieben wor
den, wobei auch bei größeren Bauvorhaben 
nicht mehr als drei Bieter eingeladen wurden. 
Die Gesellschaft teilte mit, daß der Aus
schreibungsrahmen ab sofort auf fünf Firmen 
erweitert wurde. Schließlich sind in vielen 
Fällen die schriftlichen Bauaufträge erst zu 
einem Zeitpunkt ausgefertigt worden, zu dem 
bereits für diesen Auftrag gearbeitet wurde. 
Die Gesellschaft sagte zu, den Anregungen des 
RH in Hinkunft Rechnung zu tragen. 

90, 4. In der Hausverwaltung konnten in 
den letzlen Jahren die Aufwendungen durch 
die Einnahmen nicht zur Gänze abgedeckt 
werden. Es wurde deshalb nahegelegt, die im 
Gemeinnützigkeitsgesetz vorgesehene Kosten
deckung durch Anpassung der Verwaltungs
kostenbeiträge anzustreben. Auch die in den 
Mieten enthaltenen' Instandhaltungskostenbei
träge reichen in ihrer bisherigen Höhe für die 
erforderlichen Erhaltungsarbeiten zum Teil 
nicht aus, weshalb auf die Bestimmungen des 
Mietengesetzes in der Fassung des Mietrechts
änderungsgesetzes in bezug aUf die ordnungs
gemäße Instandhaltung der Häuser hinge
wiesen wurde. 

90; 5. Den vom RH gegebenen Empfehlun
gen hinsicht.lich der Anlage einer Instand
haltungskartei, einer Lieferantenkartei sowie 

organisat~rischer Vereinfachungen beim Mie
teninkasso hat die Gesellschaft bereits Rech
nung getragen. 

I 

. "österreich\scher ExportfondB" 
Gesellschaft m. b. H. 

91, 1. Der Zweck der "Österreichischer 
Exportfon,tIs" Gesellschaftm. b. H. (im folgen
den kurz Gesellschaft genannt), die zur Gänze 
im Eigentpm des Bundes steht, ist die Förde
rung des Exports von im Inland hergestellten 
ErzeugnisJen österreichischer Klein- und Mit
telbetriebJ durch Gewährung von Produk
tionskrediten bis zur Höhe der Selbstkosten, 
jedoch b~grenzt mit 80% des Wertes des 
Lieferauftrages, und von Exportfakturenvor
schüssen bis 80% des Fakturenwertes mit einer 
Laufzeit ,von höchstens 18 Monaten (im 
Durchschnitt von 4 bis 5 Monaten) und gün
stiger Ver~insung (derzeit 5%% p. a.). 

91, 2. I Die Finanzierung d~r Kreditge
schäfte der Gesellschaft erfolgte bIS 1962 durch 
Counterpahmittel, die seit dem Jahre 1962 
als Treuh~ndeinlage des ERP-Fonds der Ge
sellschaft tur Verfügung stehen. Durch Zufluß 
weiteren r]reugutesund Zinsenüberschüsse er
reichte diJ Treuhandeinlage bis zum 31. De
zember 1967 den Betrag von 142,865.000 S. 
Seit 30. Juli 1964 stellt auch die Bundes
kammer der gewerblichen 'Virtschaft Finan
zierungsmiJttel in Form von Darlehen, zuletzt 
im Gesam~umfang von 60 Mill. S, bei. Ein 
weiteres Darlehen von 2 MiII. S erhielt die 
Gesellschaft vom BM f. Handel, Gewerbe und 
Industrie. I Da das BM f. Fina~ze~ dasSta~m
kapital vo:p. 50.000 Sauf schheßhch 15 MIll. S 
im Jahre 1968 erhöhte, kann die Gesellschaft 
nunmehr Kredite auch aus Eigenmitteln ge
währen. I 

Durch ~ie Bestimmungen der Darlehens
verträge und des Treuhandvertrages mit dem 
ERP-Fonds ist die Gesellschaft verpflichtet, 
über die Verwendung der aus den vier Finan
zierungsqurllen stammenden Mittel in ihren 
Büchern getrennte Abrechnungen zu führen, 
insbesondete die Kredite getrennt nach den 
Finanzierubgsquellen zu buchen, vier Teil
bilanzen ubd eine Gesamtbilanz und ebenso 
viele Gewinn- und Verlustrechnungen aufzu
stellen. Um eine Vereinfachung der Ver
rechnung :Im erreichen und um den Anschein 
einer untet-schiedlichen Heranziehung der Fi
nanzierungsmittel für Kredite je nach der 
Bonität d~r Kreditnehmer zu vermeiden, hat 
der RH empfohlen, die Gruppierung. der 
Kredite nach der Herkunft der Finanzierungs
mittel fallenzulassen sowie die erzielten Zin
sen, die iEinzelwertberichtigungen und die 
schließlich~n Forderungsverluste auf die ange
führten GI1äubiger nachdem Verhältnis ihrer 
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Forderungen aufzuteilen. Bisher haben sich 
jedoch die Geldgeber nicht bereit gefunden, die 
Darlehensverträge entsprechend abzuändern. 

91, 3. Da der Zweck der Gesellschaft nicht 
auf Gewinn gerichtet ist, blieben· die Eigen
mittel bis Ende 1967 bescheiden (Stamm
kapital 50.000 S, freie Rücklagen 125.600 S 
und Sammelwertberichtigung 1,573.000 S, ge
samtes Eigenkapital somit nur 1,748.600 S). 
Erst im Jahre 1968 stiegen die Eigen mittel 
durch Erhöhung des Stammkapitals um rund 
15 Mill. S, die zur Gänze durch den Bund ein
gezahlt wurden, auf 17,250.000 S. 

91, 4. Neben einem fünfgliedrigen Auf
sichtsrat und einem Geschäftsführer besteht 
bei der Gesellschaft als beratendes Organ im 
Verfahren über Kreditanträge ein Kredit
beirat aus Vertretern des BM f. Finanzen, des 
BM f. Handel, Gewerbe und Industrie, der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 
der Oesterreichischen Nationalbank und des 
Österreichischen Arbeiterkammertages. Der 
Einfluß dieses Beirates ist jedoch bedeutend, da 
ein Kreditantrag in der Regel nur dann vom 
Geschäftsführer bewilligt wird, wenn alle an
wesenden Mitglieder des Beirates sich für die 
Genehmigung des Kredites aussprechen. Der 
RH empfahl, die Mitwirkung des Kredit
beirates, die im Gesellschaftsvertrag hicht vor
gesehen ist, durch Aufnahme entsprechender 
Bestimmungen in den Gesellschaft.svertrag 
auf eine rechtliche Grundlage zu stellen. 

91, 5. Die Bearbeitung der Kreditanträge 
und die Abwicklung der Kredite erfolgen in 
Zusammenarbeit mit korrespondierenden Kre
ditinstituten (Hausbanken), bei denen die 
kreditsuchenden Exporteure Kunden SInd. Die 
Finanzierung durch die Gesellschaft geschieht 
im vVege des Reescomptes der von den Haus
banken ausgestellten und von den Kredit
nehmern akzeptierten Schuldwechsel. Für die 
banktechnische Abwicklung der Kredite und 
für die übernahme einer 20%igen Ausfalls
haftung erhalten die Hausbanken 2% des er
wähnten Zinssatzes von 5%%. Mit Rücksicht 
auf den verhältnismäßig geringen Verwaltungs
aufwand bei der Abwicklung der Kredite und 
die unbedeutenden Kreditausfälle seit vielen 
Jahren hat die Gesellschaft Schritt.e unternom
men, um eine Herabsetzung des Vergütungs
satzes von 2 auf 1 % oder 1 % % zu erreichen. 
Sie hätte dadurch die Möglichkeit, den Zins
satz für die Exportfondskredite in gleichem 
Ausmaß zu verringern. Der RH empfahl, die 
Bemühungen, wenn sie auch bisher ohne Erfolg 
geblieben sind, fort.zusetzen. Die Gesellschaft 
will dieser Empfehlung ent.sprechen. 

91, 6. Im Zusammenhang mit der Frage 
der Angemessenheit des Vergütungssat.zes von 
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2% ergab sich auch die Frage, ob die Mit
wirkung der Hausbanken bei der Bearbeitung 
der Kreditansuchen und bei der Abwicklung 
der Kredite im Interesse der Gesellschaft 
liegt. :Nach Ansicht des RH sollten die Er
fahrungen und die Einrichtungen der Kredit
inst.itute durch die Gesellschaft wenn irgend 
möglich genutzt werden, allerdings ohne daß 
dadurch der Gesellschaft finanzielle Nachteile 
entstehen. Der RH empfahl deshalb, den 
jährlichen Aufwand, der der Gesellschaft durch 
die übernahme der Agenden der Hausbanken 
bei der Gewährung und Abwicklung der 
Exportsfondskredite entstehen würde, mög
lichst genau zu ermitteln und ihn der Summe 
der in einem Jahr an die Hausbanken ge
zahlten Vergütungen gegenüberzustellen. Das 
Ergebnis dieses Vergleiches sollte bei den 
Verhandlungen mit den Hausbanken über 
den Vergütungssatz, der auch abgestuft werden 
könnte, berücksichtigt werdeu. So lange jedoch 
die Zusammenarbeit der Gesellschaft mit den 
Hausbanken besteht, sollte nach Ansicht des 
RH auch die Mithaftung dieser Banken etwa in 
dem bisherigen Ausmaß beibehalten werden. 

91, 7. Die Gesellschaft hat zwar Richt
linien für die Inanspruchnahme von Export
fondskrediten aufgestellt und in einem Merk
blatt die Rechtsverhältnisse zwischen den 
Kreditnehmern und der Gesellschaft im wesent
lichen geregelt, hat es aber unterlassen, die 
Rechte und Pflichten der Hausbanken im 
Exportfondskreditverfahren vertraglich fest
zulegen. Sie hat bisher nur einen Vertrags
entwurf ausgearbeitet, mit dem sich auch 
die Finanzprokuratur und das. BM f. Finanzen 
befaßt haben. Der RH hat Verbesserungen 
einzelner Vertragsbestimmungen der Gesell
schaft vorgeschlagen und empfohlen, die Ver
handlungen über den Abschluß eines Vertrages 
mit den Hausbanken möglichst bald aufzu
nehmen. Dieser Empfehlung will die Gesell
schaft entsprechen. 

91, 8. Die Gesellschaft hat von 1950 bis 
einschließlich 1967 20.072 Kredite mit einer 
Kreditsumme von 3737 Mill. S und einem 
Exportfakturenwert von 5588 Mill. S be
willigt. Im Jahre 1968 kamen 2036 Kredite 
mit einer Kreditsumme von 526 1\fill. Sund 
einer Exportfakturensumme von 753 Mill. S 
dazu. Am 31. Dezember 1967 belief sich 
der Kreditstand auf 158·6 Mill. S, am 31. De
zember 1968 auf 191·6 Mill. S. Die Umschlags
häufigkeit der Kredite beträgt etwa 2'5 im 
Jahr. Die durchschnittliche Ausnutzung des 
Finanzieruugskapitals für Kredite bewegte 
sich um 80%. Im Jahre 1967 erzielte die 
Gesellschaft einen Gebarungsüberschuß von 
2,831.000 S, der mit 2,762.000 S dem ERP
Fonds, mit 63.000 S der Bundeskammer der 
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gewerblichen Wirtschaft und mit 6000 SI 91, 11. Der RH bemängelte die Gewährung 
dem BM f. Handel, Gewerbe und Industrie einer Abfertigung an einen Angestellten ohne 
den Verträgen entsprechend gutgeschrieben rechtliche Verpflichtung der Gesellschaft und 
wurde. Die Kreditausfälle waren in den die Berücksichtigung von Vordienstzeiten bei 
Jahren 1957-1967 unbedeutend. der Bemessung von Abfertigungen. 

91, 9. Laut Kollektivvertrag stehen den 
Angestellten der Gesellschaft 14 Gehälter pro 
Jahr zu. Seit dem Jahre 1958 werden jährlich 
zwei weitere Monatsgehälter unter dem Titel 
einer Leistungsprämie ausgezahlt. Der RH 
hat der Geschäftsführung empfohlen, von 
den Angestellten die Anerkennung der Frei
willigkeit dieser Zahlungen, wie es bei Banken 
üblich ist, schriftlich bestätigen zu lassen, 
um die Entstehung eines Rechtsanspruches 
nach Möglichkeit zu vermeiden. 

91, 10. Seit der Einführung der Fünftage
woche beträgt die effektive ,Arbeitszeit des 
Personals pro Woche nur 40 Stunden gegenüber 
42·5 Stunden laut Kollektivvertrag. 

91, 12. Die Prüfilng einzelner Kreditfälle 
durch den RH ergab keine nennenswerten 
Beanstandungen. Bei zwei Krediten, die 
Kreditausfälle erwarten lassen, regte der RH 
die Bildung angemessener Wertberichtigungen 
an. Weiters empfahl er, bei Forderungsver
lusten die Hausbanken mit einem 20%igen 
Anteil auch an den entstandenen Kosten zu 
beteiligen. Bei einem größeren Kreditfall, 
der zur Besorgnis Anlaß bot, hielt der RH 
eine zusätzliche Besicherung für erforderlich, 
die die Gesellschaft in der Folge auch erwirkte. 
In einem anderen Fall wäre wegen der un
günstigen Wirtschaftslage des Kreditnehmers 
von vornherein eine bessere Besicherung not
wendig gewesen. 

Internationale Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) 

Im TB für das Verwaltungsjahr 1967 hat 
der RH auf Seite 193 über die Ergebnisse 
des VI. Internationalen . Kongresses der 
INTOSAI (Mai 1968, Tokio) ausführlich be
richtet. In Fortsetzung der Berichterstattung 
über die Tätigkeit des beim österreichischen 
RH eingerichteten Internationalen Sekreta
riates dieser Organisation wird nunmehr nach
stehender weiterer Bericht erstattet: 

Gemäß Art. 6 der Geschäftsordnung für 
die INTOSAI findet in der Regel einmal im 
Jahr am Sitz des Internationalen Sekretariates 
der INTOSA[ - das ist der Amtssitz des 
österreichischen RH - eine Tagung des 
Präsidiums der INTOSAI statt. 

Die diesjährige (5.) Tagung wurde in Wien 
in der Zeit vom 1. bis 5. September 1969 
abgehalten. Teilnehmer waren die Leiter 
bzw. hohe Beamte der Obersten Rechnungs
kontrollbehörden (RH) nachstehender Län
der: Japan (Vorsitzender des Präsidiums), 
Israel (1. Stellvertretender Vorsitzender), Ka
nada (2. Stellvertretender Vorsitzender), Bel
gien, Brasilien, Frankreich,·· Nigeria, Senegal, 
Ungarn, Venezuela und Österreich. Als Gäste 
nahmen die Leiter der Obersten Rechnungs
kontrollbehörden der Tschechoslowakei mi.d 
Spaniens teil. 

Auf der. Tagesordnung der 5. Tagung des 
Präsidiums der INTOSAI standen u. a. 
folgende Beratungspunkte : Kooptierung der 
Leiter von zwei Obersten Rechnungskontroll-

behörden als Mitglieder des Präsidiums; Be
richt des 2. Stellvertretenden Vorsitzenden 
über die Vorbereitung des VII. Internationalen 
Kongresses der INTOSAI (1971, Montreal, 
Kanada); Bestimmung der Beratungsthemen 
des VII. Internationalen Kongresses der 
INTOSAI; Vereinheitlichung der Fachsprache 
des öffentlichen Finanz- und Rechnungs
kontrollwesens - Herausgabe eines Fach
wörterbuches; Fremdsprachige Fassungen der 
vom Internationalen Sekretariat der INTOSAI 
herausgegebenen Publikation "Finanzkontrolle 
- international gesehen"; Regionale Zu
sammenarbeit unter den Obersten Rechnungs
kontrollbehörden; Zusammenarbeit der 
INTOSAI mit dem Wirtschafts- und Sozialrat 
der Vereinten Nationen und anderen internatio
nalen Organisat.ionen und Vereinigungen so
wie akademische Ausbildung von Angehörigen 
der Obersten Rechnungskontrollbehörden. 

Zusätzlich zu diesen Beratungen des Präsi
diums veranstaltete das Internationale Sekre
tariat zwei fachliche Vortragsreihen. Eine 
Reihe war den Problemen der Flußkraftwerke 
an der Donau, die zweite den Problemen des 
Autobahnbaues in Österreich gewidmet. Bei 
beiden Vortragsreihen wurden die Probleme 
aus der Sicht der Verwaltung - vorgetragen 
von den verantwortlichen Funktionären der 
Österreichischen Donaukraftwerke und der 
oberösterreichischen Auto bahn verwaltung 
- sowie vom Standpunkt der Kontrolle -
vorgetragen von den Leitern der zuständigen 
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Prüfungsabteilungen im österreichischen RH 
-. dargestellt. Nach den Vorträgen und 
Diskussionen fand eine Besichtigung der 
Donaukraftwerke Wallsee-1VIitterkirchen und 
Aschach sowie der Autobahn im Bereich 
der Mondseetrasse statt. 

Einige der wichtigsten Ergebnisse dieser 
Tagung können wie folgt zusammengefaßt 
werden: 

1. Das Präsidium der INTOSAI beschließt 
die Kooptierung der Leiter der Obersten 
Rechnungskontrollbehörden der Vereinigten 
Staaten und Spaniens als neue Mitglieder des 
Präsidiums. 

2. Das Präsidium der INTOSAI beschließt, 
auf die Tagesordnung des VII. Internatio
nalen Kongresses der INTOSAI (7.-16. Sep
tember 1971, Montreal, Kanada) nachstehende 
Beratungsthemen zu setzen und lädt alle 
ObersteJ? Rechnungskontrollbehörden ein, zu 
diesen Beratungsthemen bis 1. Juni 1970 
schriftliche Beiträge vorzulegen: 

Thema 1: Auswahl und Ausbildung des 
Personals von Obersten Reclmungskontroll
behörden. 

Thema 2: Elektronische Datenverarbeitungs
anlagen und sonstige technische Hilfsmittel. 

Thema 3: Kontrolle des Managements 
("Management 01' OperatiOllal Auditing") -
eine Ausdehnung des Tätigkeitsgebietes der 
Obersten Rechnungskontrollbehörden. 

Thema 4: Durchsetzung von Empfehlungen 
der Obersten Rechnungskontrollbehörden. 

3. Das Präsidium der INTOSAI ist der 
Ansicht" daß die Zusammenarbeit der 
INTOSAI als nichtstaatlicher Organisation 
mit beratendem Status mit dem Wirtschafts
und Sozialrat der Vereinten Nationen 
(ECOSOC) intensiviert werden sollte und 
beschließt hiezu im Detail u. a.: 

a) Das Präsidium der INTOSAI ist der 
Ansicht, daß es im Interesse der Intensi
vierung der Zusammenarbeit mit dem ECOSOC 
erwünscht wäre, daß die INTOSAI Vertreter 
zu von den' Vereinten Nationen organisierten 
Seminaren entsendet, die sich auf wichtige 
Fachgebiete der Tätigkeit der INTOSAI be
ziehen. Das Präsidium begrüßt die Ent
scheidung, als erste Initiative ein Mitglied des 
österreichischen RH als Vertreter der INTOSAI 
zu dem "Interregionalen Seminar über die 

. Verbesserung der Leistungsfähigkeit öffent-
licher Unternehmungen in Entwicklungs
ländern" (13.-'-24. Oktober 1969, Herceg
Novi, Jugoslawien) zu entsenden und lädt 
alle Obersten Rechnungskontrollbehörden zu 
aktiver Mitarbeit auf diesem Gebiete ein. 
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b) Das Präsidium der INTOSAI ist der 
Ansicht, daß es im Interesse der Intensivie
rung der Zusammenarbeit mit dem ECOSOC 
zu begrüßen ist, wenn die INTOSAI in Zu
sammenarbeit mit den Vereinten Nationen 
- die dIe wesentlichsten Kosten hieb ei 
übernehmen - selbst Seminare veranstaltet. 
Das Internationale Sekretariat wird ermäch
tigt, sich bei den zuständigen Stellen der 
Vereinten Nationen um die Abhaltung eines 
Seminars in Wien im ersten Halbjahr 1971 
zu bewerben, die Vorarbeit für dieses Seminar 
im Rahmen seiner personellen und finanziellen 
Möglichkeiten in Angriff zu nehmen und die 
notwendigen Vereinbarungen mit den Ver
einten Nationen im Namen der INTOSAI 
zu treffen. 

c) Das Präsidium der INTOSAI ist der 
Ansicht, daß die Ausarbeitung von Sonder
studien für die Vereinten Nationen· für die 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen der 
INTOSAI und dem ECOSOC wesentlich wäre 
und zur Hebung des Ansehens der INTOSAI 
beitragen könnte. 

Das Internationale Sekretariat der INTOSAI 
wird ermutigt, seine Bestrebungen zum Ausbau 
seiner Circulare, Dokumente und Informations
hefte fortzusetzen, insbesondere durch die 
Aufnahme von Artikeln, die von Mitgliedern 
von Obersten Rechnungskontrollbehörden ver
faßt wurden und die auf dem Gebiete der 
öffentlichen Finanzkontrolle liegen, um auf 
diese Weise die Grundlage für die Ausarbeitung 
von Sonderstudien auf diesem Fachgebiet 
durch Vertrag zwischen den Vereinten Natio
nen und der INTOSAI zu schaffen. 

d) Das Präsidium der INTOSAI ist der 
Ansicht, daß es im Interesse einer über
einstimmung der Bestrebungen der INTOSAI 
mit den Zielen der Vereinten Nationen zweck
mäßig wäre, diese Gemeinsamkeit anläßlich 
des 25jährigen Bestehens der Vereinten Natio-
nen im Jahre 1970 durch eine feierliche Reso
lution, die von den Mitgliedern des Präsidiums 
der INTOSAI gefaßt werden sollte, zu unter
streichen. 

Das Internationale Sekretariat der 
INTOSAI wird ermächtigt, als ein sichtbares 
Zeichen dieser Gemeinsamkeit einen Vertreter 
der Vereinten Nationen zur Teilnahme an 
der nächsten Präsidialtagung einzuladen. 

. In ihren an das Internationale Sekretariat der 
INTOSAI gerichteten Schlußworten brachten 
die Teilnehmer dieser Tagung die für Öster
reich höchst ehrenvolle Tatsache zum Aus
druck, daß sich die Oberste Rechnungskontroll
behörde unseres Landes in sehr aktiver Weise 
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um die Förderung einer internationalen Zu
sammenarbeit auf einem Fachgebiet einsetzt, 
das für die Staatsbürger aller Länder von 
grundsätzlicher und wesentlicher Bedeutung 
ist. 

Die nächste 
der INTOSAI 
4. September 
Hierüber wird 
berichten. 

(6.) Tagung des Präsidiums 
wird vom 30. August bis 
1970 in Wien stattfinden. 
der RH im nächsten TB 

Bei der Berichterstattung über das Verwaltungsjahr 1968 war der RH bestrebt, dem Hohen 
Haus einen Überblick über seine Kontrolltätigkeit zu geben; dieser mußte sich jedoch auf eine 
Auswahl beschränken, die nur wesentliche Mängel und Wahrnehmungen berücksichtigtn konnte. 
Unter verständnisvoller Mitwirkung der überprüften Stellen wurden ferner teils im Zuge der 
Prüfung teils im Anschluß daran viele Mängel an Ort und Stelle behoben oder die Durchführung 
von Empfehlungen eingeleitet. 

Wien, am 20. Oktober 1969 

Der Präsident: 

Dr. Kandutsclt 
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